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Die österreichische Bundesregierung bekennt sich klar zur Weiter-
entwicklung des ländlichen Raums. Wesentliche Voraussetzung dafür ist
eine bäuerliche, nachhaltige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft zur
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, wobei die Ländliche
Entwicklung der EU ein bedeutender Eckstein ist. Mit dem Grünen Pakt
hat Österreich als erstes Land ein umfassendes und ausgewogenes
Programm zur Förderung und Entwicklung des gesamten ländlichen
Raumes für den Zeitraum 2007 bis 2013 bei der EU eingereicht. Für
Österreich stehen für die Periode 2007-2013 insgesamt 3,9 Mrd. Euro
EU-Mittel zur Verfügung. Mit dem Budget 2007/2008 sind ausreichend
Mittel zur Kofinanzierung der Gemeinschaftsprogramme budgetiert. So
können alle kofinanzierten Förderungen aus dem EU-Haushalt voll
ausgeschöpft werden. In Übereinstimmung mit der EU-Strategie für die
Ländliche Entwicklung wurden bei der nationalen Programmerstellung
klare Akzente gesetzt: Auf das Umweltprogramm, auf die Bergbauern-
förderung und auf die Stärkung der Wettbewerbskraft. Damit können
Österreichs Bauern auf drei starke Säulen bauen.

Wir brauchen das Land, um Wachstum und Wohlstand für alle zu sichern. Mit dem neuen Programm für die
Ländliche Entwicklung werden wir insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe und den
gesamten ländlichen Raum entscheidend stärken. Programme für die Ländliche Entwicklung dienen aber nicht
nur der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bauern und der Landbevölkerung, sondern sind zugleich im
Interesse der gesamten Bevölkerung. 

Ein besonderer Erfolg ist, dass die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft 2006 gegenüber dem Vorjahr im
Durchschnitt aller Betriebe um 15 Prozent gestiegen sind, wobei alle Betriebsformen nach Schwankungen der
letzten Jahre Einkommenssteigerungen verbuchen. Dies darf jedoch nicht Anlass sein, die immer noch be-
stehenden Einkommensunterschiede bäuerlicher Betriebe gegenüber anderen Berufsgruppen zu übersehen.

Mit dem Marktordnungsgesetz 2007 ist es gelungen, eine tragfähige gesetzliche Basis für die Abwicklung der
Agrarpolitik und ein breites Fundament der Rechtssicherheit und Planbarkeit für die bäuerlichen Betriebe zu
schaffen. Es ist Voraussetzung dafür, dass die österreichischen bäuerlichen Betriebe auf den nationalen und
internationalen Märkten bestehen können. 

Der wirtschaftliche Erfolg unserer bäuerlichen Familienbetriebe ist auch die Garantie für die langfristige Erhal-
tung der für das Tourismusland Österreich so wichtigen Kulturlandschaften. Darüber hinaus ist eine gute regio-
nale Lebensmittelversorgung ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität und durch kurze Transportwege
auch für den Klimaschutz. Wir haben etwa mit dem Projekt “Genuss Region Österreich” eine starke Marke ge-
schaffen, die aus Produkt und Kulturlandschaft eine Einheit macht. Das stärkt unsere Regionen und gibt dem
ländlichen Raum wichtige Impulse für Beschäftigung und Wertschöpfung.

Die positive Zusammenarbeit und der breite politische Konsens bei der Erstellung des Grünen Berichtes mit den
Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie den im Nationalrat vertretenen politischen Parteien zeigt sehr klar die
konstruktive Rolle der § 7-Kommission. Mein Dank gilt daher allen Mitgliedern und Experten durch deren
Mitwirkung der Grüne Bericht 2007 erneut ein objektives und umfassendes Informations- und Nachschlagewerk
über eine integrale Politik für den ländlichen Raum bildet.

Für einen wettbewerbsfähigen ländlichen Raum

Josef Pröll

Landwirtschaftsminister
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Development of the agricultural sector
The production value of agriculture and forestry rose
in 2006 - due to the increases in agriculture as well as
in forestry - by 7.4% to about 7.1 billion euros (of which
agriculture 5.7 billion euros and forestry 1.5 billion
euros). For the total sector a real increase in factor inco-
me of 13.4% (in nominal terms + 15.4%) per worker was
recorded. The total share of agriculture and fisheries
in the gross value added of the national economy was
about 1.7% in 2006. The input of labour decreased com-
pared to 2005 by 1.5% to 180.600 AWU, for unpaid
(family) workers it decreased by 2.1% to 149,200, whe-
reas the input of labour of paid workers rose slightly
(+1.2%).

The foreign trade in agricultural products and food in
Austria increased again in 2006, both in exports and
in imports. Exports amounted to 6.65 billion euros
(+10.7%), imports rose to 6.73 billion euros (+7.1%).
Totally 84% of all imported agricultural products came
from the EU territory and 72% of all exported goods
were delivered to EU Member States.

In the EU(25) the agricultural income per work unit (indi-
cator A) decreased by 3.8% in 2006 (change 2005: 
- 3.9%). The strongest increases were recorded in the
Netherlands (+15.1%) and in Poland (+10.6%). The most
distinct declines were recorded in Ireland (-13.3%) and
Finland (-7.8%).

Production
The production in Austrian agriculture and forestry deve-
loped as follows in 2006:

l Plant products: In cereal production (amount harvested:
4.44 million tonnes) it decreased due to a slight decline of
the area used for the cultivation of cereals, but in particu-
lar as a consequence of lower yields considerably below
the level of the previous year. As a result of the scarce sup-
ply cereal prices skyrocketed (compared to 2005 by more
than a quarter). As far as oilseeds are concerned the pro-
duction volume rose in particular regarding winter oil-seed
rape and oil squash. As to sugar beets there was a con-
siderable reduction of the growing area in the first year of
the implementation of the Sugar Market Reform. Potato
cultivation (+43.3%) profited from the rise of producer pri-
ces. The production value of vegetables rose as a conse-
quence of considerably higher producer prices by 28.4%,
the one of wine by 5.7%, whereas the production level of
fruit remained at the same level as the year before.

l Animal products: The production of bovine animals was
slightly expanded, and the producer prices remained at a
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Entwicklung des Agrarsektors
Der Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft
erhöhte sich im Jahr 2006 - bedingt durch die Zuwäch-
se sowohl in der Land- als auch in der Forstwirtschaft
- um 7,4% auf rd. 7,1 Mrd. Euro (davon Landwirtschaft
5,7 Mrd. Euro und Forstwirtschaft 1,5 Mrd. Euro). Für
den gesamten Sektor ergibt sich eine reale Steigerung
des Faktoreinkommens von 13,4% (nominell +15,4%)
je Arbeitskraft. Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft
bzw. Fischerei an der Bruttowertschöpfung der Volks-
wirtschaft 2006 machte insgesamt 1,7% aus. Der
Arbeitseinsatz nahm gegenüber 2005 um 1,5% auf
180.600 JAE ab, jener durch die nicht entlohnten
(familieneigene) Arbeitskräfte verringerte sich dabei um
2,1% auf 149.200 JAE, während der Arbeitseinsatz ent-
lohnter Arbeitskräfte leicht stieg (+1,2%).

Der Außenhandel mit agrarischen Produkten
und Lebensmitteln hat auch 2006 sowohl bei den
Exporten als auch bei den Importen wieder zugelegt.
Die Ausfuhren machten 6,65 Mrd. Euro (+10,7%) aus,
die Einfuhren stiegen auf 6,73 Mrd. Euro (+7,1%). Ins-
gesamt stammten 84% aller importierten Agrargüter aus
dem EU-Raum bzw. wurden 72% aller exportierten
Güter in die EU-Mitgliedstaaten verbracht.

In der EU-25 stieg das landwirtschaftliche Einkommen
je Arbeitseinheit (Indikator A) 2006 um 3,8% (Verän-
derung 2005: -3,9%). Die stärksten Zunahmen waren
in den Niederlanden (+15,1%) und Polen (+10,6%) zu
verzeichnen. Die deutlichsten Rückgänge gab es in
Irland (-13,3%) und Finnland (-7,8%).

Produktion
Die Produktion in der österreichischen Land- und
Forstwirtschaft entwickelte sich 2006 wie folgt:

l Pflanzliche Produkte: Im Getreidebau (Erntemenge: 
4,44 Mio. t) ging durch einen leichten Rückgang der
Getreideanbaufläche, insbesondere aber infolge niedrigerer
Erträge das Erzeugungsvolumen deutlich hinter das
Vorjahresniveau zurück. Die Getreidepreise stiegen infol-
ge des knappen Angebots sprunghaft an (gegenüber 2005
um mehr als ein Viertel). Bei den Ölfrüchten erhöhte sich
das Erzeugungsvolumen insbesondere bei Ölraps und
Ölkürbis. Bei den Zuckerrüben kam es im ersten Jahr der
Umsetzung der Zuckermarktreform zu einer deutlichen
Reduktion der Anbaufläche. Der Erdäpfelbau (+43,3%), pro-
fitierte vom Anstieg der Erzeugerpreise. Der Produktions-
wert von Gemüse stieg infolge deutlich höherer Erzeu-
gerpreise um 28,4%, der von Wein um +5,7%, bei Obst
blieb er auf dem Vorjahresniveau.

Zusammenfassung - Summary



Grüner Bericht 20078

l Tierische Produkte: Die Erzeugung von Rindern wurde
leicht ausgedehnt, und die Erzeugerpreise befanden sich
weiterhin im Hoch (Produktionswert: +6,1%). Ähnlich hoch
fiel der Anstieg des Produktionswerts von Milch aus
(+6,3%), sowohl das Produktionsvolumen als auch der
Erzeugerpreis stiegen. Die Schweinehaltung (+2,9%) pro-
fitierte vom neuerlichen Anstieg der Erzeugerpreise.

l Holz: Der Holzeinschlag betrug 2006 insgesamt 19,1 Mio.
Erntefestmeter, das waren um 16,2% als 2005. 

Bei den Erzeugerpreisen gab es 2006 bei den
pflanzlichen Produkten (+12,7%) eine deutliche Preis-
steigerung, auch die Preise für tierische Produkte
(+3,1%) stiegen. Die Holzpreise entwickelten sich mit
+10% im Jahr 2006 sehr gut.

Agrarstruktur
Die Zahl der Betriebe in der Land- und Forst-
wirtschaft in Österreich betrug laut Agrarstrukturer-
hebung 2005 insgesamt 189.591. Die Anzahl der Be-
triebe nahm im Vergleich zu 2003 - nach dem starken
Rückgang zwischen 1999 und 2003 - nur leicht um 791
oder 0,4% ab. Die Zahl der Betriebe mit landwirt-
schaftlich genutzter Fläche betrug 173.895, jene mit
forstwirtschaftlich genutzter Fläche 150.229, wovon
15.405 reine Forstbetriebe sind. Die durchschnittliche
Betriebsgröße liegt bei 18,8 ha LF bzw. 34,7 ha Kul-
turfläche. Die in Österreich bewirtschaftete LF macht
3,27 Mio. ha aus, davon entfallen 1,40 Mio. ha auf Acker-
land, 1,79 Mio. ha auf Dauergrünland, 50.119 ha auf
Weingärten, 15.396 ha auf Obstanlagen und 7.677 ha
auf Sonstiges (Hausgärten, Reb- und Baumschulen
sowie Forstbaumschulen). Die forstwirtschaftlich genutz-
te Fläche beträgt 3,31 Mio. ha. In Österreich stehen
2,01 Mio. Rinder auf 80.200 Betrieben. Der Schweine-
bestand lag wie im Vorjahr bei rund 3,14 Mio. Tieren.
Weiters werden 312.000 Schafe und 53.000 Ziegen
gehalten. Weitere Details zur Agrarstruktur auf Basis
der INVEKOS-Daten:

l Biobetriebe: 2006 sank die Zahl der geförderten Biobe-
triebe zum Vorjahr um 0,6% auf 19.986 Betriebe. Die Bio-
Flächen nahmen um 0,3% auf insgesamt 361.487 ha LF
(ohne Almen und Bergmähder) zu, die Bio-Ackerfläche
umfasst 142.964 ha (+1,0% zu 2005). Der Anteil der Bio-
betriebe an allen INVEKOS-Betrieben (Summe aus Haupt-
und Teilbetrieben) beträgt 13,0%.

l Bergbauernbetriebe: 2006 waren 70.987 Bergbauern-
betriebe mit BHK-Punkten in der Förderstatistik (minus 1,9%
im Vergleich zu 2005). Die durchschnittliche  Fläche (ohne
Almen und Bergmähder) je Betrieb betrug 13,5 ha LF. Die
durchschnittliche BHK-Punktezahl je Betrieb liegt öster-
reichweit derzeit bei 143 Punkten.

l Betriebe mit Milchquoten: Die Zahl der Milcherzeuger in
Österreich nahm im vergangenen Jahr von 48.474 auf
45.847 ab. Das bedeutet einen Rückgang von 2.627
Betrieben oder 5,4%. Die den Betrieben zugeteilte Milch-
quote stieg um 1,2% auf 2,74 Mio. kg im Bundesgebiet an. 

high level (production value: + 6.1%). The rise in the pro-
duction value of milk was similarly high (+6.3%), the pro-
duction value as well as the producer price increased. Pig-
keeping (+2.9%) profited from the renewed rise of produ-
cer prices.

l Timber: In 2006 the quantities felled amounted in total to
19.1 million cubic metres of timber harvested, which were
16.2% more than in 2005.

As far as producer prices are concerned there was a
marked rise for plant products in 2006 (+12.7%), but
also the prices for animal products rose (+3.1%). The
timber prices (+10%) developed very well in 2006.

Farm structure
According to agricultural structure survey 2005 the num-
ber of agricultural and forestry holdings in Austria was
in total 189,591. The number of farms decreased com-
pared to 2003 - after a strong decline between 1999
and 2003 - only slightly by 791 or 0.4%. There were
173,895 holdings with utilised agricultural area and
150,229 holdings with silviculturally used area, of
which 15,405 were pure forest holdings. The average
size of farms is about 18.8 hectares UAAand 34.7 hec-
tares of cultivated area. In Austria, 3.27 million hecta-
res of land are used for agricultural purposes; 1.40 mil-
lion hectares thereof for arable farming; 1.79 million hec-
tares for permanent grassland; 50,119 hectares for
vineyards; 15,396 hectares for orchards, and 7,677 hec-
tares for other purposes (house gardens, as well as
vine and [forest] tree nurseries). The silviculturally
used area amounts to 3.31 million hectares. In Austria
2.01 bovine animals are kept on 80,200 holdings. As
in the year before the pig population made up about
3.14 million animals. Furthermore 312,000 sheep and
53,000 goats are kept. Further details on the agricul-
tural structure on basis of IACS data:

l Organic farms: In 2006 the number of subsidized organic
farms decreased to 19,986, which is a minus of 0.6% com-
pared to last year. The areas under organic farming increa-
sed by 0.3% to a total of 361,487 ha UAA (not including
alpine pastures and mountain meadows), the arable area
under organic farming made up 142.964 ha (+1.0% com-
pared to 2005). The share of organic farms in the total num-
ber of IACS holdings (total sum of full-time and part-time
farms) amounts to 13.0%.

l Mountain farms: In 2006 70,987 mountain farms with MFC
points were recorded in the aid statistics (minus 1.9% com-
pared to 2005). The average agricultural area (without alpi-
ne pastures and mountain meadows) per holding was 13.5
hectares UAA. In all Austria, the average number of MFC
points per farm is presently 143 points.

l Holdings with dairy quotas: Compared to the preceding year
the number of milk producers in Austria decreased from
48,474 to 45,847. This means a reduction by 2,627 farms
or by 5.4%. The milk quota allocated to the farms increa-
sed by 12% to 2.74 million kg in the federal territory. 



9Grüner Bericht 2007

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU-
27 liegt bei 14,5 Millionen. Sie bewirtschaften
172 Mio. ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF).
Davon entfallen 105 Mio. ha bzw. 61% auf Ackerland.
69% der Betriebe in der EU-27 bewirtschaften weni-
ger als 5 ha LF.

Einkommenssituation
Im Jahr 2006 hat sich die Einkommenssituation im
Durchschnitt der Betriebe deutlich verbessert. Die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb sind mit
22.263 Euro um 15,2% höher als 2005; je nicht ent-
lohnter Arbeitskraft (nAK) waren es 17.006 Euro
(+16,3%). Für den Ergebnisanstieg waren vor allem die
gestiegenen Erträge aus der Forstwirtschaft verant-
wortlich, weiters die öffentlichen Gelder mit einer höhe-
ren Milchprämie als 2005 sowie die Zuwächse bei der
Betriebsprämie. Auch die höheren Erträge im Markt-
fruchtbau sowie bei Rindern und Schweinen durch
gestiegene Erzeugerpreise trugen zum Ergebnis bei. 

Betriebsformen: Die mit Abstand größte Verbesse-
rung bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
verzeichneten nach einem sehr schlechten Vorjahr die
Dauerkulturbetriebe (+31%), gefolgt von den land-
wirtschaftlichen Gemischtbetrieben (+24%) und den
Betrieben mit über 50% bzw. 25 bis 50% Forstanteil
(+18% und +17%). Die Veredelungs- (+16%) und Fut-
terbaubetriebe (+11%) verzeichneten einen weiteren
Einkommensanstieg, bei den Marktfruchtbetrieben
(+15%) wurden die Einkommensschmälerungen des
Vorjahres mehr als ausgeglichen.

Bergbauernbetriebe: Die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft aller Bergbauernbetriebe  2006 waren
mit 21.501 Euro um 12% höher als im Vorjahr. Die kräf-
tigste Steigerung erzielten die Betriebe der BHK-Grup-
pe 4 mit +18%, gefolgt von der BHK-Gruppe 2 (+17%),
BHK-Gruppe 1 (+9%) und BHK Gruppe 3 (+5%). Die
Ausgleichszulage trug wesentlich zu den Einkünften
bei, vor allem bei Bergbauernbetrieben mit hoher und
extremer Erschwernis. Bei den Nichtbergbauern/bäue-
rinnen war nach dem Einkommensrückgang im Vor-
jahr eine höhere Einkommenssteigerung (+18%) zu ver-
zeichnen, sodass sich der Einkommensabstand zu den
Bergbauernbetrieben  im Vergleich zu 2005 auf 6% ver-
größert hat.

Biobetriebe: Die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft der Biobetriebe lagen mit 23.974 (+12%) Euro
je Betrieb um fast 8% über dem Durchschnitt aller Betrie-
be. Neben dem höheren Anteil an öffentlichen Geldern
ist es vor allem das günstigere Verhältnis zwischen Auf-
wand und Ertrag (64%) zum Durchschnitt aller Betrie-
be mit 70%.

In the EU(27) the number of agricultural holdings totals
about 14.5 million. These farms manage 172 million
hectares of utilised agricultural area (UAA). 105 milli-
on hectares, or 61%, thereof are arable land. 69% of
the holdings in the EU(27) cultivate less than 5 ha UAA.

Income situation
In 2006  the income situation of holdings improved con-
siderably on average. With 22,263 euros the incomes
from agriculture and forestry per holding were 15.2%
higher than in 2005; for unpaid workers they were with
17,006 euros 16.3% higher. The higher results were
first and foremost due to the increases in incomes from
forestry, furthermore they were due to the public funds
with a higher dairy premium than in 2005 as well as to
increases in the single farm payment. Also the higher
revenues from cash crop farming with cattle and with
pig, resulting from higher producer prices, contributed
to this result.

Types of farm management: By far the greatest improve-
ment in the incomes from agriculture and forestry was
recorded, after a very bad previous year, by farms gro-
wing permanent crops (+31%), followed by mixed hol-
dings (+24%) and by holdings with more than 50% res-
pectively with 25% to 50% forestry share (+18% and
+17%). Intensive livestock farms (+16%) and grazing
lifestock holdings (+11%) recorded another rise in
incomes, for arable crop growing farms (+ 15%) the
income losses of the previous year were more than com-
pensated.

Mountain farms: As to mountain farms, the incomes from
agriculture and forestry exceeded the level of the pre-
vious year by 12% and totalled 21,501 euros in 2006.
The strongest increase was recorded by holdings of
MFC category 4 with +18%, followed by MFC catego-
ry 2 (+17%), MFC category 1 (+9%), and MFC cate-
gory 3 (+5%). The compensatory allowance contribu-
ted considerably to the incomes, in particular for moun-
tain farms with high or extreme handicap. Non-moun-
tain farms recorded after the income decline in the pre-
vious year a higher rise in incomes (+ 18%), so that
the income gap between mountain farms and non-moun-
tain farms widened compared to 2005 to 6%.

Organic farms: The incomes from agriculture and fore-
stry of organic farms were with 23,974 (+12%) euros
almost 8% above the average of all farms. Apart from
the higher share in public funds this is first and fore-
most due to the more favourable ratio between expen-
ses and revenue (64%) compared to the average of
all farms with 70%.



Subsidies and compensations 
for services rendered

They amounted to totally 2,369 million euros in 2006
(-2% compared to 2005). Of this amount 59% were finan-
ced by the European Union, 20% by the Federal
Government, and 21% by the Federal Provinces. In Aus-
tria 37% of the funds are allocated to the 1st pillar of
the Common Agricultural Policy (basically single farm
payments, area, animal and product premiums) and 63%
to the second pillar (rural development). The following
things should be mentioned in detail:

l Within the framework of the first pillar of the CAP a total
of 696 million euros was paid to 128,849 farms.
w As far as the single farm payment is concerned 507 million euros

were transferred to 126,871 farms on the basis of 2.36 million
payment entitlements in 2006.

w All in all 77,897 farms still received animal premiums in 2006
(suckler cow and slaughter premiums). The respective payments
amounted to about 97.5 million euros.

l Within the framework of the second pillar of the CAP a total
of 1,021 million euros was paid to 137,449 holdings and
a total of 88 million euros was paid to 3,521 other appli-
cants in rural areas.
w 126,600 enterprises with an UAA of 2.22 million hectares (with-

out alpine pastures and mountain meadows) participated in the
Agri-Environmental Programme (ÖPUL). These are 75% of all
holdings or 88% of the total UAA in Austria. 638 million euros
were granted for the 32 measures offered.

w 101,930 farms - 70,957 of which are mountain farms - recei-
ved compensatory allowances of totally 275 million euros. This
farms  managed 1.54 million hectares (without alpine pastures
and mountain meadows); these are for this measure 65% of
the total UAA in Austria.

Social security
In 2006 payments of totally 2,484.7 million euros were
made for the social security of farm families. Of this
amount 71% are used for old-age insurance and 18%
for health insurance. The remaining 11% are for acci-
dent insurance and the care allowance. The number
of recipients of a pension amounts to 185,171. The aver-
age old-age pension for farmers is 672 euros (workers:
739 euros, employees: 1,257 euros).

EU and WTO
In 2006 the payments for sugar and tobacco were inclu-
ded in the single farm payment. As to sugar a part of
the reform of the Sugar Market Organisation is a gra-
dual increase of compensatory payments until 2009.
The new rural development programme for the period
2007-2013 has been completed and submitted to the
European Commission, the approval of the program-
me is expected for October 2007. Of the agricultural
expenses of the EU (2005: 52,700 million euros)
almost one fifth was spent on rural development. Wit-
hin the framework of WTO negotiations a conclusion
of the Doha Round could not yet be reached, in spite
of intensive talks at technical level (last meeting in Pots-
dam from 21 to 23 June 2007).
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Förderungen und Leistungsabgeltungen
Sie betrugen 2006 insgesamt 2.369 Mio. Euro (-2% zu
2005). Davon finanzierte die EU 59%, der Bund 20%
und die Länder 21%. In Österreich entfallen 37% der
Mittel auf die 1. Säule der gemeinsamen Agrarpolitik
(im Wesentlichen die Betriebs-, Flächen-, Tier- und Pro-
duktprämien) und 63% auf die 2. Säule (Ländliche Ent-
wicklung). Im Detail ist Folgendes anzuführen:

l Im Rahmen der ersten Säule der GAP wurden für
128.849 Betriebe insgesamt 696 Mio. Euro ausbezahlt.
w An Betriebsprämie wurden 2006 für 126.871 Betriebe auf Basis

von 2,36 Mio. Zahlungsansprüchen 507 Mio. Euro überwiesen.

w Insgesamt 77.897 Betriebe haben 2006 noch Tierprämien
erhalten (Mutterkuh- und Schlachtprämie). Die Auszahlungen
dafür beliefen sich auf rund 97,5 Mio. Euro.

l Im Rahmen der zweiten Säule der GAP sind für 137.449
Betriebe insgesamt 1.021 Mio. Euro und an 3.521 sonsti-
ge Förderwerber im ländlichen Raum insgesamt 88 Mio.
Euro ausbezahlt worden.
w Am Umweltprogramm (ÖPUL) nahmen 126.600 Betriebe mit

einer LF von 2,22 Mio. ha teil (ohne Almen und Bergmähder).
Das sind 75% aller Betriebe bzw. 88% der gesamten LF in Öster-
reich. Für die insgesamt 32 angebotenen Maßnahmen wurden
638 Mio. Euro ausbezahlt.

w Mit der Ausgleichzulage wurden 101.930 Betriebe, davon 70.957
Bergbauernbetriebe, mit insgesamt 275 Mio. Euro unterstützt.
Die von den AZ-Betrieben bewirtschaftete Fläche macht
1,54 Mio. ha aus (ohne Almen und Bergmähder), das sind bei
dieser Maßnahme 65% der gesamten LF Österreichs.

Soziale Sicherheit
Für die soziale Sicherheit wurden 2006 Leistungen im
Wert von 2.484,7 Mio. Euro für die bäuerlichen Fami-
lien erbracht. Davon werden 71% für die Pensions-
versicherung und 18% für die Krankenversicherung ver-
wendet. Die restlichen 11% entfallen auf die Unfall-
versicherung und das Pflegegeld. Die Zahl der Pen-
sionsempfänger beträgt 185.171. Die durchschnittliche
Alterspension bei den Bauern/Bäuerinnen liegt bei
672 Euro (Arbeiter: 739 Euro, Angestellte: 1.257 Euro).

EU und WTO
2006 wurden die Zahlungen für Zucker und Tabak in
die Betriebsprämie miteinbezogen. Bei Zucker gibt es
als Teil der Reform der Zuckermarktordnung eine
schrittweise Erhöhung der Ausgleichszahlungen bis
2009. Das neue Programm für die Entwicklung des länd-
lichen Raumes 2007 bis 2013 ist fertig und wurde bei
der EU-Kommission eingereicht, mit einer Genehmi-
gung des Programms ist im Oktober 2007 zu rechnen.
Von en Agrarausgaben der EU (2005: 52.700 Mio. Euro)
wurde bereits knapp ein Fünftel für die Entwicklung des
ländlichen Raumes aufgewendet. Im Rahmen der
WTO-Verhandlungen konnte bislang, trotz intensiver
Gespräche auf technischer Ebene (letztes Treffen in
Potsdam vom 21.-23. Juni 2007), noch kein Abschluss
der Doha-Runde erreicht werden.
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Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Wie aus den Ergebnissen der vorläufigen Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung hervorgeht, wuchs die
österreichische Wirtschaft im Jahr 2006 um 3,3%
(2005: +2,0%). Das durchschnittliche Wachstum der
EU-Mitgliedsländer betrug 3,0%, jenes der Eurozone
lag bei 2,7%. Die OECD-Länder verzeichneten im
Durchschnitt erneut ein deutlich stärkeres Wachstum
von 3,0%. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist 2006 zu
laufenden Preisen um 12,6 Mrd. Euro bzw. 5,1% auf
rund 257,9 Mrd. Euro angestiegen. Die Exporte von
Waren und Dienstleistungen lagen real 7,5% über
dem Vorjahresniveau. Die Inlandsnachfrage war von
einem deutlichen Anstieg der Investitionsgüternachfrage
geprägt. Während die Bruttoinvestitionen mit real
+3,7% stärker als das BIP wuchsen, blieb die Kon-
sumnachfrage klar hinter dieser Entwicklung zurück (real
+2,1%). Die Konsumausgaben der privaten Haushalte
lagen nominell um 3,7% und real um 2,1% über dem
Niveau des Jahres 2005. Die Konsumausgaben des
Staates erhöhten sich nominell um 4,4%.

Entwicklung des Agrarsektors

Landwirtschaft
Im Jahr 2006 stiegen Wertschöpfung und Einkommen
in der heimischen Landwirtschaft infolge höherer Erzeu-
gerpreise kräftig an. Die Landwirtschaftliche Gesamt-
rechnung (LGR, Berechnungsstand: Juli 2007) weist
für 2006 für das reale Faktoreinkommen in der Land-
wirtschaft pro Arbeitskraft einen Anstieg von 8,6% aus.
Die für die Einkommensentwicklung maßgeblichen
Faktoren haben sich zum Vorjahr wie folgt verändert
(siehe auch Tabellen 1.1.1 bis 1.1.9):

l Das Erzeugungsvolumen des landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsbereichs fiel infolge von witterungsbedingten Ein-
bußen im Pflanzenbau niedriger aus als 2005. Gleichzei-
tig zogen jedoch in der pflanzlichen Produktion die Erzeu-
gerpreise spürbar an. Auch in der tierischen Erzeugung
waren - wenngleich moderatere - Preisanstiege zu ver-
zeichnen. Der Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsbereichs fiel damit höher aus als 2005 (+4,5%).

Produktionswert der Landwirtschaft 2006

Erzeugnisse des Gemüse-
und Gartenbaus  7,1%

Getreide  8,2%

Handelsgewächse  3,4%

Wein  7,4%

Sonstiges (pflanzl.)  10,9%

Milch  16,4%

Schweine  12,3%

Sonstiges (tierisch)  1,5%

Geflügel  2,1%

Landw. Dienstleistungen und nichttrennbare 
nichtlandw. Nebentätigkeiten  8,9%

8,9%

Obst  5,1%

Rinder und Kälber  14,3%

Eier  2,5%

Anteil der einzelnen Produktionswerte in % (5,68 Mrd. Euro = 100%)

Quelle: Statistik Austria (vorläufige Werte)

Pflanzliche
Erzeugnisse

42,1%Tierische
Erzeugnisse

49,0%

S. Linder, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft

1. Gesamtwirtschaft und Agrarsektor

1.1 Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des Agrarsektors



Grüner Bericht 200712

l Dies führte trotz gestiegener Aufwendungen der Landwirte
für Vorleistungen (+2,4%) zu einem deutlichen Zuwachs
der nominellen Bruttowertschöpfung zu Herstellungsprei-
sen (+7,3%). 

l Die Abschreibungen stiegen im Vorjahresvergleich um 1,9%.

l Eine wesentliche Komponente des landwirtschaftlichen Ein-
kommens stellen die Förderungen und Leistungsabgel-
tungen dar. 2006 erhöhten sich die im Rahmen der LGR
als "Subventionen" klassifizierten und damit bei der Ermitt-
lung des Faktoreinkommens einbezogenen Förderungs-
zahlungen laut vorläufigen Berechnungen um 1,8% auf rund
1,8 Mrd. Euro. Dabei stiegen die als Teil des Produkti-
onswerts verbuchten bzw. bei der Ermittlung der Vorleis-
tungen berücksichtigten "Gütersubventionen" um 13,2%.
Der weitaus überwiegende Teil der Förderungszahlungen
entfällt jedoch auf die "sonstigen Subventionen". 2006 ent-
sprachen diese praktisch dem Vorjahresniveau (+0,3%).
Die sonstigen Produktionsabgaben fielen niedriger aus als
2005 (-13,3%).

l Aus den genannten Entwicklungen der Einzelposten der
LGR resultierte ein Anstieg des landwirtschaftlichen Fak-
toreinkommens um 7,1%.

l Setzt man die Veränderungen des Faktoreinkommens in
Relation zur Entwicklung des landwirtschaftlichen Arbeits-
einsatzes, so ergibt sich ein Anstieg des nominellen Fak-
toreinkommens je Arbeitskraft um 10,5%. Dieser Berech-
nung liegt eine prognostizierte Abnahme des landwirt-
schaftlichen Arbeitseinsatzes, in Jahresarbeitseinheiten von
3,1% zugrunde.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Faktorein-
kommens im Detail beschrieben:

Produktionswert: Primär bedingt durch die gestie-
genen Erzeugerpreise erhöhte sich der Produktions-
wert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 2006
auf 5,7 Mrd. Euro (+4,5% gegenüber 2005). Das Erzeu-
gungsvolumen des landwirtschaftlichen Wirtschafts-
bereichs fiel dabei niedriger aus als 2005. Da die Bewer-
tung der Produktion zu Herstellungspreisen erfolgt, ent-
hält der Produktionswert auch produktspezifische För-
derungszahlungen (Gütersubventionen) abzüglich
Gütersteuern (darunter fallen die Agrarmarketing-
beiträge bzw. die Zusatzabgabe für die Überschrei-
tung der Milchquote). Infolge der planmäßigen Erhöhung
der Milchprämie stiegen die outputseitigen Gütersub-
ventionen um 16,9% auf 0,19 Mrd. Euro. Die Güter-
steuern lagen mit 0,05 Mrd. Euro um 10,3% über dem
Vorjahresniveau.

Pflanzliche Erzeugung: Auf sie entfielen 2006 rund
42% des Gesamtproduktionswerts. Ungünstige Witte-
rungsbedingungen führten hier zu teils erheblichen
Ertragsrückgängen. Durch den deutlichen Anstieg der

Erzeugerpreise erhöhte sich der Wert der pflanzlichen
Produktion jedoch um 5,9% auf rund 2,4 Mrd. Euro. 

l Getreide: Bedingt durch einen leichten Rückgang der
Getreideanbaufläche, insbesondere aber infolge niedrigerer
Erträge fiel das Erzeugungsvolumen deutlich hinter das Vor-
jahresniveau zurück. Die Getreidepreise stiegen infolge des
knappen Angebots sprunghaft an (gegenüber 2005 um mehr
als ein Viertel). Der Produktionswert von Getreide erhöhte
sich in der Folge um 16,6%.

l Ölfrüchte und Eiweißpflanzen: Der Anbau von Ölsaa-
ten und -früchten wurde wie bereits im Vorjahr neuerlich
ausgedehnt. Ein starker Anstieg des Erzeugungsvolu-
mens, insbesondere bei Ölraps und Ölkürbis, war die Folge.
Die Rapspreise zogen ebenso wie die Getreidepreise
stark an, während bei Sojabohnen, Ölkürbis und Mohn Preis-
rückgänge zu verzeichnen waren. Der Produktionswert von
Ölsaaten und -früchten stieg in Summe um 28,0%. Die
Eiweißpflanzen verzeichneten trotz weiterer Einschränkung
der Anbaufläche eine leichte Ausweitung des Erzeu-
gungsvolumens. In Kombination mit höheren Erzeuger-
preisen führte dies zu einem Anstieg des Produktionswerts
(+4,6%).

l Hackfrüchte: Bei den Zuckerrüben kam es im ersten Jahr
der Umsetzung der Zuckermarktreform zu einer deutlichen
Reduktion der Anbaufläche, was in Verbindung mit nied-
rigeren Erträgen gegenüber 2005 eine starke Abnahme des
Erzeugungsvolumens (um rund ein Fünftel) bewirkte. Da
auch die durchschnittlichen Erlöspreise deutlich unter dem
Vorjahresniveau lagen, nahm der Produktionswert von
Zuckerrüben im Jahr 2006 stark ab (26,1%). Der Erdäpfelan-
bau, wo die Ernte ebenfalls deutlich niedriger ausfiel als
2005, profitierte hingegen von einem starken Anstieg der
Erzeugerpreise.

l Gemüse: Der Produktionswert von Gemüse stieg infolge
deutlich höherer Erzeugerpreise um 28,4%. Witterungs-
bedingt kam es bei einer Reihe von Kulturen zu Ertrags-
einbußen. Dank einer Ausweitung der Anbaufläche erhöhte
sich das Produktionsvolumen von Gemüse jedoch leicht. 

l Wein- und Obstbau: Nach dem niedrigen Vorjahreser-
gebnis fiel die Weinerntemenge im Jahr 2006 infolge wit-
terungsbedingter Ertragsrückgänge beim Weißwein erneut
unterdurchschnittlich aus. Aufgrund höherer Preise nahm
der Produktionswert von Wein jedoch zu (+5,7%). Der Pro-
duktionswert von Obst entsprach praktisch dem Vorjah-
resergebnis (+0,3%), mit wertmäßigen Einbußen im
Erwerbsobstbau und Zuwächsen beim Extensivobst. Dabei
blieb das Erzeugungsvolumen von Obst in Summe gegen-
über 2005 unverändert. Die Preise entwickelten sich je nach
Produkt unterschiedlich, im Mittel entsprachen sie prak-
tisch ebenfalls dem Vorjahresniveau.

Tierische Erzeugung: Sie trug 2006 mit 2,8 Mrd.
Euro rund 49% zum Gesamtproduktionswert des land-
wirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs bei. In Summe
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stieg der Wert der tierischen Produktion gegenüber 2005
um +4,5%.

l Rinder: Die Erzeugung von Rindern wurde gegenüber dem
Vorjahr leicht ausgedehnt, und die Erzeugerpreise befan-
den sich nach dem deutlichen Anstieg im Jahr 2005 auch
2006 weiterhin im Hoch. Unter Berücksichtigung der Rin-
derprämien, welche sich in Summe gegenüber 2005 kaum
veränderten, erhöhte sich der Produktionswert um 6,1%.

l Milch: Ähnlich hoch fiel der Anstieg des Produktionswerts
von Milch aus (+6,3%). Ein Teil dieses Zuwachses geht
auf die planmäßige Anhebung der Milchprämie im Jahr 2006
zurück. Gleichzeitig kam es aber auch zu einem leichten
Anstieg sowohl des Produktionsvolumens als auch der
Erzeugerpreise.

l Schweine: Die Schweinehaltung (+2,9%) profitierte von
einem neuerlichen Anstieg der Erzeugerpreise; das Erzeu-
gungsvolumen war hingegen leicht rückläufig.

l Schafe und Ziegen: Bei den Schafen erhöhte sich das
Erzeugungsvolumen; gleichzeitig wurden für Mastlämmer
höhere Preise erzielt als 2005. Demgegenüber nahm das
Produktionsvolumen in der Ziegenhaltung stark ab. Der Pro-
duktionswert von Schafen und Ziegen insgesamt stieg
um 14,9%.

l Geflügel: In der Geflügelproduktion (-3,7%) führte das
Auftreten der Vogelgrippe zu einer Drosselung des Erzeu-
gungsvolumens und damit zu Einkommenseinbußen. 

l Eier: Der Wert der Eiererzeugung stagnierte (+0,3%). Dabei
nahm das Produktionsvolumen leicht zu. Die Erzeugerpreise
fielen für Vertragsware höher aus als 2005, im Mittel aller
Vermarktungswege lagen sie jedoch geringfügig unter
dem Vorjahresniveau. 

Dienstleistungen und Nebentätigkeiten: Rund
6% des Produktionswerts des landwirtschaftlichen
Wirtschaftsbereichs wurden 2006 im Rahmen von
nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätig-
keiten (wie Urlaub am Bauernhof und Direktvermark-
tung) und rund 3% im Rahmen von landwirtschaftlichen
Dienstleistungen erwirtschaftet. Im Vorjahresvergleich
stagnierte der Produktionswert der landwirtschaftli-
chen Dienstleistungen (-0,4%); die Erträge aus nicht
trennbaren Nebentätigkeiten waren rückläufig (-2,6%).

Vorleistungen und Abschreibungen: Insgesamt
machten die Vorleistungen im Jahr 2006 rund 3,2 Mrd.
Euro aus (+2,4%). (Details siehe auch Seite 49). Die
Abschreibungen für das Anlagevermögen erhöhten sich
um 1,9%.

Wertschöpfung: Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich
ein Anstieg der Bruttowertschöpfung zu Herstellungs-
preisen (= Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsbereichs abzüglich der Vorleistungen) um 7,3%.
Bei der Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen, d.h.

nach Abzug der Abschreibungen, fiel der Zuwachs deut-
lich höher aus (+16,7%).

Landwirtschaftliches Faktoreinkommen: Das landwirt-
schaftlichen Faktoreinkommen stieg um 7,1% auf
2,4 Mrd. Euro. Es errechnet sich aus der Nettowert-
schöpfung zu Herstellungspreisen zuzüglich der son-
stigen Subventionen und abzüglich der sonstigen Pro-
duktionsabgaben. Es dient zur Beurteilung der wirt-
schaftlichen Situation der Landwirtschaft im Rahmen
der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. Dabei
umfasst die Position sonstige Subventionen jene För-
derungszahlungen an die Landwirtschaft, die nicht
produktspezifisch und damit nicht als "Gütersubven-
tionen" zu klassifizieren sind bzw. auch nicht als Ver-
mögenstransfers (dazu zählen z.B. Investitionszu-
schüsse sowie diverse andere Strukturmaßnahmen, wie
z.B. Zahlungen für Umstrukturierungen im Weinbau)
eingestuft werden. Setzt man die Veränderungen des
Faktoreinkommens in Relation zur Entwicklung des land-
wirtschaftlichen Arbeitseinsatzes, so ergibt sich ein
Anstieg des nominellen Faktoreinkommens je Arbeits-
kraft um 10,5%.

Die sonstigen Subventionen betrugen im Jahr 2006 rund
1,6 Mrd. Euro (+0,3%). Die größten Posten bei den son-
stigen Subventionen in der österreichischen LGR
waren wie auch im Vorjahr die Agrar-Umweltzahlun-
gen, gefolgt von der Betriebsprämie sowie der Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete. Die sonsti-
gen Produktionsabgaben machten rund 0,1 Mrd. Euro
(-13,3%) aus.

Produktionswert der Landwirtschaft
nach Bundesländern 2006

Burgenland
6,6% Kärnten

6,3%

Niederösterreich
30,3%

Oberösterreich
23,4%

Salzburg
4,6%

Steiermark
18,5%

Tirol 6,2%

Vorarlberg 2,3%

Wien 1,6%

Quelle: Statistik Austria Grafik: G. Fronaschitz

insgesamt 5,68 Mio. Euro (=100%)
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Forstwirtschaft
Die Entwicklung der Forstwirtschaft war 2006 von
einer verstärkten Holzmobilisierung speziell im Klein-
wald sowie von höheren Holzpreisen geprägt. Die
Holzeinschlagsmeldung weist für 2006 mit 19,1 Mio.
Erntefestmetern ohne Rinde einen neuen Rekordwert
für die Holznutzung im österreichischen Wald aus
(+16,2% gegenüber 2005, +24,6% gegenüber dem
zehnjährigen Durchschnitt). Bei den Holzpreisen setzte
sich der Aufwärtstrend aus dem 2. Halbjahr 2005 fort.
So erhöhte sich der Preis für das Leitsortiment Fichte
Blochholz Media 2 b im Jahresdurchschnitt um 10,8%.
Beim Brennholz war ebenfalls ein deutlicher Preisan-
stieg zu verzeichnen (Brennholz hart: +8,5%, Brenn-
holz weich: +11,6%). Damit stieg der im Rahmen der
Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung (Stand Juli
2007) ermittelte Wert der Erzeugung forstwirtschaftlicher
Güter um 24,5% auf 1,3 Mrd. Euro. 

Der Produktionswert des forstwirtschaftlichen Wirt-
schaftsbereichs insgesamt, welcher neben der Erzeu-
gung forstwirtschaftlicher Güter (Industrienadelholz,
Industrielaubholz, Brennholz, sonstige Erzeugnisse)
auch den Nicht-Holz-Bereich (forstwirtschaftliche Dienst-
leistungen und nicht trennbare Nebentätigkeiten)
umfasst, betrug rund 1,4 Mrd. Euro (+20,5% zu 2005).
Davon entfielen 86,9% auf die Erzeugung forstwirt-
schaftlicher Güter und 13,1% auf den Nicht-Holz-
Bereich. Die wichtigste Position bildete mit einem
Anteil von 64,4% am Gesamtproduktionswert das
Industrienadelholz, das sowohl sägefähiges Stamm-
holz als auch Rohholzsortimente für die Zellstoff-,
Papier- und Plattenindustrie umfasst. Vergleichsweise
hohe Anteile entfielen auch auf das Brennholz (17,2%)
sowie auf die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen
(11,5%).

Die Aufwendungen der Forstwirtschaft für Vorleistun-
gen erhöhten sich um 4,3% auf rund 0,4 Mrd. Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen ist um
27,9% gestiegen. Bei der Nettowertschöpfung zu Her-
stellungspreisen betrug der Zuwachs 34,3%; und das
Faktoreinkommen lag sogar um 36,5% über dem
Vorjahresniveau.

Land- und Forstwirtschaft
Für den gesamten Sektor ergibt sich eine reale Stei-
gerung des Faktoreinkommens von 13,4% (nominell
+15,4%) je Arbeitskraft. Der Produktionswert der Land-
und Forstwirtschaft erhöhte sich im Jahr 2006 - bedingt
durch die Zuwächse sowohl in der Land- als auch in
der Forstwirtschaft - um 7,4% auf rund 7,1 Mrd. Euro.
Laut VGR betrug der Anteil der Land- und Forstwirt-
schaft bzw. Fischerei an der Bruttowertschöpfung der
Volkswirtschaft 2006 insgesamt 1,7%. Der Arbeitsein-

satz nahm gegenüber 2005 um 1,5% auf rund 180.600
JAE ab. Der Arbeitseinsatz durch die nicht entlohnten
(familieneigene) Arbeitskräfte verringerte sich dabei um
2,1% auf 149.200 JAE, während der Arbeitseinsatz ent-
lohnter Arbeitskräfte leicht stieg (+1,2%).

Agrarsektor in der EU-25 
Nach Berechnungen von Eurostat, welche auf LGR-
Schätzungen der Mitgliedstaaten basieren (Stand Jän-
ner 2007), stieg das reale landwirtschaftliche Einkom-
men je Arbeitskraft (Indikator A) 2006 in der EU-27 um
3,8%,nachdem im Jahr 2005 ein Rückgang um 7,2%
zu verzeichnen war. Die Entwicklung innerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU-27 fiel recht unterschiedlich aus,
wobei jedoch die überwiegende Mehrheit der Mit-
gliedstaaten Einkommenszuwächse in der Landwirt-
schaft verzeichnete. Die stärksten Zunahmen waren
in den Niederlanden (+15,1%), Polen (+10,6%), Bel-
gien (+9,2%) und in Frankreich (+8,5%) zu verzeich-
nen. Die deutlichsten Rückgänge wurden hingegen in
Irland (-13,3%), in Finnland (-7,8%) und Estland (-5,2%)
festgestellt.

Quelle: Eurostat,
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Grafik: G. Fronaschitz

Landwirtschaftliches Einkommen
in der EU 2006

Reales Faktoreinkommen je Arbeitskraft 2006
Veränderungen zum Vorjahr in % - vorläufig

EU27

IE
FI

EE

IT
MT
SI

SE
ES
LU
EL
PT
SK
CY
LT
HU
DE
LV
AT
CZ
UK
BG

RO
DK
FR

BE
PL
NL +15,1

+1,2
+1,8
+1,8
+2,0

+4,3
+5,1
+5,6

+0,8
+0,8

-2,5
-1,9
+0,5

-3,4
-5,2
-7,8

-13,3

Vorschätzung Jänner 2007

+3,8

+4,3



15Grüner Bericht 2007

Die Land- und Forstwirtschaft ist einerseits als Abneh-
mer und anderseits als Lieferant eng mit den vor- und
nachgelagerten Wirtschaftsbereichen verbunden.

Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche
Saatgut

Der Gesamtumsatz der österreichischen Saatgutwirt-
schaft betrug im Jahr 2006 rund 97 Mio. Euro (ohne
Gemüse). Die Gesamtbeschäftigungszahl aller Unter-
nehmen liegt bei rund 650 Personen.

Die Saatgutvermehrung ist in Österreich genossen-
schaftlich dominiert (mehr als 2/3). Seit 1994 sank die
Saatgutvermehrung von 38.884 ha (alle Kulturarten)
auf 31.165 ha im Jahre 2003 und auf 28.387 ha im Jahr
2006. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf den
Rückgang bei Vermehrungen von Mais (4.306 ha, -24%)
und Wintergetreide. Das Vermehrungsjahr 2005 war
allerdings ein Rekordjahr bei Mais (5.638 ha), so dass
noch Saatgut aus dem Vorjahr vorhanden war. Infolge
von Auswinterungsschäden kam es in bestimmten
Vermehrungsregionen (Waldviertel und Teile Oberöster-
reichs) zu Einbußen bei Wintergetreide (siehe Tabel-
len 1.2.1. und 1.2.2). 

Die Bio-Saatgutvermehrungsfläche hat in den letzten
Jahren deutlich abgenommen. 2006 ging die zertifizierte
Bio-Saatgutvermehrungsfläche auf 3.312 ha zurück
(2005: 3.922 ha). Vor allem bei Wintergerste (-93%)
und Mais (-50%) war der Rückgang gegenüber 2005
sehr hoch. Biosaatmais wurde bisher nicht nur für den

österreichischen, sondern auch für den europäischen
Markt produziert. Die Abnehmer aus anderen Staaten
(vor allem Deutschland und Frankreich) versorgen
aber zunehmend selbst ihre Biolandwirte mit Saatgut,
so dass die Absatzmöglichkeiten aus der österreichi-
schen Produktion sinken. Ausnahmeregelungen für die
Verwendung von konventionellem ungebeiztem Mais
gibt es für bestimmte Sorten, welche als Biosaatgut am
Markt nicht angeboten werden (siehe Tabelle 1.2.3).

Pflanzenschutzmittel
In Österreich wurden mit Stand Ende 2006 ca. 249 unter-
schiedliche Wirkstoffe (ohne Wirkstoffe  von gemäß § 12
Abs. 10 Pflanzenschutzmittelgesetz ex lege zugelas-
senen Pflanzenschutzmitteln) als Bestandteil von
Pflanzenschutzmitteln neu in Verkehr gebracht. Die Zahl
der zugelassenen Pflanzenschutzmittel betrug 623 
(-50 gegenüber Ende 2005). Zusätzlich sind mit In-Kraft-
Treten des Agrarrechtsänderungsgesetzes 2002 alle
in Deutschland und den Niederlanden (seit 7. Februar
2004) zugelassenen Pflanzenschutzmittel auch in
Österreich zugelassen (1.026 zugelassene Pflanzen-
schutzmittel in Deutschland und 718 in den Nieder-
landen).

Die in Österreich abgesetzte Pflanzenschutzmittel-
menge betrug 2006 rund 8.500 t (= Wirkstoffmenge x
ca. 2,5) und lag damit in etwa gleich gegenüber dem
Wert des Vorjahres. Der Inlandsumsatz der Branche
(ca. 81 Mio. Euro) ist gegenüber dem Vorjahr leicht
gestiegen. Mit der Vermarktung im Inland waren acht

Wirkstoffmengen in Verkehr
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Vertriebsfirmen befasst, die Branche beschäftigte ins-
gesamt etwa 215 Mitarbeiter. 

Die Mengenstatistik 2006 für chemische Pflanzen-
schutzmittelwirkstoffe weist einen Verbrauch von ca.
3.416 t  aus, das ist gegenüber dem Vorjahr (2005) um
ca. 12 t bzw. 0,3% mehr. Die Herbizide stellen mit 1.651 t
im Jahr 2006 den größten Anteil an der insgesamt in
Verkehr gebrachten Wirkstoffmenge. Gegenüber 2005
sind bei dieser Gruppe die Mengen um 12,7% gestie-
gen. Dieser Anstieg war zu einem gewissen Grad durch
den langen Winter 2005/06 bedingt, wo durch die vie-
len Auswinterungen vor allem bei Getreide, ein Anbau
von Sommerungen und damit ein zusätzlicher Pflanzen-
schutzaufwand entstanden ist. Bei Schwefel (637 t) -
der Menge nach an dritter Stelle - kam es zu einer star-
ken Mengenreduktion (-22%). Nach Firmenangaben
ist dies auf Vorziehkäufe großer Schwefelmengen im
Jahr 2005 zurückzuführen, was zu geringeren Mengen
im Jahr 2006 führte. Weiters wurden 99 t an kupfer-
hältigen Wirkstoffen in Verkehr gebracht (-13,5%). Bei
der Gruppe mit fungiziden Wirkstoffen belief sich die
Menge auf 698 t (-2,4%). Erwähnenswert ist auch die
Abnahme  der in Verkehr gebrachten Menge an Insek-
tiziden auf 131 t bzw. um ca. 9%. Von den öster-
reichischen Bäuerinnen und Bauern direkt in anderen
EU-Mitgliedstaaten eingekaufte Pflanzenschutzmittel
sind nicht in der Mengenstatistik enthalten, da dies kein
Inverkehrbringen im Sinne des Pflanzenschutzmittel-
gesetzes darstellt (siehe Tabellen 1.2.4 und 1.2.5).

Der Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstof-
fen  im Wege der biologischen Schädlingsbekämpfung
wird in Österreich nicht nur im Gartenbau unter Glas,
sondern auch im Feldbau, im Obstbau, im Weinbau,
in Baumschulen und Forst sowie im Grünland betrie-
ben. Insgesamt wurden 2006 auf Flächen im Ausmaß
von 19.338 ha Organismen oder deren Inhaltsstoffe als
Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die Einsatzfläche ist
gegenüber 2005 (17.611 ha) um weitere 1.727 ha gestie-
gen (siehe auch Tabelle 1.2.6).

Düngemittel
In Österreich werden von zwei Unternehmen an den
Standorten Linz und Pischelsdorf mineralische Dünge-
mittel hergestellt. Die Produktion betrug 2006 rd.
1,5 Mio. t (Wert: 275 Mio. Euro). Davon wurden
1,12 Mio. t (75%) exportiert. In über zirka 400 Unter-
nehmen (Lagerhäuser und Agrarhändler) und in mehr
als 1.000 Verkaufsstellen sind in Österreich rund
482.000 t Mineraldünger abgesetzt worden (inklusive
Importware). Der Marktanteil der zwei inländischen
Unternehmen betrug 75%. In der Düngemittelindustrie
waren 390 Personen beschäftigt.

Der Düngemitteleinsatz umgerechnet in Reinnähr-
stoffen ist gegenüber 2005 um 1,3% zurückgegangen.
Wie internationale Statistiken zeigen, liegt Österreich
mit seinem Reinnährstoffeinsatz je ha LF nicht im
Spitzenfeld, vor allem, weil Österreich einen sehr
hohen Anteil von Flächen mit geringem Ertragspoten-
zial aufweist (hoher Grünlandanteil). Weiters tragen auch
die laufend fortentwickelten Bodenuntersuchungsme-
thoden, insbesondere im Hinblick auf den N-Vorrat im
Boden, dazu bei. Ziel ist es, Menge und Zeitpunkt der
Düngerausbringung besser mit den ökologischen Erfor-
dernissen des Bodens und der Kulturart abzustimmen
(siehe auch Tabellen 1.2.7 bis 1.2.8).

Aufgrund des langen und niederschlagsreichen Winters
2005/2006 wurden 2006 nur rd. 270.000 t Düngekal-
ke in der österreichischen Land- und Forstwirtschaft
ausgebracht. Davon entfallen ca. 100.000 t auf Natur-
kalke und rund 170.000 t auf verschiedene Rück-
standskalke. Der Reinkalkgehalt (CaO) der Gesamt-
menge beträgt weniger als 100.000 t. Der wertmäßi-
ge Absatz hat sich geringfügig verringert (8,0 Mio. Euro).
Exporte von österreichischen Düngekalken (hauptsäch-
lich Rückstandskalke) in die benachbarten Länder
sind mit rund 6.000 t im Vergleich zu den mineralischen
Düngemitteln niedrig.

Futtermittel
Die gewerbliche und industrielle Mischfutterproduktion
betrug im Jahr 2006 in Österreich rund 1.200 Mio. t.
(+5,3% gegenüber 2005). Von der Gesamterzeugung
entfallen 64,4% auf Fertigfutter für Rinder, Schweine
und Geflügel, 18,5% auf diverse Eiweiß- und Mineral-
stofffutter, 9,9% auf Heimtierfutter für Hunde, Katzen

Düngerabsatz
(in 1.000 Tonnen Reinnährstoffen)
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te Teil des Stromverbrauchs (ca. 40%) auf die Milch-
viehhaltung, ca. 27% auf die Zuchtsauenhaltung und
ca. 20% auf die Mastschweinehaltung.

Genossenschaften
Im Jahr 2006 waren in Österreich 97 Lagerhausge-
nossenschaften, ihre Basis sind 148.854 Mitglieder, ope-
rativ tätig. Sie beschäftigten in ihren 1.089 Betriebs-
stätten (davon 481 Lagerhausmärkten sowie 199
Lagerhaus-Werkstätten) 11.134 Mitarbeiter, davon
1.242 Lehrlinge. Nach den vorliegenden Ziffern haben
die Lagerhausgenossenschaften 2006 einen Umsatz
von mehr als 3,6 Mrd. Euro (2005: 3,3 Mrd.) erwirt-
schaftet. Jene 44 Lagerhausgenossenschaften, die im
RWA-Verbund zusammenarbeiten, erwirtschafteten
im Jahr 2006 ein Umsatzplus von 8% auf kumuliert
2,62 Mrd. Euro.

Den größten Anteil des Geschäftsvolumens nehmen
die Bereiche Agrar (23%) und Energie (32%) ein. Im
Agrargeschäft konnten die Lagerhäuser mit
820 Mio. Euro einen Umsatzzuwachs zum Vorjahr
(8,3%) erzielen, was insbesondere auf die hohe Getrei-
dequalität und den boomenden Holzmarkt zurückzu-
führen ist. Der Energieumsatz 2006 stieg um 11,8%
auf insgesamt 1.152 Mio. Euro. Die Umsatzzuwächse
im Energiebereich resultieren aus starken Preis- und
Mengensteigerungen im ersten Halbjahr. Der Tech-
niksektor (618 Mio. Euro inklusive Dienstleistungen)
erreichte 17% des kumulierten Lagerhaus-Umsatzes,
gefolgt von Baustoffen - inklusive Dienstleistungen (615
Mio. Euro; 17% Anteil) und dem Bau- und Garten-
marktbereich (400 Mio. Euro; 11% Anteil). Insgesamt
investierten die RWA 2006 und die Lagerhäuser rund
75 Mio. Euro in die regionalen Standorte.

und sonstige Heimtiere sowie 7,1% auf sonstige Futter-
mittel (Pferde, Fische, Milchaustauscher, Wild, u.a.).
Fertigfutter für Geflügel stellt mit rund 30,2% der
gesamten Mischfutterproduktion die größte Position dar.
Von der Futtermittelproduktion 2006 entfallen 59,2%
auf die industrielle Produktion und 40,8% auf die ge-
werbliche. Insgesamt sind in Österreich 90 Betriebe mit
der Mischfutterproduktion beschäftigt. 12,2% der
gesamten Futtermittelproduktion werden exportiert,
hervorzuheben wäre der Anteil an Exporten in der Heim-
tierfutterproduktion in der Höhe von 56,7%. In Öster-
reich sind 94 Betriebe mit rund 720 Beschäftigten in
der Mischfutterproduktion tätig (siehe Tabelle 2.1.9).

Landmaschinen
Der Traktorenbestand per 31.12. 2006 betrug in Öster-
reich 373.002, davon wurden 223.402 in Österreich
erzeugt. Darüber hinaus gab es 5.157 Obst- und Wein-
bautraktoren und 8.873 Kommunaltraktoren (215 in
Österreich erzeugt), sowie 26.893 sonstige Zugma-
schinen (5.201 in Österreich erzeugt, in überwiegend
landwirtschaftlicher Verwendung 20.892). Der Bestand
an Erntemaschinen betrug 11.222 (Mähdrescher,
Rüben-, Kartoffel-, Karotten- und Traubenvollernter
sowie Selbstfahrhäcksler), davon wurden 705 in Öster-
reich produziert. Von den 11.746 Motorkarren waren
8.543 inländischen Ursprungs, von den 2.855 Zwei-
achsmähern wurden 2.555 in Österreich erzeugt.

Veterinärbereich
Die Ausgaben der Landwirtschaft für die Tiergesund-
heit betrugen 2006 laut Aufzeichnungen der Buch-
führungsbetriebe rund 93 Mio. Euro. Die Besamungs-
ausgaben machten 28,5 Mio. Euro aus. Im Bundes-
gebiet waren im Berichtsjahr 2006 insgesamt 1.113 Tier-
ärzte/innen mit Praxis gemeldet.

Treibstoffe und Energie
In Österreich wurden 2006 insgesamt rund 6,2 Mio. t
Diesel verbraucht. Davon entfallen laut Berechnung der
Statistik Austria 237.388 t auf den Sektor Land- und
Forstwirtschaft. Der Dieselverbrauch je ha RLF
betrug im Durchschnitt 103 l. Der Verbrauch schwankt
zwischen 139 l/ha RLF bei den Dauerkulturbetrieben
und 80 l/ha RLF bei den Forstbetrieben (Die angege-
benen Werte wurden auf Basis der Daten von den frei-
willig buchführenden Betrieben durch die HBLFAFran-
zisco Josephinum ermittelt).

Der Stromverbrauch der österreichischen Land-
und Forstwirtschaftsbetriebe betrug 1.219 GWh. Der
Verbrauch der landwirtschaftlichen Betriebe macht
305 GWh aus.  Auf die tierische Produktion entfielen
ca. 25% und auf die pflanzliche Produktion ca. 6%. Inner-
halb der tierischen Produktion entfiel der weitaus größ-
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Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche

Lebensmittelindustrie und -gewerbe
Die österreichische Lebensmittelindustrie erreichte
nach dem vorläufigen Ergebnis der Konjunkturstatistik
2006 (erfasst sind alle Betriebe ab 10 Beschäftigten)
einen Jahresproduktionswert (=abgesetzte Produkti-
on) von 6,45 Mrd. Euro. Das sind um 2,2% mehr als
2005. Die Anzahl der Betriebe betrug 2006 insgesamt
224 (-6,7%, der starke Rückgang bei den Betrieben ist
auf Umstellungen in der Industrie-Datenerhebung
zurückzuführen und daher wirtschaftlich in diesem
Umfang nicht nachvollziehbar), es wurden 27.125
Beschäftigte gezählt (-1,6%).

Im Lebensmittelgewerbe wurden insgesamt 993 Betrie-
be (+0,2%) erfasst. Die Anzahl der Beschäftigten ist
mit 31.289 Arbeitnehmer/innen höher als in der Lebens-
mittelindustrie. Der Jahresproduktionswert betrug rund
3,73 Mrd. Euro und liegt deutlich unter dem Jahres-
produktionswert der Lebensmittelindustrie (siehe auch
Tabelle 1.2.9).

Lebensmittelhandel
Der Lebensmittelhandel wuchs mit + 3,3% im Jahr 2006
seit langem wieder deutlich. Bei einer Inflationsrate von
1,5% lag damit das reale Wachstum bei 1,7%. Im Ver-
gleich dazu lag in den vergangenen zwei Jahren das
Wachstum bei nur +1,4% (2004) und +2,0% (2005).
Bereinigt um die Inflationsrate bedeutete dies Stagnation
bzw. sogar leichten Rückgang. Insgesamt wurden im
Lebensmittelhandel in 6.204 Geschäften 15,4 Mrd. Euro

Umsatz erwirtschaftet. Das bedeutet einen Rückgang
der Geschäftsanzahl von minus 0,4% oder 28 Stand-
orten. Die Schließung kleiner Geschäfte schritt zwar
2006 noch weiter fort, war jedoch weniger stark als in
den Jahren zuvor. Zugenommen hat - durch Filial-
expansion - wiederum die Anzahl bei den Geschäfts-
formaten über 400 m2, auch bei den Diskontern ist nach
wie vor eine Flächenexpansion zu beobachten, sodass
es insgesamt nur mehr zu einem Minus von 28 Shops
bei gleichzeitigem Anstieg der Gesamtverkaufsfläche
im Lebensmittelhandel kam. Diese Daten basieren auf
der von Nielsen jährlich durchgeführten Erhebung der
Strukturdaten, die den österreichischen Lebensmittel-
einzelhandel ohne Hofer und Lidl und die Droge-
riemärkte umfasst.

Molkereiwirtschaft
Insgesamt zeigt sich die Entwicklung der österreichi-
schen Milchwirtschaft positiv. Zum Stichtag 31.12. 2006
waren 87 Molkereien bzw. Käsereien tätig. Gegenüber
dem Stichtag 31.12. 2005 haben lediglich 3 Betriebe
ihre Tätigkeit eingestellt. Die Betriebe der österreichi-
schen Molkereiwirtschaft konnten 2006 mit rund 4.000
beschäftigten Arbeitnehmer/innen ein Umsatzplus von
5,0% verzeichnen und erwirtschafteten damit einen Wert
von 1,84 Mrd. Euro. Von den 87 Betrieben sind 43
genossenschaftlich und 43 privatwirtschaftlich organi-
siert  und einer ist ein Lehrbetrieb in Tirol. Die Betrie-
be verfügen über 101 Produktionsstätten sowie über
10 Milchsammelstellen. Die Konkurrenz aus den neuen
Mitgliedstaaten, besonders aus den Nachbarstaaten,
ist nicht im befürchteten Ausmaß am österreichischen

Grafik: S. BujtasQuelle: VÖM

Die 10 größten Molkereiunternehmen

Umsatz 2006 in Mio. Euro

Obersteirische Molkerei

Landfrisch Molkerei Wels

Kärntner Milch

RUPP Käsle

Gebrüder Woerle

Alpenmilch Salzburg

Tirol Milch

Gmundner Milch

NÖM AG

Berglandmilch 526

309

153

138

97

90

80

75

73

72

Grafik: S. BujtasQuelle: AC Nielsen

Lebensmittelhandel 2006 
Gesamtumsatz 15,4 Mrd. Euro (=100%)

Zielpunkt
4,7%

Andere
4,3%

ZEV Markant
(u.a. Pfeiffer, 

Kienast, Kastner)  
5,3%

Hofer
19,4%

Spar
27,6%

Rewe  
(Billa, Merkur, 
Penny/Mondo)

29,7%

Lidl
3,0%

Adeg
6,1%



19Grüner Bericht 2007

Markt aufgetreten. Der Absatz auf dem österreichischen
Markt zeigte 2006 eine insgesamt stabile Entwicklung,
wobei sich die österreichischen Produkte gegenüber
dem verstärkten Importdruck gut behaupten konnten. 

Die österreichische Milchwirtschaft ist maßgeblich an
der positiven Außenhandelsbilanz beteiligt. Der Trend
der letzten Jahre konnte aufrechterhalten werden.
Während die Exporte ein Rekordhoch erreichten, gin-
gen die Importe zurück. Dies bedeutete einen positi-
ven Saldo für die heimische Milchwirtschaft auf den aus-
ländischen Märkten. Auch gegenüber den neuen Mit-
gliedstaaten hat sich der vorherrschende negative
Saldo mehr als halbiert. Der Außenhandel ist für die
heimische Milchwirtschaft weiterhin ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Der Strukturwandel der letzten Jahre
setzte sich auch 2006 weiter. Insgesamt zeigen die Wirt-
schaftsdaten, dass die österreichische Milchwirtschaft
mit ihrer Qualitätsstrategie gut fährt und durchwegs
höherwertige Produkte exportiert werden.

Fleischwirtschaft
Die Schlachthöfe, Zerlegungs- und Verarbeitungsbe-
triebe sind weiterhin mit einem Produktionswert von rund
2,3 Mrd. Euro eine der wichtigsten Partner der öster-
reichischen Landwirtschaft. Die österreichischen Kon-
sumenten bewiesen auch 2006 durch ihr Kaufverhal-
ten eine starke Präferenz für heimisches Fleisch und
heimische Fleischerzeugnisse. Die wirtschaftliche
Situation der Fleischwirtschaft ist geprägt durch die
starke Konkurrenz bzw. Nachfragemacht des Lebens-
mittelhandels. Die Fleischerfachgeschäfte positionieren
sich immer stärker als regionale Nahversorger, die Qua-
lität, Regionalität der Produkte und das meisterliche
Fachwissen in den Vordergrund stellen. Es werden ver-
mehrt Kooperationen zwischen landwirtschaftlichen
und gewerblichen Betrieben gebildet, um so die Regio-
nalität und die Nachvollziehbarkeit der Produktion opti-
mal nutzen zu können. Dafür bietet auch der Grüne
Pakt bzgl. des Förderprogramms „Ländliche Entwick-
lung 2007 - 2013“ eine Grundlage. Ziel ist es, durch
die Profilierung zahlreicher regionaler Spezialitäten eine
kulinarische Landkarte Österreichs zu schaffen. Im Hin-
blick auf die vermehrte Nachfrage nach Bioprodukten

im Fleisch- und Fleischerzeugnisbereich erfolgen ver-
stärkte Anstrengungen, die Produktion von Bio-Roh-
stoffen zu forcieren.

Mühlenwirtschaft
Die Vermahlung der österreichischen Getreidemühlen
betrug im Kalenderjahr 2006 rd. 709.000 t Brotgetreide.
Im Jahr 2006 (Stichtag: 31.12) meldeten 192 Getreide-
mühlen statistische Angaben an die AMA, darunter 141
Kleinmühlen mit zusammen bloß 6,1% Vermahlungs-
anteil. Die 10 größten Mühlen vermahlen 60,3%. Die
durchschnittliche Jahresvermahlung der 51 größeren
Betriebe beläuft sich auf 13.600 t jene der 10 größten
auf 42.800 t. Die Zahl der Beschäftigten in der Mühlen-
wirtschaft betrug 2006 insgesamt 1.680 Personen
(davon Industrie 320 und Gewerbe 1.360). Der lange
Winter 2005/2006 führte beim Getreide zu Ernte-
einbußen. Die starken Niederschläge, die zu Beginn
der Erntezeit Anfang August in den Hauptroggenan-
baugebieten gefallen sind, sind nicht ohne Auswirkungen
auf die Getreidequalität geblieben. Das Getreide, das
sich im Vollreifestadium befand, wurde durch die
andauernden Regenfälle qualitativ stark beeinträchtigt.
Es ist zum Teil zu massiven Auswuchsschädigungen
gekommen. 

Zucker- und Stärkeindustrie
In den Fabriken in Leopoldsdorf und Tulln wurden im
Geschäftsjahr 2006/07 aus 2,49 Mio. t Rüben rund
408.000 t Zucker gewonnen; der Inlandsabsatz betrug
286.000 t. Der Umsatz lag im selben Geschäftsjahr bei
307 Mio. Euro. In der Zuckerindustrie waren 2006 ins-
gesamt 588 Personen (2005: 655 Personen) be-
schäftigt.

Stärke wird an zwei Standorten (Aschach und Gmünd)
erzeugt. Das Werk Gmünd erzeugte 2006/07 aus
187.373 t Erdäpfeln 41.123 t Stärke. In Aschach wur-
den rd. 352.000 t Mais zu Stärke und Stärkespezial-
produkten verarbeitet. Der Umsatz der Stärkeindustrie
in Österreich betrug 2006/07 rund 185 Mio. Euro.
2006 waren in den zwei Werken im Jahresdurch-
schnitt 494 Personen beschäftigt.
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Außenhandel insgesamt
Österreichs Handelsbilanz wies auch 2006 - wie in all
den Jahren zuvor mit Ausnahme von 2002, wo Öster-
reich einen Handelsbilanzüberschuss von rund 300 Mio.
Euro erwirtschaftete - ein Defizit auf, und zwar in der
Höhe von 459 Mio. Euro. Seit dem Jahr 2002 bewegt
sich die Deckungsquote des Außenhandels (=wert-
mäßige Deckung der Importe durch Exporte) nahe an
der 100% Marke (99,6% im abgelaufenen Jahr 2006).
Noch 1994, im Jahr vor dem Beitritt Österreichs zur
EU, betrug die Deckungsquote nur 81,5%.

2006 stieg der Außenhandel stärker als 2005. So nah-
men die Exporte um 9,5% (entspricht 9,1 Mrd. Euro)
und die Importe um 8,0% (+7,7 Mrd. Euro) zu. Tradi-
tionell ist die EU Österreichs wichtigster Handelspart-
ner. 70% der Exporte (72,5 Mrd. Euro) gingen in die
EU und 74% der Importe (76,8 Mrd. Euro) kamen aus
der EU. Saldiert ergibt das mit der EU ein Handels-
bilanzdefizit von 4,32 Mrd. Euro, wobei aber eine
separate Betrachtung der 10 neuen EU-Mitgliedslän-
der eine positive Bilanz von 3,12 Mrd. Euro zeigt. Die
wichtigsten Handelspartner von den EU-10neu sind
Ungarn, Tschechien, Polen, Slowenien und Slowakei.
Das Defizit mit der EU-25 gleicht sich zu rund 90% durch
den positiven Handelssaldo mit Drittstaaten aus (3,86
Mrd. Euro Exportüberschuss - siehe Tabellen 1.3.1 bis
1.3.5).

Agrarischer Außenhandel
Die wichtigsten Nomenklaturen, anhand derer die
Warenströme aus und nach Österreich in Warengrup-
pen eingeteilt werden, sind die Kombinierte Nomen-
klatur (KN) und auswertungsseitig die SITC (Standard
International Trade Classification) der Vereinten Natio-
nen. Im KN umfasst der agrarische Außenhandel die
Kapitel 1 bis 24, im SITC sind die Sektionen 0, 1 und
4 sowie die Divisionen (= Untergliederungen von Sek-
tionen) 21, 22 und 29 dem Agrarbereich zuzuordnen.
Je nach Betrachtung nach KN oder nach SITC diffe-
rieren die Summen des agrarischen Außenhandels
etwas, da sich die agrarischen Warengruppen der bei-
den Nomenklaturen nicht vollkommen decken. Die fol-
genden Betrachtungen des österreichischen Agrar-
außenhandels bedienen sich der KN.

2006 importierte Österreich agrarische Güter im Wert
von 6,73 Mrd. Euro (+7,1%) und exportierte in der Höhe
von 6,65 Mrd. Euro (+10,7%). Damit ist das agrarische
Handelsdefizit dem Trend der letzten Jahre folgend auf
vergleichsweise geringe 82 Mio. Euro geschrumpft. Die
Deckungsquote stieg damit um 3,2 Prozentpunkte auf

98,8%. Am Gesamtaußenhandel machen die agrari-
schen Importe 6,5% und die agrarischen Ausfuhren
6,4% aus. Auch im Agrarbereich ist Deutschland nach
wie vor Österreichs wichtigster Handelspartner (2,7 Mrd.
Euro Importe, 2,05 Mrd. Euro Exporte), gefolgt von Ita-
lien (698 Mio. Euro Einfuhren, 1,1 Mrd. Euro Ausfuh-
ren). Von den EU-10neu sind Ungarn (317 Mio. Euro
Importe, 197 Mio. Exporte), Tschechien (141 Mio. Euro
Importe, 175 Mio. Euro Exporte), Slowenien (63 Mio.
Euro Importe, 170 Mio. Euro Exporte), Polen (172

1.3 Außenhandel mit agrarischen Produkten und Lebensmitteln
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Mio. Euro Importe, 86 Mio. Euro Exporte) und Slowa-
kei (91 Mio. Euro Importe, 72 Mio. Exporte) die Län-
der mit den größten Agrarhandelsvolumina mit Öster-
reich (siehe auch Grafiken Außenhandel mit osteu-
ropäischen Staaten auf Seite 23). Weitere wichtige
Agrarhandelspartner Österreichs sind die USA(63 Mio.
Euro Einfuhren und 675 Mio. Euro Ausfuhren), Russ-
land (7,8 Mio. Euro Importe, 149 Mio. Euro Exporte),
Kroatien (85 Mio. Euro Ein- und 102 Mio. Euro Aus-
fuhren), Brasilien (105 Mio. Euro Importe, 13 Mio. Euro
Exporte), Türkei (94 Mio. Euro Importe, 16 Mio. Euro
Exporte) und Japan (2,7 Mio. Euro Importe, 59 Mio.
Exporte). Der Außenhandel mit den wichtigsten agra-
rischen Produkten und Lebensmitteln entwickelte sich
wie folgt:

l Lebende Tiere (KN 01): Die Lebendtierimporte nah-
men um 12,3% auf 173,4 Mio. Euro zu und haben sich
somit seit 1995 mehr als verfünffacht. Mit 84,1 Mio. Euro
entfiel fast die Hälfte auf den Import von Schlacht-
schweinen (4,6% Wertzunahme bei 0,9% geringerer
Menge). Den zweitgrößten Anteil machten mit 36,9 Mio.
Euro (+5,6%) die Schlachtrindereinfuhren aus, gefolgt von
den Zucht-/Nutzrinderimporten in der Höhe von 20,7 Mio.
Euro (+46,1%). Die Ausfuhren von Lebendtieren erhöh-
ten sich um 9,2% auf 102,6 Mio. Euro. Die größten
Anteile davon machten die Exporte von Zucht-/Nutzrin-
dern (53,7 Mio. Euro, 27% Zunahme) und Zucht-/Nutz-
kälbern (18,5 Mio. Euro, -4,6%) aus. 6,6% der Lebend-
exporte entfielen auf Geflügel (6,7 Mio. Euro, -22,1%).

l Fleisch (KN 02): Die Fleischimporte erhöhten sich um
7,7% auf 531,3 Mio. Euro, wovon mit 236,7 Mio. Euro
(+16%) die Schweinefleisch- und mit 140 Mio. Euro die

Außenhandel agrar. Produkte
und Lebensmittel 2006
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l Gemüse (KN 07): Bei Gemüse ist Österreichs Außen-
handel traditionell stark importlastig. So wurde um 368,1
Mio. Euro (+4,9%) eingeführt, aber nur im Ausmaß von 83
Mio. Euro (+46,5%) ausgeführt. Hauptsächlich wurde ver-
arbeitetes oder anders haltbar gemachtes Gemüse impor-
tiert (171,8 Mio. Euro). Den nächstgrößeren Importanteil
machten Paradeiser mit 53,5 Mio. Euro aus (-2,9%) aus.
Auch im Export verzeichnete verarbeitetes oder anders halt-
bar gemachtes Gemüse mit 29,1 Mio. Euro (+41,4%) den
Hauptanteil.

l Obst (KN 08): Bei Obst ist Österreich ebenso ein aus-
geprägter Nettoimporteur. Einfuhren in der Höhe von 544,5
Mio. Euro (+2,4%) standen Ausfuhren im Ausmaß von 133,3
Mio. Euro (+27,5%) gegenüber. Die Hauptimportfrüchte
waren mit 82,9 Mio. Euro (-12,2%) Bananen. Das Haupt-
exportobst Österreichs waren Äpfel und Birnen, deren Aus-
fuhren 51,4 Mio. Euro (+53%) ausmachten und deren Durch-
schnittsexportpreis sich um 21,5% erhöhte.

l Getreide (KN 10): Bei Getreide wies Österreich 2006
- wie in den Jahren zuvor - eine positive Handelsbilanz auf.
Den Importen in der Höhe von 137,9 Mio. Euro standen
Exporte im Ausmaß von 196,4 Mio. Euro gegenüber.
Etwas mehr als ein Drittel der Einfuhren machte Körner-
mais aus (48,6 Mio. Euro, +24,6%). Etwas mehr als ein
Viertel der Getreideimporte war Weizen (36,1 Mio. Euro,
+18,1%), die Getreideausfuhren betrafen ebenfalls Wei-
zen (89,4 Mio. Euro) und Körnermais (81,2 Mio. Euro).

l Ölsamen und ölhält ige Früchte, versch. Samen,
Früchte und Pflanzen (KN 12): In diesem Bereich
importierte Österreich im Wert von 166,4 Mio. Euro

Geflügelfleischimporte die größten Anteile ausmachten.
Letztere verzeichneten mit -5,1% einen leichten Rückgang.
Rindfleisch wurde im Umfang von 90,2 Mio. Euro (+22,2%)
eingeführt. Die Fleischexporte stiegen ebenfalls, und zwar
um 12,6% auf 691 Mio. Euro. Hauptsächlich wurden
Schweinefleisch (303,7 Mio. Euro) und Rindfleisch
(264,4 Mio. Euro) ausgeführt. Die Exporte beider Fleisch-
sorten steigerten sich im Jahresabstand um 8,2% bzw.
14,3%.

l Milch und Molkereierzeugnisse sowie Eier und
Honig (KN 04): Auch 2006 zeigte sich im Milchbereich
eine positive Entwicklung. Im Import stiegen die Mengen
stärker als das Wertvolumen. Das bedeutet, es wurde zu
günstigeren Konditionen eingeführt. Im Export erhöhte sich
das Wertvolumen stärker als das Mengenvolumen, was
zeigt, dass im Export höhere Preise erzielt werden konn-
ten. Den größten Anteil sowohl bei den Ein- als auch bei
den Ausfuhren machte Käse aus. Die Käseimporte, die in
Summe 251 Mio. Euro ausmachten, verteuerten sich
(3,4% Mengenabnahme bei 2,3% Wertzunahme). Aus-
gleichend konnten die Käseexportpreise leicht verbessert
werden (1,8% Wertzuwachs bei 1,4% Mengenzunahme).
Insgesamt wurde Käse im Wert von 318 Mio. Euro aus-
geführt. Die nächstgrößeren Produktgruppen sind Milch und
Rahm ungesüßt (41,9 Mio. Euro Import, 216 Mio. Euro
Export) sowie Buttermilch, Sauerrahm und Joghurt (46 Mio.
Euro Import, 159 Mio. Euro Export). Insgesamt verzeich-
nete der Außenhandel mit Milch und Milchprodukten eine
positive Bilanz in der Höhe von 313,2 Mio. Euro (+11,5%
gegenüber 2005).

2006, in Mio. Euro

Ausfuhr agrarischer Produkte 
und Lebensmittel

Quelle: Statistik Austria
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(+18,2%) und tätigte Ausfuhren in der Höhe von 92,2 Mio.
Euro (+2,7%). Hauptsächlich wurden Raps- und Rübsen-
samen (46,6 Mio. Euro, +32,6%) und Sonnenblumenkerne
(29,1 Mio. Euro, -6,1%) eingeführt. Im Export machten
Sonnenblumenkerne (28 Mio. Euro, 20,2%) und Pflanzen,
Pflanzenteile, Samen und Früchte für Riechmittel und
medizinische Zwecke (14 Mio. Euro, +91,7%) die Haupt-
anteile aus.

l Zucker und Zuckerwaren (KN 17): Im Zuckerbereich
wurde mehr importiert (311,8 Mio. Euro, -0,5%) als expor-
tiert (197,1 Mio. Euro, -10%), wobei sowohl Ein- als auch
Ausfuhren zurückgingen. Hauptsächlich wurden Rohr-
und Rübenzucker (123,5 Mio. Euro, +27,1%), andere
Zucker, Sirup und Kunsthonig (98 Mio. Euro, -20,2%)
sowie Zuckerwaren (86,4 Mio. Euro, -4,9%) eingeführt.
Hauptausfuhrprodukte waren Rohr- und Rübenzucker
(108,2 Mio. Euro, -16,5%) sowie Zuckerwaren (52,5 Mio.
Euro, -6,9%).

l Getreidezubereitungen (KN 19): Die Importe von
Getreidezubereitungen stiegen um 1,8% auf 523,4 Mio.
Euro, deren Exporte erhöhten sich um 10,7% auf 418,7 Mio.
Euro. Den Hauptanteil sowohl bei den Ein- als auch bei
den Ausfuhren machten Backwaren aus. Deren Importe
stiegen wertmäßig um 2,6% auf 343,2 Mio. Euro bei gleich-
zeitiger Verringerung der importierten Menge um 7,1% (dar-
aus folgt ein Anstieg der durchschnittlichen Importpreise).
Die Exporte nahmen um 3,8% auf 254,1 Mio. Euro zu.

l Obst- und Gemüsezubereitungen (KN 20):Hier
sind die Einfuhren mit 461,9 Mio. Euro (-0,1%) annähernd
gleich geblieben, während die Ausfuhren um 9,3% auf 434,9
Mio. Euro stiegen. Säfte machten jeweils rund die Hälfte
des Wertvolumens aus. Deren Importe sanken um 1% auf
223 Mio. Euro, die Exporte erhöhten sich um 6,3% auf 229,5

Mio. Euro. Die nächstgrößere Produktgruppe der Frucht-
zubereitungen verringerte sich im Import um 3,9% auf 137,3
Mio. Euro, der Export stieg um 5,1% auf 112 Mio. Euro.

l Getränke (KN 22): Die Getränke sind die Produkt-
gruppe mit dem größten Exportüberhang. Die Exporte im
Ausmaß von 1,68 Mrd. Euro (+14,5%) machten ein Vier-
tel der gesamten österreichischen Agrarausfuhren aus. Über
90% der ausgeführten Getränke waren Limonaden und
Mineralwasser. Die Getränkeimporte, die in Summe 424,7
Mio. Euro (+3%) betrugen, betrafen vor allem Wein (154,1
Mio. Euro, +4%) und so genannte harte Getränke (91,1
Mio. Euro, -0,2%). Bei Wein - wo Österreich einen Import-
überhang aufwies - waren sowohl bei den Importen und
vor allem auch bei den Exporten die Preise gestiegen. Trotz-
dem lagen die Weinimportpreise nach wie vor im Durch-
schnitt um knapp 40% über den Exportpreisen.

l Futtermittel aus Rückständen der Lebensmitte-
l industrie (KN 23): 2006 gingen die Importe dieser Fut-
termittel zurück (um 5,1% geringere Einfuhrmengen). Den
Hauptanteil an den Einfuhren machten Hunde- und Kat-
zenfutter aus (164,5 Mio. Euro bzw. 60%), die im Vergleich
zu 2005 annährend unverändert blieben. Die Importmen-
gen von Sojakuchen sanken um 7% auf rund 465.000 t.
Ebenso zurückgegangen sind die Einfuhrmengen ande-
rer Ölkuchen, und zwar um 8,6% auf rund 47.000 t. Die
Exporte in diesem Kapitel haben zwar mengenmäßig um
3,2% abgenommen, dank gestiegener Preise ist das Wert-
volumen aber um 5,6% gestiegen. Auch hier handelte es
sich hauptsächlich um Hunde- und Katzenfutter, die sich
um 7,3% auf 170 Mio. Euro erhöhten. Die Ausfuhrmengen
von Sojakuchen sanken um 13% auf rund 25.000 t. Dafür
nahmen die exportierten Mengen anderer Ölkuchen um
17,2% auf rund 98.000 t zu.
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Russland
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Außenhandel mit Holz und Holzprodukten
Der Handel mit Holz und Holzprodukten ist für Öster-
reich von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Beträcht-
liche Teile der Produktion der österreichischen Holz-
und Papierindustrie werden exportiert, überwiegend in
EU-Staaten. Mehr als 95% des heimischen Holzein-
schlages werden in Österreich selbst verarbeitet oder
für die Energiegewinnung verwendet. Zudem wurden
2006 rund 9,4 Mio. m³ Rohholz aus dem Ausland ein-
geführt. Der größte Holzabnehmer ist die Sägeindu-
strie, die rund 60% des gesamten Rohholzes verarbeitet.
Größere Mengen vor allem schwächeren Holzes (das
sogenannte Schleifholz) kaufen die Papier- und die Plat-
tenindustrie. Brennholz und Waldhackgut gewinnen
immer mehr an Bedeutung.

Der Gesamtwert der Holzexporte (KN 44) lag 2006 bei
3,63 Mrd. Euro, um 13% über dem Vorjahreswert. Das
wichtigste Ausfuhrprodukt mit einem Anteil von 36%
ist Schnittholz (1,29 Mrd. Euro, +8% gegenüber 2005).

27% entfielen auf  Holz in verarbeiteter Form (Fenster,
Türen, Parketttafeln, Verschalungen Bautischlerar-
beiten etc.; 0,97 Mrd. Euro, +23%), 22% entfallen auf
Span- und Faserplatten (0,79 Mrd. Euro, +13%), 10%
auf Furniere, Sperr- und profiliertes Holz (0,38 Mrd. Euro,
+9%). Die Rohholzexporte machten nur 5% bzw. 164
Mio. Euro (+15%) der gesamten Ausfuhren des Kapi-
tels 44 (Holz und Holzwaren) aus.

Die Holzimporte (KN 44) beliefen sich 2006 1,90 Mrd.
Euro (+21%). Beim Import ist Rohholz mit einem wert-
mäßigen Anteil von 36% mit abstand das wichtigste Pro-
dukt (0,69 Mrd. Euro, +29%). Der Anteil von Schnitt-
holz liegt bei 22% bzw. 0,42 Mrd. Euro (+32%). 18%
entfallen auf Holz in verarbeiteter Form (0,33 Mrd. Euro,
+12%). Furniere, Sperr- und profiliertes Holz (0,21 Mrd.
Euro, +7%) sowie Span- und Faserplatten (0,17 Mrd.
Euro, +8%) kommen auf 11 bzw. 9% Importanteil.

2006 wurden Papier und Pappe (KN 48) um 3,74 Mrd.
Euro aus- und um 1,69 Mrd. Euro eingeführt. Halbstoffe
und Abfälle von Papier oder Pappe (KN 47) wurden im
Wert von 0,15 Mrd. Euro exportiert, die Importe belie-
fen sich auf 0,53 Mrd. Euro.

Außenhandel mit Holz 2006

Quelle: Statistik Austria
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Internationale Ernährungssituation
Zehn Jahre nach dem Welternährungsgipfel 1996
(WFS) in Rom, bei dem sich die Staats- und Regie-
rungschefs dazu verpflichtet haben, die Zahl der unter-
ernährten Menschen bis zum Jahr 2015 um die Hälf-
te zu verringern, gibt es - mit 854 Mio.- mehr hungernde
Menschen in den Entwicklungsländern als 1996. Die
Zahl der weltweit hungernden Menschen steigt derzeit
jährlich um 4 Mio. - davon leben 820 Mio. in Entwick-
lungsländern (allein in Afrika sind das 27% der Bevöl-
kerung, ca. 210 Mio.), ca. 25 Mio. in Übergangsöko-
nomien und 9 Mio. in Industrieländern. Täglich sterben
24.000 Menschen, 3/4 davon sind Kinder unter 5 Jah-
ren. Der Kampf gegen Hunger und Mangelernährung
zählt daher immer noch zu den wichtigsten Aufgaben
der internationalen Staatengemeinschaft. Der jährlich
publizierte Bericht der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
über den Stand der weltweiten Unterernährung, State
of Food Insecurity (SOFI), findet sich unter der Web-
Adresse: www.fao.org/sof/sofi/.

Regional gibt es nach wie vor große Unterschiede bei
den Tendenzen zur Beseitigung des Hungers: unter den
Entwicklungsregionen haben nur Südamerika, die kari-
bischen Staaten und Indien seit 1990 den chronischen
Hunger schnell genug eindämmen können. Fortschritte
für die nächsten Jahre lässt auch die asiatisch-pazifi-
sche Region erwarten. Am stärksten vom Hunger
betroffen bleiben das südliche Afrika (Sub-Sahara-Zone)
und der Nahe Osten: trotz einiger Verbesserungen seit
1990 geht die Unterernährung proportional nur sehr
langsam zurück, die Zahl der Hungernden ist jedoch
angestiegen (über 200 Mio. im südl. Afrika, ca. 39 Mio.
im Nahen Osten und Nordafrika).

Zu den Hauptursachen von ländlicher Armut und Hun-
ger zählen vor allem mangelnder Zugang zu produk-
tiven Ressourcen (Land, Wasser, Ausbildung, Kredi-
ten), Naturkatastrophen aller Art (Trockenheit, Über-
schwemmungen, Verwüstung und Heuschreckenpla-
gen), Mangel an „good governance“ und demokratischer
Partizipation, Bürgerkriege, globale Seuchen und
Krankheiten wie HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose.

Die Hungerhalbierungsziele der FAO-Welternährungs-
gipfel (WFS) 1996 und 2002 haben auch in den ersten
beiden der Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) zu
Armut und Hunger Eingang gefunden. Während die
WFS-Ziele in Absolutzahlen rechnen, nehmen die
MDGs die Proportion in den Blick. Dadurch ist etwa
seit 1992 in den Entwicklungsländern die Rate der Unter-
ernährten trotz geringer Erfolge aufgrund des Bevöl-
kerungswachstums immerhin um 3% gesunken, von
20% auf 17% in den Jahren 2001/03.

Trotz einiger Fortschritte bei der Hungerbekämpfung
in einigen Gebieten (Südamerika, karibische Staaten,
Indien, tw. in China) ist die WFS-Zielerreichung global
betrachtet noch weit entfernt: so konnte die Unter-
ernährung in den Entwicklungsländern seit 1992 nur
um 3 Mio. reduziert werden (dzt. 820 Mio.).

OECD und FAO rechnen damit, dass sowohl Produk-
tion als auch Verbrauch von Agrarprodukten in den Ent-
wicklungsländern schneller steigen als in den ent-
wickelten Staaten. Der Produktionszuwachs in den ärm-
sten Ländern reicht aber nicht aus, um den Nah-
rungsmittelbedarf der schnell wachsenden Bevölkerung
zu befriedigen. Um ihre Produktionskapazitäten zu
erhöhen, müsste in Entwicklungsländern umfangreich
in Aus- und Weiterbildung, Schulung und Infrastruktur
investiert werden. 

1.4 Landwirtschaft und Ernährung

... ihre Zahl steigt, doch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung sinkt

Weltweit hungern über 850 Mio. Menschen

Schwarzafrika
Südasien

Lateinamerika

GUS und
Osteuropa

Westliche
Industrieländer

204 Mio.53 Mio.
301 Mio.

Ost- und
Südostasien

217 Mio.

9 Mio.

Naher Osten
und Nordafrika

39 Mio.

28 Mio.

Quelle: FAO 2005, Weltbank 2005 Grafik: G. Fronaschitz

Vorausschau auf die Unterernährung  
in den Entwicklungsländern 

Anzahl der Unterernährten 
(in Mio.) 

Anteil der Unterernährung 
(%/Bevölkerung)  

1990- 
1992 

2015 
WFS1) 

Ziel 
1990- 
1992 

2015 
MDG2) 

Ziel 

Entwicklungsländer 823 582 412 20,3 10,1 10,2 

 Sub-Sahara Afrika  170 179 85 35,7 21,1 17,9 

 Naher Osten und   
 N-Afrika 

24 36 12 7,6 7,0 3,8 

 Lateinamerika und
 Karibik  

60 41 30 13,4 6,6 6,7 

 Südasien 291 203 146 25,9 12,1 13,0 

 Ostasien3) 277 123 139 16,5 5,8 8,3 

1) WFS - Welternährungsgipfel 
2) MDG - Millenniumsziel 
3) inklusive Südostasien 

Quelle: FAO. 
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Nationale Ernährungssituation
Regionalität, Frische und Natürlichkeit werden für die
österreichischen Verbraucher/innen beim Lebensmit-
telkauf immer wichtiger. Diese Qualitätsbedürfnisse stär-
ken auch den heimischen Biomarkt. Von 2003 bis 2006
ist der Bio-Konsum in Österreich um 35% gestiegen.
Insgesamt gingen im Vorjahr 90.000 t Bio-Frischwaren
(exkl. Brot) im Wert von fast 202 Mio. Euro über die
Ladentische der Handelsketten, 2004 waren es 74.000 t.
In der Zwischenzeit haben auch die Diskonter ihren
Anteil am Biomarkt deutlich gesteigert. Mengenmäßig
werden am stärksten Milch und Milchprodukte sowie
Erdäpfel und Eier nachgefragt. 91% der Befragten der
Roll-AMA-Motivanalyse vom Februar 2007 gaben an,
“zumindest gelegentlich“ Bio-Produkte zu kaufen, das
sind um 5% mehr als noch vor zwei Jahren. Ein Ver-
gleich mit den Bio-Verkaufszahlen 2006 belegt, dass
87% auch tatsächlich zu Bio-Waren greifen. Auch die
Häufigkeit von Bio-Einkäufen ist im Vorjahr deutlich
gestiegen. 33% kaufen häufig Bio (2005: 24%), 16%
sogar immer (2005: 9%). Bio-Frischobst weist über die
angegebenen drei Jahre eine kontinuierliche Steige-
rung von 2,7% auf 6,6% Wertanteil auf, Bio-Frisch-
gemüse von 4,4% auf 6,1% (2006). Bio-Fleisch wächst
auf niedrigem Niveau auf 2,8%, Bio-Wurst hält mit 1,4%
den geringsten Anteil im Bereich Frischwaren.

2005 wurde begonnen, Regionen, in denen typische
österreichische Spezialitäten auf traditionelle Weise pro-
duziert werden, mit dem Prädikat „Genuss Region Öster-
reich“ auszuzeichnen. Diese Initiative ist sowohl ein
Zukunftskonzept, als auch ein wichtiger Beitrag zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Produkte. 

Die Lebensmittelwirtschaft steuert insgesamt mit einem
jährlichen Umsatz von 55 Milliarden Euro 14% zum Brut-
toinlandsprodukt bei. Der wirtschaftliche Erfolg der
bäuerlichen Familienbetriebe wie der Ernährungswirt-
schaft ist die Garantie für die langfristige Erhaltung der
für das Tourismusland Österreich so wichtigen Kultur-
landschaften. Touristen geben mit rund 23 Prozent einen
bedeutenden Teil ihres Urlaubsbudgets für Essen und
Getränke aus. Sie sind damit wesentliche Meinungs-
bildner für die österreichische Lebensmittelbranche,
denn ihre Nachfrage nach österreichischen Spezialitäten
in ihren Heimatländern macht sie zu einem Schlüs-
selfaktor für erfolgreiches Exportmarketing. Regiona-
lität von Lebensmitteln und Genuss sind damit die
Zukunftsthemen in Lebensmittelwirtschaft und Touris-
mus (www.lebensmittelnet.at).

Die Europäische Union hat bisher 8 österreichische Pro-
dukte als geschützte Ursprungsbezeichnungen (gU) und
4 Produkte als „geschützte geografische Angaben“ (ggA)
eingetragen und damit die besondere Qualität dieser

Produkte anerkannt. Ein Produkt darf dann eine
geschützte Ursprungsbezeichnung (gU) tragen, wenn
Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung in einem
bestimmten geografischen Gebiet nach einem aner-
kannten und festgelegten Verfahren erfolgt. 

Dass in Österreich keine gentechnisch veränderten
Pflanzen angebaut werden, gehört zu den wichtigsten
Voraussetzungen für eine Gentechnik-freie Produkti-
on in der österreichischen Landwirtschaft. Während EU-
weit derzeit zahlreiche genetisch veränderte Maissor-
ten als Saatgut zugelassen sind, setzt Österreich wei-
ter auf Gentechnikfreiheit von Saatgut. Bei Milchpro-
dukten garantiert auch das AMA-Gütesiegel Lebens-
mittel ohne gentechnisch veränderte Zutaten. 

Das AMA-Gütesiegel gewährleistet mit unabhängigen
Kontrollen Qualitäts-Lebensmittel, die Kriterien über die
gesetzlichen Anforderungen hinaus erfüllen und deren
Herkunft nachvollziehbar ist. Mit dem AMA-Gütesiegel
soll dem Konsumenten die Kaufentscheidung erleich-
tert werden, denn mit einem Blick werden die 3 Vor-
teile ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare Her-
kunft und unabhängige Kontrollen der damit ausge-
zeichneten Ware erkennbar (www.ama.at).

Nähere Informationen zum Selbstversorgungsgrad
und Pro-Kopf-Verbrauch finden sich in den Tabellen
1.4.1 bis 1.4.3.

Grafik: S. BujtasQuelle: Statistik Austria
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Getreide
Im Jahr 2006 betrug die Weltgetreideproduktion ins-
gesamt rund 1,560 Mrd. t (ausgenommen Reis), was
ein Minus gegenüber dem Jahr 2005 von ca. 47 Mio. t
bedeutet (2005: 1,607 Mrd. t). Weltweit wurden
593 Mio. t Weizen, 693 Mio. t Mais und 138 Mio. t
Gerste geerntet. Die hohe Nachfrage und die geringere
Verfügbarkeit am Weltmarkt haben in der zweiten
Jahreshälfte zu hohen Weltmarktpreisen bei allen
Getreidearten geführt. 

Die EU-25 Getreideernte lag im Jahr 2006 mit
245 Mio. t um ca. 10 Mio. t bzw. 4% unter der Ernte
2005. Ausschlaggebend für die geringeren Erträge
waren ungünstige Witterungseinflüsse, wie niedrige
Temperaturen in den nördlichen Anbaugebieten und zu
geringe Niederschläge in den südlichen Mitgliedstaa-
ten. Die größten Getreideerzeuger in der EU-25 waren
Frankreich mit 61 Mio. t Getreide, Deutschland mit
43 Mio. t, Polen mit 23 Mio. t. und das Vereinigte
Königreich mit 21 Mio. t. Die Weichweizenernten lagen
in der EU-25 im Erntejahr 2006 bei etwa 109 Mio. t,
davon Frankreich mit 33 Mio. t und Deutschland mit
22,4 Mio. t. Die Maisernte 2006 lag in der EU-25 mit
etwa 44 Mio. t um 4 Mio. t unter der Ernte 2005. Haupt-
produzentenländer von Mais waren Frankreich mit
12,2 Mio. t, Italien mit 9 Mio. t und Ungarn mit 8,4 Mio. t. 

Die Interventionsbestände der EU-25 lagen am Ende
des Wirtschaftsjahres 2005/06 bei rund 14 Mio. t,
davon waren 5,5 Mio. t Weizen, 2,2 Mio. t Gerste,
600.000 t Roggen, 5,6 Mio. t Mais und rund 3.000 t Sorg-

hum. 5 Mio. t des Getreidebestandes waren in der EU-
15 gelagert und 9 Mio. t Getreide in den neuen Mit-
gliedstaaten. Auf Grund der niedrigeren Getreideernte
2006 und der hohen Nachfrage auf den Märkten wurde
bereits mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2006/07 mit
einem Verkauf der Interventionsbestände auf dem
Binnenmarkt und in Drittländern begonnen, sodass mit
31.12. 2006 die Interventionsbestände der Gemein-
schaft auf 8,6 Mio. t reduziert werden konnten. Diese
Bestände setzten sich aus 2,8 Mio. t Weizen, 800.000t
Gerste, 4,5 Mio. t Mais (in Ungarn) sowie einem Rest-
bestand von 450.000 t Roggen zusammen.

Die österreichische Getreideernte inklusive Corn-Cob-
Mix (CCM) betrug im Jahr 2006 4,44 Mio. t (-9% zu
2005), davon waren 1,75 Mio. t Körnermais (inklusive
CCM), 1,3 Mio. t Weichweizen und 914.000 t Gerste.
Die Getreideanbaufläche in Österreich betrug 2006 ins-
gesamt 776.783 ha. Die Weizenproduktion 2006 (inklu-
sive Hartweizen und Dinkelweizen) war mit 1,39 Mio. t
um ca. 50.000 t geringer als 2005. Aufgrund der heißen
und trockenen Witterung und der damit verbundenen
guten Abreife im Juli konnte ein großer Teil der öster-
reichischen Weizenernte mit sehr guten Qualitäten ein-
gebracht werden. Dieser Umstand und die hohe Nach-
frage auf den Märkten haben ein hohes Preisniveau
hervorgerufen. Die Preisnotierungen an den Produk-
tenbörsen lagen im Jahr 2006 für alle Getreidearten
deutlich über jenen des Vorjahres. Auch die Landwirte
erhielten deutlich höhere Erzeugerpreise. Die Roggen-
anbaufläche sank auf 26.924 ha (2005: 42.847 ha).
Bedingt durch die ungünstigen Witterungsbedingungen

Quelle: Statistik Austria, Alfis Grafik: G. Fronaschitz

Getreideernte Erzeugerpreis für Weichweizen
in Euro je Tonne ohne MwSt.in Millionen Tonnen
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Das Wetter in Österreich war im Jahr 2006 sehr unge-
wöhnlich, es gab viele starke Abweichungen von den
gewöhnlichen Monatsdurchschnittswerten. Die Beo-
bachtungen betreffen nicht nur die Temperatur als sol-
ches, sondern auch die Niederschlagswerte. Das erste
Quartal brachte vielen Teilen Österreichs ungewohnt
tiefe Temperaturmittel, dazu gab es in vielen Landstri-
chen nördlich des Alpenhauptkammes immer wieder
heftige Schneefälle. Der kalte und schneereiche Win-
ter 2005/2006 verursachte in weiten Teilen Öster-
reichs Frostschäden. Im Wald-
und Mühlviertel lag der
Schnee stellenweise über
120 Tage lang. Im Frühjahr
sorgte dann die starke
Schneeschmelze im Wald-
viertel und entlang der March
für Überschwemmungen. Im
Juli wurden verbreitet die
höchsten Temperaturmonats-
mittel und auch die höchsten
Summen von Sonnenstunden
seit dem jeweiligen Messbe-
ginn erreicht, vor allem in
Kärnten war es sehr trocken.
Hier wurden die stärksten
Trockenschäden verzeichnet,
wobei der Mais stellenweise
nur kniehoch wurde. Nach
dem verbreitet nieder-

schlagsreichen ersten Halbjahr 2006 verlief das zwei-
te Halbjahr mit Ausnahme des August verbreitet trocken.
So schneereich 2006 begonnen hatte, so schneearm
ging es zu Ende. Die Bauern waren 2006 von zahlrei-
chen Schadensfällen stark betroffen, insgesamt gin-
gen bei der Österreichischen Hagelversicherung 53.611
Schadensmeldungen, um fast 60 Prozent mehr als im
Vorjahr, ein. Auswinterung, Überschwemmung, Hagel,
Auswuchs und Dürre haben diese enormen Schäden
in der Landwirtschaft verursacht. 

Quelle: Österreichische Hagelversicherung

Auswuchs Hagel ÜberschwemmungTrockenheitFrost

Wettersituation im Jahr 2006

zur Erntezeit konnten nur 93.786 t (-43% gegenüber
dem Vorjahr) geerntet werden und darüber hinaus wur-
den im Hauptanbaugebiet (Wald- und Mühlviertel) die
Qualitäten negativ beeinflusst. Die Versorgung mit
Brotroggen war daher aus ausschließlich österreichi-
scher Produktion nicht möglich. Mit einer Gemein-
schaftsmaßnahme wurden zur Deckung des Versor-
gungsbedarfs österreichischer und polnischer Mühlen
noch zur Verfügung stehende Roggenmengen aus der
deutschen Intervention im Rahmen einer Ausschreibung
am Binnenmarkt zur Verfügung gestellt. 

Bei leicht unterdurchschnittlichem Ertragsniveau war
die Produktion von Körnermais mit 1,47 Mio. t (ohne
CCM) um 15% niedriger als im Vorjahr, wofür zum Teil
auch die geringere Anbaufläche verantwortlich war. Bei
Gerste wurde mit einer Ernte von 914.052 t ein Plus
von 4% zum Vorjahr verzeichnet. Die Sommerger-
stenfläche war mit 142.564 ha aufgrund des Umbruchs

von Wintergetreide um 17% gegenüber dem Vorjahr
angestiegen. Die Produktionsmenge an Triticale hin-
gegen ging aufgrund von Auswinterungen und Bestan-
desumbrüchen auf 23.648 ha (Vorjahr: 39.452 ha) mit
einer Erntemenge von 110.060 t (-45%) zurück. 

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2005/06 befanden sich
64.453 t Getreide in der österreichischen Intervention;
davon waren 19.036 t Weizen, 22.461 t Gerste und
22.956 t Mais. Im Zuge von Ausschreibungen (Export
und Binnenmarkt) waren mit Stichtag 31.12. 2006 die
österreichischen Interventionsmengen von Gerste und
Mais vollständig abgebaut. Der Restbestand an Weizen
wurde für eine Sondermaßnahme zur Unterstützung
der Bedürftigen in der Gemeinschaft gebunden. In der
neuen Interventionsperiode erfolgten auf Grund der
hohen Nachfrage am freien Markt keine Angebote in
die Intervention (siehe auch Tabellen 2.1.1 bis 2.1.7).
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Ölfrüchte, Körnerleguminosen (Eiweißpflanzen)
und andere Feldfrüchte

Die Ölsaatenernte der  EU-25 lag 2006 bei
20,5 Mio. t, davon 15,5 Mio. t Raps, 4 Mio. t Sonnen-
blume und 870.000 t Sojabohne. Die Ölsaatenfläche
der EU-25 betrug 7,6 Mio. ha. Mit 5,1 Mio. ha Raps ist
die Rapsfläche der EU-25 abermals gegenüber dem
Vorjahr (+ 6%) angestiegen. Dieser Flächenanstieg ist
auch auf die erhöhte Nachfrage nach Rapssamen für
die Biodieselproduktion zurückzuführen. 

Die Gesamtfläche der in Österreich angebauten
Ölfrüchte (Winter- und Sommerraps, Rübsen, Son-
nenblumen, Sojabohnen, Ölkürbis, Mohn, sonstige
Ölfrüchte) betrug 129.762 ha. Die Winterrapsfläche war
mit 42.301 ha um ca. 7.000 ha (+17%) höher als im
Jahr 2005. Die Hektarerträge beliefen sich auf 3,23 t
je ha, was eine Gesamternte von 136.758 t Rapssa-
men ergab. Auch die Ölsonnenblumenfläche ver-
zeichnete im Vergleich zum Vorjahr mit 34.621 ha
einen Anstieg um ca. 4.500 ha. Bei einem Hektarer-
trag von 2,44 t, der niedriger als im Vorjahr war, konnte
eine Gesamternte von 84.620 t eingebracht werden.
Ebenfalls ansteigend war die Sojabohnenfläche mit
25.013 ha; der durchschnittliche Hektarertrag lag hier
bei 2,6 t und führte zu einer Gesamternte von 64.960 t.
Die Ölkürbisanbaufläche konnte im Jahr 2006 auf
18.151 ha gegenüber 2005 mit 16.271 ha erhöht wer-
den. Der österreichische Ertragsdurchschnitt lag bei
610 kg je ha getrockneter Kerne, die Gesamternte belief
sich auf 11.058 t. Der Ölkürbis erzielte somit nach zwei
ertragsschwächeren Jahren wieder ein besseres
Ertragsniveau. Im Jahr 2006 stieg auch die Anbaufläche
von Mohn mit 3.858 ha gegenüber dem Vorjahr mit

3.092 ha an. Sonstige Ölfrüchte (Öllein, Senf, Saflor,
Öldistel, Sesam etc.) wurden auf 5.537 ha angebaut. 

Der Anbau von Körner leguminosen sank von
42.907 ha auf 40.950 ha, das ist eine Verringerung
gegenüber dem Vorjahr um 4,6%. Bei den Körnererb-
sen betrug die Anbaufläche 32.652 ha; das ist um
3.385 ha (-10,3%) weniger als im Jahr 2005. Mit
Durchschnittserträgen von 2,75 t je ha ließ sich eine
Gesamternte von 89.943 t erzielen. Ackerbohnen wur-
den 2006 auf einer Fläche von 4.555 ha (um ca.
1.000 ha mehr als 2005) angebaut, bei einer Gesamt-
erntemenge von 12.261 t, was einem Durchschnitt-
sertrag von 2,69 t je ha entsprach. Der Anbau von ande-
ren Hülsenfrüchten (Süßlupinen, Linsen, Kichererbsen,
Wicken und Gemenge) betrug 3.743 ha. Weiters wur-
den 3.796 ha Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen ange-
baut, davon 1.537 ha Mariendistel. 

Im Zuge der Integration des Rohtabakanbaues in
die Betriebsprämienregelung erfolgte in Österreich
eine vollständige Entkoppelung der bisherigen Beihilfe.
Die 43 Betriebe, die im Jahr 2005 auf rund 100 ha noch
Tabak erzeugten, pflanzten im Berichtsjahr keinen
Tabak mehr, da dies ohne Zusatzprämie unrentabel ist.
65 Betriebe bewirtschaften rund 204 ha Hopfen-
kulturen. Der Anbau erfolgt im Rahmen von vertrag-
lichen Vereinbarungen mit 2 Erzeugergemeinschaften
(Leutschach, Steiermark und Mühl- und Waldviertel).
Insgesamt wurden in der Steiermark und im Mühl- und
Waldviertel rund 305 t Hopfen produziert, davon waren
280 t Aromahopfen. Im Berichtsjahr wurde von 17
Landwirten auf rund 225 ha Luzerne produziert, die in
einem Trocknungsbetrieb in Zissersdorf zu rund 2.100 t

Grafik: G. FronaschitzQuelle: Statistik Austria, Alfis
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Trockenfutter verarbeitet wurden. Österreich wurde
von der EU im Rahmen der GMO für Trockenfutter eine
garantierte einzelstaatliche Höchstmenge von 4.400 t
künstlich getrocknetem Trockenfutter zuerkannt. 

Erdäpfel
Die Erdäpfelanbaufläche in Österreich hat sich im
Jahr 2006 gegenüber dem Vorjahr um 266 ha auf
21.920 ha verringert. Von dieser Fläche wurden
654.621 t geerntet. Dies entsprach einem Hektarertrag
von 29,9 t je ha. Im Bewässerungsgebiet (Marchfeld)
lag der Ertrag für Speiseerdäpfel bei rund 38 t und für
Speiseindustrieerdäpfel bei rund 43 t je ha. Von der
Gesamtanbaufläche entfielen 11.731 ha auf frühe und
mittelfrühe Speiseerdäpfel und 10.189 ha auf Spät-
erdäpfel. Der Hauptanteil an den Späterdäpfeln setzte
sich aus Stärkeindustrieerdäpfeln (STIK) und Speise-
industrieerdäpfeln (SPIK) zusammen. Die Bio-Erdäpfel-
produktion betrug 2006 rund 38.100 t (2005: 50.800 t),
was einem Minus von 25% entsprach. Der Anteil der
Bio-Erdäpfelproduktion an der Gesamterdäpfelpro-
duktion betrug 2006 rund 6%. Die Speiseerdäpfelpreise
2006/07 waren geprägt von einer unterdurchschnittli-
chen Erntemenge (rund -10%). Dadurch ergaben sich
bereits im Herbst 2006 von Beginn an sehr zufrieden
stellende Erzeugerpreise (Herbst 2006 16 Euro je dt
exkl. Ust.), welche sich stetig nach oben entwickelten
und einen Höchstpreis von 25 Euro je dt erreichten.
Eine dt Bio-Erdäpfel kostete im Handel durchschnitt-
lich 114 Euro gegenüber der aus der konventionellen
Produktion mit 65 Euro, dies machte einen Preis-
unterschied von 76% aus.

204.643 t Stärkeerdäpfeln (inklusive Bio-Erdäp-
feln) wurden (2005: 220.009 t inklusive Bio-Erdäpfel)
kontrahiert. Die Erntemenge von 187.373 t wurde
41.123 t Stärke verarbeitet. Für diese Menge wurde bei

einem erzielten Durchschnittsstärkegehalt von 19% ein
Mindestpreis (netto) von 39,92 Euro/t erzielt (zur
Stärkeindustrie siehe auch Kapitel Vor- und Nachge-
lagerte Wirtschaftsbereiche, Seite 15).

Zucker
Im Wirtschaftsjahr 2006/2007 betrug die Zucker-
rübenanbaufläche in der EU-25 1,7 Mio. ha (Vorjahr
2,1 Mio. ha). Die gesamte Zuckererzeugung wird dabei
auf 17,3 Mio. t gegenüber 21 Mio. t des Wirtschafts-
jahres 2005/2006 geschätzt. Die österreichische
Zuckerrübenanbaufläche war 2006 mit 39.075 ha nied-
riger als 2005, der mengenmäßige Rübenertrag war
mit 63,3 t/ha niedriger als im Jahr davor (70,9 t/ha).
Die Zuckerrübenverarbeitung betrug 2,49 Mio. t (2005:
3,13 Mio. t). Die Anzahl der Rübenanbaubetriebe ver-
ringerte sich von 9.312 auf 8.896. 

Der Zuckergehalt der Rüben lag bei durchschnittlich
17,85% (2005: 17,11%), die Ausbeute bei 16,3% (2005:
15,6%). Insgesamt wurden 2006 in Österreich 407.590 t
(2005: 488.932 t) Weißzucker erzeugt. Die öster-
reichische Zuckerquote betrug 405.812 t, es erfolgte
eine temporäre Quotenkürzung seitens der EU in der
Höhe von 57.247 t; die Gesamtquote wurde 2006 um
17% überschritten. Der Übertrag (A-Vorgriff) aus dem
ZWJ 2005/2006 betrug 17.296 t. Auf die Quote des näch-
sten ZWJ wurden rund 18.000 t Zucker übertragen; der
Nicht-Quotenzucker beträgt insgesamt 58.400 t.

Gemüsebau
Die Gemüseanbauflächen wurden im Jahr 2006 auf
13.794 ha (+1.014 ha) ausgeweitet. Die gesamte
Gemüseernte stieg dadurch ebenfalls an - insgesamt
wurden 527.827 t (+7,47%, +17.114 t) Gemüse geern-
tet. Unverändert sind die Flächen- und Mengenver-
hältnisse der Bundesländer zueinander. So ist die

Grafik: G. FronaschitzQuelle: Statistik Austria, Alfis
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Gemüseproduktion in Niederösterreich weiterhin
flächen- und mengenmäßig führend. Dort wurden auf
7.643 ha (+928 ha) insgesamt 244.822 t (das sind
46,4% der gesamten Gemüseernte) produziert.
Oberösterreich produziert auf 1.541 ha gesamt 75.658 t
(14,3%), gefolgt von Wien mit 61.021 t (11,6%) und dem
Burgenland mit 51.897 t (immerhin noch 9,8% der
Gesamterntemenge). Der verzögerte Frühlingsbeginn
auf Grund der lang anhaltenden Schneedecke gefolgt
von starker Hitze im Frühsommer und von einem
feucht-kalten Sommer verursachte zwar stärkere
Ertragsrückgänge, die aber durch die Flächenaus-
weitungen gepuffert wurden. Durch die stabile Markt-
lage hat sich das Erzeugerpreisniveau zu Gunsten der
Produzenten entwickelt.

Bei vielen Gemüsearten kam es bedingt durch die Wit-
terungsverhältnisse zu niedrigeren Durchschnittser-
trägen. Besonders die Käferbohnen (Speisebohnen)
hatten mit -14,7% den höchsten Ertragsverlust zu ver-
zeichnen, gefolgt vom Winterzwiebel (-13,0%). Trotz
ungünstiger Bedingungen zu Beginn konnten bei eini-
gen Kulturen in der vergangenen Saison Steigerungen
des Durchschnittsertrages registriert werden. So konn-
ten die stärksten Steigerungen bei Chinakohl (+25,3%),
sowie bei Rispenparadeisern (+17,3%) und bei Bier-
rettich (+17,4%) verzeichnet werden. 

Im geschützten Anbau (gärtnerischer Gemüsebau) ist
die Produktionsfläche von Rispenparadeisern um 7 ha
(das sind +15,49%) gestiegen. Auch die Produktion der
normalen Salatparadeiser auf geschützten Flächen
wurde ausgebaut (+10 ha; das entspricht 6,46%).
Durch Investitionen konnten auch die Flächen für
Paprika im geschützten Anbau um 7 ha (+8,08%) aus-
geweitet werden. Die Produktion der Glashausgurken
blieb mit einer Anbaufläche von 95 ha, das ist um 2,16%
mehr als im Vorjahr, annähernd konstant.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Gemüse in Österreich ist
mit 106,0 kg (2006) erstmals seit Jahren konstant
geblieben und nicht weiter gewachsen. Die Preisent-
wicklungen bei Frischgemüse waren überwiegend
positiv. Bei Zwiebeln, lose, konnte mit +110,4% die stärk-
sten Preissteigerungen verzeichnet werden, gefolgt von
Karotten (+99,7%), Sellerie (+93,0%), Weißkraut
(+51,4%), weißem Rettich (+49,9%) und rotem Paprika
(+39,7%), sowie grünem Paprika (+35,8%). Auch bei
Spargel (+35,2%), Rhabarber (+33,8%), Radicchio
(+29,8%), Karfiol (+26,3%) und Rotkraut (+26,0%)
konnten beachtliche Preissteigerungen erzielt wer-
den. Hingegen war die Preisentwicklung bei sehr weni-
gen Produkten nicht zufrieden stellend. Dazu zählen
in erster Linie Pfefferoni (-37,7%), Kohlrabi (-8,3%),
schwarzer Rettich (-7,5%) und Porree (-6,7%). Auch

beim Verarbeitungsgemüse war in der vergangenen Sai-
son eine überwiegend positive Preisentwicklung zu
beobachten. So stiegen die Preise für Pflückbohnen
um 13,8%, bei Einlegegurken je nach Sortierung von
+6,7% bis +7,7% und bei Kren um 5,3%. Stärkere Preis-
einbrüche waren bei Spinat (-10,8%), Karotten 
(-8,6%), Sellerie (-3,8%) und Grünerbsen (-1,3%) zu
verzeichnen (siehe auch Tabelle 2.1.8).

Gartenbau
Der lange, schneereiche Winter führte zu starken Ver-
zögerungen in der Frühjahrssaison. So fiel der Haupt-
absatz von Beet- und Balkonblumen mit dem Mutter-
tagsgeschäft zusammen. Etwas ausgeglichen konnte
diese kurze intensive Absatzspitze durch gute Umsätze
im Frühsommer werden. Dadurch waren die Absätze
in manchen Gebieten etwas schwächer. Wesentlich zu
einem zufrieden stellenden Geschäftsjahr hat die
Herbstsaison beigetragen. Die Herbstbepflanzungen
gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden von
den produzierenden Gartenbaubetrieben immer bes-
ser bedient. Entsprechende Sortimentsumstellungen
und -erweiterungen sind derzeit zu beobachten. Die
späten Vermarktungsschwerpunkte (Allerheiligen,
Weihnachten) konnten gut beschickt werden.

Die Preise wurden jedoch durch billige Massenware
gedrückt, wodurch die hohen Energiekosten durch den
langen Winter den Betrieben sehr zu schaffen mach-
ten. Der Faktor Energie ist im Zierpflanzenbau in der
Produktion bereits ein Entscheidungskriterium bei der
Kulturauswahl geworden. Bei Kulturen, die in der Pro-
duktion viel Energie benötigen (z.B.: Weihnachts-
sterne) ist bei der momentanen Energiekostenent-
wicklung mit dem Verlust der Kulturen zu rechnen,
wodurch die Betriebe im Winter kaum mehr Einnah-
men tätigen könnten. Dies kann zu weiteren Betriebs-
verlusten und weiteren Verlusten von Marktanteilen
führen, was für den gesamten österreichischen Gar-
tenbau schädigend wäre. Den niedrigen Preisen ver-
suchen die Zierpflanzenbaubetriebe durch massive Wer-
bung, viele Aktionen und Betriebsführungen (Tag der
offenen Tür) zu begegnen. Gezielte Werbemaßnahmen
im Rahmen der informations- und absatzfördernden Pro-
gramme der EU vor den klassischen „Blumentagen“
(Valentinstag, Muttertag) sollen helfen, den Absatz
von Blumen zu verstärken. Durch Schulungen des Per-
sonals sollen gezielte Beratungen durch Fachkräfte,
Bepflanzungsvorschläge für Dachgärten, Terrassen
und Balkone den Kunden an die Baumschulen bzw.
das Gartencenter binden. Durch verschiedenste Acces-
soires und entsprechende Aktionen, wird die Attrakti-
vität erhöht. Diesen Trend findet man mittlerweile nicht
mehr nur im urbanen Bereich sondern auch in ländli-
chen Gebieten.
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Obstbau
In Österreich erzeugen rund 4.600 Betriebe auf einer
Fläche von insgesamt 11.600 ha Obst (Basis: Obst-
anlagenerhebung 2002). Im Intensiv- und Extensiv-
obstbau wurden insgesamt rund 827.720 t Obst geern-
tet (plus 12% gegenüber 2005). Der Pro-Kopf-Verbrauch
bei heimischen Obstarten beträgt rund 61 kg und der
Selbstversorgungsgrad bei Äpfeln inklusive Apfelsaft
ca. 98%. Insgesamt liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei
Obst - einschließlich Zitrusfrüchten, Bananen, Mar-
meladen, Säften und Destillaten jedoch ohne Trocken-
obst und Schalenfrüchte - bei ca. 94 kg.

Kernobsternte: In Österreich wurden im Jahr 2006
rund 626.400 t Kernobst (inkl. Mostobst) geerntet.
Davon wurden auf einer Anbaufläche von 5.863 ha, das
sind ca. 64% der Intensivobstfläche, rund 180.886 t Win-
teräpfel (-16% zu 2005) geerntet. Der Lagerbestand
bei Äpfeln betrug mit Stichtag 1.12. 2006 115.282 t, das
ist um 21% weniger als im Vorjahr. Der Erzeugerpreis
für Tafeläpfel der Klasse I betrug im Durchschnitt aller
Sorten 30,98 Euro je 100 kg; dies stellt eine Preis-
steigerung um 3,7% im Vergleich zu 2005 dar. Auf der
Winter- und Sommerbirnenanbaufläche (Intensivan-
lagen) von 414 ha fiel die Ernte mit 7.825 t im Vergleich
zu 2005 um 19% niedriger aus. Die Erzeugerpreise für
Tafelbirnen der Klasse I stiegen im Vergleich zum Vor-
jahr um rund 50% auf 71,9 Euro je 100 kg. Im Exten-
sivobstbau blieb die Zahl der ertragsfähigen Bäume und
Sträucher mit rund 12 Mio. konstant. Bei Mostäpfeln
stieg die Erntemenge im Vergleich zu 2005 um 51%
auf 94.504 t. Bei Mostbirnen lag die Erntemenge mit
64.058 t (-3% zum Vorjahr) knapp unter dem Vorjah-
resniveau. Für Mostäpfel und Mostbirnen konnte ein
Preis - je nach Region und Verwendung - zwischen 9
und 11 Euro je 100 kg erzielt werden (siehe auch Ta-
belle 2.1.11).

Steinobsternte: Sie fiel mit insgesamt 146.757 t deut-
lich höher aus als 2005 (+30%). Bei Weichseln stieg
die Erntemenge um 450 t (+12%) auf 4.866 t. Bei Pfir-
sichen konnte im Berichtsjahr mit 9.160 t eine um 11%
höhere Ernte erzielt werden und die Marillenernte war
mit 25.203 t nahezu doppelt so hoch wie im Jahr 2005;
die Preise lagen bei Marillen zwischen 1,60 und 2,00
Euro pro kg, das ist eine Preisminderung um rund 30%
im Vergleich zum Vorjahr. Die Kirschenernte betrug bei
gleich bleibendem Baumbestand im Extensiv- und
Intensivanbau insgesamt 27.243 t (+5,2%). Im öster-
reichischen Durchschnitt fielen die Preise für frische
Kirschen um 6% auf 261 Euro je 100 kg. Die Zwetsch-
kenernte erreichte mit rund 80.285 t - d.s. um 30% mehr
als im Vorjahr - ein wesentlich besseres Ergebnis als
im Jahr zuvor. Die Preise für frische Zwetschken fie-
len um 40% auf rund 46 Euro je 100 kg.

Erdbeeren: Im intensiven Erdbeeranbau wurde auf
rund 1.000 ha mit 12.400 t eine um 11% niedrigere Ernte-
menge als im Jahr 2005 erzielt. Im Extensivanbau
(275 ha) fiel die Ernte mit rund 2.000 t ähnlich aus wie
im Vorjahr. Die Preise betrugen im Durchschnitt
252 Euro je 100 kg, das sind um 19,6% mehr als im
Jahr zuvor erzielt werden konnten. Mit 21.956 t konnte
im Intensiv- und Extensivanbau beim Strauchbeeren-
obst (rote, weiße sowie schwarze Johannisbeeren
und Stachelbeeren) ein ähnliches Ergebnis (-1,7%)
erzielt werden wie im Vorjahr.

Holunder: 2006 konnten auf einer Fläche von rund
963 ha ca. 7.400 t (-8%) Holunderbeeren mit hoher Qua-
lität (Brix- und Farbstoffwerte) geerntet werden. Davon
stammen 8 - 10% aus biologischer Erzeugung. Ins-
gesamt steht die österreichische Holundererzeugung
unter immer stärker werdendem Konkurrenzdruck und
nur qualitativ hochwertige Beeren sind zu guten Prei-

Quelle: Statistik Austria, Alfis Grafik: G. Fronaschitz
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sen vermarktbar. Die Blütenerzeugung ist in Österreich
wegen der starken Konkurrenz aus verschiedenen Ost-
europäischen Ländern unrentabel geworden. Gefrorene
Holunderblüten werden z.B. zum Preis von 1,1 Euro
je kg aus Osteuropa importiert. Neben Billigimporten
von Beeren und Blüten haben sich auch andere pflanz-
liche Erzeugnisse als Farbstoffquelle für Lebensmittel
als Konkurrenzprodukt zum Holunderfarbstoff eta-
bliert. So greifen mittlerweile einige Farbstofferzeuger
u.a. zu schwarzen Karotten, die - da sie bereits, im
Gegensatz zum Holunder, im ersten Jahr geerntet wer-
den können - preiswerter angeboten werden können. 

Wein
Nach der mit Stichtag 30. November durchgeführten
Weinernteerhebung konnte im Jahr 2006 auf einer
Fläche von 43.950 ha eine Weinernte von 2.256.000 hl
eingebracht werden. Damit wurde die Vorjahrespro-
duktion um 3% und der Zehnjahresschnitt um 8% unter-
schritten. Das Weinjahr 2006 war gekennzeichnet
durch einen relativ späten Austrieb der Reben und einen
wechselhaften Blütewetter im Juni, das zu einem gerin-
geren Fruchtansatz, besonders beim Grünen Veltliner,
geführt hat. Im Juli gab es eine Hitze- und Trocken-
periode, wobei aufgrund der guten Wasserreserven des
langen und schneereichen Winters kaum Trocken-
schäden aufgetreten sind. Der feuchte August erfor-
derte ein sehr umsichtiges Arbeiten (Ausdünnung des
Laubes und der Trauben) im Weingarten. In Summe
stagnierte die Produktion an Qualitäts- und Prädikats-
weinen gegenüber dem Vorjahr auf einem Niveau von
2,0 Mio. hl. Die Produktion von Tafel- und Landwein
fiel geringfügig auf 203.700 hl gegenüber dem Jahr 2005
(siehe Tabellen 2.1.9 und 2.1.10).

Die Weißweinproduktion fiel weiter auf 1,35 Mio. hl 
(-7%) und blieb damit wieder unter dem Ernteniveau
der letzen 10 Jahre. Aus Niederösterreich stammten
873.000 hl (-14%) Weißwein, aus dem Burgenland
332.000 hl (+13%), aus der Steiermark 134.600 hl (+6%)
und aus Wien 13.700 hl (-10%). Die Rotweinproduktion
stieg hingegen gegenüber dem Vorjahr auf 903.000 hl
(+11%). Burgenland mit 432.700 hl (+9%), Nieder-
österreich mit 414.200 hl (+14%), die Steiermark mit
49.800 hl (+2%) und in Wien mit 5.200 hl (+23%) konn-
ten Produktionszuwächse verzeichnen. Neben Quali-
täts- und Prädikatswein mit 2,0 Mio. hl (+/-0%), Tafel-
wein mit 147.700 hl (+13%) sowie Landwein mit
56.000 hl (-35%), konnten auch 362 hl konzentrierter
Traubenmost und 42.700 hl (+26%) sonstige Erzeug-
nisse produziert werden. Insgesamt wurde die größte
Weinmenge in Niederösterreich (1.287.000 hl; -7%)
eingebracht, gefolgt vom Burgenland (765.000 hl;
+11%), der Steiermark (184.300 hl; +5%) und Wien
(18.900 hl; -3%). 

Nach der mit Stichtag 31. Juli 2006 durchgeführten Wein-
bestandserhebung sank der Weinbestand von
2,7 Mio. hl gegenüber dem Jahr 2005 um 10%. Auf
Weißweine entfallen 1,55 Mio. hl (-12%), auf Rotweine
1,17 Mio. hl (-6%). Der Bestand an Qualitäts- und Prä-
dikatsweinen sank um 9% auf 2,1 Mio. hl, davon 1,14
Mio. hl (-9%) Qualitäts- und Prädikatsweißwein und
967.000 hl (-7%) Qualitäts- und Prädikatsrotwein. Das
Bestandsvolumen an Tafel- und Landwein fiel mit
470.600 hl ebenso um 14% geringer aus. Dabei ver-
zeichnete die Rotweinmenge einen Rückgang von
5% auf 175.700 hl und die Weißweinmenge einen Rück-
gang von 19% auf 294.900 hl. Sowohl Schaumwein
und sonstige Erzeugnisse mit 125.400 hl (-24%) als
auch Traubenmost mit 2.500 hl (-14%) verfehlten den
Vorjahresbestand klar. Die Weinlagerbestände redu-
zierten sich im Burgenland auf 605.800 hl (-13%), in
Niederösterreich auf 1,77 Mio. hl (-7%), in der
Steiermark auf 163.200 hl (-4%) und Wien auf
104.300 hl (-44%).

Grünland und Almwirtschaft
Das Dauergrünland nimmt in Österreich auf Basis der
aktuellen Agrarstrukturerhebung eine Fläche von ins-
gesamt 1,60 Mio. ha ein (auf Basis Invekos), dazu kom-
men noch rund 170.000 ha Feldfutterbau mit unter-
schiedlichen Klee- und Gräsermischungen, die eben-
falls der Grundfutterproduktion dienen. Bezogen auf die
gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche in Öster-
reich weisen Grünland und Feldfutterbau einen Anteil
von rund 56% auf, in den westlichen Bundesländern
Vorarlberg, Tirol und Salzburg sind es sogar mehr als
95%. Mehrmähdige Wiesen, von den traditionell bewirt-
schafteten Zweischnittflächen in Berglagen bis hin zuGrafik: G. FronaschitzQuelle: Statistik Austria
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Verluste bei der Werbung, Lagerung und Verfütterung
im Ausmaß von Ø 30% abzuziehen. Das gesamte Grün-
landfutter wird den Nutztieren zu 40% in Form von Gras-
silage, zu 35% als Heu bzw. Grummet und zu 25% als
Grünfutter angeboten. Bei der Futterkonservierung
geht der erste Aufwuchs verstärkt in die Silageberei-
tung, in einigen Regionen nimmt aber auch die Heu-
bereitung insbesondere in Ballenform wieder zu. Ins-
gesamt ist vor allem bei gut arrondierten Betrieben auch
wieder ein Anstieg der Weidehaltung festzustellen.

Rund 9.100 Almen mit einer Almfutterfläche von
481.000 ha (Invekos-Daten) werden von 29.700 Betrie-
ben mit insgesamt 10.000 Pferden, 270.000 Rindern
und Mutterkühen, rund 56.500 Milchkühen sowie
84.000 Schafen und 6.350 Ziegen bestoßen (siehe auch
Tabelle 3.1.16). Die bisher im Agrarumweltprogramm
(ÖPUL 2000) angebotene Maßnahme „Alpung und
Behirtung“ wurde von mehr als 8.000 Betrieben in
Anspruch genommen und leistete damit einen wesent-
lichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der österreichischen
Almwirtschaft. Sowohl die Anzahl der bewirtschafteten
Almen als auch die aufgetriebenen Tiere unterlagen
in den letzten fünf Jahren geringfügigen Schwankun-
gen, allerdings ist die Almfutterfläche in den letzten drei
Jahren relativ stabil geblieben. Die Revitalisierung von
verwaldeten, verstrauchten und verunkrauteten Alm-
futterflächen wird wieder verstärkt durchgeführt und ver-
mehrt auch über die Maschinenringe angeboten,
wodurch diese ökologisch wertvollen aber sensiblen
Grünlandflächen gut in den Betriebskreislauf einge-
bunden und damit auch zukünftig erhalten werden
können.

intensiv genutzten Vielschnittflächen in Gunstlagen,
sowie die Kulturweiden werden zur Gruppe des nor-
malertragsfähigen Grünlandes zusammengefasst.
Almen, Bergmähder, Hutweiden, einmähdige Wiesen
und Streuwiesen zählen hingegen zum extensiv genutz-
ten Grünland. In der Kategorie Feldfutterbau werden
für die nachfolgenden Aussagen nur jene Flächen
berücksichtigt, auf denen Grünlandarten entweder in
Reinkultur oder in Form von Mischungen für einen maxi-
mal fünfjährigen Nutzungszeitraum angebaut wurden. 

Erträge und Futterqualitäten im Jahr 2006:
Die Winterperiode 2005/2006 war in den meisten
österreichischen Grünlandregionen gekennzeichnet
durch hohe Schneemengen und durch eine rund vier
Monate andauernde, durchgehende Schneebedeckung.
Der Vegetationsbeginn verzögerte sich daher um etwa
zwei Wochen, allerdings konnte dieses Manko durch
die gute Wasserversorgung rasch aufgeholt werden.
Dadurch konnten in den meisten Grünlandregionen im
Jahr 2006 wieder ansprechende Futtererträge im Grün-
land und Feldfutterbau erzielt werden. Während aller-
dings die Witterungsverhältnisse bei der Ernte des
ersten Grünlandaufwuchses gute bis sehr gute Fut-
terqualitäten ermöglichte, war die Ernte der Folgeauf-
wüchse durch ausgeprägte Schlechtwetterperioden
gekennzeichnet. Dies führte vielfach zu stärkeren Qua-
litätseinbußen durch verspätete Ernte und/oder Pro-
blemen durch Futterverschmutzung. Verdorbene Gras-
silagen und Heuernten schmälern nicht nur die Qua-
lität des Grundfutters sondern können auch zu sen-
sorischen und hygienischen Problemen führen.

Die mehrmähdigen Wiesen und Kulturweiden lieferten
2006 einen Jahresbruttoertrag von Ø 7,1 t Trocken-
masse je ha, bezogen auf die Gesamtfläche sind dies
ca. 7,9 Mio. t TM/Jahr und damit rund 68% der gesam-
ten Grünlandfutterproduktion Österreichs (siehe
Tabelle 2.1.12). Dagegen wies das extensiv genutzte
Grünland einen durchschnittlichen Jahresbruttoertrag
von nur 1,8 t TM/ha auf und umfasst damit einen Anteil
von ca. 16% am gesamten produzierten Grünlandfut-
ter. Neben den für die Fütterung maßgeblichen Inhalts-
stoffen, Mengen- und Spurenelementen sowie Vita-
minen liefert das österreichische Grünland auch beacht-
liche Mengen an Energie und Eiweiß. Eine bedeutende
Rolle spielt dafür der Feldfutterbau (Klee-, Kleegras-
und Reingrasbestände), dessen Jahresbruttoertrag
bei durchschnittlich 8,7 t TM/ha lag. Obwohl der Anteil
dieser Feldfutterbaukulturen nur rund 9% des gesam-
ten Grünlandes beträgt, liefern diese Flächen 16% des
Gesamtgrundfutterertrages, 19% des Energieertra-
ges und sogar 23% des gesamten Proteinertrages. Von
den angegebenen Bruttoerträgen sind allerdings je nach
Nutzungsform und Art der Futterkonservierung noch Grafik: S. BujtasQuelle: BMLFUW, Invekos-Daten 

          

insgesamt 1,60 Mio. Hektar (=100%)

Streuwiesen und 
einmähdige Wiesen

1,8%
Feldfutter

10,7%

Kulturweide
6,9%

mehrmähdige
Wiesen
45,5%

Almen und
Bergmähder

30,4%

Verteilung der Grünfutterflächen

Hutweiden
4,7%



Grüner Bericht 200736

Milch und Milchprodukte
Die Weltmilchproduktion betrug 2006 rund 643 Mio. t
(+ 3,7% zu 2005), wovon ca. 84% oder 540 Mio. t auf
Kuhmilch entfielen. Die restliche Produktion entfiel auf
Büffelmilch (78,6 Mio. t), Schaf-, Ziegen- und Kamel-
milch (zusammen 22,4 Mio. t). In der EU-25 ist die Kuh-
milcherzeugung annähernd gleich bleibend bis leicht
sinkend und hat rund 142 Mio. t oder 26,2% der glo-
balen Produktion betragen. 83 Mio. t oder 15,3%
waren es in den USA und 25 Mio. t oder 4,6% stamm-
ten aus Ozeanien. Indien ist mit rund 91 Mio. t zu 16,8%
an der Weltkuhmilchproduktion beteiligt. Die zentrale
Wachstumsregion ist China mit einer Produktion von
rund 32 Mio. t, das sind 5,9% der Weltkuhmilcherzeu-
gung, das ist bereits mehr als in Deutschland mit rund
28 Mio. t. Zum Vergleich: In Österreich liegt die Erzeu-
gung bei etwas über 3 Mio. t.

Für die Milchwirtschaft in der EU wird der Bin-
nenmarkt immer wichtiger, der Weltmarkt verliert an
Bedeutung. Die Exporte von Milchprodukten nach
Drittländern sowie Importe aus Drittländern gehen
kontinuierlich zurück. Mit 1. Juli 2006 ist in der EU die
3. Stufe der Milchmarktreform mit einer weiteren Sen-
kung der Interventionspreise in Kraft getreten. Dieser
Senkung folgte eine Verringerung diverser Beihilfen
durch die Europäische Kommission, die zur Förderung
des Absatzes von Butter, flüssiger und getrockneter
Magermilch eingesetzt werden. Gleichfalls gesenkt wur-
den Exporterstattungen, was nicht nur auf die verrin-
gerte Marktstützung, sondern auch auf relativ hohe Welt-
marktpreise zurück zu führen war. Die Senkung der Inter-

ventionspreise hat sich im Jahr 2006 nur bei Butter in
niedrigeren Marktpreisen ausgewirkt, während der
Markt für Magermilchpulver überhaupt nicht reagiert hat.
In der EU war 2006 ein Sinken der Milchanlieferung
von ca. 1,0% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Die Milchpreise, die an die Milcherzeuger gezahlt wer-
den, bewegen sich in den meisten alten Mitgliedstaa-
ten - mit Ausnahme z.B. von Österreich - weiter nach
unten. In der EU war ein leichtes Wachstum im Ver-
brauch von Milchprodukten vor allem bei Käse zu ver-
zeichnen. Auch der Verbrauch von flüssigen Milch-
produkten hat leicht angezogen. Der Rückgang der
Nachfrage auf den Exportmärkten außerhalb der EU
wurde durch dieses Wachstum mehr als aufgefangen.
Lediglich bei Butter war ein Konsumrückgang zu
bemerken.

An die österreichische Molkereiwirtschaft wur-
den im Jahr 2006 2.673.462 t Kuhmilch (+2,1%) ange-
liefert. Die gesamte Milchproduktion betrug 3.146.657 t
(+1,05%), daraus resultiert eine Lieferleistung an die
Molkereien von 85% (+1,0%). Die restliche Kuh-
milchmenge wurde im Rahmen der Direktvermarktung
für die menschliche Ernährung am Hof und für die Ver-
fütterung verwendet. Die Rohmilchqualität befindet
sich in Österreich auf sehr hohem Niveau. Der Anteil
an Milch ohne Qualitätsabzüge betrug im Berichtsjahr
98,55% (siehe Tabellen 2.2.11 bis  2.2.13)

Der Milcherzeugerpreis lag 2006 im österreichischen
Durchschnitt bei 28,50 Euro je 100 kg Milch (3,7% Fett
und 3,4% Eiweiß). Er betrug im Jänner 2006 mit

Übersicht über den EU-Milchmarkt 
(in 1.000 t) 

 EU-25 

2005 

EU-25 

20061) 

Milchanlieferung an 
Molkereien 

132.042 131.000 

Konsummilch Erzeugung 33.533 33.700 

Butter Erzeugung 2.100 2.020 

Butter Verbrauch 1.860 1.840 

Käse Erzeugung 8.837 8.974 

Käse Verbrauch 8.394 8.524 

Magermilchpulver Erzeugung 1.110 1.000 

Magermilchpulver Verbrauch 970 950 

Vollmilchpulver Erzeugung 858 780 

1) Vorläufig. 

Quelle: ZMP. 

2.2 Tierische Produktion

Erzeugermilchpreis ab Hof 1) 

in Euro je 100kg  

Jahr Österreich Bayern Deutschland 

1997  27,03  28,20  28,20 

1998  27,91  29,43  29,51 

1999  27,76  28,56  28,27 

2000  27,83  30,16  29,65 

2001  31,90  32,99  32,48 

2002  30,20  30,30  29,50 

2003  28,20  28,90  28,10 

2004  27,89  28,30  28,00 

2005  27,90  27,90  27,20 

2006  28,50  27,50  27,00 
1)  Bei 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß; ohne MwSt,  
 ohne degressive  Ausgleichszahlung bzw. Milchprämie; 
 im Durchschnitt der Qualitäten. 

Quelle: AMA-Marktberichte, ZMP. 
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28,4 Euro je 100 kg Milch ab Hof um 0,9 Cent weni-
ger als im Dezember des Vorjahres und erreichte im
Mai 2006 mit 27,1 Euro je 100 kg den Tiefstwert im
Kalenderjahr 2006. Ab Juli war wieder ein Anstieg der
Preise zu bemerken, mit dem Höchstwert im Dezem-
ber 2006 mit 30,8 Euro je 100 kg. Von 2004 bis 2006
kommen Milcherzeuger für eine gekoppelte Milchprä-
mie in Betracht. Ab 2007 wird die Milchprämie entkoppelt
und in die Betriebsprämie einbezogen. Die Prämie wird
je Kalenderjahr und Betrieb und je Tonne prämienfähiger
einzelbetrieblicher Referenzmenge, über die der Betrieb
verfügt, gezahlt. Voraussetzung ist, dass Milch produziert
und vermarktet wird. Die Milchprämie wird auf Basis
der Milchquote (A- und D-Referenzmenge) errechnet,
die am 31. März des jeweiligen Kalenderjahres auf dem
Betrieb verfügbar ist und betrug für das Kalenderjahr
2006 24,49 Euro je t. Darüber hinaus werden den Erzeu-
gern ab 2004 alljährlich Ergänzungszahlungen im
Rahmen der jährlichen Gesamtbeträge gewährt. In
Österreich werden diese Ergänzungszahlungen in der
Form eines linearen Prämienzuschlages gewährt.
Diese Ergänzungszahlungen belaufen sich für 2006 auf
30,28 Mio. Euro. 

Für den Zwölfmonatszeitraum 2006/2007 (1. April
2006 bis 31. März 2007) beträgt die österreichische
Garantiemenge für Anlieferungen 2.653.537 t, für die
Direktverkäufe wurden 110.604 t festgelegt. Unter
Berücksichtigung des Beschlusses der EK verbleiben
per Saldo vorläufige Umwandlungen von D- in A-Quo-
ten von 9.164 t; von A- in D- Quoten von 775 t. Dar-
aus ergibt sich eine verfügbare Anlieferungsreferenz-
menge von 2.661.927 t. Die fettkorrigierte Anliefe-
rungsmenge belief sich auf 2.748.570 t. Daraus ergibt
sich eine Überlieferung nach Saldierung der einzel-
betrieblichen Referenzmengenüberschreitungen mit
Unterlieferungen anderer Betriebe von 86.642 t, was
bei einer Zusatzabgabe in Höhe von 28,54 Euro je
100 kg österreichweit zu einer Zusatzabgabenleistung
von rund 24,73 Mio. Euro für jene Milchbetriebe, die
ihre einzelbetriebliche Referenzmenge per 31.03. 2007
überschritten haben, führt. Unter Berücksichtigung
des Zuweisungsfaktors beläuft sich die durchschnitt-
liche Belastung für die Basiszusatzabgabe auf 12,289
Euro je 100 kg und für die Zusatzabgabe mit Zuschlag
auf 17,556 Euro je 100 kg überlieferter Milch. Im
Kalenderjahr 2006 ging der Versand von Milch und
Rahm in andere Mitgliedstaaten um 2,5% auf 442.441 t
zurück.

Rinder
Auch 2006 erfolgte am Weltmarkt eine Fortsetzung der
Produktionssteigerung von Rindfleisch. Laut Schätzung
der FAO ergab sich eine Steigerung um 1,9% auf
65,7 Mio. t. Die Länder mit der größten Rindfleischerzeu-
gung sind die USA mit knapp 12 Mio. t, gefolgt von
Brasilien mit 8,9 Mio. t und der Europäischen Union mit
8,0 Mio. t. Die größten Zuwächse mit 5 - 6% ergaben
sich in China, Indien und Australien. Bedingt durch die
Aufhebung bzw. Lockerung von Handelsrestriktionen
infolge vorangegangener Veterinärprobleme (z.B.:

Milchanlieferung
in 1.000 Tonnen

Erzeugermilchpreis1)

in Euro/100 kg ohne MwSt.

2.652 2.617 2.6732.650 2.654

Quelle: BMLFUW, AMA Grafik: G. Fronaschitz

1) 3,7% Fett, 3,4% Eiweiß, im Durchschnitt aller Qualitäten

0

1.000

2.000

3.000

20062005200420032002
0

5

10

15

20

25

30

35

20062005200420032002

27,89 27,90 28,50
30,20

28,20

Erzeugung von Milchprodukten 2006 
(in Tonnen) 

Produkt Menge 
Änderung zu 

2005 in % 

Verarbeitete Menge zu 
flüssigen Milchprodukten 

  
 991.199 

  
 + 9,8 

Butter  32.123  + 6,4 

Käse, Speise- und 
Industrietopfen 

  
 147.727 

  
 + 2,3 

Vollmilchpulver  2.758  + 9,4 

Magermilchpulver  3.683  - 49,1 

Quelle: AMA. 
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BSE) waren auch deutlich steigende Exporte (+ 30 %),
vor allem aus den USA, zu verzeichnen. Die weltgrößten
Exporteure bleiben Brasilien (rund 1,9 Mio. t) und Aus-
tralien (rund 1,4 Mio. t). Innerhalb der Europäischen
Union ergab sich im Vergleich zu 2005 eine unverän-
derte Produktion von rund 8,0 Mio. t - der Rückgang
der letzten Jahre setzte sich nicht mehr fort. Beim Ver-
brauch von 8,3 Mio. t ergab sich ein Defizit von 0,3 Mio. t,
das durch Importe hauptsächlich aus Südamerika
kompensiert wurde. Diese Situation führte zu sehr guten
und für die Produzenten durchaus zufrieden stellen-
den Marktpreisen.

Auch am österreichischen Rindermarkt ergab sich ana-
log der EU-Entwicklung ein ähnlich positives Bild. Im
Kalenderjahr 2006 wurden insgesamt 595.672 Rinder
und damit um rund 5% mehr geschlachtet als im Vor-
jahr. Die Bruttoeigenerzeugung (BEE) von Großrin-
dern betrug 593.840 Stück und ergab damit ein Plus
von 5,7%. Bei Kälbern setzte sich der Produktions-
rückgang fort. Die BEE betrug 141.151 Stück und lag
damit um 5,9% unter dem Wert des Vorjahres. Der
Kälberabsatz lag bei 130.983 Stück und stieg um 3,6%.
Der Inlandsabsatz für Rindfleisch von Großrindern lag
bei umgerechnet 401.068 Stück und ergab damit ein
Plus von 2,6%. Bedingt durch das geringe Angebot bei
einer gleichzeitig stabilen und normalen Nachfrage,
erfolgte eine Fortsetzung einer sehr positiven Preis-
entwicklung. Bei Jungstieren ergab sich im Jahres-
durchschnitt ein Preis von 3,131 Euro je kg und lag
damit +4% über dem Vorjahresniveau. Kuhfleisch lag
mit einem Jahresdurchschnittspreis von 2,196 Euro je
kg um 5% über den Durchschnittspreis des Vorjahres
(siehe Tabelle 2.2.1).

Rinderzucht: Sie ist in den Landestierzuchtgesetzen
geregelt und wird von den Zuchtverbänden organisiert.

In Österreich werden vorwiegend Rinder mit kombi-
nierter Nutzungsrichtung - Milch und Fleisch - gezüch-
tet. 2006 erreichte die Kontrolldichte in Österreich
71,9%. So sind der Milchleistungskontrolle nun
25.264 Betriebe mit 379.400 Milchkühen angeschlos-
sen. Die Milchleistung in den Kontrollbetrieben stieg
2006 um 120 kg (+1,8%) auf durchschnittlich
6.627 kg/Kuh. Bei 4,17% Fett und 3,40% Eiweiß errech-
nen sich 501 Fett- und Eiweißkilogramm. Neben der
Verbesserung der Milch- und Fleischleistung sowie der
Fleischqualität wird im Rahmen der Zuchtprogramme
insbesondere auch auf Merkmale wie Fruchtbarkeit und
Langlebigkeit geachtet. In den letzten Jahren werden
vermehrt reine Fleischrinderrassen gezüchtet, die vor-
wiegend als Mutterkühe gehalten werden. Derzeit gibt
es 2.150 Fleischrinderzuchtbetriebe mit 18.496 Herde-
buchkühen. Etwa ein Drittel aller rinderhaltenden

Quelle: Statistik Austria, Alfis 

1) gemäß § 3 Viehmeldeverordnung, nur
preismeldepflichtige Schlachthöfe
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Betriebe sind den 19 regionalen Rinderzuchtverbänden
angeschlossen (siehe Tabellen 2.2.14 und 2.2.15).

Schweine
Der Anstieg der weltweiten Schweineproduktion
wurde mit einem Plus von rund 3% auf 102,0 Mio. t
fortgesetzt. 2006 konnten insbesondere Vietnam
(+6,9%), China (+5,8%), Russland (+3,8%) und die USA
(+1,6%) ihre Produktion steigern. Zudem wird erwar-
tet, dass Brasilien den leichten Produktionsrückgang
2006 durch ein Wachstum um 5% überkompensieren
wird. Weltweit größter Produzent von Schweinefleisch
ist China mit einer für dieses Jahr erwarteten Menge
von 54,35 Mio. t. Der Eigenverbrauch Chinas ent-
wickelt sich in etwa gleich zur Produktion und weist folg-
lich ebenfalls ein hohes Niveau sowie hohes Wachs-
tum auf. Zweitgrößter Produzent von Schweinefleisch
ist die Europäische Union. Mit 21,45 Mio. t ist die Pro-
duktion gegenüber 2006 mit einem Plus von 1,4% leicht
angestiegen. In der EU 27 ist Deutschland der größte
Erzeuger Europas. Jedes fünfte in der EU erzeugte
Schwein wird in Deutschland gemästet. Als Anbieter
spielt die EU auf dem Weltmarkt mit Exporten von
1,47 Mio. t die wichtigste Rolle. Der Verbrauch lag bei
rund 19,9 Mio. t. Der Selbstversorgungsgrad betrug
2006 unverändert 108%. Ebenso wie in den Vorjah-
ren musste der Angebotsüberschuss zur Stabilisierung
in Drittländer exportiert werden. Mit einer Menge von
rund 1,5 Mio. t wurde die Exportmenge von 2005
erreicht. Die Preise für Schlachtschweine betrugen im
Durchschnitt des Jahres 1,4534 Euro je kg und lagen
damit um rund 5% über dem Niveau des Vorjahres. 

Der österreichische Schweinemarkt zeigte sich
relativ stabil. Einige Faktoren auf dem europäischen
Markt (Vogelgrippe, Schweinepest sowie Fußball-WM)
brachten deutliche Nachfrageimpulse bei gleichzeitig
nicht zu hohem Angebot. Im ganzen Jahr ergaben sich

durchaus zufrieden stellende Preise. Im Jahresdurch-
schnitt betrug der Preis für Schlachtschweine 1,480 Euro
je kg (+4%). Die Bruttoeigenerzeugung lag bei rund
4,7 Mio. Stück und damit um knapp 1,1% unter dem
Jahr 2005. Der Inlandsabsatz betrug 4,77 Mio. Stück
(+0,2%). Bei den untersuchten Schlachtungen wurden
mit 5,8 Mio. Stück um 0,8% mehr als 2005 geschlach-
tet (siehe Tabelle 2.2.2).

Schweinezucht: In Österreich wurden 2006 von ins-
gesamt 228 Zuchtbetrieben 886 Eber und 10.265
Sauen gehalten. Insgesamt wurden im Berichtsjahr
45.920 Stück Zuchttiere verkauft. Für Eber wurden auf
Versteigerungen im Durchschnitt 841 Euro je Stück
(+8,8%), und für Sauen 487 Euro je Stück (+0,4%)
erzielt. Auf den Versteigerungen wurden keine Jung-
sauen aufgetrieben. Die Preise für Ab-Hof-Verkäufe
betrugen bei Ebern 813 Euro je Stück (+1,0%) bei Sauen
317 Euro je Stück (+4,3%) und bei Jungsauen 279 Euro
je Stück (+2,6%).

Geflügelfleisch und Eier
Internationalen Schätzungen zufolge wurden im Jahr
2006 weltweit ca. 81,4 Mio. t Geflügelfleisch produziert
(+2% gegenüber 2005). Die Geflügelproduktion inner-
halb der EU hat sich nach den Einbußen in Folge der
Vogelgrippe noch nicht vollständig erholt. 2006 wur-
den 10,8 Mio. t produziert (-3,6% gegenüber 2005). 

Auch die österreichische Produktion musste im
Berichtsjahr weitere Verluste hinnehmen. Insgesamt
wurden 61,72 Mio. Stück Hühner und Truthühner
geschlachtet, das sind um 5,9% weniger als im Vor-
jahr. Der daraus resultierende Geflügelfleischanfall
verzeichnete ein Minus von 5,2% und betrug 101.636 t.
Der überwiegende Anteil der Schlachtungen, nämlich
59,68 Mio. Stück, entfiel auf Hühner (-6,1%). Der

Grafik: G. Fronaschitz

Schweineschlachtungen
in 1.000 Stück

Schweinepreis1)

in Euro/100 kg Schlachtgewicht ohne MwSt.

Quelle: Statistik Austria, Alfis

1) gemäß § 3 Viehmeldeverordnung, nur
preismeldepflichtige Schlachthöfe
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Fleischanfall ging um 5,8% auf 76.593 t zurück. Bei
Truthühnern wurden 2,04 Mio. Schlachtungen gemel-
det, bei denen knapp 25.000 t Fleisch anfielen. Das
entspricht -1,9% bei den Schlachtzahlen bzw. -3,3%
beim Fleischanfall. Weiters wurden an Gänsen, Enten
und Perlhühnern insgesamt 20.868 Stück geschlach-
tet, der daraus resultierende Fleischanfall betrug 54,3 t.
Die österreichische Versorgungsbilanz weist für 2005
bei Geflügelfleisch einen Selbstversorgungsgrad von
rund. 68% auf. Ein Pro-Kopf-Verbrauch von 20,2 kg
bedeutet eine Steigerung des Verbrauches um 1 kg
gegenüber der Vorjahresperiode. Die Preise für grill-
fertige Masthühner in der Vertragsproduktion lagen im
Jahresdurchschnitt 2006 bei 2,35 Euro je kg, das sind
0,6% über dem Vorjahrespreis. Truthühner erzielten
einen Jahresdurchschnittspreis von 5,69 Euro je kg,
das entspricht -2,18% gegenüber 2005. 

Die Auswirkungen der Geflügelgrippe im europäischen
Raum scheinen in der Geflügelbranche noch immer
spürbar zu sein, was zu deutlich verringerten Einstal-
lungen und in der Folge zu Produktionsrückgängen füh-
rte. Die Geflügelbrütereien wiesen für das Jahr 2006
eine Gesamteinlage von 85,5 Mio. Stück Bruteiern auf
(-1,3% gegenüber 2005). Die Einlagen an Bruteiern von
Legehennen stiegen um 5,6%, die der Masthühner san-
ken hingegen um 1,4% und die der Truthühner sogar
um 12,5%. Die Zahl der geschlüpften Kücken lag für
Legehennen bei 11,8 Mio. Stück (+7,3%), bei Masthüh-
nern bei 47,6 Mio. Stück (-4,4%) und bei Truthühnern
bei 5,7 Mio. Stück (-13,6%). 

Die Eierprodukt ion beträgt 2006 weltweit ca.
65,5 Mio. t, jene der EU ca. 6,4 Mio. t. Die öster-
reichische Produktion beläuft sich auf 88.000 t, was 1,47
Mrd. Stück Eier entspricht. Bedingt durch das Verbot
der Käfighaltung ab 2009 und dem im Berichtsjahr frei-
willigen Verzicht des Verkaufs von Eiern aus Käfig-
haltung durch die großen Handelsketten konnte ein ver-
stärkter Umstieg auf alternative Haltungsarten ver-
zeichnet werden. Von den ca. 5 Mio. registrierten
Legehennenplätzen entfielen 8,5% auf die biologische
Erzeugung, 18,4% auf Freiland- und 32,6% auf Boden-
haltung. Der Anteil der Käfighaltung sank auf 38,5%.
Der Pro-Kopf-Verbrauch (2005) liegt bei 231 Stück bzw.
13,9 kg. Der Selbstversorgungsgrad beträgt 74%. Die
Durchschnittspreise für Eier der Klasse A der Größen
L/M ab Packstelle betrugen im Berichtsjahr bei Käfig-
haltung 5,78 Euro je 100 Stück und bei Bodenhaltung
7,72 Euro je 100 Stück.

Der Produktionswert (2005) des Geflügelsektors beläuft
sich auf 124 Mio. Euro, der des Eiersektors auf
140 Mio. Euro. Beide Sektoren zusammen bilden 10%
des Produktionswertes im tierischen Bereich.

Schafe und Ziegen
Die weltweite Produktion von Schaffleisch ist 2006
gegenüber dem Vorjahr von 13,1 Mio. t auf 13,5 Mio. t.
gestiegen. Den größten Anteil an der weltweiten Schaf-
fleischproduktion nimmt mit 7,5 Mio. t China ein. Der
Handel von Schaffleisch wird vor allem durch Neu-
seeland und Australien bestimmt. In den EU-25 ist wei-
terhin ein negativer Trend beim Schafbestand und der
Lammfleischproduktion festzustellen. Der Schafbe-
stand sank  im Jahr 2006 gegenüber dem Vorjahr um
1,9% auf 86,5 Mio. Stück. Davon entfallen 2,76 Mio.
Stück (ca. 3%) auf die 10 neuen Mitgliedstaaten. Mehr
als 50% der Schafe in der EU werden in Großbritan-
nien (23,3 Mio. Stück) und Spanien (22,2 Mio. Scha-
fe) gehalten. 2006 wurde insgesamt 1,03 Mio. t Schaf-
und Ziegenfleisch in der EU erzeugt. Im Vergleich zum
Jahr 2005 ging die Produktion EU-weit um rund 2,2%
zurück. Der Selbstversorgungsgrad ist um 1,1% gegenü-
ber 2006 auf 78,3% gefallen.

Der Schafbestand in Österreich reduzierte sich
im Jahr 2006 gegenüber 2005 um 4,1% von 325.728
auf 312.375 Stück. Bei den Schafhaltern ergab sich ein
deutlicher Rückgang (-8%) auf 14.857. Der im Jahr 2006
von den Erzeugern erzielte Preis für Schlachtlämmer
lag mit 4,64 Euro je kg rund 11% über dem EU-Durch-
schnittspreis von 4,18 Euro. Der Großteil des in Öster-
reich produzierten Lammfleisches (rund 80%) wird im
Rahmen der Direktvermarktung abgesetzt, die auf
diese Weise erzielbaren Preise liegen deutlich über den
Schlachthofpreisen. Aufgrund des Selbstversor-
gungsgrades von 80% sind regelmäßig Importe aus
dem Vereinigten Königreich, Irland, Neuseeland und
Australien notwendig. 2006 wurden von 3.793 Schaf-
zuchtbetrieben 2.765 bewertete Widder und 26.365
bewertete weibliche Zuchtschafe gehalten. Insgesamt
wurden in der Reinzucht 30 Schafrassen verwendet.

Schafbestand
in 1.000 Stück

Quelle: Statistik Austria Grafik: G. Fronaschitz
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Im Durchschnitt aller Rassen wurden pro weibliches
Herdebuch-Schaf pro Jahr 1,95 Lämmer geboren.

Der Ziegenbestand in Österreich sank um 3,6%
von 55.100 auf 53.108 Stück. Die Anzahl der Ziegen-
halter/innen reduzierte sich von 10.242 auf 9.149
(-10,7%). Im Jahr 2006 wurden in 940 Zuchtbetrieben
13 Ziegenrassen herdebuchgemäß gezüchtet, wobei
345 bewertete Zuchtböcke und 2.296 bewertete weib-
liche Zuchtziegen gehalten wurden. Im Durchschnitt aller
Rassen wurden pro Ziege pro Jahr 1,64 Kitze lebend
geboren.

Pferde
Neben den Hauptrassen Haflinger, Noriker, Öster-
reichisches Warmblut und den Lipizzanern werden wei-
tere 48 Pferderassen von 30 anerkannten Pferde-
zuchtverbänden betreut. Rund 10.350 Pferdezüch-
ter/innen in Österreich halten etwa 14.500 Zuchtstu-
ten. Das Pferdezentrum Stadl-Paura wurde zur För-
derung des österreichischen Pferdewesens gegründet
und ist ein Zentrum für die Durchführung von Lei-
stungsprüfungen (Stuten und Hengste), für die Aus-
bildung und Vermarktung österreichischer Pferde, für
Veranstaltungen (Zucht und Sport), Schulungen und
Weiterbildung. Im Oktober 2004 hat sich die Plattform
PferdAustria gegründet. Ihr gehören 10 wichtige Orga-
nisationen aus allen Interessensbereichen rund um das
Pferd an, die das gemeinsame Ziel verfolgen, die Stel-
lung des Pferdes in der Wirtschaft zu festigen und wei-
ter auszubauen. In einer neu aufgelegten Studie des
industriewissenschaftlichen Institutes geht hervor, dass
die Pferdewirtschaft in Österreich eine Produktion bis
zu 1,26 Mrd. Euro und eine Wertschöpfung von bis  zu
674 Mio. Euro generiert und bis zu 24.300 Arbeitsplätze
schafft. 

Honig
Im Jahr 2006 wurden 278.000 Bienenvölker von 22.700
Imkern gehalten. Die Anzahl der Imker/innen geht lei-
der weiterhin zurück, wobei positiv zu bemerken ist,
dass die nachkommenden jungen Imkerinnen und
Imker die Möglichkeiten der verschiedenen Ausbil-
dungsvarianten vorbildlich nutzen und dadurch fach-
lich gut gerüstet sind. Die Honigproduktion wird auf ca.
5.500 t geschätzt. Der Ertrag lag bedingt durch längere
Schlechtwetterphasen zur Trachtzeit etwas niedriger
als in normalen Jahren. Bedingt durch die unter-
schiedlichen Trachtangebote und klimatischen Bedin-
gungen kommt es alljährlich  innerhalb Österreichs zu
nicht unwesentlichen Unterschieden im Ertrag. Regio-
nal gab es auch Probleme mit Melizitosehonig - einem
schnell, bereits in der Wabe kristallisierenden und
kaum schleuderbaren Honig, der auch als Wintervor-
rat ungeeignet ist. Völkerverluste waren nur vereinzelt

zu verzeichnen, wobei die Ursachen nicht immer fest-
zustellen bzw. nachzuweisen waren. 

Wildtiere
Die landwirtschaftliche Wildhaltung in Österreich zeig-
te 2006 eine stabile Entwicklung. Neueinstiegen in diese
Sparte standen etwa gleich viele auslaufende Be-
triebe, bedingt meist durch eine nicht vorhandene
Betriebsnachfolge, gegenüber, so dass die Gesamt-
zahl an Wildhaltungsbetrieben konstant bei ca. 1.800
liegt. Vorherrschende Wildart mit ca. 70% der Tiere ist
nach wie vor Damwild. Bei neu errichteten Gehegen
ist ein stärkerer Trend zu Rotwildgehegen erkennbar.
Die für die Wildhaltung herangezogene Fläche beträgt
rund 12.000 ha. Der Großteil davon liegt im Benach-
teiligten Gebiet, da sich die Nutzung der dort vorherr-
schenden Hangflächen durch Dam- und Rotwild wegen
der gegenüber Rindern geringeren Trittbelastung anbie-
tet.  Die Vermarktung des Fleisches, überwiegend direkt
an Endverbraucher, lief 2006 durchwegs recht gut, da
die Konsumenten die gleichmäßig hohe Qualität des
Fleisches - nur junge, knapp eineinhalb Jahre alte Tiere
kommen in die Frischfleischvermarktung - zu schätzen
wussten (siehe Tabelle 2.2.18).

Fische 
(Aquakultur und Seenfischerei)

Der Sektor Aquakultur besteht in Österreich aus zwei
verschiedenen Komponenten, der wassermengenbe-
tonten Salmonidenproduktion (Forellenartige) und der
flächenbetonten Teichwirtschaft von Karpfen und ver-
schiedenen Nebenfischen. Die Produktion von Fischen
erfolgt derzeit schon auf Grund der natürlichen Bedin-
gungen, aber auch auf Basis der rechtlichen Bestim-
mungen weitgehend extensiv bis semiintensiv. Öster-
reich verfügt über rund 2.800 ha Teichfläche. In der
Aquakulturerhebung werden 230 Salmonidenproduk-
tionsbetriebe mit rund 100 ha Wasserfläche und einem
Wasserbedarf von rund 30 m³/sec erfasst. Die Aqua-
kulturerhebung der Statistik Austria umfasste 2006 eine
Befragung von insgesamt 406 Betrieben. Zahlreiche
Kleinteiche werden durch diese Erhebung nicht erfasst.
Die heimische Aquakulturproduktion erbrachte 2006 ins-
gesamt 3.383 t (2.485 t Forellenartige, 898 t Karpfen
und Nebenfische).Von der Wirtschaftsfischerei an den
Seen werden jährlich ca. 400 t Fische angelandet
(Hauptanteil österreichische Bodenseefischerei und
Neusiedlersee). Der Großteil der Aquakulturbetriebe
ist im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion auf
Direktvermarktung spezialisiert. In wenigen mittleren
Betrieben findet die Fischverarbeitung und -vermark-
tung auf gewerblichem Niveau statt. Die Vermarktung
dieser Produkte erfolgt hauptsächlich in Handelsket-
ten und Supermärkten, z.T. auch direkt an die Gastro-
nomie (siehe auch Tabelle 2.2.17).
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Forstwirtschaft
Der Holzeinschlag betrug im Jahr 2006 19,13 Mio. Ernte-
festmeter, womit ein absoluter Rekordwert erreicht
wurde. Der Einschlag lag um 16,2% über dem Vor-
jahreswert, um 13,9% über dem fünfjährigen und um
24,6% über dem zehnjährigen Durchschnitt (siehe
auch Tabelle 2.3.1). Bemerkenswert ist, dass sich der
positive Trend zur verstärkten Nutzung des Kleinwal-
des  (Waldfläche unter 200 ha) weiter fortgesetzt hat.
Insgesamt wurden im Kleinwald 11,48 Mio. Efm
geschlägert, um 27,6% mehr als im Vorjahr und 40,8%
mehr als im zehnjährigen Durchschnitt. Die Klein-
waldbesitzer reagierten damit sehr deutlich auf die
gestiegene Nachfrage und das gegenüber 2005 um 10%
höhere Holzpreisniveau. Die Bemühungen der Forst-
und Holzbranche zur Mobilisierung von mehr Holz aus
den heimischen Wäldern haben die Entwicklung ver-
stärkt. Der höhere Einschlag trägt zu einer Verbesse-
rung der Einkommenssituation der Bauern und Bäuer-
innen und zur Stärkung des Ländlichen Raumes bei.
Vermehrte Durchforstungen tragen zudem zur Erhöhung
der Stabilität der Waldbestände bei. Ein Wehrmuts-
tropfen ist, dass ein großer Teil der Einschlagssteige-
rung auf den Schadholzanstieg zurückzuführen ist. Die
Forstbetriebe ab 200 ha Wald (ohne Bundesforste) ern-
teten mit 5,85 Mio. Efm um 5,7% mehr als 2005. Die
Österreichischen Bundesforste mit 1,80 Mio. Efm
dagegen um 7,0% weniger. Die Bundesforste hatten
in den letzten Jahren ihren Überhang an hiebsreifen
Altholz stark reduziert. Unerfreulich ist der Anstieg beim
Schadholz um 38,1% gegenüber dem Vorjahr. Der
Schadholzanteil, in erster Linie verursacht durch
Schneedruck und Sturm sowie Borkenkäfer, stieg auf
6,33 Mio. Efm. Zugenommen haben vor allem Schnee-
druckschäden, die Borkenkäferschäden sind dagegen
auf hohem Niveau leicht zurückgegangen.

Die gestiegenen Preise für fossile Brennstoffe haben
den Einsatz von Holz als Energieträger um 27,7% stei-
gen lassen. Bereits 24,6% des Einschlags entfielen auf
Brennholz und Waldhackgut, ein wertvoller Beitrag auch
für den Klimaschutz. Daneben wurden 60,0% des
Holzeinschlags für Sägeholz und 15,4% für Industrie-
holz verwendet. Der Anteil des Nadelholzes am Gesamt-
einschlag betrug 2006 rund 85%. Die Rundholzpreise
(inkl. Brennholz) lagen 2006 im Durchschnitt um 10,0%
über dem Vorjahresniveau. Die deutlichsten Verbes-
serungen gab es bei Brennholz und Blochholz mit Aus-
nahme der Buche. Insgesamt lag 2006 der forstliche
Preisindex mit 102,5 Indexpunkten nach langer Zeit wie-
der auf dem Niveau von 1995 (=100). Im Jahres-
durchschnitt zahlten die Sägewerke für einen Festmeter

Blochholz Fichte/Tanne, Klasse B, Media 2b 77,59 Euro,
um 10,8% mehr als 2005. Der Faserholz/Schleifholz-
Mischpreis für Fichte/Tanne lag 2006 mit 29,60 Euro
je fm um 7,2% über dem Vorjahresdurchschnitt -
Faserholz 27,68 Euro (+6,6%), Schleifholz 33,99 Euro
(+7,6%). Der Preis für hartes Brennholz ist mit 49,13
Euro je Raummeter um 8,5% gestiegen, der Preis für
weiches Brennholz um 11,6% auf 32,16 Euro. Im Jahr
2006 erreichte der Produktionswert der heimischen
Forstwirtschaft (inkl. forstwirtschaftlicher Dienstleis-
tungen sowie nichttrennbarer nichtforstwirtschaftlicher
Nebentätigkeiten) 1,45 Mrd. Euro (vorläufig), das ist
ein Anstieg um 21% gegenüber 2005.

Holz- und Papierindustrie
Die abgesetzte Produktion der österreichischen Holz-
industrie erreichte 2006 mit 7,02 Mrd. Euro ein Rekord-

2.3 Forstliche Produktion

Strukturdaten der Forstwirtschaft,  
Säge- und Papierindustrie 2006 

Fors tw i r ts cha f t   

Waldfläche (Mio. ha)  3,96 
 davon Betriebe bis 200 ha Waldfläche  2,13 

 davon Betriebe über 200 ha Waldfläche  1,24 

 davon Österreichische Bundesforste AG  0,59 

Holzvorrat (Mio. Vorratsfestmeter)  1.095 

Holzzuwachs (Mio. Vorratsfestmeter)  31,3 

Holznutzung (Mio. Vorratsfestmeter, 

laut Österreichischer Waldinventur) 
 18,8 

Holzeinschlag (Mio. Erntefestmeter, 

laut Holzeinschlagsmeldung) 
 19,13 

Produktionswert (Mrd. Euro, vorläufig)  1,45 

Anzahl der Betriebe mit 
forstwirtschaftlich genutzter Fläche  150.229 

Säge indus t r i e   

Schnittholzproduktion (Mio. m³)  10,54 
 davon Nadelschnittholz  10,27 

Produktionswert inkl. SNP (Mrd. Euro)  2,08 

Schnittholzexport (Mio. m³, vorläufig)  6,82 

Exportumsatz (Mrd. Euro, vorläufig)  1,27 

Betriebe (gerundeter Wert)  1.000 

Beschäftigte (gerundeter Wert)  10.000 

Pap ie r i ndus t r ie   

Papier-, Faltschachtelkarton- und 
Pappeproduktion (Mio. Tonnen)  5,21 

Umsatz (Mrd. Euro)  3,65 

Exportumsatz (Mrd. Euro)  2,98 

Betriebe  27 

Beschäftigte   9.361 

Quelle: BFW (Österreichische Waldinventur 2000/02), 
BMLFUW, Statistik Austria, Fachverband der 

Holzindustrie Österreichs, Austropapier. 



43Grüner Bericht 2007

niveau, +13,0% gegenüber 2005. Die Holzindustrie zählt
1.351 Betriebe, davon rund 1.000 Sägewerke, mit
30.422 Beschäftigten im Jahr 2006 (2005: 29.889). Die
wichtigsten Sparten sind, gemessen an der Produktion,
die Sägeindustrie, der Baubereich, die Möbelindu-
strie, die Holzwerkstoffindustrie und die Schiindustrie.
Die Holzindustrie ist eine stark außenhandelsorientierte
Branche. Die Exportquote entwickelt sich stetig in
Richtung 75%, überproportional tragen dazu Nadel-
schnittholz, Holzwerkstoffe (Platten) und Schi bei.
2006 stiegen die Exporte insgesamt um 7,5% auf 4,92
Mrd. Euro. Die Importe von Holzprodukten haben sich
ebenfalls erhöht, um 6,2% auf 2,74 Mrd. Euro. Der Über-
schuss der Außenhandelsbilanz wuchs um 9% auf
knapp 2,2 Mrd. Euro an.

Die abgesetzte Produktion der österreichischen Säge-
industrie belief sich 2006 auf 2,08 Mrd. Euro (+2,3%
gegenüber 2005). Mengenmäßig ist die Schnittholz-
produktion um 5,1% auf 10,54 Mio. m³ gefallen, davon
10,27 Mio. m³ Nadelschnittholz. Die Exporte von Nadel-
schnittholz beliefen sich auf 6,6 Mio. m³ (-6,6%), wert-
mäßig bedeutet dies ein Exportvolumen von
1,19 Mrd. Euro (+5,9%). Wichtigster Exportmarkt ist Ita-
lien, das rund 2/3 der österreichischen Schnittholzex-
porte abnimmt, gefolgt von Deutschland, Japan und
USA. Für die Plattenindustrie verlief das Jahr 2006 men-
genmäßig durchaus zufriedenstellend, die Kosten-
steigerungen auf der Rohstoffseite stellten jedoch eine
Belastungsprobe dar. Die fehlenden Holzmengen aus
dem Inland wurden ab Herbst 2006 zunehmend mit
Importen kompensiert. Die österreichischen Unter-
nehmen der Span-, MDF- und Faserplattenindustrie
erreichten mit über 3.000 direkt Beschäftigten eine Stei-

gerung des Umsatzvolumens um 2,4% auf ca. 903 Mio.
Euro. Der größte Anteil des Umsatzes wird mit Span-
platten - überwiegend beschichteten - gemacht. Die
Exportquote beträgt weit über 80%.

2006 wurde in Österreich eine Rekordmenge von
5,21 Mio. t Papier, Karton und Pappe produziert, ein
Plus von 5,3%.  Der Umsatz stieg um 7% auf 3,65 Mrd.
Euro. Die Exportquote betrug 85,2%. Zu dieser posi-
tiven Entwicklung trugen vor allem die verbesserte Aus-
lastung der Papiermaschinen bei sowie die gestiegene
Nachfrage nach hochwertigem Papier. Die Preiser-
höhungen konnten den Kostenschub bei der Versor-
gung mit Energie und Rohstoffen nicht wettmachen.
Der Holzverbrauch der österreichischen Papierindustrie
ist um 0,8% auf 7,75 Mio. fm gestiegen, 3,93 Mio. fm
entfielen auf Rundholz (+7,3%) und 3,82 Mio. fm auf
Sägenebenprodukte (-5,1%); der Importanteil ist dabei
von 15,6% auf 27,4% gestiegen. Der Altpapierverbrauch
ist um 5,5% auf 2,4 Mio. t gestiegen. Die Papierindu-
strie geriet im Rohholzbezug zunehmend in Konkur-
renz mit der energetischen Verwertung von Holz. Die
Verteuerung von fossilen Brennstoffen und die staat-
liche Förderung von Heizungen auf Biomassebasis
erhöhten die Nachfrage nach Pellets (vorwiegend aus
Sägerestholz, das auch die Zellstoffindustrie verarbeitet).
Die Pelletspreise stiegen von April 2005 bis Novem-
ber 2006 um 74%, während etwa Schleifholz um nur
13,5% teurer wurde. Die Holzmarktsituation hat sich
im Frühjahr 2007 nach den Stürmen im Jänner zwar
geändert, der tendenziell verstärkte Wettbewerb um den
Rohstoff Holz aufgrund der Entwicklung am Energie-
markt wird aber bleiben.

Quelle: BMLFUW, Statistik Austria

Holzpreis1)

Erzeugernettopreis in Euro je Festmeter

Grafik: S. Bujtas

Holzeinschlag in Österreich
in Mio. Erntefestmeter ohne Rinde

1) für Blochholz Fichte/Tanne, Klasse B, Media 2b
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Der Produktionswert der Landwirtschaft umfasst nach
dem System der LGR neben der Erzeugung landwirt-
schaftlicher Güter, d.h. pflanzlicher und tierischer
Erzeugnisse, auch die Erbringung landwirtschaftlicher
Dienstleistungen (z.B. Maschinenringarbeiten) sowie
nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten von land-
wirtschaftlichen Betrieben, für die bei der statistischen
Beobachtung keine getrennten Daten über Kosten
und Arbeitskräfte erhoben werden können. Dabei han-
delt es sich um Aktivitäten, die eine Fortführung land-
wirtschaftlicher Tätigkeiten darstellen und bei denen
landwirtschaftliche Erzeugnisse eingesetzt werden
bzw. um Tätigkeiten, bei denen der landwirtschaftliche
Betrieb und seine Betriebsmittel genutzt werden. Im
Rahmen der LGR werden von der Statistik Austria fol-
gende Bereiche als landwirtschaftliche Nebentätigkei-
ten bzw. Dienstleistungen erfasst:

l Urlaub am Bauernhof

l Maschinenringe

l Direktvermarktung

l Landwirtschaftliche Nebenbetriebe

Die dafür notwendigen Zahlen werden von den Daten
der freiwillig buchführenden Betriebe übernommen.
Nachstehend sind die Bereiche kurz beschrieben.

Tourismus und Landwirtschaft
Der Einstieg in „Urlaub am Bauernhof“ ermöglicht
landwirtschaftlichen Familien eine Einkommenskom-
bination, die auch die landwirtschaftliche Urprodukti-

on stärkt und Wertschöpfung in die Regionen bringt.
Touristen erleben direkt die Natur des ländlichen
Raums, wobei diese Urlaubsform gerade für Kinder
durch das aktive Erleben bäuerlicher Arbeit am Hof,
die Erntearbeit sowie Freizeitaktivitäten in der Natur eine
neue Erfahrung darstellt. Die vom Österreichischen Insti-
tut für Familienforschung im Auftrag des Ressorts
erstellte Studie "Urlaub am Bauernhof aus Sicht von
Gästen und Anbietern" konzentriert sich auf Motive,
Erwartungen, Bedürfnisse und Zufriedenheit der Gäste.
Fast alle befragten Gäste weisen auf das positive Erle-
ben ihrer Kinder hin, oft erwähnt wird der Bauernhof
als Ort der Ruhe und Entspannung für Erwachsene
sowie die naturnahe Lebensqualität am Bauernhof
("gute Luft" oder “Lebensmittel aus eigener Erzeugung”).
Österreichweit gibt es insgesamt 15.500 Betriebe mit
Urlaub am Bauernhof-Angebot, das ist jeder 5. Tou-
rismusbetrieb in Österreich. Insgesamt stehen 170.000
Gästebetten bereit, das ist jedes 7. Gästebett in Öster-
reich. Die Organisation "Urlaub am Bauernhof" hat 3.200
Mitglieds-Betriebe mit insgesamt 38.000 Gästebet-
ten, die eine Auslastung von ca. 108 Vollbelegstagen
pro Jahr/Gästebett aufweisen.

Im Jahr 2006 wurde im österreichischen Tourismus eine
minimale Nächtigungssteigerung von +0,1% (2005:
+1,7%) verzeichnet. Das österreichische Beherber-
gungswesen ist trotz beachtlicher Strukturverände-
rung in Richtung größerer Betriebe im Prinzip klein-
betrieblich strukturiert. Im Beherbergungs- und Gast-
stättenwesen wurden 168.038 Personen (Unselb-
ständige) beschäftigt (Jahresschnitt 2006). Weitere Fak-
ten:

l Direkte und indirekte Wertschöpfung des Tourismus (ohne
Dienst- und Geschäftsreisen): 22,4 Mrd. Euro (Anteil am
BIP: 8,7%);

l Deviseneinnahmen aus dem Tourismus: 15,7 Mrd. Euro
(2005);

l Der Anteil der Deviseneinnahmen am nominellen BIP
beträgt ca. 6,4% (2006);

l Nächtigungen: 119,4 Mio. (2005: 119,2), davon 87,2 Mio.
Ausländer (-0,6%), 32,1 Mio. Inländer (+2,0%).

Die Zahl der Nächtigungen auf Bauernhöfen hat in der
Kategorie Privat am Bauernhof (bis 10 Betten, ohne
Ferienwohnungen) im Jahr 2006 um -6,6% abge-
nommen, jene der angebotenen Betten um -5,3%. Der
Strukturwandel hin zu Ferienwohnungen geht unge-
bremst weiter.  Bei den Ferienwohnungen (am Bauern-
hof) hat 2006 die Zahl der UaB-Betten gegenüber dem
Vorjahr um +1,6% zugenommen, die der UaB-Näch-
tigungen jedoch um -4,2% abgenommen. Die reprä-

Quelle: Statistik Austria

Nächtigungen auf Bauernhöfen 2006
in 1.000
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Grafik: G. Fronaschitz
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2.4 Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten und Dienstleistungen
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sentative Mitgliederbefragung zur Sommersaison 2006
hat zusammenfassend ergeben, dass sich die Mitglieder
bei den UaB-Landesverbänden im Jahr 2006 im Durch-
schnitt erfolgreich behauptet haben.

l Stammgästeanteil: durchschnittlich 49,3% (2005: 46,1%);

l Durchschnittliche Betriebsgröße: 12,9 Gästebetten,
15% der Mitgliedsbetriebe sind gewerblich;

l Preis: Der Durchschnittspreis für eine Übernachtung mit
Frühstück lag bei den Mitgliedern bei 22,90 (2005: 22,70)
Euro pro Person, eine Ferienwohnung für 4 Personen
kostete im Durchschnitt 58,70 (2005: 58,20) Euro pro Tag;

l Umsatz: Der durchschnittliche Umsatz betrug 2006 
ca. 31.900 (2005: 27.500) Euro pro Betrieb aus dem
Betriebszweig Urlaub am Bauernhof. Aufenthaltsdauer:
durchschnittlich 7,6 (2005: 6,9) Tage. Im Schnitt wird ca.
ein Drittel des gesamten Ertrages mit dem Bereich Urlaub
am Bauernhof erzielt.

l Zufriedenheit mit der Sommersaison (auf einer 
5-teiligen Skala): 25% sehr zufrieden, 50% zufrieden. Mit
einer Note von 2,1 (nach dem Schulnoten-System) wurde
der Sommer 2006 etwas schlechter bewertet als die Som-
mersaison des Vorjahres (2,0).

l Marktpotential: Nach einer aktuellen Studie für Urlaub am
Bauernhof am Deutschen Markt (Dt. Reiseanalyse 2007)
interessieren sich 8,7 Millionen (bzw. 13,4%) Deutsche über
14 Jahre für einen Bauernhof-Urlaub in den Jahren 2007-
2009. Von den Marktforschern wird den Ferien auf dem
Bauernhof ein "großes Wachstumspotential für die kom-
menden Jahre" attestiert, da die Zahl der Interessierten
wesentlich größer ist als die Zahl der "bisherigen Reali-
sierer".

Die Anbieter sehen "Urlaub am Bauernhof" als wichtige
Einkommensquelle. Deutlich mehr als die Hälfte der
Anbieter (57 Prozent) haben ihre Erwerbstätigkeit aus-
schließlich auf den Hof konzentriert und sehen "Urlaub
am Bauernhof" auch als wichtige Drehscheibe zur Ver-
marktung von hofeigenen Produkten und zur Positio-
nierung des eigenen Betriebes (siehe auch Tabellen
2.4.1 und 2.4.2).

Maschinenringe
In Österreich waren 2006 insgesamt 77.055 bäuerli-
che Betriebe in 95 Maschinen- und Betriebshilferingen
in Vereinsform zusammengeschlossen. Das sind 52%
der geförderten Betriebe. Die Arbeitsbeteiligung der Mit-

glieder als Dienstleister oder Kunden lag bei 61%. Der
Agrarbereich wird von 159 vollbeschäftigten Mitarbei-
tern in den örtlichen Geschäftsstellen betreut. Die
Maschinenringe bieten eine wirksame Hilfestellung
zur Kostensenkung in der Mechanisierung und zur Ent-
lastung bei Arbeitsspitzen und in Notfällen.

Das Geschäftsvolumen betrug 118,856 Mio. Euro,
davon resultiert der größte Teil aus dem Maschinen-
einsatz, danach folgen die wirtschaftliche Betriebshilfe
und die soziale Betriebshilfe. Zur Ermöglichung der
Geschäftsführer-Finanzierung wurden die Maschinen-
ringe vom Bund und den Ländern mit 3,034 Mio. Euro
an Zuschüssen unterstützt.

Die acht Maschinenring-Service Genossenschaften für
gewerbliche Tätigkeiten (Kommunalarbeiten, Land-
schaftspflege u.a.) sowie die österreichweit agierende
Maschinenring-Personal Leasing Genossenschaft zur
Vermittlung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft
eröffnen den Landwirten zusätzliche Einkunftsmög-
lichkeiten innerhalb eines rechtlich klar abgesicherten
Rahmens. 

Direktvermarktung
Die Direktvermarktung ist für viele land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe eine wichtige Alternative, die dazu
beiträgt, das Einkommen aus dem Verkauf der land-
wirtschaftlichen Produkte zu verbessern. Insgesamt
betrug der Produktionswert, abgeleitet von den Buch-
führungsergebnissen, 135,3 Mio. Euro.

Landwirtschaftliche(r) Nebentätigkeit (-betrieb)
Der landwirtschaftliche Nebenbetrieb muss folgende
Kriterien erfüllen:

l er muss dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unter-
geordnet sein und

l er muss mit den Betriebsmitteln des land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes arbeiten.

Beispiele für Nebenbetriebe sind: Schneeräumung
(z.B. für die Gemeinde), bäuerliches Sägewerk. 2006
betrug die Erzeugung insgesamt 66,2 Mio. Euro.



Grüner Bericht 200746

Die Ausweitung der biologischen Landwirtschaft in
Österreich verlief 2006 im Vergleich mit den Vorjahren
gebremst. Gegenüber 2005 nahm die biologisch bewirt-
schaftete Fläche nur unwesentlich zu - sie liegt nun bei
361.487 ha. Die Ackerfläche wuchs 2006 um 1% und
macht 142.964 ha aus, das sind bereits mehr als 10%
der gesamten Ackerfläche (siehe auch Kapitel
Agrarstruktur). Biogetreide wurde auf 63.845 ha ange-
baut (-5% gegenüber 2005). Die Winterungen ver-
zeichneten aufgrund des langen Winters erhebliche
Flächenrückgänge, während die Sommerungen zule-
gen konnten. Insgesamt wurden 2006 rund 100.000 t
Brotgetreide und 75.000 t Futtergetreide geerntet.
Besonders hohe Bioanteile findet man bei den Frucht-
arten Dinkel (83%) und Roggen (20%). Der Anbau von
Ölfrüchten ist gegenüber dem Vorjahr um 9% gestie-
gen. Die wichtigsten Kulturen sind Sojabohnen
(2.623 ha, 10%), Ölkürbis (2.010 ha, 11%) und Sonnen-
blumen (1.600 ha). Bei Sojabohnen und Ölkürbis liegt
der Bio-Anteil bereits über 10% der Gesamtanbaufläche.
Insgesamt 2.426 ha der Erdäpfelfläche bzw. 11% sind
biologisch bewirtschaftet. Die Bio-Erdäpfelproduktion
betrug 2006 rund 38.100 t (2005: 50.800 t), was einem
Minus von 25% entsprach. Der Anteil der Bio-Erdäp-
felproduktion an der Gesamterdäpfelproduktion betrug
2006 rund 6%. Die für die biologische Landwirtschaft
notwendigen Stickstofflieferanten haben an der kul-
turspezifischen Gesamtfläche sehr hohe Anteile (Körner-
erbse 27%, Luzerne 61% und Rotklee 52%). Der
Gemüseanbau hat im Vergleich zu 2005 um mehr als
10% zugenommen.

Die geschätzte als Biomilch angelieferte Milch machte
264.191 t aus (10% der gesamten angelieferten Milch);
rund ein Drittel hiervon kommt aus Salzburg. Gegen-
über1998/1999 hat sich die Biomilchanlieferung in
Österreich seither mehr als verdoppelt und das bei nahe-
zu gleich bleibender Menge der gesamten Milchlie-
ferleistung. Bis 2002 war ein stetiges Wachstum
erkennbar, danach ging die Anlieferungsmenge, für die
ein Zuschlag gezahlt wird, etwas zurück. Aktuell ist
jedoch wieder eine ansteigende Tendenz festzustellen,
d.h. es wird wieder mehr Biomilch mit Zuschlag ange-
liefert, so dass 2006/07 mit 264 Mio. kg der bisherige
Höchstwert erreicht wurde. Der Biomilch-Zuschlag
betrug 2006 4,5 Cent je Liter. Die Zahl der auf den Bio-
betrieben gehaltenen Rinder und Schweine sind in der
Tabelle 3.1.15 dargestellt. Ergebnisse der Marktfor-
schung signalisieren leicht ansteigende Absätze bei Bio-
lebensmitteln, wobei besonders Gebäck und Milch die
Hauptabsatzträger sind. Der Absatz von Bioeiern sta-
gniert auf hohem Niveau. Rund 10% der in Österreich
erzeugten Bio-Produkte gehen in den Export. Die
wichtigsten Produkte sind Milch, Käse, Joghurt, But-
ter, Erdäpfel, Rindfleisch. Importiert wird hauptsächlich
Obst (Äpfel, Südfrüchte). 

Die BIO AUSTRIA ist mit rund 12.500 Biobetrieben eine
der größten Biobauernorganisationen weltweit. Das Ziel
der BIO AUSTRIA ist es u.a., den Biomarktanteil zu stei-
gern, die Konsumenten zu informieren, die Landwirte
zu beraten, Marketingaktivitäten zu betreuen und die
Bioforschung abzustimmen. Die Etablierung eines ein-
heitlichen österreichischen Bioerkennungszeichens
mit hohem Bekanntheitsgrad und eigenem Qualitäts-
sicherungssystem in Zusammenarbeit mit der AMAwar
auch für 2006 ein Arbeitsschwerpunkt.Grafik: G. FronaschitzQuelle: AMA

Geförderte Biobetriebe - Invekos
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Milchanlieferung 2006 
(in Tonnen) 

Bundesländer Anlieferung davon Biomilch 

Wien, NÖ und 
Burgenland 

 510.301  38.637 

Oberösterreich  855.516  58.945 

Salzburg  346.733  86.832 

Steiermark  384.000  35.130 

Kärnten  161.245  17.825 

Tirol  290.858  22.405 

Vorarlberg  124.809  4.417 

Österreich  2.673.462  264.191 

Quelle: AMA-Monatsmeldung. 
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Investitionsentscheidung im Bio-Milchbetrieb zur Ein-
haltung der EU-Tierhaltungsverordnung, Leopold KIRNER,
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, Wien.

Einleitung
Anlass des Forschungsprojekts war die Verordnung (EG) Nr.
1804/99 für den tierischen Bereich in der biologischen Land-
wirtschaft. Ende 2010 läuft die Übergangsfrist für vor 2000
errichtete Anbindeställe in Biobetrieben aus. Auf dieser
Grundlage wurde der notwendige Investitionsbedarf heimi-
scher Bio-Milchviehbetriebe erkundet. Zudem thematisierte
die Arbeit die Mehrkosten der biologischen gegenüber der
konventionellen  Milchproduktion und analysierte daraus die
Wirtschaftlichkeit einer Umstellung unter künftigen Rah-
menbedingungen. 

Rahmen für die Biomilchproduktion
Die Bio-Tierhaltungsverordnung verbietet bis auf wenige
Ausnahmen (Sicherheits- und Tierschutzgründe) die Anbin-
dehaltung. Als weitere Abweichung dürfen Rinder in kleinen
Betrieben angebunden werden, wobei der kleine Betrieb noch
nicht definiert wurde.
Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik änderte die EU-
Milchmarktpolitik und führte zur Entkoppelung eines Groß-
teils der Rinderprämien. Das Programm zur Ländlichen Ent-
wicklung führt ab 2007 zu einer Reduktion der Gelder für das
österreichische Umweltprogramm (ÖPUL). Demgegenüber
wurde das Budget zur Modernisierung der Landwirtschaft (vor-
mals Investitionsförderung) aufgestockt.
Die mit Preiszuschlägen angelieferte Biomilch hat sich in den
vergangenen acht Jahren mehr als verdoppelt. Nach Jah-
ren der Stagnation seit 2002 gab es 2005/06 wieder eine
Absatzsteigerung. Die 219 Mio. kg im Jahr 2005/06 ent-
sprachen knapp 60 % der gesamten angelieferten Biomilch
in Österreich (367 Mio. kg). Die Preiszuschläge lagen im Jahr
2005 im bundesweiten Schnitt bei 4,3 Cent je kg Biomilch. 

Methode
Der Investitionsbedarf der österreichischen Bio-Milchviehhalter
wurde mit Hilfe einer schriftlichen Befragung im gesamten
Bundesgebiet erkundet. Die Grundgesamtheit bildeten alle
Bio-Milchlieferanten in Österreich im Jahr 2002. Von den aus-
gesendeten Fragebögen konnten 456 statistisch ausgewer-
tet werden.
Modellrechnungen ermittelten die Mehrkosten der biologischen
Milchproduktion, insbesondere die Mehrkosten von Investi-
tionen in die Tierhaltung. Drei Modellbetriebe mit unter-
schiedlicher Produktionsstruktur dienten als Grundlage: 
12-Kuhbetrieb: 46,8 t Milchquote, niedrige Intensität, Anbin-
destall und Weide: kein Stallumbau bei biologischer Wirt-
schaftsweise, dieser Betrieb würde mit großer Wahrschein-
lichkeit in die „Kleinbetriebsregelung“ fallen.
20-Kuhbetrieb: 110,1 t Milchquote, mittlere Intensität, Anbin-
destall: Umbau auf einen Laufstall bei biologischer Wirt-
schaftsweise.
30-Kuhbetrieb: 189,2 t Milchquote, mittlere bis hohe Inten-
sität, Laufstall vorhanden: kein Stallumbau.
Das Betriebsergebnis der drei Milchkuhbetriebe wurde mit
Hilfe der Linearen Planungsrechnung unter den Bedingun-
gen der konventionellen und  der biologischen Wirtschafts-
weise ermittelt und einander gegenüber gestellt. In den
Berechnungen wurden jene Leistungen und Kosten berück-
sichtigt, die sich zwischen der konventionellen und der bio-
logischen Milchproduktion unterscheiden. Neben den varia-
blen Kosten wurden die Verbands- und Kontrollgebühren, die
Kapitalkosten für Investitionen zur Einhaltung der EU-Tier-
haltungsverordnung sowie die kalkulatorischen Arbeitskosten
für die Mehrarbeit berücksichtigt. Der Preis für die Milch war
in beiden Bewirtschaftungsformen identisch angenommen,
um aus der Kalkulation die Höhe des erforderlichen Bio-
milchpreiszuschlags abzuleiten.

Ergebnisse der Befragung
Der durchschnittliche Biobetrieb in der Stichprobe bewirt-
schaftete 17,6 ha LF, hielt 12 Kühe und lieferte 44 t Milch
an eine Molkerei. 79 % der Biobetriebe hielten zum Befra-
gungsstichtag ihre Milchkühe in einem Anbindestall, knapp
18 % in einem Liegeboxenlaufstall, knapp 4 % in sonstigen
Stallsystemen. Das Stallsystem hängt wesentlich von der
Betriebsgröße ab, wie die nachstehende Tabelle zeigt. Auf
die Frage, ob der Stall aufgrund des Anbindeverbotes umge-
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Stallsystem der Biobetriebe 
(Angaben in %) 

Stallsystem 
Betriebe 
bis 40 t 

Betriebe 
40-100 t 

Betriebe 
>100 t 

Alle 
Betriebe 

Anbindestall  90,8  66,3  25,5  79,0 

Liegeboxenlaufstall  5,9  29,9  70,1  17,5 

Sonst. Stallsystem  3,3  3,8  4,4  3,5 

Größenklassen der Betriebe nach Tonnen Milchquote  
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baut werden müsste, antworteten die Biobetriebsleiter wie
folgt: 73% müssten zum Befragungsstichtag den Stall umbau-
en, 6% wollten unabhängig von der Wirtschaftsweise umbau-
en, 21% hatten bereits einen Laufstall. Jene Betriebsleiter,
die ihren Stall umbauen müssten, planten für die Zukunft fol-
gende Vorgehensweise (Antworten aus 245 Betrieben):

l 15% wollten weiterhin biologisch wirtschaften und den Stall
umbauen;

l 66% wollten nur dann Biobetrieb bleiben, wenn sie als „klei-
ner Betrieb“ ohne Stallumbau auskommen;

l 6% wollten den Stall nicht umbauen und bis 2010 aus dem
biologischen Landbau aussteigen;

l knapp 2% wollten die Milchproduktion unabhängig von der
Wirtschaftsweise bis 2010 aufgeben;

l 2% hatten zu dieser Frage keine Meinung;

l 9% gaben mehrere Antworten.

Ergebnisse der Modellrechnungen
Bei biologischer Wirtschaftsweise errechneten sich niedrigere
Gesamt-Deckungsbeiträge (GDB) aus der Milchproduktion;
und zwar um 0,6 Cent (12-Kuhbetrieb), um 1,7 Cent (20-Kuh-
betrieb) und um 2,2 Cent (30-Kuhbetrieb) je kg Milch. Die
höheren Direktzahlungen aus dem ÖPUL konnten die höhe-
ren variablen Kosten (vor allem für Kraftfutter) nicht kom-
pensieren.
Die Mehrkosten zur Einhaltung der Bio-Tierhaltung schwan-
ken je nach betrieblicher Situation beträchtlich. Für den 12-
Kuhbetrieb errechneten sich 0,3 Cent je kg Milch für den Bau
eines Laufhofes. Beim 20-Kuhbetrieb wurden für den Umbau
von einem Anbinde- zu einem Laufstall drei Varianten unter-
sucht. In der ersten Variante (A) wurde das bestehende Stall-
gebäude zu einem Laufstall mit Kosten von 2.500 € je Kuh-
standplatz exklusive Laufhof adaptiert (Kosten von 2,2
Cent/kg). Die Variante B ging von einem völligen Neubau des
Laufstalls bei biologischer Wirtschaftsweise aus, die Stand-
platzkosten wurden mit 6.600 € festgelegt (Kosten von 5,4
Cent/kg). In der Variante C wurde von der Überlegung aus-
gegangen, dass auch bei konventioneller Wirtschaftsweise
ein Laufstall gebaut wird. Investiert wurden 6.000 € je Kuh-
standplatz inkl. Laufhof, jedoch 10 Jahre später als bei bio-
logischer Wirtschaftsweise, weil bei Letzterem unmittelba-
rer Handlungsbedarf besteht (Kosten von 1,7 Cent/kg durch
das Vorziehen der Investition). Der 30-Kuhbetrieb verfügte
bereits über einen Laufstall, bei biologischer Wirtschaftsweise
müssen Kosten für den Laufhof (keine Weide) eingerechnet
werden (Kosten von 0,3 Cent/kg). Die Mehrkosten zusätzli-
cher Arbeiten bei biologischer Wirtschaftsweise (10 € je
Arbeitskraftstunde) belaufen sich auf 2,5 Cent je kg beim 12-

Kuhbetrieb und 0,6 Cent je kg beim 30-Kuhbetrieb. Neben
Mehrarbeiten für Aufzeichnungen, Weiterbildung, Kontrollen
und Ampferregulierung fallen im 12-Kuhbetrieb zusätzliche
Arbeiten für die Auslaufhaltung der Tiere im Anbindestall an.
Beim 20-Kuhbetrieb wurden keine Mehrkosten der Arbeit bei
biologischer Wirtschaftsweise ermittelt, da der Umbau auf ein
Laufstallsystem die Arbeitszeit reduzierte.

Die gesamten Mehrkosten der Bio-Milchproduktion schwan-
ken je nach Betrieb und Investitionsvariante zwischen 3,3
Cent (30-Kuhbetrieb) und 7,3 Cent (20-Kuhbetrieb, Investi-
tionsvariante B) je kg Milch. Im 12-Kuhbetrieb nehmen die
kalkulatorischen Arbeitskosten durch die Beibehaltung der
Anbindehaltung fast zwei Drittel der Mehrkosten ein. Beim
20-Kuhbetrieb belaufen sich die jährlichen Kapitalkosten für
Stallbau und Auslauf je nach Investitionsvariante auf 46% bis
73%. Zwei Drittel der Mehrkosten im 30-Kuhbetrieb resul-
tieren aus der DB-Differenz (höherer Kraftfuttereinsatz).

Resümee
Der Großteil der Milchviehbetriebe in Österreich hält die Rin-
der in einem Anbindestall. Ohne Ausnahmeregelung des „klei-
nen Betriebs“ müssen diese bei biologischer Wirtschaftsweise
ein Laufstallsystem errichten, was nach den vorliegenden
Berechnungen hohe Kosten verursacht. Weniger als ein Fünf-
tel der Biobetriebe mit Anbindehaltung wollte zum Befra-
gungsstichtag den Stall bis 2010 umbauen, der Großteil hoff-
te auf die Ausnahme des Anbindeverbotes im Rahmen der
Kleinbetriebsregelung. Da nicht alle dieser Betriebe in diese
Ausnahmeregelung fallen dürften, wäre eine  rasche Spezi-
fikation des „kleinen Betriebes“ notwendig, damit die Betriebs-
leiter für die Zukunft besser planen können. Zur Motivation
für den Stallumbau sollten die Vorteile von Laufställen dar-
gelegt und billige Stallbaulösungen forciert werden. Dadurch
können die Mehrkosten je kg Milch deutlich gesenkt werden,
wie die Berechnungen zeigten. In konventionellen Betrieben
muss zudem vor einer Umstellung geprüft werden, ob die
erzeugte Milch als Biomilch mit Preiszuschlägen vermarktet
werden kann. Ohne Biomilchpreiszuschlag ist die Umstel-
lung aus ökonomischer Sicht kaum zu empfehlen.

Mehrkosten der Bio-Tierhaltungsvorschriften 
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Die Land- und Forstwirtschaft ist für die Volkswirtschaft
sehr bedeutsam. Einerseits tritt sie als Abnehmer/innen
von Betriebsmitteln, Investitionsgütern sowie Dienst-
leistungen, andererseits als Lieferant/in von landwirt-
schaftlichen Produkten sowie Holz auf.

Gesamtausgaben
Nach den Ergebnissen der ausgewerteten Buch-
führungsbetriebe waren die von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben getätigten Gesamtausgaben
im Jahr 2006 auf  6,28 Mrd. Euro zu schätzen. Die
Gesamtausgaben der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe gliederten sich wie folgt:

l Zukäufe von Industrie und Gewerbe: Etwa 48% der
Ausgaben (3,02 Mrd. Euro) kommt den Wirtschaftszwei-
gen Industrie und produzierendes Gewerbe zu Gute. Das
unterstreicht die wichtige Auftraggeberfunktion der Land-
wirtschaft für diese Wirtschaftssektoren. Auf bauliche Inve-
stitionen entfielen 516 Mio. Euro und auf Investitionen in
Maschinen 834 Mio. Euro.

l Steuern: Diese Ausgaben umfassen im Wesentlichen die
Mehrwertsteuer und die den Betrieb betreffende Grund-
steuer A. Sie liegen bei 11% (0,72 Mrd. Euro) der Gesamt-
ausgaben. 

l Versicherungen: Es sind im Wesentlichen die Versi-
cherungsprämien, wobei die Sozialversicherungsbeiträge
der Bäuerinnen und Bauern hier nicht enthalten sind. Sie
machten 3,6% (0,22 Mrd. Euro) der Gesamtausgaben aus. 

l Zukäufe aus der Landwirtschaft: 19% bzw. 1,2 Mrd.
Euro der Gesamtausgaben entfallen auf Tierzukäufe,
Grund- und Quotenzukäufe, Saatgut, Pflanzmaterial und
Pachtzahlungen und sind dem innerlandwirtschaftlichen
Leistungsaustausch zuzurechnen.

l Sonstige Ausgaben: Sie machen insgesamt etwas
mehr als 18% (1,14 Mrd. Euro) aus, dazu zählen die Zin-
sen, die Ausgedingeleistungen, Verwaltungskosten, Aus-
gaben für Nebenbetriebe, etc. Auch die Löhne und Gehäl-
ter an familienfremde Arbeitskräfte, die im Durchschnitt der
bäuerlichen Betriebe keine Bedeutung mehr (1%) haben,
sind bei den Sonstigen Ausgaben berücksichtigt.

Vorleistungen
Die Vorleistungen der Land- und Forstwirtschaft laut
LGR umfassen alle Bezüge der Land- und Forstwirt-
schaft an Betriebsmitteln und Dienstleistungen (in-
nerbetrieblich erzeugte Futtermittel). Zu den Vor-
leistungen der Landwirtschaft werden folgende Berei-
che zusammengefasst:
l Saat- und Pflanzgut

l Energie, Schmierstoffe

l Dünge- und Bodenverbesserungsmittel

l Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel

l Tierarzt und Medikamente

l Futtermittel

l Instandhaltung von Maschinen und Geräten

l Instandhaltung von baulichen Anlagen

l Landwirtschaftliche Dienstleistungen

l unterstellte Bankgebühren

l andere Güter- und Dienstleistungen

2006 kamen auf der Kostenseite  die neuerlich gestie-
genen Preise für Energie und Treibstoffe sowie die Preis-
anstiege für Dünge-, Pflanzenschutz- und Futtermit-
tel zum Tragen. Insgesamt machten die Vorleistungen
im Jahr 2006 rund 3,2 Mrd. Euro aus (+2,4%). Die mit
Abstand wichtigste Vorleistungsposition stellen dabei
die Futtermittel dar. 2006 entfielen auf die Futtermittel
38% des Gesamtwerts. 11% entfiel auf die Position
"Energie, Treib- und Schmierstoffe". Der Anteil des Saat-
und Pflanzguts sowie der Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel betrug in Summe etwa 10% des gesam-
ten Vorleistungseinsatzes (siehe auch Tabelle 2.6.1).

Abschreibungen
Die Abschreibungen der Land- und Forstwirtschaft
umfassen die Ausrüstungsgüter (z. B. Maschinen und
Geräte), die Bauten sowie die Anpflanzungen (z.B.
Weingärten, Obstanlagen) und die sonstigen Abschrei-
bungen (für immaterielle Anlagegüter wie Software,
Kosten der Eigentumsübertragung). Laut LGR betru-
gen sie 2006 für die Landwirtschhaft insgesamt 1,5
Mrd. Euro. Davon entfielen 56% auf Ausrüstungsgü-
ter, 38% auf Bauten sowie 6% auf Anpflanzungen und
Sonstiges (siehe auch Tabelle 2.6.3).

2.6 Ausgaben der Land- und Forstwirtschaft

Grafik: G. FronaschitzQuelle: Statistik Austria
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Preisindex für land- und forstw.
Erzeugnisse und öffentliche Gelder

Quelle: LBG-Paritätsspiegel 
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Der aus den land- und forstwirtschaftlichen Erzeuger-
preisen und den öffentlichen Geldern ermittelte Agrar-
preisindex für 2006 ist im Vergleich zu 2005 um 3,9%
angestiegen. Ausschlaggebend dafür waren die höhe-
ren Erzeugerpreise bei fast allen land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen. Im Gegensatz dazu
sind aber die öffentlichen Gelder leicht gesunken,
wodurch die Erhöhung des Jahresindex geringer aus-
gefallen ist. Der Index der Gesamtausgaben stieg im
selben Vergleichszeitraum um 2,3%, wodurch sich das
Verhältnis der Einnahmen und Ausgaben im Vergleich
zu 2005 verbessern konnte (Tabellen 2.7.1 bis 2.7.7).

l Erzeugerpreise: 2006 gab es bei den pflanzlichen Pro-
dukten mit +12,7% eine deutliche Preissteigerung, auch
bei den tierischen Produkten entwickelten sich die Preise
mit +3,1% positiv. Die Holzpreise zeigten mit +10,0% eine
sehr erfreuliche Veränderung. Die Entwicklung im Detail: 

w Im Feldbau (+16,4%) waren die deutlichen Preissteigerungen
vor allem auf den Getreide- und Erdäpfelbau zurückzuführen.
Bei den Getreideprodukten gab es ein Plus von 19,1%, die Preise
für Erdäpfel legten nach dem totalen Preiszusammenbruch um
mehr als 100 % zu. Bei Körnerleguminosen und Ölsaaten stieg
der Preisindex um 8,2%, bei Zuckerrüben setzte sich jedoch
der Abwärtstrend mit 7,1% fort, wobei die Reform der Zucker-
marktordnung mit der Preissenkung ein wesentlicher Grund war.

w Beim Gemüsebau war eine Indexsteigerung von 15% zu ver-
zeichnen, wofür die Preiserhöhungen bei Zwiebeln, Karotten
und Sellerie maßgeblich waren. 

w Der Preisindex beim Obstbau nahm in Summe um 2,8%
zu, wofür die besseren Preise für Tafelbirnen, Erdbeeren sowie
Tafel- und Industrieäpfel ausschlaggebend waren. Bei Zwetsch-
ken und Marillen gingen hingegen die Preise am stärksten zurück.

w Beim Weinbau insgesamt wurde eine positive Tendenz von
5,5% verzeichnet. Die höchste Preissteigerung war bei weißem
Fasswein zu beobachten. Die größten Preisrückgänge waren
mit 4,5% beim Flaschenwein (1 l Ware) zu verzeichnen. Bei
Weintrauben gab es eine deutliche Preisindexsteigerung.

w Bei tierischen Produkten gab es insgesamt eine positive Ent-
wicklung von 3,1%. Der Schweinebereich verzeichnete wieder
steigende Preise  (+3,6%). Bei Rindern entwickelten sich die
Preise bei Schlachtrindern (+5,6%) deutlich besser als bei Zucht-
rindern (+1,0%). Der Milchpreis setzte den leichten Aufwärtstrend
mit +1,8%  fort. Geflügel sowie Schlachtlämmer verzeichneten
ebenfalls leichte Preissteigerungen.

w Die forstwirtschaft l ichen Erzeugerpreise zeigten mit
einem Gesamtanstieg von 10,0% eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung. Ausschlaggebend dafür ist sicherlich die steigende
Nachfrage nach Holz als Lieferant für Energie auf Grund der
gestiegenen Rohölpreise. Somit liegen die Erzeugerpreise in
der Forstwirtschaft nach langer Zeit wieder auf dem Niveau des
EU-Beitrittsjahres. 

l Betriebsausgaben: Innerhalb der Betriebsausgaben
gab es spürbare Veränderungen, in Summe erhöhten sie
sich um 2,1%. Maßgeblich verantwortlich dafür waren die
Indexsteigerungen bei Handelsdüngern (+6,6%), Einzel-
futtermitteln (+4%) und Energieausgaben (+3,9%). Bei Vieh-
zukäufen war ein Plus von 2,5% zu verzeichnen, bei den
Betriebsausgaben sank der Index nur bei geringwertigen
Wirtschaftsgütern und Versicherungen um 9,8% bzw.
0,5%.

l Investit ionsgüterpreise: Gegenüber 2005 stiegen die
Investitionsgüterpreise um insgesamt 2,7% an. Dabei
erfuhren die Baukosten einen spürbaren Anstieg von
3,5%, die Maschinenpreise stiegen um 2,0%.

2.7 Preise
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Die Daten der Agrarstruktur umfassen die Gesamtheit
der statistischen Informationen über die Lebens-,
Erzeugungs- und Absatzbedingungen der Land- und
Forstwirtschaft. Sie geben Auskunft über die Zahl der
Betriebe, die Betriebs- und Größenverhältnisse, die in
den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte, die Vertei-
lung der Tierbestände und die technische Ausrüstung.
Als nationale Rechtsgrundlage zur Umsetzung der
Agrarstrukturerhebung 2005 in Österreich wurde vom
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft auf Basis des Bundesstatis-
tikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, idF BGBl. I Nr.
136/2001, BGBl. I Nr. 71/2003, die Verordnung des Bun-
desministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend die Erstellung der Statistik
über die Agrarstruktur und den Viehbestand im Jahr
2005, BGBl. II Nr. 358/2005, erlassen.

Rechtliche Basis auf EU-Ebene bildet die Verordnung
(EWG) Nr. 571/88 des Rates in der gültigen Fassung.
Der Merkmalskatalog und die Definitionen wurden mit
der Verordnung (EG) Nr. 2139/2004, die auch die Fris-
ten für die Übermittlung der Erhebungsergebnisse
2005 an EUROSTAT enthält, dem aktuellen Bedarf
angepasst. In der Entscheidung der Kommission
2005/124/EG ist die Verwendung von Informationen aus
anderen Quellen als aus statistischen Erhebungen ge-
regelt.

Bis zur Agrarstrukturerhebung 1990 lag die Erfas-
sungsuntergrenze bei 1 ha Gesamtfläche. 1999 wurde
die Erfassungsuntergrenze auf 1 Hektar landwirt-

schaftlich genutzte Fläche (LF) angehoben. Diese
Grenze galt auch für 2005. Hinsichtlich der Erhe-
bungsuntergrenzen und der Definition wesentlicher Klas-
sifizierungskriterien (z.B. Standarddeckungsbeiträge,
Betriebsformen) ist die volle Vergleichbarkeit mit den
Daten aus dem Jahre 2003 gegeben (Erhebungsun-
tergrenzen im Detail, siehe auch Begriffsbestimm-
ungen).

Wie bei den meisten agrarstatistischen Erhebungen
wurde auch die Agrarstrukturerhebung 2005 mit Unter-
stützung der Gemeinden durchgeführt, welche aufgrund
der nationalen Verordnung mit der örtlichen Abwick-
lung der Erhebung betraut waren. Erstmals erfolgte eine
agrarstatistische Erhebung ausschließlich mittels Web-
fragebogen über das Internet. Die Landwirte hatten die
Möglichkeit, ihre Meldungen mittels Benutzer-ID und
Kennwort entweder direkt am eigenen PC (Direktmel-
der) oder über einen PC am zuständigen Gemeinde-
amt abzugeben. Mehr als ein Viertel der Betriebe
nutzte die Möglichkeit der Direktmeldung.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
In Österreich wurden im Jahr 2005 insgesamt 189.591
land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewirtschaftet.
Die Anzahl der Betriebe nahm im Vergleich zu 2003 -
nach dem starken Rückgang zwischen 1999 und 2003
- nur leicht um 791 oder 0,4% ab. Das größte Agrar-
land war auch 2005 wieder Niederösterreich mit 46.087
Betrieben, gefolgt von der Steiermark mit 43.735 und
Oberösterreich mit 36.543 Betrieben. Zwei Drittel aller
österreichischen Betriebe lagen in diesen drei Bun-

3. Agrarstrukturen und Beschäftigung

3.1 Agrarstruktur in Österreich

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2005
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desländern. Die geringsten Betriebszahlen wurden in
Salzburg (10.023), Vorarlberg (4.743) und Wien (551)
ermittelt. Mit Ausnahme Salzburgs, wo ein minimales
Plus zu verzeichnen war, wurden in sämtlichen Bun-
desländern Rückgänge festgestellt. In Wien fiel der
Rückgang - im Gegensatz zu den restlichen Bundes-
ländern, wo die Betriebsabnahmen jeweils unter einem
Prozent lagen - mit einem Minus von 231 Betrieben
(29,5%) auf 551 Betriebe etwas drastisch aus. Dies ist
einerseits auf Betriebsauflassungen und andererseits
auf Betriebssitzverlegungen in andere Bundesländer
zurückzuführen.

Die österreichische Landwirtschaft ist nach wie vor klein
strukturiert. Der Trend zu größeren Betrieben setzte
sich jedoch weiter fort. Wurde 1951 von einem Betrieb
im Durchschnitt eine Gesamtfläche von 18,8 ha bewirt-
schaftet, so waren es 2005 bereits 40,0 ha. Ähnlich ver-
lief die Entwicklung bei der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche (Ackerland, Hausgärten, Dauerkulturen, Dau-
ergrünland); hier gab es eine Steigerung von 9,4 ha auf
18,8 ha.

Der Großteil der Betriebe, nämlich 115.541 bzw. 61,0%,
bewirtschaftete weniger als 20 ha Kulturfläche, 1999
waren es 65,5%. Bei 7.457 Betrieben (3,9%) konnte
eine Fläche von mehr als 100 ha ermittelt werden,
während es im Jahr 2003 erst 6.896 Betriebe (3,6%)
waren. Die Zahl der Betriebe in den Kategorien ab 30 ha
nahm generell zu. Der relativ stärkste Zuwachs erfolg-
te in der Größenklasse 100 bis 200 ha Kulturfläche mit

12,9%. In den Kategorien unter 50 ha war generell eine
Abnahme der Betriebe festzustellen. Zum Rückgang
der Betriebe über 200 ha muss folgendes beachtet wer-
den: Es handelte sich 2005 um eine Stichprobener-
hebung, wobei der Stichprobenfehler in kleinen Kate-
gorien relativ hoch war. Weiters befanden sich in die-
ser Größenklasse auch viele Almagrargemeinschaften.
Früher wurde oft die Gesamtfläche als Almfläche ange-
geben. 2005 wurde meist nur mehr die Futterfläche als
Alm, der Wald und das Unproduktive jedoch in die jewei-
lige Kategorie eingetragen, was zu einer Verschiebung
in den Größenstufen führt. Darüber hinaus kam es auch
zur Auflassung von Almen.

Hinsichtlich der Rechtsformen überwiegen nach wie vor
mit 95,6% die Einzelunternehmen, wovon 74.504 bzw.
41,1% im Haupterwerb und 106.836 (58,9%) im Neben-
erwerb geführt wurden. Die Anzahl der Haupter-
werbsbetriebe ging im Vergleich zu 2003 um 6.029
Betriebe oder 7,5% zurück, jene der Nebenerwerbs-
betriebe nahm hingegen um 4.676 bzw. 4,6% zu. Auch
die Personengemeinschaften und Betriebe juristischer
Personen legten im Vergleich zu 2003 um 302 (+25,8%)
bzw. 259 Betriebe (+4,0%) zu.

Aufgrund der Bewertung nach Berghöfekatasterpunk-
ten (BHK-Punkte) wurden 72.153 Betriebe (38,1%) als
Bergbauernbetriebe ausgewiesen. Im Vergleich dazu
waren es im Jahr 2003 74.554 Bergbauernbetriebe
(39,2%). 

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2005
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Kulturartenverteilung
Insgesamt wurde laut Agrarstrukturerhebung 2005
von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben eine
Gesamtfläche von 7,569.000 ha bewirtschaftet, davon
entfielen auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)
3,267.833 ha und auf die forstwirtschaftlich genutzte
Fläche 3,310.330 ha. Von der LF sind 1,789.407 ha Dau-
ergrünland und 1,405.234 ha  Ackerland.

Zur forstwirtschaftlich genutzten Fläche muss angemerkt
werden, dass durch die Erfassungsuntergrenze von 3 ha
forstwirtschaftlich genutzter Fläche nicht die gesamte
österreichische Waldfläche erfasst wurde, da etliche
Betriebe nicht mehr in die Erhebung einzubeziehen
waren. Die Österreichische Waldinventur 2000/2002
weist eine Waldfläche von 3,960.000 ha aus, wobei das
abweichende Ergebnis durch die unterschiedlichen Defi-
nitionen erklärbar ist. Da viele Besitzer von Wäldern
oft in anderen Städten und Gemeinden wohnen, ist es
für die mit der Durchführung der Erhebung betrauten
Gemeinden relativ schwierig, die vollzählige Erfassung
der Waldflächen zu gewährleisten. Weiters ist im Hin-
blick auf den Wald – vor allem bei regional geglieder-
ten Ergebnissen – das Wirtschaftsprinzip von Bedeu-
tung, was zur Folge hat, dass die Flächen stets in der
Wohnsitzgemeinde des Bewirtschafters bzw. in der
Gemeinde des Betriebssitzes ermittelt und ausgewie-

sen werden. Da die Städte sehr oft Sitz großer Wald-
betriebe sind, ist deren tabellierte Waldfläche in der
Regel sehr hoch; sie liegt manchmal sogar über der
Katasterfläche der betreffenden Stadt. Weiters ist zu
beachten, dass in der bei der Agrarstrukturerhebung
ausgewiesenen Weingartenfläche von 50.100 ha auch
jene Weingartenflächen enthalten sind, auf denen die
Weinstöcke zwar gerodet wurden, aber beim Mehr-
fachantrag-Flächen der AMAFörderungen für die Maß-
nahme „Bodengesundung“ beantragt worden sind.

Das waldreichste Bundesland war die Steiermark;
57,3% der steirischen Gesamtfläche entfielen auf forst-
wirtschaftlich genutzte Flächen. In Kärnten waren
51,4% der Fläche mit Wald bedeckt, für Wien wurde
aufgrund des vorher genannten Wirtschaftsprinzips ein
Anteil von 43,2% ausgewiesen. Es folgten Nieder-
österreich und Oberösterreich mit 40,9% bzw. 39,4%.

Das meiste Ackerland gab es im Osten Österreichs.
Es macht in Niederösterreich 42,0% und im Burgen-
land 54,3% der Gesamtfläche aus. Die höchsten
Anteile an Dauergrünland ergaben sich in Vorarlberg
(46,0%) und Salzburg (38,8%). An Dauerkulturen
(Wein- und Obstanlagen) gab es in Österreich zwar nur
rund 68.000 ha, diese Flächen werden aber intensiv
genutzt und haben große wirtschaftliche Bedeutung.

Kulturartenverteilung der LF in ha
Österreich gesamt 3.267.833 ha

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2005
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Anbau auf dem Ackerland 2006
Basierend auf den Angaben der Mehrfachanträge
wurde für das Jahr 2006 eine Ackerlandfläche von
1,38 Mio. ha errechnet. Den größten Anteil des Acker-
landes nahm der Getreideanbau mit 776.783 ha (56,3%)
ein. Feldfutterbau wurde auf einer Fläche von
248.796 ha (18,1%) betrieben, auf Ölfrüchte entfielen
129.762 ha (9,4%). Während Hackfrüchte auf einer
Fläche von 61.394 ha (4,5%) angebaut wurden, mach-
ten Körnerleguminosen mit 40.950 ha nur 3,0% des
gesamten Ackerlandes aus. 

Die Zuckerrübenfläche war im ersten Jahr unter der
neuen Zuckermarktordnung mit 39.075 ha (-5.616 ha
oder -12,6%) stark rückläufig. Erdäpfel wurden auf
21.920 ha gepflanzt, um 266 ha (-1,2%) weniger als
2005. Bei Späterdäpfeln gab es mit 10.189 ha eine
Abnahme um 358 ha (-3,4%), während frühe und mit-
telfrühe Speiseerdäpfel mit 11.731 ha um 92 ha (+0,8%)
ein leichtes Plus verzeichneten.

Mit Ausnahme der Ölleinflächen - mit einem Rückgang
um 563 ha (-10,5%) auf 4.804 ha - konnten bei sämt-
lichen Ölsaaten Flächenzuwächse verzeichnet werden.
Die Winterrapsflächen zur Ölgewinnung wurden um
7.280 ha (+20,8%) auf 42.301 ha ausgeweitet. Som-
merraps und Rübsen verzeichneten ein Plus von 52
ha (+22,8%) auf 281 ha. Bei Sonnenblumen war mit
einer Fläche von 34.621 ha eine Zunahme um 4.442
ha (+14,7%) festzustellen. Die Sojabohnenfläche legte
um 3.584 ha (+16,7%) auf 25.013 ha zu. Ölkürbis wurde
auf einer Fläche von 18.151 ha (+11,6%) angebaut,

bei Mohn konnte mit 3.858 ha eine Flächenausweitung
um 766 ha (+24,8%) ermittelt werden.

Mit 32.652 ha Anbaufläche wurde bei den Körnererb-
sen im Jahr 2006 eine Abnahme um 3.385 ha (-9,4%)
verzeichnet, womit sich der Abwärtstrend des letzten
Jahres fortsetzt. Die Ackerbohnenfläche hingegen
nahm mit 4.555 ha um 1.007 ha (+28,4%) zu.

Eine Zunahme um 6.335 ha (+2,6%) auf 248.796 ha
konnte beim Feldfutterbau ermittelt werden. Bei Silo-
und Grünmais wurde die Anbaufläche um 1.668 ha
(+2,2%) auf 78.655 ha ausgeweitet. Mit Ausnahme der
Ackerwiesen und Ackerweiden, deren Flächenaus-
maß - nach stetiger Zunahme in den letzten Jahren -
erstmals 2006 wieder um 3.909 ha (-5,1%) auf 72.591
ha zurückging, verzeichneten sämtliche Futterpflanzen
durchwegs Flächenzunahmen. Das Ausmaß der Bra-
cheflächen ging im Jahr 2006 um 2.063 ha (-2,2%) auf
93.203 ha zurück. Wie aus der Grafik “Anbau ausge-
wählter Feldfrüchte” hervorgeht, gab es im Vergleich
zu 2005 die relativ größten Anstiege bei Sommer-
menggetreide und Sommerweichweizen mit 81% bzw.
39%. Die stärksten Rückgänge waren bei Roggen
(-37%) und Triticale (-40%) zu verzeichnen. Teilweise
ist diese Entwicklung auf die außergewöhnlichen Wit-
terungsverhältnisse im Jahr 2006 zurückzuführen.

Grafik: G. Fronaschitz
Quelle: Statistik Austria, 
            Anbau auf dem Ackerland 2006
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Viehzählung
Die Ermittlung des Rinderbestandes erfolgte über eine
Auswertung der Zentralen Rinderdatenbank in Kom-
bination mit Angaben aus dem Förderungsbereich
(INVEKOS). Zu dieser Vorgehensweise ist Österreich
gemäß der Entscheidung der Kommission 2004/412/EG
- in der die Erhebungen über den Rinderbestand gere-
gelt sind - ermächtigt. Die Zusammenführung der Ver-
waltungsdaten wurde, ebenso wie die anschließende
Aufbereitung der Ergebnisse, von der Bundesanstalt
für Agrarwirtschaft (AWI) vorgenommen.

Für den 1. Dezember 2006 wurde bundesweit ein
Gesamtbestand von 2,003.000 Rindern festgestellt. Im
Vergleich zur vorjährigen Erhebung vom 1. Dezember
2005 zeigte sich der Rinderbestand nahezu unverän-
dert (2,010.680 oder -0,4%).

In sämtlichen Kategorien der Altersklasse bis zu einem
Jahr kam es zu einer Abnahme; so wurden 61.000
Schlachtkälber (-27%) sowie 547.000 (-3,5%) andere
Kälber und Jungrinder ermittelt.

Bei den Rindern zwischen 1 und 2 Jahren stieg die Zahl
der Kalbinnen auf 265.000 Stück (+1,1%), während der
Bestand an männlichen Rindern um 2,4% auf knapp
unter 170.000 Stück sank.

Die Gesamtzahl der zumindest 2 Jahre alten Rinder
verminderte sich geringfügig, und zwar auf 936.000
Stück (-1,0%). Der Bestand an männlichen Rindern in
dieser Klasse fiel hierbei auf 16.400 Tiere, was einer
Abnahme um 3,1% entspricht. Ebenso konnte die
Kategorie der anderen Kühe um 0,3% auf 271.000 Stück
zulegen. Der Tierbestand in den anderen Kategorien

Quelle: Statistik Austria, Viehzählung 2006
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ging hingegen zurück; so gab die Anzahl der Kalbin-
nen um fast 5% auf 111.000 Stück nach und die der
Kühe um knapp 1% auf 799.000 Stück.

Die Zahl der Rinderhalter (zum Stichtag) sank im letz-
ten Jahr um 3,3% auf 80.200.

Verglichen mit der Erhebung des Vorjahres blieb der
gesamte Schweinebestand mit 3,140.000 Tieren auf
ähnlichem Niveau (-1%). Im Detailvergleich zeigte
sich bei Ferkel unter 20 kg ein Zuwachs von 2,2% auf
779.000 Stück, während bei der Gruppe der Jung-
schweine unter 50 kg der Bestand mit 841.000 Stück
um 3% unter dem Letztwert zu liegen kam. Deutlich
stärker ausgeprägt war der Rückgang bei Mast-
schweinen über 50 kg um 2,2% auf 1,197.000 Stück.
Innerhalb der Gruppe der Zuchtschweine verschoben
sich die Verhältnisse deutlich in Richtung der Katego-
rien der nicht gedeckten Sauen. Deren Gesamtzahl
nahm um beachtliche 10,8% auf 96.900 Stück zu,
während dem gegenüber die der gedeckten Sauen um
1,8% auf 216.500 sank.

Die Zahl der Schafe sank im Vorjahrsvergleich um 4,1%
auf 312.000 Stück, wofür vor allem der Rückgang bei
den Muttertieren (-6,2%) verantwortlich war. Ähnlich
stark rückläufig zeigte sich der Ziegenbestand, welcher
im gleichen Zeitraum um 3,6% auf 53.000 Tiere nach-
gab.

Betriebe und Flächen laut Invekosdaten 2006
Im INVEKOS (in der EU auch Verwaltungsdaten
genannt) ist der Betrieb als Unternehmen (Hauptbe-
trieb) definiert. Er umfasst alle Produktionseinheiten
(Betriebsstätten) eines Bewirtschafters. Das heißt, ein
Hauptbetrieb kann einen oder mehrere Teilbetriebe
haben. Das BMLFUW und die Bundesanstalt für Agrar-

wirtschaft haben das Beziehungsgeflecht Haupt- und
Teilbetrieb wieder näher analysiert und die Grundge-
samtheit der Invekosbetriebe ermittelt.

2006 gibt es 146.066 Hauptbetriebe (-2,3% bzw. 3.400
Betriebe weniger als 2005) mit insgesamt 8.104 Teil-
betrieben. Mehr als zwei Drittel der Teilbetriebe sind
Betriebe mit nur Almflächen. Diese hohe Zahl an Alm-
teilbetrieben ist darauf zurückzuführen, dass die Alm-
flächen im INVEKOS gesondert geführt werden. Nach
den Rechtsformen unterscheiden sich die 146.066
Hauptbetriebe wie folgt: 115.518 oder 79% werden von
so genannten natürlichen Personen (Betrieb ist im Besitz
einer Person) bewirtschaftet. Als Ehegemeinschaft
(inklusive Lebensgemeinschaften) werden in Summe
23.885 bzw. 16% der Betriebe geführt. Die übrigen
Betriebe teilen sich auf juristische Personen (3.621 bzw.
2,5%), Personengemeinschaften (2.941bzw. 2%) und
Personengesellschaften (95 bzw. 0,001%) auf. Die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche, die im INVEKOS erfasst
ist, betrug 2006 insgesamt rund 2,86 Mio. Hektar.
Während sich die Flächenangaben von Ackerland, aber
auch von den mehrmähdigen Wiesen und Kulturwei-
den mit den Daten laut Agrarstruktur weitgehend
decken, gibt es vor allem bei den Almflächen erhebli-
che Unterschiede. Im INVEKOS beträgt die Almfut-
terfläche, die aufgrund verschiedener Vorgaben rela-
tiv exakt ermittelt wird, rund 481.000 ha. Laut Agrarstruk-
turerhebung 2005 werden rund 731. 000 ha ausge-
wiesen, das ist ein Unterschied von 250.000 ha. Nähe-
re Details sind den Tabellen 3.1.9 und 3.1.10 zu ent-
nehmen.

Quelle: Statistik Austria, Viehzählung 2006

Schweinebestände in Österreich 2006
insgesamt 3.139.438 Stück
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Grafik: G. FronaschitzQuelle: BMLFUW, AMA

Übersicht über die im Invekos
erfassten Betriebe 2006

Mit Teilbetrieb *)
(7.244)

* einem oder mehreren

ohne Teilbetrieb
(138.822)

Hauptbetriebe 
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natürlichen Personen

23.885
Ehegemeinschaften

6.663
andere Rechtsformen

2.941
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Personengesellschaften

3.627
juristische Personen
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Verteilung der Biobetriebe
Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 2006

Grenze politischer Bezirk
XXX    Zahl der Biobetriebe im pol. Bezirk

Anteil der Biobetriebe 2006 in Prozent der Betriebe insgesamt im Jahr 2006 (INVEKOS)

1 - 5

5 - 10
10 - 20

20 - 30

größer 30 (max: 47,48%, Hallein)

Österreich insgesamt: 
154.170   Betriebe (INVEKOS)

19.986   Biobetriebe (= 13,0%)

Quelle: AMA, Statistik Austria; eigene Berechnung K. Wagner

Biobetriebe
In Österreich bewirtschafteten im Jahr 2006 insgesamt
20.162 Biobetriebe eine Fläche von 361.817 ha (geför-
derte und nicht geförderte Biobetriebe). Bezogen auf
die Agrarstrukturerhebung 2005 sind dies 11,6% der
Betriebe mit LF bzw. 14,3% der Fläche (LF ohne
Almen und Bergmähder).

99% der Biobetriebe wurden im Rahmen des INVE-
KOS gefördert. Die nachstehenden Analysen beziehen
sich ausschließlich auf die Biobetriebe laut INVEKOS-
Daten, da nur über diese Biobetriebe eine umfangreiche
Datenbasis vorliegt.

2006 verringerte sich die Zahl der geförderten Biobe-
triebe gegenüber dem Vorjahr um 118 bzw. 0,6% auf
19.986 Betriebe, die Bio-Flächen dagegen nahmen
leicht (+1.118 ha bzw. +0,3%) auf insgesamt 361.487 ha
LF (ohne Almen und Bergmähder) zu. Der Anteil der
Biobetriebe an allen im INVEKOS teilnehmenden
Betrieben (Haupt- und Teilbetriebe) beträgt 13,0%, bei
den Flächen liegt er bei 15,2% der LF (ohne Almen und
Bergmähder). Nach Bundesländern zeigt sich eine dif-
ferenzierte Entwicklung: Im Burgenland gab es zwar
den stärksten Rückgang bei den Biobetrieben (-3,2%),
aber gleichzeitig auch die größte Flächenzunahme
(+1.118 ha bzw. +4,1%). Auch Wien konnte seine Bio-

flächen gegenüber 2005 bei gleichbleibender Betriebs-
zahl steigern (+42 ha bzw. +3,9%). Leichte Zunahmen
sowohl bei den Biobetrieben als auch bei den Bioflächen
gab es in den Bundesländern Kärnten und Nieder-
österreich, leichte Rückgänge dagegen in den Bun-
desländern Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark
und Tirol. Die Flächenzunahmen betrafen überwiegend
das Ackerland (+1.370 ha), während die Grünland-
flächen zurückgingen. Die Biobetriebe bewirtschaften
bereits mehr als 10% der Ackerfläche. Davon entfal-
len 58.000 ha auf Biogetreide und 44.500 ha auf Feld-
futter. Eiweißpflanzen werden auf einer Fläche von rund
12.000 ha und Ölfrüchte auf 7.500 ha angebaut.

87% der Biobetriebe halten Vieh, wobei 2006 der
durchschnittliche Viehbestand je Betrieb rund 17 GVE
betrug. Auf Österreichs Biobetrieben wurden 340.000
Rinder, davon 81.000 Milchkühe gehalten. Der Bio-
Schweinebestand war mit 5.100 Stück relativ niedrig
(2% aller Schweine), dagegen liegt der Schafbestand
mit 81.300 (26% aller Schafe) sehr hoch.  Bei der Milch
geben die Milchquoten der Biobetriebe (rund 392.000 t,
A- und D-Quote) einen guten Hinweis auf die Markt-
leistung der Biobetriebe. Die tatsächlich als Biomilch
angelieferte Milch machte rund 264.000 t aus. Weite-
re Details siehe Tabellen 3.1.14, 3.1.15, 2.5.1 und 2.5.2
bzw. Kapitel biologische Landwirtschaft, Seite 49.
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Ackerland in Österreich gegliedert nach der Hangneigung

Quelle: BMLFUW, AMA, Invekosdaten 2006
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Ackerland in Österreich nach
Hangneigung und Seehöhe

In Österreich gibt es rund 1,37 Mio. ha Ackerland, wobei
die regionale Verteilung von der Topografie des Lan-
des geprägt ist. Der Großteil der österreichischen
Ackerflächen liegt im Osten. Die - bezogen auf die LF
-  höchsten Anteile an Ackerland finden sich in den Bun-
desländern Burgenland, Niederösterreich, Wien, Oberö-
sterreich und der Steiermark. In den nachstehenden
Abbildungen wird das Ackerland nach Seehöhe und
Hangneigung basierend auf den Invekosdaten nach
einer neuen Methode, die von der Statistik Austria ent-
wickelt wurde, dargestellt.

Die Statistik Austria hat flächendeckend über das
gesamte Bundesgebiet einen quadratischen Raster
gelegt. Die Raster sind von Verwaltungsgrenzen unab-
hängig und erlauben daher eine stärker sachbezoge-
ne Gebietsabgrenzung. Aufgrund ihrer Kleinräumigkeit
können räumliche Verteilungen wesentlich besser
erkannt werden. Grundsätzlich werden drei Rasternetze
jeweils in Rastergrößen von 125 m bis 10 km zur Ver-
fügung gestellt, die so positioniert sind, dass sie auf
den Abbildungsverfahren der nationalen Kartenwerke
(Gauß-Krüger-Abbildung, UTM-Abbildung und Lambert-
Abbildung) basieren. Standardmäßig werden  von  der
Statistik Austria die statistischen Daten aber nur  auf
der Basis  der  Lambert-Abbildung angeboten. Dies des-

halb, weil in diesem Fall die sehr häufig verwendete
digitale Österreichkarte im Maßstab 1:500.000 des Bun-
desamts für Eich- und Vermessungswesen als Orien-
tierungsgrundlage verwendet werden kann.

Als Darstellungsmaß für die nachstehenden Auswer-
tungen nach Hangneigung und Seehöhe wurde der 1 km
Raster herangezogen. Die Hangneigung des Acker-
landes hat insbesondere auf die Bewirtschaftung eine

Ackerland nach der Hangneigung

Grafik: G. Fronaschitz
Quelle: BMLFUW, AMA, 
             Invekosdaten 2006
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starken Einfluß. Je höher die Hangneigung desto
schwieriger und aufwendiger wird die Bearbeitung. Die
Seehöhe wirkt sich zusammen mit der Exposition und
dem Klima relativ stark auf die Erträge aus.

Mehr als die Hälfte des Ackerlandes (52% bzw.
720.000 ha) weist eine Hangneigung zwischen 0 bis
5% auf. Diese in der Abbildung gelb eingefärbten
Flächen sind vor allem in den Bundesländern Nie-
derösterreich, Oberösterreich und Burgenland deutlich
zu erkennen. 30% bzw. 413.000 ha der Flächen liegen
zwischen  5 bis 10% und 12% bzw. 165.000 ha wei-
sen eine Neigung von 10 bis 15% auf. Bei insgesamt
110.000 ha beträgt die Hangneigung mehr als 15%.
Die blau bzw. rot eingefärbten Flächen in der Abbildung,
die diese Hangneigungen repräsentieren, sind deut-
lich erkennbar. Es sind vor allem die Gebiete der
West- und Oststeiermark, die Bucklige Welt in Nie-
derösterreich und das Mühlviertel in Oberösterreich.
Rund 3% bzw. 39.000 ha des Ackerlandes in Öster-
reich liegt über einer Hangneigung von 20%. In den
Alpentälern Österreichs finden sich ebenfalls Acker-
flächen mit einer sehr hohen Hangneigung, wobei
aber das Flächenausmaß in Summe sehr niedrig ist.

Nach der Seehöhe liegen 22% bzw. 303.000 ha des
Ackerlandes unter 200 m. Der Großteil des öster-
reichischen Ackerlandes (44% bzw. 610.000 ha) brei-
tet sich zwischen 200 und 400 Meter Seehöhe aus. 24%

befinden sich in einer Höhenstufe von 600 bis 800 m
und 12% bzw. 100.000 ha zwischen 600 und 800 m.
Rund 6.000 ha des Ackerlandes werden noch über
1.000 m Seehöhe bewirtschaftet. Die höchstgelegenen
Äcker Österreichs, wenn auch mit sehr geringem
Flächenausmaß, reichen bis 1.700 m hinauf. 

Diese Karten sind interaktiv im Internet unter http://geoin-
fo.lebensministerium.at/ abrufbar. 

Ackerland in Österreich gegliedert nach der Seehöhe

Quelle: BMLFUW, AMA, Invekosdaten 2006
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Bergbauernbetriebe
Im Jahr 2006 waren 70.957 Bergbauernbetriebe mit
BHK-Punkten durch das INVEKOS-System erfasst
(minus 1.383 Betriebe bzw. 1,9% im Vergleich zu
2005). Die durchschnittliche landwirtschaftliche Fläche
(ohne Almen) je Betrieb betrug 13,5 ha LF (plus 0,1 ha),
der Anteil der Ackerfläche an der LF machte 27% aus.
Die Betriebe in Tirol liegen deutlich unter dem Durch-
schnitt (8,4 ha LF), die Betriebe in Niederösterreich deut-
lich darüber (18,3 ha LF). Allerdings haben in Tirol die
Almflächen eine große Bedeutung. Die meisten Berg-
bauernbetriebe gibt es in Niederösterreich, gefolgt
von Oberösterreich und der Steiermark.

Die Anzahl der Bergbauernbetriebe in den Größen-
klassen bis 30 ha LF hat wieder leicht abgenommen,
über 30 ha LF kam es zu einer geringen Zunahme. Ins-
gesamt bewirtschaften 92% der Bergbauernbetriebe
weniger als 30 ha LF (79% der Bergbauernbetriebe
bewirtschaften weniger als 20 ha LF).

Die biologisch wirtschaftenden Bergbauernbetriebe
haben leicht zugenommen, der Anteil beträgt bereits
21%. Am höchsten ist der Anteil der Biobetriebe in Salz-
burg (48%), am niedrigsten im Burgenland (11%). Im
Jahr 2006 gab es 32.896 Bergbauernbetriebe mit

Milchquoten. Der Rückgang war im Jahr 2006 etwas
geringer als im Jahr davor (-4,8%). Nur mehr etwas
weniger als die Hälfte der Bergbauernbetriebe haben
Milchquoten (46,4%). Am höchsten ist der Anteil der
Betriebe mit Milchquoten in Vorarlberg (61%) und in
Salzburg (58%), am geringsten im Burgenland (10%).

Die Bewirtschaftungserschwernis der Bergbauernbe-
triebe wird in Berghöfekatasterpunkten (BHK-Punkte)
gemessen. Die Bergbauernbetriebe werden  in vier
BHK-Gruppen eingeteilt. Den größten Anteil an den
Bergbauernbetrieben hat die Gruppe 2 (mittlere
Erschwernis) mit 29.605 bzw. 42% der Betriebe. In der
Gruppe 4 (extreme Erschwernis) befinden sich aber
auch noch 6.564 bzw. 9% der Betriebe. In den östli-
chen Bundesländern ist der Anteil der Bergbauernbe-
triebe mit hoher und extremer Erschwernis gering, in
den westlichen Bundesländern hingegen hoch (in Tirol
beträgt dieser Anteil sogar 53%). Seit Einführung des
neuen Systems, das über den Mehrfachantrag Flächen
eine jährliche Anpassung ermöglicht, sind die Anteile
der einzelnen BHK-Gruppen sehr stabil. Die durch-
schnittliche BHK-Punktzahl je Betrieb liegt österreich-
weit derzeit bei 143 Punkten, die höchsten Werte
erreicht das Bundesland Tirol mit 191 gefolgt von
Kärnten mit 177 Punkten (siehe auch Tabelle 3.1.11).

Bergbauernbetriebe gruppiert nach Bundesländern 2006

Österreich gesamt 70.957 Bergbauernbetriebe

Quelle: BMLFUW, II 5

BHK-Gruppe 4:  ab 271 Punkte:   6.564 (9%)

BHK-Gruppe 3 181 bis 270 Punkte: 12.898 (18%)

BHK-Gruppe 2: 91 bis 180 Punkte: 29.605 (42%)

BHK-Gruppe 1: bis 90 Punkte: 21.890 (31%)
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Integrated Land Use Planning, Klaus WAGNER,
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, Wien.

Das INTERREG IIIB CADSES Projekt “Integrated Land Use
Planning” (ILUP, 2003 – 2006) wurde vom Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft in Wien koordiniert. Zusätzliche Partner waren
österreichische Forschungsinstitute und Landesbehörden.
In der internationalen Kooperation mit Tschechien (Mora-
va), Deutschland (Einzugsgebiete der Vils und Rott) und
Ungarn (Raab) sollte ein integriertes Flussgebietsmana-
gement entwickelt werden. Hauptaspekte dabei waren
Risikomanagement, Hochwasservorbeugung und ange-
passte Landnutzung. 

Das Teilprojekt der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft bezog
sich auf eine regionalökonomische Analyse des Einzugs-
gebietes der Ybbs und anschließender Bewertung von
landwirtschaftlichen Funktionen in vier Referenzgemeinden
der Region. Das Funktionsschema (bereits in Vorläufer-
projekten ausgearbeitet) wurde an die regionale Situation
und den thematischen Schwerpunkt angepasst und umfasst
die Produktions-, die Objektschutz-, die Ressourcenschutz,
die Diversitäts-, die Erholungs- und die Raumstrukturfunk-
tion landwirtschaftlicher Flächen. Die Ergebnisse der kon-
kreten Bewertung zeigen die kleinregional sehr differenzierten
Funktionsmuster landwirtschaftlicher Flächen, mit denen die
regionalen Entscheidungsträger konfrontiert
sind. In vielen Fällen ist nicht die Produkti-
onsfunktion die wichtigste Funktion. Bei-
spielsweise sind in den engen Talbereichen der
Ybbs in der Gemeinde Waidhofen an der Ybbs
alle anderen Funktionen von größerer Bedeu-
tung und müssen in einer integrierten Regio-
nalentwicklung berücksichtigt werden. Ein Ver-
lust der Landwirtschaftsflächen würde zwar die
landwirtschaftliche Produktion selbst nicht
besonders negativ beeinflussen, jedoch müs-
ste zumindest offene Fläche erhalten und
gepflegt werden, um Hochwasserabflussräu-
me freizuhalten, um Erholungskorridore und
Siedlungsgliederungselemente zu erhalten.
Ein anderes Funktionsmuster weist in der
Gemeinde Strengberg auf die vernachlässig-
te Ressourcenschutzfunktion in der agrari-
schen Produktionslandschaft hin. Eine stärkere
Berücksichtigung in der Kultur- und Nut-
zungsartenwahl sowie der Einbau von Land-
schaftselementen würde einen Beitrag zur
Multifunktionalität der Landwirtschaft und zur
nachhaltigen Bewirtschaftungsmöglichkeit lei-
sten. Im alpinen Bereich der Gemeinde Göst-

ling zeigt das Funktionsmuster der wenigen landwirt-
schaftlichen Flächen die besondere Wichtigkeit ihrer Offen-
haltung auf, will man ein Grundmaß an Diversität und
Erholungsfunktion und damit die Besiedelung und die
Attraktivität auch für den Tourismus erhalten. Ein zeitlicher
Vergleich der Funktionsmuster  - langfristig seit 1872 und
kurzfristig seit 1987 – zeigt, dass sich die Funktionen regio-
nal sehr unterschiedlich in positive (z.B. umfangreiche
Umwandlung von Acker in Grünlandflächen) als auch nega-
tive Richtungen (z.B. vermehrter Anbau von Körnermais)
entwickeln.

Die verschiedenen Funktionsmuster in den bewerteten
Teilflächen der Gemeinden sollten Ausgangspunkt für Dis-
kussionen zu Stärken und Schwächen in der Landnutzung
sein. Mit der Funktionsbewertung landwirtschaftlicher
Flächen wurde ein adäquates Instrument entwickelt, um im
Kontext mit anderen Sektoren der regionalen Entwicklung
wie Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Raumplanung eine
zielorientierte regionale Entwicklung zu ermöglichen. Die
Wichtigkeit eines solchen Instrumentes wurde erkannt, um
das Bewusstsein um die Funktionsvielfalt landwirtschaftli-
cher Flächen in der Landwirtschaft aber auch in den ande-
ren relevanten regionalwirtschaftlichen Sektoren zu stärken
und diese auch in politischen Strategien und Maßnahmen
zum Ausdruck zu bringen.
Eine Publikation zu den detaillierten Ergebnissen ist an der
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft in Vorbereitung.

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit

PROJECT PART-FINANCED 
BY THE EUROPEAN UNION

INTERREG IIIB CADSES

BUNDESANSTALT für Agrarwirtschaft
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betriebe enthalten sind. Die Zahl der gesamten Betrie-
be in Österreich liegt daher bei 189.591 Betrieben. In
der EU liegt der österreichische Wert bei 170.640
Betrieben.

Ein völlig anderes Bild zeigt die Verteilung der LF. Hier
besitzt Frankreich mit 28 Mio. ha bzw. 16% das größte
Produktionspozential in der EU. Danach folgen Spa-
nien mit 15%, Deutschland mit 10%, das Vereinigte
Königreich und Polen mit je 9% sowie Rumänien mit
8%. Die Anteile der übrigen Mitgliedsländer liegen unter
3% (Österreich: 1,9%). Die durchschnittliche Flächen-
ausstattung der Betriebe in der EU umfasst 12 ha (bei
der AS 1999/2000 waren es für EU-15 noch fast 19 ha).
Die Spannweite für die durchschnittliche Betriebs-
größe innerhalb der EU reicht dabei von 84 ha LF in
Tschechien bis zu 1 ha in Malta. Insgesamt lässt sich
ein deutliches Nord-Süd-Gefälle feststellen. Da die
Betriebsgrößen in den meisten neuen Mitgliedsländern
unterdurchschnittlich sind, liegt Österreich mit 19 ha seit
2005 nunmehr knapp über dem EU-Durchschnittswert.

In der Europäischen Union  dominierten 2005 die klei-
neren Betriebe. Der Anteil der Betriebe mit weniger als
5 ha LF belief sich auf 69% (1999/2000 EU-15:58%).

Die Agrarstrukturerhebung 2005 wurde erstmals in allen
27 Ländern der erweiterten Europäischen Union  als
Stichprobenerhebung mit einem einheitlichen Fra-
genkatalog durchgeführt. 

Demnach bewirtschafteten in der EU-27 rund 14,5 Mio.
landwirtschaftliche Betriebe etwa 172 Mio. ha land-
wirtschaftlich genutzte Fläche (LF). Die meisten Be-
triebe entfallen mit 4,3 Mio. auf Rumänien (29% aller
EU- Betriebe). Es folgen Polen mit einem Anteil von
17%,  Italien mit 12%, Spanien mit 7% sowie Grie-
chenland mit 6% und Ungarn mit 5%. Österreich hat
einen Betriebsanteil von rund 1%. Bei der Interpreta-
tion dieser Zahlen ist zu beachten, dass - abgesehen
von der unterschiedlichen Struktur - keine einheitlichen
Erfassungsuntergrenzen in den einzelnen Ländern
angewendet wurden. So lag die Erhebungsschwelle in
Österreich bei 1 ha LF, im Vereinigten Königreich
dagegen bei 6 ha LF. In den neuen Mitgliedsländern
sind auch teilweise Einheiten einbezogen, die aus-
schließlich für die Selbstversorgung produzieren, aber
einen nicht zu vernachlässigenden Teil zur Gesamt-
erzeugung mancher Produkte beitragen. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass in den Ergebnissen der natio-
nalen Agrarstrukturerhebung auch die reinen Forst-

3.2 Agrarstruktur in der EU

Altersverteilung der Betriebsleiter in der EU-27
(Strukturerhebung 2005)
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Agrarstruktur der EU-27
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Ausgesprochen niedrig ist im EU-Durchschnitt der
Anteil der größeren Betriebseinheiten. So bewirt-
schafteten nur 3% der Betriebe mehr als 100 ha LF.
Der Anteil dieser Betriebe erreichte dabei in Dänemark,
Frankreich und Luxemburg je 15% und im Vereinigten
Königreich 14%. In den meisten südlichen Ländern
sowie in vielen neuen Mitgliedstaaten waren die Betrie-
be mit 100 ha und mehr mit weniger als 1% vertreten.
In Österreich waren es 2%, wobei in dieser Zahl auch
die relativ großen Agrargemeinschaften als „Betriebe“
enthalten sind.

Von der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche
in der EU entfielen 61% (105 Mio. ha) auf Ackerland,
33% (56 Mio. ha) auf Dauergrünland und rund 6%
(11 Mio. ha) auf Dauerkulturen. Die wichtigste Ver-
wendung der LF bestand in den meisten Mitgliedstaaten
im Ackerbau, wobei Frankreich die größten Anbau-
flächen aufwies (mehr als 18 Mio. ha), gefolgt von Spa-
nien und Deutschland (jeweils etwa 12 Mio. ha) sowie
Polen mit 11 Mio. ha. Zusammengerechnet machte das
Ackerland dieser vier Mitgliedstaaten rund 57% des
Ackerlandes in der EU aus. Es gab nur wenige Mit-
gliedstaaten, in denen nicht der Großteil der LF auf
Ackerland entfiel. Es waren dies Österreich, Irland und
das Vereinigte Königreich, Slowenien und Luxemburg,
wo das Dauergrünland größere Bedeutung hatte. Die
Dauerkulturen sind - bedingt durch die klimatischen
Gegebenheiten - hauptsächlich in den südlichen Mit-
gliedstaaten (Griechenland, Zypern,  Italien, Portugal,
Spanien und Malta) anzutreffen. 

In der EU-27 wurden insgesamt 90 Mio. Rinder von
3,7 Mio. Landwirten gehalten. Die größte Zahl von Rin-
dern stand in Frankreich mit 19,11 Mio. Stück, gefolgt
von  Deutschland mit 13,0 Mio. und dem Vereinigten
Königreich mit 10,4 Mio. Stück. Diese Länder stellten
zusammen rund die Hälfte des gesamten Rinder-
bestandes der EU. Je Halter ergab sich ein durch-
schnittlicher Rinderbestand  von 25 Tieren in der EU.
Die größten Herden wurden in Zypern (191 Tiere/Hal-
ter), Luxemburg (119 Tiere/Halter), den Niederlanden
(102 Tiere/Halter) und im Vereinigten Königreich (97
Tiere/Halter) gehalten. In Österreich hielt ein Landwirt
im Durchschnitt 24 Rinder. Die meisten Schweine wur-
den in Deutschland ermittelt (26,9 Mio. Stück). Es folg-
ten Spanien (22,8 Mio.), Polen (17,7 Mio.), Frankreich
(14,8 Mio.) und Dänemark (13,5 Mio.). Die größten
schweinehaltenden Betriebe gab es in Irland (1.977 Tiere
je Halter), Dänemark (1.515 Stück) und Niederlande
(1.167 Stück). 

Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft lag
2005 bei 18,3 Mio. Familienarbeitskräften und rund
1,8 Mio. nicht der Familie angehörenden ständigen
Beschäftigten. Das Durchschnittsalter der Betriebslei-
ter war in der EU-27 relativ hoch. Lediglich 6,7% der
Betriebsleiter waren jünger als 35 Jahre, während
34% älter als 55 Jahre waren. Eine relativ günstige
Altersstruktur liegt für Österreich vor: Älter als 55 Jahre
waren nur 25% der Betriebsleiter, 12% waren dage-
gen jünger als 35 (siehe auch Tabellen 3.2.1 und
3.2.2).

Durchschnittliche Betriebsgrößen

Quelle: Eurostat
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Agrarstruktur der EU-27

0 50 100 150 200 

Zypern
Luxemburg

Niederlande
Vereinigtes Königreich

Tschechien
Dänemark

Belgien
Frankreich

Deutschland
Malta

Schweden
Spanien

Irland
Finnland

Italien
Slowakei

Griechenland
Ungarn

EU-27
Österreich

Estland
Portugal

Slowenien
Polen

Lettland
Bulgarien

Litauen
Rumänien 2

6
6

7
7

11
21

24
24
25

28
31
31

43
45

50

52
61

64

71
86

88
93
93

96
102

119
191

Geografische 
Verteilung

Hoher Anteil

Geringer Anteil

Rinderbestände

Angaben in Tiere je Halter

Angaben in Tiere je Halter
Milchkuhbestände

0 20 40 60 80 100 120

Zypern
Dänemark

Vereinigtes Königreich
Tschechien

Niederlande
Schweden

Irland
Luxemburg

Malta
Deutschland

Frankreich
Belgien

Italien
Ungarn

Spanien
Finnland
Portugal

Griechenland
Slowakei

Estland
Österreich

EU-27
Slowenien

Polen
Bulgarien

Lettland
Litauen

Rumänien

Geografische 
Verteilung

Hoher Anteil

Geringer Anteil

2
3
3

4
4

7
9
10

13
14

17
18

19
24

27
30

36
37

38

40
41

45
46

61
65

78
86

101

Quelle: Eurostat

Angaben in Tiere je Halter
Schweinebestände

5
6
8

12

11

15
22
23
24
25
41

60
75
85

197
207

303
353

424
429

455
523

649
706

810
1167

1515
1977

0 500 1.000 1.500 2.000

Irland
Dänemark

Niederlande
Belgien
Zypern

Schweden
Malta

Finnland
Luxemburg

Vereinigtes Königreich
Frankreich

Deutschland
Tschechien

Spanien
Italien

Estland
Österreich

EU-27
Polen

Slowakei
Griechenland

Portugal
Slowenien

Ungarn
Lettland
Litauen

Rumänien
Bulgarien

Geografische 
Verteilung

Hoher Anteil

Geringer Anteil



Grüner Bericht 200766

Im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
ist der vom Wirtschaftsbereich Landwirtschaft geleis-
tete Arbeitseinsatz in Jahresarbeitseinheiten (JAE)
auszuweisen, wobei zwischen nicht entlohnten Arbeits-
kräften (Familienarbeitskräften) und entlohnten Arbeits-
kräften (Fremdarbeitskräften) unterschieden wird (siehe
auch Tabellen 3.3.1 bis 3.3.10).

In Summe nahm der Arbeitseinsatz in der Land- und
Forstwirtschaft 2006 mit rund 180.600 JAE gegenüber
2005 leicht ab (-1,5%). Davon betrug der von den nicht
entlohnten Arbeitskräften (nAK) geleistete Arbeits-
einsatz 149.200 JAE (-2,1%), jener der entlohnten
Arbeitskräften (eAK)  31.300 JAE  (+1,1%). Der Anstieg
bei den entlohnten  Arbeitskräften ist unter anderem
auf die zunehmende Professionalierung und Spezia-
lisierung in der Landwirtschaft zurückzuführen. Insbe-
sondere der verstärkte Anbau von Spezialkulturen
(nAK) erfordert einen hohen Arbeitseinsatz in den land-
wirtschaftlichen Betrieben.

Hinweis: Der von den nicht entlohnten Arbeitskräften
geleistete Arbeitseinsatz wird auf Grundlage von Daten
der Agrarstrukturerhebung ermittelt bzw. für die Jahre
zwischen den Erhebungen mittels ökonometrischer Prog-
nosegleichungen durch die Bundesanstalt für Agrar-
wirtschaft fortgeschrieben. 2006 wurden infolge der Ver-
fügbarkeit der Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung
2005 bei den nicht entlohnten Arbeitskräften (nAK) eine
Revision durchgeführt,. Daher wurden die Werte aus-
gehend vom Jahr 1999 revidiert.

Die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen (ent-
lohnte Arbeitskräfte) in der Land- und Forstwirtschaft,
Jagd und Fischerei hat im letzten Jahr zugenommen.
2006 waren im Jahresdurchschnitt 27.161 Arbeitneh-
mer/innen beschäftigt (Ende Juli 2006: 26.919 Arbei-
ter/innen und 6.378 Angestellte). Die Gesamtzahl aus-
ländischer Dienstnehmer/innen (einschließlich Beschäfti-
gungsbewilligungen) betrug mit Ende Juli 11.016 (2005:
11.402). Die vom Bundesminister für Wirtschaft und
Arbeit aufgrund des Ausländerbeschäftigungsgesetzes
verordneten Beschäftigungskontingente für Saisonar-
beiter/innen in der Land- und Forstwirtschaft betrugen
im Jahr 2006 7.500 und für Erntehelfer/innen 7.000.
Die Beschäftigungsbewilligungen für Saisoniers gel-
ten maximal 6 Monate und für Erntehelfer/innen maxi-
mal 6 Wochen. Die Geltungsdauer der Verordnungen
ist jeweils für ein Jahr befristet und die Kontingenthöhen
richten sich nach der jeweiligen Niederlassungsver-
ordnung. Die Bewilligung wird vom zuständigen AMS
erteilt, wenn keine Ersatzkräfte vermittelt werden kön-
nen. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in der
Land- und Forstwirtschaft ist gegenüber dem Vorjahr
gesunken. Die Gesamtzahl der Lehrlinge in der Land-
und Forstwirtschaft betrug Ende 2006 1.173, davon
1.033 in Fremdlehre und 140 in Heimlehre.

Die Gehälter der Gutsangestellten wurden ab 1.5. 2006
um 2,5% erhöht. Für die Arbeiter/innen in den Garten-
baubetrieben und Baumschulen beliefen sich Erhöhun-
gen der kollektivvertraglichen Löhne zwischen 2,6%
und 2,7%. Im Vergleich dazu betrug die Lohnsteige-
rung 2005/06 - bezogen auf alle Wirtschaftsklassen -
bei den Arbeitern/innen durchschnittlich 2,7% und bei
den Angestellten durchschnittlich 2,7%. In den bäuer-
lichen Betrieben wurden die Kollektivvertragslöhne
um 2,4%, in den Gutsbetrieben zwischen 2,6 und
2,7% erhöht. Die Steigerung der Löhne der Forstar-
beiter/innen in den Privatbetrieben lag bei 2,7%. Bei
der Österreichischen Bundesforste AG wurde eine
KV-Erhöhung von 2,7% gewährt. Die freie Station
wurde in allen Bundesländern mit 196,20 Euro bewer-
tet. Im Jahr 2006 betrug das durchschnittliche monat-
liche Bruttoeinkommen in der Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei und Fischzucht bei Männern 1.414 Euro und
bei Frauen 1.046 Euro. Die Unterschiede zwischen den
Bruttoeinkommen der Männer und Frauen lassen sich
unter anderem auf Qualifikationsunterschiede der Aus-
bildung und aufgrund des hohen Anteils an Teilzeit-
beschäftigten bei Frauen erklären. Die kollektivver-
traglichen Stundenlöhne der Forstarbeiter/innen in Pri-
vatbetrieben betrugen zum Stichtag 1. Juli 2006 für Hilfs-
arbeiter/innen über 18 Jahren 7,56 Euro und für Forst-
facharbeiter/innen mit Prüfung 8,87 Euro (Bruttowerte).

Grafik: G. FronaschitzQuelle: Statistik Austria
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Die Situation der Frauen ist in vielen ländlichen Regio-
nen Österreichs im Vergleich zu den Männern noch
immer sehr ungleichgewichtig betreffend die Arbeits-
verteilung, die Erwerbsbeteiligung, die Einkommens-
situation oder die politische Mitbestimmung. Seit mehr
als einem Jahrzehnt wird in der EU versucht, dieser
Benachteiligung von Frauen entgegen zu wirken. So
ist das Jahr 2007 zum „Europäischen Jahr der Chan-
cengleichheit für alle“ ausgerufen worden und in den
neuen Strukturfonds, dem ESF und dem ELER (2007-
2013) verfolgt die Europäische Kommission gemein-
sam mit den Mitgliedstaaten die Zielsetzung, Gender
Mainstreaming und spezifische Maßnahmen für Frau-
en in den Programmen zu fördern, u.a. durch die
Bereitstellung angemessener Ressourcen für Gleich-
stellungsaufgaben und ein entsprechendes Monitoring.
Im Grünen Bericht soll ein Beitrag dahingehend geleis-
tet werden, dass betriebliche Daten und Förderdaten
in eigenen Tabellen nach Geschlecht aufgeschlüsselt
und analysiert werden (siehe auch Tabellen 3.4.1 und
3.4.2).

Bäuerinnen als Betriebsleiterinnen
Von den insgesamt 143.613 Invekos-Hauptbetrieben,
die im Jahr 2006 um Förderung angesucht haben, wer-
den 115.189 Betriebe von so genannten natürlichen
Personen bewirtschaftet. Der Anteil der von Frauen
geleiteten landwirtschaftlichen Betriebe (ohne Ehege-
meinschaften) liegt laut Invekos-Daten 2006 bei rund
40%. Dieser Wert hat sich in den letzten drei Jahren
nur sehr geringfügig verändert. Nachstehend sollen im

Überblick die unterschiedlichen Bewirtschaftungsarten
dargestellt werden:

l Natürliche Personen: 115.189 Betriebe bzw. 80,2% aller
Betriebe. Die Zahl der Betriebe hat seit 2004 jährlich um
2,8% bzw. 2,3% abgenommen. Der Anteil der Frauen als
Betriebsleiterinnen wird in Folge nach dem Alter, der geo-
graphischen Lage, der Größe der Betriebe sowie nach der
Betriebsform dargestellt.

l Ehegemeinschaften: 23.863 Betriebe bzw. 16,6%. Die
Anzahl der Ehegemeinschaften hat sich im Laufe der bei-
den letzten Jahre um 3,6% bzw. 5,2% verringert.

l Jur is t ische Personen und Personengemein-
schaften: 4.561 oder 3,2%.

Die Ehegemeinschaft ist eine besondere Form der
Bewirtschaftung. In Ehegemeinschaften wird die
Betriebsleitung von Mann und Frau gemeinsam wahr-
genommen. Beide Partner sind als Eigentümer ein-
getragen. Der Anteil der Ehegemeinschaften liegt 2006
mit 23.863 Betrieben bei rund 17% aller Invekos-
Betriebe. Ehegemeinschaften sind am häufigsten in
Oberösterreich mit einem Viertel aller Betriebe (24,8%)
sowie in den Bundesländern Niederösterreich (19,4%)
und der Steiermark (18,7%) vertreten. Salzburg (13,2%)
und Burgenland (12,8%) liegen bei den Ehegemein-
schaften über und Vorarlberg liegt etwas unter der 10%-
Marke. In den Bundesländern Tirol (4,7%), Kärnten
(4,2%) und Wien (5,2%) liegt der Anteil lediglich um
die 5%. Diese regional sehr deutlichen Unterschiede
lassen sich vielfach aus der tradierten Übergabepraxis

3.4 Frauen in der Landwirtschaft

Anteil Betriebsleiterinnen und
Betriebsleiter nach Alter 2006

Grafik: G. FronaschitzQuelle: BMLFUW
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erklären. Die Ehegemeinschaften sind in den beiden
Vergleichsjahren 2004 und 2005 zahlenmäßig leicht
gesunken.

Die folgenden Analysen beziehen sich nur mehr auf
jene Betriebe, die von natürlichen Personen bewirt-
schaftet werden.

Alter der Betriebsleiterinnen
Wie die Invekos-Daten 2006 und die Vergleichsdaten
aus den vorangegangenen Jahren zeigen, steigt der
Anteil der Betriebsleiterinnen tendenziell mit zuneh-
mendem Alter. So sind in der Altersklasse unter 25 Jahre
nur 19% zwischen 25 bis 40 Jahre 30% der Betriebs-
leitung in weiblicher Hand. In der Altersgruppe von 55
bis 65 Jahren ist der Anteil der weiblichen Betriebs-
leiterinnen mit 48% am höchsten. Auch bei den 40 bis
55 Jährigen liegt der Frauenanteil an der Betriebsleitung
bei 43%. Generell ist zu sagen, dass die höchsten
Anteile weiblicher Betriebsleiterinnen in den Alters-
klassen 40 bis 65 Jahre zu finden sind. Der relativ hohe
Anteil an weiblichen Bewirtschafterinnen in der Alters-
klasse von 55 bis 65 Jahren dürfte zum Teil auch dar-
auf zurückzuführen sein, dass Frauen nach der Pen-
sionierung des Mannes den Betrieb pachten oder
übernehmen. In den beiden untersten Altersklassen
(kleiner 40 Jahre) zeigt sich, dass Frauen etwa zu einem
Fünftel bzw. knappen Drittel die Betriebe leiten. Es gibt
demnach keinen eindeutigen Trend, dass zunehmend
mehr Töchter die Betriebe übernehmen.

Bundesländer
Bei der Verteilung der Betriebsleitung von Männern und
Frauen in den Bundesländern zeigt sich deutlich, dass
im Westen (Vorarlberg 19,6%, Tirol 16,2%) und im
Süden (Kärnten 29,3%) der Anteil der Betriebsleiterinnen
geringer ist als in den übrigen Landesteilen – mit Aus-
nahme von Wien (26,2%). In Oberösterreich ist der Anteil
der Betriebsleiterinnen von 51% im Jahr 2004 auf 49%
im Jahr 2006 zurückgegangen. Im Burgenland sind
bereits 44,4%, in Salzburg 45,3%, in der Steiermark
44,2% und in Niederösterreich 42,5% der Betriebsleitung
in weiblicher Hand.

Betriebsgröße
In den Größenklassen bis 20 ha liegt der Anteil der
Frauenbetriebe im Jahr 2006 zwischen 41,5% und
44,7%. Die Größenklassen 20 bis 30 ha bzw. 30 bis
50 ha weisen 34,2% und 28,8% weibliche Betriebs-
leiterinnen auf. Bei den Betrieben ab 50 ha liegt die
Anzahl der von Frauen geleiteten Betriebe bei einem
Viertel. Je größer die Betriebe werden, desto weniger
ist die Leitung in Frauenhand. Am geringsten ist der
Anteil der Frauen mit 14,4% bei den Betrieben über
200 ha.

Betriebsform
Die größte Zahl der von Frauen geleiteten Betriebe ist
mit 45% die der landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe.
Etwas darunter liegen die Dauerkulturbetriebe mit
43,5% (Wein-, Obstbau) und die Veredelungsbetriebe
mit 43%. Knapp über 40% Betriebsleiterinnen weisen
die Marktfruchtbetriebe und Veredelungsbetriebe auf,
unter 40% liegen die Futterbaubetriebe (38,6%) und
die Gartenbaubetriebe (35,7%) auf. Bei den Betrieben
mit einem höheren Forstanteil liegt der Anteil der weib-
lichen Betriebsleiter um die 40%.

Bergbauern- und Biobetriebe
Von den 70.928 Bergbauernbetrieben der Invekos-
Datenbank sind 2006 auf durchschnittlich 30,5% der
Höfe Frauen als Betriebsleiterinnen tätig, wobei die mei-
sten von Frauen geleiteten Betriebe in der BHK-Grup-
pe 1 und 2 liegen. Der Anteil der  Betriebsleiterinnen
nimmt mit zunehmender BHK-Gruppe ab. In den
Benachteiligten Gebieten in Österreich gibt es bei den
Invekos-Betrieben 38% Frauen als Betriebsleiterinnen
und auf den österreichischen Biobetrieben 37,4%.

In Hinblick auf ausgewählte Tierkategorien zeigt sich,
dass Frauenbetriebe im Durchschnitt 14 GVE haben
im Vergleich zu einem GVE-Besatz von 18 bei den
Betrieben männlicher Betriebsleiter. Der durchschnitt-
liche Rinderbestand auf den Frauenbetrieben beträgt
ein Drittel des Gesamtbestandes auf Betrieben natür-
licher Personen, jener des Milchkuhbestandes eben-
falls. Auf den Betrieben mit Ehegemeinschaft zeigt sich,
dass hier der Tierbesatz wesentlich höher ist als auf
von natürlichen Personen bewirtschafteten Betrieben
(GVE-Bestand, Rinderbestand Milchkuhbestand um
etwa 33% höher).

Förderungen in der Land- und Forstwirtschaft
aufgeschlüsselt nach Geschlecht

Die Zahl der von natürlichen Personen geleiteten
Betriebe, die 2006 eine Flächenprämie beziehen, liegt
bei 11.279 Betrieben. Es zeigt sich, dass die von
Frauen geleiteten Betriebe (rund 40%) nur ein Drittel
der Förderung erhalten. Tierprämien erhalten um die
80% der von natürlichen Personen geführten Betrie-
be, wobei die Männerbetriebe zwei Drittel und die
Frauenbetriebe (38%) ein Drittel der Förderungen
erhalten. 36.500 Invekos-Betriebe erhalten Produkt-
prämien, wobei die Frauenbetriebe (40%) nur 33% der
insgesamt ausbezahlten Produktprämien erhalten. Bei
der Betriebsprämie zeigt sich eine ähnliche Tendenz
– 60% Männerbetriebe erhalten 2/3 der Förderungen.
Auch bei der ausgabenstärksten Förderung der 2. Säule
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der GAP, dem Umweltprogramm (ÖPUL), besteht das
selbe Verhältnis: die Männerbetriebe (60%) erhalten
67% der Förderung.

Den Investitionszuschuss beanspruchen zu 32% von
Frauen geleitete Betriebe, wobei ihre erhaltenen För-
derungen rund 28% der Gesamtsumme ausmacht. Die
Niederlassungsprämie wird durch eine deutlich gerin-
gere Anzahl von Frauen (20% der Betriebe) in Anspruch
genommen als von Männern. Sie erhalten dement-
sprechend nur 20% dieser Prämie. Hier zeigen sich

Parallelen zu den Ergebnissen der Tabelle 3.4.1.
Wesentlich weniger Frauen übernehmen demnach
landwirtschaftliche Betriebe, wenngleich sich die Zahl
von weiblichen Betriebsleiterinnen in den höheren
Altersgruppen deutlich erhöht. Die Förderung im
Bereich der Berufsbildung ist die einzige Förderung,
bei der Frauen im Vergleich zu den Männern deutlich
profitieren. Sie erhalten bei einer Beteiligung von 32%
in Summe 37% der Förderung. Bei den forstlichen För-
derungen ist festzustellen, dass 75% der Mittel Männer-
betrieben (69%) zu Gute kommen.

Gender Mapping - Analyse geschlechter-disaggregier-
ter Daten im Bereich der Landwirtschaft und des ländli-
chen Raumes, Theresia OEDL-WIESER und Roland
NEISSL, Bundesanstalt für Bergbauernfragen (Projekt 
Nr. BF 104/05), Wien.

Was ist die Funktion von Gender Mapping?
In den vom BMLFUW verwalteten Aufgabengebieten gibt es
umfangreiche statistische Daten, die bis jetzt nur in einem
geringen Ausmaß für eine geschlechter-disaggregierte Aus-
wertung und Aufbereitung genutzt wurden. Mit dem Projekt
„Mapping Gender“ soll eine geschlechter-sensible Datenbasis
für die österreichische Landwirtschaft und für den ländlichen
Raum in einem fortlaufenden Prozess entwickelt werden.
Diese Datenbank soll in weiterer Folge die Grundlage für eine
umfassende Methodik der Erfassung und Anwendung von
Gender Statistics im Bereich der Agrarstatistik sein.

Was wird unter Gender Statistics verstanden?
Die Entwicklung von Gender Statistics bedeutet mehr als Sex
Counting, also die Aufschlüsselung bestehender Datenbe-
stände nach dem Geschlecht. Durch die Datenbestände und
Indikatoren sollen die typischen Lebensumstände von Män-
nern und Frauen erfasst und analysiert werden und geschlecht-
erspezifische Ungleichheiten sichtbar gemacht werden. Eine
geschlechtergerechte Erhebung und Aufbereitung der Sta-
tistiken ist nicht nur notwendig, um die generelle Vergleich-
barkeit zwischen Männern und Frauen zu gewährleisten, sie
ist auch unerlässlich um die Partizipation von Männern und
Frauen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft angemessen
erfassen, messen und beurteilen zu können. Damit ist auch
die Anforderung verbunden, Themen oder Bereiche, die bis-
lang in Statistiken aus unterschiedlichsten Gründen nicht erfas-
st waren, zu berücksichtigen. Dies erfordert einen Umstruk-
turierungsprozess, von dem alle Phasen der Datengewinnung
und Verarbeitung betroffen sind.

Wer beschäftigt sich mit Gender Statistics?
Es bestehen zunehmend internationale Verpflichtungen zur
systematischen Erstellung geschlechter-disaggregierter
Daten, wie bespielsweise im Zuge von CEDAW (The Con-
vention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women), der Beijing Plattform 1995, Beijing+5 oder im Fahr-
plan für Chancengleichheit der Europäischen Union. Als Tei-
lorganisation der UNO engagiert sich die FAO schon seit mehr
als zwei Jahrzehnten im Engendering von Agrarstatistiken.
Aus Sicht der FAO ist die Schaffung und die Anwendung
geschlechter-disaggregierter Daten sowie die Umgestaltung
des Prozesses zur Datengewinnung ein bedeutender Schritt,
um Frauen in der Landwirtschaft und in der ländlichen Ent-
wicklung aus ihrer Unsichtbarkeit herauszuholen. In Zusam-
menarbeit mit Mitgliedsländern – v.a. Afrikanische und Süda-
merikanische Staaten, aber auch in Europäischen Ländern
wie Ungarn – wurden Schulungen und begleitende Beratungen
für den Aufbau eines geschlechter-sensiblen Indikatorensy-
stems in den nationalen Agrarstatistiken angeboten. Als

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit
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nationaler Vorreiter in Sachen Gender Statistics kann Schwe-
den angesehen werden. Dort besteht bereits seit 1983 im
Statistischen Amt eine Abteilung für Gender Statistics, deren
Aufgabe es ist, Geschlechterfragen als Querschnittsmate-
rie in allen inhaltlichen Bereichen zu verankern und eine Daten-
grundlage zu entwickeln, die den Abbau von geschlechter-
spezifischen Ungleichheiten in der Planung und Implemen-
tierung von Programmen sowie im Politikgestaltungsprozess
unterstützt.

Wie sehen die Zielsetzung und Umsetzungsschritte
des Projektes aus?

Im Bereich der Landwirtschaft und der Entwicklung des
ländlichen Raumes werden geschlechter-disaggrierte stati-
stische Daten als Entscheidungsgrundlage für die Politik und
Verwaltung zusehends
wichtiger. Im Rahmen
des Projektes „Mapping
Gender“ sollen die vor-
handenen statistischen
Instrumente um die
Variable Geschlecht
erweitert werden, damit
vorhandene Ungleich-
heitsstrukturen zwi-
schen Männern und
Frauen sichtbar ge-
macht und Entschei-
dungen zum Abbau die-
ser Ungleichheiten
gezielter getroffen wer-
den können. Durch die
tabellarische, graphi-
sche und kartographi-
sche Darstellung von
Analyseergebnissen
aus Datenbeständen

verschiedener Datenbanken (INVEKOS, Agrarstrukturerhe-
bungen, Volkszählungsdaten) sollen für die NutzerInnen
verständliche und leicht zugängliche statistische Informationen
geschaffen werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Darstellung und Analyse der Datenbestände auf regio-
naler und lokaler Ebene und auf geschlechter-disaggregier-
te Aussagen zur Entwicklungsdynamik in verschiedenen
Bereichen gelegt (Betriebsgrößen, Arbeitskräfte etc.).

Durch die Schaffung dieser Datenbasis können geschlech-
ter-spezifische sowie regionale Besonderheiten und Unter-
schiede aufgezeigt, Entwicklungsbemühungen sowie Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse verbessert und Ziel-
gruppen effektiver angesprochen werden.

Anteil der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter nach Bundesländern 2006
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Situation der Bäuerinnen in Österreich 2006, Chris-
tine GESERICK, Olaf KAPELLA und Markus KAINDL,
Institut für Familienforschung der Universität Wien.

Die repräsentative Fragebogen-Erhebung wird seit 1976
alle zehn Jahre im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft
Österreichische Bäuerinnen und dem Bundesministeri-
um für Land- und Forstwirtschaftwirtschaft durchgeführt,
wobei die neueste Studie im Zeitraum von April bis Juni
2006 erstellt wurde. Neben Fragen zur Person und
Betrieb werden nähere Angaben zur Ausbildung, beruf-
lichen und gesellschaftlichen Situation, Gesundheit,
Freizeit und natürlich zur konkreten Arbeitssituation im
bäuerlichen Betrieb erhoben.

Die Rolle Bäuerin als Betriebsinhaberin
Die Rolle der Bäuerin als Betriebsführerin ist in den letz-
ten Jahren deutlich gestiegen. Demnach sind 41,8% der
Bäuerinnen die allein zuständige Person, auf deren
Namen der landwirtschaftliche Betrieb angeschrieben ist
und in deren Namen er bewirtschaftet wird. Ein relativ
großer Anteil der Befragten (41%) gibt zudem an, dass
Bäuerin und Bauer gemeinsame Inhaber sind. Vor dem
Hintergrund der letzten Bäuerinnenbefragungen der
Jahre 1986 und 1996 markieren die Zahlen eine Fort-
setzung des Trends der zunehmenden alleinigen Betriebs-
verantwortung der Bäuerinnen, und zwar von 12% auf
17% auf 42%.
Die Erwerbsarten unterscheiden sich damals wie heute
vor allem nach der Unterteilung in Haupt- und Nebe-
nerwerbsbetriebe. Frauen sind vor allem Inhaberinnen
von Nebenerwerbsbetrieben. Die Erhebung 2006 zeigt,
dass fast jeder zweite Nebenerwerbsbetrieb von einer
Betriebsinhaberin geführt wird (49%), hingegen trifft das
nur knapp auf ein Drittel der Haupterwerbshöfe zu
(32%). Die Haupterwerbshöfe werden fast zur Hälfte im
partnerschaftlichen Modell geführt: 49% der Höfe haben
Bäuerin und Bauer als gemeinsame Betriebsinhaber.

Kompetenz der Bäuerin bei 
Betriebsentscheidungen

2006 übernehmen gleich drei mal so viele Bäuerinnen
allein die Verantwortung für betriebliche Entscheidungen
als das noch 20 Jahre zuvor der Fall war. Knapp 15%
der Bäuerinnen treffen betrieblich Entscheidungen allein,
1986 waren es nur knapp 5% gewesen. Gleichzeitig wer-
den mittlerweile auch häufiger Entscheidungen gemein-
sam mit dem Inhaber der Betriebsführerschaft getroffen
- in der Regel ist das der Ehemann oder Partner.

Herkunft der Bäuerinnen
Rund 80% der Bäuerinnen sind auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb aufgewachsen, die anderen 20% sind

erst als Erwachsene auf den Hof gekommen, und zwar
meist durch Einheirat. Mit Blick auf die Entwicklung der
letzten 20 Jahre ist festzuhalten, dass immer mehr Frau-
en ohne bäuerlichen Hintergrund in der Landwirtschaft
Fuß fassen. In der Bäuerinnenstudie von 1986 kamen
nur 10% der Frauen aus nicht-bäuerlichen Herkunftsfa-
milien.

Eigenes Berufsbild der Bäuerinnen
Die Bäuerinnenbefragungen untersuchen seit 1976,
welche positiven und negativen Aspekte des Bäuerin-
nenberufes die Befragten als für sie relevant einstufen.
Was die positiven Aspekte des Bäuerinnenberufes
angeht, rangiert 2006 die Naturverbundenheit an erster
Stelle (53%) und gewann über die Jahre stetig an
Zustimmung. 1976 rangierte die Naturverbundenheit
mit 38% Zustimmung noch eher im Mittelfeld, später wurde
dieser Bereich immer wichtiger.

Ab 1996 wurde das neue Item "Kann Kinder den ganzen
Tag betreuen" eingeführt, das sofort eine große Zustim-
mung verzeichnen konnte: 1996 führte dieser Aspekt mit
50% die positive Liste an, im Jahr 2006 nennen sogar
52% diesen Bereich als besonders positiv. Unter den
negativ erlebten Aspekten des Bäuerinnenberufes ran-
giert die Abhängigkeit von finanziellen Förderungen an
oberster Stelle, das war auch schon vor 10 Jahren der
Fall. Ein zusammenfassende Analyse bringt eine inter-
essante Verteilung der Negativ-Einschätzung: die Unzu-
friedenheiten mit dem Beruf der Bäuerin liegen v.a. im
finanziellen Bereich (Platz1-3) und auch im Urlaubsbe-
reich (Platz 4 "kein geregelter Urlaub).

Generell ist es ein Bild einer Bäuerin, die insgesamt mit
der Beschaffenheit ihrer Arbeit recht zufrieden ist, die sich
jedoch eine stärkere Be- und Entlohnung durch (Fami-
lien-)Einkommen und Urlaub wünscht. Als genereller
Gradmesser für die Zufriedenheit mit dem Beruf Bäue-
rin dient seit 1976 die Frage, ob die Bäuerin ihren Beruf
wieder ergreifen würde. Im Jahr 2006 beantworten etwa
zwei Drittel der Bäuerinnen (68%) diese Frage mit "ja",
das restliche Drittel verneint.

Einschätzung der betrieblichen und 
landwirtschaftlichen Zukunft

Die künftige wirtschaftliche Lage der Land- und Forst-
wirtschaft in den nächsten 10 Jahren schätzen die Bäue-
rinnen 2006 überwiegend negativ ein. Die Einschätzung
der eigenen betrieblichen Entwicklung fällt hingegen deut-
lich positiver aus. Jede zweite Bäuerin denkt positiv, 49%
rechnen mit einer "guten" Zukunft, 3 % mit einer "sehr
guten".

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit
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Ergebnisse im Überblick

Alle Betriebe und Betriebsformen
Über das Jahr 2006 liegen die Buchführungsdaten von
2.255 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben vor. Ins-
gesamt waren die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft je Betrieb mit 22.263 Euro um 15,2% höher als
im Vorjahr; je nicht entlohnter Arbeitskraft (nAK) waren
es 17.006 Euro (+16,4%). Für die im Vergleich zu 2005
höheren Einkünfte war Folgendes ausschlaggebend:

l Der Ertrag war um 8% höher als 2005: Verantwortlich dafür
waren im Wesentlichen die Forstwirtschaft, die öffentlichen
Gelder mit einer höheren Milchprämie und Zuwächse bei
der Betriebsprämie (inklusive des zusätzlichen Beihilfe-
betrages) und den Niederlassungsprämien. Auch die höhe-
ren Erträge im Marktfruchtbau sowie bei Rindern und
Schweinen durch gestiegene Erzeugerpreise trugen zu die-
sem Ergebnis bei. Positiv schlugen sich auch der Wein-
bau und die Versicherungsentschädigungen zu Buche.

l Die im Vergleich zum Ertrag geringere Steigerung des Auf-
wands (+5% gegenüber 2005) hat zur Einkommssteige-
rung beigetragen. Die Verteuerung bei den Energiekosten
sowie höhere Spezialaufwendungen für Bodennutzung und
Tierhaltung sind hier zu nennen.

l Die mit Abstand größte Verbesserung der Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft verzeichneten nach einem sehr
schlechten Vorjahr die Dauerkulturbetriebe (+31%), gefolgt
von den landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben (+24%)
und den Betrieben mit über 50% bzw. 25 bis 50% Forstanteil

(+18% und +17%). Die Veredelungs- (+16%) und Futter-
baubetriebe (+11%) verzeichneten einen weiteren Ein-
kommensanstieg, bei den Marktfruchtbetrieben (+15%) wur-
den die Einkommensschmälerungen des Vorjahres mehr
als ausgeglichen. Die durchschnittlich höchsten Einkom-
men je nAK erreichten die Marktfruchtbetriebe, gefolgt von
den Veredelungsbetrieben und Betrieben mit über 50% For-
stanteil. Die Dauerkulturbetriebe lagen 2006 an letzter Stel-
le.

l Die von den Betrieben bewirtschaftete Fläche nahm - dem
langjährigen Trend entsprechend - um 0,3 ha (+1%) auf
22,6 ha RLF zu und trug damit zu einer Ergebnisverbes-
serung bei. Die Betriebsvergrößerung erfolgte neben Zu-
käufen vor allem durch Zupacht. Der Anteil der Pachtflächen
2006 betrug im Durchschnitt der Betriebe 27% der LF.

Produktionsgebiete
Nach Produktionsgebieten zeigten die Veränderungen
bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft eine
Spannweite von +7% im Hochalpengebiet und bis
+24% im Nö. Flach- und Hügelland.

Größenklassen
Bei Untergliederung der ausgewerteten Testbetriebe
nach Größenklassen lag die Bandbreite der Einkünf-
te aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb zwischen
6.871 Euro in den kleineren und 44.742 Euro in den
größeren Betrieben, das waren 29 bis 89% vom
Erwerbseinkommen.

Grafik: G. FronaschitzQuelle: LBG
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4.1 Einkommenssituation 2006
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Einkommenssituation aller Betriebe, n.
Betriebsformen und Größenklassen

Alle Betriebe
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft machten
2006 im Mittel der buchführenden Testbetriebe 22.263
Euro (2005: 19.317 Euro) aus, das waren 15,2% mehr
als 2005.

Die Erträge (73.006 Euro je Betrieb) erhöhten sich
gegenüber 2005 um 8%. Nach dem Minus im Vorjahr
stiegen die Erträge der Bodennutzung (Pflanzenbau)
um 11%, jene in der Tierhaltung um weitere 6% und
die Forsterträge um ein schwaches Drittel. Im Detail
ist anzuführen (siehe auch Tabelle 4.1.1):

l Getreide ohne Körnermais: 9% weniger an Menge und
ein nahezu um ein Viertel höherer Durchschnittspreis
brachten 18% mehr an Einnahmen, der entsprechende
Ertrag war um 9% höher als im Vorjahr.

l Körnermais: Die Ernte war zwar schwächer als im Vor-
jahr, die Einnahmen jedoch um 7% höher und der Ertrag
stieg um 15%. Corn-cob-Mix gewinnt weiter an Bedeutung,
mehr als ein Drittel des Ertrages war ihm zuzurechnen.

l Öl- und Eiweißfrüchte: Die Ertragssituation hat sich
insgesamt durch höhere Ernten und Preise weiter ver-
bessert.

l Hackfrüchte: Speiseerdäpfel brachten durch höhere
Verkaufsmengen und stark gestiegene Erzeugerpreise
um die Hälfte mehr an Einnahmen als im Vorjahr, der Ertrag
wuchs durch eine im Vergleich zu 2005 mit einer um 40%
niedrigeren Erntemenge. Bei Stärkeerdäpfeln und Zucker-

rüben hingegen waren Erntemengen und Erträge um rund
ein Fünftel rückläufig.

l Wein: 13% weniger Verkaufsmenge brachten 10% mehr
an Einnahmen. Den im Vergleich zu 2005 um 17% höhe-
re Ertrag beruht darauf, dass die Vorratslager weniger stark
abgebaut wurden. 

l Obst: Insgesamt war der Ertrag um 11% höher als im Vor-
jahr, woran auch der Extensivobstbau beteiligt war.

l Rinder: Vor allem aufgrund der gestiegenen Preise, aber
auch durch eine Bestandsaufstockung und eine geringfü-
gig höhere Stückzahl an verkauften Tieren sind die Erträ-
ge gegenüber 2005 um weitere 9% gestiegen.

l Milch: Hier führte neben einer höheren Verkaufsmenge
ein etwas besserer Preis zu einem Ertragsanstieg (+3%).
Die Produktion verlagert sich zunehmend von den kleine-
ren zu den mittleren und größeren Betrieben. Die Milch-
vieh haltenden Betriebe und die Milchkühe wurden weni-
ger, der durchschnittliche Milchkuhbestand in den Milch-
vieh haltenden Betrieben nahm zu.

l Schweine: Es wurden etwas mehr Tiere als im Vorjahr
verkauft, die 6%ige Ertragssteigerung resultierte im Wesent-
lichen aus einer weiter verbesserten Preissituation.

Die Ertragssteigerungen in der Forstwirtschaft (+32%)
waren zu etwa einem Drittel auf weiter gestiegene Holz-
preise und zu zwei Drittel auf einen höheren Ein-
schlag zurückzuführen. Die sonstigen Erträge waren
insgesamt um 6% höher. Es waren die nahezu dop-
pelt so hohen Versicherungsentschädigungen, die hier
zu Buche schlugen, andererseits aber waren die Ein-
nahmen aus Urlaub am Bauernhof rückläufig. Die
öffentlichen Gelder, die den bäuerlichen Betrieben
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direkt zu Gute kommen, waren im Durchschnitt je Betrieb
um 4% höher als 2005. Für diesen Anstieg waren ins-
besondere die letztmalig um 50% angehobenen Milch-
prämien, Zuwächse bei der Betriebsprämie, Korrekturen
bei den Ausgleichszahlungen für Bergbauern, die stär-
kere Inanspruchnahme der Niederlassungsprämien für
Hofübernehmer und der zusätzliche Beihilfebetrag
(Rückzahlung der mit 4% modulierten Betriebsprämie
für die ersten 5.000 Euro - Freibetrag) verantwortlich.
Die Mehrwertsteuer (+7%) erhöhte sich etwa im sel-
ben Ausmaß wie der Ertrag.

Der Aufwand (50.743 Euro je Betrieb) war im Ver-
gleich zu 2005 um insgesamt 5% höher. Im Speziel-
len ist anzuführen (siehe auch Tabelle 4.1.1):

l Betriebsmittelzukauf: Für Düngemittel wurde über-
wiegend preisbedingt um 7% und für Saatgut sowie Pflan-
zenschutzmittel wetterbedingt um je 5% mehr aufge-
wendet, insgesamt waren die Aufwendungen für Boden-
nutzung um 5% höher als im Vorjahr. Der Aufwand für Fut-
termittel stieg um 5%, für den Viehzukauf (+8%), glei-
chermaßen für Zukaufsferkel und Rinder zur Mast. Die um
8% höheren Energieaufwendungen waren zum überwie-
genden Teil auf gestiegene Dieselkosten aber auch auf
Transport- und Maschinenleistungen zurückzuführen. Für
die Instandhaltung - insbesondere von Maschinen - wurde
um 7% mehr aufgewendet.

l Abschreibungen: Sie stiegen schwächer als im Vorjahr
(+2%) und  machen im Durchschnitt knapp ein Viertel des
Aufwandes aus. Mit steigender Betriebsgröße (Größen-
klassen) nimmt dieser Anteil ab (z.B. von 28 auf 20%).

Die Ertrags- und Aufwandsänderungen hatten
auf die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft die in
der nebenstehenden Grafik gezeigten Auswirkungen.
Zu ihrer Berechnung wurde zuerst die Differenz der ver-
schiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen von
2005 zu 2006 ermittelt und diese Differenz mit den jewei-
ligen Vorzeichen als Prozentanteil der Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft 2005 (=100%) dargestellt.
Zieht man die Veränderung der Aufwendungen von der
Ertragsveränderung ab, ergibt sich die Veränderung der
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft von +15%
(exakt sind es 15,2%) gegenüber dem Vorjahr. Setzt
man die aus der Land- und Forstwirtschaft stammen-
den Einkünfte mit der Anzahl der am Betrieb beschäf-
tigten nicht entlohnten Arbeitskräfte (nAK) in Beziehung,
so errechnete sich für 2006 für die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft im Durchschnitt aller Betrie-
be ein Betrag von 17.006 Euro. Bei einem Rückgang
der nicht entlohnten Arbeitskräfte um 1% waren die Ein-
künfte somit um 16% (exakt: 16,3%) höher als 2005.

Betriebsformen
Die regionalen und strukturellen Unterschiede sind
neben der Betriebsgröße, der Betriebsleiterfähigkeit und
dem Angebot an Arbeitskräften wichtige Einflussgrößen
für die Organisation der Betriebe. Die Darstellung
nach Betriebsformen zeigt die Entwicklung in den
wichtigsten Produktionsrichtungen (siehe auch Grafik
und Tabellen 4.1.2 bis 4.1.8):

Betriebe mit über 50% Forst: Sie stellen 7% der
Betriebe in der Grundgesamtheit, bewirtschaften aber
nur 5% der RLF, da bei diesen Betrieben die Forst-
wirtschaft den Produktionsschwerpunkt bildet. Die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft erreichten 21.289
Euro je Betrieb und lagen damit um 18% über dem Vor-
jahreswert und um 4% unter dem Durchschnitt der
Betriebe. Die Einkommensverbesserung beruhte vor
allem auf den Erträgen aus Forstwirtschaft, die im Ver-
gleich zu 2005 um ein Drittel höher waren.

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz
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Betriebe mit 25 - 50% Forst: Diese Betriebsgruppe
stellt 9% aller Betriebe und bewirtschaftet 7% der RLF.
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft waren mit
18.523 Euro je Betrieb um 17% höher als 2005 und
liegen damit immer noch um 17% unter dem Durch-
schnitt aller Betriebe. Im Wesentlichen waren es die
Forstwirtschaft (+37%), die Sonstigen Erträge (+9%)
und hier insbesondere die Dienstleistungen und die Rin-
deraufzucht (+7%), die eine Ertragssteigerung von 10%
bewirkten. Der Aufwand insgesamt stieg um 7%, wobei
im Vergleich zum Durchschnitt aller Betriebe die
Erhöhung der AfAund die Anlageerhaltungskosten stär-
ker zu Buche schlugen. Nach Größenklassen fällt auf,
dass insbesondere die kleinste Größenklasse nach
einem Einkommensrückschlag im Vorjahr neben der
Forstwirtschaft durch Dienstleistungen und gestiege-
ne Erträge aus der Rinderhaltung im Vergleich zu 2005
merklich höhere Einkünfte erzielen konnte, während
in den Betrieben mit über 35.000 Euro Gesamt-SDB
nach dem starken Zuwachs im Vorjahr die Einkom-
menssteigerung merklich schwächer war. 

Futterbaubetriebe: Sie stellen mit 47% den höchs-
ten Anteil der Betriebe in der Grundgesamtheit. Der RLF-
Anteil macht 42%  aus. Es sind vor allem die Milch-
viehbetriebe und die Mutterkuhhalter, die den Großteil

dieser Gruppe ausmachen, zu einem geringeren Teil
fallen auch Rindermastbetriebe in diese Betriebsform.
Die Milchviehbetriebe liegen eher in den begünstigte-
ren Lagen, sie haben ein deutlich höheres Einkom-
mensniveau als die Betriebe mit Schwerpunkt Rin-
deraufzucht und -mast. Mit 21.804 Euro waren die Ein-
künfte im Durchschnitt der gesamten Futterbaubetrie-
be gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 11% höher,
zum Durchschnitt aller Betriebe betrug der Abstand  2%.
Rinderhaltung, Forstwirtschaft und Milchproduktion
waren es im Wesentlichen auf der Produktionsseite und
die Erhöhung der Milchprämie bei den öffentlichen Gel-
dern, die zu einer Ertragssteigerung (+7%) führten. Beim
Aufwand (+5%) waren neben den allgemeinen Auf-
wendungen beim Spezialaufwand für Tierhaltung und
Bodennutzung und den Treibstoffkosten die wesentli-
chen Erhöhungen zu verzeichnen. Nach Größenklas-
sen betrachtet sind die Einkünfte in den kleinen Betrie-
ben nur schwach gestiegen, wogegen die zweite
Größenklasse mit 12.000 bzw. 20.000 Euro Gesamt-
SDB durch die Holzerträge und die Rinderhaltung ein
kräftiges Einkommensplus (+21%) erzielen konnte.

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe: Sie haben
einen Anteil von etwas über 3% an allen Betrieben der
Grundgesamtheit und bewirtschaften 4% der RLF. Sie

Grafik: G. FronaschitzQuelle: LBG
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sind eine sehr inhomogene Betriebsgruppe mit in der
Regel etwas höheren Waldflächenanteilen als die
Marktfrucht-, Dauerkultur- und Veredelungsbetriebe. Die
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft machten
20.201 Euro je Betrieb aus, das sind ein knappes Vier-
tel mehr als im Vorjahr und betrafen mehr oder min-
der alle Größenklassen. Der Abstand zum Durch-
schnitt aller Betriebe hat sich damit auf 9% verringert.
Es waren im Wesentlichen neben den Holzerträgen der
Marktfruchtbau, Versicherungsentschädigungen,
Schweine, Rinder und Obst, die eine Ertragssteigerung
um 8% bewirkt haben. Der Aufwand erhöhte sich um
4%. Die zwei kleineren Größenklassen konnten auf
Grund der geringen Testbetriebszahl nicht dargestellt
werden (jeweils weniger als 15 Testbetriebe). Bei der
dritten und vierten Größenklasse haben die Einkünfte
im Vergleich zum Durchschnitt aller Betriebe über-
durchschnittlich zugelegt (+36% bzw. +21%).

Marktfruchtbetriebe: Sie stellen mit über 15% nach
den Futterbaubetrieben den zweitgrößten Anteil an allen
Betrieben bezogen auf die Grundgesamtheit. Da diese
Betriebe im Vergleich zum Durchschnitt wesentlich
größer sind, bewirtschaften sie 28% der RLF. Mit
25.320 Euro an Einkünften lagen sie um 15% höher
als im Vorjahr und um 14% höher als im Durchschnitt
aller Betriebe. Der um 7% höhere Ertrag war im
Wesentlichen auf den Marktfruchtbau (Getreide und
Ölfrüchte), innerhalb der öffentlichen Gelder auf höhe-
re Betriebsprämien und Umweltzahlungen und die
höheren Erlöse aus Forstwirtschaft und Schweine-
produktion zurückzuführen. Beim Aufwand (+4%) fie-
len neben gestiegenen allgemeinen Aufwendungen die
höheren Treibstoffkosten und Aufwendungen für Boden-
nutzung (Düngemittel und Saatgut) und Tierhaltung (Fer-
kelzukauf) ins Gewicht. Nach Betriebsgrößen waren
folgende Besonderheiten zu vermerken: Bei den klei-
nen Betrieben bis 12.000 Euro Gesamt-SDB kam es
zu einer weiteren Verminderung der Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft (-8%). Eine im Vergleich zum
Durchschnitt der Marktfruchtbetriebe nur schwache Stei-
gerung der Einkünfte (+5%) ergab sich in der zweiten
Größenklasse (bis 20.000 Euro Gesamt-SDB) trotz
Zuwächsen bei der Betriebsprämie und gleich geblie-
benem Aufwand. Dagegen konnten die dritte und vier-
te Größenklasse bei den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft (je +19%) kräftiger zulegen.

Dauerkulturbetriebe: Diese Betriebsgruppe macht
knapp 11% aller Betriebe in der Grundgesamtheit aus
und umfasst im Wesentlichen die Obst- und Wein-
baubetriebe in Österreich. Da sie flächenmäßig sehr
klein sind, bewirtschaften sie nur knapp 6% der RLF.
Es sind vorwiegend Weinbaubetriebe aus Nieder-
österreich und dem Burgenland und Obstbaubetriebe

aus der Steiermark und dem südlichen Burgenland. Die
Einkünfte je Betrieb machten 2006 insgesamt 17.372
Euro (+31%) aus. Die Verluste des Vorjahres konnten
damit nicht ausgeglichen werden, mit 78% des Bun-
desdurchschnittes lagen sie von den Betriebsformen
weiter an letzter Stelle. Die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft waren bei den Weinbauern um 33% und
den Obstbauern um knapp 28% höher als im Vorjahr.
Bei den Weinbauern resultierte der um 11% höhere
Ertrag vor allem aus höheren Weinpreisen, dem Getrei-
de-, Ölfrüchteanbau und der Schweinehaltung, bei den
Obstbauern (+11%) neben den Obsterlösen aus Ent-
schädigungszahlungen, Forstwirtschaft, Zuwächsen
in Direktvermarktung und landwirtschaftlichen Neben-
betrieben. Der Aufwand (+5%) erhöhte sich neben den
sonstigen Aufwendungen und der Vorsteuer insbe-
sondere bei den Fremdlöhnen, Treibstoffen, Pflan-
zenschutzmitteln und dem Viehzukauf. Die erste
Größenklasse wurde auf Grund der geringen Testbe-
triebszahl (weniger als 15) und die zweite Größenklasse
wegen des hohen Konfidenzintervalls (>100) nicht
dargestellt. Die dritte und vierte Größenklasse konnte
überdurchschnittlich bei den Einkünften zulegen.

Veredelungsbetriebe: Sie stellen knapp 8% aller
Betriebe der Grundgesamtheit und bewirtschaften 8%
der RLF. Die Einkünfte machten 31.967 Euro je Betrieb
aus und lagen damit um 44% über dem Durchschnitt
aller Betriebe. Gegenüber 2005 ergab sich ein Ein-
kommensanstieg von weiteren 16%, der im Wesentli-
chen durch die Schweinehaltung gegeben war. Die
Erträge bei Körnermais, Ölfrüchten, aus der Forst-
wirtschaft und Entschädigungszahlungen wirkten sich
ebenfalls positiv auf das Einkommen aus. Die Auf-
wandssteigerung (+5%) wurde insbesondere durch die
weiter gestiegenen Ferkelpreise sowie höhere Futter-
kosten bewirkt.  Auch bei dieser Betriebsform zeigt sich
nach Größenklassen wieder ein äußerst differenzier-
tes Bild: Für die kleineren Betriebe (erste und zweite
Größenklasse) sind kaum noch Testbetriebe zu finden.
Es wurden weniger als 15 Testbetriebe ausgewertet.
Die Ergebnisse werden daher nicht dargestellt. Her-
vorzuheben ist, dass die vierte Größenklasse um 45%
über den durchschnittlichen Einkünften aller Verede-
lungsbetriebe zu liegen kommt.

Produktionsgebiete
Bei den Ergebnissen nach Produktionsgebieten war
nach dem Einkommensrückgang im Vorjahr von nahe-
zu einem Fünftel im Nö. Flach- und Hügelland mit rund
einem Viertel der kräftigste Einkommenszuwachs zu
verzeichnen. Eine weitere Einkommenserhöhung von
rund einem Fünftel war im Kärntner Becken gegeben,
eine Folge der stark gestiegenen Forsterträge und Ent-
schädigungszahlungen. Überdurchschnittlich waren
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darüber hinaus die Einkommszuwächse im Sö. Flach-
und Hügelland (+21%), woran neben dem Maisanbau
Schweine, Versicherungsentschädigungen, Forstwirt-
schaft, Obst und Ölfrüchte Anteil hatten. Die geringste
Einkommensverbesserung war im Hochalpengebiet
(+7%) gegeben, weil höhere Erträge bei Rindern und
Milch durch entsprechende Aufwendungen nicht zum
Tragen kamen und mit geringeren Einnahmen aus
Gästebeherbergung die höheren Erträge aus der Forst-
wirtschaft nicht voll ausgleichen konnten. Im Voral-
pengebiet und Wald- und Mühlviertel entsprachen die
Einkommenszuwächse in etwa dem Durchschnitt aller
Betriebe, am Alpenostrand (+11%) und im Alpenvor-
land (+13%) waren sie etwas geringer als im Mittel aller
Betriebe. Einen umfassenden Überblick zu den Ergeb-
nissen gibt die Tabelle 4.1.9 im Tabellenteil.

Bundesländer
Die Auswertungsergebnisse der Buchführungsbetrie-
be nach Bundesländern sind in der Tabelle 4.1.10 im
Detail dargestellt.

Kleinere, mittlere und größere Betriebe
Die Einteilung orientiert sich nach den vier Größen-
klassen, es wurden lediglich bei den mittleren Betrie-

ben zwei Größenklassen zusammengefasst. Generell
ist anzumerken (siehe Tabelle 4.1.1):

Kleinere Betriebe: Sie entsprechen den Betrieben
der ersten Größenklasse (6.000 bis 12.000 Euro
Gesamt-SDB), repräsentieren 28% aller Betriebe der
Grundgesamtheit und bewirtschaften 14% der RLF. Die
Betriebe mit verstärktem Forst sind hier stärker und die
Futterbau- und insbesondere die Veredelungsbetrie-
be schwächer als im Durchschnitt aller Betriebe ver-
treten. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
waren im Vergleich zu 2005 um 12% höher und mach-
ten mit 6.871 Euro nur knapp ein Drittel des Mittels aller
Betriebe aus. Dagegen liegen die außerbetrieblichen
Einkünfte bei den kleinen Betrieben nahezu 42% über
dem Österreichdurchschnitt und betrugen 16.929 Euro
je Betrieb. Die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt
11,1 ha RLF, davon sind 4,4 ha Ackerland.

Mittlere Betriebe: Diese Gruppe umfasst die zwei-
te (12.000 bis 20.000 Euro Gesamt-SDB) und die drit-
te Größenklasse (20.000 bis 35.000 Euro). Sie stellen
insgesamt 46% aller Betriebe der Grundgesamtheit und
bewirtschaften 40% der gesamten RLF. Die Einkünf-
te lagen mit 18.962 Euro je Betrieb 15% unter dem
Durchschnitt aller Betriebe, aber um 13% höher als

Grafik: G. FronaschitzQuelle: LBG
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2005. Die außerbetrieblichen Einkünfte (12.319 Euro
je Betrieb) lagen in etwa im Durchschnitt. Die durch-
schnittliche Betriebsgröße macht 19,6 ha RLF aus,
davon 9,8 ha Ackerland.

Größere Betriebe: Sie entsprechen den Betrieben
der vierten Größenklasse (35.000 bis 150.000 Euro
GSDB) und stellen zwar nur 26% der Betriebe, bewirt-
schaften aber 46% der RLF. Im Gegensatz zum Durch-
schnitt aller Betriebe sind hier die Dauerkultur-, Markt-
frucht- und insbesondere die Veredelungsbetriebe
überproportional vertreten. Diese Gruppe verfügt mit
44.773 Euro je Betrieb über die höchsten Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft. Sie waren damit doppelt so
hoch wie im Durchschnitt aller Betriebe. Das Einkünf-
teplus von 18% gegenüber dem Vorjahr resultierte im
Wesentlichen aus Tierhaltung (insbesondere Schwei-
ne), Marktfruchtbau, Wein, Forstwirtschaft und aus
öffentlichen Geldern in Form der Betriebs- und Milch-
prämie. Die durchschnittliche RLF dieser Betriebe
betrug 40,5 ha, davon entfielen 29 ha auf Ackerland.

In allen Betriebsformen gingen in der Regel steigen-
de Betriebsgrößen mit steigenden Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft je nAK einher. Zwischen
kleinster und größter Betriebsgrößenklasse lagen die
je nAK im Durchschnitt erzielten Einkünfte in den Dau-
erkultur- und Marktfruchtbetrieben beträchtlich weiter
auseinander als im Durchschnitt aller Betriebe, wo die

kleinste Größenklasse 29% der Einkommen je nAK der
größten Größenklasse erreicht.

Erwerbseinkommen
Das Erwerbseinkommen umfasst neben den Einkünf-
ten aus der Land- und Forstwirtschaft auch die außer-
betrieblichen Einkünfte des Unternehmerhaushalts.

Die Buchführungsdaten vermitteln einen umfassenden Ein-
blick in die wirtschaftlichen Verhältnisse land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe in Österreich. Für die Darstellung der
Einkommenssituation ist es wichtig, einen möglichst hohen
Deckungsgrad der Grundgesamtheit (100.379 Betriebe)
durch das Testbetriebsnetz (2.255 Betriebe) zu erreichen. Dies
wird durch den sogenannten Auswahlrahmen erreicht. Mit
diesem wird die Abdeckung der Grundgesamtheit festgelegt.
Der Auswahlrahmen umfasst alle Betriebe mit einem Gesamt-
SDB zwischen 6.000 und 150.000 Euro. In der Grafik ist der
Deckungsgrad für die wichtigsten land- und forstwirtschaft-
lichen Größen dargestellt. Bei der Anzahl der Betriebe wird
nur ein Deckungsgrad von 56% erreicht, da die Kleinstbe-
triebe bis 6.000 Euro Gesamt-SDB nicht berücksichtigt sind.
Durch den Auswahlrahmen werden 88% der Ackerfläche und
weit über 90% des Milchkuh-, Rinder- sowie Schweinebe-
standes erfasst. Von der Waldfläche werden durch das Feh-
len der Großforste nur 79% abgebildet. Insgesamt ergibt die
Summe des Gesamt-SDB des Auswahlrahmens 3,7 Mrd.
Euro, das sind 90% des Volumens der bäuerlichen Betrie-
be bzw. 89% der gesamten Land- und Forstwirtschaft (Details
siehe Erhebungsgrundlagen und Methodik, Seite 298).

Deckungsgrad der Grundgesamtheit durch die Testbetriebe

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz
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Es sind dies die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbst-
ändiger und unselbständiger Arbeit. Die außerbe-
trieblichen Einkünfte betrugen 2006 im Durchschnitt aller
Betriebe 11.929 Euro. Das waren um 5% mehr als 2005.
Der Anteil der außerbetrieblichen Einkünfte ist je nach
Erfolg der landwirtschaftlichen Einkommenskompo-
nente jährlichen Schwankungen unterworfen, er ist nach
Betriebsformen sehr unterschiedlich. Ihr Anteil am
gesamten Erwerbseinkommen betrug 35% im Durch-
schnitt aller Betriebe bis maximal 46% in den Betrie-
ben mit 25 bis 50% Forstanteil; nur in den Verede-
lungsbetrieben war er mit schwach einem Viertel deut-
lich geringer. Im Durchschnitt aller Betriebe wurde ein
Erwerbseinkommen je AK-U von 20.854 Euro ermit-
telt. Wesentlich über dem Durchschnitt liegende Ein-
kommen je AK-U waren in den Marktfrucht- und Ver-
edelungsbetrieben zu vermerken. Am geringsten blie-
ben sie in den Dauerkultur- und Futterbaubetrieben
(Tabelle 4.1.11).

Gesamteinkommen
Das Gesamteinkommen bezifferte sich 2006 im Durch-
schnitt aller Betriebe auf 40.513 Euro je Unterneh-
merhaushalt (+10% gegenüber 2005). Der Anteil der
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft daran belief
sich auf 55%, aus dem unselbständigen und selbst-
ändigen Erwerb kamen 29%, aus Rentenzahlungen und
aus Familienbeihilfen inkl. sonstiger Sozialtransfers je
8%. Innerhalb der Betriebsformen war der aus der Land-
und Forstwirtschaft stammende Anteil in den Verede-
lungsbetrieben (67%) am größten und lag nur noch in
den Futterbau- und Marktfruchtbetrieben (je 56%) über
dem Durchschnitt aller Betriebe (Tabelle 4.1.11).

Einkommensverteilung
Im Berichtsjahr bilanzierten 9,2% der durch den Aus-
wertungsrahmen repräsentierten Betriebe mit Verlust.
Mit 17,2% war dieser Anteil in den Dauerkulturbetrie-
ben besonders hoch, bei den Betrieben mit 25 bis 50%
Forstanteil waren es 11% und den übrigen Betriebs-
formen um die 8%. 

Bei 1,9% der Betriebe konnten diese Verluste auch
durch außerbetriebliche Erwerbseinkünfte nicht aus-
geglichen werden. Eine Reihung der ausgewerteten
Betriebe nach steigenden Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft je nAK zeigt, dass die 2006 erzielten
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im ersten
Viertel (25% der Betriebe entfallen auf die unterste Ein-
kommensskala) durchschnittlich bei 2.983 Euro je
nAK und im vierten Viertel bei 47.340 Euro je nAK lagen.
Dabei sind insbesondere die negativen Einkommen im
ersten Viertel bei den Veredelungsbetrieben hervor-
zuheben, aber auch das vierte Viertel der Dauerkul-
turbetriebe, wo Einkommen im Durchschnitt von über
65.000 Euro je nAK erzielt werden konnten. Regional
gab es im ersten Viertel durchschnittlich negative Ein-
kommen im Sö. Flach- und Hügelland und im Kärnt-
ner Becken. Die höchsten Einkommen wurden mit nahe-
zu 57.000 Euro je nAK im Nö. Flach- und Hügelland
erreicht. Beachtenswert ist ferner, dass die durch-
schnittlichen Einkommen im dritten Viertel der Dauer-
kulturbetriebe höher waren als im vierten Viertel der
Futterbau-, landwirtschaftlichen Gemischt- und Ver-
edelungsbetriebe.

Höhe und Struktur der öffentlichen Gelder nach Betriebsformen 2006
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Der im Durchschnitt aller Betriebe bei den Erwerbs-
einkommen je AK-U bestehende Abstand zwischen
unterstem und oberstem Viertel berechnete sich im Jahr
2006 je AK-U mit 37.233 Euro bzw. 1 : 5,1. Die kleins-
ten absoluten Unterschiede innerhalb der Betriebs-
formen ergaben sich in den landwirtschaftlichen
Gemischtbetrieben, die größten bei den Dauerkultur-
betrieben. Die Spannweite der in den untersten Vier-
teln erzielten Einkommen betrug nach Betriebsformen
251% und nach Produktionsgebieten 120%, in den
obersten Vierteln 76 und 86% (siehe Tabelle 4.1.17).

Die öffentlichen Gelder und ihre Bedeutung
In Ergänzung zum Kapitel Förderungen und Leis-
tungsabgeltungen (siehe Seite 99) wird hier die Ver-
teilung der öffentlichen Gelder auf die einzelnen
Betriebsformen dargestellt. Dazu vorweg: Die öffent-
lichen Gelder werden unabhängig vom Auszahlungs-
termin in die Buchhaltung der Betriebe in dem Jahr, in
dem der Anspruch entsteht, berücksichtigt (Beispiel Mut-
terkuhprämie: Förderung wird erst im Februar des Fol-
gejahres ausbezahlt). Es können sich dadurch Unter-
schiede zu den ausgewiesenen Geldern laut Rech-
nungsabschluss des BMLFUW ergeben. Die Unter-
schiede zwischen hochgerechneten Werten und den
ausgewiesenen Daten des BMLFUW lassen darauf
schließen, dass die Direktzahlungen und Leistungs-

abgeltungen von den Buchführungsbetrieben in Summe
stärker in Anspruch genommen werden als von Betrie-
ben außerhalb des Testbetriebsnetzes. Folgende Fak-
ten sind bei den öffentlichen Geldern, die direkt den
Betrieben zu Gute kommen, anzuführen (siehe auch
Tabelle 4.1.13):

l Höhe der öffentlichen Gelder 2006 (Durchschnitt aller
Betriebe): 18.379 Euro je Betrieb und 13.416 Euro je bAK.
Davon wurden 17.409 Euro je Betrieb direkt als einkom-
menswirksam verbucht, das sind knapp 24% vom Ertrag.

l Der Anteil der öffentlichen Gelder nach Förderungs-
maßnahmen: Marktordnungsprämien 38%, ÖPUL 36%,
Ausgleichszulage in Benachteiligten Gebieten 14%,Inves-
titions-, Zinsenzuschüsse, Agrardiesel u.a. 12%.

l Sonstiges: Die Bandbreite der öffentlichen Gelder reichte
von 9.725 Euro (Dauerkultur) bis 25.788 Euro (Markt-
fruchtbetriebe). Bei den Futterbaubetrieben waren es
19.159 Euro, die Betriebe mit über 50% Forst (15.811 Euro)
und die Veredelungsbetriebe (13.977 Euro) lagen deutlich
darunter. Bei 49% der Betriebe machten die Beträge über
15.000 Euro aus; bei 15% der Betriebe waren es mehr als
30.000 Euro und bei etwas über 5% mehr als 45.000 Euro.
14% der Futterbaubetriebe, aber über 30% der Markt-
fruchtbetriebe erhielten im Jahr 2006 mehr als 30.000 Euro
an öffentlichen Geldern.

Modulation der Marktordnungsprämien
Mit der Umstellung der Marktordnungsprämien auf die
Betriebsprämie wurde eine Modulation eingeführt. Im
Rahmen der Modulation wurden die Direktzahlungen
der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (Zahlun-
gen im Rahmen der Marktordnung) im Jahr 2006 um
4% gekürzt. Diese einbehaltenen Gelder wurden für
Maßnahmen der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik
(Entwicklung des ländlichen Raumes) eingesetzt. Für
die Jahre 2007 bis 2012 ist eine Modulation von jeweils
5% vorgesehen. Pro Betrieb und Jahr gibt es eine Frei-
grenze von 5.000 Euro, für welche keine Modulation
berechnet wird. Von der Modulation waren letztlich etwas
mehr als die Hälfte der durch den Auswahlrahmen reprä-
sentierten Betriebe betroffen, sie machte im Durchschnitt
je Betrieb 255 Euro aus. Der höchste Wert lag bei 2.588
Euro und betraf einen großen Futterbaubetrieb. Kür-
zungen wurden bei 17% der Dauerkulturbetriebe, aber
bei über 80% der Marktfruchtbetriebe wirksam. Nach
Größenklassen waren es 19% in der kleinsten Größen-
gruppe und 86% in den Betrieben zwischen 35.000 und
150.000 Euro Gesamt-SDB (siehe auch Kapitel För-
derungen, Seite 99 und Tabelle 5.1.8).

Ausgewählte Kennzahlen
Arbeitskräfte

Im Durchschnitt aller Betriebe waren 2006 am Betrieb
1,37 betriebliche Arbeitskräfte (bAK) beschäftigt, davon
entfielen 1,31 auf nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK).

Modulation 2006 

betroffene 
Betriebe 

Modulation 
effektiv 

Maximal- 
wert Betriebsformen und 

Größenklassen 
Prozent 

Euro je betroffenem 

Betrieb 

Betriebe  
mit über 50% Forst 

26,5 127 682 

Betriebe  
mit 25 bis 50% Forst 

35,3 143 1.440 

Futterbaubetriebe 53,7 211 2.588 

Landwirtschaftliche 
Gemischtbetriebe 

59,6 281 2.467 

Marktfruchtbetriebe 80,7 405 2.546 

Dauerkulturbetriebe 16,9 255 1.002 

Veredelungsbetriebe 61,9 212 1.378 

Alle Betriebe 51,3 255 2.588 

Betriebe mit 6.000 bis 
<12.000 Euro Gesamt-SDB 

19,1 76 346 

Betriebe mit 12.000 bis 
<20.000 Euro Gesamt-SDB 

34,3 128 430 

Betriebe mit 20.000 bis 
<35.000 Euro Gesamt-SDB 

66,2 168 960 

Betriebe mit 35.000 bis 
<150.000 Euro Gesamt-SDB 

85,9 405 2.588 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Lediglich über 4% der Arbeitskräfte entfielen auf ent-
lohnte Arbeitskräfte. Diese sind vorwiegend in Dauer-
kulturbetrieben zu finden, wo rund ein Fünftel der
Arbeitskräfte entlohnt wird (siehe auch Tabelle 4.1.12).

Der Begriff Arbeitskräfte des Unternehmerhaushaltes
(AK-U) umfasst alle Personen des Unternehmer-
haushaltes, die zur Erwirtschaftung des Erwerbsein-
kommens beitragen. 2006 waren es 1,63 AK-U im
Durchschnitt aller Betriebe, wobei nach Betriebsformen
eine Streuung zu verzeichnen war (1,32 AK-U in Markt-
fruchtbetrieben bis 1,75 AK-U in den Futterbaubetrie-
ben). Nach Betriebsgrößenklassen waren es um die
1,20 im Mittel der kleineren Marktfruchtbetriebe bis 2,03
AK-U in den großen Futterbaubetrieben. Im Durchschnitt
aller Betriebe verminderte sich der Arbeitskräftebesatz
um 1%, mit Ausnahme der Betriebe mit über 50% Forst-
anteil (+3%) und der landwirtschaftlichen Gemischt-
betriebe (0%).

Gesamtvermögen (Aktiva)
Das Gesamtvermögen des Betriebes 2006 belief sich
im Mittel der buchführenden bäuerlichen Betriebe auf
319.755 Euro. Zwischen 1.1. und 31.12. 2006 stieg es
um 2,2%, zu etwa zwei Drittel als Folge der im Ver-
gleich zu Beginn des Jahres höheren Geldbestände
(siehe Texttabelle). In den Betriebsformen wiesen
erneut die Betriebe mit über 50% Forstanteil sowie die
Veredelungsbetriebe (456.700 und 375.804 Euro) eine
überdurchschnittliche Kapitalausstattung je Betrieb
auf, wogegen sie insbesondere in den Dauerkultur-
betrieben vergleichsweise niedrig war (262.164 Euro).
Je bAK errechnete sich ein Gesamtvermögen von
233.055 Euro.

Eigenkapitelveränderung im Betrieb
Sie betrug im Durchschnitt aller Betriebe 7.148 Euro
(2005: 3.235 Euro). Sie ermöglichte die Deckung der
Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen in allen
Betriebsformen.

Verschuldungsgrad
Der Verschuldungsgrad (Anteil der Schulden am
Betriebsvermögen) betrug zum 31.12. 2006 durch-
schnittlich 9,1%, im Vergleich zu 2005 (9,5%) hat er
sich leicht verbessert. Innerhalb der Betriebsformen
schwankte er zwischen 11,1% in den Dauerkulturbe-
trieben und 4,8% in den Betrieben mit über 50% Forst-
anteil. Nach Größenklassen bewegte sich der Ver-
schuldungsgrad zwischen durchschnittlich 6,3% in
den kleineren und 11,2% in den größeren Betrieben.
Die dem Betrieb zugerechnete Zinsenbelastung betrug
im Gesamtmittel (einschließlich der Spesen und ohne
Gegenverrechnung allfälliger Zinsenzuschüsse) 1.181
Euro. Der am Schuldenstand gemessene durch-
schnittliche Zinssatz 2006 betrug 4,1% (2005: 4,1%).

Kapitalproduktivität
Die Kapitalproduktivität, die sich aus der Gegenüber-
stellung von Besatzkapital (per 31.12.2006) und erziel-
tem Ertrag ableitet, errechnete sich im Mittel aller
Betriebe auf 29,0% und hat sich damit im Vergleich zum
Vorjahr verbessert. Das relativ günstigste Ergebnis zeig-
ten die Veredelungsbetriebe (39,8%) und die Markt-
fruchtbetriebe (36,6%), die ungünstigsten Relationen
sind bei den Betrieben mit 25 bis 50% Forstanteil
(24,3%) gegeben (siehe Texttabelle).

Gliederung des Gesamtvermögens 
je Betrieb (Aktiva) 

Stand per 31.12.2006 
Alle Betriebe 

in Euro in % 

Index 
1.1.2006 

=100 

Geld  55.429  17,3  108,6 

Erzeugungsvorräte  5.708  1,8  102,6 

Zukaufsvorräte  1.542  0,5  107,7 

Vieh  12.095  3,8  102,1 

Maschinen u. Geräte  45.710  14,3  100,9 

Wirtschaftsgebäude1)  117.701  36,8  100,4 

Pflanzenbestände   52.595  16,4  101,1 

Nebenbetriebe  8.664  2,7  103,1 

Boden u. Rechte   20.311  6,4  101,9 

Aktiven insgesamt  319.755  100,0  102,2 

1) inklusive Grundverbesserungen 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Besatzvermögen und 
Kapitalproduktivität  

Besatzvermögen am 
Schluss des Jahres 

Betriebsformen 
Euro je 

bAK 
Euro je ha 

RLF 

Kapital-
produk-
tivität 

Betriebe 
mit über 50% Forst 

179.605 13.230 26,3 

Betriebe  
mit 25 bis 50% Forst 

168.925 12.742 24,3 

Futterbaubetriebe 175.549 12.959 26,2 

Landwirtschaftliche 
Gemischtbetriebe 

195.188 10.102 30,0 

Marktfruchtbetriebe 224.764 5.531 36,6 

Dauerkulturbetriebe 149.453 17.805 26,3 

Veredelungsbetriebe 247.583 13.435 39,8 

Alle Betriebe  2006 183.946 11.136 29,0 

Alle Betriebe  2005 177.908 10.980 27,6 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Privatverbrauch
Der Privatverbrauch je Unternehmerhaushalt stieg
2006 mit 28.252 Euro im Vergleich zum Vorjahr um 3%.
55% davon entfielen auf die Ausgaben für die laufen-
de Haushaltsführung (ohne Ausgedinge, inklusive
PKW Privatanteil), 13% auf den Aufwand für das
Wohnhaus inklusive AfA, 10% für sonstige private
Anschaffungen, 3% für private Steuern und Versiche-
rungen und 19% auf Nahrungsmittelzukäufe und
bewertete Naturallieferungen aus dem eigenen Betrieb
(z.B.: Milch, Fleisch, Holz) an den Haushalt (siehe auch
Tabelle 4.1.15).

Über-/Unterdeckung des Verbrauches
Diese Kennzahl errechnet sich aus dem Gesamtein-
kommen (40.513 Euro) abzüglich Privatverbrauch
(28.252 Euro) und der Sozialversicherungsbeiträge
(5.034 Euro). Als Summe von Privatverbrauch und Sozi-
alversicherungsbeiträgen errechnet sich demnach ein
Wert von 33.286 Euro je Unternehmerhaushalt. Stellt
man diesen Wert dem Gesamteinkommen gegenüber,
ergibt sich im Durchschnitt aller Betriebe 2006 ein posi-
tiver Wert je Betrieb von 7.227 Euro oder 18% des
Gesamteinkommens. Die Summe aus Privatverbrauch
und Sozialversicherungsbeiträgen (= gesamter Ver-
brauch) wurde zu zwei Drittel aus den Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft gedeckt, zuzüglich der außer-
betrieblichen Einkünfte war im Durchschnitt eine Über-
deckung von 2% gegeben. Bei 35% aller Betriebe war
der Verbrauch größer als das Gesamteinkommen,
wobei hier auch in diesem Jahr die Dauerkulturbetrie-
be mit 50% Anteil besonders hervorstachen. Ein im Ver-
gleich dazu günstigeres Ergebnis zeigten Betriebe mit
25 bis 50% Forstanteil und die Futterbaubetriebe (29
und 30%; siehe Tabelle 4.1.19).

Brutto-Investitionen in das Anlagevermögen
Von den Brutto-Investitionen in das Anlagevermögen
(ohne Wohnhaus) in gleicher Höhe wie im Vorjahr von
16.322 Euro entfielen im Durchschnitt aller Betriebe 28%
auf bauliche Anlagen (inklusive Meliorationen), 45% auf
Maschinen und Geräte, 17% auf Grund- und allfällige
Waldzukäufe und 5% auf den Zukauf von Milchkon-
tingenten. Die baulichen Investitionen waren rund ein
Fünftel niedriger, wogegen für Maschinen und Geräte
gleich viel wie im Vorjahr ausgegeben wurde. Stark zuge-
nommen hat der Ankauf von Milchkontingenten (um
mehr als ein Drittel). Der Hauptanteil der Investitions-
zuschüsse entfiel auf Gebäudeinvestitionen, er betrug
an die 17% der Baukosten. 

Netto-Investitionen in bauliche Anlagen, 
Maschinen und Geräte

Sie waren mit 911 Euro im Durchschnitt aller Betriebe
um zwei Drittel niedriger als im Vorjahr, sie beliefen sich

auf nur etwas über 2% des Gesamteinkommens; in den
Marktfruchtbetrieben waren die Ausgaben für Neuan-
schaffungen abermals niedriger als die Abschreibun-
gen, wesentlich über dem Durchschnitt aller Betriebe
lagen die Nettoinvestitionen diesmal in den landwirt-
schaftlichen Gemischtbetrieben und den Betrieben
mit höheren Forstanteilen.

Geldflussrechnung
Im Durchschnitt aller Betriebe standen je Unterneh-
merhaushalt im Jahr 2006  51.613 Euro zur Verfügung,
61% davon kamen aus dem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb, 23% trugen die außerbetrieblichen Ein-
künfte bei und 12% kamen aus den Sozialtransfers.
Die Verwendung gliedert sich wie folgt: 42% wurden
für die laufende Haushaltsführung benötigt, nahezu 10%
gingen für Sozialversicherungsbeiträge auf, 21% wur-
den für Neuanlagen (im Betrieb) und 13% für private
Anschaffungen (inklusive Wohnhaus) verwendet. Unter
dem Begriff Geldveränderung waren 7.066 Euro ver-
bucht, dieser Betrag steht zum Sparen oder für Kre-
ditrückzahlungen zur Verfügung (Tabelle 4.1.16).

Aufwandsrate
Diese Kennzahl ist definiert als Anteil des Aufwandes
am Ertrag. Je niedriger dieser Wert ist, umso günsti-
ger ist die Auswirkung auf die Einkünfte. Sie ermittel-
te sich für 2006 im gewichteten Gesamtdurchschnitt
aller ausgewerteten Betriebe mit 70% und bewegte sich
von durchschnittlich 76 bzw. 74% in den Verede-
lungsbetrieben und Landwirtschaftlichen Gemischt-
betrieben bis zu 60% in den Betrieben mit über 50%
Forstanteil, bzw. von 77% in den kleineren bis 69 bzw.
68% in den mittleren und größeren Betrieben.

Anteil Ist- an Soll-Einkünften
Die Soll-Einkünfte werden als Summe aus dem Lohnan-
satz für die nicht entlohnten AK und dem Zinsansatz
(3,5% des im Betrieb gebundenen Eigenkapitals)
errechnet. Der Anteil der Ist-Einkünfte (= Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft) an den Soll-Einkünften
machte 2006 insgesamt 55% aus. Die beste Rentabi-
lität wird in den Marktfruchtbetrieben erzielt, dem-
gegenüber bescheiden war sie diesmal in den Dauer-
kulturbetrieben und den Betrieben mit 25 bis 50% Forst-
anteil. Die Betriebsgröße hat auf diese Kennzahl einen
positiven Einfluss, nur die großen Marktfruchtbetriebe
erreichten eine volle Kostendeckung. (Tabelle 4.1.14).

Naturaldaten
Ergebnisse von ausgewählten Naturaldaten land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe sind in der Tabelle 4.1.21.
zu finden.
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Von den 2.255 ausgewerteten Testbetrieben im Jahr
2006 hatten 1.018 Betriebe Berghöfekataster-Punkte
(in der Folge mit BHK abgekürzt) und fallen somit unter
die Bezeichnung Bergbauernbetrieb. Die Zuerken-
nung von BHK-Punkten erfolgt auf Grund von Richtli-
nien des BMLFUW nach den Merkmalen innere Ver-
kehrslage (vor allem Hangneigung), äußere Ver-
kehrslage, Seehöhe, Klimawert und BHK-Bodenklima-
Zahl im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrages-
Flächen seitens der AMA. Die Darstellung der Ein-
kommensergebnisse wird nach den folgenden vier BHK-
Gruppen geglieder: 

BHK-Gruppe 1 bis < =   90 BHK-Punkte
BHK-Gruppe 2 >   90 bis < = 180 BHK-Punkte
BHK-Gruppe 3 > 180 bis < = 270 BHK-Punkte
BHK-Gruppe 4 > 270 BHK-Punkte

Regional betrachtet liegen die Bergbauernbetriebe
(wie auch die Testbetriebe) überwiegend in den land-
wirtschaftlichen Hauptproduktionsgebieten Hochal-
pen, Voralpen, Alpenostrand sowie Wald- und Mühl-
viertel, wobei sich hier kaum noch Betriebe mit mehr
als 180 BHK-Punkten finden.

Alle Bergbauernbetriebe
Die Bergbauernbetriebe repräsentierten 49% der
Betriebe in der Grundgesamtheit und bewirtschafteten
42% der RLF in Österreich. Von ihnen kamen 70% der
Erträge aus Milchviehhaltung, 60% aus Rinderhal-
tung und 72% aus der Forstwirtschaft. Die Erträge aus

der Bodennutzung (9%) und Schweinehaltung (8%) hat-
ten nur geringe Bedeutung.

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft aller Berg-
bauernbetriebe im Jahr 2006 waren mit 21.501 Euro
um 12% höher als im Vorjahr. Die kräftigste Steigerung
erzielten die Betriebe der BHK-Gruppe 4 mit +18%,
gefolgt von der BHK-Gruppe 2 (+17%), BHK-Gruppe
1 (+9%) und BHK Gruppe 3 (+5%). Die Ausgleichs-
zulage trug wesentlich zu den Einkünften bei, vor
allem bei Bergbauernbetrieben mit hoher und extre-
mer Erschwernis.

Bei den Nichtbergbauern/bäuerinnen war nach dem Ein-
kommensrückgang im Vorjahr eine höhere Einkom-
menssteigerung (+18%) zu verzeichnen, sodass sich
der Einkommensabstand zu den Bergbauernbetrieben
im Vergleich zu 2005 auf 6% vergrößert hat. Je nAK
betrug dieser Abstand 20%, er ist vor allem deshalb
größer, weil in den Bergbauernbetrieben mit 1,42 nAK
durchschnittlich um 17% mehr Arbeitskräfte im Einsatz
standen im Vergleich zu den Nichtbergbauernbetrieben
(1,21 nAK).

Je nicht entlohnter Arbeitskraft (nAK) bezifferten sich
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft aller Berg-
bauernbetriebe auf 15.185 Euro, die Differenzen der
BHK-Gruppen 1 bis 3 zueinander lagen bei max. etwa
750 Euro. Zur BHK-Gruppe 4 verringerte sich die Dif-
ferenz im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 1.700 Euro.

4.2 Einkommenssituation der Bergbauernbetriebe

Grafik: G. FronaschitzQuelle: LBG
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Zum Durchschnitt aller Betriebe betrug der Abstand der
BHK-Gruppe 4 bereits 3.102 Euro bzw. 18% und zu
den Nichtbergbauern 5.171 Euro oder 27%.

Die außerbetrieblichen Einkünfte aus unselbständiger
und selbständiger Arbeit nahmen insgesamt schwächer
zu als die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft allein.
Das Erwerbseinkommen aller Bergbauernbetriebe
machte 32.545 Euro (+9%) je Unternehmerhaushalt aus.
Ein Drittel des Erwerbseinkommens kommt aus den
außerbetrieblichen Einkünften. Die Sozialtransfers
machten 2006 je Unternehmerhaushalt im Mittel aller
Bergbauernbetriebe 6.675 Euro aus, davon entfielen
allein 3.794 Euro auf Familien-, Schulbeihilfen und ande-
res. Das Gesamteinkommen, das sich aus all diesen
Einkommenskomponenten zusammensetzt, betrug

39.325 Euro je Unternehmerhaushalt. Der Einkom-
mensabstand zum Durchschnitt aller Betriebe und zu
den Nichtbergbauern - bezogen auf das Gesamtein-
kommen - betrug 3 bzw. 6%, er hat sich im Vergleich
zum Vorjahr nicht verändert.

Entwicklung in den einzelnen BHK-Gruppen
BHK-Gruppe 1: Sie stellen 29% aller Bergbauern-
betriebe in der Grundgesamtheit. Die durchschnittliche
Größe betrug 21,6 ha RLF. Die Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft lagen mit 22.449 Euro je Betrieb
(+9%) etwa auf dem Niveau des Durchschnitts aller
Betriebe. Die Betriebe profitierten neben höheren
Erträgen bei Holz, Milch und Rindern durch die letzt-
malige Anhebung der Milchprämie. Einem um 8%
höheren Ertrag stand eine Aufwandssteigerung von 6%
gegenüber, woran die Aufwendungen für Bodennutzung
und Tierhaltung sowie für Energie und Anlagenerhal-
tung wesentlich Anteil hatten, wogegen die AfA im Ver-
gleich zu den Vorjahren schwächer zunahm. 

BHK-Gruppe 2: Mit 44% aller Bergbauernbetriebe
in der Grundgesamtheit stellten sie mit Abstand die größ-
te Gruppe dar. Das Flächenausmaß je Betrieb liegt bei
19,4 ha RLF. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft machten 21.345 Euro je Betrieb aus, um 17%
mehr als 2005. Der Abstand zum Durchschnitt aller
Betriebe blieb damit unverändert (4%), zu jenem der
Nichtbergbauern hat er sich auf 7% vergrößert. Der im
Vergleich zum Vorjahr um 9% höhere Ertrag kam zu
knapp 40% aus der Forstwirtschaft, der Rest aus der
Rinderhaltung, Milchwirtschaft sowie der Milchprämie.
Die Aufwandssteigerung (+5%) entsprach in ihrer Ten-
denz in etwa den BHK-Gruppe 1 Betrieben.

BHK-Gruppe 3: Diese Gruppe repräsentierte 16%
aller Bergbauernbetriebe in der Grundgesamtheit. 18,2
ha RLF betrug die durchschnittliche Betriebsgröße. Die
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft beliefen sich
auf 22.650 Euro je Betrieb, das waren nach dem ein-
malig guten Ergebnis im Vorjahr um 5% mehr. Den
Durchschnitt aller Betriebe haben sie damit noch um
2% übertroffen und jenen der Nichtbergbauern knapp
nicht erreicht. Auf der Ertragsseite (+1%) waren es der
Wald und die öffentlichen Zuwendungen in Form der
Milch- und Niederlassungsprämien und beim Aufwand
die durch stark zurückgenommene Investitionen nied-
rigere Vorsteuer- und Fremdkapitalbelastung, die zu
dem Einkommensplus führten.

BHK-Gruppe 4: Die Bergbauerngruppe mit der
durchschnittlich höchsten BHK-Punkteanzahl und den
extremsten Produktionsbedingungen macht 11% aller
Bergbauernbetriebe aus. Die Betriebsgröße betrug
13,2 ha RLF. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-Grafik: G. FronaschitzQuelle: LBG
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schaft waren mit 17.829 Euro je Betrieb nach zwei nicht
so guten Jahren um 18% höher. 20% betrug der
Abstand zum Durchschnitt aller Betriebe, 22% der zu
den Nichtbergbauern. Innerhalb der Bergbauernbetriebe
lagen sie deutlich unter dem Durchschnitt. Maßgebli-
chen Anteil an der Einkommensverbesserung hatten
die gegenüber 2005 um 10% gestiegenen Erträge ins-
besondere aus der Forstwirtschaft aber auch aus Rin-
derhaltung und Milchwirtschaft. Eine höhere Aus-
gleichszulage, die mit einem Anteil von 42% die wich-
tigste Fördermaßnahme an den öffentlichen Geldern
darstellt, trug ebenfalls dazu bei. Der gegenüber dem
Vorjahr um 7% höhere Aufwand war vor allem auf die
gestiegenen Tierhaltungskosten zurückzuführen. Im Ver-
gleich zum Mittel der Bergbauernbetriebe... (siehe
auch Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3). 

Ausgewählte Kennzahlen
Arbeitstage: Bezogen auf den Arbeitstag hielten
sich die Unterschiede in der Höhe der Einkünfte mit
Ausnahme der BHK-Gruppe 4 in Grenzen. Mit durch-
schnittlich 49 Euro je Arbeitstag hat sich die Differenz
zu den Nichtbergbauern (61 Euro) von 16% auf 21%
im Jahr 2006 vergrößert. Bei den Bergbauern entfie-
len davon im Durchschnitt 11 Euro je Arbeitstag auf die
Ausgleichszulage, wobei sich dieser Betrag mit zuneh-
mender Erschwernis zwischen über 7 und knapp
20 Euro bewegte.

Einkommensverteilung: Der Anteil der Betriebe, die
nicht positiv bilanzieren konnten, war bei den Berg-
bauern (8,7%) kaum niedriger als im Durchschnitt
aller Betriebe (9,2%). Er bewegte sich zwischen 3,7%
in der BHK-Gruppe 3 bis 10,1% bzw. 10,4% in den BHK-
Gruppen 1 und 2.

Aufwandsrate: Sie war mit 66% niedriger als bei den
Nichtbergbauern (72%).

Verschuldungsgrad: Dieser war bei den Bergbau-
ern mit 8,2% etwas niedriger als im Vorjahr aber immer
noch geringer als bei den Nichtbergbauern (10,0%),
nach BHK-Gruppen schwankte er zwischen 6,9%
(BHK-Gruppe 4) und 9,6% (BHK-Gruppe 1).

Privatverbrauch: Der Privatverbrauch je Unterneh-
merhaushalt (27.338 Euro) stieg 2006 um 3% gegen-
über 2005 an. Die Aufteilung des Privatverbrauchs war
- mit Ausnahme des etwas höheren Verköstigungsan-
teils - in etwa gleich wie bei den Nichtbergbauern.

Über-/Unterdeckung des Verbrauchs: Der Pri-
vatverbrauch je Unternehmerhaushalt (27.338 Euro)
und die Sozialversicherungsbeiträge (3.656 Euro,
+4%) ergeben zusammen 30.994 Euro. Stellt man die-
sen Wert dem Gesamteinkommen (39.325 Euro)
gegenüber, ergibt sich für die Bergbauern 2006 ein posi-
tiver Wert je Betrieb von 8.332 Euro oder 21% des
Gesamteinkommens, der dem Eigenkapital zugeführt
werden konnte. Die Summe aus Privatverbrauch und
Sozialversicherungsbeiträgen wurde zu nahezu 70%
aus den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gedeckt, zuzüglich der außerbetrieblichen Einkünfte war
eine volle Deckung gegeben.

Geldflussrechnung: Eine Gegenüberstellung von
Einnahmen und Ausgaben (Geldflussrechnung) zeigt,
dass den Bergbauernfamilien 2006 um 6% weniger Geld
zur Verfügung stand als den Nichtbergbauern. Bei den
Bergbauern kamen im Berichtsjahr 62% dieser Geld-
mittel aus dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
und aus betrieblichen Transferzahlungen, bei den
Nichtbergbauern waren es 61%. Bergbauernfamilien
gaben für die laufende Lebenshaltung im Durchschnitt
um 7% und für die Sozialversicherung um 43% weniger
aus als Nichtbergbauern. Die betrieblichen Investitio-
nen waren hingegen um mehr als ein Viertel höher. Von
den 2006 zugeflossenen Geldmitteln konnten bei den
Bergbauern mit 6.576 Euro 13% und bei den Nicht-
bergbauern mit 7.540 Euro 14% als Ersparnisse ange-
legt bzw. zur Schuldentilgung verwendet werden.

Einkünfte und Arbeitstage 

GSDB in 
Euro 

Arbeits-
tage 

Einkünfte 
aus 

Land- 
und 

Forstwirt-
schaft 

davon 
Aus-

gleichs-
zulage 

BHK-Gruppen 
bzw. 
Jahre 

je ha RLF je Arbeitstag in Euro 

Bergbauernbetriebe nach BHKP-Gruppen gegliedert 

BHK-GR 1  1.286  20,78  50,0  7,4 

BHK-GR 2  1.190  22,23  49,6  10,2 

BHK-GR 3  1.092  26,56  46,9  13,5 

BHK-GR 4  1.223  30,64  44,1  19,5 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

2006  1.208  23,06  48,7  10,9 

2005  1.211  23,34  43,3  10,5 

Zum Vergleich: Nichtbergbauernbetriebe 

2006  1.324  14,41  61,3  1,6 

2005  1.331  14,70  51,6  1,6 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Benachteiligtes Gebiet
Unter den 2.255 für den Grünen Bericht ausgewerte-
ten Betrieben lagen 1.124 Betriebe im Berggebiet, 203
Betriebe im Sonstigen benachteiligten Gebiet und 197
Betriebe im Kleinen Gebiet. Insgesamt waren es 1.524
Betriebe, die 73% der Betriebe repräsentieren und 63%
der RLF der Grundgesamtheit bewirtschaften.

Berggebiet: Von der Struktur her sind die Betriebe
im Berggebiet ähnlich den Bergbauernbetrieben, mit
dem Unterschied, dass das Berggebiet regional enger
begrenzt ist und hier auch Betriebe ohne BHK-Punk-
te erfasst sind. Die durchschnittliche Betriebsgröße
beträgt 18,8 ha und ist damit etwas geringer als im son-
stigen benachteiligten Gebiet. Das Einkommensniveau
glich in etwa dem der Bergbauernbetriebe und betrug
21.448 Euro je Betrieb bzw. 15.395 Euro je nAK.

Sonstige benachtei l igte Gebiete: Es umfasst
Teile der Produktionsgebiete Nö. und Sö. Flach- und
Hügelland sowie des Alpenvorlandes. Ihr Anteil an der
RLF des Bundesmittels beträgt 11%. Im Wesentlichen
sind es einerseits auf Feld- und auf Weinbau ausge-
richtete, an der Grenze zum östlichen Waldviertel
sowie im Burgenland gelegene Betriebe, andererseits

vorwiegend auf Futterbau ausgerichtete Betriebe im
Nordwestlichen Alpenvorland (Oberösterreich, Salz-
burg). Mit 28,7 ha RLF sind diese Betriebe größer als
im Durchschnitt. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft je Betrieb betrugen 24.067 Euro, davon mach-
te die Ausgleichszulage rund 1.700 Euro bzw. 7% aus;
das waren etwa die Hälfte wie bei den Betrieben der
BHK-Gruppe 1. Die Einkünfte je nAK lagen mit 18.692
Euro um 10% über dem Durchschnitt aller Betriebe.

Kleines Gebiet: Dieses Gebiet ist homogener als das
Sonstige benachteiligte Gebiet und konzentriert sich
im Wesentlichen im steirischen Sö. Flach- und Hügel-
land. Es hat 7% Anteil an der RLF Österreichs. Die
Betriebsgröße ist mit 15,2 ha RLF kleiner als im übri-
gen benachteiligten Gebiet. Für die Produktion spie-
len neben Schweinehaltung, Feld- und Obstbau auch
noch Milchproduktion und Rinderhaltung eine bedeu-
tendere Rolle. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft je Betrieb erreichten 16.528 Euro, die öffentli-
chen Gelder betrugen 10.101 Euro bzw. 16% am
Ertrag. Einkommensmäßig stehen diese Betriebe
schlecht da; mit Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft je nAK von 13.436 Euro betrug der Abstand zum
Durchschnitt aller Betriebe mehr als ein Fünftel.

Benachteiligte landwirtschaftliche Gebiete in Österreich
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Unter der Bezeichnung Spezialbetriebe werden Ergeb-
nisse von Betrieben ausgewertet, die in hohem Maße
spezialisiert sind und festgelegte Kriterien erfüllen
müssen (siehe Begriffsbestimmungen, Seite 278). Die
Spezialbetriebe sind für die Gesamtheit der Betriebe
nicht immer repräsentativ, jedoch lassen sich von den
Ergebnissen Trends und Entwicklungen ablesen. Die
Mittelbildung erfolgte entsprechend ihrer einzelbe-
trieblichen Gewichtung. Wie im Vorjahr wurden die unten
angeführten Gruppen als Untergliederungen der
Betriebsformen dargestellt. Der Vorteil dieser Darstel-
lung ist, dass keine Gruppenüberschneidungen vor-
kommen können. Es sind dies:

- Marktfrucht-Spezialbetriebe

- Marktfrucht-Verbundbetriebe

- Obstbau-Spezialbetriebe

- Weinbau-Spezialbetriebe

- Dauerkultur-Verbundbetriebe

- Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Milch

- Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Rauhfutterverzehrer

Für alle angeführten Gruppen wird auch eine Aufglie-
derung in Größenklassen dargestellt. Die Darstellung
erfolgt nur, wenn mindestens 15 Testbetriebe je Größen-
klasse vorhanden sind. Folgende Grafiken sollen die
Zusammenhänge der Spezialauswertungen mit den
Betriebsformenauswertungen verdeutlichen (in Klam-
mer die Anzahl der Testbetriebe 2006):

Die Biobetriebe (inkl. Größenklassen), die Spezialbe-
triebe Schweine, die Gartenbaubetriebe und die Betrie-
be mit guter Waldausstattung wurden wie bisher aus-
gewertet. Die Ergebnisse der beiden letzten Gruppen
sind arithmetische Mittel, bei allen anderen Gruppen
sind gewichtete Mittel dargestellt.

Biologisch wirtschaftende Betriebe
Im Jahr 2006 gab es in Österreich lt. INVEKOS 19.986
Biobetriebe (siehe Tabelle 3.1.14). Sie bewirtschafte-
ten 361.487 ha LF ohne Almen. Österreich zählt somit,
was die Dichte der Biobetriebe betrifft, zu den Spitzen-
reitern in Europa. Die von Biobetrieben bewirtschaftete
Ackerfläche stieg um 1% auf 142.964 ha.

Unter den 2.255 für das Jahr 2006 ausgewerteten bäu-
erlichen Betrieben waren es 470 Betriebe (20,8%), die
als biologisch wirtschaftend gemeldet wurden. Sie
repräsentieren hochgerechnet rund 24.600 Betriebe und
sind damit im Testbetriebsnetz überrepräsentiert. Die
Verteilung stellt sich wie folgt dar:

l Betriebsform: Futterbaubetriebe 55%, Betriebe mit 25
bis 50% Forst 14%, Betriebe mit mehr als 50% Forst 13%,
Marktfruchtbetriebe 10%, Dauerkulturbetriebe 4%, Land-
wirtschaftliche Gemischtbetriebe 3% sowie Veredelungs-
betriebe 1%.

l Produktionsgebiet: Hochalpengebiet 31%, Wald- und
Mühlviertel 19%; Alpenostrand 14 % und Voralpengebiet

Hektarerträge von 
Biomarktfruchtbetrieben und 

konventionellen Marktfruchtbetrieben1)

Biobetriebe 

(49) 

Konventionelle 
Vergleichsbetriebe 

(390) Fruchtarten 

Ernte 2006 in dt/ha 

Weichweizen 32,89 (44) 48,79 (328) 

Durum 39,31 (1) 48,54 (62) 

Roggen 15,72 (16) 34,88 (48) 

Gerste 26,92 (32) 42,57 (330) 
Hafer 15,10 (14) 43,04 (31) 

Körnermais 47,77 (13) 85,00 (175) 

Dinkel 24,14 (18) 35,22 (6) 

Körnererbsen 17,92 (29) 27,93 (89) 

Ackerbohne 23,65 (9) 12,37 (4) 

Sojabohnen 18,73 (13) 27,30 (53) 

Speiseerdäpfel 174,65 (15) 341,95 (82) 

1) In Klammer: Anzahl der Testbetriebe aus denen sich der 
Hektarertrag errechnet. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

4.3 Einkommenssituation der spezialisierten Betriebe

Grafik: G. FronaschitzQuelle: LBG
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13%, die übrigen Produktionsgebiete sind nur zwischen 3
und 9% vertreten.

l BHK-Gruppe: 19% BHK-Gruppe 1,  34% BHK-Gruppe
2,  14% BHK-Gruppe 3 und 8% BHK-Gruppe 4; 25% sind
keine Bergbauern.

l Bildung: Von den Betriebsleitern der untersuchten Bio-
betriebe haben 37% (Bundesmittel: 35%) mindestens die
Meisterausbildung. 

Die Biobetriebe bewirtschafteten durchschnittlich
32,5 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) bzw.
21,8 ha RLF, der Viehbesatz betrug 0,81 GVE je ha
RLF, der Arbeitskräftebesatz machte 1,35 nAK je
Betrieb aus ( 1%; Durchschnitt aller Betriebe: 1,31).

Der Ertrag erreichte 66.293 (+7%) Euro je Betrieb.
Davon entfielen 29% auf Tierhaltung,  auf die Boden-
nutzung 8% und auf die Forstwirtschaft 11%. Die
öffentlichen Gelder hatten einen Anteil von 33% am
Ertrag (Durchschnitt aller Betriebe 24%, Bergbauern
28%) und beliefen sich auf 21.840 (+3%) Euro je
Betrieb (Durchschnitt aller Betriebe 17.409 Euro, Berg-
bauern 18.211 Euro). Von den öffentlichen Geldern ent-
fielen 46% auf ÖPUL-Zahlungen, 20% auf die Aus-
gleichszulage (hoher Anteil an Bergbauernbetrieben)
und auf die Betriebsprämie 17%. Der Aufwand betrug
42.318 Euro. Da die Biobetriebe ein günstigeres Ver-
hältnis zwischen Aufwand und Ertrag aufweisen, lagen
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft mit 23.974
(+12%) Euro je Betrieb um fast 8% über dem Durch-
schnitt aller Betriebe. Die Aufwandsrate betrug 64% (Auf-
wand/Ertrag) (Durchschnitt aller Betriebe: 70%), was
einem Einkommensanteil am Ertrag von 36% ent-
spricht (Durchschnitt aller Betriebe: 30%). Die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft je nAK wurden 2006 mit
17.710 (+12%) Euro ermittelt und lagen um 4% über
dem Durchschnitt aller Betriebe. Das Erwerbsein-
kommen je AK-U betrug 21.649 (+8%) Euro. Das
Gesamteinkommen je Unternehmerhaushalt betrug
43.464 (+8%) Euro und wurde zu 79% verbraucht, die
Überdeckung des Verbrauchs machte somit 21% aus.
Weitere Ergebnisse zu den Biobetrieben (Darstellung
nach Größenklassen) finden sich in Tabelle 4.3.1.

Vergleich von Biobetrieben mit konventionell
wirtschaftenden Betrieben

Für diesen Bericht wurden die Biobetriebe einer
Betriebsform wieder mit den konventionellen Betrieben
derselben Betriebsform verglichen (siehe auch Tabelle
4.3.2). Für diesen Vergleich wurden die Betriebsformen

l Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil,

l Futterbaubetriebe und

l Marktfruchtbetriebe 

ausgewählt und ausgewertet. Auf diese drei Betriebs-
formen entfallen knapp 80% aller Biotestbetriebe. Auf-
fällig dabei ist, dass bei allen drei Betriebsformen die
Biobetriebe größere Flächen bewirtschafteten, die
öffentlichen Gelder je Betrieb höher waren, das Ver-
hältnis zwischen Aufwand und Ertrag und die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb und je nAK
günstiger lagen. Die drei untersuchten Betriebsformen
zeigten allerdings auch einige Unterschiede:

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil:
l Fläche: Die Biobetriebe bewirtschafteten mehr Fläche (LF

+9%, RLF +7%), die auch von mehr Arbeitskräften bear-
beitet wurde (nAK +6% und bAK +7%). Der Viehbesatz in
GVE je ha RLF war in den Biobetrieben geringer 
(-3%), das heißt, sie wirtschafteten extensiver.

l Ertrag: An Ertrag erwirtschafteten die Biobetriebe etwas
mehr (+2%), insbesondere weil die öffentlichen Gelder höher
waren (Bio 19.579 Euro zu konventionell 14.226 Euro bzw.
+38%). Die Erträge der Tierhaltung waren bei den Biobe-
trieben geringer im Vergleich mit den konventionellen
Betrieben (-18%).

l Aufwand: Der Aufwand der Biobetriebe fiel geringfügig
niedriger aus (-1%); der Aufwand für Instandhaltung,
Pacht- und Mietaufwand und AfA war höher, der Aufwand
für Düngemittel, Futtermittel, Energie, Fremdkapitalzinsen
und Fremdpersonal war hingegen bei den Biobetrieben nied-
riger. Die Aufwandsrate war aus den oben genannten Grün-
den in den Biobetrieben etwas günstiger (Bio 65% zu kon-
ventionell 67%).

l Einkünfte: Für Biobetriebe konnten höhere Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft je Betrieb errechnet werden (Bio
19.486 zu konventionell 17.841 Euro). Die Einkünfte wur-
den zudem bei den konventionellen Betrieben zwar auf mehr
Arbeitskräfte aufgeteilt (Bio 1,25 gegenüber konventionell
1,32 nAK), daher schnitten die Biobetriebe besser ab (Bio
15.616 zu konventionell 13.540 Euro je nAK).

Futterbaubetriebe:
l Fläche: Die Bio-Futterbaubetriebe bewirtschafteten eben-

so größere Flächen (LF +25%), allerdings war die RLF der
Biobetriebe etwas kleiner (-1%). Das bedeutet, dass von
den Biobetrieben mehr extensiv genutzte Flächen bewirt-
schaftet werden. In den Biobetrieben waren etwas mehr
AK beschäftigt (Bio 1,49 zu konventionell 1,46 nAK je
Betrieb). Sie hatten einen geringeren Viehbesatz (Bio 107
zu konventionell 1,21 GVE je ha RLF).

l Ertrag: Der absolute Ertrag je Betrieb war in den Bio-Fut-
terbaubetrieben zwar geringer (-4%) als in den konven-
tionellen Betrieben, was aber durch eine günstigere Auf-
wandsrate (Bio 64% zu konventionell 70%) ausgeglichen
wurde. Ebenso waren in diesen Betrieben die öffentlichen
Gelder je Betrieb um 25% höher als bei den konventionell
geführten Betrieben (Bio 21.065 zu konventionell
16.872 Euro je Betrieb).

l Aufwand: Der schon erwähnte um 12% niedrigere Auf-
wand der Biobetriebe (insgesamt 42.842 Euro) war bedingt
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durch einen geringeren Aufwand für Bodennutzung und Tier-
haltung, Energie und Dienstleistungen, die AfA war in bei-
den Gruppen praktisch gleich.

l Einkünfte: Aufgrund des geringeren Aufwandes in den
Biobetrieben errechneten sich höhere Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft mit 23.894 Euro je Betrieb (konventionell
20.960). Das entspricht einem Plus von 14%. Bei der Dar-
stellung je nAK schnitten die Bio-Futterbaubetriebe eben-
falls besser ab, was sich im Verhältnis 1: 1,12 (konven-
tionell zu Bio, in absoluten Zahlen 14.381 Euro zu 16.048
Euro je nAK) ausdrückt.

Markfruchtbetriebe
l Fläche: Auch die Bio-Marktfruchtbetriebe bewirtschafte-

ten durchschnittlich größere Flächen (LF +22%), und wur-
den auch von mehr Arbeitskräften bewirtschaftet (nAK +9%).

l Ertrag: Die Biobetriebe erwirtschafteten um 23% mehr
Ertrag als die konventionellen Betriebe (Bio 98.556 Euro
zu konventionell 79.956 Euro je Betrieb). Je Flächenein-
heit lagen die monetären Erträge der Biobetriebe und der
konventionellen Betriebe wesentlich näher beieinander (Bio
2.081 Euro zu konventionell 2.014 Euro je ha RLF). Auch
hier trugen die wesentlich höheren öffentlichen Gelder je
Betrieb (Bio +73% gegenüber konventionell, absolut Bio
40.519 Euro) und auch höhere sonstige Erträge (im Beson-
deren landwirtschaftlicher Nebenbetrieb) positiv zum Ergeb-
nis bei.

l Aufwand: Er war in den Bio-Marktfruchtbetrieben etwas
höher (+4%) mit den "klassischen" Unterschieden: Boden-
nutzungsaufwand geringer, AfA höher; daraus abgeleitet
war auch das Verhältnis Aufwand-Ertrag in den Biobetrie-
ben besser (Bio 60% zu konventionell 71%).

l Einkünfte: Sie waren in den Bio-Marktfruchtbetrieben um
70% höher und machten 39.526 Euro je Biobetrieb im
Gegensatz zu 23.370 Euro je konventionellem Betrieb aus.
Bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je nAK
schnitten die Biobetriebe um 55% besser ab (Bio 39.071
zu konventionell 25.239 Euro nAK).

Insgesamt betrachtet zeigt sich, dass Betriebe mit
ungünstigeren Produktionsvoraussetzungen und damit
von der Natur vorgegebener extensiveren Bewirt-
schaftung sich eher für die biologische Wirtschaftwei-
se entschieden, weil durch die höheren öffentlichen Gel-
der ein besseres Einkommen erzielbar ist, was sich im
günstigeren Aufwands-Ertragsverhältnis manifestiert.
Aus einer anderen Perspektive betrachtet bedeutet dies,
dass durch die Bioschiene eine Standortsicherung für
Betriebe in natürlich benachteiligten Gebieten gege-
ben ist, was ein wesentliches Ziel der Agrarpolitik ist.

Spezialisierte Marktfruchtbetriebe
In diese Gruppe fallen alle Marktfruchtbetriebe, bei
denen der SDB-Marktfruchtbau einen Anteil von min-
destens 75% am aktuellen Gesamt-SDB hat. Die
Marktfruchtbetriebe bei denen dieser Anteil unter 75%

liegt, stellen die Marktfrucht-Verbundbetriebe dar (siehe
auch Übersicht auf Seite 87).

Die so ausgewählten Testbetriebe haben eine durch-
schnittliche Flächenausstattung von 41,13 ha LF bzw.
41,07 ha RLF. Sie sind überwiegend dem Nö. Flach-
und Hügelland und dem Alpenvorland zuzuordnen
und weisen wegen einer untergeordneten bzw. feh-
lenden Veredelungsproduktion neben einem geringen
Arbeitskräftebesatz (0,84 nAK je Betrieb und 0,89 bAK
je Betrieb) einen weit unter dem Durchschnitt aller
Betriebe liegenden Ertrag je ha RLF auf (1.798 Euro
zu 3.226 Euro im Durchschnitt aller Betriebe). Die Erträ-
ge beliefen sich insgesamt auf 73.832 (+6%) Euro je
Betrieb, wovon 25.679 (+5%) Euro oder 35% auf
öffentliche Gelder entfielen. Die Betriebsprämie und die
ÖPUL-Prämien machten den größeren Anteil aus (BP:
12.464 Euro/Betrieb; ÖPUL: 11.291 Euro/Betrieb); je
49% bzw. 44% Anteil an der Gesamtsumme der
ertragswirksamen öffentlichen Gelder). Die Einführung
der Modulation bewirkte bei diesen Betrieben eine Ein-
buße von durchschnittlich 331 Euro je Betrieb. Die Erträ-
ge aus Bodennutzung machten rund 42% des Ertra-
ges aus. Der Aufwand bezifferte sich mit 49.530 Euro
je Betrieb (+3%). Die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft beliefen sich 2006 auf 24.302 Euro je Betrieb
(+13%). Auf die nicht entlohnten Arbeitskräfte (nAK)
bezogen waren dies 28.989 Euro je nAK (+14%). Das
Erwerbseinkommen je AK-U betrug 2006 rund 31.900
Euro (+12%). Vom Gesamteinkommen je Betrieb
(45.603 Euro, +9%) wurden 87% verbraucht, somit war
eine Überdeckung des Verbrauchs von 13% gegeben.

Die Marktfrucht-Verbundbetriebe sind insgesamt etwas
kleiner (LF -4%) und haben neben dem Marktfrucht-
bau noch Anteile an der Schweineproduktion und am
Weinbau. Beide Gruppen wurden auch nach Größen-
klassen ausgewertet (siehe Tabellen 4.3.3 und 4.3.4).

Spezialisierte Obstbaubetriebe
Die auf den Obstbau spezialisierten Betriebe (Anteil
SDB Obstbau >= 75% am aktuellen Gesamt-SDB) sind
- ebenso wie die auf Weinbau spezialisierten Betriebe
(siehe später)- eine Gruppierung innerhalb der Dau-
erkulturbetriebe (siehe dazu Übersicht auf Seite 87).

Die 46 ausgewählten spezialisierten Obstbaubetriebe
repräsentieren rund 3.000 Betriebe (hochgerechneter
Wert). Die Auswahlbetriebe bewirtschafteten durch-
schnittlich 6,5 ha LF, wovon 3,5 ha auf Obstanlagen
entfielen. Die Betriebe liegen vorwiegend in der Ost-
steiermark. Den Schwerpunkt des Erwerbsobstbaues
bildet die Apfelproduktion (siehe Tabelle 4.3.5 ).
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Die Anzahl der Arbeitskräfte je Betrieb betrug 1,71 bAK
und lag damit wesentlich über dem Durchschnitt aller
Betriebe (1,37). Kennzeichnend für diese Produktions-
ausrichtung ist auch die schlechte Mechanisierbarkeit,
die insbesondere während der Arbeitsspitzen den Ein-
satz familienfremder Arbeitskräfte erforderte; 2006
waren es 0,51 eAK bzw. rund 30% des gesamten
Arbeitskräftebedarfs. Der Ertrag erreichte 2006  54.688
Euro je Betrieb (+11%). Der Anteil des Obstes am Ertrag
betrug 55%, der der öffentlichen Gelder 7,3%. Sie mach-
ten im Durchschnitt 4.015 Euro je Betrieb aus (-5%
gegenüber 2005), davon wiederum hatte die Betriebs-
prämie einen Anteil von nur 16%. Der Aufwand bezif-
ferte sich mit 41.719 Euro je Betrieb (+6%). So errech-
neten sich Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft
je Betrieb von 12.969 Euro (+29%), je nAK waren es
10.845 Euro (+33%). Das Erwerbseinkommen und das
Gesamteinkommen je Betrieb betrugen 2006 insgesamt
25.009 bzw. 34.003 Euro (+20%; +12%). Die Ausga-
ben für die Lebenshaltung bezifferten sich für 2006 mit
rund 33.000 Euro (davon 3.200 Euro für Sozialversi-
cherungsbeiträge), somit war der Verbrauch durch
das Gesamteinkommen um 984 Euro bzw. 2,9% über-
deckt.

Spezialisierte Weinbaubetriebe
Zur Gruppe der auf den Weinbau spezialisierten Betrie-
be zählen jene Dauerkulturbetriebe, deren aktueller
Weinbau-SDB >=75% vom aktuellen Gesamt-SDB
beträgt. Von allen 2.255 Buchführungsbetrieben, die
im Jahr 2006 für diesen Bericht ausgewertet wurden,
wiesen 279 Betriebe Weingartenflächen auf. Die 86 in
diese Spezialauswertung einbezogenen Weinbaube-
triebe repräsentieren ca. 4900 Betriebe in der Grund-
gesamtheit. Diese sind auf Grund der Auswahlkriterien
hochspezialisiert und beinahe ausschließlich mit Wein-
bau befasst. Diese Betriebe bewirtschafteten im Mit-
tel eine LF von 11,4 ha, davon 5,03 ha Weingärten,
wovon wiederum 4,67 ha in Ertrag standen. Die Betrie-
be verfügten durchschnittlich über 1,49 bAK (davon 0,20
eAK).

Die Einnahmen aus dem Weinbau machten im Durch-
schnitt 51% der Gesamteinnahmen aus. Der Wein-
bauertrag erreichte bei diesen Betrieben 35.975 Euro
je Betrieb (+28%) bzw. 7.703 Euro je ha Weinland, das
sind 60% vom Ertrag, welcher sich insgesamt mit
59.590 Euro je Betrieb (+18%) bezifferte (12.760 Euro
je ha Weinland in Ertrag). Der Anteil der öffentlichen
Gelder am Ertrag war im Gegensatz zum Durchschnitt
aller Betriebe (24%) gering, nämlich nur 13%. Auch die
absolute Höhe der öffentlichen Gelder je Betrieb (7.497
Euro, +3%) war im Vergleich mit dem Durchschnitt aller
Betriebe (17.409 Euro je Betrieb) niedrig. Die spezia-
lisierten Weinbaubetriebe erhalten im Wesentlichen nur

ÖPUL-Gelder. Die einheitliche Betriebsprämie hatte an
den öffentlichen Geldern einen Anteil von 22%. Der Auf-
wand berechnete sich mit 43.148 Euro je Betrieb
(+11%). Die größten Aufwandsposten waren der spe-
zielle Aufwand für Bodennutzung und die Abschrei-
bungen. Der Verschuldungsgrad mit 13,0% war im Ver-
gleich zum Durchschnitt relativ hoch (9,0%).

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen
rund 16.400 Euro je Betrieb (+39%) und 12.795 Euro
je nAK (+38%). Im Mittel der spezialisierten Weinbau-
betriebe wurde ein Erwerbseinkommen von 33.769 Euro
je Betrieb (+21%) bzw. 20.090 Euro je AK-U (+21%)
ermittelt. An Gesamteinkommen konnten diese Betriebe
37.140 Euro verbuchen, wovon ca. 34.600 Euro (davon
5.359 Euro Sozialversicherungsbeiträge) verbraucht
wurden; somit war in diesem Jahr eine Abdeckung des
Verbrauchs durch das Gesamteinkommen gegeben,
womit eine Aufstockung des Eigenkapitals erfolgen
konnte (siehe Tabellen 4.3.6 und 4.3.7).

Spezialisierte Betriebe mit Schweinehaltung
In 48% der Testbetriebe (von 2.255 Betrieben) werden
Schweine gehalten, wobei 100 ausgewählte Betriebe
den Kriterien dieses Spezialbetriebszweiges (Verede-
lung mit 75% Anteil am Gesamt-SDB, SDB-Schweine
> SDB-Geflügel) entsprechen. Bewirtschaftet wird eine
landwirtschaftliche Fläche von 23,8 ha. Es sind Betrie-
be, die die Schweinehaltung bei vorwiegend eigener
Ferkelerzeugung auf Zukaufsfutterbasis betreiben. Sie
wiesen hinsichtlich des Viehbesatzes mit 1,94 GVE je ha
RLF ein 2,5fach so hohes Niveau wie der Durch-
schnitt aller Betriebe (0,78 GVE je ha RLF) auf. Auch
der Arbeitskräftebesatz lag bei den Spezialbetrieben
1,53 nAK je Betrieb um ca. 17% höher als im Durch-
schnitt aller Betriebe.

Die Erträge wurden mit 140.970 Euro je Betrieb (+6%)
berechnet, wovon die Erträge aus Schweinehaltung
einen Anteil von 72% hatten. An öffentlichen Geldern
erhielten diese Betriebe 11.049 Euro je Betrieb (-4%)
bzw. 7,8% vom Ertrag, auf die Betriebsprämie entfie-
len 6.604 Euro. Der Aufwand bezifferte sich mit 98.974
Euro je Betrieb (+4%), wovon die Futtermittel für
Schweine einen Anteil von 33% ausmachten. Als Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb errech-
neten sich daher 41.996 Euro je Betrieb (+12%),
umgelegt auf die nichtentlohnten Arbeitskräfte waren
es 27.491 Euro je nAK (+16%). Die Steigerung der Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft war damit gleich
hoch (allerdings bei unterschiedlichem Niveau) wie beim
Durchschnitt aller Betriebe (+16%).

Das Erwerbseinkommen konnte mit 49.283 Euro je
Betrieb bzw. mit 27.999 Euro je AK-U berechnet wer-
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den (+13%), das Gesamteinkommen je Betrieb bezif-
ferte sich mit 55.106 Euro. Da der Verbrauch
39.631 Euro je Betrieb ausmachte, wurde das Eigen-
kapital dieser Betriebe um 15.474 Euro vermehrt.
Darin äußert sich die derzeit günstige Situation der
Schweinebetriebe bzw. der Schweine haltenden Ver-
edelungsbetriebe (siehe Tabelle 4.3.8).

Aufgliederung der Futterbaubetriebe nach
Schwerpunkten (Milch und Raufutterverzehrer)

Die Futterbaubetriebe wurden für das Jahr 2006 wie-
der in zwei Schwerpunktgruppen aufgegliedert: in
Betriebe mit überwiegend Milchproduktion und in
Betriebe, die überwiegend Tierzucht (zur Weiterzucht
oder zum Schlachten) betreiben. Bei ersteren überwiegt
der SDB der Milch, in der zweiten Gruppe jener der
Rinder (und anderer Rauhfutterverzehrer, also Scha-
fe, Ziegen und Pferde). Die zweite Gruppe enthält auch
die Betriebe mit Mutterkuhhaltung. Für beide Gruppen
ist eine Auswertung nach Größenklassen beigefügt
(siehe auch Übersicht auf Seite 87).

Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Milch
880 Testbetriebe entsprachen diesen Auswahlkriteri-
en. Sie repräsentieren rund 36.500 Betriebe (hochge-
rechneter Wert) und besitzen 28,9 ha LF, die RLF umfas-
ste im Durchschnitt 20,3 ha. Der Milchkuhbestand
betrug 13,8 Stück (+3%). Der Gesamtviehbesatz belief
sich bei diesen Testbetrieben auf 1,19 GVE je ha RLF
( 0,3%). Der Arbeitskräftebesatz war mit 7,63 nAK je
100 ha RLF ( 2%) höher als im Durchschnitt aller Betrie-
be (5,78 nAK je 100 ha RLF). Auf eine betriebliche
Arbeitskraft entfielen demnach 8,7 Kühe. Die verkauf-
te Milchmenge belief sich auf 5.332 kg je Kuh, je Betrieb

waren es 73.488 kg mit einem Durchschnittspreis von
29,83 Cent/kg (ohne MWSt.) bei einer verfügbaren
Quote von 75.462 kg. Die Betriebe erzielten im Mittel
einen Ertrag von 71.662 Euro je Betrieb (+8%), 35%
davon kamen aus der Milchproduktion und 15% aus
der sonstigen Tierhaltung. An öffentlichen Geldern
erhielten die Betriebe insgesamt 17.985 Euro (+7%)
bzw. 25% vom Ertrag, wovon 35% auf ÖPUL-Zahlun-
gen, 22% auf die AZ, 19% auf die nicht entkoppelten
Prämien der Tierhaltung und 16% auf die Betriebsprämie
entfielen. Diese Betriebe waren durch die Modulation
mit 99 Euro je Betrieb belastet. Der Aufwand beziffer-
te sich mit 47.715 Euro je Betrieb (+6%). An Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft lukrierten diese
Betriebe 23.947 Euro je Betrieb bzw. 15.433 Euro je
nAK (je +14%). Das Erwerbseinkommen wurde mit
33.623 Euro je Betrieb (+11%) berechnet. Vom Gesamt-
einkommen von 39.889 Euro je Betrieb konnten 9.547
Euro oder 24% dem Eigenkapital zugeführt werden
(siehe Tabelle 4.3.9).

Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Rauh-
futterverzehrer
Diese Gruppe enthält vor allem Mutterkuhbetriebe
und einige Rindermäster, auch Betriebe mit überwie-
gend Schafzucht zählen dazu. Die in diese Auswertung
einbezogenen 154 Betriebe repräsentieren rund 10.800
Betrieben und bewirtschafteten durchschnittlich 26,4 ha
LF. Bei 20,3 ha RLF und 21,9 GVE je Betrieb ergab
sich für das Jahr 2006 mit 1,08 GVE je ha RLF ein um
knapp 40% höherer Viehbesatz als im Durchschnitt aller
Betriebe. Der Ertrag der Rinderhaltung am Gesamtertrag
(59.835 Euro je Betrieb, +1%) hatte einen Anteil von
30%, 7% kamen aus der restlichen Tierhaltung (Milch,
Schweine und sonstige Tierhaltung). Die öffentlichen
Gelder insgesamt beliefen sich auf 18.393 Euro je
Betrieb (-1%) bzw. 31% vom Ertrag, davon entfielen
ca. 32% auf die Betriebsprämie, 13% auf die Tierprä-
mien (Mutterkuhprämie und Schlachtprämie), 16% auf
die AZ und 34% auf ÖPUL-Zahlungen. Der Aufwand
wurde mit rund 45.245 Euro je Betrieb (+1%) errech-
net. Die Aufwandsrate betrug im Durchschnitt aller
Betriebe 70%, bei den Futterbaubetrieben mit Schwer-
punkt Rauhfutterverzehrer hingegen 76%. Der Arbeits-
kräftebesatz sank von 2005 auf 2006 um 5% und war
mit 1,18 nAK je Betrieb 24% niedriger als bei den Fut-
terbaubetrieben mit Schwerpunkt Milch. Daraus berech-
neten sich Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft von
14.589 Euro je Betrieb (+2%) bzw. 12.367 Euro je nAK
(+7%). Das Erwerbseinkommen konnte mit 27.823 Euro
je Betrieb (+2%) bzw. 17.723 Euro je AK-U (+5%) fest-
gestellt werden. Das Gesamteinkommen je Betrieb
betrug 34.443 Euro und wurde zu 93% verbraucht,
sodass 7% oder 2.510 Euro als Eigenkapitalzuwachs
zu werten sind (siehe Tabelle 4.3.10).

Aufgliederung - Futterbaubetriebe 2006 
davon 

Kennzahlen 

Alle 
Futter- 
bau- 

betriebe 

Schwer-
punkt 
Milch 

Schwer-
punkt 

Rauhfutter-
verzehrer 

Milchkühe je Betrieb  10,79  13,78  0,71 

Milchleistung je Kuh  6.161  6.162  6.194 

Milch an Molkerei; 
 Euro/kg 

 
 

0,298
 

 
 

0,298
 

 
 

0,285 

Milch ab Hof; 

 Euro/kg 

 

 
0,583

 

 

 
0,581

 

 

 
0,647

 

Milcherzeugung in kg  66.474  84.912  4.398 

Milchverkauf in kg  57.367  73.488  3.095 

Milchrichtmenge in kg  58.948  75.462  3.354 

Futterzukauf je RGVE 
 in Euro 

 
 172 

 
 189 

 
 112 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Gartenbaubetriebe
Für das Jahr 2006 konnten insgesamt 12 Gemüse- und
Blumenbaubetriebe in Wien und Niederösterreich für
diesen Bericht erhoben werden. Die Ergebnisse die-
ser Betriebe sind arithmetische Mittel und lassen daher
nur bedingt Schlüsse auf diese Betriebsgruppe in der
Grundgesamtheit zu. Diese Gruppe wurde regional
(Wien und Niederösterreich) und nach den Produkti-
onsrichtungen Gemüse und Blumen gegliedert.

Regionale Gliederung: Die 9 in Wien gelegenen
Betriebe produzierten fast ausschließlich Gemüse und
bewirtschafteten im Durchschnitt 124 Ar gärtnerische
Nutzfläche, wovon 74% geschützte Kulturen waren
(davon gut die Hälfte heizbar). Die drei nieder-
österreichischen Betriebe produzierten ausschließlich
Blumen (im Topf und Schnittblumen). Diese bewirt-
schafteten 107 Ar gärtnerische Nutzfläche, wovon ca.
70% unter Glas oder Folie standen.

In den Wiener Betrieben waren 4,54 bAK beschäftigt,
in Niederösterreich 5,91. Von diesen waren 1,74 (Wien)
bzw. 1,76 (Niederösterreich) nAK. Die Erträge in Wien
(rund 244.800 Euro je Betrieb) waren um rund
49.300 Euro niedriger als in Niederösterreich. An Auf-
wand fielen in den Wiener Betrieben rund 192.700 Euro
an, in den niederösterreichischen Betrieben waren es
rund 290.200 Euro (Blumenbau). Aus diesen Werten
errechneten sich in Wien Einkünfte aus Gartenbau von

55.046 Euro je Betrieb, in Niederösterreich 3.877 Euro.
Berücksichtigt man die außerbetrieblichen Einkünfte
und den Sozialtransfer wurde für Wien ein Gesamt-
einkommen von 60.797 Euro je Betrieb errechnet, für
Niederösterreich ein solches von 4.715 Euro.

Produktionsrichtungen: Bei der Gliederung der 12
Gartenbaubetriebe nach ihren Produktionsrichtungen
Gemüse (8 Betriebe) und Blumen (4 Betriebe) bietet
sich ein ähnliches Bild, wobei für beide Gruppen posi-
tive Ergebnisse berechnet werden konnten. Dabei
lagen die Einkünfte aus Gartenbau in den Gemüse-
betrieben gut doppelt so hoch (51.071 Euro je Betrieb)
als in den Blumenbaubetrieben (24.618 Euro je Betrieb).

Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist geprägt von gestie-
genen Erträgen (insgesamt +9%, Blumenbaubetriebe
+23%). Der Aufwand fiel in den Gemüsebaubetrieben
um knapp 10%, bei den Blumenbaubetrieben hinge-
gen stieg er um 28%. Die Ertragssteigerungen sind
zurückzuführen auf die Marktentspannung, insbeson-
dere im Blumen- und Zierpflanzensegment. Auf der Auf-
wandsseite konnte bei den Gemüsebaubetrieben durch
weniger verbrauchte Energie bei hohen Preisen eine
Aufwandsminderung erzielt werden. Dadurch stiegen
die Einkünfte aus Gartenbau insgesamt von einem sehr
niedrigen Niveau 2005 auf 42.253 Euro je Betrieb bzw.
um 32%.

Gemüse- und Blumenbaubetriebe 2006 

davon  

Wien 
Nieder-

österreich 
alle Gemüse- 

betriebe 
Blumenbau- 

betriebe 

Anzahl Testbetriebe  9  3  12 8 4 

Gärtnerisch genutzte Fläche, ar  124,36  106,88  119,99 122,39 115,19 

davon unter Schutz, ar  92,49  74,88  88,09 86,54 91,19 

Betriebliche Arbeitskräfte je Betrieb (bAK)  4,54  5,91  4,88 3,99 6,66 

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte je Betrieb (nAK)  1,74  1,76  1,74 1,59 2,06 

Ertrag, Euro je Betrieb  247.792  294.122  259.374 203.977 370.169 

davon Gemüse  166.204  -  124.653 174.617 24.725 

 Blumen  47.909  236.868  95.149 717 284.013 

 öffentliche Gelder  4.635  2.217  4.031 3.970 4.215 

Aufwand, Euro je Betrieb  192.746  290.245  217.121 152.906 345.551 

Einkünfte aus Gartenbau, Euro je Betrieb  55.046  3.877  42.253 51.071 24.618 

Außerbetriebliche Einkünfte, Euro je Betrieb  4.781  110  3.614 5.365 110 

Sozialtransfer, Euro je Betrieb  970  727  909 1.091 546 

Gesamteinkommen, Euro je Betrieb  60.797  4.715  46.776 57.527 25.274 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Betriebe mit guter Waldausstattung
In die Sondererhebung von Betrieben mit guter Wald-
ausstattung waren im Jahr 2006 in Summe 104 Betrie-
be einbezogen, davon 80 Betriebe im Alpengebiet mit
einer durchschnittlichen Ertragswaldfläche von 59 ha
und 24 Betriebe im Wald- und Mühlviertel mit
durchschnittlich 13 ha Ertragswald. Die Erträge aus der
Waldwirtschaft je Hektar Ertragswald sind im Alpengebiet
gegenüber 2005 um 70% auf 436 Euro gestiegen, im
Wald- und Mühlviertel um 28% auf 534 Euro. Die Ursa-
chen dafür sind in beiden Produktionsgebieten die deut-
lich gestiegenen Holzeinschläge und besseren Holz-
preise. Der Beitrag des Waldes zu den Einkünften hat
sich im Alpengebiet mehr als verdoppelt und ist im Wald-
und Mühlviertel kräftig gestiegen.

In den Betrieben des Alpengebietes lag die Holznut-
zung mit 7,18 Festmetern je Hektar um 46% über dem
Einschlag von 2005. Der Ertrag aus der Waldwirtschaft
je Betrieb lag um 71% über dem Vorjahreswert, der Bei-
trag des Waldes zu den Einkünften war um 104% höher.

Der Wald trug damit im Jahre 2006 insgesamt 28,6%
(2005: 19,6%) zum Ertrag und 44,9% (2005: 28,7%)
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft bei,
wobei allerdings allfällige Vermögensveränderungen am
stehenden Holzvorrat nicht berücksichtigt sind. Die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je nAK betrugen
im Berichtsjahr 24.023 Euro (+32%), das Erwerbsein-
kommen je AK-U 24.323 Euro (+28%).

In den waldreichen Betrieben des Wald- und Mühlviertels
wurde gegenüber 2005 um 21% mehr Holz einge-
schlagen, je Hektar Ertragswald 10,83 Festmeter. Der
Ertrag aus der Waldwirtschaft je Betrieb ist um 28%
gestiegen, der Beitrag des Waldes zu den Einkünften
um 45%. Der Anteil der Waldwirtschaft am Ertrag ist
damit auf 7,6% gestiegen (2005: 6,5%), der Beitrag des
Waldes zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
auf 10,7% (2005: 9,1%). Die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft je nAK betrugen 2006 20.455 Euro
(+29%), das Erwerbseinkommen je AK-U 21.753 Euro
(+24%).

Ergebnisse von Betrieben mit hoher Waldausstattung 1) 

Alpengebiet Wald- und Mühlviertel 

 2004 2005 2) 2006 2) 2004 2005 2006 

Betriebsstruktur 

Zahl der Betriebe  69  82  80  26  24  24 

Kulturfläche (ha)  112,54  104,18  105,04  40,29  39,73  39,95 

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) (ha)  23,34  21,92  21,98  28,14  27,01  27,01 

Waldfläche insgesamt (ha)  68,45  63,58  64,07  12,12  12,59  12,80 

Ertragswaldfläche je Betrieb (ha)  68,10  59,06  59,31  12,12  12,58  12,54 

Holzeinschlag je ha Ertragswald (fm)  4,72  4,91  7,18  6,21  8,92  10,83 

Nachhaltig mögl. Holzeinschlag je ha Ertragswald (fm)  4,25  4,36  4,48  5,02  4,88  4,90 

Ergebnisse je Betrieb 

Ertrag (Euro)  76.124  77.191  90.428  78.074  81.150  87.952 

davon Waldwirtschaft (Euro)  17.248  15.152  25.852  3.239  5.253  6.699 

  (%)  22,7  19,6  28,6  4,1  6,5  7,6 

Beitrag des Waldes zu den Einkünften in L+F 3) (Euro)  9.712  8.267  16.901  1.172  2.611  3.776 

  (%)  38,6  28,7  44,9  4,3  9,1  10,7 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Ertrag je bAK  44.521  46.199  54.019  41.906  44.783  50.754 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je nAK  15.988  18.240  24.023  14.560  15.885  20.455 

Erwerbseinkommen je AK-U  17.389  19.012  24.323  16.089  17.525  21.753 

1) Bezugsgröße: Tatsächlicher Holzeinschlag; Änderung des Vermögens am Stehenden Holz nicht berücksichtigt. 

2) Ab 2005: inklusive von 16 Betriebe aus Tirol. 

3) Ertrag abzüglich Aufwand für Waldarbeit und anteiligem Gemeinaufwand ausschließlich der Lohnansätze der Familienarbeitskräfte. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, BOKU. 
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Die sozioökonomische Gliederung orientiert sich in die-
sem Bericht - wie in den Vorjahren - an der Zusam-
mensetzung des Gesamteinkommens des Unterneh-
merhaushalts (z.B. ob und zu welchem Anteil die Ein-
künfte überwiegend aus der Land- und Forstwirtschaft
stammen). Diese Gliederung wird aufgrund der vor-
handenen Parameter gebildet und umfasst alle 2.255
Testbetriebe. Die Ergebnisse sind gewichtet, jeder
Betrieb geht in diese Auswertung mit dem Gewicht ein,
das er auch in der Grundauswertung hat. Die genauen
Definitionen der einzelnen Gruppen sind in der Tabel-
le 4.4.2 zusammengestellt. In der nachstehenden Gra-
fik ist die sozioökonomische Gliederung im Detail dar-
gestellt. In Klammer ist die Anzahl der Testbetriebe des
Jahres 2006 angegeben, die in die jeweilige Gruppe fal-
len. Eine umfassende Auswertung der Ergebnisse nach
der sozioökonomischen Gliederung ist in der Tabelle 4.4.1
zu finden.

Betriebe mit überwiegend land- und forstwirt-
schaftlichen Einkünften

In diese Gruppe fallen 1.583 Betriebe, die rund 53.200
Betriebe  bzw. 53% der Grundgesamtheit repräsen-
tieren. Es sind jene Betriebe, bei denen die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft durchschnittlich 80% des
Gesamteinkommens ausmachten (außerbetriebliche
Tätigkeit 9% und Sozialtransfer 11%). Sie bewirt-
schafteten mit 1,59 nAK (-2% im Vergleich zu 2005)
rund 36 ha LF, darunter rund 18 ha Ackerland sowie
17 ha Grünland. Der von diesen Betrieben im Jahr 2006

erwirtschaftete Ertrag machte 100.072 Euro (+6%) aus
(darunter 22.564 Euro öffentliche Gelder (+3%), der Auf-
wand belief sich auf 64.299 Euro (+3%). Die Einkünf-
te aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb erreichten
35.773 Euro (+12%) und lagen damit um 61% über dem
Durchschnitt aller Betriebe (2005: 64%). Mit einem Plus
von 15% gegenüber dem Vorjahr errechneten sich die
Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft je nAK in
der Höhe von 22.459 Euro. Das Gesamteinkommen
bezifferte sich mit 44.505 Euro je Betrieb (+11%).

Zu dieser Gruppe gehören zwei Untergruppen: die
Betriebe mit überwiegend Urproduktion und die Betrie-
be mit überwiegend landwirtschaftlicher Nebentätigkeit.
Nachstehend werden die wesentlichen Charakteristi-
ka dieser beiden Gruppen miteinander verglichen.

Betriebe mit Urproduktion im Vergleich mit Be-
trieben mit landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten
In die Gruppe der Betriebe mit überwiegend Urproduk-
tion fallen 1.575 Testbetriebe und repräsentieren somit
rund 52.700 Betriebe der Grundgesamtheit, in der Grup-
pe mit überwiegend landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten
finden hingegen nur 8 Testbetriebe (sie repräsentieren
rund 500 Betriebe der Grundgesamtheit) Berücksichti-
gung. Diese sehr kleine Gruppe lässt aufgrund der gerin-
gen Anzahl an Testbetrieben keine statistisch gesi-
cherten Aussagen zu. Daher wird in den Tabellen von
einer Veröffentlichung von Ergebnissen abgesehen.

4.4 Einkommenssituation nach sozioökonomischer Gliederung 

Quelle: LBG Grafik: S. Bujtas

Sozioökonomische Gliederung 2006

Alle Betriebe (Buchführungsbetriebe)
(2.255)

Betriebe mit überwiegend 
land- und forstwirtschaftlichen

Einkünften 
(1.584)

Betriebe mit überwiegend 
außerbetrieblichen

Einkünften
(508)

Betriebe mit 
überwiegend 
Urproduktion

(1.576)

Betriebe mit 
überwiegend 

landwirt-
schaftlichen

Nebentätigkeiten
(8)

Betriebe mit überwiegend 
Sozialtransfer

(163)

Betriebe mit
überwiegend

unselbständigen
außerbetrieblichen

Einkünften 
(453)

Betriebe mit
überwiegend
selbständigen

außerbetrieblichen
Einkünften 

(55)

Betriebe mit über-
wiegend Familien-

transfers
(54)

Betriebe mit
überwiegend

Rentenbezügen
(109)
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Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass die Betrie-
be mit überwiegend Urproduktion größer sind, mit mehr
Arbeitskräften ausgestattet sind und einen höheren
Tierbesatz aufweisen. Auch die Einkommen aus Land-
und Forstwirtschaft sowohl je Betrieb als auch je nAK
liegen höher.

Betriebe mit überwiegend 
außerbetrieblichen Einkünften

Die Betriebe mit überwiegend außerbetrieblichen Ein-
künften repräsentieren hochgerechnet ca. 35.500 Betrie-
be. Es sind jene Betriebe, bei denen die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung gegenü-
ber außerbetrieblichen Einkommensquellen aufgrund
außerbetrieblicher Tätigkeiten zurücktreten. Sie sind
wesentlich kleiner als die Betriebe mit überwiegend land-
und forstwirtschaftlichen Einkünften und weisen auch
weniger Arbeitskräfte auf. Sowohl der Ertrag als auch
der Aufwand waren bei diesen Betrieben geringer als
bei den Betrieben mit überwiegend land- und forstwirt-
schaftlichen Einkünften (44% bzw. 56%). Die Einkünf-
te aus Land- und Forstwirtschaft fielen trotz einem Plus
von 17% gegenüber dem Jahr 2005 mit 7.485 Euro je
Betrieb sehr niedrig aus. Durch außerbetriebliche Tätig-
keiten und die damit verbundenen Einkünfte (26.749 Euro
je Betrieb) erwirtschaftete diese Gruppe ein Gesamt-
einkommen von 39.105 Euro. Betriebe mit überwiegend
außerbetrieblichen Einkünften erreichten eine positive
Überdeckung des Verbrauchs in der Höhe von 4.032
Euro je Betrieb.

Diese Gruppe teilt sich in die zwei Untergruppen, die
Betriebe mit überwiegend selbständigen außerbetrieb-
lichen Einkünften und die Betriebe mit überwiegend

unselbständigen außerbetrieblichen Einkünften. Nach-
stehend werden die wesentlichen Charakteristika die-
ser beiden Gruppen miteinander verglichen. 

„Betriebe mit selbständigen Einkünften“ 
im Vergleich mit „Betrieben mit 
unselbständigen Einkünften“

Diese beiden Gruppen zusammen ergeben die Betrie-
be mit überwiegend außerbetrieblichen Einkünften. Die
55 Betriebe mit überwiegend selbständigen Einkünften
(sie repräsentieren rund 2.900 Betriebe der Grundge-
samtheit) sind hinsichtlich der Fläche größer als die 453
Betriebe mit überwiegend unselbständigen Einkünften
(sie repräsentieren rund 32.500 Betriebe der Grundge-
samtheit), was sich in einer deutlich größeren Kultur-
fläche manifestiert. Sie hielten zwar mehr Tiere je
Betrieb, jedoch war die Viehhaltungsintensität geringer
als im Durchschnitt aller Betriebe. Ein Vergleich von Ertrag
und Aufwand ist aufgrund der unterschiedlichen Betriebs-
größe nur bedingt aussagekräftig. Die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft waren mit 8.049 Euro (-4%)
bzw. 7.435 Euro je Betrieb (+19%) eher niedrig und spiel-
ten in diesen beiden Betriebsgruppen gegenüber den
außerbetrieblichen Einkünften definitionsgemäß nur
eine untergeordnete Rolle.

Das Gesamteinkommen der Betriebe mit überwiegend
selbständigen Einkünften lag mit 49.847 Euro je Betrieb
(+8%) höher als in allen anderen Betriebsgruppen inner-
halb der sozioökonomischen Gliederung und nahm
somit den Spitzenplatz ein. Das Gesamteinkommen der
Betriebe mit überwiegend unselbständigen Einkünften
betrug 38.143 Euro je Betrieb (+5%); sie gliederten sich
somit in die Reihe der Betriebe ein, welche die besten
Gesamtergebnisse erzielten. Beide Gruppen hatten
eine Überdeckung des Verbrauchs (+32% bzw. +30%
gegenüber 2005), sodass diese Betriebe durch die
Kombination von Landwirtschaft und außerbetrieblichen
Tätigkeiten ein stabiles Bild bieten.

Betriebe mit überwiegend Sozialtransfer
Der überwiegende Anteil des Gesamteinkommens die-
ser Gruppe von Betrieben stammt aus Sozialtransfers.
Die Gruppe wird in zwei Untergruppen unterteilt: Betrie-
be mit überwiegend Rentenbezügen und Betriebe mit
überwiegend Familientransfers. Aufgrund der großen
Unterschiede, die diese beiden Untergruppen aufwei-
sen, erfolgt kein Vergleich der Gruppen. Es werden nach-
folgend die Untergruppen einzeln beschrieben.

Betriebe mit überwiegend Rentenbezügen
Diese Gruppe (109 Betriebe) repräsentieren 9.100
Betriebe der Grundgesamtheit. Bei den Einkünften
überwiegt der Sozialtransfer in Form von Renten. Sie
werden großteils von Pensionisten bzw. Pensionistin-

Betriebe mit selbständigen Einkünften im 
Vergleich mit Betrieben mit 
unselbständigen Einkünften 

(Zusammensetzung des Gesamteinkommens) 

 Selbständigen- 
betriebe 

Unselbständigen- 
betriebe 

 Euro je 
Betrieb 

% 
Euro je 
Betrieb 

% 

Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft 

8.950 21 5.854 16 

Einkünfte aus  
selbständigen  
Tätigkeiten 

24.872 60 661 2 

Einkünfte aus 
unselbständiger 
Tätigkeit 

3.025 7 25.213 69 

Sozialtransfers 4.922 12 4.727 13 

Gesamteinkommen 41.769 100 36.455 100 

Quelle: LBG. 
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nen bewirtschaftet. Einige wenige sind auch Empfän-
ger von Sozial- bzw. Unfallrenten. Die Betriebe sind ins-
gesamt gesehen relativ klein. Sie hatten durchschnitt-
lich 18 ha LF, darunter 6 ha Ackerland und 11 ha Grün-
land. In diesen Betrieben waren 1,04 nAK eingesetzt.
Der Großteil dieser Betriebe hielt Vieh (im Durchschnitt
7,9 GVE je Betrieb). An Ertrag aus der Land- und Forst-
wirtschaft erwirtschafteten diese Betriebe 32.727 Euro
(hauptsächlich aus öffentlichen Geldern und der Tier-
haltung); der Aufwand bezifferte sich mit 27.245 Euro.
Daraus ergaben sich Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft von 5.482 Euro je Betrieb. Dies machte ein
Fünftel des Gesamteinkommens aus. Rund 9% des Ein-
kommens stammten aus außerbetrieblicher Tätigkeit und
71% oder 19.579 Euro aus dem Sozialtransfer. Diese
Betriebe hatten einen um 126 Euro höheren Verbrauch
als das Gesamteinkommen und lebten somit in gerin-
gem Umfang von der Substanz.

Betriebe mit überwiegend Familientransfers
Die 54 Betriebe (sie repräsentieren 2.600 Betriebe der
Grundgesamtheit) bezogen zwar wie die "Betriebe von
Pensionisten/innen" das meiste Geld aus dem Sozial-
transfer in Form der Familien- und Schulbeihilfe, sie sind
in ihren Strukturen jedoch unterschiedlich: Diese Betrie-
be sind überwiegend den mittleren und größeren Fut-
terbaubetrieben zuzuordnen. Ein weiteres Merkmal die-
ser Betriebe ist, dass es sich überwiegend um junge
Familien mit relativ vielen Kindern handelt. Auffallend
ist, dass diese Betriebe sehr hohe Investitionen auf-

weisen, die mit einem hohen Fremdkapitalanteil finan-
ziert sind. Dies drückte sich in hohen Abschreibungen
(13.621 Euro je Betrieb zu 11.742 Euro je Betrieb bei
allen Betrieben), im Verschuldungsgrad von 16% und
in den hohen Schuldzinsen von 2.570 Euro je Betrieb
(alle Betriebe 1.181 Euro) aus.

Die Betriebe mit überwiegend Familientransfer waren
größer als die  "Betriebe von Pensionisten/innen" und
mit einer Fläche von 21 ha LF um etwa 7 ha kleiner als
der Durchschnitt aller Betriebe. Es wurden aber mehr
Arbeitskräfte eingesetzt (1,35 nAK im Vergleich zum
Durchschnitt aller Betriebe mit 1,31 nAK),  hatten aber
auch eine höhere Viehdichte (92,5 GVE je 100 ha RLF;
alle Betriebe 78,0 GVE je 100 ha RLF). Der Ertrag erreich-
te 86% des Ertrags aller Betriebe (61.472 Euro je
Betrieb; alle Betriebe 73.006 Euro), der Aufwand war
hingegen mit 55.433 Euro je Betrieb um rund 4.700 Euro
höher als im Durchschnitt aller Betriebe. Sie erwirt-
schafteten je Betrieb 6.039 Euro Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft.

Neben den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft,
die 26% des Gesamteinkommens ausmachten, stamm-
ten 23% aus außerbetrieblichen Quellen und 51%
(11.838 Euro) aus dem Sozialtransfer (darunter
10.009 Euro aus Familien- und Schulbeihilfen). Somit
ergab sich ein Gesamteinkommen je Betrieb von
23.218 Euro. Diese Betriebe verbrauchten im Durch-
schnitt 34.031 Euro, sodass 10.821 Euro je Betrieb aus
der Substanz abgezogen wurden.



97Grüner Bericht 2007

Mit dem Jahr 2003 trat ein Bruch in der Zeitreihe auf,
der durch neue Definitionen und einen neuen Streu-
ungsplan auf der Basis der AS99 bedingt war. Daher
ist ein direkter Vergleich zwischen den Jahren 2002 und
2003 nur bedingt möglich. Die Daten der Vorjahre wer-
den nur zur Information angeführt und dürfen für Ver-
gleiche nicht herangezogen werden. Mit den Ergeb-
nissen 2006 tritt nun ein weiterer - allerdings nur
geringfügiger - Bruch der Zeitreihen ein, denn mit dem
Jahr 2006 wurden die Grunddaten (Grundgesamtheit,
Streuungsplan und Obergrenze des Beobachtungs-
feldes - siehe Kapitel 9.2) an Hand der Agrarstruk-
turerhebung 2005 überarbeitet. Da es sich nur um eine
Anpassung handelt, ist ein Vergleich mit den Vorjah-
ren bis 2003 möglich. Ein seriöser Vergleich über
mehrere Jahre trotz Brüchen in der absoluten Zeitrei-
he lässt sich mittels verknüpften Indexreihen bewerk-
stelligen, wie sie auch für die Preisentwicklungen
(siehe Kapitel Preise) verwendet werden. Auf diese Art
wurden die RLF (früher RLN), der Ertrag, der Aufwand
und die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je
Betrieb dargestellt (siehe Grafiken).

Die Entwicklung der Arbeitskräfte und die davon abge-
leiteten Kennzahlen (Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft je nAK und Erwerbseinkommen je AK-U) kön-
nen so nicht dargestellt werden, weil für die Arbeits-
kräfte kein Verknüpfungsindex mit den verfügbaren Mit-
teln berechnet werden kann. Die Entwicklung von
2005 auf 2006 ist bereits im Kapitel "Einkommenssi-
tuation 2006 für alle Betriebe, Betriebsformen und
Größenklassen" dargestellt. Das Erwerbseinkommen

je AK-U betrug im Bundesdurchschnitt im Jahr 2006
insgesamt 20.849 Euro (siehe auch Tabelle 4.5.1).

Da sich die Definitionen für Einkünfte und  Arbeitskräfte
mit dem Jahr 2003 verändert haben und eine exakte
Nachrechnung nicht möglich war, wurde hier ebenfalls

Längerfristige Indexentwicklung 1) 

Jahre 

Erwerbsein-  
kommen je 

GFAK (ab 2003 je 

AK-U) in % 2) 

Tariflohnindex 3) der 
Arbeiter/innen 

insgesamt 

Tariflohnindex 3) der 
Arbeiter/innen 

 in der Land- und 

Forstwirtschaft 

1996 100 100 100 

1997 98 102 102 

1998 95 105 104 

1999 95 107 106 

2000 102 110 107 

2001 116 113 121 

2002 112 116 124 

2003 115 119 127 

2004 122 121 129 

2005 128 124 132 

2006 143 127 135 

1) 1996 = 100. 

2) Indexverknüpfung nach der Methode der Verknüpfung wie 
bei den Preisindizes. Da die Definitionen geändert wurden, 
ist die durchschnittliche jährliche Steigerung nach der 
Methode der kleinsten Summe der Abstandsquadrate nicht 
berechenbar. 

3) Da die Ergebnisse aus der Lohnsteuerstatistik bzw. vom 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erscheinen, wird der monatlich 
publizierte Tariflohnindex der Statistik Austria verwendet. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand; Statistik Austria. 

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz

Entwicklung der reduzierten landwirtschaft-
lich genutzten Fläche (RLF) je Betrieb
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Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz

Entwicklung der Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft je Betrieb 

(Index 1996=100)
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4.5 Mehrjähriger Vergleich der Einkommenssituation
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mittels der Verknüpfungsmethodik eine Indextabelle ent-
worfen. Aufgrund dieser Berechnungen stiegen die
Erwerbseinkommen je AK-U von 1995 bis 2006 um 43%.
Im Vergleich dazu betrug die Steigerung des Tarif-
lohnindex der Arbeiter/innen im letzten Jahrzehnt 27%
bzw. 35% bei den Arbeitern/innen  in der Land- und
Forstwirtschaft. Hervorzuheben ist aber das merklich
niedrigere Einkommensniveau in der Landwirtschaft.

So betrugen die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeit-
nehmer/in im Jahr 2005 nominell 31.440 Euro pro Jahr
(Statistik Austria, Statistische Übersicht, 2. Quartal
2007; aktuellere Daten liegen zum gegebenen Zeitpunkt
nicht vor) und lagen damit um rund 12.800 Euro pro
Jahr höher als das den Bruttolöhnen entsprechende
Erwerbseinkommen in der Land- und Forstwirtschaft
im Jahr 2005.

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz

Entwicklung des Ertrages je Betrieb 
(Index 1996=100)
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Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz

Entwicklung des Aufwandes je Betrieb 
(Index 1996=100)
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Die Buchführungsergebnisse des Informationsnetzes
landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) der EU
ermöglichen Vergleiche von Struktur und der Einkom-
menssituation zwischen den landwirtschaftlichen Haupt-
erwerbsbetrieben in den Mitgliedstaaten. Aufgrund der
zeitlichen Vorgaben für die Datenübermittlung an die
EU-Kommission standen im Juli 2007 erst die Daten
für das Buchführungsjahr 2004 von den Mitgliedstaa-
ten zur Verfügung. Im Buchführungsjahr 2004 umfas-
ste die jährliche Stichprobe ungefähr 56.500 Betriebe,
die rund 3,3 Millionen Betriebe in der EU-15 reprä-
sentieren. Mit dieser Stichprobe werden ca. 90% der
landwirtschaftlich genutzten Fläche und über 90% der
gesamten landwirtschaftlichen Produktion der EU-15
abgedeckt. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungs-
methoden der Buchführungsergebnisse in Österreich
und in der EU sind die auf EU-Ebene ermittelten
Ergebnisse für Österreich nur bedingt mit den natio-
nalen Testbetriebsergebnissen vergleichbar. Die wesent-
lichen Unterschiede dafür sind:

l Unterschiedliche Definition der betriebswirtschaftlichen
Ausrichtung bzw. Betriebsform (Im EU-System wird die
Forstwirtschaft nicht berücksichtigt) 

l Das INLB verwendet einen eigenen Streuungsplan; daher
ist auch die Gewichtung der Betriebe eine andere

l Betriebsgrößenklassen (EU: nach EGE; Österreich: nach
Gesamtstandarddeckungsbeitrag; Untergrenze in der EU
liegt höher, keine Obergrenze)

l EU-Stichprobe stellt nur auf den landwirtschaftlichen Haupt-
erwerbsbetrieb ab

l In Österreich ist die Bilanzkontinuität gegeben; das EU-
System hat dies nicht als Grundsatz und verwendet daher
z.B. bei Anlagegütern Wiederbeschaffungswerte

Die im INLB ermittelten Einkommen, die auf Basis der
einzelbetrieblichen Daten von der EU-Kommission
berechnet werden, sind im Vergleich mit den nationa-
len Werten höher. Die Ursachen dafür sind insbeson-
dere in den oben angeführten Unterschieden der  Ein-
kommensermittlung begründet. Dazu sind im INLB
Unternehmen aller Rechtsformen einbezogen (Ergeb-
nisse in Tabelle 4.6.1; weitere Informationen: http://euro-
pa.eu.int/comm/agriculture/rica).

4.6 Einkommenssituation in den EU-Mitgliedstaaten
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In Österreich ist die Ländliche Entwicklung seit dem
Beitritt zur Europäischen Union vor 12 Jahren der finan-
ziell bedeutendste Baustein der Agrarpolitik und jene
Politik, die auf die Herausforderungen des EU-Beitritts
und der Agenda 2000 erfolgreiche Antworten für die
Landwirtschaft und den ländlichen Raum gab. Mit dem
Jahr 2006 ist die zweite Programmperiode des Länd-
lichen Entwicklungsprogramms zu Ende gegangen. Es
wurde ein Programm umgesetzt, welches eine multi-
funktionale, nachhaltige und wettbewerbsfähige Land-
wirtschaft zum Ziel hat und einen Beitrag zur Entwicklung
vitaler ländlicher Regionen leistet. Insgesamt sind
dafür rund 7.009 Mio. Euro ausgegeben worden. Öster-
reich weist damit im Vergleich zu den meisten ande-
ren EU-Mitgliedsländern den höchsten Anteil der Agrar-
ausgaben im Rahmen der Ländlichen Entwicklung
(2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU) auf.
Während im EU-Budget der Anteil der Mittel für die Länd-
liche Entwicklung bei 21% liegt, macht dieser, wenn
man nur die EU-Mittel vergleicht, für Österreich 42%
aus. Rechnet man auch die nationalen Kofinanzie-
rungsmittel dazu, steigt der Anteil auf 63% (siehe auch
Grafik).

Rund 88% der Mittel des Ländlichen Entwicklungs-
programms wurden für die beiden Maßnahmen Aus-
gleichzulage für benachteiligte Gebiete und das Agrar-
Umweltprogramm (ÖPUL)  aufgewendet. Damit ist es

gelungen, eine weitgehend flächendeckende Bewirt-
schaftung der österreichischen Kulturlandschaft aufrecht
zu erhalten und die Umweltleistungen der Bäuerinnen
und Bauern, die über die gesetzlichen Anforderungen
hinausgehen, sicherzustellen und abzugelten. Mit der
Verabschiedung der  Agrarbudgets für die Jahre 2007
und 2008 im Nationalrat ist die Weiterführung dieser
Politik für die nächsten zwei Jahre sichergestellt.

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 2.369 Mio. Euro an
EU-, Bundes- und Landesmitteln im Agrarbudget auf-
gewendet. Mit 1.394 Mio. Euro macht davon der Anteil
der EU-Mittel 59% aus. Auf die Ausgleichszahlungen
und Prämien laut GAP (1. Säule, Marktordnung) ent-
fallen davon rund 822 Mio. Euro. National wurden die
Mittel für die meisten kofinanzierten Förderungen im
Verhältnis 60:40 zwischen Bund (484 Mio. Euro) und
Ländern (491 Mio. Euro) aufgebracht. Die im Verhält-
nis zum Bund höheren Aufwendungen der Länder
erklären sich dadurch, dass die Länder einige För-
dermaßnahmen alleine finanzieren und sich bei ein-
zelnen Maßnahmen mit mehr als 40% beteiligen. Das
Agrarbudget 2006 ist um 2% geringer als im Vorjahr.
Dieser Rückgang lässt sich im Wesentlichen auf bud-
gettechnische Gründe zurückführen. Im Detail haben
sich die Förderungen 2006 wie folgt entwickelt: Für die
Betriebs-, Flächen-, Tier- und Produktprämien wurden

5. Maßnahmen - Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasser

5.1 Förderungen und Leistungsabgeltungen (Agrarbudget)

Grafik: G. FronaschitzQuelle: EU-Haushalt 2006, BMLFUW
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in Summe 730 Mio. Euro ausgegeben, das ist weni-
ger als 2005. Der Grund für die höheren Ausgaben im
Vorjahr lag im Zusammentreffen der letzten Auszah-
lung für die Tierprämien und der ersten Auszahlung der
Betriebsprämie innerhalb eines Jahres. Betriebs-
prämien wurden 2006 um rund 8% mehr ausbezahlt.
Der letzte Schritt der planmäßigen Erhöhung der Milch-
prämie wurde 2006 vollzogen. Für umweltschonende
Maßnahmen (im Wesentlichen das ÖPUL) sind um 2%
weniger Mittel überwiesen worden als 2005. Bei den
Strukturmaßnahmen ergab sich ein Mehrbedarf um
12%. Der Grund dafür: 2006 war das letzte Jahr der
Programmperiode des Ländlichen Entwicklungspro-
gramms. Es sind daher bei fast allen Maßnahmen erheb-
lich mehr Projekte ausfinanziert worden. Den höchsten
Mittelanstieg verbuchten die Maßnahmen Investiti-
onszuschuss und Anpassung und Entwicklung von länd-
lichen Gebieten. Die Aufwendungen für Lagerhal-
tungskosten lagen in etwa auf dem Vorjahresniveau.
Die Aufwendungen für Beihilfen für Verarbeitung und
Vermarktung sind geringer ausgefallen als 2005. Die
Ausgaben für Erstattungen (Getreide, Zucker, Milch und
Fleisch) sind im Vergleich zum Vorjahr um 23% zurück-
gegangen, was zum einen auf die EU-Erweiterung und
zum anderen auf die gute Nachfrageentwicklung bei
Getreide und Fleisch zurückzuführen ist.

In den Tabellen 5.1.1 bis 5.1.3 sind die Agrarausga-
ben im Detail angeführt. In der Tabelle 5.1.3 sind die
Zahlungen gegliedert nach EU, Bund und Ländern für
das Kalenderjahr (Rechnungsabschluss des Bun-
des/Länder) dargestellt. Die Tabelle 5.1.4 gibt die Ent-
wicklung der EU-Mittel seit 1995 wieder. Die Tabelle
5.1.5 zeigt die Agrarausgaben nach Bundesländern,
ebenfalls gegliedert nach EU, Bund und Land, aller-
dings sind hier die Ausgaben nach dem Maßnahmen-
jahr abgegrenzt, wodurch sich Abweichungen bei ein-
zelnen Fördermaßnahmen im Vergleich mit Tabelle 5.1.3
ergeben können. Diese Abweichungen erklären sich
daher, dass bei der maßnahmenbezogenen Darstel-
lung bei einigen Förderungen z.B. ÖPUL, Ausgleichs-
zulage, Tierprämien doch erhebliche Unterschiede im
Vergleich zum Rechnungsabschluss auftreten. Die
Differenzen haben verschiedenste Ursachen: der
tatsächliche Mittelbedarf geringer/höher als ange-
nommen, hohe Nachzahlungen für das Vorjahr, Rück-
forderungen, die Auszahlungen erstrecken sich über
einen längeren Zeitraum etc.
Der Anteil der Agrarausgaben, der 2006 direkt an die
Bauern und Bäuerinnen überwiesen wurde, belief sich
auf 1.886 Mio. Euro (EU und Bund 1.622, Länder 264
Mio. Euro). Das ist ein Anteil von 82% (100% =
2.369 Mio. Euro).

Agrarbudget 2006

(insgesamt 2.369 Mio. Euro = 100%)

Quelle: BMLFUW, II 5
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Betriebs-, Flächen-, Tier- und Produkt-
prämien

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2003
(GAP) wurde eine tief greifende Änderung der bisherigen
Marktordnungs-Direktzahlungen (1. Säule) durchgeführt.
Die bisher gekoppelten Marktordnungszahlungen (z.B.
Flächen- und Tierprämien je nach Maßnahme) wurden
teilweise oder vollständig entkoppelt und sind in die Ein-
heitliche Betriebsprämie (EBP) übergegangen. In der
nachstehenden Übersicht sind die von der GAP-
Reform betroffenen Maßnahmen und ihr Entkopp-
lungsausmaß im Detail dargestellt.

Sowohl Betriebs-, Flächen-, Tier-, und Produktprämie
werden zu 100% aus EU-Mitteln finanziert.

Betriebsprämie
Die Einheitliche Betriebsprämie (EBP) wurde im Jahr
2005 erstmals ausbezahlt. Sie setzt sich aus den bis-
herigen gekoppelten Maßnahmen zusammen (siehe
Übersicht). Jedem Landwirt (in den meisten Fällen dem
Bewirtschafter im Referenzzeitraum) sind Zahlungs-
ansprüche aufgrund seiner historischen Direktzahlun-
gen zugeteilt worden. Diese Zahlungsansprüche sind
in der Regel auf Basis der durchschnittlichen Zahlun-
gen für auszahlungsfähige Flächen und Tiere der
Jahre 2000 bis 2002 (Referenzbetrag im Referenz-
zeitraum) und dem Durchschnitt der prämienbegrün-
deten Ackerflächen und Futterflächen (Referenzfläche)

berechnet worden. Man unterscheidet vier Arten von
Zahlungsansprüchen:

l Flächenbezogener Zahlungsanspruch (FZA): Diese
Zahlungsansprüche sind flächenbezogen und können mit
beihilfefähiger Fläche (prämienfähiges Grünland oder
Ackerfläche) genutzt werden. Die Berechnung erfolgte durch
Teilung des Referenzbetrages durch Referenzfläche.

l Zahlungsansprüche, die besonderen Bedingungen
unterliegen – Besonderer Zahlungsanspruch (BZA):
Besondere Zahlungsansprüche liegen vor, wenn z.B. im
Referenzzeitraum bestimmte Direktzahlungen wie Schlacht-
prämien, Rinderprämien oder Schaf/Ziegenprämien ohne
entsprechende Flächenbasis gewährt wurden. In diesem
Fall kann der Zahlungsanspruch nur dann genutzt werden,
wenn das Mindestproduktionsniveau (Haltung von mind.
50% der im Referenzzeitraum gehaltenen Tiere ausgedrückt
in GVE) erfüllt wird oder eine beihilfefähige Fläche zu
Grunde liegt.

l Stilllegungszahlungsanspruch (SLZA): Betriebe mit
Kulturflächenzahlungen, die im Referenzzeitraum zur Still-
legung verpflichtet waren, wurden SLZAauf Grundlage der
obligatorischen Stilllegung berechnet. Der Wert eines
SLZA beträgt 332,01 Euro. 

l Zahlungsanspruch aus der nationalen Reserve
(NRZA): Wurden im Referenzzeitraum Investitionen zur
Erhöhung der Produktionskapazität, Produktionsumstel-
lungen getätigt oder haben Betriebe mit der Landwirtschaft
begonnen, welche bei der Berechnung der Betriebsprä-
mie nicht oder nur teilweise im Referenzzeitraum erfasst
wurden, so bestand die Möglichkeit, Zahlungen aus der
nationalen Reserve zu erhalten, um diesen Sonderfällen
Zahlungsansprüche zuteilen zu können.

Die Einheitliche Betriebsprämie für jeden Betrieb ergibt
sich aus der Anzahl der Zahlungsansprüche, die im
jeweiligen Antragsjahr mit Hilfe der beihilfefähigen
Fläche (jede landwirtschaftliche Acker- oder Grün-
landfläche) oder Erfüllung des Mindestproduktions-
niveaus des Betriebes genutzt werden. Mit der Reform
der Zuckermarktordnung wurde beschlossen, ab 2006
die Zuckerausgleichszahlungen zu 100% in die Betrieb-
sprämie einzubeziehen. Bei Zuckerentkoppelung erfolgt
eine vierstufige Erhöhung der Zuckerausgleichszah-
lungen. Dabei wird der Betrag, der für die Zuckerzah-
lungen zur Verfügung steht, von 18,9 Mio. im Jahr 2006
auf die Endsumme von 32,9 Mio. Euro im Jahr 2009
erhöht (2007 24,5 Mio. Euro, 2008 30 Mio. Euro).

Als Betriebsprämie wurden 2006 insgesamt 507,41 Mio.
Euro an 126.871 Betriebe ausbezahlt. Eine detaillier-
te Aufstellung nach Zahlungsanspruchsarten und Bun-
desländern ist in der Tabelle 5.1.7 zu finden.

Anmerkung zu Modulation: Der Umfang der tatsäch-
lich bezahlten Modulationsmittel ist der Modulations-
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betrag aus allen Fördermaßnahmen der 1. Säule der
GAP (28,9 Mio. Euro) abzüglich der Modulations-
rückerstattung (15,6 Mio. Euro) machten 13,2 Mio.
Euro aus. 46.733 Betriebe waren von der Modulation
betroffen. 82.094 bekamen weniger als 5.000 Euro an
Förderungen aus der 1. Säule und fielen daher nicht
unter  die Modulation (Details siehe Tabelle 5.1.8).

Flächenprämien
Die meisten Flächenprämien sind in die Einheitliche
Betriebsprämie eingerechnet. Zusätzlich können im
Rahmen der Umsetzung der gemeinsamen Agrarpo-
litik gekoppelte Prämien für Hartweizen, Eiweißpflan-
zen und Energiepflanzen lukriert werden (siehe auch
Tabelle 5.1.9). 

l In den traditionellen Anbaugebieten für Hartweizen wird für
eine nationale Grundfläche von 7.000 ha eine spezifische
Qualitätsprämie in der Höhe von 40 Euro/ha gewährt. 

l Für den Anbau von Eiweißpflanzen (Erbse, Ackerbohne,
Süßlupine) gibt es eine zusätzliche Beihilfe in der Höhe
von 55,57 Euro/ha für eine EU-weite Fläche von 1,6 Mio. ha.

l Weiters gibt es für den Anbau von Energiepflanzen eine
Beihilfe von 45 Euro/ha. Diese Prämie wird EU-weit für eine
Garantiehöchstfläche von 1,5 Mio. ha gewährt. 

Bei Überschreitung der Gesamthöchstflächen werden
die betreffenden Flächen für die gekoppelten Prämi-
en proportional gekürzt. Insgesamt wurden für diese
Maßnahmen 2,76 Mio. Euro aufgewendet (siehe auch
Tabelle 5.1.10).

Tierprämien
Aufgrund der Agrarreform 2003 wurde mit 2005 ein
Großteil der Tierprämien durch die einheitliche Betriebs-
prämie ersetzt. Es sind die bisherigen gekoppelten Son-
derprämien für männliche Rinder, die Extensivie-
rungsprämie sowie die Mutterschaf- und -ziegenprä-

mie vollständig und die Schlachtprämie teilweise ent-
koppelt.

Bei der Mutterkuhprämie hat Österreich insgesamt einen
Quotenanspruch von 375.000 Stück. Max. 20% davon
können in Form einer regionalen Quote für Kalbinnen
genutzt werden. Die Mutterkuhprämie setzt sich in Öster-
reich aus zwei Prämienteilen zusammen. Die Grund-
prämie, welche 200 Euro/Tier beträgt, wird von der EU
(Mittel aus dem EAGFL) finanziert. Die Mitgliedstaaten
können eine Zusatzprämie gewähren, welche jedoch
aus nationalen Mitteln aufgebracht werden muss. Sie
wird in Österreich in der Höhe von 30 Euro je Tier aus-
bezahlt und vom Bund und den Ländern im Verhältnis
60:40 finanziert.

Im Rahmen eines vereinfachten Systems wurde bei der
weiterhin gekoppelten Mutterkuhprämie ein antrags-
loses System eingerichtet. Analog zum bereits seit eini-
gen Jahren bestehenden automatisierten System bei
der Schlachtprämienabwicklung wurde auch für die Mut-
terkuhförderung die österreichische Rinderdatenbank
herangezogen. Ausgehend von drei Stichtagen im
Jahr werden automatisiert die potenziell prämienfähi-
gen Mutterkühe aus dem System ermittelt. Unter
Berücksichtigung anderer Kriterien (Milchlieferung,
Abkalbungen, Haltefristen etc.) ergeben sich letztlich
die tatsächlich prämienfähigen Rinder. Im Jahr 2006
sind für Mutterkühe und für Kalbinnen sowie für die
Schlachtprämie, die für Großrinder zu 40% und bei Käl-
bern zu 100% weiterhin gekoppelt ist, rund
97,5 Mio. Euro ausbezahlt worden (Details siehe Ta-
belle 5.1.11 und 5.1.13).

Produktprämien
In der Agenda 2000 ist festgelegt, den Milcherzeugern
ab 2004 eine Milchprämie zu bezahlen. Die Prämie
wird je Kalenderjahr und Betrieb und je Tonne prä-

Grafik: S. BujtasQuelle: EU-Kommission
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mienfähiger einzelbetrieblicher Referenzmenge, über
die der Betrieb verfügt, gezahlt. Voraussetzung ist, dass
Milch produziert und vermarktet wird. Mit der Agrarre-
form 2003 wurde beschlossen, die Milchprämie ab 2007
zu entkoppeln.

Die Milchprämie wird auf Basis der Milchquote (A- und
D-Referenzmenge) errechnet, die am 31. März des
jeweiligen Kalenderjahres auf dem Betrieb verfügbar
ist. Darüber hinaus werden den Erzeugern ab 2004 all-
jährlich Ergänzungszahlungen gewährt. In Österreich
werden diese Ergänzungszahlungen in der Form eines
konstanten Prämienzuschlages ausbezahlt. Die Milch-
prämie betrug für das Kalenderjahr 2006 inklusive Er-
gänzungszuschlag 35,69 Euro/t. Insgesamt wurde den
50.067 Milcherzeugern 2006 ein Betrag von 92,35 Mio.
Euro überwiesen (Details siehe Tabelle 5.1.12).

Für Betriebe mit Stärkeerdäpfelanbau gibt es neben
dem durch EU-VO garantierten und von der Stärkein-
dustrie zu zahlenden Mindestpreis eine Ausgleichs-
zahlung. Bei der Ernte 2006 betrug diese bei einem
durchschnittlichen Stärkegehalt von 19% exakt 14,85
Euro/t Erdäpfel. Insgesamt wurden dafür aus den Mit-
teln des EAGFL-Garantie laut Rechnungsabschluss
2006  3,12 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Lagerhaltungskosten und Beihilfen für
Verarbeitung und Vermarktung

Im Rahmen der GAP werden auch Lagerhaltungskosten
und Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung zu 100%
aus EU-Mitteln refundiert.

Lagerhaltungskosten
Prinzipiell unterscheidet man zwei Arten von Lager-
haltungen, bei denen die Kosten aus dem EAGFL-
Garantie getragen werden: 

l die öffentl iche Intervention (mit einer Ankaufs- und
Preisgarantie für den Erzeuger) und

l die private Lagerhaltung (nur Refundierung der Lager-
kosten).

Österreich nutzte 2006 beide Arten (Intervention bei
Getreide sowie private Lagerhaltung bei Butter und
Käse).

Für Getreide besteht im Rahmen der EU-Marktord-
nung grundsätzlich die Möglichkeit, jeweils im Zeitraum
vom 1. 11. bis 31. 5. Getreide (Weizen, Gerste, Mais
und Sorghum) für die Intervention anzubieten, wenn
sich aus der Marktsituation ein entsprechender Bedarf
dafür ergibt. Trotz einer leicht unter dem Durchschnitt
liegenden Ernte wurden in der Interventionsperiode
2005/06 209.150 t Getreide der österreichischen Inter-
vention zugeführt, davon 64.034 t Weizen, 54.795 t Ger-
ste und 90.321 t Mais.

In die öffentliche Intervention für Rindfleisch wurden
im Jahr 2006 keine Einlagerungen vorgenommen.
Aufgrund der großen Stabilität in den Fleischmärkten
gab es 2006 auch keine private Lagerhaltung.

Im Jahr 2006 wurden im Rahmen der privaten Lager-
haltung 812 t Butter und 1.619 t Käse eingelagert. 

Insgesamt wurden aus dem Budget 2006 (EAGFL-
Garantie und nationale Mittel) für Interventionsmaß-
nahmen und private Lagerhaltung 11,41 Mio. Euro auf-
gewendet (siehe auch Tabelle 5.1.3). Diese Mittel
decken bei allen Produkten (Getreide, Milch, Fleisch

Quelle: EU-Kommission, ZMP Grafik: S. Bujtas
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etc.) die anteilige Finanzierung sowie die Kosten der
Lagerhaltung.

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung
Darunter sind Beihilfenzahlungen zu verstehen, die den
Absatz bestimmter agrarischer Produkte (Milcher-
zeugnisse, Zucker etc.) durch Verbilligung fördern sol-
len. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch EU-
Mittel. Insgesamt wurden aus dem Budget 2006 für diese
Maßnahme 40,09 Mio. Euro ausbezahlt.

l Milch und Milcherzeugnisse: Im Jahr 2006 wurden für
Butter zu Backwaren (1.693 t), Butter für gemeinnützige
Einrichtungen (534 t), Butterfett (571 t) und Schulmilch  Bei-
hilfen (3.993 t) in Summe eine Unterstützung von insge-
samt 1,76 Mio. Euro gewährt worden.

l Trauben bzw. Traubenmost: Die EU förderte zum
Zwecke der Weinmarktentlastung die Verarbeitung von Trau-
ben bzw. Traubenmost zu Traubensaft. Im EU-Haus-
haltsjahr (16.10. 2005 bis 15.10. 2006) wurden im Rah-
men dieser Aktion in Österreich 412.500 kg Trauben und
527.000 l Most direkt zu Traubensaft verarbeitet. An der
EU-Maßnahme Vorbeugende Destillation von Tafelwein hat
Österreich 2006 nicht teilgenommen.

l Zucker: Für die Weiterverarbeitung von Zucker in der che-
mischen Industrie wurde 2006 für 136.178 t verarbeiteten
Zucker eine Produktionserstattung an die Verarbeitungs-
industrie ausbezahlt.

l Stärke: Zur Herstellung von Erdäpfel-, Mais- und Wei-
zenstärke wurde an die Stärkeverarbeiter eine Produkti-
onserstattung für 181.609 t ausbezahlt.

l Trockenfutter: Zur Herstellung von Trockenfutter wurde
für die Ernte 2005/06 für insgesamt 2.105 t Trockenfutter
für die beihilfefähige Menge von 1.528 t eine Produk-
tionserstattung ausbezahlt (33 Euro/t).

Umweltschonende Maßnahmen und
Qualitätsverbesserung, - sicherung

Umweltprogramm (ÖPUL)
Mit dem Agrar-Umweltprogramm, dem Österreichi-
schen Programm zur Förderung einer umweltgerech-
ten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schüt-
zenden Landwirtschaft (ÖPUL), wird eine umwelt-
schonende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen
Flächen gefördert. Es soll weiters die umweltfreundli-
che Extensivierung der pflanzlichen und tierischen
Erzeugung gefördert und ein Anreiz für die langfristi-
ge Stilllegung von landwirtschaftlichen Flächen aus
Gründen des Umweltschutzes geboten werden. Das
Programm hat überdies zum Ziel, den Landwirten ein
angemessenes Einkommen durch zusätzliche Leis-
tungen, die abgegolten werden, zu sichern. Gegenüber
einigen anderen EU-Ländern, die ihre Umweltpro-
gramme nur in abgegrenzten, umweltsensiblen Gebie-
ten einsetzen, wurde für das Umweltprogramm ein inte-

graler, horizontaler Ansatz gewählt, der eine weitge-
hend flächendeckende Teilnahme der österreichischen
Landwirtschaft zum Ziel hat.

Mit dem EU-Beitritt wurde das 1. Umweltprogramm
ÖPUL 95 wirksam. Das 2. Umweltprogramm ÖPUL 98
wurde im Herbst 1997 von der EU-Kommission geneh-
migt. Das neue 3. Umweltprogramm ÖPUL 2000 wurde
auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes
(Durchführungsvorschriften: VO (EG) Nr. 445/2002)
erstellt. In dieses Programm sind die Erkenntnisse der
permanenten begleitenden Evaluierung zur Verbes-
serung der ersten beiden Programme eingeflossen.

Das ÖPUL 2000 wurde als Teil des Programmpla-
nungsdokumentes zur Förderung der Ländlichen Ent-
wicklung im Sommer 2000 von der EU genehmigt und
in Österreich ab 2001 umgesetzt. Es besteht aus 32
Maßnahmen, die überwiegend in ganz Österreich
angeboten werden. Bestimmte Maßnahmen weisen in
einigen Bundesländern spezifische Detailregelungen
auf. Unterschieden wird zwischen allgemeinen und maß-
nahmenspezifischen Förderungsvoraussetzungen des
Umweltprogramms. Details und Sonderrichtlinie samt
Anhänge siehe Internet (www.lebensministerium.at).

Um den reibungslosen Übergang vom ÖPUL 2000 in
das Nachfolgeprogramm (Ländliche Entwicklung 2007
– 2013; Umweltprogramm ÖPUL 2007) ohne kompli-
zierte Bestimmungen hinsichtlich eines Programm-
umstiegs zu ermöglichen, wurden sowohl das Begrün-
den von neuen Verpflichtungen als auch der Neuein-
stieg im ÖPUL 2000 unterbunden. Für jene Betriebe
im ÖPUL 2000, deren Verpflichtungen mit Ende 2005
(Verpflichtungsbeginn 2001) auslaufen, wurde mit der
EU-Kommission eine Verlängerungsmöglichkeit für
2006 und somit eine 6-jährige Verpflichtung vereinbart.
Diese freiwillige Verlängerung war mit dem Herbstan-
trag 2005 zu beantragen. Mit dem Herbstantrag 2006
wurde der Einstieg ins ÖPUL 2007 ermöglicht.

Mit der Förderungsabwicklung des ÖPUL ist die Agrar-
markt Austria (AMA) betraut. Sie nimmt die Ansuchen
über die Landwirtschaftskammern entgegen, ent-
scheidet über die Gewährung der Prämien, kontrolliert
die Einhaltung der Bestimmungen und legt bei Ver-
stößen die einzelbetrieblichen Sanktionen fest. Die
Naturschutz- und Agrarbehörden der Länder sind bei
Maßnahmen mit starkem Naturschutzbezug und bei
Regionalprojekten in die Abwicklung eingebunden.

Im Jahr 2006 wurden für das ÖPUL 638,4 Mio. Euro
an die Landwirte ausbezahlt (Auszahlungsstand Mai
2007, inklusive Nachzahlungen und Rückforderun-
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Die Maßnahmen und die Rahmenbedingungen für die
Entwicklung des ländlichen Raumes (2. Säule der
GAP) wurden in der VO (EG) 1257/99 verankert und
umfassen folgende Fördermaßnahmen:

l Umweltprogramm (ÖPUL)

l Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete

l Investitionsförderung

l Niederlassungsprämie

l Verarbeitung und Vermarktung

l Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten

l Berufsbildung

l Forstwirtschaft

In Österreich wurden im Zeitraum von 2000 bis 2006
insgesamt 7.009 Mio. Euro über das Programm zur
Ländlichen Entwicklung ausgegeben, davon machten
die EU-Mittel insgesamt 3.252 Mio. Euro bzw. 46% der
Gesamtmittel aus. Rund zwei Drittel aller öffentlichen
Gelder, die für die Land- und Forstwirtschaft in Öster-

reich ausgegeben wurden, fließen über das Programm
zur Ländlichen Entwicklung. 

Rund 88% der Mittel wurden für die beiden Maßnah-
men Agrar-Umweltprogramm und Ausgleichszulage für
benachteiligte Gebiete ausgegeben. 4,2% flossen in
die Investitionsförderung, 3,3% für Artikel 33 - Maß-
nahmen (Anpassung und Entwicklung von ländlichen
Gebieten) und 1,8% für den Bereich Forstwirtschaft.
Danach folgen die Maßnahmen Verarbeitung und Ver-
marktung mit 1,3%, die Niederlassungsprämie mit
1,2% und die Berufsbildung mit einem Anteil von 0,6%
an den Gesamtmitteln. 

Eine nähere Beschreibung der einzelnen Maßnahmen,
die unter dem Begriff Ländliche Entwicklung zusam-
mengefasst sind, werden nachstehend ausführlich
beschrieben. Die Gesamtausgaben für das Programm
zur Ländlichen Entwicklung nach Maßnahmenjahren
und Bundesländern sind in den Tabellen 5.1.21 bis
5.1.24 im Detail dargestellt.

Ländliche  Entwicklung

gen). Am ÖPUL nahmen insgesamt 126.600 Betriebe
(mit Prämienauszahlung) teil, das sind 75% aller land-
wirtschaftlichen Betriebe mit einer landwirtschaftlich
genutzten Fläche. Der relativ hohe Rückgang bei den
Betrieben (rund 6.500) gegenüber 2005 hängt mit
dem Auslaufen des 5-jährigen Verpflichtungszeitrau-
mes für das ÖPUL 2000 zusammen. Die durch-

schnittliche Förderung je Betrieb betrug 2006 exakt
5.043 Euro. Die im ÖPUL erfassten Flächen (ohne  Alm-
flächen) machten rund 2,22 Mio. ha aus, das sind 88%
der landwirtschaftlich genutzten Fläche Österreichs. Mit
dieser hohen Teilnahme am Umweltprogramm liegt
Österreich im Spitzenfeld der EU-Staaten (siehe Tabel-
len 5.1.14 bis 5.1.17).

Grafik: S. Bujtas
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Details zu den einzelnen ÖPUL-Maßnahmen: Die
Grundförderung ist sowohl hinsichtlich der Flächen als
auch der ausbezahlten Prämien weiterhin die am häu-
figsten in Anspruch genommene Maßnahme. Knapp
dahinter (Basis Prämienvolumen) liegen die Maßnah-
men Begrünung von Ackerflächen sowie Biologische
Wirtschaftsweise. Mit Abstand folgen die Maßnahmen
Verzicht Betriebsmittel auf Grünland sowie Reduktion
Betriebsmittel Acker. An weiteren Maßnahmen folgen
die Offenhaltung der Kulturlandschaft, die nur regio-
nal in Niederösterreich angebotene Maßnahme Öko-
punkte, die Naturschutzmaßnahme Pflege ökologisch
wertvoller Flächen, Alpung und Behirtung sowie Silage-
verzicht in bestimmten Gebieten, die insbesondere für
das Berggebiet von besonderer Bedeutung sind. 10 der
insgesamt 32 Maßnahmen des Agrarumweltprogramms
beanspruchen 86% der gesamten Mittel.

Weitere umweltschonende Maßnahmen
Unter dem Begriff Sonstige Umweltmaßnahmen
sind die unterschiedlichsten, speziell für das jeweilige
Bundesland ausgerichteten, umweltorientierten Förde-
rungen zusammengefasst. Die Finanzierung erfolgt aus-
schließlich aus Landesmitteln. 2006 wurden dafür  ins-
gesamt 17,85 Mio. Euro ausbezahlt. Eine weitere För-
derung, die in der Budgetübersicht (Siehe Tabelle
5.1.3) zum Block Umweltschonende Maßnahmen
dazugezählt wird, ist die Förderungsmaßnahme Ener-
gie aus Biomasse. Dabei wird die verstärkte Nut-

zung erneuerbarer Energieträger durch den Einsatz von
Förderungsmitteln forciert. 2006 wurden für Investiti-
onszuschüsse vom Bund 1,61 Mio. Euro und von den
Ländern 7,58 Mio. Euro ausgegeben.

Qualitätsverbesserung, -sicherung
Die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung im
Pflanzenbau einschließlich des Obst-, Garten- und
Weinbaues sowie des Pflanzenschutzes wurden 2006
vom Bund mit 0,41 Mio. Euro gefördert. Im Inves-
titionsbereich wurde in der Biogemüsezüchtung ein auch
schon in den letzten Jahren gesetzter Schwerpunkt fort-
gesetzt. Die Länder geben für den Bereich insgesamt
1,13 Mio. Euro aus (Kofinanzierung der Bundesmittel
plus eigene Schwerpunktmaßnahmen).

Für die Maßnahme Qualitätsverbesserung in der
Tierhaltung standen 2006 insgesamt 8,17 Mio. Euro
an Bundesmitteln zur Verfügung. Die Länder wende-
ten dafür 10,11 Mio. Euro auf. Gefördert wurden die
Durchführung von Gesundheits- und Hygienemaß-
nahmen sowie die Zuchtprogramme und Leistungs-
prüfungen. Qualitätsverbessernde Maßnahmen
bei der Milcherzeugung werden ausschließlich
aus Landesmitteln finanziert (2006 mit 10,08 Mio.
Euro). Im Rahmen der EU-Honigmarktordnung
wurden qualitätsverbessernde Maßnahmen sowie Ver-
marktungsinitiativen mit 0,90 Mio. Euro unterstützt.

Grafik: S. Bujtas
Quelle: AMA-Fachlicher Bericht
             zum 31.12.06
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geführt. Dabei ist es durch die Einführung des Flächen-
betrages 1 gelungen, stärker Bezug auf die kleineren
und mittleren Betriebsstrukturen im Berggebiet zu neh-
men.

Für die Ausgleichszulage für Berg- und Benachteilig-
te Gebiete (inklusive Flächenbeitrag 3 in den Bun-
desländern Burgenland und Steiermark) wurden 2006
insgesamt 296,88 Mio. Euro (Maßnahme 2006 und 2.
Auszahlungstranche für 2005 sowie Nachzahlungen,
inklusive Restmittel, die für die Auszahlungen im Jahr
2006 herangezogen wurden) aufgewendet (Basis
Rechnungsabschluss). Im Jahr 2006 belief sich der Kofi-
nanzierungsanteil der EU bei der Ausgleichszulage im
Burgenland (Ziel 1) auf 75% und in den übrigen Bun-
desländern auf  49,50%. Die konkreten Ausgaben für
die Maßnahme im Jahr 2006 betrugen für die rund
101.900 Betriebe insgesamt 275,2 Mio. Euro. Eine
detaillierte Darstellung der Ausgleichszulage für das Jahr
2006 (Betriebe, Flächen, Prämien) findet sich in den
Tabellen 5.1.18 bis 5.1.20.

Landwirtschaftliche Investitionsförderung: Diese
Maßnahme trägt zur Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Einkommen sowie der Lebens-, Arbeits-
und Produktionsbedingungen bei und beinhaltet fol-
gende Förderungsprogramme:

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder)

l Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben gemäß VO
(EG) Nr. 1257/1999: Förderung mittels Investitionszu-
schüssen für z.B. bauliche Maßnahmen im Bereich land-
wirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude (keine Wohnbauten),
technische Einrichtungen, einschließlich der Bereiche Gar-
ten- und Obstbau, Almwirtschaft, Direktvermarktung, Inno-
vationen, Handwerk; einzelbetriebliche Biomasseheizan-

Grafik: S. BujtasQuelle: BMLFUW
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Strukturmaßnahmen

Für Strukturmaßnahmen wurden 2006 aus EU-, Bun-
des- und Landesmitteln 639,88 Mio. Euro (255,90 EU,
186,89 Bund  und 197,08 Mio. Euro Land) aufgewendet.
Unter dem Begriff Strukturmaßnahmen werden
nachstehende Förderungen zusammengefasst:

EU-kofinanzierte Maßnahmen
l Ausgleichszulage in Benachteiligten Gebieten

l Investitionsförderung

l Niederlassungsprämie

l Verarbeitung und Vermarktung

l Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten

l Gemeinschaftsinitiativen

l Erzeugergemeinschaften

l Strukturfonds Fischerei (FIAF)

l Absatzförderungsmaßnahmen

l Umstrukturierungshilfe für den Weinbau

Nationale Förderungen (Bund und Länder)
l Additionalität, Ziel 1-Gebiet Burgenland

l Investitionsförderung (national)

l Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung

l Verkehrserschließung ländlicher Gebiete

l Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen

l Verbesserung der Marktstruktur

l Marketingmaßnahmen

l Innovationsförderung

l Bioverbände

Nationale Förderungen (nur Länder)
l Agrarische Operationen

l Landwirtschaftlicher Wasserbau

l Beiträge im Rahmen der Almbewirtschaftung

l Landarbeitereigenheimbau

Nachstehend werden die Strukturmaßnahmen in der
Reihenfolge der oben angeführten Gliederung näher
beschrieben und dargestellt:

Ausgle ichszulage (AZ)  in  Benachte i l ig ten
Gebieten: Die Umsetzung der EU-Ausgleichszulage
erfolgt im Rahmen des Österreichischen Programms
für die Entwicklung des ländlichen Raumes gemäß VO
(EG) Nr. 1257/99. Für die AZ wird die Erschwernis-
feststellung mit Hilfe des "Berghöfekatasters" durch-
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lagen. Unterschiedliche Investitionszuschusssätze je nach
Gebietskulisse, Hofübernehmerstatus, Fördergegenstand
und Tierhaltungsstandard der Aufstallungsform.

Nationales Programm
(Förderungsmittel ausschließlich vom Bund und den Ländern)

l Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben: Förderung
mittels Investitionszuschüssen für z.B. bauliche Maßnah-
men im Bereich landwirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude
(keine Wohnbauten), technische Einrichtungen, ein-
schließlich der Bereiche Garten- und Obstbau, Almwirtschaft,
Direktvermarktung, Innovationen, Handwerk.

Im Jahr 2006 wurden für Investitionen in landwirt-
schaftlichen Betrieben im Rahmen des EU-kofinan-
zierten Programmes 76,92 Mio. Euro (tatsächlich aus-
bezahlte Mittel, siehe auch Tabelle 5.1.21) und für das
nationale Programm vom Bund und den Ländern
9,02 Mio. Euro aufgewendet.

Die Niederlassung von Junglandwirten gemäß
VO (EG) Nr. 1257/1999 wird als einmalige Prämie unter
Berücksichtigung des außerlandwirtschaftlichen Ein-
kommens (3 Stufen) an die Förderwerber/innen aus-
bezahlt. Unter dem Titel Niederlassungsprämie wur-
den 2006 insgesamt 13,26 Mio. Euro an die Betriebe
ausbezahlt (siehe auch Tabelle 5.1.21). An 1.455 Bau-
ern und Bäuerinnen wurde eine Niederlassungsprämie
überwiesen, davon erhielten über 90% die höchste Prä-
mienstufe.

Verarbeitung und Vermarktung: Zur Verbesserung
der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Rahmen der EU-kofinanzierten
Maßnahme gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 wurden für
die Periode 2000 bis 2006 insgesamt 524 Projekte mit
einem anerkennbaren Investitionsvolumen von
931 Mio. Euro und Fördervolumen von 129,13 Mio. Euro
genehmigt (inkl. EU-kofinanzierter Projekte des Ziel 1-
Gebietes Burgenland - das nationale Additionalitäts-
programm für das Burgenland nicht eingerechnet).
Dabei fallen 68% der bewilligten Mittel auf die Sekto-
ren Milch, Fleisch und Wein. Im Jahr 2006 wurden ins-
gesamt 18,77 Mio. Euro an Förderungen ausbezahlt
(siehe auch Tabellen 5.1.21 und 5.1.25).

Artikel 33 (Anpassung und Entwicklung von ländli-
chen Gebieten): Die Maßnahmen gemäß  Artikel 33
der VO (EG) 1257/99 beinhalten eine breite Palette von
Förderinstrumenten zur Entwicklung und Anpassung
des ländlichen Raumes. Die Vorhaben kommen öster-
reichweit zum Einsatz. Primär gilt es, durch den Arti-
kel 33 die Chance neuer Einkommensquellen der
Landwirtschaft, des landwirtschaftlichen Gewerbes
und des Dienstleistungssektors auszubauen und

Beschäftigung in ländlichen Räumen zu sichern und
zu schaffen. Im Jahr 2006 gelangten insgesamt
60,41 Mio. Euro zur Auszahlung (ohne Ziel 1 Gebiet
Burgenland). Im Detail zeigt sich, dass die Bereiche
Verkehrserschließung und Diversifizierung mit insge-
samt einer Inanspruchnahme von mehr als 70% der
Mittel des Artikels 33 auch im Jahr 2006 wieder am
stärksten in Anspruch genommen wurden (siehe auch
Texttabelle sowie Tabelle 5.1.21 bis 5.1.24).

Gemeinschaftsinit iativen: Sie basieren auf einer
Initiative der EU-Kommission und beinhalten auch
relevante Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft.
Im Agrarbereich wurde mit der Gemeinschaftsinitiati-
ve LEADER+  (Periode 2000 bis 2006) innovative, sek-
torübergreifende Aktionen in ausgewählten Gebieten
unterstützt. Die Programmfinanzierung erfolgt aus der
EAGFL-Ausrichtung sowie durch nationale öffentliche
und private Mittel. In Österreich wurden insgesamt 56
ländliche Regionen zur Programmumsetzung ausge-
wählt. Für das LEADER+ Programm wurden bis ein-
schließlich 1. Quartal 2007 ca. 1.320 Projekte mit
Gesamtkosten von 116 Mio. Euro abgerechnet. Die 2006
von EU, Bund und Ländern dafür aufgebrachten För-
derungen betrugen 14,5 Mio. Euro.

Erzeugergemeinschaften, -organisationen: Für
die Erzeugerorganisationen (EO’s) im Bereich Obst und
Gemüse (zu 100% aus EU-Mitteln finanziert) wurden
4,35 Mio. Euro ausbezahlt. Die Förderungsschwer-
punkte dabei sind die Verbesserung der Qualität, Ver-
besserung der Vermarktungsstrukur und Unterstützung
von Umweltschutzmaßnahmen.

Anpassung und Entwicklung von  
ländlichen Gebieten (Artikel 33) 1) 

öffentliche 

Mittel Maßnahme 
Zahl der 

Projekte 
in Mio. € 

1. Vermarktung  454  1,94 

2. Dorferneuerung  896 0,75 

3. Diversifizierung (inkl. Biomasse)  2.453 30,57 

 davon Biomasse  685 24,09 

4. Wasserressourcen  170 3,29 

5. Verkehrserschließung  1.285 20,65 

6. Landschaftsschutz  1.507 3,21 

Summe  6.765 60,41 

1) Auszahlungen für das Jahr 2006 zum Stand: 31.12.; EU-, Bundes- 
und Landesmittel; enthält alle Projekte zu denen im Jahr 2006 eine 
Zahlung erfolgt ist; ohne Zahl der Projekte und Ausgaben für das 
Ziel 1-Gebiet Burgenland. 

Quelle: BMLFUW. 
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Strukturfonds Fischerei (FIAF): Im Rahmen des
FIAF wurden auch 2006 Investitionen im Bereich der
Fischproduktion und  -vermarktung mit 1,87 Mio. Euro
gefördert. Dieser Betrag setzt sich aus Bundes-, Lan-
des- und EU- Mitteln zusammen. Auf Basis dieser Ver-
ordnung hat Österreich für die Jahre 2000 bis 2006 einen
Fischstrukturplan ausgearbeitet. Ziel ist insbesonde-
re die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Betrie-
be, die Verbesserung der Versorgung mit Fischen und
Fischprodukten sowie die Verbesserung der Verarbei-
tung und Vermarktung.

Absatzförderungsmaßnahmen: Die EU finanziert
im Rahmen dieser Maßnahme Absatzförderungsakti-
vitäten von Rindfleisch und Milch. Im Jahr 2006 wur-
den dafür insgesamt 0,90 Mio. Euro aufgewendet. Die
Kofinanzierung erfolgt bei dieser Maßnahme nicht mit
Bundesmitteln, sondern mit Agrarmarketingbeiträgen,
die von der AMA eingehoben werden.

Umstruktur ierungshi l fe im Weinbau: Mit der
Maßnahme wurden Förderungen für die Umstellung von
Rebsorten, die Anlage von Böschungs- und Mauer-
terrassen sowie die grundsätzliche Verbesserung der
Bewirtschaftungstechnik im Weingarten gewährt. 2006
wurden insgesamt 6,58 Mio. Euro (zu 100% aus EU-
Mitteln) für Umstellungsmaßnahmen auf 1.345 ha
bereitgestellt.

Zinsenzuschüsse: Im Rahmen der Investitionsför-
derung gibt es auch die Möglichkeit, Zinsenzuschüs-
se für Agrarinvestitionskredite in Anspruch zu nehmen.
Mit dieser Maßnahme soll eine möglichst breit gestreu-
te Beschäftigung sowie eine Wettbewerbserhöhung -
vorrangig im ländlichen Raum - initiiert werden. Für die
Investitionsmaßnahmen wurden 2006 in Summe 182
Mio. Euro an Kreditvolumen für Agrarinvestitionskredite
zur Verfügung gestellt (Details siehe Tabelle 5.1.26) und
vom Bund 16,27 Mio. Euro an Zinsenzuschüssen aus-
bezahlt. Die Länder haben für diese Maßnahme
7,14 Mio. Euro aufgewendet.

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete: Mit
dieser Förderung der ländlichen Gebiete wird generell
ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Siedlungs-

dichte und zur Verbesserung der Lebensbedingungen
im ländlichen Raum geleistet. Darüber hinaus ist für
die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe eine funk-
tionsgerechte Erschließung und entsprechende Anbin-
dung an das übergeordnete Verkehrsnetz Grundvor-
aussetzung für zeitgemäße Arbeits- und Produktions-
bedingungen bis hin zur Direktvermarktung und außer-
betrieblichem Erwerb. 

Die Verkehrserschließung wurde sowohl im Nationa-
len Förderungsprogramm als auch im EU-kofinan-
zierten Förderungsprogramm des BMLFUW unter-
stützt. Im Nationalen Programm ist der Wegebau auf
die Ausfinanzierung eines genau definierten Projekt-
stocks beschränkt. Hier wurden 2006 insgesamt 19 km
Wege bzw. LKW-befahrbare Straßen neu errichtet
oder grundlegend verbessert. Dabei betrug der Bau-
aufwand 2006 insgesamt rund 3,0 Mio. Euro. Der
diesbezügliche Finanzierungsbeitrag des Bundes
beläuft sich auf 1,0 Mio. Euro. Demgegenüber war aber
die Hauptförderungsschiene des Wegebaus im Rah-
men der Ländlichen Entwicklung unter Artikel 33 auf
Basis der VO 1257/99. Dieses Förderungsvolumen
betrug 2006 seitens EU, Bund und Land insgesamt
20,6 Mio. Euro. Zusätzlich gaben die Länder 2006 für
die Erhaltung des ländlichen Wegenetzes 53,98 Mio.
Euro aus.

Maschinen- und Betriebshilferinge: 2006 wurden
landtechnische Maßnahmen (insbesondere landtech-
nische Schulung und Weiterbildung sowie Maschi-
nen- und Betriebshilferinge, Biomasse-Verband und
ÖKL) mittels Zuschüssen in Höhe von 6,48 Mio. Euro
vom Bund und den Ländern unterstützt (siehe auch
Kapitel Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten).

Verbesserung der Marktstruktur: Die Förderung
zur Verbesserung der Marktstruktur zielt vor allem auf
die Unterstützung von Investitionen in die Direktver-
marktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte ab.
2006 wurden vom Bund 0,22 Mio. Euro an Direktzu-
schüssen  gewährt (Länder: 2,36 Mio. Euro).

Marketingmaßnahmen: Diese Zuschüsse für Ver-
marktung, Markterschließung und Ausstellungswesen
sollen zur Stimulierung der Nachfrage nach Qualitäts-
erzeugnissen der österreichischen Land- und Er-
nährungswirtschaft sowie von Gästebeherbergung
(Urlaub am Bauernhof) beitragen. Dabei steht die För-
derung von Direktvermarktungsaktivitäten, der Ver-
marktung von Markenprodukten (u.a. auch Bioprodukte)
sowie des Ausstellungswesens im Vordergrund. 2006
wurden vom Bund 3,37 Mio. Euro und den Ländern 2,88
Mio. Euro ausbezahlt (Personal- und Sach- bzw. Wer-
bekosten). Für das Weinmarketing wurden 2006 vom

Brutto- und Nettozinssätze für AIK 2006 

bis. 30.6. ab 1.7. 
Zinssätze 

in % 

Bruttozinssatz  3,375 3,875 

Nettozinssatz bei einer   

Förderungsrate von 36% 2,160 2,480 

Förderungsrate von 50% 1,687 1,937 

Quelle: BMLFUW. 
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l Für die Neuaufforstung (Artikel 31) wurden im Jahr 2006
insgesamt 0,29 Mio. Euro ausgegeben. Insgesamt wurden
37,57 ha, davon Acker- (32,78 ha) und Grünland (4,79 ha)
neu aufgeforstet, wobei das Flächenausmaß stark diffe-
riert, nämlich von 0,1 ha bis 8,5 ha. Die Neuaufforstungen
waren vornehmlich im Burgenland situiert. Sie stellen
einen wertvollen Beitrag zur Bereicherung der Landschaft
in den unterbewaldeten Gebieten dar. 

l Für die übrigen Maßnahmen des Programmes für die  Ent-
wicklung des ländlichen Raumes (Artikel 32) sind in
Summe 23,05 Mio. Euro ausgegeben worden. Die wich-
tigsten Förderschwerpunkte im Jahr 2006 waren:

w Hochlagenaufforstung: Hier verlagern sich die Arbeiten
von den Freiflächen in die Schutzwaldbestände, wobei die Ein-
leitung der Naturverjüngung durch kleinflächige Nutzungen mit
anschließender Seilkranbringung im Vordergrund stand.

w Forstwegebau: Die Erschließung der Wälder ist Vorausset-
zung für eine nachhaltige Bewirtschaftung und ökologische Nut-
zung. Um die ausreichende Versorgung der weiterverarbeitenden
Industrie zu gewährleisten, bedarf es einer adäquaten forstli-
chen Infrastruktur.

w Forstl iche Investit ionen: Die getätigten Investitionen dien-
ten vor allem der Verbesserung der Verarbeitung sowie des Mar-
ketings von Holz und Biomasse. Es wurden u.a. Krananhän-
ger und Maschinen zur Erzeugung von Hackgut angeschafft.

w Waldbesitzervereinigungen: Der Zusammenschluss von
verschiedenen Waldbesitzern ermöglicht einen kostengünsti-
gen Einsatz von Forstmaschinen und die gemeinsame Ver-
marktung des Holzes, wodurch bessere Preise für den einzel-
nen Waldbesitzer erzielt werden können. 

w Sonstige Maßnahmen: Hier hatte vor allem der Umbau von
standortswidrigen Beständen Vorrang. Um zukünftigen Schad-
ereignissen entgegenzuwirken, wird der Aufbau von stabilen,
gemischten Waldbeständen vorangetrieben. Überdies wurde
die Waldpädagogik 2005 verstärkt gefördert (Waldausgänge mit
Schulklassen, Installierung von Waldschulen für die Informati-
on der Jugend über die Bedeutung des Waldes, etc.).

Grafik: G. FronaschitzQuelle: BMLFUW
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Bund 1,57 Mio. Euro und den Ländern 2,73 Mio. Euro
aufgewendet.

Innovationsförderung: Im Rahmen dieser Maß-
nahme werden neue Initiativen auf dem Gebiet der
anwendungsorientierten Grundlagenforschung und
der experimentellen Entwicklung in der pflanzlichen und
tierischen Produktion sowie Verarbeitung und Ver-
marktung unterstützt. Die Förderung erfolgt durch zeit-
lich limitierte Zuschüsse in der Startphase, primär für
Sach- und Personalaufwand. 2006 wurden 7 Innova-
tionsprojekte mit 0,16 Mio. Euro an Bundeszuschüs-
sen unterstützt (Länder: 0,36 Mio. Euro).

Bioverbände: 2006 wurden für Öffentlichkeitsarbeit,
Beratung und Organisation 1,40 Mio. Euro ausbezahlt.

Nachstehende Förderungen wurden im Jahr 2006 zu
100% aus Landesmitteln finanziert:

l Agrarische Operationen: Im Rahmen dieser Maßnah-
me werden Kommassierungen finanziell unterstützt 
(2006: 3,73 Mio. Euro).

l Landwirtschaftl icher Wasserbau: Mit dieser Maß-
nahme  werden Be- und Entwässerungsprojekte gefördert
(2006: 2,77 Mio. Euro).

l Beiträge zur Almbewirtschaftung: Es werden haupt-
sächlich Investitionszuschüsse für Almen (Alp- und Wei-
deverbesserung, Erhaltung der Wirtschaftsgebäude, etc.)
gewährt (2006: 1,71 Mio. Euro).

l Landarbeitereigenheimbau: Für diese Maßnahme
standen im Jahr 2006 insgesamt 0,80 Mio. Euro bereit.

Forstliche Förderung
Die Förderung der österreichischen Forstwirtschaft
erfolgt sowohl durch ein ein kofinanziertes als auch natio-
nales Programm.

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder)

Im Rahmen des Programms zur Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raumes gemäß VO (EG)
1257/99 wurden neben der Neuaufforstung, der Pfle-
ge der Neuaufforstung, der Umwandlung von stand-
ortswidrigen und ertragsschwachen Wäldern, der Wald-
pflege, der Aufklärung und Beratung und der investi-
ven Maßnahmen vor allem der Forstwegebau geför-
dert. Insgesamt wurden dafür 23,34 Mio. Euro (ohne
Ziel 1-Gebiet) aufgewendet (siehe Tabelle 5.1.21). Im
Ziel 1-Gebiet Burgenland wurden Fördermittel in der
Höhe von 1,16 Mio Euro verausgabt  (siehe Tabelle
5.1.22). Die Aufwendungen für die einzelnen Teilbe-
reiche gliedern sich wie folgt:
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Nationales Programm
(Förderungsmittel ausschließlich von Bund und Ländern)

Für die national finanzierten Fördermaßnahmen (Bund
und Länder) wurden 2006 insgesamt 4,69 Mio. Euro
aufgewendet. Wesentliche Förderschwerpunkte waren:

l Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsicherung:
Der Schwerpunkt der Förderungen lag in den Bundeslän-
dern Tirol, Kärnten und Salzburg.

l Forstwegebau: Für die Erschließung der Wälder wurden
wieder erhebliche Mittel bereitgestellt.

l Forstschutzmaßnahmen: Bei dieser Maßnahme wur-
den Förderungsmittel vorwiegend für biologische Bekämp-
fungsmaßnahmen eingesetzt. Verschiedene Schäden wie
Windwurf, Schneebruch usw. stellen  immer wieder laten-
te Befallsherde in den Gefährdungsgebieten dar. Sie bil-
den auch zukünftig eine Gefahr, da aufgrund der Klima-
erwärmung die Schadinsekten auch in höhere Gebirgsre-
gionen vordringen. Der österreichweite Schadholzanfall
durch Käferkalamitäten belief sich 2006 auf 2,5 Mio. fm.

l Beratung: Die Aufwendungen für die Tätigkeit der forst-
lichen Berater.

l Sonstige Maßnahmen: Wiederaufforstung nach Katas-
trophen, Bestandesumwandlung, Melioration, Pflege und
öffentlich wirksame Maßnahmen wie z.B. Unterstützung
der Klagenfurter Holzmesse, Forstarbeiterweltmeister-
schaft und Errichtung eines Waldlehrpfades, sowie  Wald-
brandversicherung.

Für die Erschließung und Sanierung von schutzfunk-
tionalen Wäldern in Wildbach- und Lawineneinzugs-
gebieten wurden 2006 insgesamt 11,29 Mio. Euro auf-
gewendet (Bund: 8,76 Mio. Euro, Länder 2,53 Mio.
Euro). 

In Summe standen 2006 für forstliche Förderungs-
maßnahmen insgesamt 39,56 Mio. Euro zur Verfügung.

Forschung, Bildung sowie Beratung und
Berufsbildung

Forschung
Für den Zeitraum von 2006 - 2010 hat das BMLFUW
das Forschungsprogramm PFEIL10 (Programm für For-
schung und Entwicklung im Lebensministerium 2006
- 2010) entwickelt und implementiert. Mit diesem Pro-
gramm schließt das Lebensministerium an die erfolg-
reiche Gestaltung und Umsetzung des Forschungs-
programms PFEIL05 an. Die strategische Ausrichtung
der Forschung basiert auf drei Zielen:
l Forschungsthemen werden thematisch gebündelt und

fokussiert

l Effiziente Umsetzung von Forschungsergebnissen durch
verstärkte transdisziplinäre Arbeit, Kooperation und Con-
trolling unter Berücksichtigung begrenzter Mittel.

l Schaffung und Sicherung der Voraussetzungen für eine
hohe Qualität des Lebens in Österreich

Unter strikter Beachtung der Österreichischen Strate-
gie zur Nachhaltigen Entwicklung und orientiert am Leit-
bild des Ressorts konzentriert das Lebensministerium
seine Forschungsaktivitäten in folgende 3 Strategiefelder
auf 21 Forschungsbereiche: 

l Strategiefeld Lebensgrundlagen:
w Chemikalienmanagement

w Human Biomonitoring

w Klimawandel und Anpassungsstrategien

w Logistik und Verfahrenstechnik

w Nachhaltige Entwicklung

w Nachwachsende Rohstoffe im Nichtlebensmittelbereich

w Ressourcenmanagement Boden und Strategien für umfas-
senden Bodenschutz

w Ressourcenmanagement Wasser

l Strategiefeld Lebensmittel:
w Aquakultur

w Biologische Landwirtschaft

w Nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme

w Nachhaltige tiergerechte Nutztierhaltung

w Qualität und Gesundheitswert

w Risikoabschätzung

l Strategiefeld Lebensraum:
w Berggebiete und benachteiligte Gebiete

w Biodiversität und Ökosysteme

w Integration der europäischen und internationalen Ebene

w Ländlicher Raum und ländliche Entwicklung

w Naturnahe, nachhaltige Waldwirtschaft

w Politikfolgenabschätzung und Rahmenbedingungen

w Schutz vor Naturgefahren

Für das Lebensministerium mit seinem spezifischen For-
schungsauftrag gemäß Bundesministeriengesetz zur
angewandten Forschung im Bereich der Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sind mit
den mehrjährigen Forschungsprogrammen PFEIL05
(2002 – 2005) und PFEIL10 (2006 – 2010), die gezielt
den Forschungsbedarf der Österreichischen Strategie
für Nachhaltige Entwicklung unterstützen sollen, der
FORNE-Rahmenstrategie 2004 plus (BMBWK, BMVIT,
BMLFUW und RFT) sowie der konsequenten europä-
ischen Vernetzung auf Forschungsprogrammebene mit
dem Instrument ERA-Net (Transnationale For-
schungsnetzwerke im Europäischen Forschungsraum)
wichtige Maßnahmen gelungen. Das Lebensministe-
rium ist Partner in 6 ERA-Nets.
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Mit PFEIL10 ist der Rahmen für die Forschungsakti-
vitäten des Lebensministeriums festgelegt. Die Auf-
tragsforschung gemäß Forschungsorganisationsge-
setz sowie die Forschungsaktivitäten in den ressort-
zugehörigen Forschungsstellen orientieren sich daher
an der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung die-
ses Programms.

Seit 2005 hat das Lebensministerium mit www.DaFNE.at
eine Forschungsplattform zur webbasierten For-
schungssteuerung und -verwaltung geschaffen. 2006
wurde dieses Instrument durch DaFNE plus mit umfas-
sender Integration der Bundesländer und anderer
Bundesministerien zur Etablierung von E-Government
für die Forschung im Lebensministerium erweitert.

Organisatorisch wurde 2006 ressortintern das Ge-
schäftsfeld Forschung geschaffen. Aufgabe des Ge-
schäftsfeldes ist es, durch strategische Abstimmung der
sektoralen Aufgaben innerhalb der Sektionen und
Abteilungen die Steigerung und Durchlässigkeit im For-
schungs- und Innovationssystem in ausreichendem
Maße zu gewährleisten. Dabei sind ein mehrjähriger
Geschäftsfeldplan und Jahresarbeitspläne vorgesehen.
Die Detailplanung und Umsetzung des Jahrespro-
gramms 2006/07 wird erste Aufgabe des Geschäfts-
feldes sein. Dabei sollen gezielt organisationstechni-
sche und strukturelle Hemmnisse durchleuchtet wer-
den. Österreichweit wurden für die Einrichtung einer
Forschungsplattform die wichtigsten Stakeholder (Bun-
desministerien, Universitäten, Interessensvertretun-
gen) für den Forschungsbereich agrar-, umwelt- und
lebenswissenschaftliche Forschung eingeladen.

Insgesamt hat das Lebensministerium für 2006 rund
45 Mio. Euro für die Forschung ausgegeben, davon
beträgt der Anteil der Forschungsförderung und -auf-
träge aus Bundesmitteln 3,7 Mio. Euro.

Bildung
Im Schuljahr 2005/ 2006 wurden die 133 land- und forst-
wirtschaftlichen Schulen in Österreich von insgesamt
17.152 SchülerInnen besucht (Details siehe Texttabelle).
Beginnend mit den Innovationssymposien in Kloster-
neuburg  wurde mit dem Schuljahr 2004/05 der neue
Lehrplan in Kraft gesetzt. Die wesentlichen Innovatio-
nen dieser Umstrukturierung sind die Förderung der
muttersprachlichen Kompetenz, Verbesserung der
Fremdsprachenkompetenz, die Erhöhung der natur-
wissenschaftlichen Kompetenz und eine erweiterte
Schulautonomie. 

An der Agrarpädagogischen Akademie waren im Stu-
dienjahr 2005/2006 insgesamt 193 Studierende. Das
Agrarpädagogische Institut führte 2006 im Rahmen der

Weiterbildung von Lehrer/innen 41 Seminare, im Rah-
men der Weiterbildung für Berater/innen 32, und
gemeinsam für Berater/innen, Lehrer/innen und andere
Zielgruppen 37 Fortbildungsveranstaltungen durch.
Erstmals wurde der Akademielehrgang "Nutztierhaltung"
angeboten, dieser dauerte 3 Semester und schloss mit
dem Diplom ab. Im Fortbildungsplan 2006 wurden Semi-
nare verstärkt aufgenommen, die u.a. internationale
Kooperationen und Mobilitätsmaßnahmen zum Ziel
haben. Seit Mai 2006 wird an der Agrarpädagogi-
schen Akademie „Gartentherapie“ für Patient/innen des
Geriatriezentrums am Wienerwald angeboten. Ab dem
Studienjahr 2007 wird die Agrarpädagogische Akade-
mie als Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
geführt.

An der Universität für Bodenkultur gab es Winterse-
mester 2006/2007 insgesamt 7.423, davon 3.528 weib-
liche und 3.895 männliche Studierende. Von den öster-
reichischen Hörer/innen inskribierten im Winterseme-
ster 2006/2007 128 Männer und 138 Frauen die Stu-

Land- und forstwirtschaftliche 
Schulstatistik 

Schultypen 2006/07 

Agrarpädagogische Akademie  
Wien Ober St. Veit 

 
1 

  Zahl der Studierenden 193 
  Zahl der Lehrer/innen 31 

Landwirtschaftliche höhere Schulen 10 

  Zahl der Schüler/innen 3.163 
  Zahl der Lehrer/innen 451 

Private höhere Schulen 1 

  Zahl der Schüler/innen 134 
  Zahl der Lehrer/innen 20 

Forstwirtschaftliche höhere Schulen 1 

  Zahl der Schüler/innen 312 
  Zahl der Lehrer/innen 31 

Land- und forstwirtschaftliche 
Fachschulen 

 
112 

  Zahl der Schüler/innen 12.268 
  Zahl der Lehrer/innen 1.617 

Bundesforstfachschule 1 

  Zahl der Schüler/innen 37 
  Zahl der Lehrer/innen 8 

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen 

 
7 

  Zahl der Schüler/innen 1.045 
  Zahl der Lehrer/innen 47 

Summe Schulen 133 

Summe Schüler/innen 17.152 

Summe Lehrer/innen 2.205 

Quelle: BMLFUW. 
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dienrichtung Landwirtschaft.  8 bzw. 50 Männer wähl-
ten im Wintersemester 2006/2007 die Studienrichtung
Holzwirtschaft bzw.Forstwirtschaft. Im Studienbereich
Bakkelaurat Agrarwissenschaften waren im Winterse-
mester 2006/2007 641 Studierende.

Gegenwärtig absolvieren rund 2.500 Studenten an der
Fachhochschule Wiener Neustadt bzw. an den Stand-
orten in Wieselburg und Tulln ein Bachelor- bzw.
Masterstudium. Studierende aus über 30 Nationen bele-
gen derzeit ein Studium am Campus Wiener Neustadt.
Die FH Wiener Neustadt ist einer der Pioniere des öster-
reichischen Fachhochschulwesens und bietet bereits
seit Anfang der neunziger Jahre wirtschaftliche und tech-
nische Studiengänge an. Kontinuierlich wurde seitdem
nicht nur das Studienangebot erweitert, auch Weiter-
bildungsmodule für Absolventen, mehrsemestrige
Schulungsprogramme und maßgeschneiderte Semi-
nare für Unternehmen werden angeboten. Seit 2006
werden am Campus Wiener Neustadt nunmehr auch
gesundheitswissenschaftliche Themen sowie das in
Österreich einzigartige Sicherheitsstudium Polizeiliche
Führung angeboten. An der Fachhochschule Wiener
Neustadt (Standorte Wiener Neustadt, Wieselburg und
Tulln) sind rund 2.440 Studierende, davon 1.400 Stu-
dierende in der Wirtschaft, 830 Studierende in der Tech-
nik und 210 studieren Gesundheit.

Beratung
Veränderte Rahmenbedingungen und die Zunahme an
Komplexität in der landwirtschaftlichen Produktion wer-
fen neue Fragen für die Betriebsleiter auf. Aufgabe der
Beratung ist es, aktuelle Fachinformationen in ver-
ständlicher Form bereit zu stellen und Bäuerinnen und
Bauern zu eigenständigem, zielgerichtetem Handeln
zu befähigen. Neben dem Bereitstellen von Fachwis-
sen gewinnt die Begleitung bei der Realisierung von
Zielen in der Beratung an Bedeutung. Eine fundierte
land- und forstwirtschaftliche Beratung stellt einen
bedeutenden Wettbewerbsfaktor für die erfolgreiche
Bewältigung von Veränderungsprozessen dar.

Vom BMLFUW wird die Beratung in mehrfacher Weise
unterstützt, etwa durch die strategische Steuerung
und bundesweite Koordination, die Vereinbarung von
Beratungsschwerpunkten und Beratungsprogrammen
mit den Landwirtschaftskammern, die Förderung der
Personalkosten von Beratungskräften der Landwirt-
schaftskammern („Beratervertrag“), die Bereitstellung
von Beratungsunterlagen und -hilfsmitteln sowie die
fachliche und methodische Weiterbildung von Bera-
tungskräften. Durch den Beratervertrag ist festgelegt,
dass die Landwirtschaftskammern Förderungsmaß-
nahmen im Namen des BMLFUW abwickeln und Bera-
tungs- und Informationsmaßnahmen durchführen. Auf

diese Weise stehen den bäuerlichen Familien knapp
300 vom Bund geförderte Beratungskräfte zur Verfü-
gung.

Wichtige Themen in der Beratungs- und Informati-
onsarbeit im Jahr 2006 betrafen u.a. die EU-Agrarre-
form und den Entwurf für das Österreichische Programm
für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013
mit den Schwerpunkten Umweltprogramm, Aus-
gleichszulage für Berg- und sonstige benachteiligte
Gebiete sowie einer verbesserten Jungübernehmer-
und Investitionsförderung. Zur innerbetrieblichen Absi-
cherung von größeren Investitionsvorhaben ist künf-
tig ein Betriebskonzept zu erstellen, dessen Anforde-
rungen auf Bundesebene festgelegt wurden. Weitere
wichtige Beratungsthemen waren die Einhaltung von
Cross Compliance-Bestimmungen (v.a. Dokumentati-
on des Düngereinsatzes), die Novelle des Aktions-
programms Nitratrichtlinie, die Tierschutz-Selbsteva-
luierung, das Projekt “Gesundheitsmonitoring Rind”
sowie Strategien zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Eine Schlüsselstellung nimmt weiterhin die Arbeits-
kreisberatung als spezielle Form der teilnehmerorien-
tierten Gruppenberatung zur Optimierung der Pro-
duktion auf Basis von Betriebszweigabrechungen,
Kennzahlenvergleichen und umfassenden Bildungs-
maßnahmen ein. Rund 3.700 Betriebsleiter/innen
(davon 11% Biobetriebe) nutzen derzeit in 230 Arbeits-
kreisen dieses anspruchsvolle Angebot zu verschie-
denen Bereichen (z.B. Marktfruchtbau, Schweinehal-
tung, Milchproduktion, Rindermast, Mutterkuhhaltung,
Urlaub am Bauernhof und Unternehmensführung).
Die Arbeitskreisberatung wird von Landwirtschafts-
kammern durchgeführt und vom BMLFUW in Zusam-
menarbeit mit den Bundesanstalten organisatorisch und
finanziell besonders unterstützt.

Förderung der Beratung und 
Berufsbildung 2006 1) 

(in Mio.Euro) 

Landwirtschaftliche Beratung  8,21 

Forstwirtschaftliche Beratung  0,85 

Landjugendförderung  0,15 

Berufsbildung 2)  8,59 

Erwachsenenbildung3) und Sonstiges  0,77 

Summe  18,57 

1) Ohne Zuschüsse der Länder für die LWK‘s 
2) Mittel im Rahmen der Ländlichen Entwicklung, VO 1257/99 
3) inkl. Mittel für die Landarbeiterausbildung 

Quelle: BMLFUW, Rechnungsabschluss. 
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Einen ebenfalls sehr wichtigen Aufgabenbereich stellt
die Bioberatung dar, die neben Beratungskräften der
Landwirtschaftskammern vom Verein BIO AUSTRIA
durchgeführt wird. Auch die Berater/innen von BIO AUS-
TRIA werden aus Bundesmitteln unterstützt.

Fortbi ldung von Beratungskräften: Damit die
land- und forstwirtschaftliche Beratung die bäuerli-
chen Familien wirksam bei der Anpassung an verän-
derte Rahmenbedingungen unterstützen kann, ist eine
permanente Weiterbildung der Beraterinnen und Bera-
ter erforderlich. Vom BMLFUW und seinen Bundes-
anstalten wurden in Abstimmung mit dem Agrar-
pädagogischen Institut im Jahr 2006 mehr als 60 bun-
desweite Seminare für Beratungs- und Lehrkräfte
durchgeführt. Dabei wurden beispielsweise folgende
Themen behandelt:
u Betriebszweigabrechnungen unter Verrechnung aller Leistungen

und Kosten

u Erstellung von Betriebskonzepten für die Jungübernehmer- und
Investitionsförderung

u Ländliche Entwicklung 2007-2013

u Cross Compliance-Verpflichtungen

u Bioengergie (Biogasanlagen, nachwachsende Rohstoffe)

u Produktionstechnik in der Pflanzen- und Tierproduktion

u Spezialseminare für biologischen Landbau, Biodiversität, Grund-
wasser-, Landschafts-, Natur- und Tierschutz, Bodenbewertung,
Stallbau, Pflanzen- und Tierzüchtung

u Zukunftsperspektiven für den Obst- und Weinbau

u Spezialausbildung für Urlaub am Bauernhof, Schule am Bauern-
hof, Seminarbäuerinnen und Führung von Großhaushalten

u Agrarelektronik und Chiptuning bei Traktoren

u Prozessbegleitung in der Beratung

u Marketing in der Beratung

Beratungsunter lagen und Hi l fsmit te l :  Bera-
tungsunterlagen und Hilfsmittel (z.B. EDV-Programme,
Präsentationen auf CD) für den Einsatz in der Bera-
tung und im Unterricht wurden vom BMLFUW in
Zusammenarbeit mit Bundesanstalten, Landwirt-
schaftskammern und Universitäten u.a. zu folgenden
Themen im Jahr 2006 erstellt:

u Kostenrechnung im landw. Betrieb - Verrechnung aller Leistun-
gen und Kosten auf die Betriebszweige

u Ergebnisse und Konsequenzen der Betriebszweigauswertung im
Rahmen der Arbeitskreisberatung

u Rechtliche Aspekte für Frauen in der Landwirtschaft und Urlaub
am Bauernhof

Berufsbildung
Zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation von
Bäuerinnen und Bauern wurden im Rahmen des EU-
kofinanzierten Österreichischen Programms für die Ent-

wicklung des ländlichen Raums Maßnahmen der beruf-
lichen Erwachsenenbildung unterstützt. Für 41 bun-
desweite Projekte, die zur Entwicklung, Vorbereitung
und Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen
auf Länderebene dienen, wurden im Jahr 2006 2,17
Mrd. Euro an Förderung (EU, Bund, Länder) gewährt.
Die Umsetzung der bundesweiten Projekte in den
Ländern sowie die Durchführung von länderspezifischen
Bildugnsmaßnahmen wurden zusätzlich mit 6,42 Mrd.
Euro gefördert. 

Beispiele für bundesweite Bildungsmaßnahmen im
Jahr 2006, zu denen je nach Bedarf auch Trainer- und
Teilnehmerunterlagen erstellt werden:

u Cross Compliance (Erstellung von Unterlagen für Trainer und Land-
wirte, Schulung der Trainer)

u Maßnahmen zur Arbeitskreisberatung (z.B. Spezialsoftware, Bun-
desberichte mit den Ergebnissen und Konsequenzen der Betriebs-
zweigauswertung)

u Biolandbau (Feldgemüse-, Kartoffel- und Weinbau), Bio Austria-
Bauerntage, Stallbau in Biobetrieben

u Bionet - Betriebs-Netzwerk für den Bio-Ackerbau: In enger Zusam-
menarbeit mit Betriebsleitern, Beratern und Wissenschaftern wer-
den aktuelle Forschungsergebnisse und bäuerliches Erfah-
rungswissen auf ihre Praxistauglichkeit unter österreichischen
Standortbedingungn geprüft. Die Ergebnisse fließen in die Bildungs-
und Beratungsarbeit ein.

u Tiergesundheit, Tierschutz und Geflügelwirtschaft

u Miscanthus giganteus

u Direktvermarktung, Urlaub am Bauernhof - Spezialseminare und
Trainerausbildung

u Bildung zur Nachhaltigkeit

u Umwelt- und Naturschutzbildung (Naturkalender und Artenmoni-
toring für Landwirte)

u Koordination von LJ-Praktika im Ausland und spezielle Fach- und
Persönlichkeitsbildung für Junglandwirte (z.B. Hofübergabe)

u Bäuerliches Familienunternehmen (bfu): 8 tägiges Seminar zur
Förderung des unternehmerischen Denkens und Handelns für
Bäuerinnen und Bauern, das mittlerweile bereits 5.400 Personen
absolviert haben (www.bfu.at)

Landjugend
Mit 90.000 Mitgliedern ist die Landjugend Österreich
die wichtigste Trägerorganisation der außerschuli-
schen Jugendbildung im ländlichen Raum. Bildungs-
arbeit ist hierbei gekennzeichnet von einem umfas-
senden Ansatz - der junge Mensch steht im Mittelpunkt
- die Entwicklung seiner Persönlichkeit steht im Vor-
dergrund. Jugendliche sollen bei der persönlichen
Entfaltung und bei der Übernahme von Verantwortung
im Ländlichen Raum unterstützt werden.

Die Bildungsarbeit der Landjugend ist sehr umfassend.
Einerseits ist eine Vielfältigkeit der Inhalte gegeben. So
reicht das Bildungsangebot von Allgemeinbildung,
über agrarische Bildung bis hin zu Bildungsangeboten
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zur Stärkung der Persönlichkeit und der sozialen Kom-
petenz. Andererseits bietet die Landjugend Österreich
in Bezug auf Wissensvermittlung unterschiedlichste
Angebote, so z.B. Seminare, Workshops, Wettbewer-
be, Tagungen.

Wettbewerbe nehmen in der Bildungsarbeit der Land-
jugend eine zentrale Stellung ein. Das Angebot reicht
hier von agrarischen Wettbewerben (Pflügen, Mähen,
forst- und milchwirtschaftlichen Bewerben) bis hin zu
Redewettbewerben oder Teambewerben, welche The-
men der Allgemeinbildung abdecken. Das Lebensmi-
nisterium unterstützt die Landjugend aktiv bei der
Umsetzung ihres Programms durch:
u Weiterbildungsseminare für Landjugendbetreuer

u Hilfsmittel und Arbeitsunterlagen

u Unterstützung bei der Herausgabe der Zeitschrift “Landjugend”
und bei Bundesbewerben

u Fördermittel

Sonstige Förderungsmaßnahmen

Hagel- und Frostversicherung
Das Jahr 2006 war das 60. Geschäftsjahr in der
Geschichte der Österreichischen Hagelversicherung.
Es war gekennzeichnet durch eine Steigerung des Ver-
sicherungsbestandes, insbesondere bei der Mehrge-
fahrenversicherung, durch zahlreiche Schadensfälle,
die zu einem Schadensverlauf von 77,1 % führten und
durch weitere Initiativen für mehr Klimaschutz.

Bund und Länder leisten aufgrund des Hagelversi-
cherungs-Förderungsgesetzes Zuschüsse zur Verbil-
ligung der Hagel- und Frostversicherungsprämie des
einzelnen Landwirtes im Ausmaß von je 25%. Damit
wird einerseits die Eigenvorsorge gefördert. Anderer-
seits spart sich die öffentliche Hand im Schadensfall
Entschädigungszahlungen, was langfristig Kosten
spart. Zudem hat der Landwirt im Schadensfall Rechts-
anspruch auf Entschädigung.

Die Bauern waren 2006 von zahlreichen Schadensfällen
durch Auswinterung, Überschwemmung, Hagel, Aus-
wuchs und Dürre stark betroffen. Insgesamt gingen bei
der Österreichischen Hagelversicherung 53.611 Scha-
densmeldungen ein, um fast 60% mehr als im Vorjahr.
Davon betrafen 27.241 Schadensmeldungen die Rin-
derversicherung. 

Für Schadensfälle im direkten Geschäft wurden im Jahr
2006 einschließlich der Erhebungskosten insgesamt
41,5 Mio. Euro aufgewendet (2005: 23,3 Mio. Euro).
Die Versicherungssumme stieg um 4,5% auf 2,2
Mrd. Euro. und das Prämienaufkommen erhöhte sich
um + 1,4% auf 53,8 Mio. Euro. Die versicherte Fläche
konnte auf 1.114.690 ha (+ 3,3%) gesteigert werden.
Bund und Länder zahlten 2006 gemäß Hagelversi-
cherungs-Förderungsgesetz einen Zuschuss in der
Höhe von 24,09 Mio. Euro zur Verbilligung der Hagel-
und Frostversicherungsprämien.

Ausfuhrerstattungen
Die Aufwendungen für Ausfuhrerstattungen (sie wer-
den ausschließlich nur für Lieferungen außerhalb der
EU - in die sogenannten Drittstaaten - benötigt) betru-

Grafik: S. BujtasQuelle: BMLFUW
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gen im abgelaufenen EU-Haushaltsjahr (16.10. 2005
bis 15.10. 2006) insgesamt 37,6 Mio. Euro (Details siehe
Grafik). Anzumerken ist , dass der überwiegende Teil
der agrarischen Exporte Österreichs innerhalb der EU
abgesetzt wird (siehe Tabelle 5.1.27).

Naturschädenabgeltung und Sonstiges
2005 wurden unter dem Titel Naturschädenabgeltung
0,34 Mio. Euro aufgwendet. Unter der Bezeichnung
Sonstige Förderungen (Technische Hilfe, Bauern-
hilfe, Notstandsdarlehen etc. ) wurde 2006 insgesamt
ein Betrag von 8,00 Mio. Euro ausbezahlt.

Agrardiesel
2006 wurde wieder eine Agrardieselvergütung ausbe-
zahlt. Insgesamt wurde an 136.820 Bäuerinnen und
Bauern für eine Fläche von 5,67 Millionen ha ein
Betrag von 40,63 Mio. Euro überwiesen. Davon ent-
fallen 38,20 Mio. Euro auf das sogenannte Pauschal-
verfahren (wurde im Jahr 2006 ausbezahlt) und 2,70
Mio. Euro auf das Vergütungsverfahren (vorläufiger
Wert). Details zu Flächen und Auszahlung siehe Tabel-
le 5.1.28).

Wildbach- und Lawinenschutz sowie
Schutzwasserbau

Wildbach- und Lawinenschutz
Die Dienststellen des Forsttechnischen Dienstes für
Wildbach- und Lawinenverbauung (die.wildbach)
tragen durch Schutzmaßnahmen bei Wildbächen und
Lawinengängen im Berggebiet wesentlich dazu bei, das
Leben von Menschen, den Siedlungsraum und die
Sachwerte sowie die Infrastruktur vor den durch Hoch-

wässer, Muren, Lawinen, Steinschlag und Rutschun-
gen verursachten Gefahren zu schützen. Damit wird
ein wichtiger Beitrag für die Daseinsvorsorge und die
Erhaltung des alpinen Lebensraums geleistet. Zur Zeit
werden in Österreich 12.294 Wildbacheinzugsgebie-
te und 5.980 Lawineneinzugsgebiete betreut, von
denen ca. 80% Siedlungen und Infrastruktur bedrohen.
Damit fallen 67% der Staatsfläche von Österreich (in
Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten sogar 80%) in
den Betreuungsbereich der Wildbach- und Lawinen-
verbauung.

Die Mitarbeiter/innen des Forsttechnischen Dienstes
für Wildbach- und Lawinenverbauung haben im Jahr
2006 dazu wieder umfangreiche Leistungen erbracht:
Es wurden 349 Schutzprojekte und 180 Sofortmaß-
nahmen ausgearbeitet und genehmigt (finanziert), das
entspricht einem Planungsvolumen von ca. 165,5 Mio.
Euro. Außerdem wurden im Berichtsjahr insgesamt
1.290 Baufelder durchgeführt und davon 772 abge-
schlossen. Insgesamt wurden 127,1 Mio. Euro für
Schutzmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenver-
bauung aufgewendet, davon vom Bund aus Mitteln des
Katastrophenfonds 78,9 Mio. Euro. Der Rückgang im
finanziellen Aufwand gegenüber dem Vorjahr (2005)
ist auf die glücklicherweise geringe Zahl an Katastro-
phen im Jahr 2006 zurück zu führen.

Ein Gefahrenzonenplan stellt die Summe aller mögli-
chen Gefährdungen durch Wildbäche und Lawinen dar
und ist als flächenhaftes Gutachten ohne direkte recht-
liche Bindewirkung aufzufassen. Er dient als Grund-
lage für die Projektierung und Durchführung der Maß-
nahmen des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach-
und Lawinenverbauung sowie für die Raumordnung,
das Bau- und Sicherheitswesen.

Die Katastrophenereignisse der letzten Jahre (1999,
2002, 2005) haben nachdrücklich bewiesen, welche
große Bedeutung Gefahrenzonenpläne für die präven-
tive Raumordnung haben, um einer weiteren Zunah-
me der Schadenspotentiale in gefährdeten Gebieten
entgegenzuwirken. Von den 2.358 Gemeinden in
Österreich sind für 1.634 Gemeinden Gefahrenzo-
nenpläne zu erstellen. Bisher konnten 1.199 Gemein-
den mit vom Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft genehmigten
Gefahrenzonenplänen ausgestattet werden, für 435
Gemeinde ist noch die Erstellung eines Gefahren-
zonenplans erforderlich. Davon befanden sich im Jahr
2006 200 Gefahrenzonenpläne in Ausarbeitung. Die
Strategie des Schutzes vor Naturgefahren sieht vor, bis
zum Jahr 2010 eine flächendeckende Bereitstellung von
Gefahrenzonenplänen in Österreich zu erreichen.

Agrardieselvergütung 1) 

(in l/ha) 

Nutzungsform 
Verbrauchssätze für 
Pauschalverfahren 

Nach tatsächlichem 
Verbrauch 2) 

Ackerbau (ausgenommen 
Zuckerrübe, Erdäpfel, Feldgemüse) 

80 160 

   Ackerbau Zuckerrübe 130 210 

   Ackerbau Kartoffeln 130 210 

   Ackerbau Feldgemüse 130 210 

Weinbau 130 210 

Obstbau 130 210 

Grünland (ausgenommen 
Almen, Bergmähder, Hutweiden, 
Streuwiesen) 

70 140 

Gartenbau 200 300 

Almen, Bergmähder, 
Hutweiden und Streuwiesen 

4 8 

Forstflächen 4 8 

1) Der Vergütungsbetrag wird aus der Differenz des Steuersatzes für 
Diesel und für gekennzeichnetes Heizöl extraleicht ermittelt. Für 
2006 beträgt dieser Betrag 0,199 Euro/l Treibstoff. 

2) Maximale Obergrenze. 

Quelle: BMLFUW. 
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Im Jahr 2006 waren 334 MitarbeiterInnen in technischer
oder administrativer Verwendung sowie 963 Kollektiv-
vertragsbedienstete beim Forsttechnischen Dienst für
Wildbach- und Lawinenverbauung beschäftigt.

Schutzwasserbau
Einen ausreichenden Hochwasserschutz für Sied-
lungs- und Wirtschaftsräume sicherzustellen ist das Ziel
der Förderungen im Rahmen der Bundeswasserbau-
verwaltung. Schutzmaßnahmen sollen die potenziel-
len Schäden durch Hochwässer vermindern, eine Ver-
besserung des Wasserhaushaltes bewirken sowie zur
Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustan-
des der Gewässer beitragen. Die Bundeswasserbau-
verwaltung (BWV) betreut einen großen Teil der öster-
reichischen Fließgewässer, die so genannten Bun-
desflüsse und Interessentengewässer. In der BWV
arbeiten die Abteilung Schutzwasserwirtschaft des
BMLFUW und die für den Schutzwasserbau zustän-
digen Abteilungen der Länder im Wege der Auftrags-
verwaltung zusammen. 

Grundlage der Förderung bildet das Wasserbauten-
förderungsgesetz 1985 (WBFG) mit den entspre-
chenden Richtlinien (RIWA-T). Gefördert werden fol-
gende Maßnahmen:

l Hochwasserrückhalteanlagen zum Zwecke des Hoch-
wasserschutzes und zur Verbesserung des Wasserhaus-
halts (Errichtung, Instandhaltung und Betrieb)

l Schutz- und Regulierungsmaßnahmen (lineare Maßnah-
men)

l Maßnahmen des passiven Hochwasserschutzes (Ent-
schädigungen, Ablösen und Abgeltungen für Beschrän-
kungen bestehender Nutzungen)

l Maßnahmen zur Instandhaltung von Schutzanlagen und
zur Pflege der Gewässer

l Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustan-
des der Gewässer (ökologische Maßnahmen im Rahmen
von schutzwasserbaulichen Vorhaben) sowie

l Die Erstellung von Planungs- und Projektierungsunterla-
gen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den oben
genannten Maßnahmen stehen

Für vorbeugende schutzwasserbauliche Maßnahmen
hat die Bundeswasserbauverwaltung im Jahr 2006 Bun-
desmittel aus dem Katastrophenfonds in einer Höhe
von 61,4 Mio. Euro aufgewendet. Davon an Bundes-
flüssen und Grenzgewässern (einschließlich der Inter-
nationalen Rheinregulierung) 29,2 Mio. Euro, und an
Interessentengewässern 32,2 Mio. Euro. Dadurch
konnte ein Investitionsvolumen, unter Einrechnung
der Finanzierungsanteile der Länder, Gemeinden und

sonstiger Interessenten, von etwa 105 Mio. Euro aus-
gelöst werden. 

Darüber hinaus wurden auf Grundlage des Hochwas-
seropferentschädigungs- und Wiederaufbau-Geset-
zes (HWG 2005) auch 2006 weitere vordringliche Pro-
jekte zur Schadensbehebung und Sanierung in Angriff
genommen bzw. weitergeführt. Dafür wurden 2006
zusätzliche 36,9 Mio. Euro an Bundesmitteln aus dem
Katastrophenfonds (18,1 Mio. Euro an Bundesflüssen
und 18,8 Mio. Euro an Interessentengewässern) ver-
wendet.

Marketing und Kontrollen
Marketingaktivitäten

Die gesetzlich definierte Aufgabe der AMA-Marketing
ist die Förderung der Vermarktung und der Qualität von
Agrarprodukten. Die dazu geschaffenen Qualitätssi-
cherungsprogramme AMA-Gütesiegel und AMA-Bio-
zeichen definieren strenge Qualitätskriterien, deren Ein-
haltung bei Produktion und Weiterverarbeitung kon-
trolliert wird. Zusätzlich zu den Herkunftssicherungs-
systemen "Bos" (Rindfleisch) und "Ovum" (Eier) wurde
mit der Konsum-Ei-Branche und Sozialpartnern die Fut-
termittelrichtlinie erstellt und beschlossen. Diese Richt-
linie verfolgt folgende Ziele: Höhere Qualität sowie mehr
Sicherheit und Transparenz, Schaffung eines einheit-
lichen Qualitätsstandards für Futtermittel, der auch von
anderen internationalen Qualitätsprogrammen aner-
kannt wird, sowie bessere Orientierungshilfe und mehr
Sicherheit beim Futtermittelzukauf für Landwirte. Die
regelmäßigen Kontrollen aller in den Richtlinien defi-
nierten Kriterien erfolgen durch unabhängige und spe-
zialisierte Prüfer. 

Für den Konsumenten bieten AMA-Gütesiegel und AMA-
Biozeichen eine klare Orientierungshilfe beim Einkauf.
Der Qualitätsansatz stellte eine Weiterentwicklung der
bisherigen AMA-Gütesiegelbewerbung dar (siehe auch
Kapitel Nationale Ernährung, Seite 26). Die Umsetzung
erfolgte über klassische Werbe-Kampagnen im Bereich
Milchprodukte unter dem Motto "Frisch vom Land" und
im Bereich Fleisch mit der Hauptaussage "Dreifach kon-
trolliert, damit's einfach besser schmeckt". Bei Bio-
produkten war die Werbestrategie der AMA-Marketing
darauf ausgerichtet, den Konsumenten die Möglichkeit
zu geben, sich klar für Bio entscheiden zu können. Es
gab eine österreichweite Inseratenkampagne und eine
Kooperation mit dem Online Standard in der das AMA-
Bio-Zeichen im Mittelpunkt stand. 

Die AMA-Gütesiegel-Kampagne wird im Rahmen eines
3-jährigen EU-kofinanzierten Projektes abgewickelt. Ver-
schiedene Maßnahmen wie Gewinnspiele, Bons für
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Fleischverpackungen, Spots in Supermärkten direkt am
POS (Point of Sale) sollten den Kauf von AMA-Güte-
siegelprodukten anregen. Das AMA-Gütesiegel er-
reichte im Jahr 2006 einen Bekanntheitsgrad von 95%.
Mehr als drei Viertel der ÖsterreicherInnen haben
hohes Vertrauen in das Qualitätszeichen. Zu den ein-
zelnen Agrarprodukten wurden 2006 wieder viele Akti-
vitäten gesetzt (Details siehe Tätigkeitsbericht 2006;
http://www.ama-marketing.at/index.php?id=525).

Weinmarketingservice (ÖWM)
Die zentrale Aufgabe der Weinmarketingservice (ÖWM)
ist es, die Bemühungen um Qualität und Verkauf von
österreichischem Wein im In- und Ausland zu unter-
stützen. In Zusammenarbeit mit den regionalen Wein-
komitees sollen Herkunftsangaben (Weinbaugebiet,
Districtus Austriae Controllatus - DAC) und gebietsty-
pische Weine besonders beworben werden. Dabei ste-
hen nicht einzelne Produzenten/Händler, sondern eben
die Herkunft als Garant für gebietstypische Qualitäts-
produkte im Vordergrund. Ein ausgewogener, ver-
kaufsorientierter Marketing-Mix im In- und Ausland stellt
dafür die Basis der ÖWM - Arbeit dar.

AMA - Kontrollen
Die effiziente und sachgerechte Verwendung von För-
derungsgeldern auf der Grundlage von Richtlinien
erfordert auch wirksame Kontrollen. Die verantwor-
tungsvolle Aufgabe der Überprüfung der Einhaltung der
EU-Verordnungen obliegt der Agrarmarkt - Austria
(AMA). Die Auswahl der Prüfungsaufträge wird auf

Grund einer Risikoanalyse durchgeführt, wobei vor allem
die Bestimmungen der EU-VO 796/ 04 (INVEKOS) aus-
schlaggebend sind. Die Kontrollorgane der AMA sind
durch intensive Schulungen auf ihre Prüfungstätigkeit
vorbereitet, wobei von den Prüfern vor Ort nur Sach-
verhalte festgestellt, aber keine Bewertungen finanzi-
eller Differenzen zwischen Antragsangaben und Fak-
ten vor Ort vorgenommen werden.

2006 wurden aufgrund der dreistufigen Einführung der
anderweitigen Verpflichtungen (Cross Compliance)
als Fördervoraussetzungen, erstmalig die Bestim-
mungen "Handel mit Rindern", "Handel mit Schafen und
Ziegen" sowie die "Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln" durch den technischen Prüfdienst geprüft. Die
Kontrollen der Maßnahmen "Erhaltung der wild leben-
den Vogelarten" und "Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen",
welche bereits 2005 von den Ländern kontrolliert wur-
den, wurden aufgrund von Synergieeffekten im Jahr
2006 von der Agrarmarkt Austria übernommen.

Im Zeitraum 02.01. 2006 bis 29.12. 2006 wurden mehr
als 91.000 Prüfberichte (inklusive Nachkontrollen)
erstellt. Ausdrücklich festgehalten wird in diesem
Zusammenhang, dass es sich bei der genannten Zahl
nicht um kontrollierte Betriebe handelt, da bei einem
Kontrollbesuch mehrere Prüfberichte erstellt werden
können. Rund 26.500 Betriebe wurden 2006 kontrol-
liert. In der Tabelle 5.1.29 sind für die einzelnen Kon-
trollbereiche im Detail angeführt.

Kosten der Förderungsabwicklung
2006 wurden von der AMA rund 1,85 Mrd. Euro aus-
bezahlt. Insgesamt wendet die AMArund 50 Mio. Euro
für Personal- und Sachaufwand (durchschnittlich 491
Beschäftigte) auf, davon sind wiederum rund 34,2
Mio. Euro der Förderungsabwicklung (einschließlich
Kontrolle) zuordenbar. Der Verwaltungsaufwand für die
Förderungsabwicklung inkl. der Umsetzung des Pro-
jektes LE-neu beträgt in Relation zum Gesamtaus-
zahlungsvolumen rund 1,85%.

eGovernment
Mit dem Internetserviceportal eAMAsetzt die Agrarmarkt
Austria eGovernment erfolgreich in der Landwirtschaft
um. Mehr als 56.000 Kunden nutzen bereits das Inter-
netserviceportal. eAMAist das Internetserviceportal der
AMA, womit Landwirte, Schlachthöfe, Molkereien und
Käsereien die Möglichkeit haben, einfach, schnell und
zeitunabhängig ihren Verwaltungsaufgaben nachzu-
kommen. Im Portal sind alle online Serviceanwen-
dungen der AMAzusammengefasst. Im Jahr 2006 wur-
den viele Anpassungen sowie Erweiterungen in das Por-
tal integriert.

Marketingbeiträge 2006 1) 

Produkt Satz in Euro in Mio.Euro 

Milch 2,91 je t 7,753 

Rinder 3,63 je Stück 2,114 

Kälber 1,09 je Stück 0,101 

Schweine 0,73 je Stück 4,454 

Schafe/Lämmer 0,73 je Stück 0,046 

Schlachtgeflügel 0,36 je 100 kg 0,381 

Legehennen 4,36 je 100 St. 0,516 

Obst 72,67 je ha 0,793 

Gemüse 0,0727 je Einheit 0,467 

Erdäpfeln 29,07 je ha 0,240 

Gartenbauerzeug. 0,15 je Einheit 0,286 

Weinbau 54,50 je ha 2,817 

Weinhandel 1,09 je hl 0,760 

Gesamtsumme  20,729 

1) eingehobene Beiträge mit Stand 31.12. 2006 

Quelle: AMA Marketing 
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Laut §9 (3a) Landwirtschaftsgesetz hat der Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft jährlich für jede
von der AMA für das Berichtsjahr durchgeführte För-
derungsmaßnahme aggregierte Daten im Grünen
Bericht zu veröffentlichen. Die Auswertung muss fol-
gende Angaben enthalten:

l Anzahl der Förderungsfälle (Betriebe)

l Verteilung der Förderungsfälle auf Förderungsklassen
jeweils in Stufen zu hunderttausend Schilling (wurden in
Euro umgerechnet) 

l ausbezahlte Förderungen je Förderungsklasse

l prozentuelle Verteilung der Förderungsfälle auf die För-
derungsklassen 

l durchschnittlicher Förderungsbetrag je Förderungsklasse 

Die Auswertungen über die im Jahr 2006 ausbezahl-
ten Förderungen sind in den Tabellen 5.2.1 bis 5.2.11
dargestellt.

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 1.888 Millionen Euro
direkt an die Bauern und Bäuerinnen überwiesen (ver-
gleiche Tabelle 5.1.2 und 5.1.3). Die Darstellung der
Verteilung der Förderungsmittel umfasst nicht die
Gesamtheit dieser Förderungen, sondern nur die über
INVEKOS im Maßnahmenjahr 2006 abgewickelten
Direktzahlungen der AMA. Im Wesentlichen handelt es
sich dabei um die Marktordnungszahlungen (1. Säule
der GAP), die ÖPUL-Mittel und die Ausgleichszulage
(AZ) für Benachteiligte Gebiete. Die sonstigen Maß-
nahmen der Ländlichen Entwicklung (z.B. Investiti-
onszuschuss, Artikel 33-Maßnahmen) sind nicht ent-
halten, sondern sind in einer eigenen Verteilungstabelle
dargestellt (siehe Tabelle 5.2.10).

Im Maßnahmenjahr 2006 wurde im Rahmen von INVE-
KOS an 144.095 Betriebe eine Gesamtssumme von
1.615 Mio. Euro ausbezahlt (zusätzlich sind noch
192,9 Mio. Euro für sonstige Maßnahmen im Rahmen
des Programms zur ländlichen Entwicklung überwie-
sen worden), dies entsprach Direktzahlungen von
durchschnittlich 11.211 Euro je Betrieb (plus 510 Euro
je Betrieb im Vergleich zum Vorjahr). Die Anzahl der
geförderten Betriebe hat im Vergleich zum Vorjahr um
3,0% abgenommen, die Fördersumme hingegen ist um
25,1 Mio. Euro angestiegen.

Die tatsächliche Verteilung der Förderungen wich stark
vom Durchschnittswert ab. Die Betriebe in den För-
derklassen bis 3.634 Euro je Betrieb (entspricht dem
umgerechneten Schillingbetrag von 50.000) hatten
einen Anteil von 29% an allen Betrieben und erhielten
4% an der gesamten Fördersumme. Die Betriebe

bewirtschaften 6,8% der LF. Ihre durchschnittliche
Förderung betrug 1.603 Euro je Betrieb. Nur 4% aller
geförderten Betriebe lagen in einer der Förderkatego-
rien über 36.366 Euro je Betrieb (entspricht dem umge-
rechneten Schillingbetrag von 500.000). Im Durchschnitt
bekamen diese Betriebe 56.730 Euro je Betrieb. Sie
bewirtschafteten 15,8% der LF und hatten einen Anteil
von 19% der Fördermittel. 700 Betriebe erhielten auf
Grund ihrer Flächenausstattung jeweils über 72.673
Euro (entspricht dem umgerechneten Schillingbetrag
von einer Million) an Direktzahlungen (bewirtschaften
4,5% der LF und haben 5% Anteil an Fördermitteln).
Von diesen Betrieben lagen 50% in Niederösterreich
und 30% im Burgenland.

Die durchschnittliche Förderung je ha LF betrug 565
Euro (ohne Berücksichtigung der Almen waren es 681
Euro). Die Betriebe in den unteren Förderkategorien,
das heißt bis max. 7.267 Euro je Betrieb (entspricht
dem umgerechneten Schillingbetrag von 100.000),
lagen mit 452 Euro unter diesem Durchschnitt.

Für die sonstigen Maßnahmen der Ländlichen Ent-
wicklung wurden im Maßnahmenjahr 2006 zusätzlich
zur obigen Darstellung insgesamt 192,9 Millionen Euro
für 22.426 Förderfälle aufgewendet, das entspricht 8.601
Euro je Förderfall.

Anmerkung: Zusätzlich ist für die wichtigsten Fördermaß-
nahmen die Verteilung der Förderungen auch nach gerun-
deten Förderklassen (ab 5.000 Euro ) gerechnet worden. Diese
Tabellen sind - jeweils als zusätzliches Tabellenblatt - bei der
entsprechenden Tabelle auf der Homepage www.gruener-
bericht.at zu finden.

5.2 Verteilung der Förderungen

(1.615,5 Mio. Euro: Marktordnung, ÖPUL, AZ)

3.634 Euro bis 14.535 Euro

bis 3.634 Euro

14.535 bis 36.336 Euro

über 36.336 Euro

Betriebe Förderungssumme

Quelle: BMLFUW
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Tiergesundheit

Schlachttier und Fleischuntersuchung
Grundsätzlich gilt, dass alle Tiere, die zur Schlachtung
gelangen tierärztlich vor und nach der Schlachtung
untersucht werden müssen. Ausnahmen gibt es nur für
Kleintiere (Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Kanin-
chen), wenn sie ausschließlich für den eigenen Ver-
zehr geschlachtet werden. Die Untersuchung wird in
Österreich von 1.113 amtlichen Tierärzte/innen durch-
geführt, die hierfür vom Landeshauptmann im Rahmen
der mittelbaren Bundesverwaltung beauftragt und spe-
ziell geschult werden. Im Jahre 2006 wurden 915 Ein-
hufer, 595.672 Rinder, 87.091 Kälber, 110.044 Scha-
fe und Ziegen, 5,282.015 Schweine, 3.424 Stück
Zuchtwild, 54,185.400 Stück Hühner, 2,068.684 Stück
Puten, 15.253 sonstiges Geflügel und 338 Kaninchen
untersucht. Weiters sind insgesamt 179.055 Stück
Wild aus freier Wildbahn (Wert für 2005) durch Flei-
schuntersuchungsorgane untersucht worden. Zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Grünen Berich-
tes sind Werte für 2006 noch nicht verfügbar. Gemäß
Fleischuntersuchungsverordnung 2006 §17, sind nicht
taugliche Tiere unschädlich zu beseitigen. 

Die Hygieneüberwachung
der Fleischlieferbetriebe

Hygienekontrollen finden nach dem Revisionsplan
statt, welcher jährlich auf Basis einer Risikoeinschätz-
ung und der Erfahrungen aus den Ergebnissen des Vor-
jahres gemeinsam vom Bundesministerium für Gesund-
heit, Familie und Jugend sowie den Vertreter/innen der
Länder erstellt wird. Zusätzlich werden Kontroll-
schwerpunkte in jenen Bereichen festgelegt, in denen
anlässlich von Inspektionen des FVO der Kommissi-
on Vollzugsmängel festgestellt wurden.

Entsorgung und Verwertung von tierischen
Abfällen und SRM

Die seuchensichere Entsorgung und Verwertung tie-
rischer Abfälle und Nebenprodukte dient primär zur Ver-
hinderung der Verbreitung von Krankheiten bei Mensch
und Tier. Mit der EU-Verordnung (EG) Nr. 1774/2002,
wurde der gesamte Bereich der Entsorgung und Ver-
wertung von tierischen Abfällen und Nebenprodukten
völlig neu geregelt. Neben dem klassischen Weg der
Entsorgung über Tierkörperverwertungsanstalten wur-
den mit diesen Bestimmung auch neue Verwertungs-
wege, wie zum Beispiel die Verwendung bestimmter
tierischer Abfälle in zugelassenen Biogas- oder Kom-
postanlagen ermöglicht, was auch in zunehmendem
Maße in Anspruch genommen wird. 

Nach wie vor wird der größte Teil des anfallenden Mate-
rials, so wie in der Vergangenheit, in einer der vier in
Österreich betriebenen Tierkörperverwertungsanstal-
ten gesammelt und nach dem Drucksterilisierungs-
verfahren mit 133ºC, 3 bar und 20 Minuten zu Fett und
Tierkörpermehl verarbeitet. Auf Grund des, seit dem
Jahr 2001 EU-weit geltenden Verbots der Verfütterung
verarbeiteter tierischer Proteine, wird der größte Teil
des produzierten Tierkörpermehls verbrannt. Etwa ein
Drittel des Tiermehls, das aus ausgewähltem Roh-
material hergestellt wird, wird als Düngemittel verwendet
oder exportiert. Eine weitere gemeinschaftsweite Rege-
lung, die im Rahmen der BSE-Bekämpfung bereits im
Oktober 2000 erlassen wurde, betrifft die Entfernung
und unschädliche Beseitigung durch Verbrennen von
bestimmten Gewebeteilen (sogenanntes spezifiziertes
Risikomaterial – SRM, das sind insbesondere Schä-
del, Gehirn und Rückenmark, Darm, Gekröse und
Wirbelsäule) bei der Schlachtung von Rindern, Scha-
fen und Ziegen ab einem bestimmten Alter.

Rückstandskontrolle bei Schlachttieren
und beim Fleisch

Die stichprobenartige Kontrolle auf Rückstände in
Österreich wird auf Basis des von der EU-Kommission
genehmigten Planes durchgeführt. Das Untersuchungs-
spektrum umfasst eine Vielzahl von Rückstands- bzw.
Stoffarten, wie zum Beispiel Hormone, Beta-Agonisten,
Chloramphenicol sowie Antibiotika, Chemotherapeu-
tika aber auch Mykotoxine, Schädlingsbekämpfungs-
mittel, Schwermetalle und Farbstoffe (Malachitgrün). 

Werden im Rahmen der Kontrollen Rückstände fest-
gestellt, so ist gemäß der Rückstandskontrollverord-
nung vorzugehen, dies beinhaltet unter anderem die
Kontrolle des Ursprungbetriebes, weitere Probenah-
men und in schwerwiegenden Fällen auch die Sperre
des betroffenen Betriebes. Wird eine vorschriftswidri-
ge Behandlung festgestellt (Anwendung verbotener
Substanzen), so wird mit Bescheid eine Sperre des
betroffenen Tierbestandes erlassen, um damit das
weitere Inverkehrbringen der Tiere zu verhindern.
Tiere, denen verbotene Substanzen verabreicht wur-
den, werden getötet und unschädlich beseitigt.

Im Jahr 2006 wurden im Rahmen des Rückstands-
kontrollplanes ca. 9.600 Proben gezogen, wobei in weni-
ger als 1% Rückstände nachgewiesen werden konn-
ten. Ein illegaler Einsatz von Hormonen zur Leistungs-
steigerung konnte nicht festgestellt werden. Durch die
Kontrolle der Tierhaltungsbetriebe und Produktions-

5.3 Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit
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betriebe aber auch die Kontrolle des Einsatzes von Tier-
arzneimitteln durch den Tierarzt bei Nutztieren ist es
möglich, dem Verbraucher rückstandsfreie Lebensmittel
tierischer Herkunft anbieten zu können. 

Tierseuchenüberwachung
Hinsichtlich der Tierseuchen ist für die Land- und
Forstwirtschaft im Jahr 2006 folgendes festzuhalten:

l In Österreich wurde 2006 kein Fall von Rinderbrucellose
festgestellt. Österreichweit wurden 202.316  Rinder
untersucht.

l Tuberkulose: Im Jahr 2006 wurden 548 Rinder mittels
Intrakutantest untersucht, es gab keine positiven Fälle.

l Im gesamten Bundesgebiet wurden bei 201.931 Rindern
Untersuchungen auf Enzootische Rinderleukose (ERL)
durchgeführt. 2006 gab es einen positiven Fall (serologi-
scher Reagent).

l Im Jahr 2006 wurden von insgesamt 108.038 untersuch-
ten Rindern insgesamt zwei IBR/IPV- serologisch posi-
tive Rinder in einem Betrieb ermittelt.

l Bovine spongiforme Encephalopathie (BSE): Ins-
gesamt wurden in Österreich 223.211 Rinder untersucht.
Zwei Rinder waren positiv. Ein weiteres Rind, welches aus
einem anderen Mitgliedstaat nach Österreich zur Schlach-
tung gebracht wurde, war ebenfalls positiv. 

l Scrapie: Alle 5.947 untersuchten Schafe und alle 1.611
untersuchten Ziegen waren negativ.

l Brucel la mel i tensis -  Überwachung: Die öster-
reichischen Schaf- und Ziegenbestände sind gemäß der
Entscheidung der Kommission Nr. 2001/292/EG als amt-
lich frei von Brucellose (B. melitensis) anerkannt. Zur Auf-
rechterhaltung dieses Status sind jährlich stichprobenartige
Untersuchungen vorgeschrieben. 2006 wurden insgesamt
9.302 Schafe und 2.070 Ziegen untersucht. Ein Schaf wurde
serologisch positiv beurteilt. 

l Aviäre Influenza - Überwachung: Im Jahr 2006 wur-
den in Österreich Erhebungen über das Vorkommen von
Influenza-Viren in Hausgeflügelbeständen und in Wildvögeln
durchgeführt. Insgesamt wurden 1.400 Legehennen und
Mastputen sowie 1.098 Gänse und Enten mit negativem
Ergebnis untersucht. Das Wildvogelscreening umfasste
1.155 Proben, wobei der hochpathogene Stamm H5N1
(siehe Geflügelpest bei Wildvögeln) nachgewiesen wurde.
Aktives Screening von Influenzaviren wurde an Zugvo-
gelsammelplätzen und in Gebieten mit höherem Risiko (ehe-
malige Schutz- und Überwachungszonen, Feuchtgebiete
etc.) via 900 gesammelter Frischkotproben in Zusam-
menarbeit mit Ornitholog/innen durchgeführt.

l Tollwut: Im Jahr 2006 waren zwei Köderauslagen zur ora-
len Immunisierung der Füchse gegen Tollwut erforderlich.
Jeweils im Frühjahr und im Herbst wurden auf einem Gebiet
von ca. 13.000 km2 356.000 Köder mittels Flugzeugaus-
lage verbracht. Im Rahmen der Untersuchung zur Toll-
wutüberwachung wurde bei einem Fuchs im Burgenland
Tollwut - verursacht durch das Impfvirus - festgestellt.

l Rauschbrand: Mit 131 Rauschbrandfällen im Jahr 2006
wurde der Wert von 149 Rauschbrandfällen im Jahr 2005
geringfügig unterschritten.

l Brucellose bei Schafen und Ziegen (B. ovis): In den
Bundesländern Vorarlberg und Tirol erkrankten insgesamt
7 Tiere an Brucella ovis.

l Räude der Einhufer, der Schafe und Ziegen: Bei
einem Pferd in Wien und 69 Schafen bzw. Ziegen im Bur-
genland, in Salzburg und in Tirol wurde Räude diagnosti-
ziert.

l Bläschenausschlag der Pferde: 5 Fälle von Blä-
schenausschlag wurden aus den Bundesländern Nie-
derösterreich und Salzburg gemeldet.

l Geflügelcholera: Bei einem Ausbruch in der Steiermark
verendeten 390 Tiere; 1.494 wurden getötet.

l Psittakose: In 3 österreichischen Bundesländern (Kärn-
ten, Niederösterreich und Tirol) traten insgesamt 4 Fälle
von Chlamyden-Infketionen bei Psittaciden auf.

l Amerikanische Faulbrut der Bienen: Insgesamt wur-
den 109 Fälle von Amerikanischer Faulbrut in allen Bun-
desländern außer in Niederösterreich festgestellt.

l Virale Hämorrhagische Septikämie: Diese Erkran-
kung der Salmoniden wurde im Berichtsjahr 2006 in 5 öster-
reichischen Fischzuchtbetrieben diagnostiziert.

Österreich war im Berichtsjahr 2006 frei von: Maul- und
Klauenseuche, Stomatitis vesicularis, Vesikulärer Virus-
seuche der Schweine, Rinderpest, Pest der kleinen Wie-
derkäuer, Lungenseuche der Rinder, Lumpy skin disea-
se, Rifttal Fieber, Bluetongue, Pockenseuche der Scha-
fe und Ziegen, Afrikanischer Pferdepest, Afrikanischer
Schweinepest, Klassischer Schweinepest und der
Hoch pathogenen Aviären Influenza bei Hausgeflügel
(Geflügelpest), Newcastle Disease, Milzbrand, Aujesz-
ky'sche Krankheit, Rinderbrucellose, Tuberkulose, Rin-
derleukose, Wild- und Rinderseuche, Traberkrankheit
(Scrapie), Brucella melitensis, Pferdeencephalomyelitis,
Rotz, Infektiöser Anämie der Pferde, Ansteckender
Schweinelähmung, Brucellose der Schweine, Infektiöser
Hämatopoetischer Nekrose, Varroatose und Acariose
der Bienen.

Geflügelpest bei Wildvögeln
Am 14. Februar 2006 werden am Stausee Mellach
(Stmk) 2 tote Schwäne aufgefunden, es wird erstmals
H5N1 bei Wildvögeln in Österreich festgestellt. In den
nächsten Tagen werden laufend neue Fälle von Geflü-
gelpest gemeldet. Insgesamt werden 33 Schutz- und
Überwachungszonen aufgrund von Geflügelpest ein-
gerichtet, 118 Wildvögel werden positiv auf H5N1
getestet, der letzte am 26. April 2006. Neben den wirt-
schaftlichen Aspekten ist es vor allem die potentielle
Gefährdung von Menschen, die den Grund für das große
öffentliche Interesse an der "Vogelgrippe" darstellte und
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die Einrichtung zahlreicher Informationsstellen not-
wendig machte. (Hotline, Informationen auf unserer
Homepage, Informationspakete für Schulen und Kin-
dergärten). Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll
der teilweise überzogenen Berichterstattung in man-
chen Medien und der damit verbundenen übertriebe-
nen Panik entgegengewirkt werden. Insgesamt kann
über die Bewältigung der "Aviäre Influenza" in Öster-
reich ein positives Resümee gezogen werden. Insbe-
sondere die Einschleppung des gefürchteten H5N1 Virus
in Österreichs Nutzgeflügelbestände konnte durch
eine schnelle und gut funktionierende Tierseuchen-
bekämpfung verhindert werden und durch ein erwei-
tertes Überwachungsprogramm wird die schnellst-
mögliche  Auffindung von Influenza-Viren in Geflügel-
betrieben gewährleistet. Als zentrales Element einer
effektiven Krisenbewältigung hat sich eine kompetente
und hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten
Instanzen, sowohl mit dem Gesundheitsbereich, als
auch auf europäischer Ebene und vor allem auch mit
den Bundesländern herausgestellt. Der Endbericht
über das Auftreten der hochpathogenen aviären Influ-
enza bei Wildvögeln in Österreich ist auf der Home-
page des Bundesministeriums für Gesundheit, Fami-
lie und Jugend veröffentlicht  

BSE/TSE
Die Kundmachung vom 19. April 2005, geändert durch
die Kundmachungen vom 22. November 2006 und 22.
Dezember 2006 auf Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001 des Europäischen Parlament und des
Rates i.d.g.F., regelten das Untersuchungsalter von Rin-
dern (BSE) und Schafen (Scrapie) bei der Untersuchung
anlässlich der Schlachtung, die Untersuchung gefal-
lener Tiere sowie von Tieren mit klinischem BSE- oder
Scrapieverdacht und die amtstierärztliche Überwa-
chung von Tieren aus Staaten mit BSE oder Scrapie.
Diese Kundmachungen regelten auch die Zuständig-
keit und Aufgabe der Untersuchungsstellen, die amt-
liche Verwahrung von Tieren, bei denen Proben ent-
nommen wurden, bis zum Vorliegen eines negativen
Untersuchungsergebnisses sowie die Kostentragung.
Auch die Überprüfung der Erfüllung der Untersu-
chungspflicht anhand einer repräsentativen Stichprobe
unter Zuhilfenahme der Rinderdatenbank sowohl sei-
tens der Länder als auch der Untersuchungsstellen
wurde angeordnet. Weiters waren in Österreich gehal-
tene Rinder mit Herkunft oder Ursprung aus anderen
Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, in welchen BSE amt-
lich festgestellt wurde, auszuforschen, evident zu hal-
ten und regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf
Anzeichen von BSE klinisch zu untersuchen.

Mit den Untersuchungen auf Vorliegen der BSE wurde
in Österreich bereits 1991 begonnen. Eine flächen-

deckende Untersuchung aller über 30 Monate alten Rin-
der wurde bereits ab 1.1. 2001 in Österreich freiwillig
durchgeführt, obwohl zu dieser Zeit seitens der EU nur
eine Stichprobe von 10.000 Tieren gefordert war. 2005
wurden 201.642 Rinder auf BSE untersucht, es gab
zwei positive Fälle. Ein weiteres Rind, welches aus
einem anderen Mitgliedstaat nach Österreich zur
Schlachtung gebracht wurde, war ebenfalls positiv. 2006
wurden 223.211 Rinder auf BSE untersucht und es gab
- wie auch im Jahr 2005 - zwei positive Fälle und eben-
falls ein positives Rind aus einem anderen Mitgliedstaat,
welches in Österreich geschlachtet wurde. Somit wur-
den in den Jahren von 1991 bis einschließlich 2006
insgesamt 1.314.573 BSE-Untersuchungen durchge-
führt. Die getroffenen Maßnahmen stellen den best-
möglichen Schutz der Verbraucher sicher, und damit,
infolge des berechtigten Vertrauens der Konsumenten,
einen bestmöglichen Absatz von Rindfleisch- und
Rindfleischprodukten. 

Tierschutz
Das Tierschutzgesetz des Bundes, BGBl. I Nr. 118/2004
ist seit 1. Jänner 2005 in Kraft. Die Gesetzgebung
einschließlich der Erlassung von Verordnungen obliegt
nach der Verfassungslage dem Bund, die Vollziehung
den Ländern. Es enthält, unter Orientierung an den
abgelösten landesrechtlichen Regelungen sowie an den
Anforderungen der Regelungen auf EU-Ebene, vor
allem Verbote von Tierquälerei, der Tötung von Tieren
ohne vernünftigen Grund und ein Verbot von bestimm-
ten Eingriffen an Tieren. Weiters werden die Pflichten
des Tierhalters und besondere Bestimmungen für die
einzelnen Tierhaltungsbereiche (Nutztierhaltung, Heim-
tierhaltung, gewerbliche Haltung von Tieren, Haltung
von Tieren in Zoos, Zirkussen, Tierheimen) festgelegt.
Detailregelungen erfolgen im Wege von Verordnungen
des auf Bundesebene zuständigen Bundesministeri-
ums für Gesundheit, Familie und Jugend im Einver-
nehmen mit weiteren berührten Ressorts. Der vom Land
zu bestellende Tierschutzombudsmann hat die Inter-
essen des Tierschutzes zu vertreten. Darüber hinaus
ist beim Bundesministerium für Gesundheit, Familie und
Jugend ein Tierschutzrat eingerichtet. Er ist beraten-
des Organ und kann im Rahmen seines gesetzlichen
Wirkungsbereiches Empfehlungen und Stellungnahmen
an das Bundesministerium abgeben.

Die Vereinheitlichung des bis zum Inkrafttreten des Tier-
schutzgesetzes auf Landesebene zersplitterten Rechts-
bestandes war von allen im Nationalrat vertretenen politi-
schen Parteien und Interessenverbänden mitgetragen
worden und hat der Schaffung eines sehr modernen
und praxistauglichen Gesetzeswerkes den Weg ge-
öffnet.
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Lebensmittelsicherheit

Futtermittelkontrolle
Die amtliche Futtermittelüberwachung wird in Öster-
reich gemäß Futtermittelgesetz 1999 i.d.g.F. hinsicht-
lich Herstellung und Inverkehrbringung von Futtermit-
teln vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES),
hinsichtlich Verwendung (Verfütterung) auf den land-
wirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben vom jeweiligen
Landeshauptmann im Rahmen der mittelbaren Bun-
desverwaltung durchgeführt.

Im Jahre 2006 wurden vom BAES  2.183 und von den
Ländern 755 Proben gezogen, die alle in den akkre-
ditierten Labors der AGES (Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit) untersucht wur-
den. Einzig die Bestimmung von Dioxin (ca. 50 Pro-
ben) wurde im Umweltbundesamt durchgeführt.

Die Proben (Einzelfuttermittel wie Getreide, Soja,
Raps, Heu usw., Mischfuttermittel, Vormischungen
und Zusatzstoffe) wurden sowohl auf deklarierte Inhalts-
stoffe, auf Zusatzstoffe, unerwünschte (Schwermetal-
le, Mykotoxine, Pestizidrückstände, Salmonellen usw.)
und verbotene Stoffe (wie z.B. tierische Bestandteile)
sowie GVO analysiert, insgesamt rund 20.000 Unter-
suchungen.

Ergebnisse: Bundesamt: 2.183 Proben - 295 Bean-
standungen (77 formell + 218 sachlich) + 48 Anzeigen
(47 formell+1 sachlich); Länder 755 Proben - 80 Bean-
standungen und 15 Anzeigen; Österreich, gesamt:
2.938 Proben, 375 Beanstandungen und 63 Anzeigen.

Pflanzenschutzmittelkontrolle
Die Kontrolle des Inverkehrbringens von Pflanzen-
schutzmitteln obliegt gemäß Pflanzenschutzmittelge-
setz 1997 i.d.g.F. dem Bundesamt für Ernährungssi-
cherheit.

Im Jahr 2006 wurden von den zuständigen Aufsichts-
organen des Bundesamtes für Ernährungssicherheit
Betriebskontrollen sowohl im Großhandel als auch im
Detailvertrieb durchgeführt. Zu Beginn des Berichts-
jahres wurde ein verbindlicher Kontrollplan, der sich
in zwei Teilbereiche (Betriebskontrollplan und Stich-
probenkontrollplan) gliedert, ausgearbeitet. Die Kon-
trollen wurden, wie auch in den Vorjahren, möglichst
breit gestreut, sodass sowohl hinsichtlich der örtlichen
Auswahl als auch bezüglich der Art der kontrollierten
Betriebe ein möglichst repräsentativer Querschnitt
erfasst wird. Grundsätzlich stellte der Kontrollplan
2006 eine Fortschreibung der bereits in den Vorjahren
forcierten umfangreichen Kontrollaktivitäten dar, wobei

auch auf die Kontrolle der Geschäftsaufzeichnungen
ein besonderes Augenmerk gelegt wurde. Die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln und deren Kontrolle
wird nicht von Bundesseite durch das Pflanzen-
schutzmittelgesetz 1997 i.d.g.F. geregelt, sondern liegt
im Kompetenzbereich der Bundesländer, die hiezu eige-
ne Landesgesetze erlassen haben.

Im Jahr 2006 wurden durch das Bundesamt für
Ernährungssicherheit 257 Betriebskontrollen bei 221
Betrieben im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Im
Zuge der Betriebskontrollen erfolgten 200 Lagerkon-
trollen, bei 18 Betriebskontrollen wurden die Geschäfts-
aufzeichnungen überprüft und bei 30 Betriebskontrol-
len wurden Lager und Buchhaltung kontrolliert. Im Zuge
der Lagerüberprüfung wurden 2544 Pflanzenschutz-
mittelgebinde hinsichtlich ausgesuchter Parameter
betreffend die Kennzeichnung (Angabe der Bezeich-
nung Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzmittelregis-
ternummer, Handelsbezeichnung, Wirkungstyp, Art
der Zubereitung, chemikalienrechtliche Einstufung
sowie der Chargennummer) und des Verpackungszu-
standes hinsichtlich Qualität und Eignung überprüft. Als
bei den Kontrollen am häufigsten festgestellten Ver-
stöße waren solche gegen § 3 (1) – Inverkehrbringen
eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels - und
§ 3 (4) - Inverkehrbringen eines nicht angemeldeten
Pflanzenschutzmittels - zu verzeichnen. Darüberhin-
aus wurden im Berichtsjahr im Zuge der Lagerkontrollen
41 Proben gezogen, wobei – nach Wirkungstyp – sie-
ben Fungizide, 21 Herbizide, neun Insektizide, zwei Aka-
rizide sowie je ein Molluskizid und Pflanzenwachs-
tumsregulator beprobt wurden. Von den 41 gezogenen
Proben wurden 20 einer physikalisch-chemischen
Analyse unterzogen. Der Analysenumfang umfasste bei
flüssig formulierten Produkten den Wirkstoffgehalt, die
Messung des pH-Wertes, die Dichte, die Viskosität sowie
Feststellung des Fourier Transormations - Infrarot
Spectometrie (FT-IR). Bei fest formulierten Produkten
wurde neben der Eruierung des Wirkstoffgehaltes und
der Messung des pH-Wertes ebenso eine Feststellung
des FT-IR durchgeführt.

Im Zuge der von den Aufsichtsorganen des Bundes-
amtes für Ernährungssicherheit durchgeführten 113 vor-
läufigen Beschlagnahmen wurden im Jahr 2006 7.967
kg feste und 8.918 l flüssige Pflanzenschutzmittel
sichergestellt. Gemäß § 29 Abs. 3 Pflanzenschutz-
mittelgesetz 1997 i.d.g.F. wurden die vorläufigen
Beschlagnahmen unverzüglich bei den zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörden zur Anzeige gebracht.
Betreffend die Ergebnisse von Verwaltungsstrafver-
fahren besteht seitens der Bezirksverwaltungsbehör-
den gegenüber dem Bundesamt für Ernährungssi-
cherheit keine rechtsverbindliche Mitteilungspflicht.
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Erneuerbare Energieträger

Die verstärkte energetische Nutzung von Biomasse
kann einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz
leisten, sichert Arbeitsplätze vor allem im ländlichen
Raum und stellt einen wesentlichen Schritt zur Diver-
sifizierung der Energieversorgung und damit zur
Erhöhung der Energieversorgungssicherheit dar. Vor
diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission
am 7. Dezember 2005 einen umfassenden Aktionsplan
zur Förderung der Nutzung von Energie aus Land- und
Forstwirtschaftserzeugnissen sowie Abfällen ange-
nommen. Gemäß diesem EU-Biomasseaktionsplan soll
der Anteil der Biomasse am EU-Energiebedarf von der-
zeit 4% auf 9% bis 2010 und der Biomasseeinsatz von
69 Mio. t Erdöläquivalenten (2003) auf 149 Mio. t (2010:
+ 80 Mio. t) gesteigert werden. Dabei werden die Mit-
gliedstaaten ersucht, entsprechend ambitionierte natio-
nale Biomasse-Aktionspläne zu erarbeiten. Die öster-
reichische Bundesregierung setzte sich bereits im
Regierungsprogramm 2003 das Ziel, bis 2010 eine
Erhöhung des energetischen Biomasseeinsatzes um
75% zu erreichen.

Gemäß dem in Begutachtungsentwurf vorliegenden
Österreichischen Biomasse-Aktionsplan könnte Öster-
reich bei einer nachhaltigen Nutzung des Biomasse-
potentials den Biomasseeinsatz bis 2010 auf 193 PJ
erhöhen und damit beinahe verdoppeln (2004: 99,7 PJ).
Bis 2020 ist theoretisch eine Steigerung auf 256 PJ mög-
lich. Die größte theoretisch machbare Steigerung gibt
es bei Biokraftstoffen von 1,2 PJ im Jahr 2004 auf 34 PJ
im Jahr 2010 bzw. 72 PJ im Jahr 2020. Der Primär-
energieeinsatz von Biomasse zur Stromerzeugung
steigt von 2,4 PJ im Jahr 2004 auf 17 PJ bis 2010 bzw.
19 PJ bis 2020. Bei der Wärmeerzeugung aus Biomasse
wird eine Steigerung des Primärenergieeinsatzes von
96,1 PJ auf 142 PJ bis 2010 bzw. 165 PJ bis 2020 prog-
nostiziert. 

Der Bruttoinlandsverbrauch (BIV) an Energie hat 2005
in Österreich rund 1.440 PJ betragen und ist damit
gegenüber 2004 um fast 4% gestiegen. 2005 ist der
Beitrag aus Erneuerbaren im Vergleich zu 2004 abso-
lut gestiegen, relativ aber etwas gesunken. Die Strom-
erzeugung in Laufwasserkraftwerken lag 2% unter der
eines "Regeljahres". Zuwächse sind vor allem bei den
biogenen Brenn- und Treibstoffen, bei Brennholz sowie
Windenergie zu verzeichnen. Die Statistik zeigt, dass
die traditionellen erneuerbaren Energieträger (Wasser-
kraft, Biomasse vorwiegend in Form von Brennholz)
in Österreich den überwiegenden Anteil bei den Erneuer-

baren einnehmen. Die sogenannten neuen Erneuer-
baren (Strom aus Biomasse; Windkraft; Biogas; Solar-
energie etc.) haben derzeit noch einen geringen Anteil,
weisen aber zum Teil erhebliche Steigerungsraten und
Potentiale auf.

Im EU-Vergleich (Basis 2004) liegt Österreich beim Anteil
erneuerbarer Energien am Bruttoinlandsverbrauch
hinter Lettland, Schweden und Finnland an vierter Stel-
le, bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren hinter
Lettland und vor Schweden und Slowenien an zweiter
Stelle, dies ist vor allem auf den hohen Anteil der Was-
serkraft zurückzuführen. Der österreichische Anteil
am Gesamtenergieverbrauch der EU-27 liegt bei ca.
1,8%. Im Gegensatz dazu hat Österreich einen Anteil
von 5,9% an der Primärerzeugung aus erneuerbaren
Energieträgern und im Bereich der EU-Stromerzeugung
aus Erneuerbaren sogar einen Anteil von rund 9,8%.
Trotz des relativ hohen Anteils erneuerbarer Energie-
träger in Österreich darf auf Grund steigender Ener-
giepreise, Probleme bei der Erdgaserzeugung und geo-
politischer Konflikte nicht vergessen werden, dass der
überwiegende Teil der heimischen Energieversorgung,
und zwar gut drei Viertel, aus fossilen Energieträgern
stammt und die Importquote bei fast 70% liegt. Vor allem
im Strombereich sind seit Jahren hohe Zuwachsraten
zu verzeichnen. Nur wenn es gelingt, die Energieeffi-
zienz substantiell zu verbessern, können der Ver-

Erneuerbare Energieträger
Anteil am Bruttoinlandsverbrauch in Prozent

Quelle: BMLFUW
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5.4 Nachhaltigkeit - Erneuerbare Energieträger, Wald und Wasser 
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brauchzuwachs gedämpft und stabilisiert werden und
die erneuerbaren Energieträger nicht nur absolut, son-
dern auch relativ stärker zunehmen.

Biokraftstoffe
Die Umsetzung der Biokraftstoffrichtlinie 2003/30/EG
ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Energie-
selbstversorgung und zur geringeren Abhängigkeit
von den Schwankungen des Rohölmarktes und den
Krisenregionen im Nahen Osten. Die Entscheidung für
eine forcierte Verwendung von Biokraftstoffen im Ver-
kehrsbereich setzt einen wichtigen Investitionsanreiz
für den Bau von Biodiesel- und Bioethanolanlagen in
Österreich. Damit werden neben der Minderung der
lokalen, regionalen und globalen Umweltbelastung
durch den Verkehr auch Impulse für ländliche Regio-
nen durch Erzeugung erneuerbarer Rohstoffe gesetzt.
Es wird sichergestellt, dass auch der Aspekt der nach-
haltigen Produktion der verwendeten Biomasserohstoffe
durch Bezug auf europäische Umweltstandards (z.B.
zur Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und öko-
logischen Zustandes) entsprechend berücksichtigt
wird.

Rechtliche Basis für die Anknüpfung der nationalen
Umsetzung ist die Kraftstoff-Verordnung auf Basis
einer Verordnungsermächtigung im Kraftfahr-Gesetz.
Das Kernelement ist eine Substitutionsverpflichtung.
Substitutionsverpflichteter ist, wer Otto- oder Diesel-
kraftstoffe erstmals im Bundesgebiet in Verkehr bringt
oder in das Bundesgebiet verbringt, außer im Kraft-
stoffbehälter des Fahrzeuges. Es ist dem Substitutions-
verpflichteten überlassen, die jeweiligen Ziele durch Bei-
mischungen von Biokraftstoffen oder durch reine Ver-
wendung zu erreichen. Nach der Definition der Kraft-
stoffverordnung sind Biokraftstoffe flüssige oder gas-
förmige Kraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt wer-
den und die zum Betrieb von Fahrzeugverbrennungs-
motoren bestimmt sind. Darunter fallen zumindest
Bioethanol, Biodiesel, Biogas, Biomethanol, Biodimethyl-
ether, Bio-ETBE (Biokraftstoffanteil 47%), Bio-MTBE
(Biokraftstoffanteil 36%), synthetische Biokraftstoffe, Bio-
wasserstoff und reines Pflanzenöl. Der Substitutions-
verpflichtete hat nach den Bestimmungen der Kraft-
stoffverordnung einmal jährlich einen Nachweis über
die Substitution der von ihm in Verkehr gebrachten Otto-
und Dieselkraftstoffe durch Biokraftstoffe oder andere
erneuerbare Kraftstoffe zu erbringen. Die EU-Bio-
kraftstoff-Richtlinie wird durch das Lebensministerium
mit einem beschleunigten Zeitplan umgesetzt.

l Mit 1. Oktober 2005 trat die erste Phase der Umsetzung
der EU-Biokraftstoff-Richtlinie in Kraft. Seit diesem Zeit-

punkt müssen österreichweit 2,5% der in Verkehr gebrach-
ten Otto- und Dieselkraftstoffe durch Biokraftstoffe substi-
tuiert werden. Derzeit werden in Österreich bereits rund
3,2% der verwendeten fossilen Otto- und Dieselkraftstoffe
mit der flächendeckenden Beimischung von Biodiesel zu
Dieselkraftstoff substituiert. Österreich zählt damit zu den
Vorreitern in der EU-25.

l 2007 erhöht sich dieser Zielwert auf 4,3%,

l 2008 auf 5,75%.

Damit wird in Österreich der von der EU-Richtlinie gefor-
derte Mindestanteil von 5,75% an Biokraftstoffen bereits
2008 statt 2010 erfüllt, also zwei Jahre früher als in der
EU-Richtlinie gefordert. Dies stellt einen bedeutenden
Beitrag zur Erreichung des Kyotoziels dar. Insgesamt
können damit 1,4 Millionen t CO2-Äquivalente an Treib-
hausgasen eingespart werden. Mit 1. Oktober 2007 star-
tet somit die 2. Phase der Umsetzung der EU-Bio-
kraftstoff-Richtlinie mit dem Beginn der Beimischung
von Bioethanol bzw. Bio-ETBE zu Benzin.

Elektrischer Strom aus Erneuerbaren
Mit dem 2002 beschlossenen Ökostromgesetz und der
nachfolgenden Einspeisetarifverordnung 2002 ist es
erstmals gelungen, österreichweit einheitliche Förde-
rungsstrukturen für "Sonstigen Ökostrom" (Wind, Bio-
masse, Deponie/Klärgas, Photovoltaik, Geothermie) und
Kleinwasserkraft zu schaffen. 

Die ursprüngliche Zielvorgabe von 4% Ökostrom bis
2008 (bezogen auf die öffentliche Stromabgabe) wurde
bereits im Jahr 2005 überschritten, sodass bis 2008
mit einer Quote von knapp 9% (oder knapp 5 Mrd. kWh
- das entspricht immerhin dem Durchschnitts-Strom-
verbrauch von mehr als 1,4 Mio. Haushalten) gerech-
net werden kann. Weitere gesetzliche Ziele sind das
Erreichen des Referenzzielwertes von 78,1% Strom aus
Erneuerbaren im Jahr 2010 gemäß EU-RL 2001/77/EG
sowie 9% Stromerzeugung aus Kleinwasserkraft bis
2008.

Laut den vorläufigen Daten für 2006 wurden im ver-
gangenen Jahr rund 3,3 Mrd. kWh Strom aus Biomasse,
Wind, Biogas etc. eingespeist und vergütet, was rund
6,1% der öffentlichen Stromabgabe gemäß Öko-
stromgesetz entspricht.

Die im Juni 2006 verlautbarte Novelle des Ökostrom-
gesetzes sieht eine weitere Anhebung des Zielwerts
auf 10% für Ökostrom bis 2010, verbesserte Anreize
zur Effizienzsteigerung, eine Kostendeckelung (2006-
2011 zusätzlich max. 17 Mio. Euro p.a.) sowie eine jähr-
liche Tarifdegression vor. 
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Wasserenergie 
Wasser ist neben Biomasse der wichtigste Energie-
lieferant Österreichs, wobei rund zwei Drittel der in Öster-
reich erzeugten elektrischen Energie aus Wasserkraft
stammen. Bei den über 4.000 Wasserkraftwerken wird
zwischen Lauf- und Speicherkraftwerken unterschie-
den, welche ein Regelarbeitsvermögen von gut 37 Mrd.
kWh Strom haben. Die Laufkraftwerke decken die
benötigte Grundlast an Energie ab und die Speicher-
kraftwerke - bei denen je nach Nutzung zwischen
Tages- und Jahresspeichern unterschieden wird -
decken tageszeitliche oder saisonale Stromver-
brauchsspitzen ab.

Windenergie
Im Bereich Windenergie waren mit Ende 2006 rund 607
Anlagen mit einer installierten Leistung von etwa 965
MW in Betrieb. In Summe wurde 2006 ca. 1,74 Mrd.
kWh Strom erzeugt, was dem Stromverbrauch von rund
500.000 Haushalten entspricht.

Strom und Wärme aus Biomasse 
Zur Biomasse zählen Holz, Ganzpflanzen, Pflanzenöl,
organische Reststoffe, Stroh und andere nachhaltig nutz-
bare Energiepflanzen. Insbesondere Biogas und Holz
sind auch für die Stromerzeugung verfügbar. Für beide

Energieträger besteht ein großes nutzbares Potenzial.
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb sind die
gleichzeitige Nutzung der anfallenden Abwärme sowie
eine hohe Auslastung und lange Laufzeiten der Kraft-
Wärme-Koppelungsanlagen.

Feste Biomasse
Die technische Entwicklung bei Holzfeuerungen klei-
ner Leistung zur Wärmeerzeugung hat in den letzten
Jahren enorme Fortschritte gemacht. So können heute
neben den Biomasse-Nahwärmenetzen in dicht bebau-
ten Gebieten vollautomatische Holzfeuerungen (Hack-
schnitzelfeuerungen und Pelletsfeuerungen), die den-
selben Bedienungskomfort wie fossile Gas- oder Ölhei-
zungen bieten, verwendet werden. In Österreich waren
bis Ende 2006 insgesamt rund 47.000 Pellets-Zentral-
heizungen und rund 15.000 Kaminöfen mit einer instal-
lierten Kesselnennwärmeleistung von 940.000 kW in
Betrieb. Der Pelletsverbrauch stieg auf rund 400.000 t
(2005: 280.000 t) und die inländische Produktion auf
über 600.000 t. Die Differenz zwischen Inlandspro-
duktion und Inlandsverbrauch wurde vorwiegend nach
Italien und Deutschland exportiert. Infolge der abrup-
ten Zunahme der neu installierten Pelletsheizungen
(+18% von 05 auf 06 bzw. +46% von 04 auf 05) kam
es regional im Winter zu längeren Lieferzeiten und ver-
ringerten Ausliefermengen, da bereits abgeschlossene

Geographische Verteilung der Biogasanlagen in Österreich
(Stand 2006)

Anlagen in Betrieb

Anlagen geplant / in Bau

Anlagen außer Betrieb
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Exportverträge nicht aufgrund des höheren Inlands-
bedarfs storniert werden konnten. 

Im März 2005 wurde im Rahmen der Klimaschutzini-
tiative klima:aktiv u.a. ein mehrjähriges Programm
„Energieholz“ gestartet. Durch dieses Programm soll
die Mobilisierung der in den österreichischen Wäldern
vorhandenen ungenutzten Holzressourcen unterstützt
und die Markteinführung neuer Energieholzmengen für
die Strom- und Wärmeerzeugung beschleunigt werden.
Als positiver Nebeneffekt könnten durch die Mobili-
sierung ungenutzter Energieholzressourcen als Kuppel-
produkte auch neue Holzmengen für die stoffliche
Verwertungsschiene auf den Holzmarkt gebracht wer-
den und damit zur Entschärfung der Konfliktsituation
zwischen energetischer und stofflicher Holzverwertung
beitragen. Gemäß eines ersten Zwischenberichts einer
Studie des BFW (Bundesamt für Wald)‚ “Holz und Bio-
masseaufkommensstudie für Österreich” ist ein Vor-
ratsaufbau bis 2020 auf 1.253 Mio. Festmeter, eine Vor-
ratszunahme um 160 Mio. Vfm (2000 - 2020) und ab
sofort eine durchschnittlich jährliche Nutzung von
19,3 Mio. Efm zu erwarten. Für 2020 wird mit einem
Zusatzpotential von 4,2 Mio. Efm (alle Sortimente)
gerechnet.

Biomassekraftwerke beziehungsweise die Stromer-
zeugung auf Basis von Holz, Rinde etc. werden viel-
fach im Anschluss an Holzverarbeitende Betriebe reali-
siert. Die vor Ort anfallenden Resthölzer können dann
ohne zusätzliche Transporte in effizienten Kraft-Wärme-
Koppelungsanlagen zu Strom und Prozesswärme ver-
wertet werden (siehe auch Tabelle 5.4.1).

Laut Angaben der Energie-Control waren mit 31.3. 2006
Biomasse-Verstromungsanlagen mit einer Gesamtleis-
tung von 403 MW als „Ökostromanlagen“ anerkannt.
Mit Stand 30.6. 2006 waren davon 235 MW bereits in
Betrieb. Im Jahr 2006 wurde knapp 1,1 Mrd. kWh Strom
aus fester Biomasse erzeugt, was dem Stromver-
brauch von rund 285.000 Haushalten entspricht. 

Biogas
Mit dem Inkrafttreten des Ökostromgesetzes (2003) und
den damit verbundenen garantierten Einspeistarifen
wurde ein starker Anreiz für den Ausbau dieser alter-
nativen Form der Energiegewinnung gesetzt. Während
früher Kleinstanlagen von nur wenigen Kilowatt elek-
trischer Leistung vorherrschten, werden seit 2003
nahezu ausschließlich Anlagengrößen zwischen 100
und 1000 kW elektrisch gebaut. Überwiegend wurden
Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme errich-
tet, die ausschließlich mit rein landwirtschaftlichen

Substrateinsatzstoffen (Wirtschaftsdünger, Pflanzen
aus der Acker- und Grünlandnutzung, deren Silage etc.)
betrieben werden. Dabei ist die Verteilungsdichte der
Biogasanlagen in Österreich stark unterschiedlich und
es dominieren Anlagen in den Ackerbaugebieten.

Das in den Anlagen gewonnene Biogas, das zwischen
50 und 60% Methan enthält, wird im Wesentlichen mit-
tels Gasmotoren in elektrische Energie übergeführt und
die  entstehende Wärme insbesondere für Heiz- oder
Trocknungszwecke eingesetzt. Das in der Biogas-
anlage ebenfalls  anfallende ausgegorene Endmate-
rial wird als Gärrest bezeichnet. Beim Gärrest zu unter-
scheiden sind je nach Ausgangssubstrat einerseits
Gärrückstand und andererseits Biogasgülle. Biogas-
gülle ist  jener Gärrest, der bei der Vergärung von nach-
wachsenden Rohstoffen oder von Wirtschaftsdünger
- auch wenn diese gemeinsam vergoren werden - anfällt
und ist kein Abfall beziehungsweise unterliegt auch nicht
den abfallwirtschaftlichen Regelungen. Werden  aller-
dings andere Materialien bzw. Abfälle verarbeitet oder
auch nur mitverarbeitet, so handelt es sich nicht mehr
um Biogasgülle sondern um Gärrückstand. Gärrück-
stand ist grundsätzlich Abfall und unterliegt den abfall-
wirtschaftlichen Regelungen. Gärrest wird nach Mög-
lichkeit im Sinn der Kreislaufwirtschaft als organisches
Düngemittel in der Landwirtschaft genutzt.

Insgesamt waren in Österreich Mitte 2006 bereits Bio-
gasökostromanlagen von rund 60 Megawatt bzw.
60.000 kW installierter elektrischer Leistung in Betrieb;
ein Teil davon wurde mit Hilfe der Landwirtschaftsför-
derung des BMLFUW errichtet.

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Investitionsför-
derung des BMLFUW gab es in den letzten Jahren einen
Schwerpunkt für Biogasanlagen. Hauptziel ist die
Diversifizierung bzw. die Absicherung von landwirt-
schaftlichen Betrieben durch Wertschöpfung aus dem
Verkauf von Energiedienstleistungen. Durchschnitt-
lich wurden in den vier Jahren seit dem Inkrafttreten
des Ökostromgesetzes ca. 4 Mio. Euro jährlich an Inves-
titionszuschüssen (EU-, Bundes- und Landesmittel) aus-
bezahlt. In der Förderungspipeline des BMLFUW
waren in diesem Zeitraum (bzw. sind teilweise noch)
100 Biogasanlagen mit einer Gesamtleistung von 16
MW elektrisch. Dabei unterstützt wurden Biogasanla-
gen bis höchstens 250 kW elektrisch, die mit rein land-
wirtschaftlichen Substrateinsatzstoffen (Wirtschafts-
dünger, Pflanzen aus der Acker- und auch Grünland-
nutzung, deren Silage etc.) beschickt werden.

Flankierend zur Landwirtschaftsförderung wurden Spe-
zialberater ausgebildet und ÖKL-Merkblätter erstellt.
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Die Bedingung für die Gewährung der Landwirt-
schaftsförderung des BMLFUW ist eine einschlägige
Betreiberschulung, um die Fachkenntnis und den wirt-
schaftlichen Betrieb einer Biogasanlage sicherzustellen.

Auch die Forschung des BMLFUW, beispielsweise For-
schungsprojekte der HBLFA Raumberg/Gumpenstein
sowie der Universität für Bodenkultur (ILUET und IFA
Tulln), beschäftigt sich intensiv mit verfahrens- und pro-
zesstechnischen Fragestellungen der Biogasproduk-
tion sowie den stofflichen Eigenschaften und agrar-
ökologischen Auswirkungen der anfallenden Gärreste.
Ein Hauptziel in der Forschung ist, die Effizienz im Bio-
gasbereich weiter zu steigern. 

Nachwachsende Rohstoffe
Auf Grund der intensiven Nutzung von fossilen Roh-
stoffen haben die biogenen (nachwachsenden) Roh-
stoffe im Laufe der letzten Jahrhunderte an Bedeutung
verloren. Mit wachsendem Bewusstsein über die End-
lichkeit der fossilen Rohstoffe und den von ihnen ver-
ursachten Umweltproblemen wurden während der ver-
gangenen Jahrzehnte die nachwachsenden Rohstoffe
wieder interessanter. Insbesondere durch die ver-
stärkte Förderung der alternativen Energien hat auch
der Umfang der nachwachsenden Energieträger zu-
genommen. Überdies gibt es dafür seit der Agrarreform
2003 eine spezielle Flächenförderung. Im Jahr 2005
wurden insgesamt 13.705 ha nachwachsende Rohstoffe
angebaut (siehe auch Tabelle 5.4.2).

Pflanzenöl als Kraftstoff
Pflanzenöl in reiner Form spielt in Österreich als Kraft-
stoff eine untergeordnete Rolle, da es keine serien-
mäßigen Freigaben der Automobilhersteller für diesen
Kraftstoff gibt. Zur Verwendung von Pflanzenöl als Kraft-
stoff liegen noch zu wenige Untersuchungen vor, die
eine eindeutige Einschätzung dieses Kraftstoffs zulas-
sen. Als größter Nachteil von Pflanzenöl werden die
hohe Verkokungsneigung und die Neigung zur starken
Motor- und Einspritzsystemverschmutzung genannt.
Das Lebensministerium unterstützt derzeit ein For-
schungsprojekt der AGRAR PLUS und der BLT Wie-
selburg mit dem Titel "Rapsöl als Treibstoffalternative
für die Landwirtschaft", mit dem die Praxistauglichkeit
von mit Pflanzenöl betriebenen Traktoren in einem Flot-
tenversuch getestet wird.

Solarenergie
Laut der Solarmarktstatistik wurden im Jahre 2005 in
Österreich rund 240.000 m² Kollektorfläche zur Warm-

wasserbereitung und Raumzusatzheizung installiert. Ins-
gesamt waren Ende 2005 in Österreich bereits rund
3 Mio. m² Kollektorfläche mit einer Leistung von
2.100 MW zur solarthermischen Nutzung installiert. Mit
dem klima:aktiv-Programm Solarwärme des BMLFUW
soll die Solarenergienutzung für Warmwasser und
Raumheizung vor allem im Bereich Geschosswohnbau
und bei touristischen Betrieben weiter forciert werden. 

Neben der Solarwärme ist auch ein Zuwachs bei den
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung zu ver-
zeichnen. Mit 30.6. 2006 waren laut E-Control Anlagen
mit einer Gesamtleistung von 16,5 MW in Betrieb. Öster-
reich ist auch ein höchst erfolgreiches Exportland bei
Solartechnik in Europa. Jeder vierte in der EU mon-
tierte Kollektor stammt aus Österreich.

Klimaschutzinitiative klima aktiv
Zur Erreichung der ambitionierten Ziele in den unter-
schiedlichen Sektoren hat das BMLFUW 2004 die Kli-
maschutzinitiative klima:aktiv für aktiven Klimaschutz
gestartet. Diese Initiative ist Teil der Österreichischen
Klimastrategie und bietet durch maßgeschneiderte
Programme – zurzeit sind es 22 - aktiv Impulse für Ange-
bot und Nachfrage nach klimaschonenden Technolo-
gien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Treibhausgase
zu senken. Dabei wird die Kraft und das Engagement
der Partner aus den Ländern (Kooperationen mit den
Regionalprogrammen und weiteren Bundesländerak-
tivitäten), der Wirtschaft (mit der WKÖ) und aus beste-
henden Initiativen und Netzwerken unterstützt. Als
Katalysator beschleunigt die Initiative die Entwicklung
und Anwendung klimaschonender Technologien und
Lösungen. Bis zum Jahr 2012 soll klima:aktiv Handeln
eine Selbstverständlichkeit werden und so Klima-
schutz mit Lebensqualität und Komfort verbinden. Der
Einsatz erneuerbarer Energieträger soll verstärkt und
die Energieeffizienz im Verbrauch gesteigert und für
Wirtschaft und Private auch finanziell interessant wer-
den. Diese Veränderung des Marktes wird von ziel-
gruppen- und technologieorientierten Programmen mit
den Schwerpunkten Energieeffizienz, erneuerbare
Energien, Mobilität und Gemeinden unterstützt und kom-
muniziert. Durch gezielte Marketingaktivitäten werden
die jeweiligen Zielgruppen über die Vorteile der ver-
schiedenen klimaschonenden Produkte und Maßnah-
men informiert. Dank der Kooperation mit wichtigen Bil-
dungsanbieter/innen steht Dienstleister/innen, Tech-
nologieanbieter/innen und ihren Mitarbeiter/innen ein
umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungspro-
gramm zur Verfügung.
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Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Der Wald ist für die Umwelt und die Lebensqualität in
Österreich von entscheidender Bedeutung. 47,2%
Waldanteil, 1,1 Milliarden Festmeter Holzvorrat, 18,8
Millionen Vorratsfestmeter jährliche Holznutzung, rela-
tiv naturnahe Waldbilder, eine trotz oft schwieriger Rah-
menbedingungen positiv bilanzierende Forstwirtschaft,
eine sehr wettbewerbsstarke exportorientierte Holzin-
dustrie sowie ein dynamischer Holzenergiesektor zeu-
gen von einer Erfolgsgeschichte der österreichischen
Forst- und Holzwirtschaft. Die Erhaltung des Waldes
und die Sicherung seiner multifunktionalen Wirkungen
hinsichtlich Nutzung, Schutz, Wohlfahrt und Erholung
sowie seine Wirkungen auf den Lebensraum für Men-
schen, Tiere und Pflanzen sind in Österreich die Eck-
pfeiler der Waldpolitik. Die Gewährleistung einer nach-
haltigen Waldbewirtschaftung und der Multifunktiona-
lität auf möglichst der gesamten Waldfläche bedarf per-
manenter Anpassungen der Rahmenbedingungen an
globale wie nationale, wirtschaftliche wie gesell-
schaftliche Entwicklungen sowie der Anstrengung und
Zusammenarbeit aller an der Waldbewirtschaftung
Beteiligten. 

Die dynamische Entwicklung im Bereich Energieholz
veranlasste das Lebensministerium Ende 2006 das Bun-
desforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,
Naturgefahren und Landschaft (BFW) mit der Durch-
führung einer Holz- und Biomasseaufkommensstudie
für Österreich zu beauftragen. Diese Studie soll unter
Berücksichtigung der standörtlichen Nachhaltigkeit
und der ökonomisch-technischen Bedingungen sowie
aller anderen Wirkungen des Waldes und der sich dar-
aus ergebenden Einschränkungen für die Nutzung das
nachhaltig nutzbare Mehrpotential an Holz und Bio-
masse unter Anwendung verschiedener Szenarien
ermitteln. Erste Zwischenergebnisse lassen ein nach-
haltiges Mehrpotential an Holzbiomasse bis 2020 von
jährlich 4,2 Millionen Erntefestmeter erwarten.

Der Österreichische Walddialog
Die Nationale Waldpolitik war in den letzten Jahren vom
Österreichischen Walddialog geprägt, dessen Ziel es
ist, kontinuierlich Strategien und operational umsetz-
bare Leitlinien zu forstlich relevanten Handlungsfeldern
zu formulieren und laufend umzusetzen. Seit dem
Start des Dialoges im April 2003 wurde in zahlreichen
Sitzungen und diversen Arbeitsgruppen unter Einbin-
dung aller am Wald interessierten Stakeholdern gear-
beitet und am 5. Dezember 2005 von über 80 Orga-
nisationen und Institutionen das erste Österreichische
Waldprogramm beschlossen und das dazugehörige
Arbeitsprogramm zur Kenntnis genommen. 

Das Österreichische Waldprogramm identifiziert
zukunftsweisend alle wichtigen Themen, Ziele und
Maßnahmen zum Österreichischen Wald und ist Hand-
lungsgrundlage für nationale und internationale forst-
politische Entscheidungsprozesse. Es ist nach 7 wald-
politischen Handlungsfeldern gegliedert und deckt
damit die gesamte Bandbreite ökologischer, ökono-
mischer und sozialer Aspekte der Wälder ab. Diesen
Handlungsfeldern sind insgesamt 28 Prinzipien, 53 Ziele,
22 Maßnahmenbereiche sowie 66 Maßnahmenbündel
zugeordnet. Das zur Überprüfung der Zielerreichung
entwickelte Indikatorenset wurde überarbeitet, auf 72
Indikatoren reduziert und wird dem nächsten Runden
Tisch vorgelegt. 

Gemäß den „Grundsätzen des Walddialogs“ vereinbar-
ten Prinzipien wird dieser offen und transparent weiter-
geführt, wobei die unmittelbaren Schwerpunkte bei der
Umsetzung der im Waldprogramm bzw. der im Arbeits-
programm festgehaltenen Maßnahmen sowie bei der
Evaluierung des Prozesses und der umgesetzten Maß-
nahmen liegen. Der Runde Tisch hat als politisches Gre-
mium des Walddialogs folgenden klaren Arbeitsauftrag
für die nächsten Schritte gegeben: Überführung der
Modulstruktur in ein permanentes Waldforum, welches
1-2 mal pro Jahr tagen soll, Weiterentwicklung des
Arbeitsprogramms inklusive Festlegung der Ist- und Soll-
Größen und bedarfsbezogene Durchführung von The-
men- und Experten-Workshops. Im Waldforum sollen
auch aktuelle forstpolitische Themen angesprochen und
offen diskutiert werden.

Biodiversität
Von den gemeldeten österreichischen “Natura 2000-
Gebieten” sind rund 50% Wald, davon etwa 2/3 Wirt-
schaftswald. Die Forstsektion unterstützt die Erstellung
von Managementplänen in Form von Waldfachplänen.
Bei den vom Lebensministerium in Abstimmung mit den
Forst- und Naturschutzbehörden der Länder in Auftrag
gegebenen Waldfachplänen für walddominierte Schutz-
gebiete steht die bestmögliche und kostengünstige
Abstimmung der laufenden Waldbewirtschaftung mit
den jeweiligen Schutzzielen im Vordergrund. Die unmit-
telbare Einbindung des örtlich zuständigen forstlichen
Managements gewährleistet eine praxisnahe Integra-
tion der Planergebnisse, von der langfristigen Zielvor-
gabe über die genaue Flächenabgrenzung bis zur detail-
lierten Maßnahmenumsetzung. Die hohe Akzeptanz
durch Eigentümer und Behörden lässt in Hinkunft eine
breite Anwendung des "Planungswerkzeuges Wald-
fachplan" für walddominierte “Natura 2000-Gebiete”
erwarten.

Das Naturwaldreservate-Programm stellt für Österreich
einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Verbesse-
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rung der biologischen Vielfalt der Wälder sowie eine
Grundlage für Forschung, Lehre und Bildung dar.
Naturwaldreservate sind Waldflächen, die für die natür-
liche Entwicklung des Ökosystems Wald bestimmt
sind, wo jede unmittelbare Beeinflussung, ausge-
nommen Maßnahmen zur Wildregulierung, unterbleibt.
Österreichweit wurden bis Mai 2007 insgesamt 189
Naturwaldreservate mit einer Gesamtfläche von rund
8.500 ha auf Basis des Vertragswaldschutzes einge-
richtet. Das hiefür jährlich zu entrichtende Entgelt
beträgt rund 795.000 Euro. Mit der Erweiterung nähert
man sich dem Ziel einer repräsentativen Abdeckung
aller 125 in Österreich vorkommenden Waldgesell-
schaften weiter an. Österreich hat bereits Mitte der
1980er Jahre gezielte Maßnahmen zur Erhaltung der
genetischen Vielfalt der Waldressourcen initiiert und
damit die ökologische und ökonomische Bedeutung
genetischer Ressourcen für ein politisches Handeln
erkannt. Um eine Anpassung über die Generations-
schwelle hinweg zu ermöglichen und damit eine evo-
lutionäre Weiterentwicklung der Wälder zu gewährlei-
sten, wurden in-situ-Maßnahmen als dynamische
Generhaltung favorisiert. Vom BFW wurde ein Netz-
werk von Generhaltungsreservaten, das zurzeit 8.900 ha
in 312 Generhaltungseinheiten umfasst, eingerichtet.
Als statische Generhaltung, d.h. als ex-situ-Maßnah-
men wurden zudem eine Samenbank und 67 Samen-
plantagen errichtet, welche 21 Baumarten mit 53 Her-
künften auf einer Fläche von 115 ha umfassen.

Belastungen des Waldes
Externe Einflüsse wie Luftverschmutzung, überhöhte
Wildbestände, Beunruhigung des Wildes durch Tou-
rismus, Verkehr und Siedlungstätigkeit oder Waldwei-
de führen regional zu Belastungen des Ökosystems,
gefährden den Wald aber im Allgemeinen nicht existen-
ziell. Schädlingsmassenvermehrungen und witterungs-
bedingte Katastrophen führen immer wieder zu durch-
aus großen wirtschaftlichen Schäden und Beeinträch-
tigungen der Waldfunktionen. Im Berichtsjahr 2006 sind
vor allem die Borkenkäfer- und Schneedruckschäden
hervorzuheben. Die Überwachung des Waldzustandes
erfolgt insbesondere durch Erhebungen des BFW.
Probleme gibt es in erster Linie dort, wo mehrere
Schwächungsfaktoren zusammenwirken. Besonders
ungünstig stellt sich dabei die Situation im Schutzwald
dar. Luftverunreinigungen, Windwürfe, Borkenkäfer,
Überalterung durch geringe Nutzung und ungenü-
gende Verjüngung in Folge von Wildverbiss und Wald-
weide erschweren in diesen sensiblen Waldregionen
oftmals die Bemühungen um stabile Waldbestände.

2006 sind wieder etwas über 2,4 Mio. Festmeter
Borkenkäfer-Schadholz angefallen. Das sind zwar um
rund 140.000 Festmeter weniger als im Vorjahr, die

Borkenkäferschadholzzahlen bewegen sich aber seit
vier Jahren auf einem absoluten Rekordhoch seit
Beginn der Zeitreihe im Jahr 1944. In der Steiermark
verschlechterte sich die Borkenkäfersituation vor allem
im Gebirge deutlich, in Salzburg wurde der Höhepunkt
der Massenvermehrung erreicht, in Niederösterreich
starben teilweise Fichtenbestände in Folge des Käfer-
befalls ab. In Kärnten und Oberösterreich ist aufgrund
der Häufung der Trockentage im Juni und Juli, aber
auch im Herbst, ein Anstieg der Käferschäden ver-
zeichnet worden. Der Buchdrucker verursachte wie-
derholt auch in Lagen über 1.500 m große Schäden.
Die großen Schneemengen des Winters 2005/06 ver-
ursachten insgesamt fast 2 Mio. Festmeter Schadholz
durch Schneebruch, vor allem in Nieder- und Ober-
österreich sowie in Kärnten. Deutlich mehr Schadholz
verursachte Sturm Kyrill im Jänner 2007, genaue Zah-
len werden erst die endgültigen Auswertungen für das
Jahr 2007 bringen. Die Schneebruch- und Windwurf-
schäden werden in den betroffenen Gebieten die
bereits angespannte Borkenkäfersituation weiter ver-
schärfen. Die Waldeigentümer sind aufgerufen, die not-
wendigen Bekämpfungsmaßnahmen zu setzen. Die
Forstdienste der Länder bieten schwerpunktmäßig
gezielte Beratung und Förderung von Vorbeugungs-
maßnahmen, wie das Legen von Fangbäumen und
Häckseln von Schlagrücklass, an und kontrollieren die
Durchführung der notwendigen Bekämpfungsmaß-
nahmen. Das BFW stellt im Internet unter
http://bfw.ac.at/400/2168 umfangreiche Informa-
tionen zum Thema Borkenkäfer und dessen Bekämp-
fung zur Verfügung.

Die im Wildschadensbericht veröffentlichten Ergebnisse
der Meldungen der Bezirksforstinspektionen über Wild-
und Weideschäden lassen keine Verbesserung gegen-
über den schlechten Ergebnissen der letzten Waldin-
ventur erkennen. Laut Österreichischer Waldinventur
2000/02 weisen 7,9% aller Stämme im Ertragswald-
Hochwald Schälschäden auf. Bezüglich Verbiss sind
laut Wildschadensbericht 2005 mehr als zwei Drittel
aller österreichischen Wälder durch Verbiss so stark
beeinträchtigt, dass die Verjüngung mit den waldbau-
lich erforderlichen Baumarten nicht oder nur mit Hilfe
von Schutzmaßnahmen möglich sind. Neben über-
höhten Schalenwildbeständen und zu intensiver Wald-
weide sind die Ursachen auch in der Wildfütterung und
in der Waldbewirtschaftung (großflächige Altersklassen-
wälder ohne entsprechendes Äsungsangebot) sowie
Beunruhigung und Verdrängung des Wildes zu suchen.
Den negativen Wirkungen auf den Wald und seine Lei-
stungen kann vielfach nur mit jagdlichen Maßnahmen
entgegengewirkt werden. Um den Einfluss des Wildes
durch Verbiss und Verfegen von Jungpflanzen in den
Bezirken möglichst objektiv einschätzen zu können,
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wurde vom BFW und Mitarbeitern der Landesforst-
dienste ein Erhebungs- und Auswertekonzept für ein
Wildeinflussmonitoring entwickelt. Die Auswertung der
ersten Erhebungsperiode des Österreichischen Wildein-
flussmonitorings (WEM 2004-2006) ergab, dass von
3788 waldweidefreien WEM-Flächen 31,5% geringen,
9,3% mittleren und 59,2% starken Wildeinfluss aufwei-
sen. Die umfangreichen Ergebnisse und deren
Interpretation sind unter www.wildeinflussmonitoring.at
abrufbar.

Schutzwaldstrategie
Um den Lebens- und Wirtschaftsraum der öster-
reichischen Alpentäler gegen die vielfältigen Naturge-
fahren, wie Lawinen, Muren, Steinschlag und Rut-
schungen, zu schützen, sind Schutzwälder unver-
zichtbar. Sie sind in den meisten Fällen die nachhal-
tigste und kostengünstigste Schutzvariante. Die Vor-
aussetzung für funktionstüchtige Schutzwälder ist ein
stabiler Dauerbewuchs. Technische Schutzmaßnahmen
sollten aus Kostengründen nur dort zum Einsatz kom-
men, wo die Schutzwirkung eines stabilen Waldes allein
nicht ausreicht. Im Rahmen des durch die Forstsekti-
on des BMLFUW initiierten Programms „Initiative
Schutz durch Wald“ (ISDW) soll eine Verbesserung der
Schutzwirkung von Wäldern mit Objektschutzwirkung
primär durch Umsetzung von waldbaulichen Maß-
nahmen im Rahmen der Verordnung ländliche Ent-
wicklung erreicht werden. Basis für dieses Programm
ist der Waldentwicklungsplan an Hand dessen die
Projektgebiete (Bezirksrahmenpläne) großflächig in
Zusammenarbeit der Landesforstdienste mit dem
Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinen-
verbauung ausgewiesen werden. Nach Genehmigung
der Bezirksrahmenpläne durch die Forstsektion kön-
nen in den ausgewiesenen Projektgebieten Detail-
projekte geplant und umgesetzt werden.

Ein gesteigertes Problembewusstsein auf lokaler und
regionaler Ebene sowie die Motivation der Waldbe-
wirtschafter ist zur Erreichung der Zielvorgaben erfor-
derlich und hat zur Gründung von Schutzwaldplattfor-
men auf Landesebene geführt. Auf Basis regional
erarbeiteter Ergebnisse und Planungen werden in die-
sen Plattformen unter Einbindung der Beteiligten forst-
politische Grundlagen und Schlussfolgerungen ent-
wickelt. Die Grundidee dieser Aktivitäten ist es alle am
Wald interessierten Bürgerinnen und Bürger, Institu-
tionen, Interessenvertretungen und die im Fachbereich
betroffenen Behörden möglichst breit über den Wald-
zustand zu informieren und gemeinsam ein Programm
zur Problemlösung unter Nutzung der Synergien beim
Einsatz öffentlicher und privater Gelder zu erstellen.
Das Lebensministerium hat im Rahmen des öster-
reichischen Walddialogs eine Bundesschutzwald-

plattform eingerichtet, die primär als Servicestelle für
die Bundesländerinitiativen dienen soll.

Internationale Waldpolitik
Für ein waldreiches Land wie Österreich mit hohen
Umweltstandards in der Forstwirtschaft, einer export-
orientierten Holzwirtschaft und einem ausgeprägten Tou-
rismus in ökologisch sensiblen Berggebieten ist es
bedeutsam, dass die Wälder im Rahmen internationaler
Politik entsprechenden Stellenwert einnehmen und
nicht sektoral, sondern ganzheitlich behandelt werden.
Für die österreichische Wirtschaft, die mit ihren Pro-
dukten und Leistungen am Weltmarkt konkurriert, geht
es um die Sicherstellung fairer Wettbewerbsbedin-
gungen. Es besteht daher größtes Interesse an welt-
weit gleichartigen, möglichst verbindlichen Rahmen-
bedingungen für nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Bei der siebten Sitzung des Waldforums der Verein-
ten Nationen (UNFF-7) im April 2007 in New York wurde
ein nicht rechtsverbindliches Waldinstrument beschlos-
sen, welches unter anderem die Umsetzung der 2006
beschlossen vier globalen Waldziele und die Sicher-
stellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung weltweit
zum Ziel hat. Des Weiteren wurde ein Mehrjahresar-
beitsprogramm für die Zeit bis 2015 angenommen.
UNFF-Sitzungen finden künftig alle zwei Jahre statt,
der thematische Arbeitsschwerpunkt der nächsten Sit-
zung im Jahr 2009 wird Klimawandel, Biodiversität und
Entwaldung sein. Zudem wird sich UNFF-8 mit einem
globalen Finanzmechanismus für Wälder zu befassen
haben. Die Arbeiten im Rahmen der Biodiversitäts-
konvention (CBD) stehen im Zeichen der Vorbereitung
der 9. Vertragsstaatenkonferenz, die im Mai 2008 in
Bonn stattfinden wird. Wald wird dabei ein Schwerpunkt
sein. Neben der Überprüfung des Arbeitsprogramms
für biologische Vielfalt in Wäldern werden Wald und Kli-
mawandel, illegale Holznutzung sowie Biomasse wich-
tige Themen sein. Auf gesamteuropäischer Ebene
sind die Vorbereitungen für die fünfte Ministerkonfe-
renz zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE), wel-
che von 5.-7. November 2007 in Warschau stattfinden
wird, voll im Laufen. Österreich wird noch bis zu die-
ser Konferenz dem Lenkungsausschuss (General
Coordinating Committee) angehören, ist daher insbe-
sondere in die thematische Aufbereitung voll involviert.
Geplant ist die Verabschiedung einer Deklaration sowie
von zwei Resolutionen zu den Themen „Wald, Holz und
Energie“ und „Wald und Wasser“. In der Europäischen
Union hat die Kommission Mitte 2006 den EU-Forstak-
tionsplan mit vier Hauptzielen (Verbesserung der lang-
fristigen Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung und
Schutz der Umwelt, Erhöhung der Lebensqualität und
Förderung von Koordination und Kommunikation) und
18 Schlüsselaktionen vorgelegt. Die Laufzeit beträgt
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fünf Jahre (2007 - 2011). Der Rat hat in Schlussfolge-
rungen die Kommission aufgefordert, ein Arbeitspro-
gramm zur Umsetzung der Schlüsselaktionen zu erar-
beiten und Schwerpunkte vorgegeben. Ende 2006
bzw. Anfang 2007 hat die Kommission das Arbeits-
programm zur Umsetzung des EU-Forstaktionsplans
(2007-2011) sowie ein Jahresarbeitsprogramm für
2007 vorgelegt. Die Kommission und die Mitglied-
staaten sind nun gefordert, das Programm entsprechend
abzuarbeiten. Im Rahmen des EU-FLEGT-Aktionsplans
zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und des
Handels mit Holz aus illegaler Herkunft laufen zurzeit
Verhandlungen mit ersten potentiellen Partner-
schaftsländern. Die Verhandlungen über ein Abkom-
men mit Malaysia sind am weitesten fortgeschritten,
ein Abschluss wird frühestens Ende 2007 erwartet. Die
Kommission arbeitet an einer Durchführungsverordnung
für das FLEGT-Lizenzsystem. Ab 2007 werden die bei-
den Verordnungen über die Förderung der Entwicklung
des ländlichen Raums und über das Finanzierungsin-
strument für die Umwelt (LIFE+) für den Forstbereich
die Basis für Co-Finanzierungen bilden, die Ländliche
Entwicklung für die Forstförderung, LIFE+ nach dem
Auslaufen von Forest Focus für das Forstmonitoring.

Öffentlichkeitsarbeit
Der Wald prägt Österreichs Landschaftsbild, ist wich-
tiger Wirtschaftsfaktor, bietet Schutz vor Naturgefah-
ren, leistet einen wesentlichen Beitrag für die Qualität
der Luft und des Wassers und ist nicht zuletzt ein viel-
seitiger Erholungs- und Lebensraum für Mensch und
Tier. Mitte Juni wird jährlich die Woche des Waldes orga-
nisiert. „Wald – Wir Alle Leben Davon“ lautete das Motto
der Woche des Waldes 2006. Die Aktionswoche wurde
von den Forst-Landesräten und anderen politische Ent-
scheidungsträgern als Anlass zur Unterzeichnung der
Österreichischen Waldcharta genommen, ein Bekennt-
nis zur gemeinsamen, nachhaltigen Waldpolitik in
Österreich sowie zur konsequenten Unterstützung des
Österreichischen Waldprogramms abzugeben. Die
Woche des Waldes 2007 steht unter dem Motto „Wald
ist mehrWert“, der Schwerpunkt liegt auf der Energie-
gewinnung durch Biomasse. Es soll damit die Bedeu-
tung des Waldes für den Klimaschutz erneut ins
Gedächtnis gerufen werden. Weiters wurde vom Res-
sort wieder die Staatspreisverleihung für beispielhaf-
te Waldwirtschaft vergeben. Dabei werden die Leis-
tungen für die wirtschaftlich und ökologisch optimale
Nutzung der Ressource Wald von zehn österreichischen
Waldbauern ausgezeichnet und einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt gemacht.

Im Jahre 2006 wurden österreichweit verstärkt Wald-
führungen und andere waldpädagogische Aktivitäten
angeboten und durchgeführt. Waldpädagogik bedeu-

tet, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachse-
nen und Personen mit besonderen Bedürfnissen einen
erlebnisreichen Zugang zum Wald zu bieten und sie
auf diese Art viel über das Ökosystem und den Wirt-
schaftsfaktor Wald erfahren zu lassen. Derzeit gibt es
bundesweit bereits über 1.200 ausgebildete Wald-
pädagogen. Eine zertifizierte Waldpädagogikausbildung
mit drei Modulen im Ausmaß von 80 Stunden hat sich
etabliert und bewährt. Auf der Kinderfachmesse 2006
(Kiddyworld) im Wiener Austria Center ist es dem
Lebensministerium mit seinem Infostand gelungen, den
Wald und das "Walderleben" in die Messehalle zu brin-
gen. Auf europäischer Ebene ist das Lebensministe-
rium aktiv bemüht, die waldpädagogische Zusam-
menarbeit voranzutreiben. Im Herbst 2006 fand zu die-
sem Thema eine große vom Ministerium mit initiierte
internationale Tagung in Sopron statt. Das Europa Netz-
werk Waldpädagogik (www.waldpaedagogiknet-
work.eu) wurde unter Federführung des Lebensmi-
nisteriums weiter ausgebaut.

Das auf europäischer Ebene aufbereitete Themenfeld
Forst & Kultur erfährt derzeit in Österreich im Zuge einer
themen- und regionsorientierten Entwicklung des länd-
lichen Raumes zunehmendes Interesse. Aufbauend auf
die Jahrhunderte alte Erfahrung nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung und ihrem spannenden kultur-histori-
schen Umfeld, gilt es bewährtes Wissen zu erhalten,
an geeigneten Orten aufzuzeigen und in nachhaltige
Bildungs- und Tourismuskonzepte der Regionen zu inte-
grieren. Für (Forst-) Betriebe und Regionen sollen sich
bei gezielter Ausschöpfung und Vermarktung der vor-
handenen Potentiale durchaus auch neue wirtschaft-
liche Perspektiven im kultur-touristischen Umfeld
erschließen. Aus diesem Grund wurde vom Lebens-
ministerium in Zusammenarbeit mit dem Österreichi-
schen Forstverein ein eigener „Zertifikatslehrgang
Forst & Kultur“ entwickelt, der im Juni 2007 erstmals
an der Forstlichen Ausbildungsstätte Ort/Gmunden
startet. Die Teilnehmer entwickeln in 4 Modulen (mit
insgesamt 120 Stunden) ein eigenes Projekt, das in
Folge im eigenen Arbeitsumfeld/Betrieb umgesetzt
werden soll. Der Lehrgang richtet sich sowohl an
Forstleute als auch an Interessierte aus Landwirt-
schaft, Tourismus, Regionalplanung, Denkmalpflege,
Archäologie, LEADER-Management etc. Eine weite-
re Aufgabe des Lebensministeriums ist es, alle wesent-
lichen Daten und Informationen über Österreichs Wald
und Forstwirtschaft zu sammeln und zu publizieren. Der
Österreichische Waldbericht und die dazugehörige
Datensammlung sowie Berichte zum Waldprogramm,
Holzeinschlag, Wildschaden, Forsttechnischen Dienst
für Wildbach- und Lawinenverbauung etc. stehen im
Internet unter www.lebensministerium.at im Bereich
Publikationen/Forst zur Verfügung.
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Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Wasserhaushalt im Jahr 2006
Die für den Wasserhaushalt wichtigsten Parameter zeig-
ten im Jahr 2006 folgende Entwicklung:

l Niederschlag: Der Jahresniederschlag in Österreich ent-
sprach in Summe dem Normalwert, das ist das Mittel der
Jahresniederschlagssummen über den Zeitraum 1961-
1990. Die regionale Verteilung zeigt, dass die Nieder-
schlagssummen in den westlichen Bundesländern Vorarl-
berg und Tirol sowie in Kärnten im Durchschnitt unter den
Normalwerten (um 90%) lagen, während sich die Nieder-
schlagssummen der anderen Bundesländer im Bereich von
97% bis 112% der Normalwerte bewegten.

l Jahresmitteltemperaturen: Im Jahr 2006 lagen diese für
das gesamte Bundesgebiet im Durchschnitt 1°C über den
Normalwerten von 1961-1990. Diese positive Abweichung
der Jahresmittelwerte wurde vor allem durch einen beson-
ders warmen Juli, der im Österreichdurchschnitt um 4°C
über den Normalwerten lag und einem warmen Herbst und
Winterbeginn mit Überschreitungen der Mittelwerte um ca.
2,7°C, verursacht.

l Abflussverhältnisse: Saisonal und regional zeigte sich
2006 eine große Differenziertheit. Generell gingen nach
dem Ende der Schneeschmelze die Wasserstände der
Fließgewässer und Seen stark zurück. Die Normalwerte
wurden im Juli vielerorts deutlich unterschritten und die
langjährigen saisonalen Minima teilweise erreicht oder unter-
schritten, z.B. am Bodensee, an Wörthersee und Weißen-
see oder an der Donau. Ausgenommen davon waren ver-
gletscherte Einzugsgebiete, die von der Gletscherschmelze
profitierten, oder Einzugsgebiete, in denen bei Unwettern
größere Niederschlagsmengen gefallen waren. Anfang
August führten intensive Niederschläge im gesamten nörd-
lichen Teil Österreichs einschließlich der Obersteiermark
zu einer Hochwassersituation. Im September gab es
wiederum mehrere lokale Ereignisse mit Überflutungen an
kleinen Bächen. Der in der Folge bis auf wenige Nieder-
schlagsperioden (z.B. im November) trockene und warme
Herbst ließ die Wasserführung der Gewässer wieder deut-
lich unter die Mittelwerte absinken.

l Grundwasserverhältnisse: Von Vorarlberg bis Oberöster-
reich sowie in Kärnten lagen die Grundwasserstände zu
Beginn des Jahres 2006 verbreitet unter dem Mittelwert.
Ende März kam es überall infolge der Schneeschmelze
zu einem deutlichen Anstieg des Grundwassers, der in Tirol
für mittlere ansonsten überdurchschnittliche Verhältnisse
sorgte. Doch setzte unmittelbar darauf wieder ein Absin-
ken ein und im Juli lagen die Messwerte bereits wieder im
Bereich des Mittelwertes und in den meisten Gebieten das
restliche Jahr darunter. Lagen die Grundwasserspiegel in
Niederösterreich zu Beginn des Jahres auf recht unter-
schiedlichen Niveaus, so wurde in den westlichen und nörd-
lichen Gebieten durch die Schneeschmelze und Hoch-
wasserereignisse Ende März allgemein ein sehr hohes
Niveau erreicht auf dem die Grundwasserstände bis Juli
verblieben. Der folgende Absinkprozess wurde Mitte August

von einem zwischenzeitlichen deutlichen Ansteigen unter-
brochen. Zu Jahresende lagen dann mittlere bis leicht unter-
durchschnittliche Verhältnisse vor. 

Nationale Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie verfolgt das
grundlegende Ziel, in den Gewässern einen guten
Zustand zu erreichen. Die rechtliche Umsetzung der
WRRL erfolgte mit der WRG-Novelle 2003. Wie bis zum
Jahr 2015 ein guter Zustand erreicht werden soll, ist
in einem Arbeitsprogramm inkl. Zeitplan festgelegt. Kern-
stück dieses Programms sind die bis Ende 2009 zu ver-
öffentlichenden nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungspläne für die Flussgebietseinheiten Donau, Rhein
und Elbe. In diesen Bewirtschaftungsplänen werden
alle Arbeitsschritte des Planungsprozesses, die Ziel-
vorgaben, die wesentlichen Ergebnisse der Ist-
Bestandsanalyse und des Monitorings sowie vor allem
die Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele dar-
gestellt. Die Gewässerbewirtschaftungspläne sind
rechtsverbindlich und werden hinsichtlich grenzüber-
schreitender wasserwirtschaftlicher Fragestellungen mit
den Nachbarländern im Wege der Gewässerschutz-
kommissionen koordiniert. Der erste Arbeitsschritt
umfasste die Erstellung einer Ist-Bestandsanalyse
(2005), zu deren Ergebnissen über die Website
www.wassernet.at die Möglichkeit besteht, bis Sep-
tember 2007 Stellungnahmen an das Lebensministe-
rium abzugeben.

Als Teil der Gewässerbewirtschaftungspläne und auf
Grundlage der Ist-Bestandsanalyse und der Gewässer-
überwachung werden rechtsverbindliche Maßnah-
menprogramme erlassen. Die Gewässerbewirtschaf-
tungspläne sollen die kosteneffizientesten Maßnahmen
und Maßnahmenkombinationen zur Reduktion der
Gewässerbeeinträchtigungen beinhalten und sollen Aus-
kunft geben über den voraussichtlichen Kostenrahmen
genauso wie über die geplante Umsetzung der Maß-
nahmen (Gebote, Verbote und Anreize etc.)  sowie Anga-
ben betreffend eine stufenweise Zielerreichung. Zur
Unterstützung dieser Aufgabe steht ein Maßnahmen-
katalog  vor Fertigstellung, der Maßnahmen zur Belas-
tungsreduktion mit Angaben zu deren Wirkung und
Kosten umfasst.

Die Risikoanalyse zeigte, dass nur eine geringe Anzahl
an Gewässern ein Risiko der Zielverfehlung auf Grund
stofflicher Einträge aufweist. Ein wesentlicher Teil der
Fließgewässer ist allerdings durch deutliche Defizite
bei den Abflussverhältnissen bzw. bei der Gewässer-
struktur gekennzeichnet. In Österreich wird daher in
Zukunft der Schwerpunkt der wasserwirtschaftlichen
Aktivitäten auf die Erhaltung und Entwicklung der
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Gewässer als Lebensräume zu legen sein. Die Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie soll unter Beteili-
gung der Öffentlichkeit erfolgen. Dazu wurde eine
Informationsschrift mit dem Titel  „Guter Zustand für
unsere Gewässer“ erstellt. Sie ist auch im Internet unter
wisa.lebensministerium.at abrufbar. Dort befindet sich
auch weiteres Informationsmaterial und die Möglich-
keit zur Abgabe einer Stellungnahme.

Erhaltung und Entwicklung von Gewässer-
strukturen an Fließgewässern: Ursache für Ein-
griffe in die Gewässerstruktur bzw. die Abflussverhält-
nisse sind in erster Linie Wasserkraftnutzung und
Hochwasserschutz. Lösungsansätze sind:

l Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch Bau von
Fischaufstiegshilfen bei Wasserkraftanlagen, Umge-
hungsgerinne bzw. Umbau von Absturzbauwerken zu
Rampenlösungen bei Hochwasserschutzanlagen.

l schrittweise Restrukturierung von Gewässerabschnitten zur
Steigerung der Lebensraumvielfalt

l Sicherstellung eines ökologischen Mindestwasserabflus-
ses bei Wasserentnahmen zur Wasserkraftnutzung

l Minderung der Auswirkungen extremer Abflussschwan-
kungen bei Speicher-/Schwallkraftwerken

l strategische Ausrichtung der Schutzwasserwirtschaft auf
den bestmöglichen Erhalt des Lebensraumes Gewässer

Schutz der Wasserqualität der 
Oberflächengewässer

Bedingt durch die Anstrengungen in den letzten Jahr-
zehnten liegen in diesem Bereich nur noch wenige Pro-
bleme vor. Die Belastung mit chemischen Mikroschad-
stoffen aber auch Nährstoffen und organischer Ver-
schmutzung liegt schwerpunktmäßig im Osten und
Nordosten Österreichs. Dort ist der Belastungsdruck
durch Siedlung, Landwirtschaft und Industrie relativ groß,
der natürliche Abfluss aus klimatischen Gründen aber
relativ gering.

Stammen die Emissionen vorwiegend aus Punktquel-
len, was für die meisten Schadstoffe zutrifft, so sind
neben chemikalienrechtlichen Beschränkungen auch
innerbetriebliche Maßnahmen der Emissionsvermei-
dung- bzw. –verringerung und „end of pipe“ Maßnah-
men, vorwiegend Kläranlagen, in Betracht zu ziehen.
Stehen Belastungen aus Flächenquellen im Vorder-
grund, wie z.B. bei Pflanzenschutzmitteln, werden
flächenbezogene Maßnahmen (gute Umweltpraxis)
oder chemikalienrechtliche Beschränkungen der Ver-
wendung dieser Stoffe zum Ziel führen.

Entwicklung der Grundwassergüte
Seit 1991 wird die Qualität der österreichischen Grund-
wässer und Flüsse unter einheitlichen Kriterien unter-
sucht. Jährlich werden insgesamt ca. 2000 Grund-
wassermessstellen in 158 Grundwassergebieten
beprobt, die seit 2005 zu 135 Grundwasserkörpern
zusammengefasst werden. Die meisten Untersu-
chungsparameter unterschreiten die in der Grund-
wasserschwellenwertverordnung vorgegebenen Werte
deutlich. Wie bereits die vorangegangenen Auswer-
tungen gezeigt haben, sind regional auch weiterhin
Belastungen bei Stickstoffverbindungen (insbesondere
Nitrat) und Pflanzenschutzmitteln (Atrazin und Desethy-
latrazin) zu verzeichnen. Erhöhte Nitratgehalte im
Grundwasser sind auf intensive landwirtschaftliche
Bodennutzungen, auf Belastungen aus Siedlungsge-
bieten, insbesondere im Falle von undichten Entsor-
gungssystemen und Senkgruben, ungesicherte Depo-
nien oder Altlasten und den atmosphärischen Eintrag
zurückzuführen. Intensive landwirtschaftliche Boden-
nutzungen auf Standorten mit seichten Böden sind in
den meisten Fällen ausschlaggebend für eine Gefähr-
dung von Grundwasserkörpern. Der Grenzwert für
Nitrat bei Trinkwassernutzung liegt bei 50mg NO3/l. Von
einer Gefährdung des Grundwassers spricht man bei
bereits ab 45 mg NO3/l. Die Entwicklung der Nitratsi-
tuation lässt sich durch die Anzahl der Schwellenwert-
überschreitungen zur Gesamtzahl der Messstellen
(Schwellenwert mit 45 mg NO3/l) gut darstellen. Die
Darstellung weist gegenüber dem Ausgangsjahr 1994
auf eine deutliche Entlastung des Grundwassers mit
Nitrat hin. Es sind aber auch wellenförmige Schwan-
kungen im Zehnjahreszeitraum erkennbar, ein leich-
tes Ansteigen der gefährdeten Messstellen seit 2001
und ein neuerliches Absinken der Schwellenwert-
überschreitungen im Jahre 2005. Der in der Graphik
für das Jahr 2006 dargestellte Anstieg um ca. 2 Pro-
zentpunkte ist auf eine Verschlechterung  der Grund-
wasserqualität an einzelnen Messstellen  zurückzu-
führen. Eine Analyse dieser Entwicklung ist vorgese-
hen. Weiters werden die Grundwasserdaten nach der
Grundwasserschwellenwertverordnung (BGBl. II Nr.
147/2002) nach Beobachtungs- und Maßnahmenge-
bieten (siehe Tabelle 5.4.3) ausgewertet.

Nach den Bestimmungen der Grundwasserschwellen-
wertverordnung wären nach einer Vorauswertung des
BMLFUW 12 Grundwasserkörper mit einer Fläche
von 7.582 km² als Beobachtungs- bzw. maßnahmen-
gebiete auszuweisen. Auf Grund einer Änderung der
Gebietseinteilung (Grundwasserkörper flächendeckend
für das Staatsgebiet gegenüber bisher regionalen
Grundwassergebieten) ist ein Vergleich mit den Vor-
jahren nur bedingt möglich. Eine detaillierte Daten-
analyse, bei der beide Auswertungssysteme miteinander
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verglichen wurden, zeigte gegenüber der Vorjahres-
auswertung nur geringfügige Veränderungen. Für die
konkrete Ausweisung solcher Gebiete durch Verord-
nungen bzw. Erlassung von Programmen zur Verbes-
serung des Grundwassers ist nach den Bestimmun-
gen des Wasserrechtsgesetzes der Landeshauptmann
zuständig. Im Jahr 2006 wurden vom Landeshauptmann
der Steiermark für die Grundwasserkörper Unteres Mur-
tal und Leibnitzer Feld Aufzeichnungsverpflichtungen
über Anfall, Verbleib und Aufbringung von stickstoff-
hältigen Stoffen verfügt. Ein im Vorjahr geringfügiger
Anstieg von Grundwassermessstellen, in denen das
seit 1995 verbotene Unkrautbekämpfungsmittel Atra-
zin festgestellt wurde, wird bei der Analyse der Güte-
entwicklung besonders beachtet werden. Die Anzahl
der Messstellen, an denen eine Überschreitung des
Metaboliten Desethylatrazin festgestellt wurde, ist von
5,7% im Jahr 2005 auf 4,9% im Jahr 2006 zurückge-
gangen.

Impulse zum Schutz der Gewässer 
vor Belastungen aus der Landwirtschaft

Zur Erhaltung und Wiederherstellung des guten Zustan-
des ist die landwirtschaftliche Bodennutzung gewäs-
serschonend auszurichten. Folgende Maßnahmen
haben sich bereits vielfach bewährt: 

l Beachtung der fachlichen Empfehlungen für eine sach-
gerechte Düngung, insbesondere Aufbringung von stick-
stoffhältigen Düngemitteln nur dann, wenn ein Stickstoff-
bedarf der Pflanze gegeben ist

l Besondere Vorsicht bei Düngung auf geneigten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen und in der Nähe von Gewässern 

l Ausreichendes Fassungsvermögen der Düngewirt-
schaftslagerstätten

l Möglichste Vermeidung von Schwarzbrachen durch Begrü-
nungsmaßnahmen auf Ackerflächen

l Reduktion von ertragssteigernden Betriebsmitteln

l Bewirtschaftung nach den Grundsätzen Biologische Land-
wirtschaft

l Führung einer umfassenden Düngeplanung 

l Schulungsmaßnahmen zur Vermittlung von Fachwissen und
zur Bewusstseinsbildung

Besondere Dringlichkeit haben Maßnahmen dann,
wenn die Grundwasserqualität der Wasserversorgung
bereits Sorge bereitet, ein Anstieg von Nährstoffpara-
metern sich abzeichnet oder der künftige Wasserbe-
darf gesichert werden muss. Die Umsetzung dieser
Maßnahmen wird durch das Agrarumweltprogramm
LE 07-13 maßgeblich unterstützt.

Das Maßnahmenbündel zum vorbeugenden Gewäs-
serschutz wird in diesem Programm ab 2007 gestrafft
und stärker zielgerichtet. Es umfasst die schlagbezo-
gene Planung, Aufzeichnung und Bilanzierung, die
besondere Bewirtschaftung auswaschungsgefährde-
ter Flächen, eine Erweiterung der Begrünung und die
Untersaat bei Mais. Die von den Ländern vorgeschla-
gene Gebietskulisse für dieses Maßnahmenpaket
deckt die voraussichtlichen Beobachtungs- und Maß-
nahmengebiete gemäß Grundwasserschwellenwert-
verordnung ab. Beratung und Sensibilisierung sind wich-
tige Faktoren, damit in Nitratproblemgebieten die pro-
jektbezogenen Gewässerschutzprojekte in hohem
Ausmaß umgesetzt werden. Die ab 2007 neu einge-
führte Maßnahme zum projektbezogenen Natur- und
Oberflächenwasserschutz ist die Reaktion auf den
hohen Anteil diffuser Einträge aus der Landwirtschaft
in die Oberflächengewässer und wird von Forschungs-
projekten zu Detailfragen (konkrete Beobachtung von
Boden- bzw. Nährstoffabtragsreduktionen) begleitet
werden.

Im Weiteren ist auch auf das österreichische Aktions-
programm Nitrat (in der Fassung 2006) hinzuweisen,
mit dem die europäische Nitratrichtlinie umgesetzt
wird und in verbindlicher Form die Basis für eine
gewässerschonende Bewirtschaftung darlegt. Im
Rahmen dieses Programms wird seit 2003 eine aus-
reichende Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger im
Ausmaß von mindestens 6 Monaten gefordert, um Dün-
ger nur dann auszubringen, wenn ein Stickstoffbedarf
der Kulturen besteht. Eine Erhebung der Statistik
Österreich für das Jahr 2005 weist auf eine erfreuliche
Entwicklung gegenüber einer Erhebung aus 1999 hin:
Die mittlere Lagekapazität liegt bei Gülle bei 6,6, bei
Jauche bei 7,2 und bei Festmist bei 8,5 Monaten.

Entwicklung der Grundwassergüte -
Nitrat

Quelle: BMLFUW
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Einfluss des Klimawandels auf die Produktionsrisiken
in der österreichischen Landwirtschaft und mögliche
Anpassungsstrategien, Josef EITZINGER, Universität für
Bodenkultur, Institut für Meteorologie, Wien.

Die Beurteilung der Auswirkungen eines regionalen Klima-
wandels (d.h. eine Veränderung des regionalen Klimas der
vergangenen Jahrzehnte und seiner natürlichen Variabilität)
hinsichtlich des regionalen landwirtschaftlichen Produkti-
onsrisikos bzw. möglicher Anpassungsmaßnahmen zur
Reduzierung dieser Risken rückt zunehmend in den Mittel-
punkt des Forschungsinteresses und gewinnt an Wert für Ent-
scheidungsträger aus der Pollitik und der Praxis bzw. für Land-
wirte. Im Vergleich zu den vielfältigen Einflüssen einer Kli-
maänderung auf Agrarökosysteme ist die Analyse potenzi-
eller Anpassungsmaßnahmen durch den menschlichen Ein-
fluss und zahlreicher Optionen noch komplexer. Potenziell
realistische Anpassungsmaßnahmen müssen insbesonde-
re die regionalen Verhältnisse berücksichtigen, sei es hin-
sichtlich der Klimaszenarien, der vorhandenen natürlichen
Produktionsressourcen, der Produktionssysteme und sozio-
ökonomischer Szenarien. Zusätzlich sollten Anpassungs-
strategien auch eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion
gewährleisten und sicherstellen. Alle diese Faktoren führen
zu relativ hohen Unsicherheiten bzw. Bandbreiten hinsicht-
lich regionaler Zukunftsszenarien, was es für Entschei-
dungsträger erschwert konkrete Maßnahmen zu setzen.
Trotz des noch großen Forschungsbedarfes lassen sich mit
Hilfe des heutigen Wissens etliche Schlussfolgerungen zie-
hen bzw. Trends erkennen, welche das künftige Risikopo-
tenzial und Anpassungsstrategien skizzieren.

Regionale Klimaänderung und Auswirkungen auf 
Produktionsressourcen

Um die regionalen Auswirkungen einer Klimaänderung
abschätzen zu können, muss zuerst bekannt sein, welche
klimatische Faktoren sich a) in welchem Ausmaß b) inner-
halb welchen Zeitraums c) an welchem Standort voraus-
sichtlich ändern werden. Dies wird durch Regionalisie-
rungsmethoden von globalen Klimaszenarien erreicht. Die
Szenarien für die Temperatur sind grundsätzlich weniger unsi-
cher als die des Niederschlags und anderer Klimaparame-
ter. Ebenso sind die mittleren Änderungen wesentlich bes-
ser abgesichert als eine mögliche Änderung in der Klima-
variabilität d.h. der Häufigkeit, Stärke, Dauer, Zeitpunkt und
des räumliches Ausmaßes von Extremereignissen der Wit-
terung (Trockenheiten, Starkniederschläge, Stürme, Hagel,
Frost, Hitzeperioden usw.). Weiters ist zu berücksichtigen,
dass das Schadpotenzial dieser Extremereignisse für die Land-
wirtschaft wesentlich von dem Zeitpunkt Ihres Auftretens im
Zusammenhang mit der im Jahresverlauf variablen Emp-
findlichkeit der Rezeptoren abhängt (wie Kulturpflanzen die
sich in einem bestimmten phänologischen Stadium befinden).

Somit werden in der Forschung zu allererst die Folgen einer
mittleren Temperaturerhöhung auf das Produktionspotenzi-
al der Kulturpflanzen abgeschätzt und stufenweise andere
Parameter und auch die Klimavariabilität miteinbezogen. Die
derzeitigen Klimaszenarien zeigen, dass die Temperaturen
in den Hauptproduktionsgebieten Oberösterreichs, Nieder-
österreichs und der Steiermark bis zu den 2050er Jahren (ent-
spricht dem Median aus dem 30-jährigen Mittel) zwischen
0.9°C und 1.8°C ansteigen werden. Eine weitere Steigerung
wird bis zu den 2080er Jahren zwischen 2.9°C und 4.9°C
angegeben. Alle Klimamodelle zeigen eine höhere Tempe-
raturzunahme während des Winters und Sommers als in den
Übergangszeiten. Auch zeichnet sich mit zunehmender
Höhenlage eine stärkere Erwärmung ab.

Ein für die Landwirtschaft wesentlicher Faktor - insbesondere
dort wo Wasser als produktionslimitierender Faktor in Erschei-
nung tritt - ist, wie sich die Niederschläge in den Klimaszenarien
darstellen. Hier liegt Österreich grundsätzlich in einem Über-
gangsbereich, wobei im Mittelmeerraum sehr düstere Aus-
sichten mit bis zu 50% weniger Sommerniederschlag bis zu
den 2080er Jahren bestehen, während in den höheren Brei-
tengraden mit einer Niederschlagszunahme zu rechnen ist.
Regional gesehen könnten nach den vorliegenden Szena-
rien die Jahresniederschläge im Osten und Süden leicht
abnehmen, und im Westen eher zunehmen, jedoch mit einer
relativ hohen Unsicherheit verbunden. Neuere Studien zei-
gen jedoch auch im nördlichen Alpenraum eine Zunahme der
Häufigkeit und Stärke von agrarmeteorologischen Trocken-
perioden bzw. Abnahme von Niederschlägen im Sommer unter
Klimaszenarien. Ein besonderer Faktor für die Wasserver-
sorgung in der Pflanzenproduktion ist aber auch die Nie-
derschlagsverteilung und eine mögliche Zunahme von Stark-
niederschlägen, die sich aus Messungen regional abzeich-
net. Weiters zeigen die Szenarien vor allem bei den Som-
merniederschlägen eher eine Abnahme und eine Zunahme
bei den Niederschlägen im Winterhalbjahr. Es ist daher vor
allem während der Vegetationsperiode mit zunehmend
trockenen Verhältnissen zu rechnen. Dadurch nehmen auch
die regionalen Differenzierungen hinsichtlich der Wasser-
versorgung zu, wobei für die Pflanzenproduktion insbeson-
dere die Bodenwasserspeicherfähigkeit eine wichtige Rolle
spielt (z.B. generell zunehmender Wassermangel im Nord-
Osten, Osten und Süden Österreichs, verstärkt aber auf den
leichteren Böden). 
Bisherige Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen
auf die Landwirtschaft in Österreich zeigen folgendes
allgemeines Bild :

l Etliche Studien für den mitteleuropäischen Raum kommen
zu dem Ergebnis, dass bei einer mäßigen mittleren Tem-
peraturerhöhung bis ca. 2°C  (wie bis zu den 2040er Jah-
ren erwartet) die positiven Effekte auf das Ertragspoten-

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit
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zial in der Landwirtschaft in Summe überwiegen könnten,
darüber hinaus dann zunehmend negative Effekte auftre-
ten würden. Allerdings würden unter den "extremeren" klima-
tischen Bedingungen auch stärkere regionale Unterschiede
auftreten, die bisher aber kaum untersucht wurden.

l Es erfolgt eine Verschiebung der Temperaturzonen mit ent-
sprechenden Auswirkungen auf die Phänologie und das
Wachstum der Kulturpflanzen (die Vegetationszeit wird um
ca. 7-10 Tage pro Dekade länger, beginnt früher und die
Entwicklungsraten der Pflanzen werden beschleunigt).
Das Produktionspotenzial in bisher von der Temperatur
begrenzten Anbauregionen würde sich insbesondere durch
eine verlängerte Vegetationsperiode verbessern, wie z.B.
der Futtergewinnung in vielen niederschlagsreichen Grün-
landregionen. Das Risiko von Frostschäden durch Spät-
fröste, insbesondere bei Obstkulturen, könnte sich durch
die frühere Vegetationsperiode erhöhen: 

l Die zunehmenden Temperaturen erhöhen das Verduns-
tungspotenzial überproportional, was eine Zunahme der
Beanspruchung der Bodenwasserressourcen durch die
Vegetation bedeutet. In den niederschlagsarmen Anbau-
regionen Österreichs würden insbesondere Sommerkul-
turen zunehmendem Hitze- und Trockenstress ausge-
setzt sein. Wassersparende Kulturen, Anbautechniken,
Fruchtfolgen werden dadurch an Bedeutung gewinnen. Eine
Zunahme des landwirtschaftlichen Bewässerungsbedar-
fes wäre ebenfalls eine logische Folge. Andererseits würde
eine Zunahme der witterungsbedingt verfügbaren Feldar-
beitstage durch trockenere Bedingungen kombiniert mit
einer längeren Vegetationsperiode die Flexibilität in der Pro-
duktionstechnik erhöhen bzw. erlauben, bestimmte maschi-
nelle Kapazitäten (als Kostenfaktor) zu verringern.

l Durch den Düngungseffekt des zunehmenden Kohlendi-
oxidgehaltes der Luft würde sich das Ertragspotenzial der
gängigen Kulturpflanzen erhöhen. Simulationsstudien
ergaben einen bei Getreide bis zu den 2050er Jahren im
Schnitt leicht positiven Ertragstrend unter der Annahme
gleichbleibender Klimavariabilität. Allerdings ist allgemein
durch den Einfluss zunehmender Witterungsextreme auch
mit geringerer Ertragsstabilität und höherem Ertragsrisiko
zwischen den Jahren zu rechnen (mit entsprechenden Impli-
kationen auf die Betriebsführung und Risikoabsicherung).
Auch belegen neuere Studien mit steigender Kohlendioxid-
konzentration eine veränderte Qualität des Ernetgutes wie
z.B. eine Verschlechterung der Kleberqualität bei Weizen.

l Zunehmende Temperaturen erhöhen auch bei gleichblei-
bender Klimavariablität die Zahl der Hitzetage und Trocken-
perioden im Vergleich zur vergangenen Klimaperiode,
was vor allem in den wärmeren und trockeneren Lagen
eine Zunahme der Stressituationen durch Trockenheit und
Hitze für die bisher angebauten Kulturen bedeutet. Auch
andere ertragsbeeinflussende Stressfaktoren die in Kom-
bination mit Hitze auftreten, wie z.B. ertragsreduzierende
Ozonschäden, könnten zunehmen.

l Eine Zunahme der Temperaturen verändert ökologische
Nischen für Unkräuter, Krankheiten und Schädlinge. Diese
können sich weiter ausbreiten, neu auftreten oder ver-
schwinden, oder sich schneller entwickeln (z.B. zusätzli-
che Generationen). Insbesondere von Seiten der sehr tem-
peratursensitiven Insekten droht hier Gefahr.

l Eine Zunahme von Witterungsextremereignissen birgt
generell ein sehr hohes Schadpotenzial für die Landwirt-
schaft und könnte positive Auswirkungen durch z.B. eine
längere Vegetationsperiode wieder zunichte machen.
Dabei sind vor allem Trockenheit und Hitze (Trocken- und
Hitzeschäden),  Starkniederschläge (Bodenerosions-
schäden, Auswinterungsschäden), Zunahme der Gewit-
terhäufigkeit (Hagelschäden), Stürme (Schäden im Forst-
bereich) zu nennen. In welchem Ausmaß sich die Häufig-
keit dieser Extreme unter den Klimaszenarien verändert,
ist nach wie vor mit großer Unsicherheit verbunden, obwohl
sich aus Messreihen - regional unterschiedliche - Verän-
derungen abzeichnen (wie z.B. Zunahme von Starkregen-
ereignissen).

Mögliche Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft
in den verschiedenen Klimaregionen und

Produktionssparten in Österreich
Anpassungsmaßnahmen der österreichischen Landwirt-
schaft an den Klimawandel wurden bisher erst ansatzweise
untersucht (z.B. im laufenden EU-Projekt ADAGIO), was
einen noch großen Forschungsbedarf hinsichtlich regionaler
Analysen bedeutet. Durch Simulation verschiedener Szena-
rien z.B. in der Produktionstechnik lassen sich  mögliche
Anpassungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf das langjährige Produktionspotenzial bewerten. End-
gültig lassen sich Auswirkungen und mögliche Anpas-
sungsmaßnahmen natürlich nur unter Berücksichtigung der
zu erwartenden sozio-ökonomischen Randbedingungen
bewerten, welche durch den fortlaufenden Strukturwandel
in der Landwirtschaft mittelfristig einen größeren Einfluss
haben dürfte als der Klimawandel alleine. 

Allerdings kann der Klimawandel durch eine Veränderung
des Produktionsrisikos bzw. Ertragspotenzials dazu bei-
tragen, entsprechende Trends zu verstärken oder abzu-
schwächen. Die jeweiligen Niederschlags- und Tempera-
turverhältnisse und deren mögliche Änderung sind immer
in Verbindung zu einem bestimmten Produktionssystem zu
sehen, da hierfür unterschiedliche kritische klimatische Gren-
zen gelten. So sind für die Grünlandproduktion andere Nie-
derschlags- und Temperaturverhältnisse für das Produkti-
onspotential optimal als für den Ackerbau. Auch innerhalb
des Ackerbaus können wieder unterschiedliche Grenzen
gezogen werden bis hin zu kulturartenspezifisch klimati-
schen Grenzen.   Produktionssysteme die unter den gege-
benen Standortbedingungen nahe oder an den klimatischen
Grenzwerten liegen würden durch den Klimawandel als
erstes - positive oder negative - Änderungen im klimatisch
bedingten Produktionspotential bzw. -risiko zu spüren
bekommen 

Der gesamte Artikel ist in der Online Zeitschrift des
BMLFUW “Ländlicher Raum” unter www.laendlicher-raum.at
abrufbar.



Grüner Bericht 2007138

Die soziale Sicherheit spielt für die bäuerlichen Familien
eine große Rolle. Die bäuerliche Pensions-, Kranken-
und Unfallversicherung erfüllt dabei wichtige Aufgaben.
2006 wurden Leistungen von insgesamt 2.484,7 Mio.
Euro für die Bäuerinnen und Bauern erbracht, der
größte Anteil entfällt mit 1.769,2 Mio. Euro auf die Pen-
sionsversicherung. Für die Krankenversicherung (KV)
wurden 2006 in Summe 436,2 Mio. Euro ausgegeben.
Als Pflegegeld wurden 191,6 Mio. Euro ausbezahlt, die
Leistungen aus der Unfallversicherung (UV) betrugen
87,7 Mio. Euro (siehe auch Tabellen 5.5.1 bis 5.5.11).

Neuerungen 2006
l Leistungs- und beitragsrechtliche Werte in der öster-

reichischen Sozialversicherung werden jährlich unter Be-
rücksichtigung bestimmter Faktoren (z.B. Inflationsrate)
angepasst bzw. aufgewertet. So betrugen 2006 der
Aufwertungsfaktor für die Sozialversicherungsbeiträge
1,030 und der gesetzliche Anpassungsfaktor für die
Erhöhung der Leistungen 1,025.

l Die Mindestbeitragsgrundlage betrug 2006 in der
Krankenversicherung (KV) und Unfallversicherung (UV)
614,81 Euro und in der Pensionsversicherung (PV) 473,99
Euro. Die Mindestbeitragsgrundlage für Optanten hinge-
gen betrug in der KV und UV 1.155,29 Euro und in der PV
1.194,30 Euro.

l Die Höchstbeitragsgrundlage betrug 2006 4.375 Euro.

l Vom 1.1. 2006 bis 31.3. 2006 konnte der Betriebsführer
erstmals beantragen, dass Einkünfte des Vorjahres, die aus
einer bäuerlichen Nebentätigkeit resultieren, einem im
Betrieb beschäftigten Angehörigen zugerechnet werden  -
z.B. dem Ehepartner, einem Kind oder einem Elternteil.
Damit wird dessen Beitragsgrundlage für die zukünftige Pen-
sion verbessert.

l Zur Schaffung eines einheitlichen Beitragssatzes in Höhe
von 22,8%, wurde - unter Anrechnung von Leistungen, die
nur von Bauern und Bäuerinnen erbracht werden, wie z.B.
das pauschalierte Ausgedinge- der Beitragssatz für 2006
von 14,5% auf 14,75% angehoben.

l Ab 1.1. 2006 ist eine Differenzvorschreibung auch bei
einer Mehrfachversicherung aufgrund eines Pensionsbe-
zuges möglich (alternativ zur nachträglichen Beitragser-
stattung).

l Seit 1.1. 2006 besteht anteiliger Ersatzanspruch jenes
KV-Trägers, der für die Beitragserstattung zuständig ist und
Beitragsgrundlagen nach anderen Gesetzen zu berück-
sichtigen hat. Die SVB hat demnach Anspruch auf Ersatz
des Anteils der GKK, der SVA und der BVA.

l Ab 25.7. 2006 findet sich im Sozialversicherungs-Ergän-
zungsgesetz die Rechtsgrundlage für die Einbeziehung von
landwir tschaft l ichen Tei l f lächen e ines öster -
re ichischen Betr iebes im Ausland in die öster-
reichische Sozialversicherung. Für die Bildung des Versi-
cherungswertes wird hilfsweise der österreichische Hek-
tarsatz von gleich gelagerten Betrieben herangezogen.  

l Der Mindestkostenanteil der Versicherten für Bri l len
und Kontaktl insen (als Leistungen der Krankenversi-
cherung) beträgt ab 1.1. 2006 75 Euro.

l Der Kostenanteil für die Spitalsambulanz beträgt ab
1.1. 2006 12,30 Euro pro Quartal.

.lMit Beschluss vom 8.11. 2005 hat sich der Vorstand für die
weitere Einhebung des Behandlungsbeitrages bei tatsäch-
licher Inanspruchnahme von Leistungen ausgesprochen.
Damit fällt für SVB-Versicherte kein Servicebeitrag für
die e-card an.

.lLaufende Anpassung der  Unfa l l renten zum
1.1. 2006: Erhöhung um 2,5%.

.lAb 1.1. 2006 werden bestehende Pensionen, sofern
der PAG-Stichtag vor dem 1.1. 2005 liegt, grundsätzlich
mit dem Verbraucherindex angepasst. Befristete Son-
derbestimmungen bestehen für höhere Pensionen, diese
werden von 2006 bis 2008 mit Fixbeträgen erhöht. Dem-
entsprechend wurden zum 1.1. 2006 alle Pensionen (mit
Pensionsstichtag vor dem 1.1. 2005) bis monatlich 1.875
Euro um 2,5% angehoben. Alle darüber liegenden Pen-
sionen wurden um einen Fixbetrag von monatlich 46,88
Euro (das sind 2,5% von 1.875 Euro) erhöht.

l Im Jahr 2003 wurde der Schutzdeckel mit 10% fest-
gelegt - mögliche finanzielle Nachteile infolge der Pen-
sionsreform 2003 wurden also mit 10% gedeckelt. Im Rah-
men der Pensionsreform erfolgte eine Modifizierung,
sodass die Verluste im Jahr 2004 nur mehr 5% betragen
dürfen. Bei Pensionsstichtagen in den folgenden Jahren
steigt der Schutzdeckel um 0,25% pro Jahr an - 2006 beträgt
er demnach 5,5%. Erst für Pensionszuerkennungen im Jahr
2024 beträgt er somit wieder 10%.

l Weitere schrittweise Absenkung der Höchstanrech-
nung des fikt iven Ausgedinges (von 25% im Jahr
2005) auf 23% des Ausgleichszulagen-Richtsatzes im

Grafik: G. FronaschitzQuelle: SVB

Leistungsvolumen der SVB 2006
(insgesamt 2.484,7 Mio. Euro)
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Jahr 2006. Im Jahr 2009 wird der Höchstanrechnungsbetrag
schließlich 20% des AZ-Richtsatzes betragen. Das bedeu-
tet mehr Ausgleichszulage für Bauernpensionist/innen.

l Der Bemessungszeitraum für die Alterspension
beträgt 18 Jahre. Bei einem Pensionsbeginn im Jahr 2006
gebühren für je 12 Versicherungsmonate 1,88 Steigerungs-
punkte.

l Die Absenkung der Mindestbeitragsgrundlage in
der Pensionsversicherung erfolgt ab 2006 in zwei
Schritten, sodass 2007 das einheitliche Niveau der Gering-
fügigkeitsgrenze der Unselbständigen erreicht ist. Die
Mindestbeitragsgrundlage (MBGl) betrug im Jahr 2006 bei
pauschaler Beitragsermittlung vom Einheitswert 473,99 Euro
und bei Beitragsgrundlagenoption 1.194,30 Euro.

l Im Falle einer Mehrlingsgeburt werden bis zu 60 Kalen-
dermonate der Kindererziehung angerechnet. Dies gilt auch
für Elternteile, die von der Pensionsharmonisierung an sich
nicht betroffen sind, weil sie vor 1955 geboren sind.

l Der für die Berechnung der Witwenpension maßgeb-
liche Beobachtungszeitraum für den Einkommensvergleich
erstreckt sich auf zwei Jahre vor dem Todeszeitpunkt. Für
Versicherungsfälle des Todes ab 2006 wird der Beo-
bachtungszeitraum auf vier Jahre verlängert, wenn das Ein-
kommen des Verstorbenen durch Krankheit, Gebrechen
oder Schwäche vermindert war. Diese Regelung kommt
nur dann zum Zug, wenn sie für die/den Witwe/r günsti-
ger ist.

l Überschreitet in einem Kalenderjahr bei Pflichtversiche-
rungen nach dem ASVG und/oder GSVG und/oder BSVG
die Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversiche-
rung die Summe der monatlichen Höchstbeitragsgrundla-
gen, so hat die versicherte Person Anspruch auf Bei-
tragserstattung. Die auf den Überschreitungsbetrag
fallenden PV-Beiträge sind spätestens bei Pensionsanfall,
auf Antrag schon vorher zu erstatten. Die Beitragserstat-
tung durch die SVB erfolgt, wenn Beiträge nach dem ASVG
und/oder GSVG und dem BSVG entrichtet wurden.

l Für Pensionsstichtage ab 1.1. 2006 gelten auch jene Pen-
sionsversicherungszeiten, für welche erst später
Beiträge entrichtet wurden. Für Pensionsstichtage davor
zählten nur jene Pensionsversicherungszeiten, wenn die
Einzahlung der Beiträge innerhalb von fünf Jahren ab Fäl-
ligkeit erfolgte. Eine Nachentrichtung bereits verjährter
Beiträge ist für Pensionsstichtage ab 1.1. 2006 möglich.

l Die SVB hat im Jahr 2006 einen neuen Weg bei den eige-
nen Gesundheitseinrichtungen eingeschlagen. Durch die
Teilprivatisierung des Rehabil i tationszentrums in
Bad Gleichenberg sichert die SVB den Standort und die
medizinische Qualität des auf Atemwegs-, Lungen- und
Stoffwechselerkrankungen spezialisierten Hauses für ihre
Versicherten. Der Name der privatisierten Krankenanstalt
lautet nun „Klinikum Bad Gleichenberg für Lungen- und Stoff-
wechselerkrankungen“.

l Im Berichtsjahr wurde in zahlreichen Projekten und Arbeits-
gruppen der SVAder gewerblichen Wirtschaft und der SVB
ein beschlussfähiger Gesetzesentwurf für ein weitgehend
harmoniertes Beitrags- und Leistungsrecht sowie eine
neue Organisationsstruktur erarbeitet. Trotzdem konnte der

Nationalrat in der abgelaufenen Legislaturperiode keinen
Beschluss mehr zur Schaf fung e iner  Sozia lver-
sicherung der Selbstständigen fassen. Grund dafür
war, dass zwei wichtige Punkte – gemeinsamer Gesamt-
vertrag mit der Ärztekammer und die Absenkung des KV-
Beitragssatzes für die Gewerbetreibenden – nicht endgültig
erledigt werden konnten. Aus diesem Anlass ist die Sozi-
alversicherung der Selbstständigen auch im Jahr 2007 ein
Thema, an dessen Verwirklichung die beiden Träger enga-
giert arbeiten werden.

Weitere Informationen zu gesetzlichen Änderungen, Auskünfte
zum bäuerlichen Leistungs- und Beitragsrecht sowie ein
umfangreiches Serviceangebot finden Sie auch im Internet
unter www.svb.at.

Versicherungswert - Beitragsberechnungen
Grundlage für die Bemessung der Beiträge in der
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung ist der Ver-
sicherungswert. Dieser gilt als monatliche Beitrags-
grundlage und stellt für die Sozialversicherung das pau-
schalierte Erwerbseinkommen dar, das durch die
Bewirtschaftung des land(forst)wirtschaftlichen Betrie-
bes im Durchschnitt erzielt wird. Der Versicherungs-
wert ist gem. § 23 BSVG ein Hundertsatz des Ein-
heitswertes des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes.

Verhältnis durchschnittlicher Einheits-
werte (EHW) zu Einkünften aus Land-

(Forst)wirtschaft je EHW-Klassen 2006 

EHW- 
Klassen 

(in 1.000 Euro) 

durchschnitt. 
EHW 

in Euro 

durchschnitt.
Einkünfte 

aus Land- u. 
Forstw.1) 

Verh. Eink. 
aus Land.-u. 
Forstw. zu 

EHW 

Gesamt 19.700    22.255    1,13      

 - 005 3.055    10.483    3,43      

5 - 010 7.333    14.139    1,93      

10 - 015 12.219    20.209    1,65      

15 - 020 17.209    25.882    1,50      

20 - 025 22.384    27.827    1,24      

25 - 030 27.431    29.029    1,06      

30 - 035 32.374    32.416    1,00      

35 - 040 37.438    34.324    0,92      

40 - 050 44.168    39.341    0,89      

50 - 060 54.692    43.107    0,79      

60 - 070 64.817    38.460    0,59      

70 - 080 74.830    52.160    0,70      

80 - 090 84.434    53.858    0,64      

90 - 100 94.673    54.002    0,57      

> 100 127.005    65.373    0,51      
1) Abschreibungen nach wirtschaftlichen und nicht nach 

steuerrechtlichen Gesichtspunkten 

Quellen: BA f. Agrarwirtschaft, SVB. 
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Er ist jeweils zum 1.1. eines jeden Jahres neu festzu-
stellen. Der Einheitswert gilt als Maßzahl für die Erträ-
ge aus dem land(forst)wirtschaftlichen Vermögen. Ver-
mögenserträge sind grundsätzlich nicht sozialversi-
cherungspflichtig. Sozialversicherungspflicht wird aus-
schließlich durch Erwerbstätigkeit (Bewirtschaftung)
begründet. Da im bäuerlichen Bereich das Einkommen
aus der Bewirtschaftung in der Regel nicht bekannt ist,

hat der Gesetzgeber eine Berechnungsmethode vor-
gegeben, wie aus den Erträgen des land(forst)wirt-
schaftlichen Vermögens, repräsentiert durch den Ein-
heitswert, der Versicherungswert abzuleiten ist. Bei der
Beitragsberechnung ist sowohl  die jeweilige Mindest-
als auch die Höchstbeitragsgrundlage zu berücksich-
tigen. Diese Werte betragen 2006 bei alleiniger Betriebs-
führung

l für Einheitswertbetriebe: Eine Mindestbeitragsgrund-
lage von 473,99 Euro (für Einheitswerte bis 3.100 Euro)
für die Pensionsversicherung, von 614,81 Euro (für Ein-
heitswerte bis 4.000 Euro) für die Kranken- und Unfall-
versicherung und eine Höchstbeitragsgrundlage von
4.375 Euro (für Einheitswerte ab 80.300 Euro) für die
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung.

l bei Bei t ragsgrundlagenopt ion:  Eine Mindestbei-
tragsgrundlage von 1.194,30 Euro für die Pensionsversi-

Einkommensfaktoren 2006 zur 
Berechnung der 

monatlichen Beitragsgrundlage 

Einheitswertstufen in Euro Einkommens- 
faktoren in % 

 bei EHW bis zu  5.000 
 für je weitere 100 Euro EHW 
 bei Einheitswerten 

15,00550 

 von 5.100  bis  8.700 16,67280 

 von 8.800  bis  10.900 13,54663 

 von 11.000  bis  14.500 9,37848 

 von 14.600  bis  21.800 7,60698 

 von 21.900  bis  29.000 5,62707 

 von 29.100  bis  36.300 4,16821 

 von 36.400  bis  43.600 3,12616 

 ab 43.700   2,39672 

1) Hinweis zur Berechnung: lt. § 23 Abs.3 BSVG letzter Satz 
sind Einheitswerte auf volle 100 Euro abzurunden (z.B.: bis 
8.799 wird auf 8.700 abgerundet). 

Quelle: SVB. 

Durchschnittliche Beitragsbelastung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 2006 

 in Euro in % 

Einkünfte aus Land-/Forstw. 
(inkl. Abgabe u. Ausgedinge)  24.989 100,0 

Gesamtbeitrag für die 
Altersversorgung 5.397 21,6 

davon: Beiträge zur SV 2.663 10,7 

 Abgabe (nur Bauern) 152 0,6 

 Ausgedinge1) 2.582 10,3 

1) inkl. anteiliger Aufwand für Ausgedingewohnung 

Quelle: Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, SVB. 

Einkünfte aus Land-/Forstw. (mtl.) und volle Versicherungswerte - 2006

Ø Einkünfte a. Land-/Forstw. Versicherungswerte

Betrag in Euro 

EHW in 1.000 Euro 
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Mindestbeitragsgrundlage PV: 

Höchstbeitragsgrundlage: 4.375,00 Euro

 473,99 Euro



141Grüner Bericht 2007

cherung, von 1.155,29 Euro für die Kranken- und Unfall-
versicherung und eine Höchstbeitragsgrundlage von 4.375
Euro für die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung.  

Die Einkünfte aus Land(Forst)wirtschaft, welche jenen
Betrag umfassen, der dem Bauern bzw. der Bäuerin
und seinen/ihren mithelfenden nicht entlohnten Fami-
lienangehörigen als Entgelt für die Arbeitsleistung, die
unternehmerische Tätigkeit und den Einsatz des Eigen-
kapitals zufließt, werden von der LBG anhand eines
bundesweiten Testbetriebsnetzes an freiwillig buch-
führenden Landwirten ermittelt. Das degressive Ver-
halten der Einkünfte aus der Land(Forst)wirtschaft
gegenüber den Einheitswerten wird an den Erhebungs-
ergebnissen des Jahres 2006 dargestellt. Die Versi-
cherungswerte werden mit Hilfe der Einkommensfak-
toren berechnet. Inwieweit die vom Gesetzgeber vor-
gegebenen Versicherungswerte (Beitragsgrundlagen)
im Durchschnitt von den stichprobenmäßig erhobenen
Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft abwei-
chen, wird in der angeführten Grafik dargestellt.

Altersvorsorge der Bäuerinnen und Bauern
Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist durch die
besondere Art der Altersversorgung der Bauern und
Bäuerinnen (Leistungen der Sozialversicherung, tra-

ditionelles Ausgedinge) ein höherer Anteil der Einkünfte
aus der Land- und Forstwirtschaft zu entrichten, als sie
durch die Beitragssätze für das persönliche Einkom-
men zum Ausdruck kommen. Einer tatsächlichen Bela-
stung im Jahr 2006 von 21,6 % steht ein Beitragssatz
von 14,75 % gegenüber. Es gilt aber anzumerken, dass
die Altbauern und -bäuerinnen einen hohen Arbeit-

Berechnungsbeispiel:
Beträgt der Einheitswert eines land(forst)wirtschaflichen
Betriebes beispielsweise 22.500 Euro, errechnet sich der Ver-
sicherungswert (monatliche Beitragsgrundlage) in Euro wie
folgt:
für 5.000  Euro 15,00550 % = 750,27 
für 3.700  Euro 16,67280 % = 616,89 
(ist die Differenz von 5.100  bis 8.700 )

für 2.200  Euro 13,54663 % = 298,03 
(ist die Differenz von 8.800  bis 10.900 )

für 3.600  Euro 9,37848 % = 337,63 
(ist die Differenz von 11.000  bis 14.500 )

für 7.300  Euro 7,60698 % = 555,31 
(ist die Differenz von 14.600 bis 21.800 )

für  700  Euro 5,62707 % = 39,39 
(ist die Differenz von 21.900  bis 22.500 )

Summe 2.597,52

Die monatliche Beitragsgrundlage für einen land(forst)wirt-
schaftlichen Betrieb mit einem Einheitswert von 22.500 Euro
beträgt 2.597,52 Euro (gegenüber 2005 wurden die Bei-
tragsgrundlagen um 3,0% aufgewertet). Für die Beitrags-
berechnung benötigt man die Beitragsgrundlage und den Bei-
tragssatz. Je nach Versicherungszweig ist der Beitragssatz
verschieden.

Beitragssätze für die einzelnen 
Versicherungszweige 2006 in Prozent 

Unfallversicherung (UV)  1,9 

Pensionsversicherung (PV)  14,75 

Krankenversicherung (KV)  7,5 
Betriebshilfe (“BHG”; Wochengeld) 1)  0,4 

1) Beitragspflicht nur für weibliche Anspruchsberechtigte, die von der 
KV ausgenommen sind. 

Laut angeführtem Beispiel ergibt sich demnach folgender
Monatsbeitrag:

Versicherungs-
zweig 

Beitrags-
grundlage 

Beitrags-
satz in % 

Monats-
beitrag 

UV  2.597,52   1,9  49,35 

PV  2.597,52  14,75  383,13 

KV  2.597,52  7,5  194,81 

Summe 627,29 

Bei einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem Ein-
heitswert von 6.000 Euro beträgt die monatliche Beitrags-
grundlage 917,00 Euro. Dies entspricht einem monatlichen
Beitrag von 221,46 Euro (UV: 17,42  Euro; PV: 135,26 Euro;
KV: 68,78 Euro), der an die SVB zu entrichten ist.

Beitragssätze 2006 
zur Pensionsversicherung 

Berufsgruppen 
%-Dienstnehmer 

%-Selbständige 

Arbeiter und Angestellte 1) 3)  10,25 

Gewerbetreibende 2) 4)  15,25 

Bauern 2) 5)  14,75 
1) ohne Dienstgeberanteil (12,55 %) 

2) ohne Leistung des Bundes aus dem Steueraufkommen der 
Pflichtversicherten (§ 27 (2) 2 GSVG; § 24 (2) 2 BSVG) 

Beitragsgrundlagen: 

3) der „beitragsrechtliche“ Arbeitsverdienst 

4) die Einkünfte aus einer oder mehreren Erwerbstätigkeiten 

5) der vom EHW abgeleitete Versicherungswert (zuzüglich 
beitragspfl. Eink. aus „Nebentätigkeiten“) bzw. die Einkünfte 
laut Einkommensteuerbescheid (Beitragsgrundlagenoption)  

Quelle: SVB. 
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seinsatz in den Betrieben erbringen und viele Betrie-
be ohne diese Arbeitsleistung einen geringeren
Betriebserfolg aufweisen würden.

Finanzierung der Altersversorgung
Die relativ hohe Beteiligung des Bundes an der bäu-
erlichen Sozialversicherung ist durch mehrere Fakto-
ren bedingt. Sie ergibt sich aus:

l dem System der Finanzierung: der Bund trägt die „Part-
nerleistung“ gem. § 24 Abs. 2 Z. 2 BSVG (im Jahr 2006
8,05% der Beitragsgrundlage);

l dem durch den Strukturwandel bedingten Rückgang der
Versicherten; auf 1.000 Pensionsversicherte entfielen
2006 bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 1.091
Pensionen, bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerbli-
chen Wirtschaft 496, bei der Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau 1.126, bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt 601 (Arbeiter/innen 803; Angestellte 440)
Pensionen;

l den vielfach geringeren Einkommen; daher geringere
Pensionen und deswegen eine hohe Zahl von Aus-
gleichszulagenempfänger/innen.

Die Mittel (in Form von Beiträgen, Abgaben und Aus-
gedinge), die die Bauern und Bäuerinnen für die Alters-
vorsorge aufbringen, sind in der Texttabelle dargestellt.
Die 14,75% der Beitragsgrundlage erbrachten 2006
Beiträge von rund 355,2 Mio. Euro. Die 315,0 Mio. Euro
Ausgedingeleistungen würden weiteren 13,1% der
Beitragsgrundlage entsprechen. 

Die Altersversorgung der Bauern und Bäuerinnen ist
im Gegensatz zu den anderen Berufsgruppen bewus-
st durch zwei Säulen sozial abgesichert. Einerseits durch
die Leistungen der Sozialversicherung und andererseits
durch das traditionelle Ausgedinge. Für die Berechnung
der Ausgleichszulage wird nicht das tatsächlich erbrach-
te Ausgedinge angerechnet, sondern ein fiktives, das
sich aus dem Einheitswert des aufgegebenen Betrie-
bes errechnet. Erreicht die Summe aus Bruttopensi-
on, fiktivem Ausgedinge, sonstigen Nettoeinkommen
und Unterhaltsansprüchen nicht die Höhe des gelten-
den Ausgleichszulagenrichtsatzes (2006: 690,00 Euro
für Alleinstehende und 1.055,99 Euro für Ehepaare),
steht der Differenzbetrag als Ausgleichszulage dem Pen-
sionsbezieher zu. Das fiktive Ausgedinge ist für Ein-
heitswerte über 3.900 Euro (für Alleinstehende) und über
5.600 Euro (für Ehepaare) mit 23% des Ausgleichs-
zulagenrichtsatzes begrenzt (2006: 158,70 Euro für
Alleinstehende und 242,88 Euro für Ehepaare). Auf-
grund überdurchschnittlicher Anhebungen der Aus-
gleichszulagenrichtsätze und der damit einhergehen-

den unverhältnismäßigen Erhöhung des anzurech-
nenden fiktiven Ausgedinges wurden im Laufe der Zeit
notwendige Anpassungen vorgenommen. Im Rahmen
der Pensionsreform 2003 wurde eine schrittweise Ver-
ringerung von 26% (im Jahr 2004) auf 20% (im Jahr
2009) gesetzlich festgelegt.

Die Altersversorgung im bäuerlichen Bereich wird
durch die Eigenleistung der Landwirtschaft (32,3%)
sowie durch den Bundesbeitrag bzw. durch Fremdleis-
tungen (67,7%) finanziert. Die Eigenleistungen der Land-
wirtschaft bestehen aus den Beiträgen, der land- und
forstwirtschaftlichen Abgabe und den tatsächlich von
den Betrieben erbrachten Ausgedingeleistungen. Im
Durchschnitt beträgt die tatsächliche Ausgedingebe-
lastung für das Jahr 2006 (inklusive Ausgedinge-Woh-
nung) pro Betrieb 2.582 Euro. Die Zusammensetzung
der Mittel für die Altersversorgung der bäuerlichen Bevöl-
kerung 2006 ist in der Texttabelle dargestellt.

Fiktives Beispiel für Alterspensionist/innen: Beim "allein-
stehenden" Ausgleichszulagenbezieher (einfacher
Richtsatz) beträgt die Bruttopension 220 Euro, das fik-
tive Ausgedinge soll den Höchstwert von 158,7 errei-
chen und die übrigen Einkünfte betragen 50 Euro. Daher
gebührt in diesem Fall eine Ausgleichszulage von
261,30 Euro zur Erreichung des Richtsatzes (für Allein-
stehende) von 690,00 Euro.

Mittel für die Altersversorgung 2006 1) 

Art der Leistung in 1.000 Euro % 

Eigenleistungen der 
Landwirtschaft 

690.127,5 32,3 

davon in Form   

 der Beiträge 355.225,7 16,6 

 der Abgabe 19.886,9 0,9 

 des Ausgedinges2) lt. Buchf. 315.014,9 14,8 

Bundesbeteiligung bzw. 
Fremdleistungen in Form von 
Beiträgen 3) 

1.465.341,6 67,7 

davon   

 Partnerleistung4) 188.735,1 8,8 

 Ausfallhaftung des Bundes3,5) 1.009.716,0 46,3 

Teilversicherte6) 24.441,8 1,1 

 Ersatz der Ausgleichszulage 242.448,7 11,4 

1) Die sonstigen Erträge, wie Verzugszinsen, Beitragszuschläge, 
Vermögenserträge und Ersätze für Leistungsaufwendungen sind bei 
dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. 

2) inklusive anteiliger Aufwand für die Ausgedingewohnung 

3) ohne Abgabe 

4) nach § 24 (2) BSVG 

5) nach § 31 (1) BSVG 

6) nach § 3 (1) Z.2 APG 

Quelle: SVB. 
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Umsetzung der GAP-Reform

Mit der Entscheidung des Agrarministerrates vom 26.
Juni 2003 in Luxemburg über eine Reform der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) wurde ein grundlegender
Richtungswechsel vollzogen. Zentrale Punkte der
GAP-Reform sind die sogenannte Entkoppelung der
Direktzahlungen durch Einführung produktionsunab-
hängiger einheitlicher Betriebsprämien (wobei die Pro-
duktionsbindung in begrenztem Maße beibehalten
werden kann, wenn die Mitgliedstaaten dies für erfor-
derlich erachten, damit die betreffende Produktion
nicht eingestellt wird) und die Bindung dieser Direkt-
zahlungen an Auflagen in den Bereichen Umwelt,
Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit
sowie Tierschutz und an die Auflage, die Flächen in
gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand
zu halten (Cross Compliance).

Betroffen von der Entkoppelung sind alle Direktzah-
lungen der 1. Säule (Preisausgleichszahlungen für
Ackerkulturen, Tierprämien und Milchprämie, die zu
einer einzigen Betriebsprämie zusammengefasst wer-
den). Die Direktzahlungen werden von ihrer Bemes-
sungsgrundlage (z.B. je Tier oder je Hektar Anbaufläche)
entkoppelt und als direkte „Betriebsprämie“ gewährt.
Österreich hat 2005 die Betriebsprämie eingeführt. 2006
werden die Zahlungen für Zucker und Tabak, ab 2007
die Milchprämie in die Betriebsprämie einbezogen. Bei
Zucker gibt es als Teil der Reform der Zuckermarkt-
ordnung eine schrittweise Erhöhung der Zuckeraus-
gleichszahlung bis 2009. Die Entwicklung der nationalen
Obergrenze für Direktzahlungen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten ist der Tabelle 5.6.1 zu entnehmen.

Nicht in der Betriebsprämie enthalten sind Zahlungen
der „2. Säule“ der EU-Agrarpolitik, z.B. die Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete (AZ) und die
Zahlungen für das Agrarumweltprogramm (ÖPUL).

Ein weiterer Bestandteil der GAP-Reform ist die Modu-
lation, das heißt, dass die Direktzahlungen, zunächst
um 3% in 2005, 4% in 2006, 5% in 2007 und den Fol-
gejahren, gekürzt werden. Die aus der Modulation auf-
gebrachten Mittel stehen als zusätzliche Gemein-
schaftsförderung für Maßnahmen im Bereich der Länd-
lichen Entwicklung zur Verfügung. Die Mittel, die Öster-
reich aufgrund der Modulation der 1. Säule erhält und
für die 2. Säule verwendet werden können, machten
im Jahr 2006 insgesamt 31,4 Mio. Euro aus.

Die infolge der Modulation vorgenommene Kürzung für
die ersten 5.000 Euro je Betrieb (Freibetrag) wird

nachträglich – bis zum 30. September des Folgejah-
res – zurückerstattet (z.B. 3% von 5.000 Euro = 150
Euro). 2006 ist die maximale Rückerstattungsbetrag
für Österreich mit 17,1 Mio. Euro fixiert worden.

Die Mitgliedstaaten nutzen die von der EU mit der Agra-
reform 2003 gewährten Spielräume sehr unterschied-
lich: So schöpfen einige Staaten die Entkoppelungs-
möglichkeiten praktisch voll aus (z.B. Deutschland
und Irland), andere koppeln bestimmte Maßnahmen
(z.B. Niederlande, Österreich, Dänemark). Auch gibt
es Länder, die alle Möglichkeiten zur weiteren Koppelung
belassen (z.B. Frankreich).Eine Übersicht über die
Umsetzung der GAP-Reform in den einzelnen Mit-
gliedstaaten ist in der Tabelle 5.6.2 zusammenge-
stellt.

Ländliche Entwicklung
Mit der Verordnung zur Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) wurde der Rechtsrahmen für die Erstellung der
zukünftigen Programme für die Entwicklung des länd-
lichen Raums in einem erweiterten Europa für die Zeit
nach 2006 festgelegt. Diese Verordnung sieht die
Zusammenfassung jener Maßnahmen der Ländlichen
Entwicklung zu einem einzigen Programmplanungs-
dokument vor, die bislang im Rahmen der Entwick-
lungsprogramme für den ländlichen Raum, der Ziel 1-
sowie der LEADER-Programme umgesetzt wurden.

Die Finanzierung der neuen Programme erfolgt aus
einem einzigen Fonds. Im „Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“
(ELER) werden die bislang in den beiden Abteilungen
des EAGFL (Ausrichtung und Garantie) für die Länd-
liche Entwicklung vorgesehenen Mittel zusammenge-
fasst. Die wesentliche Neuerung ist die Bündelung der
Maßnahmen zu vier Achsen:

1. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft durch Förderung der Umstrukturierung, der
Entwicklung und der Innovation

2. Verbesserung der Umwelt und des ländlichen Lebensraums
durch Förderung der Landbewirtschaftung 

3. Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und För-
derung der Diversifizierung der Wirtschaft

4. LEADER

Die Verordnung sieht vor, dass für die Achsen 1 bis 3
jeweils mindestens 10, 25 bzw. 10% der EU-Mittel des

5.6 Agrarpolitik im Rahmen der Europäischen Union 



Grüner Bericht 2007144

Programms einzusetzen sind.  Mindestens  5% der EU-
Mittel sind nach dem LEADER-Prinzip der Achse 4 zu
vergeben, wobei diese Ausgaben auch in den Achsen
1 bis 3 angerechnet werden.

Das österreichische Programm für die Entwicklung des
ländlichen Raums 2007-2013 legt die Inhalte für die
nächsten 7 Jahre fest: Österreich stehen mit verfüg-
baren Mitteln von rund 3,9 Milliarden Euro etwas mehr
Mittel zu Verfügung als in der  Periode 2000 bis 2006.
Insgesamt stehen für die Periode 2007 bis 2013
88,3 Mrd. Euro für die Mitgliedstaaten bereit.

Das jährlich mit etwas über 1 Mrd. Euro von der EU,
dem Bund und den Ländern dotierte Programm umfasst
drei Kernpunkte: Das Umweltprogramm (ÖPUL) wird
mit ca. 527 Mio. Euro über die Hälfte der Mittel verfü-
gen, die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete
ist wie bisher mit 276 Mio. Euro dotiert und die Inves-
titionsoffensive mit 130 Mio. Euro. Die Kürzung beim
ÖPUL ist durch die EU-Vorgabe entstanden, dass
maximal 80% der Gesamtmittel für die Achse 2 aus-
gegeben werden dürfen.

Wichtige Ratsentscheidungen 2006

Österreichische Präsidentschaft
Am 1. Jänner übernahm Österreich für die erste Hälfte
2006 den Ratsvorsitz in der EU. Die österreichische
Präsidentschaft stand im Zeichen der Konsolidierung
der GAP nach der großen Reform 2003 und unter dem
neu festgelegten Finanzrahmen für die Periode 2007
bis 2013. Mit Rücksicht auf den Beitrag des Europä-
ischen Landwirtschaftsmodells zur Lissabon-Strategie
wurde im Rat besonderes Augenmerk auf die Ent-
wicklung des ländlichen Raums gelegt und mit der
Annahme des Beschlusses über die Gemeinschafts-
finanzierung für die ländliche Entwicklung für die Pe-
riode 2007-13 im Juni die Voraussetzung geschaffen,
dass die ländlichen Entwicklungsprogramme zeitgerecht
konzipiert werden konnten.

Im Februar nahm der Rat die drei Rechtstexte zur
Zuckermarktordnung, resultierend aus der politischen
Einigung der Agrarminister beim Novemberrat 2005,
an und legte damit stabile Rahmenbedingungen für Pro-
duzenten und die Zuckerindustrie fest. Vom Rat ver-
abschiedet wurden auch die Verordnungen zum Schutz
geographischer Ursprungsbezeichnungen und tradi-
tioneller Spezialitäten sowie eine Verordnung zur
Gewährung von Marktstützungsmaßnahmen im Geflü-
gelsektor in Folge der Markteinbußen durch die Vogel-
grippe. Ein hoher Stellenwert im Rat wurde auch der
biologischen Landwirtschaft, wobei die bestehende Ver-
ordnung auf Basis des Bioaktionsplans abgeändert und
verwaltungstechnisch vereinfacht werden sollte sowie
dem Biomasse-Aktionsplan der Kommission und der
EU-Strategie zu Biokraftstoffen beigemessen. Beim Rat
Landwirtschaft im Februar wurden Schlussfolgerungen
zum Thema Bioenergie verabschiedet, die in die Ergeb-
nisse des Frühjahrsgipfels zur Energiepolitik einflos-
sen. Übergeordnete Themen während des ersten
Halbjahres 2006 waren außerdem das Follow up der
WTO Verhandlungen post Hongkong sowie eine lau-
fende Berichterstattung und aktive Auseinandersetzung
zur Problematik der Vogelgrippe die Anfangs 2006 den
Höhepunkt der Ausbreitung in der EU erreichte.

Ein besonderer Erfolg konnte im Fischereirat am 19.
Juni mit der politischen Einigung zum Europäischen
Fischereifond (nach bereits jahrelanger Diskussion)
erzielt werden.

Beim informellen Treffen des Rates vom 28. bis 30. Mai
in Krems erörterten die Landwirtschaftsminister das
Thema LAND, LEBEN, ZUKUNFT - mit Einbeziehung
von Wissenschaft, Forschung und Landjugend. Die Teil-
nehmer kamen überein, dass die europäische Land-
wirtschaft vor großen Herausforderungen steht und

Quelle: EU-Kommission Grafik: G. Fronaschitz

EU-Geld für ländliche Entwicklung
Ausgaben für die Periode 2007-2013
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gerade die Bereiche Bildung, Beratung, Forschung und
Entwicklung, Innovation und Diversifikation Schlüs-
selfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Landwirtschaft darstellen.

Nachstehende weitere Dossiers wurden u.a. während
der österreichischen Präsidentschaft im Rat Landwirt-
schaft/Fischerei verabschiedet (Auszug):

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Berichtigung der
VO (EG) Nr. 1786/2003 über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Trockenfutter

l Aushandlung von Garantiepreisen für Rohrzucker aus
den im Protokoll Nr. 3 in Anhang V des AKP-EG-Partner-
schaftsabkommens genannten AKP-Staaten und aus der
Republik Indien für den Lieferzeitraum 2006/2007;
Beschluss zur Ermächtigung der Kommission, die ent-
sprechenden Abkommen auszuhandeln

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 hinsichtlich der Einfuhr-
regelung für Reis 

l Annahme einer Verordnung des Rates über finanzielle Maß-
nahmen der Gemeinschaft zur Durchführung der Gemein-
samen Fischereipolitik und im Bereich des Seerechts 

l Annahme des "Pakets zur Anpassung der Rechtsvor-
schriften im Bereich der ländlichen Entwicklung" für Bul-
garien und Rumänien

l Annahme eines Beschlusses des Rates über den Abschluss,
im Namen der EG, des Protokolls "Berglandwirtschaft" im
Rahmen der Alpenkonvention

l Annahme einer Verordnung des Rates über die Änderung
der Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch 

l Annahme einer Verordnung des Rates mit Vermark-
tungsnormen für Eier

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1673/2000 hinsichtlich der Verarbei-
tungsbeihilfe für Faserflachs und -hanf und der Verordnung
(EG) Nr. 1782/2003 hinsichtlich des für die Betriebsprä-
mienregelung in Betracht kommenden Hanfs

l Richtlinie des Rates zur Änderung des Anhangs IV der Richt-
linie 2000/29/EG über Maßnahmen zum Schutz der
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung
von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeug-
nisse

l Vorschlag für eine Verordnung des Rates über einen
Europäischen Fischereifonds

l Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Verbes-
serung der Arbeitsmethoden des Rates hinsichtlich der
Annahme der jährlichen Verordnung zur Festsetzung der
Fangmöglichkeiten und einschlägigen Fangbedingungen
für Fischbestände

l Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 3690/93 zur Einführung einer
gemeinschaftlichen Regelung über die Mindestangaben in
Fanglizenzen

Finnische Präsidentschaft
Am 1. Juli 2006 übernahm Finnland den EU-Vorsitz.
Eines der wichtigsten Themen im Rat Landwirtschaft
war die Fortführung der unter österreichischem Vorsitz
begonnenen Diskussion zur Neufassung der Bio-Ver-
ordnung, wobei ein Abschluss der Verordnung zu den
Einfuhrregelungen im Dezemberrat erzielt werden
konnte. Hinsichtlich der Neufassung der anderen
Bestimmungen betreffend die Erzeugung und Kontrolle
von biologischen Lebensmitteln konnte die finnische
Präsidentschaft nach sehr intensiven Arbeiten einen
„general approach“ im Dezemberrat erzielen. Ein wei-
teres wichtiges Thema im Rat Landwirtschaft stellten
die Diskussionen zur Reform der Spirituosenverordnung
dar, mit den Änderungen und Ergänzungen sowie
Verwaltungsvereinfachungen des Regelwerks für den
Spirituosensektor vorgesehen sind. Trotz schwieriger
Verhandlungen insbesondere zur Wodkadefinition
konnte der Rat in seiner Oktobersitzung eine Mehrheit
zur „Allgemeinen Ausrichtung“ des Vorschlags erzie-
len. Eine formale Annahme der neuen Verordnung ist
erst nach erfolgter Abstimmung im Europäischen Par-
lament möglich. 

Im zweiten Halbjahr 2006 wurde auch die Mitteilung
der Kommission zur Reform der Gemeinsamen Markt-
organisation für Wein, bei der vier Optionen dargestellt
wurden, sehr eingehend im Rat diskutiert. Die Kom-
mission legte - basierend auf den Reaktionen der Mit-
gliedstaaten - im Juli 2007 einen legistischen Vorschlag
vor. Dieser soll dazu beitragen, die Wettbewerbs-
fähigkeit der Weinerzeuger in der EU zu verbessern,
den Ruf der EU-Weine zu stärken, Marktanteile zurück
zu gewinnen und in weiterer Folge ein Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen. 

Feste Bestandteile auf jeder Tagesordnung des Rates
waren weiterhin das Thema Vogelgrippe mit laufenden
Situationsberichten sowie Berichte über die Vete-
rinärverhandlungen EU mit der russischen Föderation.
Darüber hinaus wurden unter anderem der Vorschlag
für Mindestvorschriften für Masthühner und der VO Vor-
schlag für das Importverbot von Hunde- und Katzen-
fellen aus Drittstaaten diskutiert.

Das informelle Treffen des Rates vom 24. bis 26. Sep-
tember in Oulu war dem Thema „Das Europäische Land-
wirtschaftsmodell - Künftige Herausforderungen“ gewid-
met. Dabei wurde beleuchtet, inwieweit das Europäi-
sche Agrarmodell für die heutige GAP noch gültig
bzw. richtungweisend ist.

Nachstehende weitere Dossiers wurden während der
finnischen Präsidentschaft im Rat Landwirtschaft/Fische-
rei verabschiedet (Auszug):
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l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 über die Erhebung einer
Abgabe im Milchsektor 

l Sechs Vorschläge für Richtlinien des Rates zur Änderung
der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme
neuer Wirkstoffe/Pestizide

l Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europä-
ische Parlament über einen EU-Forstaktionsplan 

l Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 1907/90 hinsichtlich der Abweichung für das
Waschen von Eiern

l Annahme der Verordnung des Rates über die Änderung
der Definition bestimmter Einfuhrkontingente für hoch-
wertiges Rindfleisch 

l Zollkontingente für Zucker und Zuckererzeugnisse - Vor-
schlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss eines
Protokolls zur Änderung des Stabilisierungs- und Assozi-
ierungsabkommens

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Anpassung der
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 mit gemeinsamen Regeln
für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-
politik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inha-
ber landwirtschaftlicher Betriebe, der Verordnung (EG) Nr.
318/2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker und der Verordnung (EG) Nr. 320/2006 mit einer
befristeten Umstrukturierungsregelung für die Zuckerin-
dustrie in der EG infolge des Beitritts Bulgariens und
Rumäniens zur EU 

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung und
Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 mit
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stüt-

zungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betrie-
be und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) 

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnungen (EWG) Nr. 404/93, (EG) Nr. 1782/2003 und
(EG) Nr. 247/2006 in Bezug auf den Bananesektor

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den öko-
logischen Landbau/die biologische Landwirtschaft und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel 

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) 

l Verordnung (EG) Nr. 1463/2006 des Rates vom 19. Juni
2006 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) aufgrund des
Beitritts von Bulgarien und Rumänien zur EU 

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnungen (EG) Nr. 51/2006 und (EG) Nr. 2270/2004
hinsichtlich der Fangmöglichkeiten und begleitenden Fang-
bedingungen für bestimmte Fischbestände 

l Annahme einer Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates über die gemein-
same Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und
der Aquakultur 



147Grüner Bericht 2007

EU-Haushalt

EU-Haushaltsplan 2007
Der EU-Haushaltsplan 2007 umfasst rund 115,5 Mrd.
Euro. Dieser Betrag gibt die sogenannten “Zahlungs-
ermächtigungen” an, das heißt, die Mittel, die tatsäch-
lich für Ausgaben vorgesehen sind. Das Geld für den
EU-Haushalt (Einnahmen) wird aus vier Finanzquellen
gespeist (siehe Grafik). Den höchsten Anteil (68,5%)
machen dabei die Beiträge der Mitgliedstaaten ent-
sprechend ihren Bruttonationaleinkommen (BNE) aus.
Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel bringen 15,4% und die
Zölle auf Waren aus Drittländern 13,2%. Der Anteil der
Agrarzölle und der Zuckerabgabe sowie sonstige Ein-
nahmen machen nur mehr 2,9% aus. Bei den Ausga-
ben 2007 verzeichnet die gemeinsame Agrarpolitik
(einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raumes)
mit 54,7 Mrd. Euro bzw. 47,4% den größten Anteil.
Davon werden 42,5 Mrd. Euro für die klassische Agrar-
politik (1. Säule) und 9,7 Mrd. Euro für die Ländliche
Entwicklung (2. Säule) aufgewendet. Der Rest entfällt
auf Sonstiges (z. B. Heranführungsbeihilfen wie Sapard
und Ipart). Der zweitgrößte Posten im Brüsseler Etat
ist der Strukturpolitische Teil (Nachhaltiges Wachstum),
für den im Jahr 2007 44,9 Mrd. Euro (38,8%) vorge-
sehen sind. Die weiteren Ausgaben wurden mit dem
neuen Haushaltsplan 2007 in neue Bereiche geglie-
dert: 6,4% entfallen auf den Bereich EU als globaler
Partner, 1% auf Unionsbürgerschaft, Sicherheit und
Recht sowie 0,4% auf Ausgleichszahlungen, welche
für die neuen Mitgliedstaaten reserviert sind. Die Ver-
waltungsausgaben für 2007 betragen 6,2 Mrd. Euro bzw.
6,0% (siehe auch Tabelle 5.6.1).

Grafik: S. BujtasQuelle: EU-Amtsblatt L77/2007
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Zwei Europäische Agrarfonds ab 2007
Ab dem Jahr 2007 wird die Finanzierung der Gemein-
samen Agrarpolitik in einem Rechtsrahmen geregelt,
der gegebenenfalls auch unterschiedliche Behand-
lungen zulässt. Um den Unterschieden in der 1. und
2. Säule der GAP Rechnung zu tragen, wurden zwei
Europäische Agrarfonds eingerichtet, der Europäische
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) zur Finan-
zierung der Marktmaßnahmen und anderer Maßnah-
men (entspricht der 1. Säule der GAP) und der Europä-
ische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raumes (ELER) zur Finanzierung der Entwick-
lungsprogramme für den ländlichen Raum (entspricht
der 2. Säule der GAP). Die Ausgaben aus dem EGFL
werden in zentraler (ausschließliche Finanzierung aus
EU-Mitteln) und jener des ELER in geteilter Mittel-
verwaltung (Mitfinanzierung der Mitgliedsstaaten)
getätigt. Im Rahmen der ländlichen Entwicklung wer-
den sämtliche Maßnahmen aus dem ELER finanziert.
Die bisherige doppelte Programmplanung in Ziel 1-
Gebieten wird damit künftig entfallen. 

Für die EU-Mitgliedstaaten stehen bis 2013 insgesamt
88,3 Mrd. Euro zur Verfügung. In dieser Summe sind
auch schon die beiden neuen Mitgliedsländer Bulga-
rien und Rumänien inkludiert. Polen, Italien und
Deutschland sind die größten Empfängerländer. Die Ver-
teilung der neuen ELER-Mittel erfolgte praktisch aus-
schließlich danach, wieviel Finanzmittel die EU-Mit-
gliedstaaten in der letzten Förderperiode 2000 bis
2006 erhalten haben. Eine größere Umverteilung hat
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Grafik: S. BujtasQuelle: EU-Amtsblatt L77/2007
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nicht stattgefunden. Einigen Mitgliedsländern (Öster-
reich, Schweden, Irland, Italien, Finnland, Portugal,
Frankreich und Luxemburg) ist es gelungen, Sonder-
budgets von insgesamt 4,1 Mrd. Euro herauszuver-
handeln, davon hat Österreich mit 1,7 Mrd. Euro den
größten Anteil erhalten. Die Beitrittsländer haben einen
großzügig bemessenen Finanzrahmen für die ELER-
Förderung erhalten. Es ist aber darauf hinzuweisen,
dass in den meisten EU-Staaten die Mittel für die EU-
Strukturfonds deutlich höher ausfallen als jene für die
Ländliche Entwicklung.

Agrarausgaben 2005
Die endgültigen Gesamtausgaben für den Bereich
Landwirtschaft lagen bei Redaktionsschluss nur für das
Jahr 2005 vor (veröffentlicht im November 2006 im
Finanzbericht 2005). Die Ausgaben betrugen insgesamt
52.698,2 Mio. Euro. Eine detaillierte Aufstellung der Aus-
gaben nach den verschiedenen Förderbereichen befin-
det sich in der Tabelle 5.6.2.

2005 war das erste Jahr in dem die  GAP-Reform 2003
in die Praxis umgesetzt wurde. Erstmals wurde die pro-
duktionsunabhängige, differenzierte Betriebsprämie
an die Landwirte ausbezahlt. Die Darstellung der  Aus-
gaben nach ihrer wirtschaftlichen Verwendung zeigt,
dass bereits 64,8% der Mittel als Direktzahlungen in
Form von Betriebs-, Flächen-, Tier- und Produktprä-
mien ausbezahlt werden, wobei die Betriebsprämie im
Hinblick auf das Budgetvolumen mit Abstand den
höchsten Anteil ausmacht. Die Ländliche Entwicklung
hat über die letzten Jahre in seiner Bedeutung stän-
dig zugenommen und macht bereits 19% des gesam-
ten Agrarbudgets aus (darin sind auch die Mittel für die
Ländliche Entwicklung, die im Bereich Ausrichtung aus-
gezahlt werden, mitberücksichtigt). Für Exporterstat-
tungen werden nur mehr 5,9% der Mittel im EU-Agrar-
buget aufgewendet. Auf den Bereich Lagerhaltung
entfielen 1,6% und die sonstigen Maßnahmen mach-
ten 8,7% der gesamten Ausgaben für die Landwirtschaft
aus. Nach Produktbereichen entfallen 47,6% auf die
pflanzliche Produktion, 24,1% auf die tierische Pro-
duktion und 9,3% auf Sonstiges. Bei der Ländlichen
Entwicklung sind die aufgewendeten Mittel mit 19% mit
dem Verwendungsbereich ident.

10.894

Grafik: G. FronaschitzQuelle: EU-Kommission
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Cross Compliance im internationalen Kontext, Kurzdar-
stellung der CIFAS-Studie durch Michael GROIER, Bun-
desanstalt für Bergbauernfragen, Wien.

Einleitung
Der Beitrag basiert auf Ergebnissen des Ende 2006 fertig
gestellten EU-Kooperationsprojektes (Jörg Schramek, Jan
Sommer Hrg. 2006), an dem die BA für Bergbauernfragen
als österreichischer Projektpartner beteiligt war. Das Projekt
befasste sich mit den verschiedenen Umsetzungsprozessen
der Cross Compliance in 14 EU-Ländern, den bestehenden
bzw. in Aufbau begriffenen CC-Betriebsberatungssystemen,
der Sammlung von Informationen über CC-Betriebsbera-
tungsinstrumente und betriebsbezogene CC-Indikatoren
sowie der Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen.

Die Umsetzung der Cross Compliance (CC)
Im Zuge der GAP-Reform 2003 wurde mit Wirksamkeit ab
01.01.2005  neben der Einführung von produktionsunab-
hängigen „entkoppelten“ einzelbetrieblichen Zahlungen  (Ein-
heitliche Betriebsprämie) eine Bindung der Direktzahlungen
an Auflagen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicher-
heit, Tier- und Pflanzengesundheit sowie Tierschutz sowie
an die Auflage, alle landwirtschaftlichen Flächen des Betriebs
in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand zu
halten (Einhaltung grundlegender Anforderungen = Cross
Compliance) eingeführt.  

Seit 01.01.2007 gilt Cross Compliance auch für flächenbe-
zogene Maßnahmen im Bereich der Entwicklung des länd-
lichen Raums.

1. Grundanforderungen an die Betriebsführung

Die Auflagen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit von
Mensch, Tier und Pflanzen sowie Tierschutz bestehen aus
19 in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ange-
führten EG-Richtlinien und Verordnungen, die beginnend
ab 01.01.2005 in 3 Jahresetappen einbezogen wurden. Es
handelt sich dabei um bereits bestehende Gemein-
schaftsrechtsakte, wobei im Falle von Richtlinien die
Umsetzung durch den Mitgliedstaat maßgeblich ist. 

2. Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand

Entsprechend dem in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr.
1782/2003 vorgegebenen Rahmen haben die Mitglied-
staaten unter Berücksichtigung der besonderen Merkma-
le der betreffenden Flächen, einschließlich Boden – und
Klimaverhältnisse, Bewirtschaftungssystem, Flächennut-
zung, Fruchtwechsel, Wirtschaftsweisen und Betriebs-
strukturen die Mindestanforderungen für den guten land-
wirtschaftlichen und ökologischen Zustand festzulegen.

3. Erhaltung des Dauergrünlandes

Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass Flächen,
die 2003 (in den neuen Mitgliedstaaten 2004) als  Dauer-
grünland genutzt wurden, als Dauergrünland erhalten blei-
ben. Der Mitgliedstaat hat Maßnahmen zu treffen, um eine
erhebliche Abnahme der gesamten Dauergrünlandfläche
zu verhindern. Eine umweltgerechte Aufforstung ist für die
Ermittlung des Dauergrünlandanteils unschädlich. 

Die Projektergebnisse zeigen, dass in den untersuchten Län-
dern bei den „Grundanforderungen an die Betriebsführung“
in den Erhebungsländern große Unterschiede bestehen, wenn
es um die Umsetzung von EG-Richtlinien geht. In einigen
Ländern, z.B. Italien, wurden die Auflagen zur Umsetzung
der Vogelschutz-Richtlinie noch nicht konkretisiert bzw.
implementiert. Die neuen Mitgliedstaaten haben die Grundsan-
forderungen erst ab 2009 einzubeziehen. Insgesamt werden
die Bereiche “Nitratbelastung des Grundwassers” und “Abnah-
me der Biodiversität” in den Erhebungsländern als agrarö-
kologische Hauptprobleme gesehen, sodass diese Gewich-
tung auch in der Umsetzung der CC sichtbar wird(Priorität
Wasserschutz). 

Auch beim guten landwirtschaftlichen und ökologischen
Zustand zeigen sich unterschiedliche Umsetzungsansätze
in den Mitgliedstaaten. Während einige Mitgliedstaaten
genau definierte Anforderungen vorgeben, sind in anderen
Mitgliedstaaten eher generelle Anleitungen feststellbar.
Schwerpunkt beim guten landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand sind Schutz des Bodens gegen Erosion und
Erhaltung der organischen Substanz im Boden.

Information der Landwirte
Die Betriebsinhaber sind über die Grundanforderungen an
die Betriebsführung und den guten landwirtschaftlichen und
ökologischen Zustand zu informieren. An speziellen Infor-
mationsinstrumenten werden in den Erhebungsländern unter
anderem Checklisten, Broschüren, standardisierte PowerPoint
Präsentationen, spezielle Beratungssoftware, Pläne und
Karten, Beratungs-Hotlines, Fachzeitschriften und Newslet-
ter eingesetzt. 

In einigen Ländern scheinen in den Checklisten für die
Bäuerinnen und Bauern nur Teile der CC-Auflagen auf, was
zu Problemen bei der Einhaltung der Auflagen führen kann.
Weiters zeigen die Ergebnisse, dass die Informationsin-
strumente nicht an spezielle Betriebstypen angepasst sind
und sich die Bäuerinnen und Bauern deshalb die für ihren
Betrieb relevanten Bestimmungen heraussuchen müssen.
Große Betriebe mit hohen Direktzahlungen können sich
komplexe, teure CC-Beratungsleistungen oft eher leisten als
kleine Betriebe. Wesentliche Faktoren des Informationser-
folges sind daher das Vorhandensein ausreichender zeitli-
cher und finanzieller Ressourcen, der Umfang und die Inten-
sität der Information, die Art des Informationsinstruments, die

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit
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Fachkompetenz der Beraterinnen und Berater und vor allem
das Vertrauensverhältnis zwischen Bäuerinnen und Bauern
sowie BeraterInnen.

CC-relevante Betriebsberatungssysteme
Im Zuge der Umsetzung der CC sind die EU-Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, ab 2007 ein CC-spezifisches Betriebsbera-
tungssystem (farm advisory system: FAS) zu installieren. Zum
Zeitpunkt der Projektarbeiten (2005/2006) wurde in vielen EU-
Ländern an der Entwicklung bzw. Verbesserung dieser FAS
gearbeitet. Folgende Punkte sind dabei wichtig: 

Die Erfüllung, Verpflichtungen aus der Verordnung (EG) Nr.
1782/2003, einem Großteil der Betriebe ein spezielles CC-
Beratungsangebot zukommen zu lassen, ist hauptsächlich
vom Vorhandensein eines landesweiten CC-FAS und damit
einer ausreichenden Anzahl von qualifizierten BeraterInnen
abhängig. Da in einigen Ländern CC-Beratung nur in eini-
gen Landesteilen oder nur für spezielle Betriebsformen
angeboten wird, wird in mehr als der Hälfte der untersuch-
ten Länder die CC-Beratung als unbefriedigend erachtet.

In vielen Ländern (wie auch in Österreich) wird die CC-Bera-
tung in bereits existierende Beratungssysteme integriert
bzw. von BeraterInnen als zusätzlicher Beratungsinhalt mit-
bearbeitet. 

In einigen Ländern ist der Informationsstand bezüglich der
Ziele und Inhalte der CC mangelhaft, sodass viele Bäuerin-
nen und Bauern Angst haben, auf Grund der Nichterfüllung
der CC-Auflagen ihre Betriebsprämie zu verlieren bzw. Kür-
zungen  hinnehmen zu müssen. In einigen Ländern äußern
sich diese Beratungsdefizite, indem durchschnittlich nur
10% der Bäuerinnen und Bauern von CC-Beratung erreicht
wurden. Es nehmen oft vor allem jene Betriebe aktiv an der
CC-Beratung teil, die sich auch schon vorher mehr oder weni-
ger intensiv mit den entsprechenden gesetzlichen Auflagen
befasst hatten. Die Beratung hat also die Aufgabe, das Pro-
blembewusstsein aller Bäuerinnen und Bauern bezüglich
agrarökologischer Zusammenhänge auf ihren Betrieben
praxisnahe zu stärken und ihnen die Notwendigkeit der Ein-
haltung der CC-Auflagen (gesellschaftliche Verpflichtungen)
zu vermitteln.

Als attraktiv und effektiv haben sich vor allem Beratungsak-
tivitäten wie spezielle Informationstage, Betriebsexkursionen
sowie Gruppenberatung herausgestellt. Wichtig für die Bera-
tung ist es auch, neben den ökologischen auch ökonomische
Aspekte der Betriebe mit einzubeziehen.

Weiterentwickelte CC-Betriebsberatungssysteme sollten
individuell gebündelte Betriebsberatungsinstrumente, die
auf verschiedene Betriebstypen abgestimmt sind und den
gesamten Beratungsprozess abdecken, anbieten

Ausblick
Die Etablierung der Cross Compliance wird von den meisten
ExpertInnen prinzipiell als ein wichtiger Schritt in Richtung
einer nachhaltigen Landbewirtschaftung gesehen und soll auch
weiterentwickelt werden. Nach Beobachtungen aus der Pra-
xis hat das Cross Compliance-System auf vielen Betrieben,
wenn auch nicht zu großen ökologischen Verbesserungen,
so doch zu echten Verbesserungen des Umweltbewusstseins
der Bäuerinnen und Bauern gegenüber agrarökologischen
Problemfeldern auf ihren Betrieben geführt. 

Die Einhaltung der Cross Compliance-Auflagen stellt auch
die Basis für Zahlungen in der Ländlichen Entwicklung  dar.
Bei nicht vollständiger Einhaltung werden die Auszahlungen
für ÖPUL 2007, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebie-
te, Erstaufforstung und Forstumweltmaßnahmen ebenfalls
gekürzt.

Die Kriterien und Auflagen von Maßnahmen im ÖPUL 2007
und von anderen Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung
gehen über jene für CC und den guten landwirtschaftlichen
und ökologischen Zustand wesentlich hinaus.

Im Prozess der Umsetzung und Verbesserung der CC soll-
te auch die Situation in der Schweiz betrachtet werden. So
hat die Schweiz seit 1999 den Bezug von Direktzahlungen
großteils an die Einhaltung von CC-Auflagen (Nährstoffbi-
lanzen, Tiergerechtheit, Mindestausmaß an Ökoflächen,
Fruchtfolgen und Bodenschutz, Begrenzung des Pestizid-
einsatzes) gebunden. Unter dem CC-Standard werden keine
Förderungen gewährt. So sind fast 70% der budgetierten
Agrarförderungen an Landwirtschaftsbetriebe CC-gebun-
den, nur 12% laufen über das Umweltprogramm. 

Zweifellos sind im Umsetzungsprozess der CC noch große
Verbesserungspotenziale enthalten, und den Bäuerinnen und
Bauern und Vollzugsbehörden entstehen durch die CC
erhebliche zusätzliche Kosten und Belastungen. Trotz die-
ser Probleme muss die EU-weite Etablierung der CC - und
auch deren notwendige Weiterentwicklung - als notwendi-
ger und wichtiger Schritt zur Sicherung einer an Nachhal-
tigkeit orientierten Landbewirtschaftung gesehen werden. Vor
allem auch deshalb, weil dieses Regelwerk - speziell auch
im Hinblick auf kommende EU-Reformen - eine wesentliche
Voraussetzung für die zukünftige Sicherung der finanziellen
Solidarität der Gesellschaft mit den BäuerInnen darstellen
wird.

Literatur
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Die Welthandelsorganisation WTO (World Trade Orga-
nization) ist eine internationale Organisation wie UNO
und Weltbank und hat insgesamt 150 Staaten als Mit-
glieder. Sie wurde 1994 nach dem Abschluss der Uru-
guay-Runde mit der Unterzeichnung des Marrakesch-
Abkommens gegründet und bildet den institutionellen
Rahmen für das GATT. Die WTO ruht auf vier Säulen
(siehe Grafik). Die WTO-Ministerkonferenz ist das
höchste Organ, das alle zwei Jahre tagt. Der Allgemeine
Rat der WTO nimmt die Aufgaben der Überwachung
und Durchführung von Handelsvereinbarungen zwi-
schen den Ministerkonferenzen wahr.

l Das GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
regelt den Warenhandel; es beinhaltet z.B. Vereinbarun-
gen gegen Handelshemmnisse wie Dumping und Sub-
ventionen sowie Bestimmungen zu grenzüberschreitenden
Investitionen.

l Das TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) ist ein Übereinkommen zum Schutz geistiger
Eigentumsrechte (Schutz von Patenten und Geschäfts-
geheimnissen, Herkunftsbezeichnungen).

l Das GATS (General Agreement on Trade and Services)
gilt für den Handel mit Dienstleistungen.

l Das DSB (Dispute Settlement Body) ist eine Einrichtung
zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten (sog. Panels).

Grundprinzipien der WTO
l Meistbegünstigung: Ein WTO-Mitglied muss Handels-

erleichterungen, die es einem Land gewährt, auch allen
anderen WTO-Staaten zugestehen.

l Inländerbehandlung: Dieses Prinzip verpflichtet jedes
WTO-Mitglied, bei einem Importprodukt dieselben Vor-
schriften anzuwenden wie bei einem gleichartigen im
Inland hergestellten Produkt, das heißt, das ausländische
Produkt (bzw. den Inhaber eines Rechtes des geistigen
Eigentums) nicht zu benachteiligen.

l Gegenseitigkeit (Reziprozität): Das Prinzip der Gegen-
seitigkeit besagt, dass gegenseitig eingeräumte Konzes-
sionen ausgewogen sein sollen.

l Abbau von Handelshemmnissen: Liberalisierungs-
schritte werden in den Verhandlungsrunden vereinbart, um
den fairen Wettbewerb zu fördern.

l Vorhersehbarkeit/Transparenz: Durch die Verpflichtung
der "gebundenen Zölle" (fixieren eines Maximalzolls) sind
die Handelsmöglichkeiten vorhersehbarer. Das Niveau
der Liberalisierung muss beibehalten werden: Werden die
gebundenen Zölle bei einem Produkt erhöht, so sind diese
durch Zollreduktionen bei anderen Produkten zu kom-
pensieren.

Doha Development Agenda (DDA)
Im Rahmen der 4. WTO-Ministerkonferenz in Doha im
November 2001 erfolgte eine Einigung auf eine neue
Verhandlungsrunde, der sogenannten Doha Develop-
ment Agenda (DDA). In der Ministererklärung findet sich
auch das Mandat für die Landwirtschaftsverhandlun-
gen. Aufbauend auf Artikel 20 des Landwirtschaftsab-
kommens verpflichteten sich die WTO-Mitglieder,
umfassende Verhandlungen mit folgenden Zielen zu
führen: 

l verbesserter Marktzutritt

l Reduktion aller Formen von Exportsubventionen (deren Aus-
laufen absehbar sein soll = „phasing out“)

l eine erhebliche Verringerung der handelsverzerrenden inter-
nen Stützungen

l besondere und differenzierte Behandlung der Entwick-
lungsländer als ein integraler Bestandteil der Verhandlungen 

l Berücksichtigung der non-trade concerns

Neuorientierung nach gescheiterter 
Ministerkonferenz im Jahr 2003

Nachdem die Ministerkonferenz im mexikanischen
Cancún im September 2003 ohne Ergebnis abgebro-
chen wurde, kam es zu einer Neuorientierung in der

Grafik: G. FronaschitzQuelle: WTO

Aufbau der WTO

Ausschüsse (Bsp. Agrar, Handel und Umwelt)

Sekretariat

Arbeitsgruppen

Allgemeiner Rat TRIPS-Rat DSB GATS-Rat

WTO-Ministerkonferenz (alle 2 Jahre)

WTO-Übereinkommen

GATT
(Handel

mit Waren)

TRIPS
(Patente,
Marken,

Ursprungs-
bezeich-
nungen)

GATS
(Handel mit
Dienstleis-
tungen )

DSB
(Streit-

schlichtung)

6. Landwirtschaft im internationalen Zusammenhang

6.1 WTO (GATT) - Landwirtschaft



Grüner Bericht 2007152

EU und in der WTO. In der Folge wurde die Agenda
für die Runde verändert bzw. strittige Themen heraus-
genommen. Daraufhin konnten sich die WTO-Mitglieder
am 31. Juli 2004 auf das sogenannte Rahmenab-
kommen („framework agreement“) einigen. Diese Eini-
gung enthält Bedingungen für alle neu zu verhandelnden
Abkommen:

l Landwirtschaft

l Dienstleistungen

l NAMA (nicht agrarischer Marktzutritt)

l Handelserleichterung.

Rahmenabkommen – Bereich Landwirtschaft:
l Verwirklichung der „WTO-Entwicklungsrunde“

Verankerung des Prinzips der gesonderten und differen-
zierten Behandlung der Entwicklungsländer in allen Berei-
chen, wie längere Fristen und geringere Abbauverpflich-
tungen bei Liberalisierungsschritten; Schutz der Produk-
tion in den Entwicklungsländern durch speziellen Schutz-
mechanismus (SSM).

l Interne Stützung
Es wurde vereinbart, handelsverzerrende Agrarstützungen
abzubauen. Die bereits geleisteten Reformanstrengungen
der EU fanden Anerkennung, die GAP-Reform 2003
konnte damit international abgesichert werden. Die Krite-
rien für Green-Box-Zahlungen, die für die europäische Land-
wirtschaft bedeutend geworden sind und keiner Beschrän-
kung unterliegen, sollen überprüft werden.

l Marktzutritt
Die Zollsenkungen und die zollbegünstigten Kontingente
werden weitreichender sein als die der Uruguay-Runde;
die Details hierzu sind jedoch noch offen. Bei der Markt-
öffnung wird mit der Möglichkeit der Nennung von sensib-
len Produkten ein flexibler Ansatz geschaffen, um den
Außenschutz ausgewogen zu gestalten. 

l Exportwettbewerb
Eine angemessene Gleichbehandlung der Ausfuhrförde-
rung wurde im Rahmenabkommen festgelegt. Es kommt
vor allem darauf an, alle Formen der Exportförderung, nicht
nur die Exportstützungen der EU, sondern auch die Export-
kredite, das System der Staatshandelsunternehmen und
die missbräuchliche Verwendung der Nahrungsmittelhilfe
zu erfassen. Dies wurde durch entsprechende Detailre-
gelungen erreicht. Ein Großteil aller Formen der Export-
förderung – auch die Exportkredite der USA – müssen
schrittweise abgebaut werden. 

WTO Ministerkonferenz in Hongkong 2005
Die am 18. Dezember 2005 zu Ende gegangene WTO-
Ministerkonferenz in Hongkong war von schwierigen
Verhandlungen geprägt. Das Ergebnis von Hongkong
war ein wichtiger Schritt zur Belebung der Verhand-
lungen. Es wurde hier ein wichtiges Signal in Richtung
Entwicklungsländer gesetzt: Das Entwicklungspaket um-
fasst das Auslaufen der Exportstützungen und eine Stär-
kung der Entwicklungshilfe im Bereich des Handels (Aid

for Trade). Ebenso wurde der mengenunbeschränkte
und zollfreie Zugang (duty-free and quota-free market
access) zu den Industrieländermärkten für die am
wenigsten entwickelten Länder (Least Developed
Countries LDCs) ab 2008 erreicht. Zudem gab es eine
Einigung über die Lockerung der Patentregelungen
betreffend eine günstige Generikaproduktion für die
Entwicklungsländer (TRIPs and Public Health). Im
Bereich der wichtigen Frage der Erweiterung der
Exportmöglichkeiten von Baumwolle für die westafrika-
nischen Länder wurde eine Lösung vereinbart.

Entwicklungen nach Hongkong und Ausblick
Die in der Ministererklärung von Hongkong ange-
strebten Fristen konnten nicht erreicht werden. Nach
langwierigen Verhandlungen und einem missglückten
Einigungsversuch im Juli 2006 wurden im Jänner 2007
die multilateralen Verhandlungen in Genf neuerlich auf-
genommen. Der Vorsitzende der Verhandlungsgrup-
pe Landwirtschaft in der WTO, Crawford Falconer,
erstellte dazu im Frühling 2007 zu allen Themenbe-
reichen Verhandlungspapiere ("Challenges Papers") um
den aktuellen Verhandlungsstand allen Mitgliedern
transparent zu machen.

l Es wurde seit Jänner 2007 aber auch in kleinen Gruppen
(sog. G-4: EU, USA, Brasilien und Indien; G-6: + Japan,
+ Australien) verhandelt. Das Ergebnis dieser Verhand-
lungen sollte bis Ende Juni 2007 in den multilateralen Gen-
fer Prozess einfließen. Das letzte und wichtigste Treffen
der G-4 Gruppe in Potsdam (21.-23. Juni 2007) hat aber
keinen Verhandlungserfolg gebracht.

l Die Vorsitzenden der WTO-Komitees für Landwirtschaft und
NAMA präsentieren aufgrund dieser Entwicklungen Mitte
Juli 2007 ihre neuen Verhandlungstexte. Diese können über
den Sommer intensiv in den verschiedenen Foren bera-
ten und reflektiert werden.

l Im September 2007 werden diese Verhandlungstexte
dann nochmals auf Grundlage der Gespräche überarbei-
tet. Bis zum Spätherbst bleibt noch die Chance eine Eini-
gung zu erzielen. Ansonsten könnte es aufgrund von ver-
änderten politischen Rahmenbedingungen (US-Wahlen
2008, Neubesetzung der EK und die EU-Parlamentswah-
len 2009) zu einem Stillstand in den WTO-Verhandlungen
bis 2009/10 kommen.

l Falls es zu einer Einigung bis zum Spätherbst 2007 kommt,
sind im Anschluss die detaillierten Entwürfe für Verpflich-
tungslisten (Schedules) von den Mitgliedern zu erstellen,
was wiederum einen längeren Zeitraum einnehmen wird.
Das angestrebte Ziel, die Doha-Runde bis Ende 2007 abzu-
schließen ist daher kaum mehr möglich.

Gegen die weitere Liberalisierung im Rahmen der
Doha-Runde gibt es innerhalb der WTO von einigen
Ländern Kritik sowie massiven Widerstand von vielen
NGO's in den Industrie- und Entwicklungsländern. 
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Am 1. Jänner 2007 traten Bulgarien und Rumänien der
Europäischen Union bei. Damit erhöhte sich die Zahl
der EU-Mitgliedstaaten auf 27 und die Einwohnerzahl
in der EU um 30 Millionen auf rund 500 Millionen Men-
schen. Das Lebensministerium verbindet mit Bulgarien
und Rumänien eine enge, jahrelange Zusammenarbeit.
So wurde im Rahmen von Förderprogrammen, wie etwa
der Verwaltungspartnerschaft „Twinning“ sowie das EU-
Investitionsprogramm „SAPARD“, bereits Unterstützung
geleistet.

Es hat sich gezeigt, dass die Gemeinsame Agrarpolitik
ein gutes Instrument zur Heranführung und Integration
neuer Mitgliedstaaten war und für künftige Staaten sein
kann. Seit dem Jahr 2005 haben Kroatien, Mazedo-
nien und die Türkei den Bewerberstatus, andere west-
liche Balkanländer sind potenzielle Bewerber. Die
Beitrittsvorbereitungen mit Kroatien laufen gut an,
sodass mit einem Beitrittsdatum in den nächsten Jah-
ren gerechnet werden kann. Der Vorbereitungsprozess
mit der Türkei läuft aufgrund einer unzureichenden
Umsetzung des Ankara-Abkommens und Behinde-
rungen im freien Warenverkehr sehr träge. Der Start
des Beitrittsprozesses mit Mazedonien ist derzeit noch
nicht absehbar.

Exportinitiative (vormals Export 1 – 24)
Die Exportinitiative, vormals Export 1-24, wurde vom
Lebensministerium gemeinsam mit der Agrarmarkt
Austria Marketing GmbH. und der WKÖ ins Leben geru-
fen, um die Chancen der EU-Erweiterung zu nutzen
und die österreichische Landwirtschaft langfristig abzu-
sichern. Seit dem Start im Jahr 2003 konnte der öster-
reichische Agrarhandel deutlich gesteigert werden,
sodass wir im Jahr 2006 nahegehend eine ausgegli-
chene Agrarhandelsbilanz vorweisen können. Die gute
Resonanz in der Wirtschaft zur Initiative sowie ambi-
tionierte Ziele zur weiteren Exportsteigerung veran-
lassten Minister Pröll in der neuen Legislaturperiode
das Erfolgskonzept der Exportinitiative konsequent
weiterzuführen und auszubauen.

Die 10. Lebensmittelpräsentation im bewährten Rah-
men wurde vom 24. bis 25. Mai 2007 in Serbien abge-
halten. Ergänzend zum bisherigen Konzept wird eine
zweite Schiene aufgetan, um Lebensmittelunterneh-
men mit einem bewährten Servicepaket bei der
Erschließung ferner Zielmärkte zu unterstützen. Am 11.
bis 13. November 2007 wird die 1. Lebensmittelprä-
sentation "Ferne Märkte" in Dubai veranstaltet. 

Als Folgeveranstaltung zu den Lebensmittelpräsenta-
tionen wurden bisher rund 10 österreichische Lebens-

mittelwochen in Supermärkten in der Slowakei, Ungarn
und Tschechien abgehalten. Diese Aktionen führten zu
einer dauerhaften Listung vieler der angebotenen
österreichischen Produkte. 

Im Rahmen der Exportinitiative unterstützte das Lebens-
ministerium unter Federführung der Wirtschaftskam-
mer Österreich die Veranstaltung “Marktplatz Österreich”
am 18. April 2007 in Wien. Die wichtigsten Einkäufer
der großen Super- und Hypermärkte sowie des
Großhandels aus Belgien, Dänemark, England, Est-
land, Finnland, Irland, Island, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen und Schweden nutzten
die Gelegenheit, auf einer Lebensmittelpräsentation mit
österreichischen Lebensmittelunternehmen Geschäfts-
kontakte zu knüpfen und zu vertiefen sowie im Rah-
men von Exkursionen die österreichische Lebensmit-
telwirtschaft besser kennen zu lernen.

6.2 Die Erweiterung der EU und die Landwirtschaft

Quelle: EUROSTAT,
             EU-Agrarstrukturerhebung 2005 Grafik: G. Fronaschitz
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Zu den Aufgaben der Kommission gemäß § 7 Land-
wirtschaftsgesetz 1992 gehört es, Empfehlungen an den
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft unter
Berücksichtigung der Entwicklung in der Land- und
Forstwirtschaft für das folgende Kalenderjahr zu
machen.

Bei der am Dienstag, dem 17. Juli 2007 abgehaltenen
70. Sitzung der § 7-Kommission fand eine Abstimmung
sowohl über die neu eingebrachten als auch über die
Aufrechterhaltung der bereits im Grünen Bericht 2006
enthaltenen Empfehlungen statt. Von den insgesamt
sieben neu eingebrachten Anträgen konnte für folgende
Empfehlungen die erforderliche Mehrheit erzielt werden:

l Empfehlung betreffend Maßnahmen zur Erhaltung pflan-
zengenetischer Ressourcen durch Identifizierung, Doku-
mentation und der Unterstützung einer kontinuierlichen
In-situ- Vermehrung des  Saat- und Pflanzgutes von tra-
ditionellen Landsorten (einstimmig)

l Empfehlung betreffend die Milchproduktion in den Berg-
gebieten und Benachteiligten Gebieten (mit qualifizierter
Mehrheit)

In der Abstimmung über die Empfehlungen der § 7-Kom-
mission an den Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die bereits
im Grünen Bericht 2006 enthalten waren, wurden von
insgesamt neun Empfehlungen sieben wieder beschlos-

sen, die zwei nicht mehr beschlossenen Empfehlun-
gen betreffend WTO und Erweiterung der EU wurden
von den Antragsstellern als erledigt betrachtet und
zurückgezogen. Für folgende Empfehlungen gab es bei
der Sitzung am 17. Juli 2007 die erforderliche Mehr-
heit für die weitere Aufrechterhaltung:

l Empfehlung betreffend Energiebilanz und Ökobilanz
beim Einsatz von Pflanzen aus landwirtschaftlicher und
forstwirtschaftlicher Produktion für erneuerbare Energie-
quellen (einstimmig)

l Empfehlung betreffend Studie "Arbeitsbedarf in der
Landwirtschaft" (mit qualifizierter Mehrheit)

l Empfehlung betreffend Berggebiete und Benachteiligte
Gebiete (einstimmig)

l Empfehlung betreffend Entbürokratisierung der Gemein-
samen Agrarpolitik (einstimmig)

l Empfehlung zur Gentechnikfreiheit des biologischen und
konventionellen Landbaues (einstimmig)

l Empfehlung betreffend Förderung der Geschlechter-
gleichstellung zwischen Frauen und Männern im ländli-
chen Raum (mit qualifizierter Mehrheit)

l Empfehlung betreffend Verminderung der Grundwasser-
belastung durch die Landwirtschaft (einstimmig)

Nachstehend sind die bereits erwähnten Empfehlun-
gen im Volltext angeführt.

7. Empfehlungen der § 7-Kommission

Empfehlung 1
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Maßnahmen zur Erhal-
tung pflanzengenetischer Ressourcen durch Identi-
fizierung, Dokumentation und der Unterstützung
einer kontinuierlichen In-situ- Vermehrung des  Saat-
und Pflanzgutes von traditionellen Landsorten 
(eingebracht von Richard Hubmann, Grüne)

Die Erhaltung der Vielfalt der regional spezifischen Land-
sorten bei Kulturpflanzen bedarf nicht nur der Ver-
wahrung von Samenproben in verschiedenen Gen-
banken im öffentlichen und privaten Eigentum, sondern
auch der kontinuierlichen Pflege durch gezielte und
regional breit gestreute In-situ- Vermehrung durch
regelmäßigen Anbau der entsprechenden Sorten.
Damit soll erreicht werden: 

l Breite Absicherung des genetischen Potentials an mög-
lichst vielen Standorten und damit die Absicherung der
Verfügbarkeit

l Die breite Beobachtung der Anpassung des genetischen
Materials an Umweltbedingungen ermöglichen

l Erhaltungszüchterische Maßnahmen ermöglichen

Dieses Ziel wird unter anderem auch durch die Maß-
nahme zur Förderung des Anbaus seltener Kultur-
pflanzen in den Öpul- Programmen unterstützt. Zusätz-
lich empfehlen wir dem Herrn Bundesminister insbe-
sondere für jene überwiegende Mehrheit der erhal-
tungswürdigen  Landsorten, die nicht (mehr)  der Sor-
tenliste oder im EG- Sortenkatalog eingetragen sind,
folgende unterstützende Maßnahmen zu ergreifen:

Neu beschlossene Empfehlungen im Grünen Bericht 2007
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1.Ausreichend Ressourcen für die AGES bzw. kooperierende
private Institutionen bereitzustellen, damit sich diese lau-
fend mit der Identifikation, Beobachtung, Erhaltungs-
züchtung und Begleitforschung traditioneller Landsorten
beschäftigen können.

2. Durch eine geeignete Verordnung gem. Saatgutgesetz 1997
dafür zu sorgen, dass auf technische Reinheit und phyto-
sanitäre Gesundheit geprüftes Saatgut von Landsorten in
ausreichend großer Menge auf den Markt gebracht wer-
den kann, dass auch ein Anbau im Rahmen der üblichen
ackerbaulichen Praxis möglicht wird.

Empfehlung 2
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Milchproduktion in
den Berggebieten und Benachteiligten Gebieten
(eingebracht von Erich Schwärzler, ÖVP, und Rupert Huber,
Landwirtschaftskammer Österreich)

Die Milchproduktion ist in Verbindung mit der Rinder-
haltung vor allem für die Berggebiete und Benachtei-
ligten Gebiete eine wesentliche Existenzgrundlage für
viele bäuerliche Familien. Sowohl vor als auch nach
dem EU-Beitritt haben die agrarpolitischen Instru-
mente einen wirksamen Beitrag für die ökonomische
Bedeutung dieses Betriebszweiges geleistet. Mit dem
WTO - bedingten Abbau von marktstützenden Maß-
nahmen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik folg-
te die Entwicklung immer mehr dem marktwirtschaft-
lichen Prinzip. Die Standortbedingungen in den Berg-
gebieten und Benachteiligten Gebieten mit den damit
verbundenen höheren Produktionskosten kommen
dadurch stärker in den Vordergrund und führen zur
Frage der zukünftigen Rolle der Milchproduktion in den
verschiedenen Regionen.

Die Erhaltung der Milchproduktion in den Berggebie-
ten und Benachteiligten Gebieten ist nicht nur aus der

Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe hinsichtlich
ihrer Produktions- und Einkommensgrundlage sondern
auch aufgrund der notwendigen nachhaltigen Bewirt-
schaftung für die Erhaltung der Landschaft eine wich-
tige agrar- und regionalpolitische Aufgabe. In diesem
Zusammenhang wirkte die Milchquotenregelung in
diesen Regionen stabilisierend auf die Erhaltung der
Milcherzeugung. Die aktuelle Situation nach der fun-
damentalen Reform der GAP 2003 signalisiert eine mas-
sive Mehrheit auf EU-Ebene für ein Auslaufen der Milch-
quotenregelung. Die § 7 Kommission empfiehlt dem
Bundesminister für Land- und Forstwirt-schaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft:

l Fortsetzung der Initiativen auf EU - Ebene für eine agrar-
politische Programmatik im Sinne des Europäischen Agrar-
modells mit einem flächendeckenden Ansatz. Damit soll
auch in der Zukunft in den Berggebieten und Benachtei-
ligten Gebieten mit naturbedingten Standortnachteilen die
landwirtschaftliche Produktion aufrecht erhalten werden,
um den bäuerlichen Familien eine wirtschaftliche Grund-
lage zu geben und den landeskulturellen Anforderungen
Rechnung zu tragen.

l Durchführung von eingehenden Studien - einschließlich der
Einbeziehung von Erfahrungen wie beispielsweise in der
Schweiz - über die Auswirkungen einer weitgehenden Libe-
ralisierung der Milchproduktion ohne Quotenregelung
unter besonderer Berücksichtigung der Folgen für die
Landwirtschaft in den Berggebieten und der damit ver-
bundenen Effekte für die Regionen in wirtschaftlicher und
ökologischer Hinsicht.

l Weiterentwicklung der österreichischen Positionierung mit
einer besonderen Beachtung der positiven Aspekte der
Milchquotenregelung für geeignete wirtschaftliche Rah-
menbedingungen einschließlich von Fragen der Mengen-
steuerung zur Erhaltung der Milchproduktion in den Berg-
gebieten und Benachteiligten Gebieten mit konkreten flan-
kierenden Instrumenten und Erarbeitung diesbezüglicher
Vorschläge wie beispielsweise eine Milchprämie bei Berück-
sichtigung der strukturellen und naturbedingten Produkti-
onsbedingungen.

Empfehlung 3
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Energiebilanz und
Ökobilanz beim Einsatz von Pflanzen aus land-
wirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Produk-
tion für erneuerbare Energiequellen 
(eingebracht von Maria Burgstaller, Bundesarbeitskammer)

In Österreich wird erneuerbare Energie aus Biomas-
se unabhängig von der Art und Herkunft der landwirt-

schaftlichen Rohstoffe gefördert. Neben den festge-
legten Einspeistarifen (Ökostromgesetz) und den
Flächenprämien für den Anbau der nachwachsenden
Rohstoffe (NAWAROS) spielen Investitionsförderungen
eine wesentliche Rolle, die zum verstärkten Ausbau der
erneuerbaren Energie aus der landwirtschaftlichen
Produktion führen. Die damit erreichte Reduktion der
Anbauflächen für die Lebensmittelproduktion führt zu
einer Preisstabilisierung bei wichtigen Agrarprodukten.
Im neuen Programm zur Entwicklung des ländlichen
Raums ist geplant, die Anzahl der Biomasse-Projekte

Wieder beschlossene Empfehlungen aus dem Grünen Bericht 2006
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zu verdoppeln. Um die öffentlichen Mittel im Sinne von
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit effizient ein-
zusetzen, sollten jene Pflanzen bzw. Anbaumethoden
ausgewählt werden, die die wirtschaftliche Effizienz und
den größtmöglichen ökologischen Effekt sicherstellen,
und jene Projekte, die die höchste Beschäftigungs-
wirkung mit sich bringen, gefördert werden.

Die § 7-Kommission empfiehlt dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft:

l Bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen-
zufassen, um die Energie- und Ökobilanz der einzelnen
NAWAROS darzustellen

l Den derzeitigen Einsatz und das künftige Potential der
einzelnen NAWAROS sowie deren Ausbeute und Anteil
(gemessen am Brennwert) am gesamten Aufkommen
an der erneuerbaren Energie auch bei Pflanzen darzu-
stellen

l Die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch
die erneuerbaren Energieträger auch bei Pflanzen im
Verhältnis zu den Investitionen und Förderungen in den
letzten fünf Jahren darzustellen

l Den Einsatz jener Pflanzen zu fördern, die, unter Einbe-
ziehung der landwirtschaftlichen Produktionsmittel und -
verfahren, den größten Umweltnutzen, insbesondere
bezüglich CO2-Bilanz und die beste Beschäftigungswir-
kung bringen

l Fördermöglichkeiten auszuschließen, wenn nachweis-
lich gravierende negative Umweltwirkungen festgestellt
werden

l Den Importbedarf an NAWAROS sowie die Abhängigkeit
von den Öl- und Gasimporten darzustellen, falls diverse
Ziele (Ökostromgesetz, EU-Richtlinien) maximal ausge-
schöpft würden

Empfehlung 4 
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Studie "Arbeitsbedarf
in der Landwirtschaft"
(eingebracht von  Maria  Burgstaller, Bundesarbeitskammer)

In Folge der Empfehlung der § 7-Kommission aus dem
Jahr 1998 wurde die Studie "Arbeitsbedarf in der Land-
wirtschaft" von der Bundesanstalt für Landtechnik und
der Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft
erstellt. Diese Studie stellt eine umfassende und wich-
tige Grundlage für weitere Forschungen und Analysen
dar. Die Kommission nach § 7 des Landwirtschafts-
gesetzes empfiehlt dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft:

l Durch Betreuung und Pflege der erhobenen Daten die
Ergebnisse auf dem aktuellen Stand zu halten

l Die Daten und Ergebnisse der Forschung und Politik zur
Verfügung zu stellen

l Forschungsarbeiten, die auf diesen Daten basieren, zu
unterstützen

l Den nationalen Spielraum betreffend Arbeitseinsatz als
zusätzliches Kriterium für Förderungen und Leistungs-
abgeltungen bei Beachtung der Ökologie, der notwendi-
gen nachhaltigen ökonomischen Effizienz und Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen 

l Vorschläge zur Einbeziehung des notwendigen Arbeits-
einsatzes zu erarbeiten und Möglichkeiten zur Einbezie-
hung in Direktzahlungen im Marktordnungsbereich und
bei der Leistungsabgeltung unter dem Aspekt der
Gemeinsamen Agrarpolitik und deren Zielen zu untersu-
chen

Empfehlung 5
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Berggebiete und Be-
nachteiligte Gebiete
(eingebracht von Rupert Huber, Landwirtschaftskammer
Österreich und Erich Schwärzler, ÖVP)

Hinsichtlich der Abgrenzung der landwirtschaftlichen
Benachteiligten Gebiete wird die EK aufgrund des
Berichtes des EU-Rechnungshofes im Jahre 2008
einen Vorschlag vorlegen, die Umsetzung ist für 2010
vorgesehen. Auch die spezifischen Ausgleichszah-
lungen für diese Gebiete stehen bezüglich der Umset-
zungsbedingungen auf dem Prüfstand. Auch weitere
Rahmenbedingungen wie vor allem die zukünftige
Gestaltung des EU-Haushaltes und auch die struktur-
politischen Instrumente sind in diesem Zusammenhang
von großer Bedeutung. Die Kommission gemäß § 7 des
Landwirtschaftsgesetzes empfiehlt dem Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft:

l Durchführung vorbereitender Analysen betreffend die
Strukturen der österreichischen Landwirtschaft in den
Benachteiligten Gebieten unter besonderer Berücksich-
tigung der naturbedingten Faktoren der verschiedenen
Gebietskategorien insbesondere als Grundlage für die
Diskussion der Abgrenzung der Sonstigen Benachteilig-
ten Gebiete

l Erstellung einer Grundkonzeption für eine Rahmenrege-
lung der EU für die Abgrenzung der Berggebiete und
Benachteiligten Gebiete und Vorgaben für eine subsidiä-
re Umsetzung durch die Mitgliedstaaten

l Die österreichischen Erfahrungen mit der Differenzie-
rung der Berggebiete und Benachteiligten Gebiete in die
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EU einbringen, Ausarbeitung von Empfehlungen für den
weiteren Ausbau der Instrumente für die Differenzierung
der Berggebiete und Benachteiligten Gebiete durch die
Mitgliedstaaten für eine zielkonforme und möglichst
objektive Gestaltung der Ausgleichszulage für die Berg-
gebiete und Benachteiligten Gebiete

l Besondere Berücksichtigung der Berggebiete bei der
Umsetzung des neuen Programms Ländliche Entwick-
lung im Bereich der Diversifizierung und EU-Strukturpoli-
tik für eine nachhaltige Stärkung der Regionen

Empfehlung 6
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Entbürokratisierung
der Gemeinsamen Agrarpolitik
(eingebracht von Erich Schwärzler, ÖVP, und Rupert Huber,
Landwirtschaftskammer Österreich)

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist die einzige verge-
meinschaftete Politik der Europäischen Union und
erfordert in den marktrelevanten Bereichen angesichts
des Binnenmarktes unionsweite Regeln. Die zweite
Säule der GAP mit den Maßnahmen im Rahmen der
Ländlichen Entwicklung hat mit der gemeinsamen
Finanzierung zwischen EU und den Mitgliedstaaten ein
ausgeprägtes Element der Subsidiarität, um den spe-
zifischen Anforderungen in den Bereichen Leistungs-
abgeltung und Instrumente zur Entwicklung der Land-
und Forstwirtschaft und des ländlichen Raumes Rech-
nung tragen zu können.Die Landwirtschaft als erster
Adressat der Gemeinsamen Agrarpolitik ist heute mehr
denn je mit einer Überbürokratisierung konfrontiert,
wodurch die prioritären Ziele und Instrumente nicht mehr
klar ersichtlich sind und funktionslose bürokratische
Abläufe immer mehr in den Vordergrund rücken. Es ent-
steht auch zunehmend der Eindruck, dass immer neue
Regelwerke erfunden werden, ohne bestehende Anfor-
derungen optimal umgesetzt zu haben. Die derzeiti-
gen Vorhaben der EK für eine Neuregelung der Staat-
lichen Beihilfen, wie beispielsweise für die Tierzucht-
förderung und Werbemaßnahmen, ist in diesem Zusam-
menhang besonders zu erwähnen, weil damit bewähr-
te Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
abgeschafft werden sollen und die verbleibenden Mög-
lichkeiten einer Regelungswut unterzogen werden sol-
len, die der Subsidiarität fundamental entgegensteht.

Die Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsge-
setzes empfiehlt dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft:

l Klare Zielsetzungen und darauf aufbauende praxistaug-
liche Regelwerke in der Umsetzung der Gemeinsamen

Agrarpolitik, die eine klare Funktionalität haben und im
Vollzug wirtschaftsnahe angewandt werden können

l Konzentration von Standards (CC) in der landwirtschaft-
lichen Produktion auf sinnvolle, wirksame und zielkon-
forme Anforderungen und Kontrollvorgaben, die ökono-
mischen Grundsätzen sowie der Verhältnismäßigkeit
und der Nutzung von Synergieeffekten in einem Zusam-
menhang mit CC bezogen auf die beiden Säulen der
Gemeinsamen Agrarpolitik dienen

l Umsetzung des Binnenmarktkonzeptes bei land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln und Senkung des
bürokratischen Mehraufwandes und Kosten durch Har-
monisierung der nationalen Zulassungsverfahren unter
Einhaltung hoher Sicherheitsstandards bezüglich
Umwelt und Lebensmittelsicherheit

l Verstärkte Handhabung des Subsidiaritätsprinzips bei
den Staatlichen Beihilfen mit einer verantwortlichen
Rolle der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines fle-
xiblen Regelungsrahmens durch die EU

l Konzentration der Evaluierungsinstrumente auf die
tatsächlichen Erfordernisse, um die Funktionalität und
Zielerreichung und Wirkung der Maßnahmen überprüfen
zu können

l Erstellung von Statistiken betreffend die Produktions-
grundlagen und wirtschaftlichen Aktivitäten mit einer pri-
oritären Verwendung von Verwaltungsdaten, die mit
dem Vollzug der Gemeinsamen Agrarpolitik anfallen und
damit eine größere Aussagekraft haben und Reduktion
der Erhebungen, soweit diese Daten im Invekos mit der
notwendigen Aussagekraft vorhanden sind. Auch auf der
EU-Ebene sollen die Invekos-Daten für statistische
Zwecke verwendet werden und dadurch umfangreiche
statistische Erhebungen ersetzen 

Empfehlung 7
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft betreffend der Sicherung
der Gentechnikfreiheit des biologischen und
konventionellen Landbaus - Erarbeitung eines
Bundesgrundsatzgesetzes zum Schutz der biolo-
gischen und gentechnikfreien Landwirtschaft
(eingebracht von allen Mitgliedern der § 7 Kommission)

Mit 18. April 2004 treten die EU Verordnung Nr.
1829/2003 betreffend die Kennzeichnung genetisch ver-
änderter Lebensmittel und Futtermittel sowie die EU-
Verordnung Nr. 1830/2003 betreffend die Rückver-
folgbarkeit von GVO sowie Kennzeichnung in Kraft.
Gleichzeitig mit der Neugestaltung dieser Richtlinie
wurde auch die EU-Freisetzungsrichtlinie 2001/18
dahingehend ergänzt, dass nach Art 26a (1) die Mit-
gliedstaaten die geeigneten Maßnahmen ergreifen
können, um das unbeabsichtigte Vorhandensein von
GVO in anderen Produkten zu verhindern. Weiters publi-
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zierte die EU am 23. Juli 2003 Leitlinien für die Koexis-
tenz gentechnisch veränderter, konventioneller und öko-
logischer Kulturen, die dringend einer bindenden recht-
lichen Normierung bedürfen. Zusätzlich wurde von der
Europäischen Union bezüglich einer Regelung der Haf-
tung für die möglichen wirtschaftlichen Schäden aus
technischen und biologischen GVO-Verunreinigungen
die entsprechende Verantwortung auf die Mitglied-
staaten abgeschoben. Die EU weigert sich, trotz kla-
rer Forderungen auch von Seiten Österreichs, ent-
sprechende rechtlich bindende Normen für diese offe-
nen Probleme zu erlassen. Eine einheitliche rechtliche
Regelung auf einer möglichst integrativen Ebene wie
der EU wäre deshalb notwendig, um Wettbewerbs-
verzerrungen möglichst weitgehend zu vermeiden.

Nachdem im Laufe des Jahres 2004 mit neuerlichen
Zulassungen von GV-Pflanzen bzw. auch den ent-
sprechenden Eintragungen in die europäischen Sorten-
listen zu rechnen ist und auch die derzeit noch gülti-
gen österreichischen Importverbote aufgehoben wer-
den dürften, ist es notwendig, dass die Bundesregie-
rung entsprechende gesetzliche Maßnahmen setzt, um
den Status der Gentechnikfreiheit des biologischen
Landbaus zu erhalten, als auch die Gentechnikfreiheit
einer konventionellen Produktion weiterhin zu garan-
tieren. 

Im Rahmen der Regelung der Koexistenz gegenüber
einem möglichen GVO-Anbau stehen sowohl Fragen
des Nachbarschafts- und Haftungsrechts als auch
Fragen des Agrar-, Umwelt- und Naturschutzrechts in
einem engen sachlichen Zusammenhang und sind
außerhalb der in Länderkompetenzen liegenden Berei-
che auf Bundesebene zu regeln und zu koordinieren. 

Die Kommission nach § 7 des Landwirtschaftsgeset-
zes empfiehlt daher dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft:

l Verstärkte Initiativen auf europäischer Ebene für die Ent-
wicklung von harmonisierten Vorschriften betreffend Ko-
existenz und Haftung 

l Zur Erhaltung der Gentechnikfreiheit des biologischen
und konventionellen Landbaus wesentliche Leitlinien im
Rahmen der Bundeskompetenz in Ergänzung zu den EU-
Vorgaben zur Regelung der Koexistenz auszuarbeiten

l Es muss die Haftung für wirtschaftliche Schäden aus tech-
nischen und biologischen Verunreinigungen durch GVO
umfassend, verursachergerecht und treffsicher bis
30.6.2005 geregelt werden

l Es ist Vorsorge zu tragen, dass durch einen möglichen GVO-
Anbau sowohl jenen Bauern, Organisationen und Unter-
nehmen, die gentechnikfrei bleiben wollen, keine zusätz-
lichen Kosten erwachsen, als auch für die öffentliche
Hand keine zusätzlichen Kosten anfallen

l Sorge zu tragen, insbesondere in Kombination mit dem
Saatgutwesen, dass auch weiterhin gentechnikfreies Saat-
gut entsprechend der österreichischen Gentechnik-Saat-
gutverordnung, erzeugt werden kann, und dass insbe-
sondere gentechnikfreie geschlossene Anbaugebiete fest-
gelegt werden

l Sorge zu tragen, dass in ökologisch sensiblen Gebieten,
insbesondere Naturschutzgebieten, von nationalem und
internationalem Rang keine GVO ausgebracht werden

l Sorge zu tragen, dass der biologische Landbau sowie die
In-situ- Erhaltung der genetischen Ressourcen auch in
Zukunft über entsprechende gentechnikfreie Entwick-
lungsgebiete verfügt

Empfehlung 8
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Förderung der Ge-
schlechtergleichstellung zwischen Frauen und Män-
nern im ländlichen Raum
(eingebracht von Johanna Gerhalter und Richard Hubmann,
die Grünen)

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 

l die einschlägige Empfehlung der Kommission aus dem Jahr
2002 sowie auf 

l den Entschließungsantrag (51/A(E) betreffend die "Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern im ländlichen
Raum und zur Verringerung der Einkommensunterschie-
de" beschlossen am 3. Dezember 2003 

schlägt die Kommission folgende spezifische Chancen-
gleichheitsmaßnahmen vor:

1. Die Berücksichtigung der Chancengleichheit von Frauen
und Männern bei der Vorbereitung, Durchführung und
Bewertung bei allen von den EU-Strukturfonds kofinan-
zierten Interventionen (Maßnahmen, Projekte)

2. Beiziehung von Genderexpert/innen (auch NGO`s) bei der
Planung von regionalen Entwicklungsprogrammen und -
initiativen (Strukturfondsperiode 2007 - 20013) unter
Berücksichtigung der dafür erforderlichen Finanzmittel

3. Verstärkte Gendersensibilität im Sprachgebrauch mit dem
Ziel, dass Publikationen, Berichte oder Formulare, die in
den Wirkungsbereich des BMLFUW fallen, geschlech-
tergerecht verfasst werden

4. Ein spezielles Kapitel "Frauen und Geschlechterverhält-
nisse im ländlichen Raum" soll als fixer Bestandteil im Grü-
nen Bericht eingeführt werden, um die Lebens- und
Arbeitssituation der Bäuerin bzw. der Frauen im ländlichen
Raum zu dokumentieren und um ihre Arbeit sichtbar zu
machen. Dazu soll eine umfassende geschlechtsdisag-
regierte Datengrundlage entwickelt, erfasst und laufend
fortgeschrieben werden. Das BMLFUW soll dafür verstärkt
Forschungsmittel zur Verfügung stellen
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5. Förderung von Frauen als Entscheidungsträgerinnen in
den regionalen Entwicklungsprozessen und Förderung
einer geschlechterausgewogenen Besetzung relevanter
agrar- und regionalpolitischer Entscheidungsgremien

6. Im Sinne des Gender Mainstreaming als Top down Stra-
tegie soll das BMLFUW die Gleichstellung von Frauen und
Männern durch systematische Interventionen und proak-
tives Handeln bewusst fördern und handlungsleitend
umsetzen

Empfehlung 9
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft betreffend Verminderung der
Grundwasserbelastung durch die Landwirtschaft 
(eingebracht von Richard Hubmann, die Grünen)

Die mit Nitrat belasteten Grundwassergebiete dehnen
sich aus: Von 1995 bis 1997 stieg die Fläche der Grund-
wassergebiete mit Schwellenwertüberschreitungen für
Nitrat wieder um  2%. Und gerade in Gebieten mit hoher
Nitratbelastung gibt es drei- bis fünfmal mehr Mess-
stellen mit Aufwärtstrend als solche mit Abwärtstrend.
Bisher konnte trotz wesentlich verbesserter Entsorgung
der kommunalen Abwässer, trotz  verschiedener Boden-
schutzprogramme der Länder und trotz eines umfang-
reichen Angebots im Rahmen der ÖPUL-Maßnahmen
keine signifikante Verbesserung der Problemsituation
festgestellt werden. Die § 7-Kommission ist der Mei-
nung, dass zur Verminderung der Grundwasserbelas-
tung - gemäß dem Prinzip der Bekämpfung von Umwelt-
schäden an der Quelle - Vorsorgemaßnahmen der Vor-
zug vor späteren teuren Sanierungsmaßnahmen zu
geben ist. In diesem Sinne empfiehlt die Kommission
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft einen policy mix, der den
betroffenen Produzenten unmissverständlich klarstellt, 

l dass der Gesetzgeber Bewirtschaftungsmethoden, die
mit einem Schadstoffeintrag in das Grundwasser verbun-
den sind, mittelfristig nicht hinnehmen wird

l die Förderungspolitik aber darauf ausgerichtet ist, all-
fällige daraus resultierende Wettbewerbsnachteile aus-
zugleichen

Daher empfiehlt die § 7-Kommission dem Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft

1. Alle derzeit bekannten Erkenntnisse und Erfahrungen auf
dem Gebiet der Bodenwirtschaft - insbesondere der Nähr-
stoffdynamik und des Düngemanagements - zusam-
menzufassen und daraus Bewirtschaftungsrichtlinien
abzuleiten

2. Eine Bilanz über die Wirksamkeit der bisher erfolgten Maß-
nahmen und Förderungsprogramme von Bund und Län-
dern zu erstellen, insbesondere im Hinblick darauf, in wel-
chem Ausmaß bisher angebotene Beratungs- und För-
derungsprogramme gerade in den betroffenen Gebieten
angenommen  bzw. zielwirksam umgesetzt worden sind 

3. Gleichzeitig sind diese Schwerpunktsetzungen bei der Ent-
wicklung von ÖPUL-Programmen  und bei der Entwick-
lung von Regionalförderungsmaßnahmen verstärkt zu
berücksichtigen, um wirksame Umweltleistungen, die
über die sogenannte Gute fachliche Praxis hinausgehen,
zu honorieren. Beim ÖPUL 2000 werden diese Umwelt-
ziele ungenügend berücksichtigt und sind nach Möglich-
keit nachzubessern

4. Für Gebiete mit einer regional hohen Konzentration von
Betrieben mit einem GVE Besatz von 2 GVE/ha RLF und
darüber Abstockungsprogramme zu entwickeln und die
Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung zu schaffen, um
den einzelbetrieblichen Tierbesatz zu senken bzw. den Dün-
geranfall "zu entschärfen" und gleichzeitig die Wettbe-
werbsfähigkeit dieser bäuerlichen Tierhalter zur Intensi-
vierungsvariante zu verbessern. (Dies umfasst u.a.: Unter-
stützung der Entwicklung und Marktimplementierung von
Spezialfleischprogrammen, Errichtung von Bio-Gasanla-
gen insbesondere in Gemeinden mit hohem Tierbesatz,
Produktions- und Einkommensalternativen außerhalb der
Tierhaltung etc.)

Die genannten Erkenntnisse stellen auch eine wesent-
liche Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmen-
programmen gemäß § 33 f Abs. 3 WRG dar. Derarti-
ge Maßnahmenprogramme fehlen bislang, weshalb
auch nachhaltige Erfolge im Bereich der Sanierung von
nitratbelasteten Grundwassergebieten ausbleiben.
Daher empfiehlt die § 7-Kommission dem Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft, die Landeshauptleute auf die Notwen-
digkeit, solche Maßnahmenprogramme zu entwickeln
und umgehend umzusetzen, besonders hinzuweisen.
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Anteil der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei an der Bruttowertschöpfung Tabelle 1.1.1

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen

insgesamt

Mrd. Euro Prozentanteil

   1997 165,6 4,008 2,4

   1998 172,3 3,949 2,3

   1999 178,5 3,918 2,2

   2000 188,6 3,970 2,1

   2001 194,3 4,147 2,1

   2002 198,3 4,046 2,0

   2003 203,6 3,968 1,9

   2004 211,5 4,003 1,9

   2005 219,4 3,609 1,6

   2006 232,5 3,870 1,7

1) Laut Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

Quelle: Statistik Austria.

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (1)Jahr

Produktionswert und Faktoreinkommen der Landwirtschaft 2006 (1) Tabelle 1.1.2

2005 2006 Veränderung

Mio. Euro Mio. Euro in Prozent

Pflanzliche Produktion zu Herstellungspreisen 2.262          2.395          5,9

   Getreide (2) 402          468          16,6            

   Handelsgewächse (3) 206          191          -7,1            

   Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus (4) 374          406          8,7            

   Obst 290          291          0,3            

   Wein 395          418          5,7            

   Sonstige (5) 596          621          4,2            

Tierische Produktion zu Herstellungspreisen 2.664          2.784          4,5            
   Tiere 1.613          1.677          4,0

Rinder und Kälber 765          811          6,1            

Schweine 679          698          2,9            

Geflügel 124          119          -3,7            

Sonstige Tiere (6) 45          48          6,0            

   Tierische Erzeugnisse 1.051          1.106          5,3

Milch 876          931          6,3            

Eier 140          140          0,3            

Sonstige tierische Erzeugnisse (7) 36          36          0,3            

Landw. Dienstleistungen u. nichttrennbare nichtlandw. Nebentätigkeiten 515          505          -1,9            
Produktionswert Landwirtschaft zu Herstellungspreisen 5.441          5.684          4,5            
Minus der Vorleistungen 3.150          3.226          2,4            

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2.291          2.458          7,3            
Minus der Abschreibungen 1.454          1.482          1,9            

Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen 837          977          16,7            
Minus der sonstigen Produktionsabgaben 127          110          -13,3            

Plus der sonstigen Subventionen 1.565          1.570          0,3            

Faktoreinkommen Landwirtschaft 2.276          2.436          7,1            
1) Netto, zu laufenden Preisen.
2) Getreide inklusive Körnermais.

3) Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Zuckerrüben, Sonstige Handelsgewächse (Tabak, Hopfen, Textilpflanzen).
4) Gemüse, Baumschulerzeugnisse, Blumen und Zierpflanzen, Anpflanzungen.
5) Futterpflanzen, Erdäpfel, sonstige pflanzliche Erzeugnisse.
6) Schafe und Ziegen, Einhufer, Jagd.
7) Honig, Rohwolle.

Quelle: Statistik Austria.

Zusammensetzung der

landwirtschaftlichen Produktion

1. Gesamtwirtschaft und Agrarsektor

1.1 Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des Agrarsektors

Produktionswert und Faktoreinkommen der Forstwirtschaft 2006 Tabelle 1.1.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft im Zeitvergleich (1) (2) Tabelle 1.1.4

Landwirtschaft (3) Land- und Forstwirtschaft

Mrd. Euro

jährliche

Änderung

in Prozent

Mrd. Euro

jährliche

Änderung

in Prozent

Mrd. Euro

jährliche

Änderung

in Prozent

1997 5,80 2,61 2,71 1,07 6,88
1998 5,55 -4,3            2,58 2,48 1,07 -0,3 6,62 -3,7

1999 5,51 -0,7            2,60 2,39 1,08 1,0 6,60 -0,4

2000 5,60 1,5            2,49 2,59 1,00 -7,8 6,60 0,0

2001 5,92 5,8            2,63 2,78 1,01 1,2 6,93 5,1

2002 5,75 -2,9            2,59 2,61 1,13 12,5 6,89 -0,6

2003 5,72 -0,6            2,63 2,56 1,23 8,6 6,98 1,3

2004 5,90 3,1            2,71 2,66 1,18 -4,1 7,09 1,5

2005 5,42 -8,1            2,26 2,64 1,20 1,6 6,64 -6,3

2006 5,68 4,9            2,40 2,78 1,45 20,5 7,13 7,4

1) Netto, ohne MwSt., zu Herstellungspreisen.
2) Inklusive Gütersubventionen, exklusive Gütersteuern.
3) Inklusive land- bzw. forstwirtschaftlicher Dienstleistungen und nichttrennbarer nichtland- bzw. nichtforstwirtschaftlicher Nebentätigkeiten.

Quelle: Statistik Austria.

Forstwirtschaft (3)davon

pflanzliche

Produktion

Mrd. Euro

davon

tierische

Produktion

Mrd. Euro

Jahr

Produktionswert der Landwirtschaft 2006 nach Bundesländern (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.1.6

Burgen-

land
Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg

Steier-

mark
Tirol

Vorarl-

berg
Wien

Öster-

reich

Getreide (einschl. Saatgut) 47,5 20,5 214,2 108,5 0,5 75,5 0,2 0,1 1,2 468,3 

Handelsgewächse 25,8 1,7 110,1 30,6 0,0 22,1 0,0 0,0 0,8 191,3 

Futterpflanzen 11,7 47,9 121,8 151,2 44,0 101,0 50,8 17,8 0,5 546,7 

Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus 40,4 8,0 100,8 57,0 13,4 79,3 31,3 10,2 65,8 406,2 

Erdäpfeln (einschl. Pflanzerdäpfeln) 1,6 1,1 57,8 6,4 0,4 2,4 1,6 0,1 0,5 72,0 

Obst 20,8 17,0 73,1 51,0 6,8 92,2 8,1 5,2 16,7 290,9 

Wein 144,2 0,0 224,5 0,1 0,0 43,9 0,1 0,0 4,8 417,6 

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 1,3 0,0 0,5 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,3 
Pflanzliche Erzeugung 293,4 96,3 902,8 405,2 65,1 416,6 92,1 33,4 90,3 2.395,2 
Tiere 38,6 134,2 446,5 523,4 68,3 358,1 81,3 26,7 0,2 1.677,3 
Rinder 10,2 76,3 199,8 238,1 61,7 133,6 68,9 22,4 0,1 811,1 

Schweine 15,2 33,5 203,0 253,4 2,6 186,0 3,0 1,8 0,0 698,5 

Einhufer 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 2,4 

Schafe und Ziegen 0,2 3,3 5,4 3,8 2,4 3,6 6,3 1,4 0,0 26,5 

Geflügel 11,8 18,8 33,2 23,7 0,2 31,3 0,1 0,3 0,0 119,5 

Sonstige Tiere 1,1 1,9 4,5 3,9 1,3 3,1 2,7 0,7 0,1 19,3 
Tierische Erzeugnisse 18,8 74,5 237,7 331,3 97,5 188,4 106,7 51,0 0,6 1.106,5 
Milch 9,6 59,9 187,6 292,8 91,9 141,7 99,2 47,8 0,1 930,5 

Eier 7,9 10,0 45,7 27,1 2,9 41,1 3,3 2,1 0,0 140,0 

Sonstige tierische Erzeugnisse 1,3 4,7 4,3 11,4 2,7 5,6 4,2 1,2 0,5 35,9 
Tierische Erzeugung 57,3 208,8 684,1 854,7 165,8 546,5 187,9 77,8 0,9 2.783,8 
Erzeugung landwirtschaftlicher Güter (2) 350,7 305,1 1.586,9 1.259,9 230,9 963,1 280,0 111,2 91,2 5.179,0 
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 9,8 13,5 50,9 43,0 6,7 32,8 11,2 5,9 0,5 174,3 
Nicht trennbare nichtlandw. Nebentätigkeiten 16,7 38,5 84,9 29,8 25,6 55,1 62,9 15,6 1,8 330,9 
Erzeugung des landw. Wirtschaftsbereichs 377,2 357,1 1.722,7 1.332,6 263,1 1.051,0 354,2 132,6 93,5 5.684,1 
1) Vorläufig, Stand Juli 2007; zu Herstellungspreisen.

2) Ohne landwirtschaftliche Dienstleistungen und nichttrennbare nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten.

Quelle: Statistik Austria.

Index der Verbraucherpreise, Großhandelspreise und Agrarpreise Tabelle 1.1.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Produktionswert der Landwirtschaft nach Bundesländern im Zeitvergleich Tabelle 1.1.5

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen in der EU (1) Tabelle 1.1.9

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indizes (2000 = 100)

Belgien 91,7          81,0          89,5          91,1          86,2          94,1          +  9,2           

Bulgarien 111,8          90,5          84,7          92,3          98,1          104,3          +  6,4           

Tschechische Republik 127,2          99,6          87,3          138,8          143,3          152,3          +  6,3           

Dänemark 115,3          81,6          79,6          91,0          95,8          103,2          +  7,7           

Deutschland 127,0          108,9          83,0          125,2          113,8          119,7          +  5,1           

Estland 116,7          109,2          154,8          226,5          237,1          224,7          -  5,2           

Griechenland 101,7          98,2          90,4          84,6          85,2          86,2          +  1,2           

Spanien 108,0          104,8          118,3          110,6          96,6          97,4          +  0,8           

Frankreich 100,9          97,7          95,9          93,5          87,4          94,8          +  8,5           

Irland 98,6          93,5          92,9          90,4          104,2          90,3          -  13,3           

Italien 98,0          96,6          96,7          90,2          94,0          90,9          -  3,4           

Zypern 112,1          112,3          107,5          96,9          94,9          96,8          +  2,0           

Lettland 120,5          115,9          126,2          205,2          212,3          224,2          +  5,6           

Litauen 92,6          86,0          96,6          150,4          191,4          199,5          +  4,3           

Luxemburg 101,7          104,2          95,7          92,9          91,8          92,5          +  0,8           

Ungarn 107,9          91,4          93,4          148,6          153,9          160,5          +  4,3           

Malta 113,7          113,9          109,3          110,7          112,1          109,2          -  2,5           

Niederlande 93,4          79,6          85,5          80,1          84,4          97,2          +  15,1           
Österreich 114,4          108,0          108,6          110,4          107,9          114,6          +  6,2           
Polen 115,0          103,9          96,0          180,9          163,4          180,7          +  10,6           

Portugal 106,4          101,4          123,0          142,5          128,8          131,1          +  1,8           

Rumänien 174,6          159,7          192,1          279,0          155,5          167,4          +  7,7           

Slowenien 86,3          117,6          89,0          141,3          143,9          141,2          -  1,9           

Slowakei 113,6          106,7          100,3          129,7          120,9          123,0          +  1,8           

Finnland 98,6          97,5          96,9          95,3          108,5          100,0          -  7,8           

Schweden 107,8          119,2          118,0          106,4          99,1          99,6          +  0,5           

Vereinigtes Königreich 107,0          118,1          137,6          128,1          125,9          133,9          +  6,4         

EU-15 104,6          100,0          101,5          101,6          98,1          100,9          +  2,8           

EU-25 105,0          101,4          102,2          106,0          101,9          105,4          +  3,5           

EU-27 109,9          106,8          108,0          116,2          107,9          112,1          +  3,9           

Norwegen 97,2          103,1          102,9          81,2          82,5          78,8          -  4,5           

Schweiz 93,9          97,2          90,8          102,6          93,3          92,8          -  0,5           
1) Indikator A: Index des realen Faktoreinkommens in der Landwirtschaft je Jahresarbeitseinheit.
2) EUROSTAT (Abfrage Eurostat-Datenbank Stand Juli 2007).

Quelle: EUROSTAT, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung - Zweite Vorausschätzung.

Mitgliedstaaten

Änderung

2006 zu 2005

in %

Vorleistungen und Abschreibungen in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 1.1.8

Vorleistungen Abschreibungen

davon Landwirtschaft davon Landwirtschaft

Wert

in Mrd. Euro

jährliche Änderung 

in Prozent

Wert

in Mrd. Euro

Wert

in Mrd. Euro

jährliche Änderung 

in Prozent

Wert

in Mrd. Euro

     1997 3,49 3,17 1,46 1,33

     1998 3,39 -2,9            3,08 1,48 1,4            1,35

     1999 3,39 0,1            3,07 1,48 0,5            1,34

     2000 3,37 -0,6            3,06 1,50 1,1            1,36

     2001 3,55 5,3            3,23 1,52 1,2            1,37

     2002 3,55 0,0            3,20 1,54 1,3            1,38

     2003 3,58 0,8            3,18 1,56 1,1            1,38

     2004 3,57 -0,2            3,19 1,58 1,8            1,41

     2005 3,53 -1,1            3,15 1,62 2,6            1,45

     2006 3,62 2,6            3,23 1,66 2,1            1,48

1) Vorläufig, Stand Juli 2007.

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung.

Land- und Forstwirtschaft Land- und ForstwirtschaftJahr
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Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen wichtiger Kulturarten (in Hektar) Tabelle 1.2.1

Getreide (inkl. Mais) 28.864  27.416  24.255  23.359  23.935  23.292  24.441  26.545  24.269  21.983  -9,4      

Hackfrüchte 1.802  1.655  1.701  1.604  1.605  1.635  1.607  1.702  1.717  1.659  -3,4      

Gräser 240  292  496  525  555  596  559  577  449  454  1,1      
Kleinsamige
Leguminosen

268  367  343  347  358  361  376  503  515  587  14,0      

Mittel-/Großsamige
Leguminosen

2.441  2.760  2.189  1.375  1.714  1.765  1.994  3.354  3.003  2.862  -4,7      

Öl- und Faserpflanzen 1.884  2.345  2.561  1.532  1.802  1.811  2.074  788  531  822  54,8      

Sonstige Futterpflanzen 52  71  45  25  62  80  109  60  85  3  -96,5      

Summe 35.551  34.906  31.588  28.766  30.031  29.542  31.165  33.529  30.569  28.370  -7,2      

Quelle: AGES (Saatgutanerkennungsbehörde).

2003 2004

Änderung

2006 zu 2005

in Prozent

2005 2006Kulturart 1997 2001 200220001998 1999

Pflanzenschutzmittel - Stand der Zulassungen (1) Tabelle 1.2.4

Anzahl (2) 628  723  790  837  920  892  750  716  673  623  

Veränderung zum Vorjahr -17   95   67   47   83   -28   -142  -34   -43   -50   

Anzahl (3)      781 (4)     842 (4)   1.559 (5)   1.619 (6)   1.744 (7)

Veränderung zum Vorjahr 61  717   60   125   

1) Jeweils am Ende des Jahres.
2) Anzahl an zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen § 12 (10) PMG 1997.
3) Anzahl der gem. § 12 (10) PMG 1997 ex lege zugelassenen Pflanzenschutzmittel.
4) Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland zugelassen sind.
5) Summe von 869 in Deutschland und 690 in den Niederlanden zugelassenen Pflanzenschutzmittel.
6) Summe von 918 in Deutschland und 701 in den Niederlanden zugelassenen Pflanzenschutzmittel.
7) Summe von 1026 in Deutschland und 718 in den Niederlanden zugelassenen Pflanzenschutzmittel.

Quelle: AGES/BMLFUW.

Pflanzenschutzmittel 200520042003200220012000199919981997 2006

1.2 Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche

Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen 2006 nach Bundesländern Tabelle 1.2.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Bio-Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen 2006 nach Bundesländern Tabelle 1.2.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Pflanzenschutzmittel - in Verkehr gebrachte Wirkstoffmengen (1)
(Wirkstoffstatistik 2002 - 2006) Tabelle 1.2.5

Wirkstoffmengen in t

2002 2003 2004 2005 2006

Herbizide 1.458,3        1.434,2        1.532,2        1.464,7        1.650,9        + 12,7        

Fungizide (2) 587,2        622,1        664,9        715,6        698,2        - 2,4        

Schwefel 591,4        967,2        707,5        814,7        637,2        - 21,8        

Kupferhältige Wirkstoffe 115,6        117,1        115,4        114,3        98,9        - 13,5        

Mineralöle und Paraffinöle (3) 196,1        112,0        138,6        118,8        160,6        + 35,2        

Insektizide (4) 103,6        108,2        119,1        144,1        130,9        - 9,2        

Wachstumsregulatoren 10,7        10,4        6,6        9,5        16,3        + 71,6        

Rodentizide 1,1        1,2        0,8        1,1        2,1        + 90,9        

Sonstige 15,2        12,5        16,6        21,2        20,6        - 2,8        

Gesamt 3.079,2        3.384,9        3.301,7        3.404,0        3.415,7        + 0,3        

1) Im Geltungsbereich des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997. 
2) Einschließlich fungizider Saatgutbehandlungsmittel und Bakterizide, ausgenommen Schwefel und Kupfer. 

3) Einschließlich anderer Öle. 
4) Einschließlich insektizider Saatgutbehandlungsmittel, Akarizide, Molluskizide, Nematizide und Synergisten.

Quelle: BMLFUW/AGES.

Präparategruppe

Änderung

2006 zu 2005

in %
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Düngerabsatz im Zeitvergleich (in 1.000 Tonnen Reinnährstoffen) Tabelle 1.2.7

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Stickstoff (N) 131,8  127,5  119,5  121,6  117,1  127,6  94,4  100,8  99,7  103,7  4,0      
Phosphor (P2O5) 60,0  57,3  53,5  48,5  47,2  47,2  45,2  39,4  36,3  35,0  -3,6      
Kali (K2O) 71,6  61,5  59,7  55,2  53,9  50,1  50,0  49,5  45,8  40,7  -11,1      

Summe 263,4  246,3  232,7  225,3  218,2  224,9  189,6  189,7  181,8  179,4  -1,3      
1) 1. Juli bis 30. Juni.

Quelle: AMA.

Veränderung

 zu VorjahrWirtschaftsjahr (1)
Düngemittel

Düngerabsatz nach Bundesländern 2005/06 Tabelle 1.2.8

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Futtermittelproduktion Gewerbe und Industrie Tabelle 1.2.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Pflanzenschutzmittel - Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstoffen Tabelle 1.2.6

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Lebensmittelindustrie und -gewerbe - Betriebe, Beschäftigte und Produktion (1) (Auszug) Tabelle 1.2.10

2002 2003 2004 2005 2006 (2) Veränderung in %

Anzahl der Betriebe (3) 251    251    249    240    224    -6,7          

Anzahl der Beschäftigten (3) 29.125    29.233    28.343    27.578    27.125    -1,6          
   Arbeiter, Arbeiterinnen
   (inklusive Heimarbeiter, -innen)

17.684    18.102    17.548    17.093    16.813    -1,6          

   Angestellte 11.441    11.131    10.795    10.485    10.312    -1,6          

Löhne und Gehälter (1.000 Euro) 814.604    968.733    944.711    936.431    943.225    0,7          

   Löhne (4) 493.795    496.981    485.069    481.933    484.514    0,5          

   Gehälter (4) 320.808    471.752    459.643    454.498    458.711    0,9          

Jahresproduktionswert (1.000 Euro) 6.215.970    6.298.291    6.331.004    6.342.882    6.470.149    2,0          

   Eigenproduktion 6.186.998    6.262.989    6.296.337    6.315.384    6.439.228    2,0          

   durchgeführte Lohnarbeit 28.973    35.302    34.668    27.498    30.921    12,4          

Abgesetzte Produktion (1.000 Euro) 6.119.635    6.294.075    6.262.038    6.313.706    6.450.682    2,2          

Anzahl der Betriebe (3) 979    1.034    1.012    991    993    0,2          

Anzahl der Beschäftigten (3) 27.894    29.477    30.045    30.934    31.289    1,1          
   Arbeiter, Arbeiterinnen
   (inklusive Heimarbeiter, -innen)

22.263    23.560    24.079    24.778    25.150    1,5          

   Angestellte 5.631    5.917    5.966    6.156    6.139    -0,3          

Löhne und Gehälter (1.000 Euro) 585.566    625.992    645.097    679.203    701.207    3,2          

   Löhne (4) 434.795    465.523    480.171    505.115    522.936    3,5          

   Gehälter (4) 150.771    160.469    164.926    174.088    178.271    2,4          

Jahresproduktionswert (1.000 Euro) 2.989.153    3.112.916    3.362.990    3.547.725    3.733.352    5,2          

   Eigenproduktion 2.973.375    3.094.976    3.349.521    3.534.924    3.716.635    5,1          

   durchgeführte Lohnarbeit 15.778    17.940    13.469    12.801    16.717    30,6          

Abgesetzte Produktion (1.000 Euro) 2.984.167    3.091.527    3.353.294    3.542.676    3.727.703    5,2          

1) Betriebe mit 10 Arbeitnehmern, -innen und mehr gemäß Güterliste 1.
2) 2006: vorläufige Werte.
3) Jahresdurchschnittswerte.
4) Bruttolöhne und -gehälter.

Quelle: Statistik Austria, Konjunkturstatistik.

I. Industrie

II. Gewerbe

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Entwicklung des Gesamt- und Agraraußenhandels 1997 bis 2006 Tabelle 1.3.1

Einfuhr gesamt Ausfuhr gesamt

1997 57,43        3,97       6,9          15,6        51,96        2,45       4,7          20,3        

1998 61,20        4,13       6,8          4,0        56,30        2,67       4,7          8,8        

1999 65,32        4,26       6,5          3,1        60,27        3,09       5,1          15,8        

2000 74,94        4,45       5,9          4,5        69,69        3,41       4,9          10,3        

2001 78,69        4,93       6,3          10,8        74,25        3,93       5,3          15,3        

2002 77,10        5,14       6,7          4,1        77,40        4,23       5,5          7,5        

2003 80,99        5,38       6,6          4,7        78,90        4,84       6,1          14,5        

2004 91,09        5,86       6,4          9,1        89,85        5,38       6,0          11,1        

2005 96,50        6,29       6,5          7,2        94,71        6,01       6,3          11,7        

2006 104,20        6,73       6,5          7,1        103,74        6,65       6,4          10,7        
1) Nach Standard International Trade Classification (SITC).

2) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN).

Quelle: Statistik Austria, ALFIS.
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außenhandel (2)
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Mrd. Euro Prozent Mrd. Euro Prozent
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außenhandel (1)

Agrar-

außenhandel (2)

Anteil des

Agrarsektors

am Gesamt-AH

Einfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.3.2

davon

EU-24 (2) Anteil in % (3)

1 Lebende Tiere 31,6      78,4      154,4      173,4      172,6      99,5        12,3        

2 Fleisch und -waren 213,5      336,0      493,2      531,3      489,5      92        7,7        

3 Fische 73,4      98,7      114,1      141,4      112,6      80        23,9        

4 Milch und Molkereierzeugnisse 164,1      338,4      461,1      487,6      462,3      95        5,8        

5 Andere Waren tierischen Ursprungs 46,2      46,9      64,5      58,4      39,4      67        -9,4        

6 Lebende Pflanzen 174,9      242,1      265,0      262,6      255,1      97        -0,9        

7 Gemüse 246,3      263,9      350,9      368,1      321,0      87        4,9        

8 Obst 377,1      440,5      531,7      544,5      291,6      54        2,4        

9 Kaffee, Tee, Gewürze 207,1      187,1      189,7      253,7      111,5      44        33,8        

10 Getreide 43,8      82,9      113,2      137,9      130,0      94        21,8        

11 Mehl 20,1      43,2      54,9      58,3      55,6      95        6,3        

12 Ölsaaten und Samen 61,1      100,8      140,7      166,4      142,0      85        18,2        

13 Pflanzliche Säfte 13,5      19,6      28,6      29,4      16,7      57        2,8        

14 Flechtstoffe 0,7      1,9      2,0      3,4      1,9      55        70,8        

15 Fette und Öle 97,1      111,6      173,5      216,8      185,8      86        24,9        

16 Fleischzubereitungen 103,6      154,8      223,6      234,6      205,6      88        4,9        

17 Zucker 116,5      155,8      313,3      311,8      279,2      90        -0,5        

18 Kakao und  Zubereitungen daraus 187,9      213,4      292,4      321,3      262,4      82        9,9        

19 Getreidezubereitungen 226,6      353,9      514,4      523,4      491,7      94        1,7        

20 Gemüse- und Obstzubereitungen 185,0      295,7      462,2      461,9      329,7      71        -0,1        

21 Andere essbare Zubereitungen 206,3      260,6      478,9      571,6      503,5      88        19,4        

22 Getränke 149,0      274,2      412,7      424,7      361,0      85        2,9        

23 Futtermittel 151,7      241,0      275,4      273,0      221,4      81        -0,9        

24 Tabak 56,4      111,9      176,5      178,6      136,2      76        1,2        

Summe Landwirtschaft 3.153,4      4.453,3      6.286,9      6.734,2      5.578,4      83        7,1

31 Düngemittel 58,2      59,0      99,3      108,9      92,2      85        9,7        

35 Eiweißstoffe 95,5      151,1      163,9      170,1      155,6      91        3,8        

44 Holz und -waren 1.033,9      1.443,1      1.569,4      1.900,3      1.647,5      87        21,1        

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN).
2) Handel Österreich´s mit den anderen EU-Mitgliedstaaten, daher EU-24.
3) Anteil der Einfuhren aus der EU-24 an allen Einfuhren agrarischer Produkte und Lebensmittel in Prozent.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.
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1.3 Außenhandel mit agrarischen Produkten und Lebensmitteln
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Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.3.3

davon

EU-24 (2) Anteil in % (3)

1 Lebende Tiere 68,6      83,7      94,0      102,6      77,3      75        9,2        

2 Fleisch und -waren 205,1      383,5      613,8      691,0      540,6      78        12,6        

3 Fische 1,5      3,1      3,3      5,1      4,5      89        53,1        

4 Milch und Molkereierzeugnisse 185,9      482,8      741,9      800,8      753,4      94        7,9        

5 Andere Waren tierischen Ursprungs 15,0      18,1      32,0      28,4      23,1      81        -11,3        

6 Lebende Pflanzen 4,6      11,8      19,3      18,2      11,5      63        -5,8        

7 Gemüse 39,0      50,5      56,7      83,0      68,2      82        46,4        

8 Obst 63,1      74,2      104,5      133,3      118,7      89        27,6        

9 Kaffee, Tee, Gewürze 44,0      90,8      137,2      210,0      169,1      81        53,1        

10 Getreide 99,8      149,0      199,3      196,4      167,7      85        -1,5        

11 Mehl 17,2      42,6      86,5      84,5      66,8      79        -2,3        

12 Ölsaaten und Samen 48,8      57,4      89,8      92,2      68,4      74        2,7        

13 Pflanzliche Säfte 2,0      7,8      5,7      5,6      3,7      66        -2,5        

14 Flechtstoffe 1,0      2,6      1,6      1,7      1,6      94        7,5        

15 Fette und Öle 43,9      51,7      89,4      95,1      65,6      69        6,4        

16 Fleischzubereitungen 49,1      50,8      156,1      188,5      174,8      93        20,7        

17 Zucker 77,4      113,8      219,0      197,1      142,8      72        -10,0        

18 Kakao und  Zubereitungen daraus 108,5      173,7      288,6      295,9      230,2      78        2,5        

19 Getreidezubereitungen 119,1      229,5      378,2      418,7      368,1      88        10,7        

20 Gemüse- und Obstzubereitungen 150,7      296,7      397,9      434,9      356,7      82        9,3        

21 Andere essbare Zubereitungen 74,8      137,4      336,3      390,4      250,8      64        16,1        

22 Getränke 247,9      690,6      1.463,6      1.675,7      664,9      40        14,5        

23 Futtermittel 90,1      116,3      193,0      203,9      165,9      81        5,7        

24 Tabak 41,4      92,6      302,2      299,3      222,8      74        -1,0        

Summe Landwirtschaft 1.798,4      3.411,0      6.009,9      6.652,3      4.717,1      71        10,7        

31 Düngemittel 112,2      123,5      174,9      209,7      185,0      88        19,9        

35 Eiweißstoffe 76,2      118,9      189,3      167,9      125,3      75        -11,3        

44 Holz und -waren 1.635,6      2.492,2      3.211,2      3.634,2      2.860,4      79        13,2        

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN).
2) Handel Österreich´s mit den anderen EU-Mitgliedstaaten, daher EU-24.
3) Anteil der Einfuhren aus der EU-24 an allen Einfuhren agrarischer Produkte und Lebensmittel in Prozent.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.

Kapitel Produktgruppe 1995 2000

Änderung

2006 zu 2005

in Prozent

20062005

Einfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel aus EU-Ländern (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.3.4

Belgien und Luxemburg 97,1  98,8  100,8  92,7  111,2  135,9  137,6  143,6  122,8  123,1  0,3      

Tschechische Republik 34,8  33,1  38,4  47,3  54,7  59,3  71,2  104,5  144,3  145,6  0,9      

Dänemark 67,1  65,6  60,3  61,2  65,7  62,8  73,4  68,7  64,4  70,0  8,8      

Deutschland 1.484,0  1.548,4  1.732,7  1.881,9  2.041,3  2.091,4  2.079,8  2.415,2  2.557,1  2.713,0  6,1      

Estland 0,6  0,3  0,1  0,7  0,4  0,8  0,6  0,9  1,1  1,3  16,7      

Griechenland 28,8  32,5  34,2  35,8  36,7  38,9  42,3  41,4  41,1  50,9  23,7      

Spanien 144,0  154,3  159,7  159,7  179,2  191,9  218,5  199,8  206,4  228,3  10,6      

Frankreich 235,5  228,4  229,6  229,7  289,6  272,5  266,4  275,3  272,7  288,9  5,9      

Irland 28,9  77,5  29,8  16,0  9,9  14,9  13,1  38,6  33,1  30,7  -7,5      

Italien 459,5  469,1  498,8  531,6  629,2  631,7  663,6  706,3  693,6  724,3  4,4      

Zypern 4,3  5,5  3,7  2,9  4,7  3,0  2,9  4,9  6,7  3,9  -42,0      

Lettland 0,3  0,1  0,2  0,5  0,5  0,4  0,5  1,4  0,8  0,2  -77,4      

Litauen 0,6  1,2  0,7  3,1  5,3  1,7  3,1  4,9  2,4  4,0  64,0      

Ungarn 129,2  137,8  137,4  153,6  165,8  189,6  251,1  253,2  296,4  316,8  6,9      

Malta 0,0  0,0  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,0  -100,0      

Niederlande 430,0  430,6  447,8  438,9  461,0  516,3  535,6  520,3  534,3  528,9  -1,0      

Polen 38,3  45,2  42,5  48,0  61,4  49,9  62,3  81,0  136,5  172,3  26,3      

Portugal 5,0  4,3  4,0  4,1  4,9  7,4  7,7  21,5  11,2  14,1  25,6      

Slowenien 9,5  12,9  16,2  11,5  11,3  9,7  15,8  18,8  49,4  62,7  27,1      

Slowakei 13,2  15,4  11,2  18,3  25,8  29,1  26,6  51,8  75,0  90,8  21,1      

Finnland 4,0  3,8  5,8  9,0  4,9  9,1  11,2  9,3  8,5  8,2  -4,0      

Schweden 13,0  13,4  12,1  13,5  17,3  22,3  13,4  15,9  14,6  14,9  1,6      

Großbritannien 67,3  72,7  65,3  59,9  58,0  64,2  64,3  60,6  58,9  54,9  -6,8      

EU (2) 3.295,0  3.451,0  3.631,2  3.820,0  4.239,0  4.402,7  4.561,1  5.037,8  5.331,4  5.647,7  5,9      

1) Nach Standard International Trade Classification (SITC).
2) Summe der Importe aus der EU; Rundungsdifferenzen sind technisch bedingt.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.
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Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel in EU-Länder (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.3.5

Belgien und Luxemburg 26,9  41,2  36,7  41,6  54,1  60,0  68,5  71,0  114,6  98,8  -13,8      

Tschechische Republik 78,4  69,3  79,0  78,3  85,7  90,3  98,3  118,8  158,6  176,9  11,5      

Dänemark 10,9  11,6  12,3  13,7  20,0  23,4  26,1  32,2  35,0  34,3  -1,9      

Deutschland 805,8  893,2  1.080,8  1.251,9  1.361,0  1.520,9  1.635,3  1.709,9  1.910,4  2.066,2  8,2      

Estland 4,4  4,1  2,2  3,5  3,6  5,2  6,5  8,2  8,6  7,6  -11,0      

Griechenland 18,8  22,5  28,8  24,7  38,7  37,4  50,8  51,4  49,8  48,9  -1,8      

Spanien 27,2  35,0  44,9  47,8  68,7  84,0  82,4  128,9  138,4  105,9  -23,4      

Frankreich 52,6  81,9  83,2  80,2  77,6  91,2  103,8  129,4  152,1  134,9  -11,3      

Irland 0,7  1,0  2,8  7,2  8,2  7,5  7,6  8,3  18,2  13,7  -24,6      

Italien 475,5  569,5  638,1  710,5  781,2  834,7  973,3  978,9  1.021,7  1.109,4  8,6      

Zypern 4,4  4,4  6,6  8,8  8,0  6,9  8,1  9,9  8,2  9,2  12,6      

Lettland 3,5  4,2  2,6  2,9  5,4  5,3  7,5  6,7  6,4  7,3  14,2      

Litauen 5,7  6,1  2,4  3,0  4,5  6,5  9,5  10,3  11,6  14,7  26,9      

Ungarn 70,7  68,8  57,5  65,3  75,0  72,7  87,1  118,1  168,7  197,1  16,8      

Malta 2,1  2,3  2,6  2,8  2,9  3,2  3,9  3,7  4,1  3,7  -8,7      

Niederlande 84,6  82,8  90,0  103,6  116,2  115,3  186,2  166,7  157,4  170,4  8,3      

Polen 39,3  39,1  37,7  42,6  50,2  51,3  53,2  60,7  75,9  86,3  13,7      

Portugal 3,6  5,3  8,4  8,5  8,4  4,2  9,2  7,8  4,5  6,6  46,5      

Slowenien 93,6  90,0  94,0  83,8  107,7  110,8  98,6  121,1  147,7  170,0  15,1      

Slowakei 37,2  35,8  34,0  30,5  41,6  37,0  43,9  52,8  60,4  72,3  19,7      

Finnland 10,9  13,7  13,2  12,0  13,6  17,4  17,6  19,9  19,0  13,1  -31,4      

Schweden 36,8  35,5  42,0  53,1  52,9  61,7  73,9  80,1  79,0  56,6  -28,4      

Großbritannien 57,1  62,0  151,9  184,1  151,6  89,2  204,3  250,2  166,9  153,3  -8,2      

EU (2) 1.950,6  2.179,5  2.551,6  2.860,4  3.137,0  3.336,2  3.855,7  4.145,2  4.517,2  4.757,3  5,3      

1) Nach Standard International Trade Classification (SITC).
2) Summe der Importe aus der EU; Rundungsdifferenzen sind technisch bedingt.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.
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1.4 Landwirtschaft und Ernährung

Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten (in Prozent) Tabelle 1.4.1

Pflanzliche Produkte 2005/06 Tierische Produkte 2005

  Weichweizen 133    Erbsen 73    Rind und Kalb 140    Konsummilch 128  

  Hartweizen 76    Gurken (Cornichons) 81    Schwein 100    Obers und Rahm 99  

  Roggen 78    Gurken (Salat) 59    Schaf und Ziege 74    Kondensmilch 90  

  Gerste 96    Karfiol 50    Pferd 104    Milchpulver nicht entrahmt

  Hafer 94    Karotten, Möhren 101    Innereien 235    Milchpulver entrahmt

  Körnermais 98    Kohl, Chinakohl 85    Hühner 84    Butter 73  
  Getreide gesamt 104    Kraut weiß und rot 92    Truthühner 44    Käse 93  

  Äpfel 98    Paradeiser 16    Enten 5    Schmelzkäse 260  

  Birnen 84    Rote Rüben 78    Gänse 24  

  Marillen 44    Salat (Häuptel, Eissalat) 76    Geflügel gesamt 68  

  Kirschen und Weichseln 87    Sellerie 101    Fleisch gesamt 104  
  Pfirsiche und Nektarinen 17    Spargel 38    Fische 5  

  Zwetschken, Pflaumen 94    Spinat 118    Eier 74  

  Erdbeeren 46    Zwiebeln 110    Tierische Fette (1) 120  
  Obst gesamt 63    Zucchini 31    Honig 60  

  Zucker 126    Gemüse gesamt 57  
  Erdäpfel 96    Raps und Rüpsen 42  

  Erdäpfelstärke 88    Sonnenblumenkerne 78  

  Hülsenfrüchte 108    Sojabohnen 108  

  Pflanzliche Öle 40    Ölsaaten gesamt 59  
  Bier 101    Wein 83  

1) Innereienfett, Fett aus Tierkörperverwertung; Abschnittsfette auch in Fleischbilanz enthalten.

Quelle: Statistik Austria.
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Pro-Kopf-Verbrauch in der EU Tabelle 1.4.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich Tabelle 1.4.2

Getreide Wein Bier

insgesamt Weizen (1) Roggen (2) Mais (2) (in l) (in l)

1980/81 69,2 48,8 18,5   1,3 60,0 3,4 71,9   87,2 13,6 36,8 1,2 34,9 105,4

1990/91 67,0 49,8 14,0   2,3 61,4 5,1 70,0   77,9 17,5 37,2 1,4 34,0 120,2

1995/96 67,1 50,1   9,9   6,0 57,5 4,3 83,8   92,2 10,4 39,8 1,4 31,0 112,4

1999/00 76,8 56,0 10,7   8,8 56,2 3,8 93,0   98,7 11,0 39,3 1,8 30,9 114,1

2000/01 80,6 58,0 10,6   10,2 53,9 3,8 92,8   100,7 10,9 39,8 1,6 30,5 108,7

2001/02 81,0 57,4 10,5 11,4 55,9 3,9 95,0 101,9 11,4 39,0 1,5 28,5 111,3

2002/03 83,2 59,6 10,4 11,6 57,1 3,7 90,4 102,7 11,5 38,7 1,5 29,8 112,2

2003/04 84,0 60,0 10,4 11,8 52,5 3,5 95,5 102,8 11,8 38,2 1,3 27,8 112,3

2004/05 83,9 60,0 10,5 11,5 54,6 3,8 93,6 106,0 12,0 38,6 1,2 29,8 108,3

2005/06 86,1 62,4 10,4 11,4 53,6 3,9 93,9 106,0 12,6 39,3 1,2 32,0 108,7

Rind-

fleisch

(5)

Schweine-

fleisch

Schaf &

Ziege
Pferd Innereien

Geflügel-

fleisch

1980 97,9    26,1 54,4 11,1 101,3 14,4   8,3 5,5 4,4

1990 101,7    22,4 60,1 13,9 102,9 14,0 11,5 5,1 5,4

1995 65,8 96,8    19,5 56,8   1,1 0,1 2,2 15,3   92,0 13,8 13,9 4,9 5,0

1999 66,2 99,7    19,3 57,7   1,1 0,1 3,2 17,5   93,1 13,8 16,2 5,0 6,0

2000 68,3 102,6    19,6 60,7   1,3 0,1 2,9 17,1   93,1 13,7 16,0 4,8 5,4

2001 65,3 98,3    18,4 56,8   1,2 0,1 2,6 18,4   95,2 13,7 17,5 4,9 6,1

2002 65,3 98,1    18,8 56,6   1,2 0,1 2,6 18,0   99,3 14,0 17,0 4,7 6,0

2003 65,9 98,7    18,8 57,8   1,2 0,1 2,2 17,7   95,5 13,6 18,0 4,5 6,2

2004 66,0 99,4    17,6 57,2   1,2 0,1 3,1 19,2   89,1 13,6 18,1 4,6 7,0

2005 66,4 100,0    18,0 56,8   1,2 0,1 2,7 20,2   90,9 14,0 17,5 4,8 7,7

1) Weichweizen und Hartweizen bzw. Mehläquivalent.
2) Mehläquivalent bzw. Nährmittel.
3) Ab 1994/95: inklusive der importierten zuckerhaltigen Produkte in Zuckeräquivalent.
4) Der menschliche Verzehr ist ein abgeleiteter bzw. geschätzter Wert von der Spalte Fleisch insgesamt. Der Knochenanteil, die Verluste und das Haustierfutter
    sind darin nicht enthalten.
5) Rindfleisch und Kalbfleisch.
6) Milch = Konsummilch + Kuhmilch.
7) Käse = Käse + Topfen.
8) Fische = frische Fische + zubereitete Fische + Fischkonserven.

Quelle: Statistik Austria; ALFIS.
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Anbau auf dem Ackerland (1) Tabelle 2.1.1

1980 1990 2000 2005 2006

Flächen in ha

Getreide 1.069.685   949.528   829.872   796.149   776.783   - 2,4

   Brotgetreide 380.887   377.246   347.611   334.070   313.634   - 6,1

Winterweichweizen (2) 247.024   255.147   269.659   262.960   256.436   - 2,5      

Sommerweichweizen 5.690   4.616   6.396   + 38,6      

Hartweizen (Durum) 15.662   15.460   15.891   + 2,8      

Dinkel 2.795   5.924   5.855   - 1,2      

Roggen 109.234   93.041   52.473   42.847   26.924   - 37,2      

Wintermenggetreide 2.900   5.979   1.332   2.263   2.133   - 5,8      

   Futtergetreide 688.798   572.282   482.261   462.078   463.149   + 0,2

Wintergerste 50.471   96.348   81.884   73.072   63.879   - 12,6      

Sommergerste 323.441   196.076   141.878   118.668   142.564   + 20,1      

Hafer 91.989   61.956   32.981   30.218   35.151   + 16,3      

Triticale 27.528   39.452   23.648   - 40,1      

Sommermenggetreide 29.045   18.738   8.364   6.392   11.588   + 81,3      

Sonstiges Getreide (Sorghum, Hirse, Buchweizen etc.) 905   1.091   1.824   4.639   5.123   + 10,4      

Körnermais 192.947   198.073   164.057   167.226   159.319   - 4,7      

Mais für Corn-cob-mix (CCM) 23.745   22.411   21.877   - 2,4      

Körnerleguminosen 860   53.750   44.803   42.907   40.950   - 4,6

Körnererbsen 40.619   41.114   36.037   32.652   - 9,4      

Pferde(Acker)bohnen (3) 860   13.131   2.952   3.549   4.555   + 28,4      

Andere Hülsenfrüchte (Linsen, Wicken, Süßlupinen etc.) 737   3.321   3.743   + 12,7      

Hackfrüchte 114.921   85.363   67.992   67.172   61.394   - 8,6

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 17.372   11.864   13.210   11.639   11.731   + 0,8      

Späterdäpfel 35.197   19.896   10.527   10.547   10.189   - 3,4      

Zuckerrüben (ohne Saatgut) 50.732   49.758   43.219   44.690   39.075   - 12,6      

Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte 11.620   3.845   1.036   296   400   + 35,0      

Ölfrüchte 10.063   80.322   108.531   112.135   129.762   + 15,7

Winterraps zur Ölgewinnung (4) 3.941   40.844   51.334   35.022   42.301   + 20,8      

Sommerraps und Rübsen (4) 428   229   281   + 22,8      

Sonnenblumen 291   23.336   22.336   30.179   34.621   + 14,7      

Sojabohnen (3) 9.271   15.537   21.429   25.013   + 16,7      

Ölkürbis (5) 10.376   16.271   18.151   + 11,6      

Mohn 654   3.092   3.858   + 24,8      

Sonstige Ölfrüchte (Saflor, Öllein, Öldistel, Sesam, etc.) 5.831   6.871   7.866   5.914   5.537   - 6,4      

Feldfutterbau 263.365   204.242   205.020   242.461   248.796   + 2,6

Silo- und Grünmais 106.262   107.134   73.960   76.987   78.655   + 2,2      

Rotklee und sonstige Kleearten 33.042   18.858   7.574   8.594   10.539   + 22,6      

Luzerne 14.851   7.539   6.770   12.425   13.308   + 7,1      

Kleegras 25.954   27.828   55.835   58.770   63.415   + 7,9      

Sonstiger Feldfutterbau (Mischling u.ä.) 6.361   3.650   4.087   9.185   10.287   + 12,0      

Ackerwiesen, Ackerweiden (Wechselgrünland, Egart) 76.895   39.233   56.794   76.501   72.591   - 5,1      

Sonstige Ackerfrüchte 14.182   12.648   14.972   24.390   26.360   + 8,1

Handelsgewächse (Faserlein, Hanf, Tabak, Hopfen etc.) 612   1.371   1.123   784   900   + 14,7      

Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen 1.744   3.870   3.796   - 1,9      

Gemüse im Freiland: 

          Feldanbau 12.614   9.763   8.636   9.963   11.239   + 12,8      

          Gartenbau (5) 428   445   458   + 2,9      

Gemüse unter Glas bzw. Folie (5) 298   320   277   - 13,6      

Blumen und Zierpflanzen (5)

          im Freiland 292   209   207   - 1,0      

          unter Glas 243   222   222   + 0,1      

Erdbeeren 956   891   1.458   1.504   1.543   + 2,6      

Sämereien und Pflanzgut 623   750   983   946   - 3,7      

Sonstige Kulturen auf dem Ackerland 6.089   6.772   + 11,2      

Bracheflächen 14.522   20.541   110.806   95.266   93.203   - 2,2

GLÖZ-Flächen (6) 6.453   7.080   + 9,7      

Ackerland, insgesamt 1.487.598   1.406.394   1.381.996   1.380.481   1.377.251   - 0,2      

1) Die Auswertung der Flächen erfolgt nach dem Lageprinzip; bis 2004 wurden alle Flächen auf den Betriebssitz bezogen. Rundungsdifferenzen bei Teil- und Gesamtsummen
    technisch bedingt. Weitere Aufgliederung der Feldfrüchte siehe Tabelle 2.1.7. 2) 1980 und 1990 einschließlich Dinkel. 3) Ackerbohnen inklusive Sojabohnen.
4) Inklusive Industrieraps (2000: 6.105 ha; 2005: 6.057 ha; 2006: 6.687 ha). 5) Von Experten wurden Zuschätzungen vorgenommen. 6) Siehe Begriffsbestimmungen.

Quelle: Statistik Austria. Auswertung der Mehrfachanträge-Flächen der Agrarmarkt Austria - Stand vom 1.9.2006.

Feldfrüchte
Änderung

2006 zu 2005

in %

2. Produktion und Märkte

2.1 Pflanzliche Produktion
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Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten Tabelle 2.1.2

1980 1990 2000 2005 2006

in Tonnen

Getreide 4.742.147     5.191.637     4.464.240     4.879.765     4.439.547     - 9,0

   Brotgetreide 1.510.907     1.729.004     1.475.337     1.626.943     1.497.720     - 7,9

Weichweizen (1) 1.116.548     1.306.353     1.243.340     1.374.222     1.304.196     - 5,1        

Hartweizen (Durum) 43.656     62.704     76.609     + 22,2        

Dinkel 16.147     15.495     - 4,0        

Roggen 382.801     396.355     182.781     163.653     93.786     - 42,7        

Wintermenggetreide 11.558     26.296     5.560     10.218     7.634     - 25,3        

   Futtergetreide (2) 3.231.240     3.462.633     2.988.903     3.252.822     2.941.827     - 9,6

Wintergerste 207.789     559.782     407.679     400.227     328.483     - 17,9        

Sommergerste 1.306.702     960.772     446.988     479.401     585.569     + 22,1        

Sommermenggetreide 108.108     77.725     30.195     25.341     40.355     + 59,2        

Hafer 315.896     244.117     117.571     128.432     131.176     + 2,1        

Körnermais (3) 1.292.745     1.620.237     1.851.651     2.020.955     1.746.185     - 13,6        

Triticale 134.819     198.468     110.060     - 44,5        

Körnerleguminosen 186.517     103.620     100.490     102.204     + 1,7

Körnererbsen 145.219     96.503     90.256     89.943     - 0,3        

Ackerbohnen 41.298     7.117     10.234     12.261     + 19,8        

Ölfrüchte 3.762     162.002     186.488     192.819     232.980     + 20,8

Winterraps zur Ölgewinnung 97.073     124.571     103.839     136.758     + 31,7        

Sommerraps und Rübsen 4.454     782     464     545     + 17,4        

Sonnenblumen 692     57.462     54.960     80.782     84.620     + 4,8        

Ölkürbis 3.070     3.013     6.175     7.734     11.058     + 43,0        

Sojabohnen 17.658     32.843     60.573     64.960     + 7,2        

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 403.003     278.031     305.832     340.699     297.993     - 12,5        

Späterdäpfel 860.919     515.505     388.777     422.466     356.628     - 15,6        

Zuckerrüben (ohne Saatgut) 2.587.292     2.494.366     2.633.532     3.132.604     2.493.097     - 20,4        

Futterrüben (4) 604.234     170.519     47.320     17.459     22.343     + 28,0        

Silo- und Grünmais 5.351.955     4.289.257     3.530.673     3.599.714     3.546.351     - 1,5        

1) 1980, 1990 und 2000 inklusive Dinkel. 3) Inklusive Corn-cob-mix (CCM).
2) Exklusive "Sonstiges Getreide". 4) Inklusive Kohlrüben und Futtermöhren.

Quelle: Statistik Austria.

Änderung

2006 zu 2005

in %

Feldfrüchte

Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten Tabelle 2.1.3

1980 1990 2000 2005 2006

in 100 kg/Hektar

Getreide insgesamt

   Brotgetreide insgesamt
Weichweizen (1) 45,2         51,2         45,6         51,4         49,6         - 3,4        

Hartweizen (Durum) 27,9         40,6         48,2         + 18,9        

Dinkel 27,3         26,5         - 2,9        

Roggen 35,0         42,6         34,8         38,2         34,8         - 8,8        

Wintermenggetreide 39,9         44,0         41,8         45,1         35,8         - 20,7        
   Futtergetreide insgesamt (2)

Wintergerste 41,2         58,1         49,8         54,8         51,4         - 6,1        

Sommergerste 40,4         49,0         31,5         40,4         41,1         + 1,7        

Sommermenggetreide 37,2         41,5         36,1         39,6         34,8         - 12,2        

Hafer 34,3         39,4         35,6         42,5         37,3         - 12,2        

Körnermais (3) 67,0         81,8         98,6         103,1         92,4         - 10,4        

Triticale 49,0         50,3         46,5         - 7,5        
Körnerleguminosen

Körnererbsen 35,8         23,5         25,0         27,5         + 10,0        

Ackerbohnen 31,5         24,1         28,8         26,9         - 6,7        
Ölfrüchte, insgesamt

Winterraps zur Ölgewinnung 24,9         24,3         29,6         32,3         + 9,0        

Sommerraps und Rübsen 23,8         18,3         20,3         19,4         - 4,4        

Sonnenblumen 23,8         24,6         24,6         26,8         24,4         - 8,7        

Ölkürbis 5,5         5,3         6,0         4,8         6,1         + 28,2        

Sojabohnen 21,1         28,3         26,0         - 8,1        

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 232,0         234,3         231,5         292,7         254,0         - 13,2        

Späterdäpfel 244,6         259,1         369,3         400,6         350,0         - 12,6        

Zuckerrüben (ohne Saatgut) 510,0         501,3         614,8         708,6         632,7         - 10,7        

Futterrüben (4) 520,0         443,5         456,5         589,8         559,2         - 5,2        

Silo- und Grünmais 503,7         400,4         477,4         467,6         450,9         - 3,6        

1) 1980, 1990 und 2000 inklusive Dinkel. 3) Inklusive Corn-cob-mix (CCM).
2) Exklusive "Sonstiges Getreide". 4) Inklusive Kohlrüben und Futtermöhren.

Quelle: Statistik Austria.

Feldfrüchte
Änderung

2006 zu 2005

in %
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Anbau und Ernte ausgewählter Feldgemüsearten mit Mehrfachnutzung (Auszug) Tabelle 2.1.8

Ernte in Tonnen

1996 2000 2005 2006 1996 2000 2005 2006

Chinakohl 715    679    545    508    30.442    34.850    24.452    28.516    56,1    

Gurken insgesamt 596    575    427    408    35.592    42.837    38.195    35.647    87,4    

Käferbohnen 71    125    109    117    142    224    191    179    1,5    

Karfiol 279    252    186    217    6.753    7.706    6.616    6.791    31,3    

Karotten, Möhren 986    1.264    1.371    1.425    34.271    59.980    79.445    77.201    54,2    

Kraut insgesamt 1.093    906    924    921    53.055    51.109    55.827    58.461    63,5    

Paprika insgesamt 225    165    133    140    5.875    8.276    9.048    10.060    71,9    

Paradeiser insgesamt 180    159    184    189    18.985    24.463    35.321    39.105    206,9    

Rote Rüben 203    204    182    198    6.775    9.588    8.673    10.125    51,1    

Salate insgesamt 1.559    1.532    1.559    60.501    56.594    59.072    37,9    

Schnittlauch 43    46    46    1.155    1.260    1.157    25,2    

Sellerie 283    309    270    290    11.222    15.272    11.659    13.325    45,9    

Spargel insgesamt 164    254    472    497    816    1.581    2.167    2.161    4,3    

Speisekürbis 119    231    235    6.996    10.802    9.889    42,1    

Spinat 522    302    437    478    7.027    7.281    9.903    10.871    22,7    

Zucchini 68    126    99    109    2.040    4.819    3.879    4.252    39,0    

Zuckermais 163    348    286    470    2.672    6.279    5.296    8.037    17,1    

Zwiebel insgesamt 1.719    2.308    2.374    2.518    70.097    95.741    102.990    99.735    39,6    

Alle Gemüsearten 12.417    13.008    12.780    13.794    314.804    498.829    510.713    527.827    38,3    

1) Werte von 2000 beim Endiviennsalat.
2) Werte von 2000 beim Sommerzwiebel.

Quelle: Statistik Austria.

Anbaufläche in Hektar Durchschnittl.

ha-Ertrag

2006 in t

Gemüseart

Tabelle 2.1.9

Weingartenfläche Weinernte Anteil

Insgesamt (1) In Ertrag (2) Insgesamt Weißwein Rotwein (3) Weißwein Rotwein

 Hektar 1.000 Hektoliter Prozent

1960 35.048    30.868    29,1      897,5    782,0    82,6    87,1      9,2      

1970 46.921    41.821    74,0      3.096,1    2.723,1    346,6    88,0      11,2      

1980 59.545    53.981    57,2      3.086,4    2.594,7    487,9    84,1      15,8      

1990 58.188    54.942    57,6      3.166,3    2.562,7    603,6    80,9      19,1      

2000 48.558    46.534    50,3      2.338,4    1.664,0    674,5    71,2      28,8      

2001 48.558    46.183    54,8      2.530,6    1.759,2    771,4    69,5      30,5      

2002 48.558    46.036    56,5      2.599,5    1.871,4    728,1    72,0      28,0      

2003 48.558    42.099    60,1      2.529,8    1.606,0    923,9    69,5      30,5      

2004 51.970    43.540    62,8      2.734,6    1.773,8    960,8    64,9      35,1      

2005 51.970    45.733    49,5      2.264,0    1.450,1    814,0    64,0      36,0      

2006 51.970    43.949    51,3      2.256,3    1.353,8    902,5    60,0      40,0      

Österreich 51.970     45.733     51,3 2.256.297    1.353.842    902.456    64,0484      35,9516      

1) Weingartenerhebungen.
2) Weinernteerhebungen.
3) Rotwein und Rose.

Quelle: Statistik Austria; BMLFUW.

Weinernten und -anbauflächen (Auszug)

Jahr
Hektarertrag

hl/ha

Anbau auf dem Ackerland nach Bundesländern 2006 Tabelle 2.1.4
Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten nach Bundesländern 2006 Tabelle 2.1.5

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten nach Bundesländern 2006 Tabelle 2.1.6

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Anbau von Kleinalternativkulturen Tabelle 2.1.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Obsternte und -anbauflächen Tabelle 2.1.11

Obstart 1985 1990 1995 2005 2006
Änderung 2006 zu 

2005 in %

Kernobst insgesamt 107,5         117,3         162,7         229,3         192,5         -16,1         
Winteräpfel 94,4         103,0         150,4         215,4         180,9         -16,0         

Sommeräpfel 6,6         8,8         6,2         4,2         3,8         -10,9         

Winterbirnen 5,5         4,8         4,8         6,7         5,0         -24,4         

Sommerbirnen 1,0         0,8         1,4         3,1         2,8         -9,7         
Steinobst insgesamt 7,7         7,3         6,4         13,0         14,6         12,1         

Weichseln 0,7         0,5         0,4         0,1         0,2         16,1         

Kirschen         (1)         (1)         (1) 0,9         0,8         -10,3         

Marillen         (1)         (1)         (1) 2,9         5,5         93,6         

Pfirsiche 7,0         6,8         6,0         2,8         2,5         -10,6         

Zwetschken         (1)         (1)         (1) 6,4         5,6         -11,6         
Beerenobst insgesamt 15,6         12,8         12,8         17,5         15,3         -12,6         

Rote und weiße Johannisbeeren 1,2         0,8         0,4         0,7         0,6         -4,1         

Schwarze Johannisbeeren 3,6         0,9         0,6         1,3         1,4         1,1         

Ananas-Erdbeeren 10,8         11,1         11,8         14,3         12,4         -13,2         

Himbeeren 1,2         0,9         -25,7         
Holunder 8,0         7,4         -7,9         
Intensivanbau insgesamt 130,9         137,5         181,8         267,9         229,8         -14,2         

Ernte im Extensivanbau (in 1.000 Tonnen)

Kernobst insgesamt 303,5         320,9         344,9         341,6         433,9         27,0         
Winteräpfel 114,5         122,9         132,8         132,5         182,1         37,5         

Sommeräpfel 25,3         33,8         34,8         38,1         47,8         25,7         

Mostäpfel 52,3         69,3         59,8         62,5         94,5         51,3         

Winterbirnen 25,9         25,6         29,4         30,5         32,9         7,8         

Sommerbirnen 11,6         9,9         11,0         11,9         12,5         5,2         

Mostbirnen 73,8         59,5         77,2         66,2         64,1         -3,3         
Steinobst insgesamt 119,3         64,9         96,1         100,1         132,1         32,0         

Weichseln 2,8         3,6         4,6         4,2         4,7         12,8         

Kirschen 22,8         20,2         28,7         25,0         26,5         5,7         

Pfirsiche 4,1         4,8         5,0         5,5         6,7         22,5         

Marillen 13,6         10,7         17,0         10,2         19,7         92,2         

Zwetschken 76,0         25,6         40,8         55,2         74,6         35,3         
Walnüsse 6,9         12,3         13,4         17,3         17,8         3,1         
Beerenobst insgesamt 30,1         26,5         20,6         21,1         21,1         0,2         

Rote und weiße Johannisbeeren 18,9         16,6         12,0         12,2         12,1         -1,0         

Schwarze Johannisbeeren 5,3         5,8         4,8         5,2         5,2         -0,4         

Stachelbeeren 1,3         1,6         1,9         1,7         1,8         6,0         

Ananas-Erdbeeren 4,6         2,5         1,9         2,0         2,1         3,9         
Extensivanbau insgesamt 459,8         424,6         474,9         480,1         605,0         26,0         
Summe (2) 590,7         562,1         656,7         748,0         834,8         11,6         

Flächen von Intensivobstanlagen (in ha) 

Kernobst insgesamt 4.672         4.251         5.687         6.473         6.474         0,0         
Winteräpfel 4.059         3.625         4.996         5.863         5.863         0,0         

Sommeräpfel 352         345         377         197         197         0,0         

Winterbirnen 187         208         221         214         214         0,0         

Sommerbirnen 74         73         93         199         200         0,5         
Steinobst insgesamt 841         665         754         1.180         1.158         -1,9         

Weichseln 125         74         56         36         28         -22,2         

Kirschen         (1)         (1)         (1) 104         104         0,0         

Marillen         (1) 131         253         456         472         3,5         

Zwetschken         (1)         (1)         (1) 346         348         0,6         

Pfirsiche 716         460         445         238         206         -13,4         
Beerenobst insgesamt 2.086         1.196         1.149         1.504         1.504         0,0         

Rote und weiße Johannisbeeren 197         86         64         69         69         0,0         

Schwarze Johannisbeeren 1.090         310         112         213         213         0,0         

Ananas-Erdbeeren 799         800         973         1.073         1.073         0,0         

Himbeeren 149         149         0,0         
Holunder 963         963         0,0         

Fläche insgesamt 7.599         6.112         7.590         10.120         10.099         -0,2         

 1) Nicht erhoben.
 2) Summe aus Intensiv- und Extensivanbau.

Quelle: Statistik Austria.

Ernte im Intensivanbau (in 1.000 Tonnen)

Weinernten und -anbauflächen nach Weinbaugebieten Tabelle 2.1.10

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Versorgungsbilanz für Reis Tabelle 2.1.14

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Hülsenfrüchte Tabelle 2.1.15

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Ölsaaten 2005/06 Tabelle 2.1.16
Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für pflanzliche Öle Tabelle 2.1.17

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Erdäpfel und Erdäpfelstärke Tabelle 2.1.18

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Zucker Tabelle 2.1.19

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Honig Tabelle 2.1.20

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Gemüse 2005/06 Tabelle 2.1.21

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Obst 2005/06 Tabelle 2.1.22

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Bier Tabelle 2.1.23

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Wein Tabelle 2.1.24

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Grünland - Futter-, Energie- und Rohproteinerträge Tabelle 2.1.12
Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Getreide 2005/06 Tabelle 2.1.13

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Rinder (ohne Kälber): Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) Tabelle 2.2.1

Import Export Import Export Import Export

Schlachtrinder Rindfleisch Zucht-/Nutzrinder

in Stück

1980 582.562    8    34.458    617.012    16.646    60.509    539.716    69    77.317    694.260    

1990 645.484    1    2.113    647.596    4.408    177.644    468.704    434    68.003    715.165    

1995 532.746    17.290    10.757    526.213    42.929    158.848    416.827    1.464    51.678    576.427    

1999 561.493    11.410    23.775    573.858    41.298    215.213    398.755    12.480    52.878    614.256    

2000 566.761    10.025    21.287    578.023    31.534    172.184    426.111    22.844    45.648    600.827    

2001 601.205    5.147    6.856    602.914    23.103    218.415    398.469    1.770    35.999    637.143    

2002 598.445    13.057    4.243    589.631    28.263    221.193    405.515    2.628    29.408    616.411    

2003 583.438    12.809    3.613    574.242    35.794    207.843    414.519    3.332    37.176    608.086    

2004 574.681    30.560    2.820    546.941    41.992    231.564    385.109    5.302    42.312    583.951    

2005 565.698    40.814    3.731    528.615    55.551    230.515    390.734    14.335    48.295    562.575    

2006 595.672    43.318    4.261    556.615    50.255    251.875    394.052    20.246    57.471    593.840    
Quelle: Statistik Austria, AMA, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

Jahre

Markt-

leistung

Inlands-

absatz
BEE

Untersuchte

Schlachtungen

Schweine: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) Tabelle 2.2.2

Import Export Import Export

Lebendschweine Schweinefleisch

in Stück

1980 4.224.780   95.062   2.311   4.132.029   42.432   56.242   4.225.629   654.671   4.786.700   

1990 4.782.488   33   715   4.783.170   15.299   42.389   4.743.412   522.672   5.305.842   

1995 4.610.833   74.903   51.218   4.587.148   456.018   430.608   4.636.244   343.099   4.955.199   

1999 5.297.006   305.338   62.779   5.054.447   894.174   1.458.708   4.732.472   179.390   5.233.837   

2000 5.145.846   290.078   22.582   4.878.350   1.106.048   1.257.772   4.994.122   157.221   5.035.571   

2001 5.028.898   359.294   25.140   4.694.744   955.100   1.289.511   4.694.487   134.730   4.829.474   

2002 5.274.285   540.404   52.957   4.786.838   960.495   1.522.016   4.712.764   126.884   4.913.722   

2003 5.309.799   532.224   57.580   4.835.155   932.062   1.465.685   4.776.177   112.938   4.948.093   

2004 5.312.200   554.271   124.942   4.882.871   1.274.688   1.780.185   4.806.703   85.470   4.968.341   

2005 5.239.428   675.519   97.285   4.661.194   1.444.918   1.926.604   4.757.742   84.756   4.745.950   

2006 5.282.015   761.982   95.868   4.615.901   1.534.492   2.050.702   4.765.806   79.695   4.695.596   
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

BEE
Jahre

Untersuchte

Schlachtungen

Markt-

leistung

Inlands-

absatz

Nicht

untersuchte

Schlachtungen

Schafe: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) Tabelle 2.2.3

Lebende Schafe Fleisch von Lämmern/Schafen (1)

Import Export Import Export

in Stück

1990 245.844       3.876       3.901       245.869       218.336       142       464.039       

1995 277.740       216       451       277.975       239.144       13.371       503.513       

1999 275.014       100       18.597       293.511       167.875       3.924       438.965       

2000 340.200       360       14.708       354.548       165.097       4.629       500.668       

2001 315.243       182       14.752       329.813       157.086       4.668       467.661       

2002 302.076       6       14.606       316.676       148.426       5.270       445.232       

2003 300.587       956       12.143       311.774       139.391       4.069       435.909       

2004 298.493       13.813       12.984       297.664       210.387       4.987       503.893       

2005 295.061       19.990       14.956       290.027       213.326       8.782       499.605       

2006 310.092       4.713       13.451       318.830       145.522       6.931       448.683       

1) 13 kg Lammteile mit Knochen = 1 Stück; 9,1 kg Lammteile ohne Knochen = 1 Stück.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

Jahre
BEE

Schlachtungen

insgesamt

Inlands-

absatz

2.2 Tierische Produktion
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Versorgungsbilanz für Fleisch nach Arten 2005 (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 2.2.4

Bilanzposten Rind & Kalb Schwein Schaf & Ziege Pferd Innereien Geflügel Sonstiges Insgesamt

Bruttoeigenerzeugung (1) 207.621    467.250    7.144    798    51.615    113.768    7.295    855.491    
Einfuhr lebender Tiere 13.038    46.919    441    44    4.245    6.168    0    70.855    

Ausfuhr lebender Tiere 16.191    4.084    329    624    1.791    353    0    23.372    
Nettoerzeugung 204.468    510.085    7.256    218    54.068    119.583    7.295    902.973    
Anfangsbestand 0    0    0    0    0    0    0    0    

Endbestand 0    0    0    0    0    0    0    0    

Einfuhr 23.106    134.085    2.530    550    6.705    81.989    5.406    254.371    

Ausfuhr 79.693    176.362    116    0    38.809    34.642    4.388    334.010    
Inlandsverbrauch 147.881    467.808    9.670    768    21.964    166.930    8.313    823.334    
Verbrauch pro Kopf in kg 18,0    56,8    1,2    0,1    2,7    20,2    1,0    100,0    
Selbstversorgungsgrad in % 140    100    74    104    235    68    88    104    
Menschlicher Verzehr (2) 99.080    329.805    6.431    503    5.711    99.323    5.611    546.464    

Verbrauch pro Kopf in kg 12,0    40,1    0,8    0,1    0,7    12,0    0,7    66,4    

1) Die Bruttoeigenerzeugung umfasst sämtliche im Inland erzeugten Tiere, unabhängig von der Schlachtung im In- oder Ausland. Sie errechnet sich aus den Inlands-
    schlachtungen (gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen) abzüglich der eingeführten und zuzüglich der ausgeführten Schlacht-, Nutz- und Zuchttiere.
2) Der menschliche Verzehr ist ein abgeleiteter bzw. geschätzter Wert von der Spalte Fleisch insgesamt. Der Knochenanteil, die Verluste und das Haustierfutter
    sind darin nicht enthalten.

Quelle: Statistik Austria.

Versorgungsbilanz für Geflügel nach Arten 2005 (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 2.2.5

Bilanzposten Hühner Truthühner Enten Gänse Insgesamt

Bruttoeigenerzeugung 88.467          24.834          146          321          113.768          

Einfuhr lebender Tiere 1.094          5.038          1          35          6.168          

Ausfuhr lebender Tiere 353          0          0          0          353          

Nettoerzeugung 89.208          29.872          147          356          119.583          

Einfuhr 35.249          41.586          4.173          981          81.989          

Ausfuhr 18.830          14.347          1.463          2          34.642          

Inlandsverbrauch 105.627          57.111          2.857          1.335          166.930          
Verbrauch pro Kopf in kg 12,8          6,9          0,3          0,2          20,2          
Selbstversorgungsgrad (in %) 84          44          5          24          68          

Menschlicher Verzehr (1) 62.848          33.981          1.700          794          99.323          

Verbrauch pro Kopf in kg 7,6          4,1          0,2          0,1          12,0          

1) Der menschliche Verzehr ist ein abgeleiteter bzw. geschätzter Wert von der Spalte Fleisch insgesamt. Der Knochenanteil, die Verluste und das Haustierfutter
    sind darin nicht enthalten.

Quelle: Statistik Austria.

Versorgungsbilanz für Eier Tabelle 2.2.6

2004 2005

1.000 Stk.   Tonnen 1.000 Stk. Tonnen

Hühnereier 60 g/Stk. 60 g/Stk.
Verwendbare Erzeugung 1.450.659         87.040         1.487.850         89.271         2,6           

   davon Bruteier 67.572         4.054         58.505         3.510         -13,4           

Einfuhr Schaleneier 308.335         18.500         321.353         19.281         4,2           

   davon Bruteier 19.667         1.180         27.858         1.672         41,7           

Einfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) 385.417         23.125         336.494         20.190         -12,7           

Ausfuhr Schaleneier 66.840         4.010         60.795         3.648         -9,0           

   davon Bruteier 5.498         330         6.110         367         11,1           

Ausfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) 143.833         8.630         86.987         5.219         -39,5           

Inlandsverwendung 1.933.738         116.024         1.997.915         119.875         3,3           

   davon Bruteier 81.740         4.904         80.253         4.815         -1,8           

Nahrungsverbrauch 1.851.998         111.120         1.917.662         115.060         3,5           

Verbrauch pro Kopf in Stk. bzw. kg 227         13,6         233         14,0         2,8           

Selbstversorgungsgrad in % 75         74         
Quelle: Statistik Austria.

Bilanzposten

Veränderung

2005 zu 2004

in %

Versorgungsbilanz für Fische Tabelle 2.2.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für tierische Fette Tabelle 2.2.8

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.



Kuhmilchproduktion nach Bundesländern Tabelle 2.2.13

2004 2005 2006 Änderung 06 zu 05 in %

Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung

1.000 t kg/Kuh 1.000 t kg/Kuh 1.000 t kg/Kuh in %

Burgenland 34,0     6.001      32,4     6.145      32,0     6.370      -1,3        3,7        

Kärnten 198,2     5.912      198,8     5.709      202,5     5.845      1,8        2,4        

Niederösterreich (inkl. Wien) 637,5     5.851      630,7     5.834      639,8     5.993      1,4        2,7        

Oberösterreich 986,3     5.662      972,4     5.640      979,9     5.767      0,8        2,3        

Salzburg 322,4     5.530      322,4     5.536      319,1     5.580      -1,0        0,8        

Steiermark 475,2     5.829      472,7     5.801      479,7     5.934      1,5        2,3        

Tirol 339,7     6.063      338,7     6.085      344,5     6.166      1,7        1,3        

Vorarlberg 144,1     6.389      145,5     6.488      149,2     6.548      2,5        0,9        
Österreich 3.137,3     5.802      3.113,7     5.783      3.146,7     5.903      1,1        2,1        

Quelle: Statistik Austria.

Bundesland
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Kuhmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 2.2.11

Erzeugung Verwendung

Lieferleistung Ernährung (1) Futter (2) Schwund

1.000 Tonnen

1997 3.015,0 80,3 2.420,7 201,8 362,4 30,2

1998 3.042,6 80,5 2.449,6 221,6 341,0 30,4

1999 3.131,9 81,4 2.550,8 206,8 343,0 31,3

2000 3.233,2 82,4 2.663,7 187,4 349,8 32,3

2001 3.299,6 80,5 2.656,2 202,1 408,3 33,0

2002 3.292,2 80,7 2.658,1 205,3 395,9 32,9

2003 3.229,9 82,2 2.654,5 187,7 355,4 32,3

2004 3.137,3 84,5 2.651,9 154,3 299,7 31,4

2005 3.113,7 84,0 2.616,9 152,0 313,7 31,1

2006 3.146,7 85,0 2.673,5 150,0 291,7 31,5

1) Ernährungsverbrauch am Hof.
2) Verfütterung am Hof.

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen des BMLFUW.

Jahr Insgesamt

1.000 Tonnen

Milchlieferleistung

in % der Erzeugung

Kuhmilchproduktion und -lieferleistung Tabelle 2.2.12

Milchproduktion Milchlieferanten und Milchlieferleistung

insgesamt je Kuh und Jahr insgesamt je Kuh und Jahr je Lieferant und Jahr

in 1.000 Stk. in 1.000 t in kg in 1.000 t in kg

1960 1.131,1      2.841,6      2.512       226.200       1.564,5      1.383       6.916       

1970 1.077,5      3.328,4      3.089       193.600       2.049,6      1.902       10.587       

1980 975,0      3.430,0      3.518       134.100       2.236,4      2.294       16.677       

1990 904,6      3.349,9      3.791       99.000       2.243,9      2.481       22.666       

1995 638,3      2.948,2      4.619       77.000       2.290,3      3.588       29.745       

2000 620,6      3.233,2      5.210       63.606       2.663,7      4.292       41.878       

2003 572,9      3.229,9      5.638       56.583       2.654,5      4.634       46.913       

2004 540,7      3.137,3      5.802       51.431       2.651,9      4.904       51.563       

2005 538,4      3.113,7      5.783       48.474       2.616,9      4.860       53.985       

2006 533,0      3.146,7      5.903       45.847       2.673,5      5.016       58.313       
1) Durchschnittsbestand; daher ergibt sich ein Unterschied zu den auf Stichtage bezogenen Darstellungen in Tabelle 3.1.24.

Quelle: Statistik Austria, BMLFUW.

Bestand

an Milchkühen (1)Jahr
Lieferanten

Versorgungsbilanz für Kuhmilch Tabelle 2.2.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Versorgungsbilanz für Kuhmilchprodukte 2005 (in Tonnen) Tabelle 2.2.10

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Holzeinschlag (in 1.000 Erntefestmetern ohne Rinde, bis 2005 nur Derbholz) Tabelle 2.3.1

Holzart
10-Jahres-Mittel

1997-2006
2005 2006

Änderung 2006 zu 2005

in %

Rohholz für die stoffliche Nutzung

   Nadel-Sägeholz > 20cm

   Laub-Sägeholz > 20cm

   Nadel-Sägeschwachholz

   Laub-Sägeschwachholz

   Nadel-Industrieholz

   Laub-Industrieholz

Rohholz für die energetische Nutzung

Nadelholz

Laubholz

Gesamteinschlag

nach Waldbesitz

10-Jahres-Mittel 87-96 10-Jahres-Mittel 97-06 2005 2006

1.000 Efm

o.R.
%

1.000 Efm

o.R.
%

1.000 Efm

o.R.
%

1.000 Efm

o.R.
%

Betriebe ab 200 ha 4.627     35,5       5.101     34,1       5.531     33,6       5.533     33,6       

Betriebe unter 200 ha 6.334     48,6       7.803     52,2       8.933     54,2       8.999     54,6       

Bundesforste 2.075     15,9       2.041     13,7       2.019     12,2       1.939     11,8       

nach Bundesländern

10-Jahres-Mittel 87-96 10-Jahres-Mittel 97-06 2005 2006

1.000 Efm

o.R.
%

1.000 Efm

o.R.
%

1.000 Efm

o.R.
%

1.000 Efm

o.R.
%

Burgenland 396     3,0       573     3,7       704     4,3       730     3,8       

Kärnten 1.937     14,5       2.045     13,3       2.170     13,2       2.584     13,5       

Niederösterreich 2.870     21,5       3.230     21,0       3.180     19,3       4.116     21,5       

Oberösterreich 2.242     16,8       2.422     15,8       2.609     15,8       3.346     17,5       

Salzburg 970     7,3       1.266     8,2       1.456     8,8       1.452     7,6       

Steiermark 3.704     27,8       4.272     27,8       4.629     28,1       4.973     26,0       

Tirol 940     7,1       1.221     8,0       1.385     8,4       1.497     7,8       

Vorarlberg 236     1,8       305     2,0       305     1,9       400     2,1       

Wien 30     0,2       24     0,2       32     0,2       36     0,2       

Österreich 13.324     100,0       15.358     100,0       16.471     100,0       19.135     100,0       
Quelle: BMLFUW.

507

4.705

16.336

2.799

14.430

9.452

393

11.981                12.785                

8.143

382

15.358

2.263

13.094

3.376

536

3.685

1.345

22

2.358                3,31                 

1.625

16

2.436

-5,41

27,68

12,87

16,08

2,88

20,82

-27,27

Kategorien

Kategorien

16,62

13,64

16,17

14.008

16.471

2.463

19.135

Wildabschuss nach Bundesländern Tabelle 2.2.19

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

2.3 Forstliche Produktion

Ergebnisse der Milchleistungskontrolle Tabelle 2.2.14

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Schafmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 2.2.16

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Ziegenmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 2.2.17

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Teichwirtschaft in Österreich Tabelle 2.2.18

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Umfang der Fleischleistungskontrolle Tabelle 2.2.15

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Nächtigungsziffern auf Bauernhöfen 2006 (1) Tabelle 2.4.1

Nächtigungen Inländer Ausländer

in 1.000
Veränderungen

in % zum Vorjahr
in Prozent (3)

Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" (4)

Burgenland 77,9          -6,4             1.124          133          65             36             

Kärnten 205,4          -9,6             5.164          712          30             70             

Niederösterreich 131,4          3,6             2.674          352          60             40             

Oberösterreich 155,3          -6,9             3.703          454          43             57             

Salzburg 571,6          -5,4             10.284          1.290          22             78             

Steiermark 423,4          -2,8             7.911          986          66             34             

Tirol 858,8          -9,5             15.061          2.013          10             90             

Vorarlberg 72,2          -9,3             915          199          6             94             

Summe 2.496,0          -6,6             46.836          6.139          30             70             

Kategorie "Ferienwohnungen und -häuser auf Bauernhöfen"

Burgenland 25,3          -1,0             454          55          50             50             

Kärnten 228,5          -4,9             5.942          706          25             75             

Niederösterreich 54,6          8,0             1.502          212          60             40             

Oberösterreich 139,3          0,7             3.259          370          38             62             

Salzburg 585,9          0,5             8.795          969          19             81             

Steiermark 174,3          -2,5             3.534          446          59             41             

Tirol 855,5          -7,9             12.724          1.681          6             94             

Vorarlberg 223,8          -7,5             3.004          424          6             94             

Summe 2.287,2          -4,2             39.214          4.863          19             81             

1) Laut Erhebung der Statistik Austria.
2) Inklusive Zusatzbetten.
3) Basis: Nächtigungen.
4) Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" schließt 10 Gästebetten je Betrieb ein, nicht jedoch bäuerliche Gewerbebetriebe und Anbieter von Ferienwohnungen bzw. -häusern.

Quelle: Statistik Austria.

Betten (2) BetriebeBundesländer

2.4 Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten und Dienstleistungen

Nächtigungsziffern nach Unterkunftsarten 2006 Tabelle 2.4.2

in Mio.
Veränderungen

in % zu Vorjahr

Gewerbliche Beherbergungsbetriebe 77,4       1,7       636,3       14,1       121,6       

Privatquartiere nicht auf Bauernhöfen 5,8       -7,7       106,1       14,5       54,5       

Privatquartiere auf Bauernhöfen 2,5       -6,6       46,8       6,1       53,3       

Ferienwohnungen, -häuser nicht auf Bauernhöfen 10,7       -1,9       177,0       23,7       60,3       

Ferienwohnungen, -häuser auf Bauernhöfen 2,3       -4,2       39,2       4,9       58,3       
Sonstige (Kurheime, Erholungsheime, Heil- und Pflegeanstalten, Kinder-
und Jugenderholungsheime, Schutzhütten)

20,7       -1,1       199,9       5,9       103,7       

Summe 119,4       0,1       1.205,3       69,0       99,0       

1) Laut Erhebung der Statistik Austria.
2) Inklusive Zusatzbetten.
3) Die Kennziffer Vollbelegstage gibt an, wie viele Tage (bzw. Nächte) im Jahr die Gästebetten belegt sind. Bei einer Rechnung in % ist die Offenhaltungsdauer 
    (1 oder 2 Saisonen) zu berücksichtigen.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen des Bundesverbandes "Urlaub am Bauernhof".

Betten (1) (2)

in 1.000

Betriebe (1)

in 1.000

Vollbelegstage

im Jahr (3)
Unterkunft

Nächtigungen
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2.5 Biologische Landwirtschaft

Anbau auf Bio-Ackerflächen 2005 Tabelle 2.5.1

Bio-Feldfrüchte
 Burgen-

land
Kärnten

 Nieder-

österreich

 Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Getreide 12.892 2.846 34.129 9.569 389 3.273 135 31 581 63.845 

   Brotgetreide 8.400 812 18.201 3.676 68 1.269 82 24 410 32.942 

        Winterweichweizen 5.998 295 12.297 1.506 12 442 23 0,4 309 20.883 

        Sommerweichweizen 120 193 553 409 22 145 12 1.454 

        Hartweizen 25 90 2 3 120 

        Dinkel 1.077 153 2.219 947 22 415 15 22 16 4.886 

        Roggen 1.178 165 2.921 767 11 254 33 2 85 5.417 

        Wintermenggetreide 2 5 121 45 10 182 

   Futtergetreide 4.492 2.034 15.928 5.894 321 2.004 54 7 171 30.904 

        Wintergerste 424 41 608 409 9 278 2 3 10 1.783 

        Sommergerste 890 616 4.689 1.213 196 363 23 92 8.081 

        Sommermenggetreide 12 178 1.045 1.271 11 130 2 2.649 

        Hafer 554 443 4.414 1.690 89 317 18 0,5 3 7.529 

        Sonstiges Getreide 541 24 1.433 188 31 0,4 0,3 2.218 

        Körnermais 1.605 636 2.326 609 2 689 0,7 2 58 5.926 

        Mais für Corn-cob-mix (CCM) 24 7 67 98 

        Triticale 467 96 1.389 507 14 130 8 2 7 2.619 

Ölfrüchte 1.774 771 3.254 820 10 702 21 7.352 

        Winterraps 41 95 15 150 

        Sommerraps und Rübsen 7,6 17 4 13 41 

        Sonnenblumen 510 38 680 294 10 67 1.600 

        Sojabohnen 828 671 619 430 65 0,3 10 2.623 

        Ölkürbis 157 16 1.296 13 524 4 2.010 

        Öllein 140 29 175 44 19 4 411 

        Mohn 51 138 3 12 205 

        Sonstige Ölfrüchte 47 10 234 18 2 3 313 

Hackfrüchte 113 33 2.103 306 64 36 57 5 52 2.769 

        Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 75 31 1.458 271 64 34 56 5 40 2.033 

        Späterdäpfel 0,8 1 366 24 0,6 393 

        Zuckerrüben 37 277 8 12 334 

        Futterrüben 1 1 2 3 0,1 1 1 0,2 0,1 9 

Körnerleguminosen 2.760 398 7.249 1.774 18 359 0 0,0 48 12.606 

        Körnererbsen 2.355 202 5.552 365 4 188 43 8.709 

        Ackerbohnen 76 149 404 1.144 5 121 1.900 

        Süßlupinen 28 6 121 22 1 0,4 178 

        Linsen, Kichererbsen und Wicken 260 9 599 4 8 0,4 5 885 

        Andere Hülsenfrüchte (Lupine etc.) 41 32 574 238 8 41 935 

Feldfutterbau 5.519 4.007 18.809 9.496 1.973 5.056 1.091 155 97 46.203 

        Silomais 61 476 548 269 25 188 81 16 1.664 

        Grünmais 0,1 0,2 2 2 

        Rotklee 992 33 3.877 432 0,5 118 20 5.473 

        Luzerne 2.149 122 5.442 263 1 57 19 6 65 8.124 

        Kleegras 895 1.296 5.068 4.656 248 1.862 200 27 11 14.263 

        Sonstiger Feldfutterbau 691 52 1.006 698 153 87 29 3 1 2.720 

        Ackerwiesen, Ackerweiden 733 2.030 2.868 3.177 1.543 2.743 760 103 13.958 

Sonstige Ackerfrüchte 414 23 2.054 465 6 83 15 13 80 3.153 

        Hopfen 1 17 18 

        Heil-, Duft, und Gewürzpflanzen 148 5 699 96 1 14 0,5 0,8 4,9 969 
        Sonstige Handelsgewächse

(Faserlein, Hanf und Tabak)
53 2 217 3 1 10 285 

        Gemüse im Freiland, Feldbau 146 8 913 131 4 52 13 9 39 1.316 

        Gemüse im Freiland, Gartenbau 15 0,5 86 4 0,1 9 0,1 1 2 118 

        Gemüse unter Glas bzw. Folie 0,3 1 0,6 3 0,04 1 6 

        Blumen und Zierpflanzen 0,1 2 0,3 0,7 0,4 2 5 

        Erdbeeren 4 2 14 9 0,9 3 1 1 24 57 

        Sämereien und Pflanzgut 48 5 122 204 380 

Bracheflächen 1.461 180 2.867 493 5 307 11 0,1 230 5.555 

        GLÖZ-Flächen 683 6 701 27 58 5 1.480

Bio-Ackerflächen, insgesamt 25.616 8.264 71.166 22.951 2.465 9.873 1.310 205 1.114 142.964 
Quelle: BMLFUW.

Hektarerträge und Erntemengen von ausgewählten Bio-Feldfrüchten (1) Tabelle 2.5.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Vorleistungen der Landwirtschaft (1) Tabelle 2.6.1

2002 2003 2004 2005 2006

Saat- und Pflanzgut 145         143         135         126         131         4,0%

Energie; Schmierstoffe 297         297         325         321         345         7,4%

Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 123         119         118         122         128         5,0%

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel 87         92         86         85         92         7,5%

Tierarzt und Medikamente 87         86         90         90         92         1,5%

Futtermittel 1.197         1.219         1.207         1.215         1.232         1,4%

Instandhaltung von Maschinen und Geräten 221         217         228         219         231         5,5%

Instandhaltung von baulichen Anlagen 66         56         51         48         53         8,8%

Landwirtschaftliche Dienstleistungen 214         214         230         226         234         3,6%

Andere Güter und Dienstleistungen (2) 762         739         722         696         687         -1,3%

Vorleistungen insgesamt 3.199         3.183         3.193         3.150         3.226         2,4%

1) Vorleistungen der Forstwirtschaft nur im Internet als zweites Tabellenblatt.
2) Inklusive unterstellte Bankgebühren.

Quelle: Statistik Austria.

Änderung 2006
zu 2005Mio. Euro, zu laufenden Preisen

2.6 Ausgaben der Landwirtschaft

Mehrwertsteuersätze auf landwirtschaftliche Produktionsfaktoren Tabelle 2.6.5

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Abgabenleistung der Land- und
Forstwirtschaft (1) (in Mio. Euro) Tabelle 2.6.6

Verschiedene Abgaben 2005 2006

Einkommenssteuern 38,0     38,0     

Körperschaftssteuer 9,0     9,0     
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben (2)

19,9     19,9     

Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben/Familienbeihilfe (2)

6,3     6,3     

Grundsteuer A 26,3     26,5     

Summe 99,5      99,7      

1) Zum Teil Schätzungen.
2) Landwirtschaftliche Sondersteuern; nähere Beschreibung siehe Begriffs-
     bestimmungen unter "Steuerrecht für die Land- und Forstwirtschaft".

Quelle: BMF.

Familienlastenausgleich (in Mio. Euro) Tabelle 2.6.7

Die Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft haben aus 

Mitteln des Ausgleichsfonds folgende Leistungen erhalten:
2006

Familienbeihilfe 66,96        

Mutter-Kind-Pass-Bonus und Kleinkindbeihilfe 0,003        

Kinderbetreuungsgeld / Zuschuss KBG (1) 15,46        

Anteil Krankenversicherungbeitrag von KBG 1,52        

Anteil Pensionsversicherungbeitrag von KBG 10,35        

Schulbücher 2,34        

Kosten der Betriebshilfe/Wochengeld 2,33        

Teilzeitbeihilfe/Zuschuss zur Teilzeitbeihilfe 0,007        

Gesamtleistung 107,85        

1) KBG = Kinderbetreuungsgeld.

Bemerkung: Im Jahr 2006 haben die Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft
in den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen als "Beiträge von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben" 6,215 Mio. Euro eingezahlt.

Quelle: BMSG.

Schülerfreifahrten/Schulfahrtbeihilfen,
Lehrlingsfreifahrten/Lehrlingsfahrtbeihilfen

8,89

 Abschreibungen der Landwirtschaft (1) Tabelle 2.6.3

2002 2003 2004 2005 2006

Ausrüstungsgüter 781         779         784         813         826         1,6%

Bauten 508         513         532         547         562         2,6%

Anpflanzungen und sonstige Abschreibungen 90         91         92         93         94         0,6%

 Abschreibungen insgesamt       1.379         1.382         1.409         1.454         1.482         1,9%

1) Abschreibungen der Forstwirtschaft nur im Internet als zweites Tabellenblatt.

Quelle: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Juli 2007.

Änderung 2006
zu 2005Mio. Euro, zu laufenden Preisen

Vorleistungen der Forstwirtschaft Tabelle 2.6.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Abschreibungen der Forstwirtschaft Tabelle 2.6.4

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.



187Grüner Bericht 2007

2.7 Preise

Preis-Indizes land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse Tabelle 2.7.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Preis-Indizes landwirtschaftlicher Betriebsmittel und Löhne Tabelle 2.7.4

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Tabelle 2.7.1

Preis-Index der

Betriebs-
ausgaben

Investitions-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Betriebs-
einnahmen

1995 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 102,5 101,4 102,1   99,2 –   2,9 –   2,9
1997 104,9 102,7 104,1   98,7 –   5,4 –   5,5
1998 100,1 104,1 101,5   91,6 –   9,9 – 10,8
1999   99,3 105,1 101,3   85,5 – 15,8 – 18,5
2000 105,4 106,5 105,8   92,2 – 13,6 – 14,8
2001 108,5 108,4 108,4   97,0 – 11,4 – 11,8
2002 106,5 110,4 107,8   95,1 – 12,7 – 13,4
2003 107,3 112,1 109,0   94,9 – 14,1 – 14,9
2004 112,1 114,9 113,0   94,9 – 18,1 – 19,1
2005 114,1 118,4 115,6   99,4 – 16,2 – 16,3
2006 116,5 121,6 118,3   103,3 – 15,0 – 14,5

Veränderung
2006 zu 2005 in %

+ 2,1 + 2,7 + 2,3 + 3,9 . .

1) Die Quartalswerte für 2006  sind unter der Internetadresse www.lbg.at abrufbar.

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand.

Jahr
Index-

differenz

Indexdifferenz
in % des Index

Betriebseinnahmen

Agrar-Indizes (1) (1995 = 100)

Preis-Indizes landwirtschaftlicher Investitionsgüter (1) (1995 = 100) Tabelle 2.7.2

Investitionsgüter

davon

Zugmaschinen Sonstige Maschinen

1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996 101,1 101,7 102,0 101,4 101,4

1997 102,4 103,0 102,9 103,2 102,7

1998 103,7 104,5 104,2 104,8 104,1

1999 104,6 105,6 105,0 106,2 105,1

2000 105,9 107,3 106,1 108,4 106,5

2001 107,8 108,9 107,6 110,3 108,4

2002 109,3 111,5 109,8 113,3 110,4

2003 110,5 113,9 112,8 115,1 112,1

2004 113,3 116,7 115,8 117,7 114,9

2005 115,7 121,4 119,2 123,6 118,4

2006 119,7 123,8 121,5 126,3 121,6

Veränderung

2006 zu 2005 in %
+ 3,5 + 2,0 + 1,9 + 2,2 + 2,7

1) Die Quartalswerte für 2006 sind unter der Internetadresse www.lbg.at abrufbar.

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand.

InsgesamtMaschinen
Bau-

kosten

Jahr
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Preise pflanzlicher Erzeugnisse (1) Tabelle 2.7.5

2004 2005 2006

Marktfruchtbau (in 1.000 kg)
   Mahlweizen (Brotweizen)       85,19             81,94             104,89             +   28,0               

   Qualitätsweizen (Aufmischweizen)       96,04             97,23             116,55             +   19,9               

   Hartweizen       109,08             118,74             139,69             +   17,6               

   Mahlroggen (Brotroggen)       74,56             79,21             117,21             +   48,0               

   Braugerste       93,58             93,05             107,81             +   15,9               

   Futtergerste       78,56             80,92             86,99             +   7,5               

   Futterhafer       76,52             69,67             86,21             +   23,7               

   Körnermais       88,17             89,05             124,32             +   39,6               

   Körnererbsen       93,90             81,97             87,10             +   6,3               

   Ölraps       188,62             177,25             222,13             +   25,3               

   Ölsonnenblumenkerne       162,75             173,58             173,35             –   0,1               

   Sojabohnen       193,37             196,50             183,90             –   6,4               

   Ölkürbis (Kerne)       2.267,70             2.581,69             2.487,52             –   3,6               

   Erdäpfel

      Festkochend       99,03             70,17             170,86             +   143,5               

      Vorw. fest- und mehligkochend       97,31             68,25             173,85             +   154,7               

      Stärkeerdäpfel       41,72             38,39             39,92             +   4,0               

   Zuckerrüben (2) 45,58             40,13             37,26             –   7,2               

   Heu, süß       104,69             96,97             94,66             –   2,4               

   Stroh       56,23             55,49             53,95             –   2,8               

Gemüsebau
   Häuptelsalat (Kopfsalat) (100 Stück)       17,83             21,30             21,71             +   1,9               

   Bummerlsalat (100 Stück)       18,76             23,52             26,40             +   12,2               

   Vogerlsalat (100 kg)       397,23             466,49             480,72             +   3,1               

   Karfiol (100 Stück)       27,42             24,05             30,36             +   26,2               

   Kren (100 kg)       94,00             95,00             100,00             +   5,3               

   Sellerie (100 kg)       35,68             24,68             47,63             +   93,0               

   Porree (100 kg)       65,78             68,72             64,08             –   6,8               

   Kohlrabi (100 Stück)       17,78             16,26             14,90             –   8,4               

   Champignons (100 kg)       225,00             225,00             225,00             +   0,0               

   Chinakohl (100 kg)       23,49             22,52             21,83             –   3,1               

   Gurken (Einlege) (100 kg)       41,04             40,00             43,07             +   7,7               

   Gurken (Glashaus) (100 kg)       26,04             25,92             25,77             –   0,6               

   Paradeiser (100 kg)       33,87             44,03             52,42             +   19,1               

   Paprika, grün (100 Stück)       18,67             12,72             17,27             +   35,8               

   Radieschen (100 Bund)       21,67             19,64             20,46             +   4,2               

   Spargel (100 kg)       440,77             386,55             522,50             +   35,2               

   Karotten (100 kg)       13,45             11,71             23,38             +   99,7               

   Kraut, weiß (100 kg)       16,49             15,27             23,12             +   51,4               

   Grünerbsen (100 kg)       32,38             23,00             22,70             –   1,3               

   Fisolen (100 kg)       76,70             77,41             77,08             –   0,4               

   Zwiebeln (100 kg)       13,31             7,47             15,71             +   110,3               

Obstbau (in 100 kg)
   Kirschen       343,95             278,65             261,04             –   6,3               

   Marillen       208,44             241,53             164,55             –   31,9               

   Pfirsiche       85,92             106,77             119,87             +   12,3               

   Zwetschken       60,79             77,37             46,10             –   40,4               

   Walnüsse       237,36             215,36             238,85             +   10,9               

   Ribiseln       109,92             138,00             154,08             +   11,7               

   Erdbeeren       279,28             210,64             251,82             +   19,5               

   Tafeläpfel       35,05             29,87             30,98             +   3,7               

   Industrieäpfel       5,01             7,97             8,67             +   8,8               

   Tafelbirnen       53,84             47,32             71,86             +   51,9               

Weinbau
   Weintrauben, weiß (100 kg)       25,70             25,92             34,27             +   32,2               

   Weintrauben, rot (100 kg)       33,74             24,36             33,81             +   38,8               

   Tafel- und Landwein

       im Faß, weiß (100 Liter)       27,49             29,40             32,58             +   10,8               

       im Faß, rot (100 Liter)       57,65             31,20             30,02             –   3,8               

1) Ohne Mehrwertsteuer.
2) Zuckerrüben: Durchschnittspreis von Normalrübe, Zusatzrübe und außervertraglicher Rübe.

Quelle: Statistik Austria, Agrarpreisstatistik; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand.

Preisänderung 2006
zu 2005 in %

Produkt
Erzeugernettopreise in Euro (exklusive USt.)
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Preise tierischer Erzeugnisse (1) Tabelle 2.7.6

2004 2005 2006

 Zuchtkühe (Stück) 1.327,00             1.432,60             1.428,50             +   7,6               

 Zuchtkalbinnen trächtig (Stück) 1.357,30             1.473,90             1.508,20             +   11,1               

 Jungkalbinnen nicht trächtig (Stück) 797,70             926,00             934,80             +   1,0               

 Einstellrinder, Stiere über 200 kg (kg) 2,54             2,49             2,51             +   0,8               

 Nutzkälber, männlich (kg) 3,81             4,00             4,34             +   8,7               

 Nutzkälber, weiblich (kg) 2,93             3,17             3,39             +   6,9               

 Schlacht-Jungstiere Klasse E-P (kg) 2,63             2,96             3,07             +   3,7               

 Schlachtkalbinnen (kg) 2,27             2,50             2,62             +   4,8               

 Schlachtkühe (kg) 1,77             2,00             2,11             +   5,5               

 Schlachtkälber bis 95 kg (kg) 4,45             4,55             5,08             +   11,6               

 Milch 4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, frei Hof (100 kg) 28,73             28,79             30,02             +   4,3               

 Zuchteber (Stück)       761,60             801,80             817,20             +   1,9               

 Zuchtsauen (Stück)       387,90             399,40             405,30             +   1,5               

 Mastschweine Klasse S-P (kg)       1,36             1,40             1,46             +   4,3               

 Ferkel (kg)       1,81             2,15             2,21             +   2,8               

 Mastlämmer, bis 45 kg (kg)       1,87             1,89             2,01             +   6,3               

 Masthühner lebend (kg)       80,16             80,45             80,45             +   0,0               

 Truthühner lebend (kg)       107,94             103,60             103,78             +   0,2               

 Eier, Landware (100 Stück)       10,93             11,17             10,34             –   7,4               

 Eier, Direktabsatz (100 Stück)       18,74             18,48             17,68             –   4,3               

 Eier, Freilandhaltung (100 Stück)       9,10             8,93             8,99             +   0,7               

 Eier, Bodenhaltung (100 Stück)       7,54             6,98             7,07             +   1,3               

 Eier, Käfighaltung (100 Stück)       5,78             5,22             5,68             +   8,8               

1) Ohne Mehrwertsteuer.

Quelle: Statistik Austria, Agrarpreisstatistik; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand.

Produkt
Preisänderung 2006

zu 2005 in %Erzeugernettopreise in Euro (exklusive USt.)

Preise forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (1) Tabelle 2.7.7

2004 2005 2006

Blochholz (in Festmeter):
  Fichte, Tanne 68,46 70,02 77,59 + 10,8

  Kiefer 50,51 49,97 55,20 + 10,5

  Buche 78,58 79,61 79,56 – 0,1

Faserholz (in Festmeter):
  Fichte, Tanne 25,67 25,97 27,68 + 6,6

  Kiefer 26,37 26,06 27,84 + 6,8

  Buche 33,80 31,43 34,06 + 8,4

Brennholz (in Raummeter):
  weich 27,49 28,82 32,16 + 11,6

   hart       43,07 45,28 49,13 + 8,5

 1) Bundes- bzw. Landesdurchschnittspreise (gewichtet aus Groß- und Kleinmengen); ab LKW-fahrbarer Waldstraße. Ohne Mehrwertsteuer.

Quelle: Statistik Austria, Agrarpreisstatistik; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand.

Produkt
Preisänderung 2006

zu 2005 in %Erzeugernettopreise in Euro (exklusive USt.)
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Betriebe und Flächen im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.1

         1951 432.848        432.848        427.113        248.886        5.735        

         1960 402.286        402.286        388.934        249.048        13.352        

         1970 367.738        367.738        353.607        249.769        14.131        

         1980 318.085        9.839        308.246        293.552        227.774        14.694        

         1990 281.910        3.910        278.000        261.660        214.464        16.340        

         1995 239.099        2.407        236.692        223.692        185.812        13.000        

         1999 217.508        2.284        215.224        201.500        170.926        13.724        

         2003 (2) 190.382        301        190.081        176.808        154.797        13.273        

         2005 (2) 189.591        291        189.300        173.895        150.229        15.405        

Durchschnittliche Betriebsgröße nach der

Kulturfläche LF

         1951 8.135.744        7.068.862        4.080.266        2.988.596        16,3            9,6            

         1960 8.305.565        7.193.636        4.051.911        3.141.725        17,9            10,4            

         1970 7.727.379        6.757.443        3.696.453        3.060.990        18,4            10,5            

         1980 7.650.959        6.546.245        3.509.987        3.036.258        21,2            12,0            

         1990 7.554.815        6.761.005        3.521.570        3.239.435        24,3            12,6            

         1995 7.531.205        6.686.268        3.426.873        3.259.395        28,2            15,3            

         1999 7.518.615        6.650.206        3.389.905        3.260.301        30,9            16,8            

         2003 (2) 7.420.298        6.461.164        3.258.708        3.202.456        34,0            18,4            

         2005 (2) 7.569.254        6.578.163        3.267.833        3.310.330        34,7            18,8            

1) Erfassungsuntergrenze bis 1970 0,5 ha Gesamtfläche, von 1971 bis 1990 1 ha Gesamtfläche; seit 1995 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche oder 3 ha Forstfläche;
    Betriebe ohne Fläche werden erst seit 1980 ausgewiesen. 
2) Stichprobenerhebungen.
3) Bis 1980 einschließlich bewirtschafteter Kleinstflächen und unproduktiver Flächen außerhalb der
    land- und forstwirtschaftlichen Betriebe entsprechend der Schätzungen der Gemeinden.

Quelle: Statistik Austria.

Betriebe

Jahr

Jahr

Flächen (3)

Gesamtfläche
Kulturfläche

(KF)

in ha

Landwirtschaftlich

genutzte Fläche (LF)

Forstwirtschaftlich

genutzte Fläche (FF)

Betriebe

insgesamt

Betriebe mit

forstwirtschaftlich

genutzter Fläche (FF)

davon Betriebe mit 

ausschließlich FF

davon Betriebe

 ohne Flächen

Betriebe mit

Kulturfläche

Betriebe mit

landwirtschaftlich

genutzter Fläche (LF)

Betriebe nach Größenklassen und Erwerbsarten im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.2

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

ohne Fläche 9.839  3,1 3.910  1,4 2.407  1,0 2.284  1,1 291  0,2 

            unter     5 ha 112.621  35,4 97.480  34,6 66.233  27,7 52.663  24,2 39.664  20,9 

    5 bis unter   10 ha 56.543  17,8 49.063  17,4 43.884  18,4 40.538  18,6 34.108  18,0 

  10 bis unter   20 ha 63.465  19,9 54.951  19,5 49.369  20,7 45.704  21,0 39.376  20,8 

  20 bis unter   30 ha 35.719  11,2 33.414  11,9 30.992  13,0 29.079  13,4 25.699  13,6 

  30 bis unter   50 ha 24.139  7,6 26.047  9,2 27.219  11,4 27.021  12,4 26.363  13,9 

  50 bis unter 100 ha 9.304  2,9 10.566  3,7 12.078  5,1 13.032  6,0 16.073  8,5 

100 bis unter 200 ha 3.414  1,1 3.431  1,2 3.706  1,6 3.916  1,8 4.752  2,5 

200 ha und mehr 3.041  1,0 3.048  1,1 3.211  1,3 3.271  1,5 3.265  1,7 
Insgesamt 318.085  100,0 281.910  100,0 239.099  100,0 217.508  100,0 189.591  100,0 
Haupterwerbsbetriebe 133.787  42,1 106.511  37,8 81.171  34,0 80.215  36,9 74.504  39,3 

Nebenerwerbsbetriebe 173.870  54,7 166.206  59,0 149.954  62,7 129.495  59,5 106.836  56,4 

Juristische Personen (2) 10.428  3,3 9.193  3,3 7.974  3,3 7.798  3,6 8.251  4,4 
1) Erhebungsgrenze 1980, 1990; 1,0 ha Gesamtfläche; ab 1995:1 ha LF oder 3 ha Wald.

2) Einschließlich Personengemeinschaften.

Quelle: Statistik Austria, land- und forstwirtschaftliche Betriebszählung 1980, 1990;Agrarstrukturerhebungen 1995, 1999, 2005.

2005
Größenstufen nach der 

Gesamtfläche

1980 1990 1995 1999

3.1. Agrarstruktur in Österreich 

3. Agrarstrukturen und Beschäftigung

Betriebe und Flächen 2005 - Größenklassen und Erwerbsarten Tabelle 3.1.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Betriebe und Flächen 2005 - Bergbauernbetriebe und Bundesländer Tabelle 3.1.4

Betriebe nach 

der Gesamtfläche (in ha)

Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter 

Fläche (LF) in ha

Betriebe mit forstwirtschaftlich 

genutzter Fläche (FF) in ha

Betriebe
Gesamtfläche

in ha
Betriebe

LF

in ha
Betriebe

FF

in ha

Bergbauernbetriebe

  BHK-Gruppe 1 22.329    603.301    22.304    378.118    19.350    203.728    

  BHK-Gruppe 2 29.969    1.051.124    29.948    510.415    26.973    481.366    

  BHK-Gruppe 3 13.088    169.187    13.087    193.962    11.386    240.792    

  BHK-Gruppe 4 6.767    187.881    6.756    89.119    5.662    86.099    

  BHK-Gruppe 1 bis 4 72.153    2.011.493    72.095    1.171.614    63.371    1.011.985    

  ohne BHK-Gruppe 117.439    5.257.762    101.801    2.096.219    86.859    2.298.346    

Benachteiligte Gebiete 138.106    6.043.653    125.132    2.206.121    117.067    2.898.162    

  davon Berggebiete 101.601    5.362.632    91.248    1.812.243    87.280    2.637.749    

Bundesländer

  Burgenland 11.664    288.650    10.595    189.283    6.142    86.279    

  Kärnten 19.399    891.095    16.600    306.289    17.669    458.266    

  Niederösterreich 46.087    1.680.790    42.296    941.231    32.687    686.767    

  Oberösterreich 36.543    1.112.665    34.362    565.298    30.650    438.242    

  Salzburg 10.023    670.666    9.487    267.103    8.482    271.455    

  Steiermark 43.735    1.453.039    40.549    464.304    39.073    832.878    

  Tirol 16.846    1.222.624    15.428    419.167    11.945    457.063    

  Vorarlberg 4.743    224.380    4.107    106.764    3.434    68.426    

  Wien 551    25.345    470    8.396    147    10.955    

Österreich 189.591    7.569.254    173.895    3.267.833    150.229    3.310.330    

Quelle: Statistik Austria.

Gliederungskriterien

Verteilung der Kulturarten im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.5

Kulturart 1960 1970 1980 1990 1995 1999 2005

Gesamtfläche (in ha)

  Kulturfläche 7.193.636  6.757.443  6.546.245  6.761.005  6.686.268  6.650.206  6.578.163  

      Landwirtschaftlich genutzte Fläche 4.051.911  3.696.453  3.509.987  3.521.570  3.426.873  3.389.905  3.267.833  

      Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.141.725  3.060.990  3.036.258  3.239.435  3.259.395  3.260.301  3.310.330  

  Sonstige Flächen 1.111.929  969.936  1.104.714  793.811  844.937  868.409  991.091  

Summe Gesamtfläche 8.305.565  7.727.379  7.650.959  7.554.815  7.531.205  7.518.615  7.569.254  

Zusammensetzung der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) (in ha)

  Ackerland 1.646.837  1.458.503  1.454.389  1.405.141  1.404.248  1.395.274  1.405.234  

  Dauergrünland 2.297.898  2.097.178  1.950.544  2.017.282  1.936.888  1.916.792  1.789.407  

  Haus- und Nutzgärten 42.362  52.751  19.637  8.774  7.194  5.191  

  Obstanlagen (2) 28.279  41.670  47.640  19.581  19.049  17.392  15.396  

  Weingärten 35.611  45.579  56.149  58.364  55.628  51.214  50.119  

  Reb- und Baumschulen 924  772  1.265  1.565  1.525  1.548  2.188  

  Forstbaumschulen (3) 761  491  298  

Summe LF 4.051.911  3.696.453  3.509.987  3.521.570  3.426.112  3.389.414  3.267.535  

Summe LF (ohne Almen u. Bergmäder) 3.130.907  2.848.204  2.745.542  2.631.961  2.567.422  2.556.021  2.536.144  

Zusammensetzung der forstwirtschaftlich genutzten Fläche (FF) (in ha)

  Wald (4) 3.236.106  3.255.987  3.256.645  3.306.331  

  Energieholzflächen (4) 1.254  1.463  1.297  1.700  

  Christbaumkulturen (4) 1.347  1.754  2.068  2.048  

  Forstgärten (4) 728  191  291  252  

Summe FF 3.141.725  3.060.990  3.036.258  3.239.435  3.259.395  3.260.301  3.310.331  

Aufgliederung des Dauergrünlandes (in ha)

  Normalertragsfähiges
  Grünland (Wirtschaftsgrünland)

780.657  863.655  862.741  877.024  925.649  909.754  907.904  

      mehrmähdige Wiesen 726.504  818.920  823.271  839.757  858.632  835.907  795.166  

      Kulturweiden 54.153  44.735  39.470  37.267  67.017  73.847  112.738  

  Extensiv genutztes Grünland 1.517.241  1.233.523  1.086.348  1.140.258  1.011.239  1.007.038  881.502  

      Almen und Bergmähder 921.004  848.249  764.445  889.609  858.690  833.393  731.391  

      Hutweiden 289.809  187.220  140.148  112.945  80.867  103.105  92.619  

      einmähdige Wiesen 282.186  171.558  121.359  92.848  55.989  53.429  40.095  

      Streuwiesen 24.242  26.496  16.003  10.381  15.693  17.111  9.646  

      GLÖZ G-Flächen (5) 7.751

      Nicht mehr genutztes Grünland (6) 44.393  34.474  34.688  39.777  48.701  

Summe Dauergrünland 2.297.898  2.097.178  1.949.089  2.017.282  1.936.888  1.916.792  1.789.407  

1) Erfassungsuntergrenze bis 1970 0,5 ha Gesamtfläche, von 1971 bis 1990 1 ha Gesamtfläche; seit 1995 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche oder 3 ha Forstfläche.
2) Extensiv- und Intensivobstanlagen.
3) Forstbaumschulen 1995 erstmals erhoben.
4) Wald, Energieholzflächen, Christbaumkulturen und Forstgärten 1990 erstmals erhoben.

5) Aus der Produktion genommene Dauergrünlandflächen (unter Einhaltung der Mindestanforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand - GLÖZ).
6) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1995 nicht mehr bei LF (aufgrund der EU-Umstellung). 1960 und 1970: nicht verfügbar; 1980: Grünland aus ideellen Anteilen.

Quelle: Statistik Austria.
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Struktur der Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche und dem Ackerland Tabelle 3.1.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Verteilung der Kulturarten nach Bundesländern 2005 (Fläche in Hektar) Tabelle 3.1.6

Kulturarten Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

  Ackerland 156.600  67.825  706.131  299.034  6.638  148.320  11.598  3.364  5.725  

  Dauergrünland 16.156  237.621  200.129  263.209  260.284  299.869  407.249  103.280  1.611  

  Haus- und Nutzgärten 391  383  1.523  1.433  123  1.130  137  19  52  

  Obstanlagen 789  297  2.457  1.099  35  10.384  138  75  122  

  Weingärten 15.255  8  30.241  39  2  4.019  3  18  536  

  Reb- und Baumschulen 88  129  709  477  6  524  8  247  

  Forstbaumschulen 3  26  40  8  15  58  42  104  
Summe LF 189.282  306.289  941.230  565.299  267.103  464.304  419.167  106.764  8.397  

Normalertragsfähiges
Grünland (Wirtschaftsgrünland)

9.961  89.437  179.927  239.971  89.478  177.755  88.790  31.924  662  

  mehrmähdige Wiesen 9.211  63.721  157.808  227.284  83.278  143.629  80.084  29.539  611  

  Kulturweiden 750  25.716  22.119  12.687  6.200  34.126  8.706  2.385  51  
Extensiv genutztes Grünland 6.195  148.185  20.202  23.238  170.806  122.115  318.459  71.356  949  
  Almen und Bergmähder 128.109  4.077  12.560  147.354  90.644  286.897  61.750  

  Hutweiden 1.836  15.950  6.662  1.826  18.294  20.804  23.827  3.341  79  

  einmähdige Wiesen 1.817  3.660  7.865  4.533  3.908  8.440  5.272  3.768  832  

  Streuwiesen 2.334  344  855  634  1.129  1.263  635  2.454  

  GLÖZ G-Flächen (1) 208  122  743  3.685  121  964  1.828  43  38  

Nicht mehr genutztes Grünland (2) 504  13.623  3.400  3.599  2.704  4.218  16.740  3.545  367  
Summe Dauergrünland 16.156  237.621  200.129  263.209  260.284  299.869  407.249  103.280  1.611  

  Kulturfläche 275.561  764.555  1.627.997  1.003.541  538.558  1.297.182  876.230  175.190  19.352  

    Landwirtschaftlich genutzte Fläche 189.282  306.289  941.230  565.299  267.103  464.304  419.167  106.764  8.397  

    Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 86.279  458.266  686.767  438.242  271.455  832.878  457.063  68.426  10.955  

  Sonstige Flächen 13.089  126.540  52.793  109.124  132.108  155.857  346.394  49.190  5.993  

Gesamtfläche 288.650  891.095  1.680.790  1.112.665  670.666  1.453.039  1.222.624  224.380  25.345  
1) Aus der Produktion genommene Dauergrünlandflächen (unter Einhaltung der Mindestanforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand - GLÖZ).

2) Nicht mehr genutztes Grünland zählt nicht zur LF.

Quelle: Statistik Austria.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (in ha)

Aufgliederung des Dauergrünlandes (in ha)

Gesamtfläche (in ha)

Betriebe (Unternehmen) 2006 nach Bundesländern laut INVEKOS-Daten (1) Tabelle 3.1.10

Burgen-

land
Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg

Steier-

mark
Tirol

Vorarl-

berg
Wien

Öster-

reich

Hauptbetriebe 7.686 13.043 35.936 30.578 8.613 32.184 13.868 3.909 249 146.066 

davon natürliche Personen 6.231 11.857 28.157 22.213 7.033 24.470 12.135 3.204 218 115.518 

           Ehegemeinschaften 986 535 6.837 7.552 1.086 5.939 622 315 13 23.885 

           Personengemeinschaften 310 197 454 490 37 1.234 123 95 1 2.941 

           Personengesellschaften (OHG, KG, etc.) 6 3 38 27 4 11 2 1 3 95 

           Juristische Personen (2) 153 451 450 296 453 530 986 294 14 3.627 

Teilbetriebe 14 1.882 322 334 1.558 2.140 1.490 357 7 8.104 

1) Erklärung INVEKOS siehe auch unter "Begriffsbestimmungen"; laut INVEKOS kann ein Unternehmen (Hauptbetrieb) einen oder mehrere Teilbetriebe haben;

    die Zuordnung der Betriebe erfolgt nach dem Betriebsstandort (Gemeindekennziffer des Betriebes ist ausschlaggebend); bei der Alm nach der Gemeinde,
    in der die Alm liegt.
2) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts. Der überwiegende Teil der Almagrargemeinschaften fällt in diese Gruppe.

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand: Juni 2007; LFRZ-Auswertung L006.

Betriebe und Flächen nach Betriebsformen Tabelle 3.1.8

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebe und Flächen nach Standarddeckungsbeiträgen Tabelle 3.1.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Bundesländern laut INVEKOS-Daten 2006 Tabelle 3.1.11

Burgen-

land
Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg

Steier-

mark
Tirol

Vorarl-

berg
Wien

Öster-

reich

  Ackerland 153.269 64.790 695.089 293.608 6.212 143.402 10.973 2.906 5.432 1.375.681 

  Dauergrünland 12.931 175.836 184.089 233.863 191.075 245.913 301.425 82.900 50 1.428.081 

  Haus- und Nutzgärten 1 1 2 1 4 5 1 15 

  Obstanlagen 932 93 1.830 506 7 8.781 140 50 171 12.510 

  Weingärten 12.118 4 26.295 16 3.808 4 282 42.527 

  Reb- und Baumschulen 87 24 437 208 264 0,1 0 45 1.066 

Summe LF 179.338 240.748 907.742 528.202 197.294 402.172 312.542 85.861 5.981 2.859.881 

Summe LF 
(ohne Almen und Bergmähder)

179.338 162.161 903.387 523.015 108.209 337.578 112.488 41.649 5.981 2.373.807 

Normalertragsfähiges
Grünland (Wirtschaftsgrünland)

9.447 81.508 170.052 223.242 82.886 160.307 79.472 30.025 36 836.974 

  mehrmähdige Wiesen 8.639 55.570 148.119 211.725 76.321 127.291 71.765 27.649 15 727.094 

  Kulturweiden 808 25.938 21.933 11.518 6.565 33.016 7.707 2.376 21 109.880 

Extensiv genutztes Grünland 3.484 94.328 14.037 10.621 108.190 85.606 221.953 52.875 15 591.107 

  Almen 77.478 4.347 5.177 88.707 64.594 196.495 44.140 480.938 

  Bergmähder 1.109 7 10 379 0 3.559 71 5.136 

  Hutweiden (1) 1.823 13.655 4.696 1.505 15.507 17.451 17.393 2.808 74.837 

  einmähdige Wiesen 1.330 1.922 4.645 3.337 2.625 2.594 4.176 3.378 14 24.021 

  Streuwiesen 214 139 46 311 972 224 329 2.478 4.713 

  Grünlandbrache (2) 118 25 294 280 0,4 743 1 0,3 0,3 1.462 

Summe Dauergrünland 12.931 175.836 184.089 233.863 191.075 245.913 301.425 82.900 50 1.428.081 

1) Die 11.430 ha Weiden (Weidegemeinschaften) wurden zu den Hutweiden dazugezählt (B: 500 ha; Ktn: 453ha; NÖ: 1.315 ha; OÖ:132 ha; Sbg: 2.948 ha; Stmk: 171 ha;
    T: 5.850 ha; V: 72 ha).

2) Umfassen die GLÖZ-Flächen (GLÖZ = Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand), Definition siehe Begriffsbestimmungen.

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand: Oktober 2006; LFRZ-Auswertung L010 und L013.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (in ha)

Aufgliederung des Dauergrünlandes (in ha)

Struktur der Bergbauernbetriebe 2006 (1) (Auszug) Tabelle 3.1.13

Betriebe, Flächen, Größenklassen
 Burgen-

land
 Kärnten 

 Nieder-

österreich

 Ober-

österreich
 Salzburg 

 Steier-

mark
 Tirol 

 Vorarl-

berg
 Österreich 

Anzahl der Betriebe 304  8.118  15.233  14.994  5.994  12.785  10.939  2.590  70.957  

LF insgesamt (ha) (2) 3.186  95.921  278.858  218.649  73.558  166.835  91.422  30.395  958.824  

davon Ackerfläche (ha) 2.462  18.279  134.230  69.009  3.340  29.235  5.481  509  262.545  

durchschnittliche LF je Betrieb (ha) 10,5  11,8  18,3  14,6  12,3  13,0  8,4  11,7  13,5  

durchschnittliche BHK-Punkte je Betrieb 91,7  177,1  113,9  97,4  155,9  155,5  190,5  170,5  142,5  

Betriebe nach Größenklassen (ha LF)

    unter 5 ha 136  2.096  1.891  3.143  1.051  2.590  4.143  756  15.806  

     5 bis unter 10 ha 93  2.439  2.746  3.033  1.798  3.475  3.725  673  17.982  

   10 bis unter 20 ha 38  2.367  5.379  5.046  2.277  4.339  2.423  724  22.593  

   20 bis unter 30 ha 18  772  2.875  2.430  645  1.599  484  292  9.115  

   30 bis unter 50 ha 11  352  1.798  1.169  204  651  145  128  4.458  

   50 ha bis unter 100 ha 4  87  517  171  19  129  18  17  962  

   100 ha und mehr 4  5  27  2  2  1  41  

Gesamt 304  8.118  15.233  14.994  5.994  12.785  10.939  2.590  70.957  

Bergbauern- und Biobetriebe - Anzahl (3) 32  1.061  2.775  2.405  2.898  2.536  2.960  364  15.031  

Bergbauernbetriebe mit Milchquoten (4) 29  2.228  6.598  8.091  3.506  5.410  5.449  1.585  32.896  

1) Es sind nur die geförderten Bergbauernbetriebe berücksichtigt, daher ergibt sich ein Unterschied zu Tabelle 3.1.3; Almflächen wurden nicht berücksichtigt. 
2) LF (=landwirtschaftlich genutzte Fläche) ohne Almflächen.
3) Geförderte Biobetriebe laut INVEKOS.
4) Nähere Details zu Milchquoten siehe auch Tabelle 3.1.29.

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand vom Oktober 2006; LFRZ-Auswertung L012 u.a.

Alle Bergbauernbetriebe mit BHK-Punkten

Anteil der Eigentums- und Pachtflächen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche Tabelle 3.1.12

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Entwicklung der Biobetriebe und Bioflächen (Auszug) Tabelle 3.1.14

Maßnahme

"Biologische

Wirtschafts-

weise"

Maßnahme

"NÖ Öko-

punkte"

Sonstige

ÖPUL-

Maßnahmen

insgesamt (3)

davon

Bio-Kontroll-

zuschuss

2000 19.028     18.645     18.434     17.521     233     680     63,6       5,3       45,1       1,7       

2001 18.292     17.773     17.538     16.306     256     976     69,5       5,1       52,9       1,4       

2002 18.576     18.191     17.916     17.020     336     560     75,9       5,4       55,9       1,4       

2003 19.056     18.760     18.597     17.757     385     455     86,0       5,6       62,3       1,4       

2004 19.826     19.577     19.272     18.292     409     571     90,6       5,8       66,8       1,4       

2005 20.310     20.104     19.901     18.850     454     597     96,4       6,0       71,6       1,4       

2006 20.162     19.986     19.486     18.505     436     545     95,3       5,9       71,0       1,4       

2000 277.729     275.789     275.239     263.076     4.765     7.398     

2001 280.267     278.297     276.410     258.804     5.280     12.326     

2002 300.862     299.454     296.142     281.792     6.563     7.786     

2003 328.803     326.703     323.744     310.132     8.105     5.507     

2004 344.916     343.183     339.772     324.114     8.725     6.934     

2005 360.969     360.369     356.524     340.086     9.475     6.962     

2006 361.817     361.487     354.743     338.647     9.295     6.801     

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Öster-
reich

2000 348     1.572     3.240     2.603     3.414     3.399     4.041     403     8     19.028     

2001 401     1.457     3.299     2.697     3.336     3.488     3.190     413     11     18.292     

2002 489     1.390     3.574     2.900     3.368     3.281     3.131     428     15     18.576     

2003 602     1.337     3.902     3.038     3.337     3.315     3.100     406     19     19.056     

2004 700     1.387     4.080     3.189     3.401     3.460     3.152     438     19     19.826     

2005 759     1.383     4.199     3.373     3.459     3.500     3.180     438     19     20.310     

2006 730     1.393     4.211     3.349     3.434     3.460     3.117     449     19     20.162     

2000 321     1.539     3.166     2.549     3.386     3.306     3.985     385     8     18.645     

2001 371     1.395     3.214     2.634     3.311     3.298     3.155     388     7     17.773     

2002 455     1.361     3.491     2.825     3.342     3.196     3.106     405     10     18.191     

2003 580     1.314     3.849     2.991     3.308     3.240     3.071     391     16     18.760     

2004 676     1.367     4.030     3.157     3.384     3.382     3.137     427     17     19.577     

2005 739     1.365     4.159     3.342     3.445     3.440     3.165     432     17     20.104     

2006 715     1.379     4.172     3.322     3.421     3.412     3.108     440     17     19.986     

2000 8.457     22.777     67.232     41.311     46.326     48.494     35.988     4.823     380     275.789     

2001 10.983     21.922     71.667     43.608     45.848     49.452     29.665     4.838     314     278.297     

2002 14.628     23.040     82.832     47.578     46.505     48.056     30.950     5.056     810     299.454     

2003 21.855     22.945     99.209     51.636     46.293     49.082     29.531     5.160     992     326.703     

2004 24.928     23.704     105.006     54.462     47.634     50.840     30.173     5.424     1.012     343.183     

2005 27.271     24.577     111.755     58.128     48.667     52.489     30.688     5.715     1.080     360.369     

2006 28.389     24.708     112.459     58.198     48.332     51.958     30.652     5.668     1.122     361.487     

2000 7.035     5.742     29.517     14.331     2.353     7.569     1.617     182     245     68.592     

2001 9.393     5.696     35.077     15.817     2.331     7.832     1.284     190     310     77.930     

2002 12.791     6.918     44.220     17.383     2.361     7.743     1.255     182     826     93.679     

2003 19.643     7.403     59.710     19.969     2.417     8.445     1.260     177     986     120.010     

2004 22.518     7.826     64.495     21.379     2.464     9.378     1.284     197     1.005     130.547     

2005 24.659     8.210     70.557     23.166     2.480     9.931     1.313     204     1.073     141.594     

2006 25.616     8.264     71.166     22.951     2.465     9.873     1.310     205     1.114     142.964     

1) Laut Meldungen an die Landeshauptmänner, -frauen der Bundesländer. 
2) Inklusive der Biobetriebe, die nur Almflächen bewirtschaften.
3) Die Förderung von Biobetrieben hat im Jahr 1990 begonnen; ab 1995 sind die im Rahmen des INVEKOS für ÖPUL ausbezahlten Prämien berücksichtigt.
4) Diese Förderung betrifft nur die durch Österreich finanzierte Staatliche Beihilfe im Rahmen der Sparte 2.5 - Biologische Landwirtschaft
    (Bioverbände) der Dienstleistungsrichtlinie.

Quelle: BMLFUW, AMA.

Entwicklung der Biobetriebe und Bioflächen nach Bundesländern

Geförderte Biobetriebe im INVEKOS

Ackerland der geförderten Biobetriebe im INVEKOS

Biobetriebe insgesamt

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (in ha) ohne Almen und Bergmähder der geförderten Biobetriebe im INVEKOS

Betriebe Prämien

Jahr geförderte

Biobetriebe

im

INVEKOS

(2)

Biobetriebe

insgesamt (1)

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (in ha) ohne Almen

Förderungen in Mio. Euro

geförderte

 Biobetriebe 

 im

 ÖPUL

davon

davon

davon

Zahl der Biobetriebe

Maßnahme

biologische

Wirtschaftsweise

Summe der 

Prämien aus 

anderen

Förderungs-

maßnahmen

des ÖPUL's für 

Biobetriebe

Förderungen

für Bio-

verbände (4)

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Struktur der Biobetriebe 2006  (1) Tabelle 3.1.15a

Betriebe, Flächen, Größenklassen,

Tiere und Großvieheinheiten (GVE)

 Burgen-

land
Kärnten

 Nieder-

österreich

 Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

geförderte Biobetriebe insgesamt 730  1.393  4.211  3.349  3.434  3.460  3.117  449  19  20.162  

Biobetriebe ohne LF (2) 16  37  61  34  15  79  12  25  2  281  

Biobetriebe mit LF (ohne Almfläche) 714  1.356  4.150  3.315  3.419  3.381  3.105  424  17  19.881  

Landw. gen. Fläche (LF) gesamt (ha) (3) 28.389  24.708  112.459  58.198  48.332  51.958  30.652  5.668  1.122  361.487  

durchschn. LF je Betrieb (ha) 39,8  18,2  27,1  17,6  14,1  15,4  9,9  13,4  66,0  18,2  

Betriebe nach Größenklassen (ha LF)

     unter 5 ha 96  143  258  400  303  461  800  86  7  2.554  

     5 bis unter 10 ha 132  350  555  669  1.001  864  1.167  110  4.848  

   10 bis unter 20 ha 136  470  1.313  1.204  1.452  1.208  885  141  1  6.810  

   20 bis unter 30 ha 73  200  844  590  477  530  192  56  2.962  

   30 bis unter 50 ha 91  139  697  359  163  244  52  28  4  1.777  

   50 ha und mehr 186  54  483  93  23  74  9  3  5  930  

Biobetriebe mit Ackerflächen 682  796  2.927  2.519  508  1.576  864  51  13  9.936  

Ackerfläche (AF) insgesamt (ha) 25.616  8.264  71.166  22.951  2.465  9.873  1.310  205  1.114  142.964  

durchschn. AF je Betrieb (ha) 37,6  10,4  24,3  9,1  4,9  6,3  1,5  4,0  85,7  14,4  

Biobetriebe mit AF n. Größenklassen (ha AF)

     unter 5 ha 108  405  624  1.073  337  934  802  39  3  4.325  

     5 bis unter 10 ha 116  169  511  722  105  352  46  5  2.026  

   10 bis unter 20 ha 129  132  653  478  55  214  13  6  1  1.681  

   20 bis unter 30 ha 75  38  385  134  9  48  2  1  692  

   30 bis unter 50 ha 82  36  404  91  1  22  1  4  641  

   50 ha und mehr 172  16  350  21  1  6  5  571  

Biobetriebe mit Grünland 351  1.329  3.472  3.270  3.419  3.295  3.105  421  18.662  

Grünland (GL) insgesamt (ha) 2.158  16.418  39.646  35.173  45.862  41.234  29.333  5.454  215.279  

davon normalertragsfähiges Grünland 1.213  13.675  36.930  34.192  36.891  35.369  24.089  4.141  186.499  

davon extensiv genutztes Grünland 945  2.744  2.715  981  8.972  5.866  5.244  1.313  28.779  

durchschn. GLfläche je Betr. (ha) (3) 6,1  12,4  11,4  10,8  13,4  12,5  9,4  13,0  11,5  

Biobetriebe mit GL n. Größenklassen (ha GL)

     unter 5 ha 287  292  1.270  952  369  859  876  86  4.991  

     5 bis unter 10 ha 32  400  684  963  1.045  802  1.160  112  5.198  

   10 bis unter 20 ha 19  415  915  948  1.435  1.001  839  144  5.716  

   20 bis unter 30 ha 5  143  395  266  413  422  179  53  1.876  

   30 bis unter 50 ha 2  67  173  124  137  179  44  24  750  

   50 ha und mehr 6  12  35  17  20  32  7  2  131  

Biobetriebe mit Weingärten 140  1  238  82  4  4  469  

Weingartenfläche (ha) 429  0  1.215  114  3,3  5,1  1.766  
durchschn. Weingartenfläche
je Betrieb mit Weingärten (ha)

3,1  0,1  5,1  1,4  0,8  1,3  3,8  

Biobetriebe mit Obstanlagen 73  14  161  34  2  185  14  12  5  500  

Obstanlagenfläche (ha) 186  26  424  65  5  734  7  6  1  1.453  
durchschn. Obstanlagenfläche
je Betrieb mit Obstanlagen (ha)

2,5  1,9  2,6  1,9  2,4  4,0  0,5  0,5  0,3  2,9  

Getreide

Biobetriebe mit Getreide 564  439  2.483  1.935  217  870  231  16  10  6.765  

Getreide gesamt (ha) 11.287  2.210  31.780  8.953  388  2.517  135  30  523  57.822  

Getreidefläche je Betrieb (ha) (4) 20,0  5,0  12,8  4,6  1,8  2,9  0,6  1,8  52,3  8,5  

Mais (5)

Biobetriebe mit Mais 194  102  329  148  4  207  3  2  4  993  

Mais gesamt (ha) 1.605  636  2.350  616  4  755  1  2  58  6.026  

Maisfläche je Betrieb (ha) (4) 8,3  6,2  7,1  4,2  0,9  3,6  0,2  0,9  14,6  6,1  

Eiweißpflanzen (Körnerleguminosen)

Biobetriebe mit Eiweißpflanzen 326  79  1.385  478  7  128  6  2.409  

Eiweißpflanzen gesamt (ha) 2.500  389  6.651  1.769  18  351  43  11.720  

Eiweißpflanzen je Betrieb (ha) (4) 7,7  4,9  4,8  3,7  2,6  2,7  7,1  4,9  

Ölfrüchte

Biobetriebe mit Ölfrüchten 198  55  630  197  2  335  1  7  1.425  

Ölfrüchte gesamt (ha) 1.774  771  3.254  820  10  702  0  21  7.352  

Ölfrüchtefläche je Betrieb (ha) (4) 9,0  14,0  5,2  4,2  5,0  2,1  0,3  3,0  5,2  

Erdäpfel

Biobetriebe mit Erdäpfeln 38  199  840  1.012  220  225  467  14  6  3.021  

Erdäpfel gesamt (ha) 75  32  1.824  295  64  35  56  5  40  2.426  

Erdäpfelfläche je Betrieb (ha) (4) 2,0  0,2  2,2  0,3  0,3  0,2  0,1  0,4  6,7  0,8  

Feldfutter

Biobetriebe mit Feldfutter 576  729  2.610  2.268  499  1.305  730  44  7  8.768  

Feldfutter gesamt (ha) 5.458  3.539  18.263  9.226  1.946  4.868  1.010  139  97  44.547  

Feldfutter je Betrieb (ha) (4) 9,5  4,9  7,0  4,1  3,9  3,7  1,4  3,2  13,9  5,1  

Betriebe und Flächen

Kulturgruppen
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Struktur der Biobetriebe 2006  (1) Tabelle 3.1.15b

Betriebe, Flächen, Größenklassen,

Tiere und Großvieheinheiten (GVE)

 Burgen-

land
Kärnten

 Nieder-

österreich

 Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Feldgemüse

Biobetriebe mit Feldgemüse 33  19  190  70  13  48  32  15  3  423  

Feldgemüse gesamt (ha) 146  8  925  135  4  52  13  9  39  1.331  

Feldgemüsefläche je Betrieb (ha) (4) 4,4  0,4  4,9  1,9  0,3  1,1  0,4  0,6  13,0  3,1  

Rinder

Halter von Rindern 53  1.082  2.215  2.398  3.194  2.502  2.710  370  3  14.527  

Rinder gesamt (Stück) 2.237  27.100  56.939  62.905  73.505  62.066  46.228  7.593  20  338.593  

Rinder je Betrieb (Stück) 42,2  25,0  25,7  26,2  23,0  24,8  17,1  20,5  6,7  23,3  

Milchkühe

Halter von Milchkühen 32  553  1.361  1.447  2.380  1.384  1.855  235  2  9.249  

Milchkühe gesamt (Stück) 308  4.537  12.239  15.002  22.324  11.656  12.952  2.357  2  81.377  

Milchkühe je Betrieb (Stück) 9,6  8,2  9,0  10,4  9,4  8,4  7,0  10,0  1,0  8,8  

Mutterkühe

Halter von Mutterkühen 35  910  1.725  1.922  2.191  1.964  2.054  256  1  11.058  

Mutterkühe gesamt (Stück) 609  9.146  13.863  14.931  12.521  16.985  7.938  1.303  11  77.307  

Mutterkühe je Betrieb (Stück) 17,4  10,1  8,0  7,8  5,7  8,6  3,9  5,1  11,0  7,0  

Schweine

Halter von Schweinen 48  388  982  897  904  1.033  785  62  2  5.101  

Schweine gesamt (Stück) 1.753  3.272  19.645  11.275  2.280  8.625  2.207  508  62  49.627  

Schweine je Betrieb (Stück) 36,5  8,4  20,0  12,6  2,5  8,3  2,8  8,2  31,0  9,7  

Geflügel

Halter von Geflügel 107  638  1.465  1.620  1.627  1.717  993  128  3  8.298  

Geflügel gesamt (Stück) 25.723  154.333  103.313  206.585  45.841  533.587  17.985  7.568  263  ########

Geflügel je Betrieb (Stück) 240,4  241,9  70,5  127,5  28,2  310,8  18,1  59,1  87,7  132,0  

Schafe

Halter von Schafen 36  221  499  383  544  384  526  44  1  2.638  

Schafe gesamt (Stück) 1.123  7.359  19.065  12.176  12.939  10.484  15.846  2.265  61  81.318  

Schafe je Betrieb (Stück) 31,2  33,3  38,2  31,8  23,8  27,3  30,1  51,5  61,0  30,8  

Biobetriebe mit Quoten 9  435  1.025  1.120  2.241  1.048  1.720  212  7.810  

Quote (A-, D- u. Almquote) gesamt (t) 1.638  23.031  58.818  74.228  110.481  58.659  64.071  14.044  404.970  

Quote je Betrieb (kg) 182  53  57  66  49  56  37  66  51.853  

Biobetriebe nach Größenkl. (kg Quote)

   bis 20.000 kg 1  152  218  213  625  228  709  44  2.190  

   20.001 bis 40.000 kg 1  96  262  243  641  296  439  33  2.011  

   40.001 bis 70.000 kg 73  245  263  466  245  321  65  1.678  

   70.001 bis 100.000 kg 2  45  145  162  257  131  139  28  909  

   100.001 bis 200.000 kg 3  53  133  201  209  124  103  29  855  

   über 200.000 kg 2  16  22  38  43  24  9  13  167  

Bio-Milchquote nach Größenkl. (kg Quote)

   bis 20.000 kg 2  1.272  2.178  2.155  6.894  2.681  6.755  467  22.404  

   20.001 bis 40.000 kg 22  2.673  7.788  7.266  18.443  8.506  12.713  977  58.388  

   40.001 bis 70.000 kg 3.855  13.196  14.300  24.543  13.170  17.247  3.409  89.720  

   70.001 bis 100.000 kg 169  3.728  12.196  13.621  21.152  10.989  11.414  2.306  75.574  

   100.001 bis 200.000 kg 425  7.395  17.267  26.691  27.797  16.567  13.509  3.595  113.245  

   über 200.000 kg 1.020  4.108  6.194  10.196  11.652  6.746  2.433  3.289  45.638  

Biobetriebe mit A-Milchquoten 7  349  943  1.051  2.078  986  1.458  195  7.067  

A-Quote gesamt (t) 1.447  20.391  54.922  69.522  101.509  55.098  53.175  11.791  367.856  

A-Quote je Betrieb (kg) 207  58  58  66  49  56  36  60  52.053  

Biobetriebe mit D-Milchquoten 7  272  462  479  1.072  415  966  141  3.814  

D-Quote gesamt (t) 191  2.348  3.847  4.662  4.369  2.869  4.123  1.589  23.998  

D-Quote je Betrieb (kg) 27  9  8  10  4  7  4  11  6.292  

Biobetriebe mit Alm-Milchquoten 23  3  2  282  46  426  79  861  

Alm-Quote gesamt (t) 291  49  44  4.603  693  6.773  663  13.115  

Alm-Quote je Betrieb (kg) 13  16  22  16  15  16  8  15.233  

Biobetriebe mit GVE 190  1.277  3.016  3.023  3.376  3.082  3.061  408  4  17.437  

GVE gesamt 2.321  23.674  51.168  53.749  61.623  53.123  38.552  6.490  33  290.734  

GVE je Betrieb 12,2  18,5  17,0  17,8  18,3  17,2  12,6  15,9  8,3  16,7  

1) Es sind alle geförderten Biobetriebe im INVEKOS erfasst.
2) Umfasst die Betriebe ohne LF (z.B. Teichwirte, Bienenhalter, etc.) und die Betriebe mit ausschließlich Almflächen.
3) LF ohne Almen und Bergmähder.
4) Durchschnittsfläche bezogen auf Betriebe mit der jeweiligen Fläche (z.B. Ackerfläche).
5) Summe aus Silomais, Grünmais, Körnermais und Corn-cob-mix.

Quelle: BMLFUW, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft; AMA, INVEKOS-Daten, Stand Juni 2007.

Großvieheinheiten (GVE)

Halter und Nutztiere

Milchquoten
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Struktur der Almen: Anzahl, Flächen und gealptes Vieh (1) Tabelle 3.1.16

Betriebe, Flächen, Größenklassen
 Burgen-

land (2) 
 Kärnten 

 Nieder-

österreich

 Ober-

österreich
 Salzburg  Steiermark  Tirol 

 Vorarl-

berg
 Österreich 

Anzahl der Almen 2005 2.099  81  220  1.831  2.111  2.208  601  9.151  

Anzahl der Almen 2006 2.091  81  217  1.828  2.086  2.203  598  9.104  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -0,4  0,0  -1,4  -0,2  -1,2  -0,2  -0,5  -0,5  

davon Niederalmen 686  3  18  440  288  827  140  2.402  

           Mittelalmen 1.195  33  62  957  919  1.005  324  4.495  

           Hochalmen 210  45  137  431  879  371  134  2.207  

davon Melkalmen (3) 105  3  7  494  115  1.120  339  2.183  

           darunter Almen mit 5 bis 10 Milchkühen 56  1  2  174  46  244  54  577  

davon Almen mit Schafen (4) 145  12  147  78  354  23  759  

           darunter Almen mit auschließlich Schafen 25  10  29  21  93  7  185  

davon Almen mit Ziegen (4) 28  33  116  23  200  
Almen nach Größenklassen 
auf Basis Almfutterfläche
     unter 3 ha 64  7  16  15  135  19  5  261  

     3 bis unter 10 ha 716  13  72  396  896  321  86  2.500  

   10 bis unter 20 ha 472  15  54  385  372  367  107  1.772  

   20 bis unter 50 ha 423  20  54  465  297  543  182  1.984  

   50 bis unter 100 ha 217  9  16  325  218  350  97  1.232  

   100 bis unter 200 ha 134  12  5  178  130  330  67  856  

   200 ha und mehr 65  5  64  38  273  54  499  

Gesamt 2.091  81  217  1.828  2.086  2.203  598  9.104  

Anzahl der Auftreiber 2005 6  5.060  707  774  4.940  5.002  11.113  2.826  30.422  

Anzahl der Auftreiber 2006 4  4.927  674  768  4.864  4.887  10.845  2.778  29.743  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -2,6  -4,7  -0,8  -1,5  -2,3  -2,4  -1,7  -2,2  

Anzahl der Hirten 2005 612  74  107  1.281  955  3.333  1.027  7.389  

Anzahl der Hirten 2006 598  74  108  1.297  970  3.340  1.024  7.411  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -2,3  0,0  0,9  1,2  1,6  0,2  -0,3  0,3  

Almfutterfläche 2005 79.042  4.392  5.194  88.313  65.135  196.246  44.066  482.387  

Almfutterfläche 2006 78.435  4.395  4.839  88.341  64.609  196.112  44.208  480.938  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -0,8  0,1  -6,8  0,0  -0,8  -0,1  0,3  -0,3  

Pferde 2005 1.566  66  66  3.040  1.019  3.207  1.047  10.011  

Pferde 2006 1.506  44  67  3.086  947  3.210  1.038  9.898  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -3,8  -33,3  1,5  1,5  -7,1  0,1  -0,9  -1,1  

Rinder und Mutterkühe 2005 51.484  4.973  4.478  58.130  48.870  74.202  26.083  268.220  

Rinder und Mutterkühe 2006 50.785  4.940  4.539  58.365  48.847  75.847  26.465  269.788  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -1,4  -0,7  1,4  0,4  0,0  2,2  1,5  0,6  

Milchkühe 2005 1.792  41  93  9.236  1.819  33.793  10.150  56.924  

Milchkühe 2006 1.748  40  94  9.101  1.772  33.736  10.108  56.599  
Veränderung 2005 zu 2006 in % -2,5  -2,4  1,1  -1,5  -2,6  -0,2  -0,4  -0,6  

Schafe 2005 10.160  657  1.001  14.065  5.300  52.170  3.894  87.247  

Schafe 2006 9.643  675  886  13.207  5.068  50.343  4.002  83.824  

Veränderung 2005 zu 2006 in % -5,1  -11,5  -6,1  -4,4  -3,5  2,8  -3,9  

Ziegen 2005 782  0  20  1.017  55  3.438  792  6.104  

Ziegen 2006 887  1  12  952  64  3.653  781  6.350  

Veränderung 2005 zu 2006 in % 13,4  -40,0  -6,4  16,4  6,3  -1,4  4,0  

1) Für die Auswertung nach Bundesländern ist die Lage der Alm ausschlaggebend; inklusive der mitbestoßenen Almen 
    (2005: 174, 2006: 176, davon in Kärnten 69, Oberösterreich 18, Salzburg 52, Steiermark 39 und Tirol 8).
2) Im Burgenland gibt es keine Almflächen.
3) In der Auswertung sind Almen ab 5 Milchkühen berücksichtigt.
4) In der Auswertung sind Almen ab 10 Schafen bzw. Ziegen berücksichtigt.

Quelle: BMLFUW, AMA, INVEKOS-Daten, Stand Jänner 2007; LFRZ-Auswertung L013.

Anzahl der Almen, Tierhalter und Hirten sowie Almfutterfläche (in ha)

Gealptes Vieh (in Stück)

Obstanlagen nach Produktionsrichtung Tabelle 3.1.17

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Obstanlagen nach Produktionsrichtung und Sorten Tabelle 3.1.18

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Tabelle 3.1.19

Betriebe Fläche Betriebe Fläche

1998 2004 1998 2004

Größenstufen nach der
Feldgemüseanbaufläche
unter 0,25 ha 399       271       63,44    42,92    108       11,94     207       30,99    

0,25 bis unter 0,5 ha 366       206       133,39    72,89    63       10,71     184       62,18    

0,5 bis unter 1 ha 387       260       267,77    178,71    83       21,81     237       156,91    

1 bis unter 2 ha 398       241       550,52    341,83    57       15,02     237       326,81    

2 bis unter 3 ha 242       200       577,91    477,24    45       16,46     198       460,78    

3 bis unter 5 ha 282       227       1.085,31    870,88    39       12,59     226       858,29    

5 ha und mehr 573       614       7.215,14    7.916,06    56       43,64     614       7.872,41    

Bundesländer
Burgenland 329       225       971,03    1.051,06    138       74,88     170       976,18    

Kärnten 47       41       86,44    79,17    13       0,50     40       78,67    

Niederösterreich 905       781       6.271,72    6.290,37    27       5,76     777       6.284,61    

Oberösterreich 287       251       801,22    1.012,60    61       5,69     248       1.006,92    

Salzburg 63       49       144,89    107,23    23       1,60     49       105,63    

Steiermark 858       529       984,80    751,55    158       41,63     476       709,92    

Tirol 79       83       389,73    407,75    9       0,43     83       407,32    

Vorarlberg 36       32       63,89    62,74    18       1,26     32       61,49    

Wien 43       28       179,74    138,06    4       0,43     28       137,63    

Österreich 2004 2.019       9.900,54    451       132,18     1.903       9.768,37    
Österreich 1998 2.647       9.893,47    565       113,90     2.539       9.779,57    
1) Rundungsdifferenzen technisch bedingt.

Quelle: Statistik Austria.

2004

Gemüsefläche insgesamt

Feldgemüseanbauerhebung 2004 (Fläche in ha) (1)

Bezeichnung

Betriebe Fläche

davon

Fläche unter Glas,

Folie u.a.

Feldgemüse im Freiland einschl. 

Flachfolie/Vlies, Netzhäuser

Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Natura 2000-Gebieten (1) Tabelle 3.1.23

Burgen-

land
Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg

Steier-

mark
Tirol

Vorarl-

berg
Wien

Öster-

reich

  Ackerland 23.633 256 66.631 1.635 32 12.268 218 93 366 105.133 

  Grünland 5.789 542 34.868 3.592 532 9.226 1.223 1.393 221 57.387 

  Weingärten 4.935 4.477 141 89 9.643 

  Teichflächen 62 777 32 872 

  Sonstige LF 500 451 29 2 269 3 1.254 

  Almen 25.147 1.985 3.787 35.089 43.831 63.277 10.665 183.782 
Summe LF in Natura 2000 34.919 798 107.204 5.256 566 21.936 1.444 1.486 676 174.289 
Betriebe
mit Flächen in Natura 2000

3.372 396 12.171 1.389 316 3.039 639 374 48 21.744 

  Alpe 22.705 1.170 628 35.621 54.747 47.862 6.816 18 169.550 

  Garten 452 1 815 6 244 3 5 291 1.543 

  Gewässer 25.681 1.299 13.700 9.585 631 2.445 1.732 2.239 1.356 57.603 

  Landwirtschaftlich genutzt 36.664 993 127.255 6.352 750 24.889 2.579 1.771 3.455 202.609 

  Wald 31.914 5.412 240.864 37.758 10.154 65.485 42.279 5.024 163 442.345 

  Weingärten 6.605 6.523 1 204 218 13.496 

  Sonstige Flächen 4.904 23.664 21.381 16.354 61.258 58.898 92.476 5.193 284.346 
Summe 106.220 54.074 411.708 70.683 108.415 206.912 186.931 21.048 5.501 1.171.492 
1) Nachdem noch keine Parzellen genaue Abgrenzung von Natura 2000-Gebieten vorliegt, wurde für die Auswertung festgelegt, dass Grundstücke

    zumindest 50% angeschnitten werden müssen, damit sie zum Natura 2000-Gebiet zählen.

Quelle: Daten der Bundesländer, INVEKOS-Daten 2004, Grundstücksverzeichnis 2003, BMLFUW.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) in Hektar

Flächenverteilung in Natura 2000-Gebieten laut Grundbuch (in ha)

Anbau von Feldgemüse Tabelle 3.1.20

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Gartenbauerhebung 2004 Tabelle 3.1.21

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Gartenbauerhebung 2004 - Betriebe nach Produktionsrichtung Tabelle 3.1.22

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Viehbestand nach Alter und Kategorien (1) Tabelle 3.1.24

Kategorie 2002 2003 2004 2005 2006

Tierhalter insgesamt (2) 126.406      123.782      123.782      123.782      123.782      

Pferde (Einhufer) insgesamt (3) 81.566      87.072      87.072      87.072      87.072      

   Halter von Pferden 19.990      17.566      17.566      17.566      17.566      

Rinder insgesamt 2.066.942      2.052.033      2.050.991      2.010.680      2.002.919      

Jungvieh bis unter 1 Jahr

   Schlachtkälber bis 300 kg 58.558      57.669      62.836      61.039      84.074      

   andere Kälber und Jungrinder, männlich 287.108      286.730      285.138      276.974      261.319      

   andere Kälber und Jungrinder, weiblich 294.394      297.241      298.972      290.413      286.136      

Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre

   Stiere und Ochsen 179.849      181.987      178.010      174.134      169.916      

   Schlachtkalbinnen 33.377      34.984      32.444      32.295      42.971      

   Nutz- und Zuchkalbinnen 236.706      229.150      230.943      229.874      222.104      

Rinder 2 Jahre und älter

   Stiere und Ochsen 17.443      24.615      28.397      16.908      16.379      

   Schlachtkalbinnen 8.033      7.464      8.029      7.277      10.078      

   Nutz- und Zuchtkalbinnen 117.549      131.213      126.741      116.884      111.207      

   Milchkühe 588.971      557.877      537.953      534.417      527.421      

   andere Kühe 244.954      243.103      261.528      270.465      271.314      

Kühe insgesamt 833.925      800.980      799.481      804.882      798.735      

Halter von Rindern 89.393      88.526      86.034      82.906      80.161      

Hühner insgesamt (4) 11.905.111      12.354.358      12.354.358      12.354.358      12.354.358      
   Küken für Legezwecke,
   Legehennen, Hähne

6.974.146      6.525.623      6.525.623      6.525.623      6.525.623      

   Masthähnchen und -hühnchen 4.930.965      5.828.735      5.828.735      5.828.735      5.828.735      

Halter von Hühnern 84.447      70.725      70.725      70.725      70.725      

Truthühner (4) 547.232      550.071      550.071      550.071      550.071      

Sonstiges Geflügel (4) 119.185      122.716      122.716      122.716      122.716      

Schweine insgesamt 3.304.650      3.244.866      3.125.361      3.169.541      3.139.438      

   Ferkel bis 20 kg 816.640      785.166      792.323      762.585      779.440      

   Jungschweine 20 - 50 kg 959.060      881.564      856.504      867.172      841.046      

   Mastschweine 50 - 80 kg 662.463      655.019      607.812      646.165      607.621      

   Mastschweine 80 - 110 kg 455.537      512.520      475.131      498.487      499.103      

   Mastschweine größer als 110 kg 69.908      76.268      76.558      79.401      90.400      

   Zuchtschweine 50 kg und mehr

      Jungsauen, noch nie gedeckt 34.520      30.403      28.745      28.161      33.306      

      Jungsauen, erstmals gedeckt 31.979      34.218      30.603      31.181      30.139      

      Ältere Sauen, gedeckt 193.153      195.035      184.984      189.348      186.359      

      Ältere Sauen, nicht gedeckt 72.082      66.149      64.432      59.317      63.620      

      Zuchteber 9.308      8.524      8.269      7.724      8.404      

Halter von Schweinen 68.794      63.358      51.265      54.356      45.036      

Schafe insgesamt 304.364      325.495      327.163      325.728      312.375      

   Mutterschafe und gedeckte Lämmer 203.548      214.728      216.560      217.333      203.894      

   andere Schafe 100.816      110.767      110.603      108.395      108.481      

Halter von Schafen 15.938      15.834      16.941      16.112      14.857      

Ziegen insgesamt 57.993      54.607      55.523      55.100      53.108      

   Ziegen, die bereits gezickelt haben

   und gedeckte Ziegen 40.358      36.737      37.527      35.481      35.658      

   andere Ziegen 17.484      17.870      17.996      19.619      17.450      

Halter von Ziegen 11.171      11.092      10.946      10.242      9.149      

Zuchtwild (5) 38.475      41.190      41.190      41.190      41.190      

1) Angaben in Stück.
2) Wert von 2003 wird für 2004, 2005 und 2006 fortgeschrieben.
3) Werte von 1999 werden für 2000, 2001 und 2002, die Werte von 2003 für 2004, 2005 und 2006 fortgeschrieben.
4) Werte von 2001 werden für 2002 und Werte von 2003 werden für 2004, 2005 und 2006 fortgeschrieben.
5) Wert von 2000 für 2001 und Wert von 2003 für 2004, 2005 und 2006 fortgeschrieben.

Quelle: Allgemeine Viehzählung am 1. Dezember 2006; Statistik Austria.
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Viehbestand auf Basis GVE nach Tierkategorien laut INVEKOS-Tierliste (1) (Auszug) Tabelle 3.1.25

Pferde Rinder Schweine Schafe Ziegen

Betriebe
Pferde-

GVE
Betriebe

Rinder-
GVE

Betriebe
Schweine-

GVE
Betriebe

Schafe
GVE

Betriebe
Ziegen
GVE

  0 bis 5 GVE 11.495   21.730 13.884   42.332 32.441   19.596 11.706   17.820 8.423   4.111 

  5 bis 10 GVE 1.823   11.879 15.876   116.401 1.932   14.103 785   5.412 64   429 

10 bis 20 GVE 821   11.072 22.263   323.436 2.445   35.864 297   4.028 33   494 

20 bis 30 GVE 236   5.638 13.513   329.976 1.621   40.181 73   1.793 14   346 

30 bis 50 GVE 102   3.740 10.467   394.382 2.204   85.871 27   987 8   307 

50 bis 100 GVE 32   1.937 3.553   225.008 1.767   118.786 13   815 4   239 

100 bis 200 GVE 1   107 288   35.411 251   30.754 1   150 

über 200 GVE 1   205 17   4.262 10   3.456 

Summe 2006 14.511   56.307 79.861   1.471.209 42.671   348.611 12.902   31.005 8.546   5.926 

Geflügel (2) Sonstige (3)  Gesamt

Betriebe
Geflügel-

GVE
Betriebe

Sonstige
GVE

Betriebe
Gesamt

GVE

  0 bis 5 GVE 53.146   5.470 5.004   3.072 29.167   62.927 

  5 bis 10 GVE 316   2.257 207   1.412 18.902   138.311 

10 bis 20 GVE 352   4.980 54   714 25.534   371.574 

20 bis 30 GVE 121   2.868 7   155 15.785   386.866 

30 bis 50 GVE 130   4.936 3   107 13.589   516.429 

50 bis 100 GVE 57   3.817 5.940   385.246 

100 bis 200 GVE 7   866 598   73.415 

über 200 GVE 32   8.944 

Summe 2006 54.129   25.194 5.275   5.460 109.547   1.943.712 

1) Die Tierliste ist zum Stichtag 1. April von allen Betrieben, die im INVEKOS erfasst sind, abzugeben; es ergeben sich geringfügige Abweichungen zu den Daten
    der Viehzählung (Stichtag: 1. Dezember); die Größenklasse ist jeweils auf die Tierkategorie bezogen.
2) Geflügel: Legehennen, Hähne, Masthühner, Truthühner, Enten, Gänse, Zwerghühner und Wachteln.
3) Sonstige: Zuchtwild, Lamas, Strausse, Mast- und Zuchtkaninchen.
4) Daten wurden aus der Rinderdatenbank (L048) entnommen.

Quelle: BMLFUW, INVEKOS-Datenbestand, Tierliste 2006, LFRZ-Auswertung L005.

Größenklassen

Größenklassen

Größenklassen

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Viehbestand und Viehhalter nach Bundesländern Tabelle 3.1.26a

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Öster-
reich

Stück in 1.000

1980 68,5  217,3  622,2  725,1  165,6  454,6  198,7  64,4  0,5  2.516,9

1990 49,5  227,8  629,4  772,4  181,3  444,5  215,8  63,1  0,1  2.583,9

1995 35,6  210,0  551,3  694,2  175,0  398,4  196,6  64,7  2.325,8

2000 26,1  205,5  496,1  641,9  169,8  363,3  189,7  62,9  0,11  2.155,4

2005 21,6  192,4  459,6  597,9  163,6  330,2  182,7  62,6  0,14  2.010,7

2006 21,4  191,5  458,9  590,8  162,8  331,7  182,8  62,9  0,14  2.002,9

Änderung 2006 zu 2005 -0,9  -0,5  -0,15  -1,2  -0,5  0,5  0,1  0,4  1,5  -0,4  

Rinderhalter

1980 7.599  16.684  39.417  44.488  9.766  40.552  15.452  4.334  32  178.324

1990 3.962  13.866  28.488  35.652  8.928  30.788  13.622  3.697  14  139.017

1995 2.168  12.127  23.231  30.216  8.358  24.715  12.375  3.392  11  116.593

2000 1.008  11.044  19.227  25.027  7.701  19.505  11.476  2.995  7  97.990

2005 807  9.379  15.810  20.673  7.181  16.041  10.302  2.700  13  82.906

2006 744  9.080  15.269  19.870  7.061  15.415  10.045  2.665  12  80.161

Änderung 2006 zu 2005 -7,8  -3,2  -3,4  -3,9  -1,7  -3,9  -2,5  -1,3  -7,7  -3,3  

Stück in 1.000

1980 25,3  72,3  210,5  294,1  80,1  174,3  86,8  30,6  974,0

1990 15,9  80,8  194,9  286,7  86,7  167,2  90,6  28,8  951,6

1995 12,6  82,6  184,1  274,9  85,7  160,1  87,4  29,6  917,0

2000 9,6  86,4  171,3  257,7  84,0  151,2  84,9  28,7  0,04  873,8

2005 7,6  85,9  155,7  231,6  79,2  135,6  81,0  28,1  0,05  804,9

2006 7,5  86,4  154,6  227,8  78,4  135,6  80,3  28,1  0,06  798,7

Änderung 2006 zu 2005 -1,1  0,6  -0,7  -1,7  -1,1  0,0  -0,9  0,0  25,5  -0,8  

Kuhhalter (1)

1980 7.332  16.300  37.312  44.077  9.682  39.909  15.431  4.329  23  174.395

1990 3.497  11.521  25.539  34.580  8.469  28.592  13.114  3.495  8  128.815

1995 1.865  11.360  20.403  28.319  8.041  23.047  11.949  3.173  6  108.163

1999 1.162  10.296  17.268  24.113  7.519  19.156  11.078  2.899  6  93.497

2004 709  9.065  13.937  19.348  6.984  15.140  9.949  2.579  10  77.721

2005 647  8.836  13.383  18.521  6.881  14.566  9.778  2.506  10  75.128

Änderung 2005 zu 2004 -8,7  -2,5  -4,0  -4,3  -1,5  -3,8  -1,7  -2,8  0,0  -3,3  

Stück in 1.000

1980 171,6  236,3  1.277,9  1.025,9  49,0  817,3  85,6  32,7  9,9  3.706,2

1990 140,5  200,1  1.151,4  1.123,9  32,9  961,0  57,7  19,0  1,5  3.688,0

1995 125,6  197,5  1.090,8  1.179,8  26,7  1.022,5  43,8  18,6  0,9  3.706,2

2000 84,4  174,2  970,4  1.191,5  15,4  867,8  28,4  15,2  0,7  3.347,9

2005 71,7  163,7  879,8  1.144,3  12,4  863,2  18,7  15,6  0,2  3.169,5

2006 70,7  154,8  892,0  1.145,8  9,1  839,3  16,9  10,7  0,2  3.139,4
Änderung 2006 zu 2005 -1,5  -5,5  1,4  0,1  -26,4  -2,8  -9,8  -31,6  15,5  -0,9  
Schweinehalter

1980 15.838  19.619  51.120  41.020  6.593  52.982  12.427  2.757  107  202.463

1990 9.024  14.858  33.978  30.213  4.623  39.078  9.299  1.834  39  142.946

1995 5.632  12.290  25.426  24.249  4.149  31.292  7.552  1.470  20  112.080

2000 3.175  9.421  17.643  17.496  2.765  22.218  5.285  1.006  11  79.020

2005 1.447  7.107  11.734  12.374  2.171  14.970  3.797  752  4  54.356

2006 1.242  5.645  9.978  10.837  1.742  11.746  3.237  599  10  45.036

Änderung 2006 zu 2005 -14,2  -20,6  -15,0  -12,4  -19,8  -21,5  -14,7  -20,3  150,0  -17,1  

Stück in 1.000

1980 2,0  4,6  9,3  7,0  3,8  6,6  4,1  1,3  1,7  40,4

1990 2,1  5,0  11,4  9,9  4,7  8,3  4,7  2,0  1,2  49,3

1995 3,1  7,0  18,1  14,6  6,4  12,2  7,0  2,8  1,2  72,4

1999 3,3  8,6  20,3  15,8  7,6  13,5  8,3  2,8  1,3  81,5

2003 2,1  11,1  19,3  18,3  7,7  16,5  9,8  2,2  0,1  87,1

Änderung 2003 zu 1999 -37,3  29,0  -5,1  15,9  1,8  22,3  18,5  -22,6  -91,9  6,8  

Pferdehalter

1980 1.049  2.968  3.210  3.274  1.904  3.096  1.949  635  61  18.146

1990 802  2.391  2.930  3.276  1.696  3.160  1.710  707  36  16.708

1995 911  2.653  3.833  3.926  1.960  3.617  2.160  938  42  20.040

1999 855  2.692  3.720  3.812  2.078  3.583  2.325  890  35  19.990

2003 459  2.637  2.976  3.375  1.871  3.460  2.224  546  18  17.566

Änderung 2003 zu 1999 -46,3  -2,0  -20,0  -11,5  -10,0  -3,4  -4,3  -38,7  -48,6  -12,1  

Rinder

Pferde (2)

Kühe

Schweine
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Viehbestand und Viehhalter nach Bundesländern Tabelle 3.1.26b

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Öster-
reich

Stück in 1.000

1980 1,3  23,1  22,7  30,9  19,3  27,0  57,7  8,4  0,3  190,7

1990 4,2  40,1  47,9  46,5  28,5  51,2  81,4  9,2  0,2  309,2

1995 5,4  48,8  58,8  50,9  32,3  60,4  95,1  13,1  0,4  365,2

2000 5,3  47,4  59,3  43,2  29,2  58,2  84,7  11,6  0,2  339,2

2005 4,4  44,4  55,4  47,2  26,6  56,7  78,8  12,2  0,2  325,7

2006 3,8  42,5  59,0  44,0  26,9  52,7  72,1  11,2  0,2  312,4

Änderung 2006 zu 2005 -12,4  -4,3  6,6  -6,9  1,1  -6,9  -8,6  -7,7  41,2  -4,1  

Schafhalter

1980 210  2.728  3.858  5.400  1.996  3.478  3.862  749  14  22.295

1990 371  3.566  4.198  5.778  1.708  4.609  3.800  628  11  24.669

1995 431  3.127  3.578  4.868  1.758  4.160  3.744  655  9  22.330

2000 343  2.609  2.860  3.874  1.440  3.556  3.400  557  11  18.650

2005 235  2.460  2.171  3.473  1.324  3.178  2.806  456  9  16.112

2006 240  2.058  2.276  2.817  1.335  2.904  2.745  475  7  14.857

Änderung 2006 zu 2005 2,1  -16,3  4,8  -18,9  0,8  -8,6  -2,2  4,2  -22,2  -7,8  

Stück in 1.000

1980 1,0  3,7  8,3  5,6  2,3  4,2  5,6  1,6  0,1  32,4

1990 0,9  4,3  6,6  6,9  3,8  5,3  7,9  1,5  37,2

1995 1,1  5,6  10,3  11,0  4,4  7,4  11,8  2,6  54,2

2000 1,0  5,7  12,2  11,7  3,9  7,8  11,5  2,3  0,1  56,1

2005 0,8  4,7  12,3  11,9  4,0  7,6  10,9  2,7  0,1  55,1

2006 0,6  4,4  12,6  11,5  4,1  6,7  10,6  2,7  0,1  53,1

Änderung 2006 zu 2005 -34,3  -7,4  2,2  -3,7  3,9  -12,3  -3,2  -2,3  -2,2  -3,6  

Ziegenhalter

1980 409  1.649  4.560  2.835  685  2.177  1.766  587  26  14.694

1990 377  1.411  2.249  2.851  986  2.267  1.880  602  9  12.632

1995 292  1.657  2.249  3.613  1.125  2.393  2.618  732  12  14.691

2000 217  1.652  1.891  3.507  1.066  2.353  2.307  511  9  13.513

2005 159  1.315  1.357  2.102  983  1.963  1.851  509  3  10.242

2006 98  1.144  1.222  2.055  879  1.540  1.717  489  5  9.149

Änderung 2006 zu 2005 -38,4  -13,0  -9,9  -2,2  -10,6  -21,5  -7,2  -3,9  66,7  -10,7  

Stück in 1.000

1980 905,1  1.092,9  4.988,1  2.755,5  377,7  3.386,8  381,5  255,7  16,3  14.159,6

1990 547,9  842,2  4.428,6  3.081,5  191,1  3.541,3  305,0  198,7  2,7  13.139,0

1995 410,6  1.049,3  4.425,8  3.065,6  172,5  3.662,0  194,2  175,8  1,4  13.157,2

2000 381,9  1.426,9  3.105,0  2.330,6  142,2  3.448,8  167,4  73,6  1,0  11.077,3

2001 398,8  1.370,9  3.885,3  2.359,9  129,9  3.524,3  143,0  92,0  0,9  11.905,1

2003 244,8  1.324,5  3.721,6  2.431,3  124,7  4.290,8  124,6  91,6  0,6  12.354,4

Änderung 2003 zu 2001 -38,6  -3,4  -4,2  3,0  -4,0  21,7  -12,9  -0,4  -36,3  3,8  

Hühnerhalter

1980 21.262  20.777  55.685  48.103  8.318  57.205  9.358  3.142  475  224.325

1990 11.755  13.415  33.211  35.037  6.010  40.074  6.227  2.195  128  148.052

1995 6.734  9.922  22.684  26.799  5.221  28.837  5.962  1.874  50  108.083

2000 4.631  8.067  17.678  22.066  4.433  23.216  5.212  1.556  34  86.893

2001 4.576  7.944  16.443  21.424  4.209  23.217  5.119  1.488  27  84.447

2003 2.882  7.015  13.788  17.115  4.112  20.079  4.457  1.260  17  70.725

Änderung 2003 zu 2001 -37,0  -11,7  -16,1  -20,1  -2,3  -13,5  -12,9  -15,3  -37,0  -16,2  

1) 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 und 2006: Anzahl der Halter nicht erhoben.

2) 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 und 2006 wurden Pferde nicht erhoben.

3) 2002, 2004, 2005 und 2006 wurden Hühner nicht erhoben.

Quelle: Allgemeine Viehzählungen, Statistik Austria.

Schafe

Ziegen

Hühner (3)

Struktur viehhaltender Betriebe Tabelle 3.1.27

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Rinderbestand und Halter nach Bundesländern und Größenklassen Tabelle 3.1.28

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Struktur der Milchlieferanten und Referenzmengen nach Bundesländern (1) Tabelle 3.1.29a

Größenklasse

Berghöfekataster(BHK)-Gruppe
Burgenland Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich

GRÖSSENKLASSE

Alle Betriebe mit Milchquoten, A- und D-Quote (inklusive Almquoten)

bis 20.000 kg  90    1.218    1.959    2.745    1.305    1.871    2.322    466    11.976    

  20.001 bis 40.000 kg  60    745    2.006    3.003    1.245    1.677    1.515    344    10.595    

  40.001 bis 70.000 kg  57    527    1.856    3.152    1.007    1.568    1.219    411    9.797    

  70.001 bis 100.000 kg  27    313    1.087    1.707    646    885    628    272    5.565    

100.001 bis 200.000 kg  48    341    1.318    2.002    629    951    602    330    6.221    

200.001 bis 400.000 kg  22    98    319    467    135    240    124    109    1.514    

über 400.001 kg  13    19    36    50    17    12    18    14    179    

Summe 2006 317    3.261    8.581    13.126    4.984    7.204    6.428    1.946    45.847    

Summe 2005 367    3.434    9.082    14.021    5.171    7.716    6.677    2.006    48.474    

Summe 2004 427    3.663    9.733    14.908    5.359    8.337    6.904    2.100    51.431    

Summe 2003 492    3.944    10.512    15.894    5.520    9.051    7.098    2.154    54.665    

Summe 2002 541    4.143    11.210    16.772    5.699    9.602    7.281    2.253    57.501    

Veränderung 2006 zu 2005 in % -13,6    -5,0    -5,5    -6,4    -3,6    -6,6    -3,7    -3,0    -5,4    

A-Quote (ohne Almquote)

bis 20.000 kg  62    821    1.645    2.532    1.140    1.630    1.857    366    10.053    

  20.001 bis 40.000 kg  57    718    2.010    3.006    1.218    1.671    1.553    369    10.602    

  40.001 bis 70.000 kg  57    513    1.857    3.163    997    1.574    1.184    387    9.732    

  70.001 bis 100.000 kg  30    304    1.072    1.690    607    885    501    217    5.306    

100.001 bis 200.000 kg  46    322    1.299    1.962    563    883    431    250    5.756    

200.001 bis 400.000 kg  19    91    302    455    127    221    89    86    1.390    

über 400.001 kg  13    15    28    47    16    12    12    13    156    

Summe 2006 284    2.784    8.213    12.855    4.668    6.876    5.627    1.688    42.995    

Summe 2005 325    2.920    8.671    13.724    4.832    7.312    5.765    1.723    45.272    

Veränderung 2006 zu 2005 in % -12,6    -4,7    -5,3    -6,3    -3,4    -6,0    -2,4    -2,0    -5,0    

D-Quote (inklusive Alm-D-Quote)

bis 20.000 kg  168    1.337    2.569    2.846    1.942    2.357    2.787    1.019    15.025    

  20.001 bis 40.000 kg  6    49    33    44    38    48    72    73    363    

  40.001 bis 70.000 kg  3    19    21    37    16    22    31    49    198    

  70.001 bis 100.000 kg  4    12    12    9    2    4    12    28    83    

über 100.001 kg 7    20    10    4    23    12    25    101    

Summe 2006 181    1.424    2.655    2.946    2.002    2.454    2.914    1.194    15.770    

Summe 2005 208    1.547    2.853    3.180    2.106    2.755    3.033    1.222    18.792    

Veränderung 2006 zu 2005 in % -13,0    -8,0    -6,9    -7,4    -4,9    -10,9    -3,9    -2,3    -16,1    

Alm A-Quote 2006 71    4    6    522    169    1.647    587    3.006    

                       2005 72    4    7    539    172    1.661    588    3.043    

Betriebe mit Milchquoten im Benachteiligten Gebiet

A- und D-Quote (inkl. Almquoten) 265    3.156    7.642    9.411    4.580    6.911    6.428    1.827    40.220    

Bergbauern mit Milchquoten

A- und D-Quote (inkl. Almquoten)

   BHK-Gruppe 1 9    617    1.929    4.576    1.117    1.286    1.370    345    11.249    

   BHK-Gruppe 2 20    755    4.146    3.241    1.433    2.485    1.645    747    14.472    

   BHK-Gruppe 3 582    511    269    663    1.268    1.365    337    4.995    

   BHK-Gruppe 4 274    12    5    293    371    1.069    156    2.180    

   Bergbauern 2006 29    2.228    6.598    8.091    3.506    5.410    5.449    1.585    32.896    
   Bergbauern 2005 34    2.343    6.946    8.589    3.632    5.708    5.665    1.643    34.560    

   Nichtbergbauern 2006 (2) 288    1.033    1.983    5.035    1.478    1.794    979    361    12.951    

   Nichtbergbauern 2005  333    1.091    2.136    5.432    1.539    2.008    1.012    363    13.914    

A-Quote

   BHK-Gruppe 1 8    542    1.842    4.502    1.083    1.246    1.287    331    10.841    

   BHK-Gruppe 2 19    649    4.007    3.177    1.346    2.416    1.481    706    13.801    

   BHK-Gruppe 3 494    471    260    576    1.231    1.104    278    4.414    

   BHK-Gruppe 4 210    10    4    225    354    898    123    1.824    

   Bergbauern 27    1.895    6.330    7.943    3.230    5.247    4.770    1.438    30.880    

   Nichtbergbauern (2) 257    889    1.883    4.912    1.438    1.629    857    250    12.115    

D-Quote (inkl. Alm-D-Quote)

   BHK-Gruppe 1 3    290    625    1.034    439    470    635    195    3.691    

   BHK-Gruppe 2 14    308    1.204    602    622    799    779    411    4.739    

   BHK-Gruppe 3 186    132    49    310    297    625    223    1.822    

   BHK-Gruppe 4 110    3    136    72    398    95    814    

   Bergbauern 17    894    1.964    1.685    1.507    1.638    2.437    924    11.066    

   Nichtbergbauern (2)                 530    691    1.261    495    816    477    270    4.540    

Lieferanten im Wirtschaftsjahr 2006/07
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Struktur der Milchlieferanten und Referenzmengen nach Bundesländern (1) Tabelle 3.1.29b

Größenklasse

Berghöfekataster(BHK)-Gruppe
Burgenland Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich

GRÖSSENKLASSE
A-Quote

bis 20.000 kg  685 9.913 20.268 31.381 14.520 20.543 21.094 4.043 122.447 

  20.001 bis 40.000 kg  1.661 20.460 58.760 88.426 34.830 47.658 44.583 10.958 307.336 

  40.001 bis 70.000 kg  3.012 27.222 99.630 170.773 52.980 84.371 63.109 20.625 521.721 

  70.001 bis 100.000 kg  2.487 25.564 89.792 140.197 50.617 73.961 41.164 18.069 441.851 

100.001 bis 200.000 kg  6.290 44.047 174.902 262.820 74.742 118.445 57.050 34.134 772.431 

200.001 bis 400.000 kg  5.379 23.665 77.283 114.800 32.474 56.695 23.538 22.902 356.734 

über 400.001 kg  7.436 7.798 14.470 24.784 7.616 6.372 6.041 6.333 80.850 

Summe 2006 26.949 158.667 535.105 833.181 267.779 408.044 256.578 117.065 2.603.369 

Summe 2005 27.698 156.546 529.327 829.619 264.540 402.024 253.679 114.718 2.578.149 

Veränderung 2006 zu 2005 in % -2,7    1,4    1,1    0,4    1,2    1,5    1,1    2,0    1,0    

D-Quote

bis 20.000 kg  474 4.436 5.846 6.053 5.319 6.544 8.536 3.136 40.343 

  20.001 bis 40.000 kg  166 1.315 900 1.231 1.045 1.348 1.926 2.146 10.079 

  40.001 bis 70.000 kg  134 1.014 1.126 1.959 757 1.100 1.566 2.696 10.352 

  70.001 bis 100.000 kg  333 936 1.003 728 172 327 1.021 2.322 6.843 

über 100.001 kg 1.604 5.370 1.754 500 3.225 2.188 3.864 18.506 

Summe 2006 1.107 9.304 14.246 11.726 7.794 12.544 15.238 14.165 86.124 

Summe 2005 1.301 8.877 13.149 10.553 7.100 11.971 13.957 12.480 79.388 

Veränderung 2006 zu 2005 in % -14,9    4,8    8,3    11,1    9,8    4,8    9,2    13,5    8,5    

Alm A-Quote 2006 886 71 89 8.582 2.723 32.854 8.132 53.338 

Alm A-Quote 2005 917 71 99 8.808 2.750 32.943 8.089 53.679 

Veränderung 2006 zu 2005 in % -3,4    0,0    -9,9    -2,6    -1,0    -0,3    0,5    -0,6    

Milchquoten im Benachteiligten Gebiet

A- und D-Quote (inkl. Almquoten) 23.365 165.923 482.942 610.255 253.236 413.195 304.670 133.743 2.387.328 
Berghöfekataster(BHK)-Gruppe
A-Quote

   BHK-Gruppe 1 112 33.297 126.299 298.074 65.008 92.142 76.203 29.135 720.270 

   BHK-Gruppe 2 1.103 34.699 240.388 176.224 52.183 161.468 68.191 43.947 778.204 

   BHK-Gruppe 3 22.243 19.745 10.622 16.576 52.787 31.229 10.108 163.310 

   BHK-Gruppe 4 5.108 189 56 6.282 11.893 20.607 3.591 47.726 

   Bergbauern 1.215 95.346 386.620 484.977 140.050 318.290 196.229 86.782 1.709.510 

   Nichtbergbauern 25.734 63.321 148.485 348.204 127.729 89.754 60.349 30.283 893.860 

D-Quote

   BHK-Gruppe 1 8 2.150 3.583 3.917 1.487 2.216 3.122 1.641 18.124 

   BHK-Gruppe 2 79 1.844 4.659 2.473 2.345 3.234 3.468 3.547 21.649 

   BHK-Gruppe 3 1.035 432 149 1.223 983 2.120 1.675 7.616 

   BHK-Gruppe 4 411 4 631 242 1.545 371 3.204 

   Bergbauern 87 5.440 8.678 6.538 5.686 6.675 10.255 7.234 50.594 

   Nichtbergbauern 1.020 3.865 5.568 5.187 2.108 5.869 4.983 6.931 35.531 

Almquote

   BHK-Gruppe 1 80 36 1.960 346 7.617 1.125 11.163 

   BHK-Gruppe 2 200 62 28 3.504 1.229 7.692 3.855 16.571 

   BHK-Gruppe 3 230 9 12 1.653 758 5.406 1.653 9.722 

   BHK-Gruppe 4 252 10 570 147 4.303 519 5.801 

   Bergbauern 763 71 86 7.687 2.480 25.018 7.152 43.257 

   Nichtbergbauern (2) 123 4 895 243 7.836 980 10.081 

Summe aller Milchquoten 2006 28.057 168.858 549.422 844.996 284.155 423.312 304.670 139.362 2.742.832 

                 2005 28.998 166.341 542.547 840.272 280.448 416.745 300.579 135.287 2.711.217 

                 2004 30.967 166.997 543.982 842.257 280.133 417.312 300.000 133.874 2.715.521 

                 2003 32.006 168.483 549.833 840.819 278.960 420.694 298.571 132.200 2.721.568 

                 2002 32.762 167.125 545.098 829.010 274.814 416.116 296.950 130.664 2.692.539 

Veränderung 2006 zu 2005 in % -3,2    1,5    1,3    0,6    1,3    1,6    1,4    3,0    1,2    

1) Datenbasis jeweils zum 31.3. des darauf folgenden Jahres (z.B. Daten für 2006 zum 31.3. 2007) inklusive aller fixen (4.890 t) und befristeten (7.892 t)
    Umwandlungen von D- in A-Quoten und der fixen (55 t) und befristeten (752 t) Umwandlungen von A- in D-Quoten. Quoten auf Einzelalmen wurden 
    beim Hauptbetrieb aufsummiert. 
2) Inklusive der Agrargemeinschaften.

Quelle: BMLFUW; AMA, Stand: 31. März 2007.

Referenzmengen  im Wirtschaftsjahr 2006/07 (A- und D-Quote sowie Almquoten) in Tonnen
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Betriebe und Flächen der EU-Mitgliedstaaten nach Größenklassen 2005 (1) (Auszug) Tabelle 3.2.1

Größenklassen nach der LF (in ha)

< 2 ha 2 - < 5 ha 5 - < 10 ha 10 - < 20 ha 20 - < 30 ha 30 - < 50 ha 50 - < 100 ha >= 100 ha

EU-27 6.991.390  3.064.970  1.584.960  1.028.840  409.020  415.660  398.440  292.810  14.478.600  

Belgien 6.590  6.190  6.700  8.310  6.200  8.110  6.700  1.820  51.540  

Bulgarien 456.620  40.490  10.440  4.760  1.570  1.330  1.510  3.820  534.610  

Tschechische Republik 14.170  7.140  4.720  4.370  2.130  2.240  2.150  4.260  42.250  

Dänemark 540  560  9.560  9.020  5.520  6.670  8.600  7.410  48.270  

Deutschland 25.650  61.080  56.290  72.540  37.070  51.390  54.220  30.380  389.880  

Estland 4.810  7.700  5.570  4.390  1.650  1.300  950  1.320  27.750  

Griechenland 407.610  223.360  109.000  52.970  16.480  11.730  5.530  1.480  833.590  

Spanien 296.490  264.110  164.960  126.140  57.550  53.880  50.130  49.540  1.079.420  

Frankreich 74.620  67.490  52.160  57.980  40.350  69.130  112.950  86.880  567.140  

Irland 1.720  7.440  18.490  30.090  22.520  28.700  19.620  4.020  132.670  

Italien 851.470  417.250  205.880  130.740  44.120  37.510  25.710  12.910  1.728.530  

Zypern 30.970  8.140  3.110  1.480  430  360  250  110  45.170  

Lettland 29.050  31.270  30.360  22.260  6.540  4.220  2.520  1.900  128.670  

Litauen 26.460  103.400  65.870  36.250  9.020  5.970  3.430  2.470  252.950  

Luxemburg 260  250  210  190  130  290  750  360  2.450  

Ungarn 531.430  57.340  28.960  18.990  7.570  6.400  5.650  6.040  714.790  

Malta 9.680  970  200  30  11.070  

Niederlande 10.450  11.680  11.780  12.990  9.150  13.610  8.900  1.790  81.830  

Österreich 18.180  36.130  32.000  38.670  18.820  15.380  7.860  3.010  170.640  

Polen 1.207.230  532.990  370200 237.940  62.860  33.920  13470 7.230  2.476.470  

Portugal 156.940  84.080  36.980  21.500  7.150  5.650  4.670  5.650  323.920  

Rumänien 2.721.710  1.014.110  289.580  65.910  10.130  5.990  4.900  8.930  4.256.150  

Slowenien 17.940  27.860  19.770  8.820  1.710  720  210  100  77.170  

Slowakei 53.880  5.650  1.920  1.200  520  590  630  1.980  68.490  

Finnland 1.730  4.450  8.750  15.920  11.970  14.190  10.580  2.670  70.620  

Schweden 450  10.000  13.430  14.780  8.200  9.360  10.880  7.920  75.810  

Vereinigtes Königreich 34.740  33.840  28.070  30.600  19.660  27.020  35.670  38.810  286.750  

EU-27 5.143,4  9.711,8  11.054,5  14.378,1  9.967,2  16.028,7  27.847,2  77.747,3  171.878,3  
1) Zahl der Betriebe ohne Flächen: Belgien: 920; Bulgarien: 14.080; Tschechische Republik: 1.070; Dänemark: 400; Deutschland: 1.270; Estland: 60; Griechenland: 5.430;
    Spanien: 16.610; Frankreich: 5.570; Irland: 80; Italien: 2.940; Zypern: 320; Lettland: 540; Litauen: 60; Luxemburg: 0; Ungarn: 52.420; Malta: 190;
    Niederlande: 1.480; Österreich: 580; Polen: 10.650; Portugal: 1.300; Rumänien: 134.910; Slowenien: 30; Slowakei: 2.130; Finnland: 360; Schweden: 800;
    Vereinigtes Königreich: 38.320; EU-25: 292.520. 
2) Einschließlich der Betriebe ohne Flächen.

Quelle: Agrarstrukturerhebung 2005, EUROSTAT.

Mitgliedstaaten Insgesamt (2)

Anzahl der Betriebe

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (in 1.000 ha)

3.2 Agrarstruktur in der EU 

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in der Europäischen Union Tabelle 3.2.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Bodennutzung nach Kontinenten 2005 Tabelle 3.2.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Welterzeugung von Milch und Milchprodukten 2005 Tabelle 3.2.6

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Welterzeugung ausgewählter Ölsaaten 2005 Tabelle 3.2.5

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Welterzeugung von Weizen und Grobgetreide 2005 Tabelle 3.2.4

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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3.3 Arbeitskräfte und Arbeitsmarkt

Arbeitskräfte landwirtschaftlicher Betriebe in den EU-Mitgliedstaaten (1) (in 1.000 JAE) Tabelle 3.3.3

Mitgliedstaat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (2) 2006 (3)

Änderung

2006 zu 2005

in %

Belgien 74,8      75,1      74,8      72,9      71,9      71,9      70,0      -2,6         

Bulgarien 770,8      739,6      791,6      791,6      712,4      626,4      563,5      -10,0         

Tschechische Republik 165,5      157,6      152,2      170,3      163,6      156,9      147,9      -5,7         

Dänemark 75,5      75,8      72,2      70,0      67,1      65,1      63,0      -3,3         

Deutschland 684,7      658,9      632,5      610,3      592,0      582,6      570,9      -2,0         

Estland 64,6      58,4      56,2      38,8      38,3      37,8      37,4      -1,2         

Griechenland 585,7      578,2      571,2      620,4      613,4      606,6      600,0      -1,1         

Spanien 1.101,5      1.098,7      1.069,3      1.022,7      1.015,7      1.017,2      972,8      -4,4         

Frankreich 1.028,5      1.009,6      992,0      975,3      958,9      942,6      926,6      -1,7         

Irland 171,7      166,8      158,3      158,3      167,2      167,2      167,2      0,0         

Italien 1.383,0      1.396,0      1.349,0      1.287,0      1.268,0      1.159,0      1.156,6      -0,2         

Zypern 23,9      23,4      23,0      22,8      23,1      21,9      21,7      -0,9         

Lettland 148,6      145,2      143,1      140,9      139,6      138,2      132,7      -4,0         

Litauen 186,7      170,8      180,6      186,7      167,8      151,3      139,3      -7,9         

Luxemburg 4,3      4,2      4,1      4,0      3,9      4,0      3,9      -3,1         

Ungarn 676,0      642,9      646,7      581,9      553,8      520,6      512,3      -1,6         

Malta 4,7      4,5      4,3      4,3      4,3      4,1      4,1      0,0         

Niederlande 219,5      211,4      210,3      208,1      200,9      196,7      191,3      -2,7         

Österreich 175,6      173,6      172,0      170,1      168,1      164,5      161,0      -2,2         

Polen 2.494,9      2.524,3      2.266,8      2.279,4      2.283,6      2.291,9      2.235,9      -2,4         

Portugal 502,8      506,2      479,7      423,1      396,8      369,4      367,6      -0,5         

Rumänien 3.645,0      3.121,0      2.765,0      2.696,0      2.336,0      2.596,0      2.537,0      -2,3         

Slowenien 103,8      107,1      106,0      95,6      90,2      90,8      89,8      -1,1         

Slowakei 143,0      132,3      131,7      118,6      105,4      98,8      95,5      -3,3         

Finnland 111,1      108,9      106,6      106,4      103,3      96,2      93,1      -3,2         

Schweden 76,5      75,8      75,3      74,3      73,4      75,9      74,9      -1,3         

Vereinigtes Königreich 334,1      329,5      315,7      301,2      300,9      298,1      289,0      -3,1         

EU-25 10.541,0      10.435,4      9.993,6      9.743,4      9.571,0      9.329,4      9.124,3      -2,2         

EU-27 14.956,8      14.296,0      13.550,2      13.231,0      12.619,4      12.551,8      12.224,8      -2,6         

1) Jahresarbeitseinheit (JAE) = Arbeitsleistung einer vollzeitlich im Betrieb beschäftigten Person.
2) 2005: revidierte Werte.
3) 2006: vorläufige Werte.

Quelle: EUROSTAT.

Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 3.3.1

Nicht entlohnte AK Entlohnte AK

lt. volkswirtschaftlicher 

Gesamtrechnung
laut Land- und Forstwirtschaftlicher Gesamtrechnung

1997 7.968.041         3.307.748         206.479         177.229           29.250           6,2 

1998 7.976.789         3.350.816         201.207         172.471           28.736           6,0 

1999 7.992.323         3.392.367         198.435         168.968           29.467           5,8 

2000 8.011.566         3.428.939         194.941         165.727           29.214           5,7 

2001 8.043.046         3.445.696         192.356         163.044           29.312           5,6 

2002 8.083.797         3.438.827         191.217         161.398           29.819           5,6 

2003 8.117.754         3.446.348         189.469         159.126           30.343           5,5 

2004 8.174.733         3.457.694         187.001         156.446           30.555           5,4 

2005 8.233.306         3.488.062         183.375         152.397           30.978           5,3 

2006 8.281.948         3.542.437         180.582         149.244           31.338           5,1 
Quelle: Statistik Austria,  Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

davon

Anteil an allen

Erwerbstätigen

in Prozent

Jahr
Jahresarbeitseinheiten (JAE)

Bevölkerung

Erwerbstätige

insgesamt

Erwerbstätige der

Land- und Forst-

wirtschaft insgesamt

Arbeitskräfte in der Landwirtschaft Tabelle 3.3.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Tabelle 3.3.4

2005

davon

Landw., Jagd Forstw.

Arbeiter 20.686    20.944    16.373    4.571    
  Männer 13.592    13.652    9.704    3.948    

  Frauen 7.094    7.292    6.669    623    
Angestellte 6.053    5.975    3.589    2.386    
  Männer 3.499    3.379    1.721    1.658    

  Frauen 2.554    2.596    1.868    728    
Insgesamt 26.739    26.919    19.962    6.957    
  Männer 17.091    17.031    11.425    5.606    

  Frauen 9.648    9.888    8.537    1.351    

1) Erhebung Ende Juli; inklusive Arbeitskräfte von Mischbetrieben, die land-
    und forstwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben; KarenzgeldbezieherInnen.

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger.

Unselbständig Beschäftigte in der 
Land- und Forstwirtschaft nach 
Wirtschaftsklassen (1)

Summe Summe
Wirtschaftsklasse

2006

Tabelle 3.3.5

2005 2006

Steigerung

zum Vorjahr

 in %

Arbeiter insgesamt (2) 190,2 194,9 + 2,5       
Facharbeiter 218,1 223,8 + 2,6       

Angelernte Arbeiter 176,0 180,3 + 2,4       

Hilfsarbeiter 175,3 179,6 + 2,5       

Forst- und Sägearbeiter 225,3 231,4 + 2,7       

Landw. Gutsbetriebe 173,4 177,5 + 2,4       

Lagerhausgenossenschaften 178,4 182,8 + 2,5       
Angestellte insgesamt (3) 174,8 179,1 + 2,5       
ohne Bundesforste 174,8 179,1 + 2,5       

Gutsangestellte 166,5 170,6 + 2,5       

Lagerhausgenossenschaften 179,1 183,5 + 2,5       

Bundesforste 174,3 179,0 + 2,7       

1) Tariflohnindex 1986.
2) Stundenbasis.
3) Monatsbasis.
*) Abschlüsse der Arbeiter bei Bundesforsten lagen weitaus höher, sind aber 
    überwiegend durch Änderungen der Entlohnungs-Modalitäten bedingt.

Quelle: Statistik Austria.

Tariflohnindex (1) in der
Land- und Forstwirtschaft

Durchschnittsbruttolöhne der Landarbeiter (Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau) Tabelle 3.3.8

Kollektivvertrag 2003 2004 2005 2006
Veränderung

2006 zu 2005

Traktorführer(in) mit Führerschein 1.257,42 1.279,04 1.288,93 1.323,60   2,7

Haus-, Hof, und Feldarbeiter(in) über 18 Jahre 1.165,01 1.190,32 1.191,95 1.225,66   2,8

Traktorführer(in) mit Führerschein 1.292,32 1.308,65 1.335,65 1.370,57   2,6

Haus-, Hof, und Feldarbeiter(in) über 18 Jahre 1.197,05 1.218,27 1.244,86 1.277,61   2,6

Facharbeiter 1.026,40 1.045,47 1.067,18 1.095,63   2,1

Gartenarbeiter über 18 Jahre    915,02    931,89    951,41    976,74   2,7

Forstarbeiter mit Prüfung 1.480,85 1.507,71 1.538,91 1.580,50   2,7

Forstarbeiter über 18 Jahre 1.245,16 1.267,69 1.293,69 1.329,21   2,7

Facharbeiter 1.264,25 1.285,22 1.307,67 1.342,58   2,7

Hilfsarbeiter über 18 Jahre 1.130,56 1.152,04 1.170,48 1.202,31   2,7
Quelle: Österreichische Landarbeiterkammer.

Gesamt-
durchschnitt

Bäuerliche
Betriebe

Nichtbäuerliche
Betriebe

Gartenbau

Forstbetriebe

Stundenlöhne der Forstarbeiter in Privatenbetrieben und Bundesforsten Tabelle 3.3.6

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Facharbeiterlöhne in der Landwirtschaft 2006 (1) (in Euro) Tabelle 3.3.7

in bäuerlichen Betrieben in Gutsbetrieben

Traktorführer
Haus-, Hof- und 

Feldarbeiter
Traktorführer Arbeiter

ständige

Taglöhner

Burgenland 1.079,31 951,53           1.426,26 1.318,81  - 

Kärnten 1.293,14 1.070,37           1.293,14 1.070,37 1.058,86

Niederösterreich 1.328,97 1.184,56           1.426,26 1.318,81  - 

Oberösterreich 1.248,00 1.190,00           1.235,24 1.145,24 1.133,38

Salzburg 1.233,50 1.164,50           1.233,50 1.164,50  - 

Steiermark 1.177,00 1.079,00           1.177,00 1.079,00 1.005,14

Tirol 1.739,00 1.675,50           1.739,00 1.675,50  - 

Vorarlberg 1.489,84 1.489,84           1.489,84 1.489,84  - 

Wien 1.426,26 1.318,81  - 

Österreich (Durchschnitt) 1.323,60 1.225,66           1.370,57 1.277,61  - 

1) Stichtag: 1. Dezember.

Quelle: Österreichischer Landarbeiterkammertag; BMLFUW; ALFIS.

Bundesland

Bruttolöhne im Gartenbau Tabelle 3.3.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Bruttolöhne in Forstbetrieben Tabelle 3.3.10

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Tabelle 3.4.1

Gliederungskriterien Männer Frauen Ehegemeinschaften Jur.Pers u. Per.Gem. Insgesamt

Betriebe 69.533          45.656          23.863          4.561          143.613          

Verteilung in Prozent 48          32          17          3          100          

Größenklassen (nach LF ohne Alm)

           ohne Fläche

            unter     5 ha 18.497          13.098          5.880          1.984          39.459          

    5 bis unter   10 ha 14.194          11.494          2.953          892          29.533          

  10 bis unter   20 ha 18.022          12.773          5.239          592          36.626          

  20 bis unter   30 ha 8.617          4.485          4.162          302          17.566          

  30 bis unter   50 ha 6.590          2.666          3.688          323          13.267          

  50 bis unter 100 ha 3.051          1.021          1.715          302          6.089          

100 bis unter 200 ha 485          106          214          101          906          

200 ha und mehr 77          13          12          65          167          

Betriebsformen

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 8.662          5.704          2.407          510          17.283          

Betriebe mit über 50% Forstanteil 5.430          3.351          1.255          353          10.389          

Dauerkulturbetriebe 4.335          3.340          1.739          391          9.805          

Futterbaubetriebe 30.721          19.269          11.475          1.064          62.529          

Gartenbaubetriebe 342          190          124          57          713          

Gemischt landwirtschaftliche Betriebe 2.108          1.728          978          190          5.004          

Marktfruchtbetriebe 11.351          8.058          3.381          951          23.741          

Verdelungsbetriebe 3.112          2.186          1.763          147          7.208          

nicht zuordenbar 3.472          1.820          741          898          6.931          

Bergbauernbetriebe

BHK-Gruppe 1 10.069          7.602          3.761          454          21.886          

BHK-Gruppe 2 14.419          8.824          5.824          521          29.588          

BHK-Gruppe 3 7.771          3.424          1.592          107          12.894          

BHK-Gruppe 4 4.654          1.318          532          56          6.560          

BHK-Gruppe 1 bis 4 36.913          21.648          11.709          1.138          70.928          

ohne BHK-Gruppe 32.620          24.488          12.154          3.423          72.685          

Benachteiligte Gebiete 51.166          31.385          16.574          2.763          101.888          

davon Berggebiete 40.102          21.761          11.490          1.452          74.805          

Biobetriebe 10.189          6.075          3.068          477          19.809          
Bundesländer

  Burgenland 3.465          2.766          986          469          7.686          

  Kärnten 8.343          3.470          532          304          12.649          

  Niederösterreich 16.179          11.977          6.837          910          35.903          

  Oberösterreich 11.326          10.883          7.551          751          30.511          

  Salzburg 3.809          3.154          1.083          160          8.206          

  Steiermark 13.635          10.788          5.935          1.432          31.790          

  Tirol 10.077          1.944          615          342          12.978          

  Vorarlberg 2.538          617          311          175          3.641          

  Wien 161          57          13          18          249          

Österreich 69.533          45.656          23.863          4.561          143.613          
Alter (Jahre)
            ohne Zuordnung 76          22          52          4.561          4.711          

             unter 25 1.178          278          43          1.499          

  25 bis unter  40 22.076          9.577          5.168          36.821          

  40 bis unter  55 32.030          23.992          14.667          70.689          

  55 bis unter  65 9.013          8.481          2.459          19.953          

  mehr als      65 5.160          3.306          1.474          9.940          

Ausgewählte Tierkategorien

Anzahl der Betriebe mit GVE 53.108          34.493          19.258          2.429          109.288          

GVE gesamt 954.993          479.520          469.926          37.249          1.941.687          

Durchschnittliche GVE 18          14          24          15          18          

Anzahl der Rinderbetriebe 39.128          24.485          13.906          1.341          78.860          

Rinder 988.898          493.748          473.810          35.334          1.991.790          

Durchschnittlicher Rinderbestand 25          20          33          26          25          

Anzahl der Milchviehbetriebe 24.909          15.764          10.233          726          51.632          

Milchkühe 246.459          127.705          142.076          9.637          525.877          

Durchschnittlicher Milchkuhbestand 10          8          13          13          10          

Zusammengestellt von BMLFUW, Abteilung II 5 und Bundesanstalt für Bergbauernfragen; Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand: Juni 2007.

Betriebe nach Größenklassen, Erwerbsarten, Betriebsformen, Erschwerniszone 
nach Geschlecht 2006

3.4 Frauen in der Landwirtschaft
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Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft (1) nach Geschlecht  2006 (in Euro) Tabelle 3.4.2

Ausgleichszahlungen (1. Säule der GAP)

Flächenprämien
Anzahl der Betriebe 6.894  4.385  2.932  359  14.570  

Flächenprämie gesamt 1.361.249  680.625  560.111  158.600  2.760.586  
Tierprämien

Anzahl der Betriebe 64.641  39.739  23.410  2.152  129.942  

Tierprämie gesamt 50.580.880  25.580.244  18.384.334  1.740.495  96.285.953  
Produktprämien

Anzahl der Betriebe 21.974  14.490  9.728  669  46.861  

Produktprämie gesamt  (Milch)  42.950.765  21.017.882  25.981.275  1.958.158  91.908.080  
Betriebsprämie

Anzahl der Betriebe 61.399  40.525  21.662  3.269  126.855  

Betriebsprämie gesamt 253.228.989  123.596.688  110.742.757  19.665.499  507.233.933  
Umweltschonende Maßnahmen (2. Säule der GAP)

Umweltprogramm (ÖPUL)
Anzahl der Betriebe 60.807  39.233  20.626  3.475  124.141  

ÖPUL-Prämie gesamt 319.823.022  154.153.981  128.671.471  23.646.236  626.294.709  
Strukturmaßnahmen (2. Säule der GAP)

Ausgleichszulage (AZ)
Anzahl der Betriebe 51.162  31.380  16.574  2.763  101.879  

Prämien gesamt 154.719.192  69.414.477  47.381.832  4.507.467  276.022.969  
Ländliche Entwicklung_Sonstige (2. Säule der GAP)

Anzahl der Betriebe 10.628  4.864  4.973  764  21.229  

LE_Sonstige gesamt 50.349.727  18.250.050  22.453.470  3.920.866  94.974.113  
Investitionszuschuss

davon Anzahl der Betriebe 5.995  2.828  2.874  166  11.863  

Prämien gesamt 34.303.310  13.412.160  16.508.546  1.135.923  65.359.939  
Niederlassungsprämie

Anzahl der Betriebe 962  233  231  12  1.438  

Niederlassungsprämie gesamt 8.064.392  1.944.468  1.943.235  109.250  12.061.346  
Berufsbildung (Teilnehmerförderung)

Anzahl der Betriebe 621  375  429  16  1.441  

Prämien gesamt 116.566  69.585  61.708  2.033  249.892  
Forst

Anzahl der Betriebe 2.512  1.154  1.160  2.513  7.339  

Prämien gesamt 3.093.323  1.048.067  1.075.176  3.094.175  8.310.742  
Zusammengestellt von BMLFUW, Abteilung II 5 und Bundesanstalt für Bergbauernfragen; Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand: Juni 2007.

InsgesamtMänner Frauen
Ehegemein-

schaften

Jur. Personen u. 

Personengem.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 im Überblick (alle Betriebe) Tabelle 4.1.1

2005 (2) 2006 2006 Änd. % (3) 2006 Änd. % (3) 2006 Änd. % (3)

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 2.273   2.255   -1       222   -6   885   -2   1.148   1   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Basis AS 99) 100.380   100.379   0       27.897   0   46.578   0   25.905   0   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 28.700   28.900   1       9.100   -2   22.400   0   61.900   2   

Kulturfläche (KF) 40,20   40,42   1       25,96   -1   38,64   1   59,19   1   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 27,96   28,12   1       17,08   -2   25,35   1   45,00   2   
davon Ackerland 12,97   13,24   2       4,41   0   9,77   3   28,98   2   

           Dauergrünland 14,39   14,29   -1       12,50   -3   15,27   0   14,47   1   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 12,24   12,30   0       8,88   2   13,29   0   14,19   0   

Zugepachtete LF 7,45   7,63   2       2,53   8   5,79   0   16,43   3   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 22,36   22,63   1       11,06   -1   19,64   1   40,48   2   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,38   1,37   -1       0,93   -2   1,34   -1   1,91   0   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,32   1,31   -1       0,92   -2   1,30   -1   1,74   -1   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 17,4   17,6   1       8,2   0   15,5   0   31,8   2   

Rinder (in Stück) 18,3   18,6   2       9,6   2   18,1   1   29,3   2   

davon Milchkühe (in Stück) 5,6   5,5   -1       1,1   -9   5,5   -1   10,2   0   

           Schweine (in Stück) 30,0   30,8   3       2,2   -14   12,1   -1   95,3   4   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 78,0   78,0   0       73,8   1   78,7   -1   78,5   1   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 67.689   73.006   8       30.361   7   61.244   6   140.078   9   
davon Bodennutzung 10.498   11.671   11       2.839   -2   7.413   7   28.841   15   

           Tierhaltung 25.166   26.560   6       6.650   10   20.711   4   58.518   6   

           Forstwirtschaft 3.866   5.104   32       3.355   33   5.630   34   6.044   29   

           öffentliche Gelder 16.763   17.409   4       9.925   0   15.843   3   28.284   6   

           sonstige Erträge 7.953   8.454   6       6.054   7   8.514   2   10.930   13   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.380   5.781   7       2.119   8   4.717   6   11.637   8   

           interne Erträge -1.937   -1.974   2       -582   3   -1.584   -1   -4.176   4   

Aufwand 48.372   50.743   5       23.491   6   42.282   4   95.305   6   
davon Sachaufwand 23.413   24.949   7       9.300   10   19.550   5   51.509   7   

                   Düngemittel 1.060   1.137   7       323   13   766   5   2.680   8   

                   Futtermittel 5.965   6.268   5       1.544   20   4.432   4   14.656   4   

                   Energie 4.102   4.420   8       2.253   7   3.949   8   7.602   7   

                   Instandhaltung 2.724   2.927   7       1.555   9   2.607   6   4.980   9   

           Abschreibungen (AfA) 11.556   11.742   2       6.532   1   10.731   1   19.171   2   

           Fremdkapitalzinsen 1.186   1.181   0       567   -5   981   2   2.200   -1   

           Pacht- und Mietaufwand 1.331   1.401   5       215   -1   833   6   3.697   5   

           Personalaufwand 772   818   6       154   -26   519   13   2.069   7   

           sonstige Aufwendungen 6.475   6.854   6       4.636   5   6.504   4   9.873   8   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.575   5.773   4       2.668   10   4.746   0   10.962   5   

           interne Aufwendungen -1.937   -1.974   2       -582   3   -1.584   -1   -4.176   4   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 19.317   22.263   15       6.871   12   18.962   13   44.773   18   
Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 312.867   319.755   2       201.390   3   295.428   1   490.963   3   

davon Anlagevermögen 242.917   244.980   1       158.634   2   227.962   0   368.567   2   

           Tiervermögen 11.853   12.095   2       5.347   0   10.422   2   22.371   3   

           Umlaufvermögen 58.097   62.679   8       37.409   6   57.044   7   100.025   10   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 312.867   319.755   2       201.390   3   295.428   1   490.963   3   

davon Fremdkapital (Schulden) 29.582   28.962   -2       12.647   0   24.172   -3   55.145   -2   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 283.285   290.793   3       188.743   3   271.257   1   435.817   4   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 3.235   7.148   121       4.035   946   4.830   57   14.668   123   

Verschuldungsgrad (in %) 9,5   9,1   -4       6,3   -3   8,2   -4   11,2   -5   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 16.337   16.322   0       9.134   18   12.794   -9   30.406   2   

Investitionszuschüsse 981   970   -1       418   21   862   -13   1.760   8   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

2.609   911   -65       -88   -108   123   -93   3.404   -40   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.112   1.278   15       1.630   -1   1.195   20   1.046   41   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 10.172   10.465   3       15.246   2   10.879   4   4.573   1   

Erwerbseinkommen 30.602   34.006   11       23.747   4   31.036   10   50.393   16   

Übrige Einkünfte 82   186   127       53   2   245   153   224   152   

Sozialtransfers 6.260   6.321   1       7.759   4   5.997   -1   5.355   1   

Gesamteinkommen 36.944   40.513   10       31.559   4   37.279   8   55.972   15   

Privatverbrauch 27.452   28.252   3       26.772   4   27.052   1   32.005   4   

Sozialversicherungsbeiträge 4.878   5.034   3       2.572   3   4.492   3   8.659   4   
Über/Unterdeckung des Verbrauchs 4.615   7.227   57       2.215   12   5.735   72   15.308   57   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 14.614   17.006   16       7.449   14   14.596   14   25.677   18   

Erwerbseinkommen je AK-U 18.624   20.854   12       16.931   6   19.134   11   26.636   17   
1) Kleinere Betriebe 6.000 -< 12.000 SDB, mittlere Betriebe  12.000< 35.000 SDB, größere Betriebe 35.000 -< 150.000 SDB.

2) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005. 3) Änderung zum Vorjahr in Prozent.

Größere Betriebe (1)

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Durchschnitt
aller Betriebe

Änderung
2006 zu 2005

in Prozent

Kleinere Betriebe (1) Mittlere Betriebe (1)

4.1 Einkommenssituation - Betriebsformen und Größenklassen

4 Auswertungsergebnisse von Buchführungsbetrieben
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Betriebs- und Einkommensdaten für Betriebe mit über 50% Forstanteil Tabelle 4.1.2

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 120   121   1       29   27   33   32   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 6.970   6.970   0       3.317   1.698   1.283   672   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 17.600   17.800   1       9.700   16.000   26.100   46.600   

Kulturfläche (KF) 78,54   79,99   2       48,62   79,52   112,98   173,03   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 26,02   27,09   4       18,96   32,19   34,44   40,28   
davon Ackerland 1,81   1,76   -3       0,56   2,00   1,56   7,45   

           Dauergrünland 24,18   25,31   5       18,39   30,13   32,86   32,78   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 52,52   52,90   1       29,65   47,33   78,54   132,75   

Zugepachtete LF 1,88   1,96   4       1,33   1,94   2,91   3,29   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 14,85   15,34   3       9,50   16,54   21,94   28,54   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,10   1,13   3       0,77   1,29   1,53   1,74   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,05   1,08   3       0,74   1,26   1,44   1,59   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 12,7   13,0   3       7,9   13,2   20,4   23,8   

Rinder (in Stück) 14,8   16,0   8       9,9   15,5   24,0   32,0   

davon Milchkühe (in Stück) 0,6   0,5   -12       0,0   0,4   4,8   

           Schweine (in Stück) 1,4   1,2   -12       0,6   1,8   2,1   0,9   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 85,2   84,8   0       83,2   79,5   93,0   83,3   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 47.750   53.355   12       29.662   60.979   76.028   107.751   
davon Bodennutzung 884   940   6       268   960   1.470   3.190   

           Tierhaltung 7.169   7.507   5       3.572   7.465   11.972   18.508   

           Forstwirtschaft 13.740   18.404   34       9.913   20.563   25.792   40.756   

           öffentliche Gelder 14.904   14.728   -1       9.651   14.990   21.704   25.807   

           sonstige Erträge 8.006   8.124   1       4.237   12.744   10.013   12.027   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 3.450   3.990   16       2.122   4.630   5.601   8.516   

           interne Erträge -402   -337   -16       -102   -373   -523   -1.054   

Aufwand 29.742   32.066   8       20.031   33.846   45.957   60.453   
davon Sachaufwand 10.149   11.523   14       6.740   11.376   17.642   23.822   

                   Düngemittel 124   136   9       33   47   198   749   

                   Futtermittel 1.226   1.251   2       509   1.321   1.951   3.397   

                   Energie 3.150   3.501   11       2.295   3.769   4.878   6.146   

                   Instandhaltung 1.904   2.197   15       1.299   2.060   3.653   4.200   

           Abschreibungen (AfA) 9.189   9.343   2       5.967   10.863   12.565   16.012   

           Fremdkapitalzinsen 1.068   1.059   -1       697   633   2.393   1.378   

           Pacht- und Mietaufwand 228   219   -4       130   134   378   572   

           Personalaufwand 765   704   -8       244   520   1.222   2.454   

           sonstige Aufwendungen 5.392   5.491   2       3.696   6.525   6.642   9.542   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 3.354   4.064   21       2.659   4.168   5.638   7.727   

           interne Aufwendungen -402   -337   -16       -102   -373   -523   -1.054   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 18.008   21.289   18       9.631   27.133   30.071   47.297   
Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 438.676   456.700   4       299.980   455.935   650.039   863.070   

davon Anlagevermögen 387.474   397.955   3       267.639   369.769   580.010   764.825   

           Tiervermögen 8.372   8.660   3       5.320   8.719   13.159   16.409   

           Umlaufvermögen 42.830   50.085   17       27.020   77.447   56.870   81.837   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 438.676   456.700   4       299.980   455.935   650.039   863.070   

davon Fremdkapital (Schulden) 21.847   21.798   0       11.195   17.959   51.911   26.342   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 416.829   434.902   4       288.785   437.977   598.128   836.729   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 5.379   13.517   151       13.598   18.461   5.993   14.983   

Verschuldungsgrad (in %) 5,0   4,8   -4       3,7   3,9   8,0   3,1   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 11.815   17.697   50       18.791   13.407   16.017   26.349   

Investitionszuschüsse 742   1.083   46       316   1.360   2.144   2.140   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.974   2.022   2       2.090   1.472   1.997   3.127   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

767   1.172   53       735   587   3.081   1.164   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 9.311   8.600   -8       10.818   10.155   3.569   3.333   

Erwerbseinkommen 28.086   31.061   11       21.184   37.874   36.721   51.795   

Übrige Einkünfte 17   11   -35       46   0   1   

Sozialtransfers 8.097   7.825   -3       8.803   7.515   4.433   10.255   

Gesamteinkommen 36.200   38.897   7       29.987   45.436   41.154   62.051   

Privatverbrauch 28.413   29.449   4       27.487   30.780   28.992   36.644   

Sozialversicherungsbeiträge 3.983   4.170   5       2.445   4.229   6.249   8.562   
Über/Unterdeckung des Verbrauchs 3.804   5.279   39       55   10.427   5.912   16.845   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 17.153   19.702   15       12.936   21.471   20.852   29.817   

Erwerbseinkommen je AK-U 20.629   22.721   10       19.349   24.152   22.465   30.608   
1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

Betriebe mit über 50% 
Forstanteil

Änderung
2006 zu 2005

in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten für Betriebe mit über 25 - 50% Forstanteil Tabelle 4.1.3

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 184   180   -2       45   42   39   54   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 8.815   8.815   0       4.264   2.245   1.535   771   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 17.500   17.300   -1       8.600   15.700   27.000   50.700   

Kulturfläche (KF) 56,35   54,99   -2       30,18   55,39   84,25   132,71   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 28,70   27,06   -6       16,19   29,68   40,03   53,67   

davon Ackerland 4,74   4,57   -4       3,52   4,10   6,64   7,62   

           Dauergrünland 23,93   22,44   -6       12,63   25,56   33,32   46,01   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 27,65   27,93   1       13,99   25,70   44,22   79,04   

Zugepachtete LF 4,41   3,12   -29       1,49   3,60   5,71   5,56   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 17,96   17,50   -3       12,14   17,08   24,81   33,78   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,33   1,32   -1       1,00   1,48   1,67   1,98   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,30   1,29   -1       0,99   1,45   1,63   1,81   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 16,0   16,2   1       11,4   16,3   19,8   34,7   

Rinder (in Stück) 20,0   20,0   0       14,1   19,8   24,2   45,5   

davon Milchkühe (in Stück) 3,3   3,2   -3       0,2   2,8   5,9   15,7   

           Schweine (in Stück) 2,3   2,4   4       2,6   1,8   2,0   3,2   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 89,0   92,3   4       94,2   95,6   79,7   102,8   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 49.297   54.217   10       32.671   56.609   74.582   125.858   

davon Bodennutzung 1.481   1.461   -1       901   1.249   3.031   2.047   

           Tierhaltung 12.926   13.668   6       6.215   11.735   19.541   48.817   

           Forstwirtschaft 7.462   10.205   37       5.041   9.400   17.059   27.467   

           öffentliche Gelder 16.158   16.443   2       12.102   16.809   21.350   29.612   

           sonstige Erträge 8.845   9.670   9       6.919   14.507   9.790   10.558   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 3.472   3.877   12       2.108   4.103   5.348   10.076   

           interne Erträge -1.048   -1.107   6       -615   -1.194   -1.537   -2.719   

Aufwand 33.446   35.694   7       24.419   38.329   43.951   73.939   

davon Sachaufwand 13.220   14.076   6       8.695   14.205   18.448   34.753   

                   Düngemittel 270   269   0       167   246   513   408   

                   Futtermittel 2.803   2.939   5       1.186   2.293   4.279   11.848   

                   Energie 3.277   3.468   6       2.314   3.648   4.958   6.363   

                   Instandhaltung 2.132   2.398   12       1.705   2.675   2.889   4.449   

           Abschreibungen (AfA) 9.540   9.942   4       7.321   10.594   12.326   17.786   

           Fremdkapitalzinsen 910   941   3       647   1.280   807   1.843   

           Pacht- und Mietaufwand 309   279   -10       72   218   738   690   

           Personalaufwand 515   504   -2       176   421   492   2.580   

           sonstige Aufwendungen 6.070   6.663   10       5.128   7.782   7.575   10.075   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 3.931   4.397   12       2.994   5.023   5.100   8.930   

           interne Aufwendungen -1.048   -1.107   6       -615   -1.194   -1.537   -2.719   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 15.850   18.523   17       8.252   18.279   30.631   51.919   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 329.892   347.965   5       246.312   353.825   448.749   692.411   

davon Anlagevermögen 271.540   285.173   5       204.613   284.924   363.026   576.405   

           Tiervermögen 10.391   10.710   3       7.242   10.871   13.273   24.319   

           Umlaufvermögen 47.961   52.082   9       34.458   58.030   72.450   91.687   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 329.892   347.965   5       246.312   353.825   448.749   692.411   

davon Fremdkapital (Schulden) 23.496   21.590   -8       13.905   27.651   18.369   52.857   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 306.396   326.375   7       232.408   326.174   430.380   639.554   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 3.753   8.337   122       5.515   1.033   12.429   37.058   

Verschuldungsgrad (in %) 7,1   6,2   -13       5,7   7,8   4,1   7,6   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 14.389   14.216   -1       9.030   16.869   18.037   27.565   

Investitionszuschüsse 1.583   1.304   -18       1.005   2.097   781   1.686   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

3.104   2.031   -35       563   3.762   2.362   4.445   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.329   1.280   -4       1.446   -70   3.134   601   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 13.469   14.279   6       19.469   12.133   7.733   4.860   

Erwerbseinkommen 30.648   34.082   11       29.167   30.342   41.499   57.380   

Übrige Einkünfte 328   80   -76       36   39   294   13   

Sozialtransfers 5.610   7.476   33       8.638   6.385   6.693   5.787   

Gesamteinkommen 36.586   41.638   14       37.841   36.767   48.486   63.180   

Privatverbrauch 27.338   28.707   5       29.561   26.407   28.219   31.647   

Sozialversicherungsbeiträge 3.578   3.717   4       2.627   3.557   4.894   7.866   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 5.670   9.214   63       5.654   6.802   15.372   23.667   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 12.186   14.373   18       8.351   12.648   18.754   28.702   

Erwerbseinkommen je AK-U 17.984   20.422   14       19.097   17.575   22.104   30.709   

1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

Betriebe mit über 25 - 50% 
Forstanteil

Änderung
2006 zu 2005

in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten für Futterbaubetriebe Tabelle 4.1.4

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 1.027   1.034   1       78   149   323   484   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 47.290   47.289   0       11.767   11.078   13.931   10.512   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 26.100   26.200   0       9.400   15.900   28.300   53.300   

Kulturfläche (KF) 38,13   38,32   0       27,24   27,11   41,15   58,77   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 28,12   28,31   1       21,49   18,96   29,21   44,60   

davon Ackerland 6,82   7,17   5       2,43   3,37   6,78   17,01   

           Dauergrünland 21,26   21,11   -1       19,05   15,56   22,40   27,54   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 10,01   10,01   0       5,75   8,15   11,94   14,17   

Zugepachtete LF 6,61   7,04   7       3,58   3,49   7,50   14,05   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 20,02   20,32   1       11,40   13,35   21,65   35,90   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,52   1,50   -1       1,10   1,31   1,63   1,96   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,49   1,47   -1       1,09   1,30   1,59   1,90   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 23,6   23,7   1       11,7   15,4   24,7   44,6   

Rinder (in Stück) 31,1   31,5   1       14,2   20,6   32,2   61,5   

davon Milchkühe (in Stück) 10,9   10,8   -1       2,6   6,0   12,4   22,9   

           Schweine (in Stück) 3,0   2,6   -13       1,0   1,4   2,0   6,7   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 117,7   116,6   -1       102,3   115,6   114,0   124,2   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 64.665   68.953   7       32.248   46.438   72.684   128.822   

davon Bodennutzung 2.391   2.545   6       1.242   1.291   2.122   5.884   

           Tierhaltung 30.842   32.361   5       9.563   19.110   33.242   70.675   

           Forstwirtschaft 3.540   4.483   27       1.925   3.213   5.920   6.781   

           öffentliche Gelder 17.169   18.078   5       11.408   13.128   18.884   29.694   

           sonstige Erträge 8.032   8.376   4       6.754   7.677   9.106   9.959   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.011   5.298   6       2.162   3.433   5.639   10.322   

           interne Erträge -2.320   -2.187   -6       -806   -1.414   -2.229   -4.493   

Aufwand 45.077   47.149   5       25.275   33.218   48.025   85.155   

davon Sachaufwand 20.528   21.785   6       9.825   14.726   21.386   43.140   

                   Düngemittel 579   629   9       176   261   504   1.687   

                   Futtermittel 5.972   6.223   4       2.067   3.874   6.133   13.468   

                   Energie 3.991   4.263   7       2.397   3.156   4.586   7.090   

                   Instandhaltung 2.861   3.004   5       1.729   2.136   3.193   5.094   

           Abschreibungen (AfA) 12.584   12.798   2       7.417   9.323   13.530   21.512   

           Fremdkapitalzinsen 1.180   1.185   0       679   752   1.132   2.279   

           Pacht- und Mietaufwand 805   868   8       226   340   793   2.242   

           Personalaufwand 310   355   15       129   128   510   642   

           sonstige Aufwendungen 6.572   6.867   4       4.909   5.665   7.324   9.721   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.419   5.478   1       2.894   3.697   5.580   10.112   

           interne Aufwendungen -2.320   -2.187   -6       -806   -1.414   -2.229   -4.493   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 19.588   21.804   11       6.973   13.221   24.659   43.667   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 308.550   312.495   1       192.218   239.121   331.648   499.068   

davon Anlagevermögen 244.299   243.209   0       149.671   180.454   260.233   391.480   

           Tiervermögen 16.351   16.493   1       8.038   10.572   16.943   31.599   

           Umlaufvermögen 47.900   52.794   10       34.509   48.095   54.471   75.988   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 308.550   312.495   1       192.218   239.121   331.648   499.068   

davon Fremdkapital (Schulden) 30.387   30.132   -1       16.960   19.493   27.385   59.727   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 278.163   282.363   2       175.257   219.629   304.262   439.341   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 3.997   6.595   65       873   5.319   6.017   15.109   

Verschuldungsgrad (in %) 9,9   9,6   -3       8,8   8,2   8,3   12,0   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 17.952   16.940   -6       9.269   9.784   16.238   33.999   

Investitionszuschüsse 1.183   1.081   -9       520   747   1.160   1.954   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

3.387   897   -74       -12   192   -3   3.849   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.021   975   -5       1.141   626   1.148   925   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 8.995   9.516   6       14.891   12.760   6.597   3.950   

Erwerbseinkommen 29.603   32.295   9       23.004   26.607   32.405   48.542   

Übrige Einkünfte 56   284   407       93   772   79   257   

Sozialtransfers 6.086   6.063   0       6.811   6.181   5.532   5.802   

Gesamteinkommen 35.746   38.642   8       29.909   33.561   38.016   54.601   

Privatverbrauch 25.875   26.538   3       26.223   24.860   25.571   29.941   

Sozialversicherungsbeiträge 4.020   4.168   4       2.053   2.646   4.626   7.533   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 5.850   7.935   36       1.633   6.054   7.818   17.127   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 13.152   14.868   13       6.415   10.186   15.497   22.938   

Erwerbseinkommen je AK-U 16.786   18.431   10       14.998   15.939   18.041   23.962   

1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

Futterbaubetriebe
Änderung

2006 zu 2005
in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.



Grüner Bericht 2007214

Betriebs- und Einkommensdaten für landwirtschaftliche Gemischtbetriebe Tabelle 4.1.5

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 89   87   -2       13   14   25   35   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 3.518   3.518   0       1.098   669   813   938   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 28.200   28.200   0       (2) (2) 28.300   59.400   

Kulturfläche (KF) 34,09   34,53   1       33,72   62,63   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 26,17   26,47   1       26,36   49,35   

davon Ackerland 20,18   20,31   1       19,96   39,44   

           Dauergrünland 5,54   5,71   3       5,72   9,28   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 7,92   8,06   2       7,36   13,28   

Zugepachtete LF 9,14   9,56   5       9,46   20,31   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 25,61   25,89   1       25,24   48,36   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,34   1,34   0       1,44   1,89   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,31   1,31   0       1,38   1,82   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 18,7   19,1   2       19,7   37,9   

Rinder (in Stück) 14,2   14,2   0       11,4   29,6   

davon Milchkühe (in Stück) 2,2   2,2   -1       2,0   5,5   

           Schweine (in Stück) 63,6   63,3   0       69,6   142,3   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 73,1   73,7   1       78,0   78,3   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 72.422   78.541   8       75.177   153.087   

davon Bodennutzung 11.080   12.686   14       14.038   24.514   

           Tierhaltung 29.419   30.427   3       28.651   69.679   

           Forstwirtschaft 2.807   4.210   50       3.854   6.755   

           öffentliche Gelder 16.965   17.380   2       15.007   32.596   

           sonstige Erträge 9.139   10.642   16       10.917   12.982   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.871   6.345   8       6.144   12.649   

           interne Erträge -2.858   -3.150   10       -3.434   -6.087   

Aufwand 56.074   58.340   4       57.588   109.046   

davon Sachaufwand 30.707   32.427   6       34.175   65.721   

                   Düngemittel 1.572   1.719   9       1.612   4.029   

                   Futtermittel 7.054   7.076   0       6.775   16.501   

                   Energie 4.720   5.138   9       5.557   8.959   

                   Instandhaltung 2.683   2.927   9       2.879   4.748   

           Abschreibungen (AfA) 11.584   11.561   0       10.557   18.188   

           Fremdkapitalzinsen 1.134   1.128   -1       612   2.293   

           Pacht- und Mietaufwand 1.765   1.850   5       1.927   4.490   

           Personalaufwand 410   507   24       739   1.004   

           sonstige Aufwendungen 6.692   7.095   6       7.425   8.996   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 6.641   6.923   4       5.587   14.440   

           interne Aufwendungen -2.858   -3.150   10       -3.434   -6.087   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 16.349   20.201   24       17.589   44.042   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 301.463   313.578   4       291.236   502.170   

davon Anlagevermögen 230.447   237.076   3       202.720   385.539   

           Tiervermögen 11.835   12.385   5       12.027   26.560   

           Umlaufvermögen 59.181   64.117   8       76.489   90.071   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 301.463   313.578   4       291.236   502.170   

davon Fremdkapital (Schulden) 26.888   27.747   3       14.213   68.768   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 274.575   285.831   4       277.024   433.402   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz -1.334   8.413   -731       14.116   11.854   

Verschuldungsgrad (in %) 8,9   8,9   0       4,9   13,7   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 16.461   19.732   20       7.517   49.841   

Investitionszuschüsse 1.005   526   -48       0   1.930   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.536   5.104   232       -5.497   23.702   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.205   2.084   73       1.471   620   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 11.570   11.246   -3       5.493   2.733   

Erwerbseinkommen 29.124   33.531   15       24.553   47.395   

Übrige Einkünfte 145   121   -17       180   225   

Sozialtransfers 6.783   7.190   6       5.522   5.998   

Gesamteinkommen 36.052   40.841   13       30.256   53.618   

Privatverbrauch 26.458   27.867   5       21.217   29.888   

Sozialversicherungsbeiträge 5.889   6.226   6       7.450   9.747   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 3.705   6.749   82       1.589   13.983   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 12.516   15.473   24       12.702   24.149   

Erwerbseinkommen je AK-U 17.498   20.088   15       15.304   24.681   

1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005.

2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Landwirtschaftliche
Gemischtbetriebe

Änderung
2006 zu 2005

in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten für Marktfruchtbetriebe Tabelle 4.1.6

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 425   411   -3       45   49   101   216   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 15.460   15.460   0       4.190   3.313   3.398   4.560   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 30.100   30.500   1       8.700   16.300   27.200   63.200   

Kulturfläche (KF) 43,18   43,96   2       18,35   30,90   45,28   75,99   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 39,96   40,70   2       15,37   27,68   41,99   72,46   

davon Ackerland 38,43   39,17   2       14,21   26,66   40,38   70,29   

           Dauergrünland 1,17   1,16   -1       1,06   0,86   1,30   1,39   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 3,22   3,26   1       2,98   3,22   3,29   3,53   

Zugepachtete LF 16,21   16,53   2       2,85   8,72   15,38   35,64   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 39,90   40,64   2       15,32   27,63   41,91   72,40   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,01   1,00   -1       0,66   0,65   0,97   1,59   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 0,95   0,94   -1       0,65   0,63   0,92   1,43   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 4,2   4,1   -2       0,9   0,9   2,9   10,2   

Rinder (in Stück) 2,0   1,9   -6       0,4   0,6   1,6   4,4   

davon Milchkühe (in Stück) 0,1   0,1   -40       0,0   0,2   

           Schweine (in Stück) 20,1   19,8   -1       2,7   3,7   11,5   53,5   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 10,4   10,0   -3       5,6   3,4   6,9   14,1   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 76.546   82.201   7       29.281   46.415   74.681   162.433   

davon Bodennutzung 28.316   31.107   10       8.540   16.001   28.552   64.722   

           Tierhaltung 8.951   9.201   3       1.369   2.100   5.066   24.639   

           Forstwirtschaft 1.499   2.149   43       2.858   1.964   1.798   1.894   

           öffentliche Gelder 24.297   25.513   5       9.637   17.766   26.724   44.828   

           sonstige Erträge 9.028   9.468   5       5.390   6.006   8.366   16.551   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.357   5.781   8       1.997   2.924   4.892   11.996   

           interne Erträge -900   -1.018   13       -509   -347   -719   -2.196   

Aufwand 54.592   56.881   4       23.201   33.379   50.532   109.636   

davon Sachaufwand 26.509   28.243   7       10.233   14.556   24.375   57.619   

                   Düngemittel 2.998   3.216   7       1.158   1.892   3.015   6.220   

                   Futtermittel 2.281   2.495   9       373   447   1.439   6.720   

                   Energie 4.654   5.161   11       2.184   3.479   4.960   9.270   

                   Instandhaltung 2.811   3.088   10       1.359   2.073   3.049   5.443   

           Abschreibungen (AfA) 11.048   10.977   -1       5.512   7.823   10.822   18.407   

           Fremdkapitalzinsen 1.279   1.228   -4       410   667   1.147   2.445   

           Pacht- und Mietaufwand 3.680   3.819   4       449   1.604   3.263   8.941   

           Personalaufwand 847   863   2       71   158   592   2.305   

           sonstige Aufwendungen 6.466   6.944   7       4.691   5.477   6.006   10.780   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.664   5.824   3       2.344   3.440   5.046   11.334   

           interne Aufwendungen -900   -1.018   13       -509   -347   -719   -2.196   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 21.954   25.320   15       6.080   13.036   24.148   52.797   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 275.543   277.865   1       153.696   183.940   286.936   453.444   

davon Anlagevermögen 192.384   192.793   0       107.422   138.029   198.836   306.528   

           Tiervermögen 2.434   2.417   -1       415   614   1.663   6.129   

           Umlaufvermögen 80.725   82.654   2       45.859   45.297   86.438   140.787   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 275.543   277.865   1       153.696   183.940   286.936   453.444   

davon Fremdkapital (Schulden) 30.225   29.386   -3       9.149   13.412   36.894   53.993   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 245.318   248.479   1       144.547   170.528   250.042   399.452   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 2.061   5.709   177       2.253   111   1.596   16.016   

Verschuldungsgrad (in %) 11,0   10,6   -4       6,0   7,3   12,9   11,9   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 13.240   15.374   16       4.531   8.362   12.826   32.330   

Investitionszuschüsse 114   275   141       53   139   365   510   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

-658   -1.238   88       -1.806   -371   -2.717   -246   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.139   1.723   51       989   1.486   1.735   2.559   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 12.006   12.258   2       15.598   18.777   11.196   5.243   

Erwerbseinkommen 35.099   39.300   12       22.667   33.300   37.079   60.599   

Übrige Einkünfte 96   197   105       41   3   273   426   

Sozialtransfers 5.912   5.804   -2       6.989   6.720   5.625   4.182   

Gesamteinkommen 41.107   45.301   10       29.697   40.022   42.977   65.207   

Privatverbrauch 31.501   31.430   0       25.415   32.469   29.625   37.547   

Sozialversicherungsbeiträge 7.514   7.629   2       4.501   6.171   8.014   11.275   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 2.092   6.242   198       -219   1.382   5.337   16.385   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 23.227   27.042   16       9.303   20.552   26.189   37.021   

Erwerbseinkommen je AK-U 26.403   29.708   13       18.806   29.824   29.232   37.375   

1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

Marktfruchtbetriebe
Änderung

2006 zu 2005
in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten für Dauerkulturbetriebe Tabelle 4.1.7

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 196   186   -5       8   17   30   131   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 10.716   10.716   0       2.613   1.832   2.230   4.041   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 37.600   37.800   1       (2) (2) 28.500   71.500   

Kulturfläche (KF) 16,49   16,45   0       14,11   29,21   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 13,80   13,68   -1       11,14   25,54   

davon Ackerland 8,52   8,31   -2       7,06   16,38   

           Dauergrünland 0,65   0,68   5       0,67   0,54   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 2,69   2,77   3       2,97   3,67   

Zugepachtete LF 4,15   4,11   -1       1,60   9,32   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 13,59   13,43   -1       10,98   25,42   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,59   1,60   1       1,33   2,44   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,33   1,32   -1       1,19   1,84   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 1,2   1,3   3       1,4   2,4   

Rinder (in Stück) 0,4   0,4   -3       0,5   0,6   

davon Milchkühe (in Stück) 0,1   0,1   -8       0,2   0,1   

           Schweine (in Stück) 6,4   6,8   5       6,0   14,5   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 9,1   9,5   5       12,8   9,5   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 56.456   62.877   11       51.774   112.907   

davon Bodennutzung 32.121   36.998   15       29.596   68.082   

           Tierhaltung 2.680   2.845   6       2.876   5.496   

           Forstwirtschaft 888   1.168   31       1.570   1.704   

           öffentliche Gelder 8.791   8.607   -2       6.778   16.941   

           sonstige Erträge 7.019   7.844   12       6.918   11.111   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.333   5.873   10       4.787   10.272   

           interne Erträge -375   -458   22       -750   -700   

Aufwand 43.240   45.505   5       36.842   77.729   

davon Sachaufwand 16.577   17.227   4       15.079   30.029   

                   Düngemittel 843   851   1       740   1.575   

                   Futtermittel 1.054   932   -12       790   1.845   

                   Energie 3.434   3.638   6       3.217   5.871   

                   Instandhaltung 2.935   3.110   6       2.152   5.440   

           Abschreibungen (AfA) 9.303   9.472   2       8.214   15.357   

           Fremdkapitalzinsen 1.146   1.240   8       893   1.988   

           Pacht- und Mietaufwand 1.101   1.200   9       577   2.684   

           Personalaufwand 3.341   3.571   7       1.661   7.336   

           sonstige Aufwendungen 7.124   7.754   9       6.974   11.439   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.024   5.500   9       4.194   9.597   

           interne Aufwendungen -375   -458   22       -750   -700   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 13.216   17.372   31       14.932   35.178   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 252.983   262.164   4       223.800   400.764   

davon Anlagevermögen 173.279   176.745   2       152.554   274.764   

           Tiervermögen 725   765   5       694   1.565   

           Umlaufvermögen 78.979   84.654   7       70.553   124.436   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 252.983   262.164   4       223.800   400.764   

davon Fremdkapital (Schulden) 26.465   29.193   10       26.459   47.012   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 226.518   232.971   3       197.342   353.752   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 911   5.031   452       -318   8.348   

Verschuldungsgrad (in %) 10,5   11,1   6       11,8   11,7   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 12.277   14.570   19       9.956   25.299   

Investitionszuschüsse 1.060   1.118   5       676   2.431   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.419   1.487   5       -663   3.769   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.844   2.272   23       67   334   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 10.501   10.551   0       14.235   4.389   

Erwerbseinkommen 25.561   30.195   18       29.234   39.901   

Übrige Einkünfte 1   3   200       5   6   

Sozialtransfers 7.028   6.539   -7       7.651   4.851   

Gesamteinkommen 32.589   36.737   13       36.890   44.758   

Privatverbrauch 27.095   28.605   6       30.673   29.975   

Sozialversicherungsbeiträge 4.950   5.080   3       4.733   8.542   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 544   3.052   461       1.483   6.241   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 9.970   13.184   32       12.569   19.081   

Erwerbseinkommen je AK-U 15.240   18.065   19       18.109   20.198   

1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung bzw. Konfidenzintervall größer als 100, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Dauerkulturbetriebe
Änderung

2006 zu 2005
in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten für Veredelungsbetriebe Tabelle 4.1.8

Betriebe nach Größenklassen
Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 (1) 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 232   236   2       4   6   30   196   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 7.611   7.611   0       648   912   1.641   4.410   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 52.100   53.300   2       (2) (2) 28.300   76.800   

Kulturfläche (KF) 29,41   29,67   1       19,96   39,36   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 24,33   24,72   2       15,53   33,66   

davon Ackerland 22,21   22,48   1       13,46   31,14   

           Dauergrünland 2,01   2,14   6       2,04   2,38   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 5,07   4,94   -3       4,43   5,70   

Zugepachtete LF 7,34   7,68   5       2,93   11,81   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 24,13   24,51   2       14,99   33,52   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,35   1,33   -1       1,16   1,63   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,32   1,31   -1       1,15   1,59   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 34,7   35,9   4       21,8   49,9   

Rinder (in Stück) 0,8   0,9   10       0,6   1,3   

davon Milchkühe (in Stück) 0,2   0,2   -11       0,3   

           Schweine (in Stück) 294,1   307,1   4       166,1   444,2   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 143,7   146,6   2       145,3   148,8   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 121.674   130.967   8       89.064   173.340   

davon Bodennutzung 13.211   14.425   9       8.791   20.020   

           Tierhaltung 83.185   89.762   8       61.234   118.577   

           Forstwirtschaft 2.175   2.836   30       2.845   3.368   

           öffentliche Gelder 12.469   12.770   2       6.927   17.439   

           sonstige Erträge 4.970   5.623   13       5.621   6.729   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 11.532   12.240   6       8.459   16.187   

           interne Erträge -5.869   -6.689   14       -4.812   -8.980   

Aufwand 94.218   99.000   5       71.707   126.913   

davon Sachaufwand 65.257   70.223   8       52.091   88.954   

                   Düngemittel 1.950   2.125   9       1.512   2.803   

                   Futtermittel 27.820   29.799   7       19.578   39.248   

                   Energie 6.155   6.607   7       4.101   8.832   

                   Instandhaltung 2.849   3.148   10       2.377   4.071   

           Abschreibungen (AfA) 13.861   14.302   3       10.494   18.811   

           Fremdkapitalzinsen 1.544   1.386   -10       587   2.119   

           Pacht- und Mietaufwand 2.144   2.251   5       775   3.504   

           Personalaufwand 352   333   -5       222   479   

           sonstige Aufwendungen 6.345   6.687   5       5.208   8.063   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 10.583   10.508   -1       7.143   13.962   

           interne Aufwendungen -5.869   -6.689   14       -4.812   -8.980   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 27.457   31.967   16       17.357   46.427   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 370.157   375.804   2       274.223   498.783   

davon Anlagevermögen 275.254   275.071   0       202.246   363.718   

           Tiervermögen 23.597   25.003   6       14.618   35.911   

           Umlaufvermögen 71.306   75.730   6       57.359   99.154   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 370.157   375.804   2       274.223   498.783   

davon Fremdkapital (Schulden) 43.042   36.167   -16       15.384   54.761   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 327.115   339.637   4       258.839   444.022   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 3.710   8.697   134       -77   14.650   

Verschuldungsgrad (in %) 11,6   9,6   -17       5,6   11,0   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 24.648   16.476   -33       10.483   21.515   

Investitionszuschüsse 880   1.207   37       378   1.896   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

6.589   300   -95       -4.748   1.325   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

621   580   -7       1.141   576   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 9.620   9.526   -1       10.505   6.065   

Erwerbseinkommen 37.702   42.073   12       29.003   53.069   

Übrige Einkünfte 79   128   62       39   207   

Sozialtransfers 5.796   5.557   -4       6.518   5.007   

Gesamteinkommen 43.576   47.758   10       35.560   58.283   

Privatverbrauch 29.237   30.508   4       26.300   32.863   

Sozialversicherungsbeiträge 6.603   6.844   4       5.388   8.668   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 7.736   10.407   35       3.872   16.752   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 20.780   24.375   17       15.155   29.115   

Erwerbseinkommen je AK-U 22.695   25.926   14       20.192   29.410   

1) Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Veredelungsbetriebe
Änderung

2006 zu 2005
in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 nach Produktionsgebieten Tabelle 4.1.9

Produktionsgebiete
Hochalpen-

gebiet
Voralpen-

gebiet
Alpenost-

rand
Wald- und 
Mühlviertel

Kärntner
Becken

Alpenvor-
land

Südöstl.
Flach- u. 

Hügelland

Nordöstl.
Flach- u. 

Hügelland

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 321   147   275   311   91   460   229   421   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Basis AS 99) 18.223   6.942   12.392   13.572   3.844   17.960   11.710   15.736   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 19.600   24.000   24.100   26.600   27.700   34.000   30.300   40.900   

Kulturfläche (KF) 61,43   45,19   53,13   32,41   45,32   27,93   21,70   37,88   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 40,08   23,04   26,14   24,14   24,08   24,23   15,78   36,13   

davon Ackerland 1,23   1,83   6,65   14,99   14,46   16,57   11,76   32,85   

           Dauergrünland 38,78   21,16   19,32   9,11   9,53   7,59   2,91   0,66   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 21,35   22,14   26,99   8,27   21,24   3,70   5,92   1,75   

Zugepachtete LF 5,76   6,26   5,71   6,68   6,62   6,49   6,10   15,40   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 16,13   20,36   19,71   24,05   22,51   23,99   15,57   36,00   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,47   1,50   1,40   1,38   1,38   1,22   1,34   1,36   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,43   1,45   1,34   1,37   1,34   1,21   1,21   1,22   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 16,9   22,5   20,5   21,1   21,2   25,1   13,3   4,9   

Rinder (in Stück) 21,1   28,8   25,3   26,2   20,7   22,2   6,8   3,5   

davon Milchkühe (in Stück) 7,3   8,9   6,1   8,2   5,1   6,9   2,1   0,2   

           Schweine (in Stück) 1,8   1,9   4,8   14,5   38,5   80,7   64,3   27,9   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 105,0   110,7   103,9   87,8   94,3   104,6   85,4   13,7   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 58.099   69.022   68.031   69.966   72.891   86.460   68.851   86.331   

davon Bodennutzung 1.423   1.145   2.698   5.918   6.713   9.846   18.091   38.730   

           Tierhaltung 19.317   26.978   24.291   29.458   29.735   46.886   27.470   9.401   

           Forstwirtschaft 6.794   8.374   11.673   4.393   7.634   2.702   3.100   761   

           öffentliche Gelder 16.807   20.232   17.679   19.881   16.227   15.815   9.330   22.636   

           sonstige Erträge 10.941   8.799   7.901   7.503   9.117   6.927   7.381   9.057   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 4.263   5.083   5.169   5.158   5.863   7.445   6.142   6.679   

           interne Erträge -1.447   -1.589   -1.380   -2.346   -2.398   -3.160   -2.663   -933   

Aufwand 38.814   45.556   43.934   48.316   51.418   63.593   51.968   58.559   

davon Sachaufwand 15.827   18.244   19.733   23.187   26.333   36.575   29.546   27.072   

                   Düngemittel 123   256   410   956   1.333   1.717   1.489   2.455   

                   Futtermittel 4.858   5.557   5.392   5.667   8.032   10.939   7.742   2.562   

                   Energie 3.558   4.070   4.297   4.484   4.524   4.968   3.988   5.288   

                   Instandhaltung 2.487   3.278   2.584   3.302   2.237   3.022   2.168   3.854   

           Abschreibungen (AfA) 10.918   13.494   11.358   13.259   10.891   13.246   9.153   11.338   

           Fremdkapitalzinsen 1.228   1.426   999   870   1.788   1.030   865   1.687   

           Pacht- und Mietaufwand 487   701   735   888   1.285   1.455   1.495   3.629   

           Personalaufwand 422   647   870   155   699   233   1.656   1.954   

           sonstige Aufwendungen 6.789   7.128   6.524   6.587   6.912   7.059   6.470   7.338   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 4.590   5.506   5.094   5.716   5.908   7.155   5.446   6.475   

           interne Aufwendungen -1.447   -1.589   -1.380   -2.346   -2.398   -3.160   -2.663   -933   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 19.285   23.465   24.097   21.650   21.472   22.868   16.882   27.772   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 319.658   380.972   365.835   333.951   399.941   314.447   224.047   302.017   

davon Anlagevermögen 254.458   315.677   292.160   260.039   327.192   242.944   155.077   201.813   

           Tiervermögen 11.850   15.032   13.855   14.787   14.350   17.463   8.367   3.475   

           Umlaufvermögen 53.351   50.263   59.819   59.126   58.399   54.040   60.603   96.729   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 319.658   380.972   365.835   333.951   399.941   314.447   224.047   302.017   

davon Fremdkapital (Schulden) 33.072   32.354   23.797   21.562   41.714   27.310   23.093   36.293   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 286.586   348.618   342.038   312.389   358.228   287.137   200.954   265.725   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 8.653   7.331   6.110   8.269   7.738   6.689   5.449   6.819   

Verschuldungsgrad (in %) 10,4   8,5   6,5   6,5   10,4   8,7   10,3   12,0   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 16.558   16.779   16.316   17.740   18.056   15.280   14.705   16.597   

Investitionszuschüsse 1.221   1.521   1.152   932   1.134   747   524   874   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.005   406   1.894   2.555   2.344   421   -567   140   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt  (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

972   1.368   848   991   1.266   1.835   906   1.820   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 8.497   10.094   11.195   10.846   10.490   11.593   11.451   9.977   

Erwerbseinkommen 28.754   34.927   36.141   33.487   33.229   36.296   29.239   39.569   

Übrige Einkünfte 4   516   26   84   636   138   

Sozialtransfers 6.627   7.405   6.079   6.292   6.293   5.926   7.031   5.634   

Gesamteinkommen 35.386   42.848   42.246   39.863   39.522   42.858   36.270   45.341   

Privatverbrauch 26.049   28.254   29.335   26.981   27.396   29.698   26.723   30.745   

Sozialversicherungsbeiträge 2.797   4.280   4.093   4.496   5.770   6.521   4.440   7.727   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 6.540   10.313   8.817   8.386   6.356   6.639   5.108   6.869   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 13.500   16.134   18.031   15.776   16.039   18.966   14.002   22.789   

Erwerbseinkommen je AK-U 17.154   19.759   21.754   19.824   20.316   23.213   18.063   25.912   
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 nach Bundesländern Tabelle 4.1.10

Bundesländer Burgenland Kärnten
Nieder-

österrreich
Ober-

österrreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 110   221   785   463   89   413   139   35   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Basis AS 99) 4.980   10.322   31.983   19.281   4.472   18.666   8.838   1.838   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 33.800   23.500   32.700   30.500   21.400   29.200   19.000   24.500   

Kulturfläche (KF) 36,33   61,70   37,14   29,36   54,19   36,97   54,17   40,60   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 32,78   33,04   29,38   22,70   38,67   19,12   38,85   37,12   

davon Ackerland 28,65   7,84   22,37   13,35   1,17   6,31   0,91   0,79   

           Dauergrünland 2,20   25,14   5,91   9,35   37,52   12,09   37,83   36,33   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 3,55   28,65   7,76   6,66   15,51   17,85   15,32   3,48   

Zugepachtete LF 18,56   5,72   10,22   5,56   5,74   4,11   5,10   17,82   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 32,47   19,77   29,20   22,55   18,60   15,88   13,92   18,93   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,26   1,38   1,37   1,24   1,42   1,46   1,52   1,31   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,12   1,33   1,30   1,23   1,40   1,34   1,48   1,25   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 4,7   20,2   14,7   24,2   21,4   17,7   15,6   21,5   

Rinder (in Stück) 4,8   22,0   15,6   24,6   26,4   16,0   19,8   27,3   

davon Milchkühe (in Stück) 1,2   4,8   3,9   7,6   9,8   4,7   8,4   10,8   

           Schweine (in Stück) 11,3   17,1   30,8   55,4   0,5   41,7   1,6   5,4   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 14,6   101,9   50,3   107,2   115,0   111,6   112,3   113,5   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 72.367   67.197   79.240   78.293   63.366   70.267   55.601   78.371   

davon Bodennutzung 29.976   3.181   19.978   6.719   1.058   10.545   2.002   912   

           Tierhaltung 7.719   23.802   22.958   40.186   25.235   28.083   20.445   30.000   

           Forstwirtschaft 1.226   10.470   3.256   4.119   5.015   7.768   4.977   1.751   

           öffentliche Gelder 21.090   16.442   20.510   16.629   17.452   12.325   15.151   29.475   

           sonstige Erträge 7.805   9.862   8.152   7.061   10.937   7.836   10.478   12.676   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.288   5.249   6.121   6.477   4.803   5.977   4.142   5.154   

           interne Erträge -737   -1.809   -1.736   -2.898   -1.134   -2.269   -1.594   -1.597   

Aufwand 48.889   45.202   55.394   55.432   46.758   48.966   36.380   53.568   

davon Sachaufwand 22.072   21.015   26.773   30.492   18.464   25.440   15.332   21.986   

                   Düngemittel 2.024   671   1.703   1.312   158   811   101   317   

                   Futtermittel 2.226   6.590   5.279   8.639   5.038   6.991   5.377   7.665   

                   Energie 4.580   4.173   4.903   4.527   4.021   4.199   3.128   5.290   

                   Instandhaltung 3.502   2.232   3.412   3.091   3.629   2.400   2.114   2.667   

           Abschreibungen (AfA) 9.742   10.807   12.545   12.664   14.893   10.275   10.060   14.110   

           Fremdkapitalzinsen 1.148   1.385   1.372   787   1.145   998   958   3.930   

           Pacht- und Mietaufwand 3.049   781   2.208   956   631   976   535   1.379   

           Personalaufwand 1.613   736   994   186   227   1.372   396   510   

           sonstige Aufwendungen 6.917   6.694   6.988   6.804   7.358   6.683   6.730   6.915   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.085   5.592   6.250   6.442   5.173   5.491   3.965   6.335   

           interne Aufwendungen -737   -1.809   -1.736   -2.898   -1.134   -2.269   -1.594   -1.597   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 23.478   21.995   23.846   22.861   16.608   21.301   19.221   24.803   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 215.860   411.865   328.335   328.605   288.695   285.478   309.731   313.683   

davon Anlagevermögen 155.374   340.240   241.837   259.478   243.696   209.891   237.210   252.206   

           Tiervermögen 3.413   13.614   10.047   16.900   14.586   11.659   11.029   15.840   

           Umlaufvermögen 57.072   58.010   76.451   52.227   30.414   63.927   61.492   45.638   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 215.860   411.865   328.335   328.605   288.695   285.478   309.731   313.683   

davon Fremdkapital (Schulden) 22.598   33.145   30.425   22.279   26.302   25.699   33.236   86.420   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 193.262   378.720   297.910   306.325   262.394   259.779   276.495   227.263   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 3.899   8.650   6.696   8.542   -1.820   7.998   8.944   5.313   

Verschuldungsgrad (in %) 10,5   8,1   9,3   6,8   9,1   9,0   10,7   27,6   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 12.979   18.374   16.338   15.943   15.870   18.892   10.163   22.154   

Investitionszuschüsse 1.126   1.147   939   669   1.067   1.084   727   3.043   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

293   3.709   409   1.570   -2.877   1.338   -1.476   5.041   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt  (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

-38   1.230   1.612   1.402   3.537   862   162   2.089   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 15.652   10.540   9.567   11.958   12.931   9.674   7.123   14.056   

Erwerbseinkommen 39.092   33.765   35.026   36.221   33.076   31.836   26.505   40.949   

Übrige Einkünfte  - 1   298   53   1.811    - 8    -

Sozialtransfers 6.017   7.564   5.655   6.948   5.712   6.832   5.132   7.185   

Gesamteinkommen 45.109   41.330   40.979   43.222   40.599   38.668   31.645   48.135   

Privatverbrauch 33.565   28.973   27.693   30.202   28.939   27.104   22.182   38.283   

Sozialversicherungsbeiträge 6.054   4.423   6.179   5.485   3.824   4.428   2.400   2.800   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 5.489   7.935   7.107   7.535   7.837   7.135   7.063   7.052   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 21.033   16.551   18.275   18.631   11.900   15.843   12.951   19.912   

Erwerbseinkommen je AK-U 24.843   20.893   21.847   22.925   18.035   18.901   15.725   26.022   
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.



Grüner Bericht 2007220

Einkommenssituation 2006 (in Euro) Tabelle 4.1.11a

2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1)

Betriebsformen
    Betriebe > 50% Forst 53.355   12    14.728   -1    32.066   8    21.289   18    19.702   15    

    Betriebe 25 - 50% Forst 54.217   10    16.443   2    35.694   7    18.523   17    14.373   18    

    Futterbaubetriebe 68.953   7    18.078   5    47.149   5    21.804   11    14.868   13    

    Lw. Gemischtbetriebe 78.541   8    17.380   2    58.340   4    20.201   24    15.473   24    

    Marktfruchtbetriebe 82.201   7    25.513   5    56.881   4    25.320   15    27.042   16    

    Dauerkulturbetriebe 62.877   11    8.607   -2    45.505   5    17.372   31    13.184   32    

    Veredelungsbetriebe 130.967   8    12.770   2    99.000   5    31.967   16    24.375   17    

Alle Betriebe 73.006   8    17.409   4    50.743   5    22.263   15    17.006   16    

Bergbauernbetriebe                 
    Nichtbergbauernbetriebe insgesamt 81.773   8    16.633   4    58.773   5    23.000   18    19.075   19    

    Bergbauernbetriebe insgesamt 63.946   7    18.211   4    42.444   4    21.501   12    15.185   13    

        BHK-Gr. 1 70.616   7    17.815   5    48.167   6    22.449   9    15.595   9    

        BHK-Gr. 2 64.195   9    17.978   4    42.850   5    21.345   17    15.334   17    

        BHK-Gr. 3 60.231   1    19.253   4    37.581   -1    22.650   5    14.844   10    

        BHK-Gr. 4 50.631   10    18.631   2    32.802   7    17.829   18    13.904   17    

Produktionsgebiete                 
    Hochalpengebiet 58.099   5    16.807   0    38.814   4    19.285   7    13.500   7    

    Voralpengebiet 69.022   9    20.232   8    45.556   6    23.465   16    16.134   17    

    Alpenostrand 68.031   5    17.679   2    43.934   2    24.097   11    18.031   15    

    Wald- und Mühlviertel 69.966   11    19.881   7    48.316   9    21.650   16    15.776   15    

    Kärntner Becken 72.891   8    16.227   1    51.418   3    21.472   21    16.039   23    

    Alpenvorland 86.460   8    15.815   5    63.593   6    22.868   13    18.966   16    

    Sö. Flach- und Hügelland 68.851   8    9.330   2    51.968   4    16.882   21    14.002   24    

    Nö. Flach- und Hügelland 86.331   10    22.636   6    58.559   4    27.772   24    22.789   24    

Benachteiligte Gebiete                 
    Benachteiligtes Gebiet insgesamt 66.969   7    16.772   4    45.884   4    21.086   14    15.530   15    

        Berggebiet 65.520   7    17.370   3    44.072   4    21.448   12    15.395   13    

        Sonstiges benachteiligtes Gebiet 78.899   9    20.722   6    54.831   5    24.067   17    18.692   20    

        Kleines Gebiet 64.200   8    10.101   2    47.673   3    16.528   26    13.436   29    

Betriebsformen nach Größenklassen                 
in 1.000 Euro Gesamtstandarddeckungsbeitrag

    Betriebe > 50% Forst 
          6   bis  <    12 29.662   15    9.651   -1    20.031   10    9.631   29    12.936   23    

        12   bis  <    20 60.979   6    14.990   -4    33.846   1    27.133   14    21.471   4    

        20   bis  <    35 76.028   8    21.704   -2    45.957   11    30.071   3    20.852   7    

        35   bis  <  120 107.751   22    25.807   5    60.453   11    47.297   39    29.817   41    

    Betriebe 25 - 50% Forst 
          6   bis  <    12 32.671   9    12.102   0    24.419   2    8.252   34    8.351   41    

                 12   bis  <    20 56.609   7    16.809   2    38.329   9    18.279   4    12.648   -1    

        20   bis  <    35 74.582   16    21.350   4    43.951   10    30.631   27    18.754   30    

                 35   bis  <  120 125.858   8    29.612   3    73.939   8    51.919   9    28.702   8    

    Futterbaubetriebe
          6   bis  <    12 32.248   1    11.408   1    25.275   1    6.973   3    6.415   7    

                 12   bis  <    20 46.438   6    13.128   4    33.218   1    13.221   21    10.186   20    

        20   bis  <    35 72.684   7    18.884   5    48.025   6    24.659   10    15.497   12    

                 35   bis  <  120 128.822   8    29.694   8    85.155   6    43.667   11    22.938   12    

    Lw. Gemischtbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

                 12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 75.177   8    15.007   1    57.588   1    17.589   36    12.702   36    

                 35   bis  <  120 153.087   8    32.596   4    109.046   4    44.042   21    24.149   18    

    Marktfruchtbetriebe
          6   bis  <    12 29.281   5    9.637   -3    23.201   9    6.080   -8    9.303   -9    

                 12   bis  <    20 46.415   1    17.766   4    33.379   0    13.036   5    20.552   10    

        20   bis  <    35 74.681   7    26.724   6    50.532   2    24.148   19    26.189   23    

                 35   bis  <  120 162.433   9    44.828   7    109.636   5    52.797   19    37.021   19    

    Dauerkulturbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 51.774   6    6.778   0    36.842   -3    14.932   39    12.569   47    

                 35   bis  <  120 112.907   16    16.941   -1    77.729   6    35.178   44    19.081   41    

    Veredelungsbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 89.064   2    6.927   -13    71.707   0    17.357   11    15.155   14    

                 35   bis  <  120 173.340   7    17.439   3    126.913   4    46.427   16    29.115   17    

1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung bzw. Konfidenzintervall größer als 100, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft

je Betrieb

Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft

je nAK

Ertrag
je Betrieb

davon
öffentliche Gelder des

Ertrages

Aufwand
je Betrieb



221Grüner Bericht 2007

Einkommenssituation 2006 (in Euro) Tabelle 4.1.11b

2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1)

Betriebsformen
    Betriebe > 50% Forst 9.784   -3    31.061   11    7.825   -3    11   -34    38.897   7    22.721   10    

    Betriebe 25 - 50% Forst 15.639   3    34.082   11    7.476   33    80   -76    41.638   14    20.422   14    

    Futterbaubetriebe 10.775   7    32.295   9    6.063   0    284   407    38.642   8    18.431   10    

    Lw. Gemischtbetriebe 13.451   4    33.531   15    7.190   6    121   -17    40.841   13    20.088   15    

    Marktfruchtbetriebe 14.178   7    39.300   12    5.804   -2    197   105    45.301   10    29.708   13    

    Dauerkulturbetriebe 12.827   4    30.195   18    6.539   -7    3   215    36.737   13    18.065   19    

    Veredelungsbetriebe 10.234   -1    42.073   12    5.557   -4    128   64    47.758   10    25.926   14    

Alle Betriebe 11.929   5    34.006   11    6.321   1    186   126    40.513   10    20.854   12    

Bergbauernbetriebe
    Nichtbergbauernbetriebe insgesamt 12.685   6    35.419   13    5.979   -3    265   316    41.663   11    22.852   14    

    Bergbauernbetriebe insgesamt 11.149   3    32.545   9    6.675   5    106   4    39.325   8    18.986   9    

        BHK-Gr. 1 12.108   10    34.407   9    6.621   5    149   133    41.178   9    19.650   7    

        BHK-Gr. 2 11.799   2    33.034   11    6.291   4    110   -33    39.435   10    19.324   12    

        BHK-Gr. 3 8.874   0    31.452   4    7.325   13    72   30    38.849   5    17.830   8    

        BHK-Gr. 4 9.396   -2    27.204   10    7.390   -2    22   24    34.616   7    17.468   10    

Produktionsgebiete
    Hochalpengebiet 9.473   -6    28.754   3    6.627   4    4   -97    35.386   3    17.154   3    

    Voralpengebiet 11.978   3    34.927   11    7.405   2    516   86    42.848   9    19.759   11    

    Alpenostrand 12.070   15    36.141   12    6.079   -5    26    - 42.246   10    21.754   14    

    Wald- und Mühlviertel 11.921   4    33.487   11    6.292   11    84   354    39.863   11    19.824   10    

    Kärntner Becken 11.757   18    33.229   20    6.293   0    0   39.522   16    20.316   21    

    Alpenvorland 14.065   5    36.296   8    5.926   -1    636   286    42.858   8    23.213   11    

    Sö. Flach- und Hügelland 12.357   10    29.239   16    7.031   -3    0   -100    36.270   12    18.063   17    

    Nö. Flach- und Hügelland 11.935   5    39.569   17    5.634   -1    138   306    45.341   15    25.912   18    

Benachteiligte Gebiete
    Benachteiligtes Gebiet insgesamt 11.611   4    32.502   10    6.583   3    195   142    39.280   9    19.425   11    

        Berggebiet 11.381   4    32.603   9    6.527   3    226   177    39.356   8    19.296   9    

        Sonstiges benachteiligtes Gebiet 11.073   -1    35.131   11    6.129   10    10   -69    41.269   11    21.876   12    

        Kleines Gebiet 13.314   7    29.647   17    7.282   0    195   66    37.124   13    18.026   17    

Betriebsformen nach Größenklassen
in 1.000 Euro Gesamtstandarddeckungsbeitrag

    Betriebe > 50% Forst 
          6   bis  <    12 11.553   -4    21.184   9    8.803   -6    0   29.987   4    19.349   9    

        12   bis  <    20 10.787   -11    37.874   5    7.515   -1    46   28    45.436   4    24.152   1    

        20   bis  <    35 6.650   26    36.721   7    4.433   -6    0   -100    41.154   5    22.465   9    

        35   bis  <  120 4.498   -5    51.795   34    10.255   8    1   22    62.051   29    30.608   35    

    Betriebe 25 - 50% Forst 
          6   bis  <    12 20.951   3    29.167   10    8.638   66    36   -29    37.841   19    19.097   17    

                12   bis  <    20 12.103   -7    30.342   3    6.385   1    39   -96    36.767   -1    17.575   1    

        20   bis  <    35 11.162   15    41.499   23    6.693   18    294   132    48.486   22    22.104   22    

                35   bis  <  120 5.474   87    57.380   13    5.787   4    13   232    63.180   12    30.709   13    

    Futterbaubetriebe
          6   bis  <    12 16.124   -2    23.004   -1    6.811   1    93   49    29.909   0    14.998   1    

                12   bis  <    20 14.159   15    26.607   14    6.181   -2    772    - 33.561   13    15.939   14    

        20   bis  <    35 7.824   12    32.405   11    5.532   -1    79   7    38.016   9    18.041   11    

                35   bis  <  120 5.132   11    48.542   10    5.802   0    257   304    54.601   10    23.962   12    

    Lw. Gemischtbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

                12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 7.144   -11    24.553   18    5.522   63    180   15    30.256   24    15.304   18    

                35   bis  <  120 3.579   -2    47.395   19    5.998   -3    225   -36    53.618   16    24.681   16    

    Marktfruchtbetriebe
          6   bis  <    12 16.628   10    22.667   5    6.989   -9    41   -61    29.697   1    18.806   1    

                12   bis  <    20 20.267   -6    33.300   -2    6.720   9    3   -94    40.022   0    29.824   4    

        20   bis  <    35 13.203   12    37.079   16    5.625   -2    273   878    42.977   14    29.232   17    

                35   bis  <  120 8.228   26    60.599   20    4.182   -1    426   149    65.207   19    37.375   20    

    Dauerkulturbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 14.307   0    29.234   16    7.651   -20    5   36.890   6    18.109   18    

                35   bis  <  120 4.729   -1    39.901   36    4.851   -2    6   121    44.758   31    20.198   35    

    Veredelungsbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 11.685   19    29.003   14    6.518   -8    39   -25    35.560   9    20.192   19    

                35   bis  <  120 6.848   -7    53.069   13    5.007   4    207   78    58.283   12    29.410   14    

1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005

2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung bzw. Konfidenzintervall größer als 100, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Arbeitskräfte 2006 Tabelle 4.1.12

davon
mänliche

davon
weibliche

davon
Ausged.

2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 2006 2006 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1)

Betriebsformen
    Betriebe > 50% Forst 7,04   0    1,08   3    0,73 0,27 0,08 1,13   3    1,37   1    

    Betriebe 25 - 50% Forst 7,37   2    1,29   -1    0,73 0,36 0,19 1,32   -1    1,67   -2    

    Futterbaubetriebe 7,23   -3    1,47   -1    0,85 0,45 0,17 1,50   -1    1,75   -1    

    Lw. Gemischtbetriebe 5,06   -1    1,31   0    0,80 0,40 0,10 1,34   0    1,67   1    

    Marktfruchtbetriebe 2,31   -3    0,94   -1    0,66 0,22 0,06 1,00   -1    1,32   -1    

    Dauerkulturbetriebe 9,83   0    1,32   -1    0,76 0,45 0,11 1,60   1    1,67   -1    

    Veredelungsbetriebe 5,34   -2    1,31   -1    0,80 0,39 0,13 1,33   -1    1,62   -2    

Alle Betriebe 5,79   -2    1,31   -1    0,79 0,39 0,14 1,37   -1    1,63   -1    

Bergbauernbetriebe
    Nichtbergbauernbetriebe insgesamt 4,65   -2    1,21   -1    0,74 0,36 0,11 1,30   -1    1,55   -1    

    Bergbauernbetriebe insgesamt 7,42   -2    1,42   -1    0,83 0,41 0,17 1,45   -1    1,71   -1    

        BHK-Gr. 1 6,67   -1    1,44   1    0,84 0,44 0,17 1,47   1    1,75   2    

        BHK-Gr. 2 7,18   -2    1,39   -1    0,80 0,42 0,18 1,42   -1    1,71   -1    

        BHK-Gr. 3 8,41   -4    1,53   -4    0,90 0,43 0,20 1,57   -3    1,76   -4    

        BHK-Gr. 4 9,70   -1    1,28   1    0,84 0,32 0,12 1,32   -1    1,56   1    

Produktionsgebiete
    Hochalpengebiet 8,87   2    1,43   1    0,89 0,39 0,15 1,47   1    1,68   0    

    Voralpengebiet 7,12   -2    1,45   -1    0,79 0,48 0,19 1,50   0    1,77   -1    

    Alpenostrand 6,80   -2    1,34   -3    0,79 0,37 0,18 1,40   -3    1,66   -1    

    Wald- und Mühlviertel 5,70   -3    1,37   1    0,79 0,43 0,15 1,38   1    1,69   1    

    Kärntner Becken 5,95   0    1,34   -2    0,87 0,35 0,12 1,38   -2    1,64   -1    

    Alpenvorland 5,04   -4    1,21   -2    0,70 0,37 0,14 1,22   -2    1,56   -3    

    Sö. Flach- und Hügelland 7,77   -5    1,21   -2    0,69 0,40 0,12 1,34   -2    1,62   -1    

    Nö. Flach- und Hügelland 3,39   -2    1,22   0    0,81 0,34 0,07 1,36   1    1,53   -1    

Benachteiligte Gebiete
    Benachteiligtes Gebiet insgesamt 6,97   -2    1,36   -1    0,80 0,41 0,15 1,41   -1    1,67   -1    

        Berggebiet 7,40   -1    1,39   -1    0,82 0,41 0,16 1,44   0    1,69   -1    

        Sonstiges benachteiligtes Gebiet 4,50   -6    1,29   -2    0,76 0,41 0,12 1,35   -2    1,61   -1    

        Kleines Gebiet 8,08   -2    1,23   -2    0,70 0,39 0,14 1,34   -1    1,64   -1    

Betriebsformen nach Größenklassen
in 1.000 Euro Gesamtstandarddeckungsbeitrag

    Betriebe > 50% Forst 
          6   bis  <    12 7,79   -4    0,74   4    0,50 0,21 0,03 0,77   5    1,09   -1    

        12   bis  <    20 7,62   8    1,26   9    0,85 0,33 0,09 1,29   8    1,57   4    

        20   bis  <    35 6,56   -6    1,44   -4    0,99 0,32 0,13 1,53   -3    1,63   -2    

        35   bis  <  120 5,57   -2    1,59   -1    1,07 0,30 0,22 1,74   -1    1,69   -1    

    Betriebe 25 - 50% Forst 
          6   bis  <    12 8,15   1    0,99   -5    0,52 0,32 0,15 1,00   -5    1,53   -6    

                12   bis  <    20 8,49   13    1,45   6    0,81 0,39 0,24 1,48   5    1,73   2    

        20   bis  <    35 6,57   -7    1,63   -2    1,01 0,38 0,25 1,67   -2    1,88   1    

                35   bis  <  120 5,36   2    1,81   1    1,13 0,48 0,20 1,98   3    1,87   1    

    Futterbaubetriebe
          6   bis  <    12 9,56   0    1,09   -3    0,62 0,37 0,10 1,10   -3    1,53   -2    

                12   bis  <    20 9,74   1    1,30   1    0,71 0,44 0,15 1,31   1    1,67   1    

        20   bis  <    35 7,34   -4    1,59   -2    0,92 0,48 0,19 1,63   -1    1,80   -1    

                35   bis  <  120 5,29   -5    1,90   -2    1,14 0,51 0,25 1,96   -2    2,03   -1    

    Lw. Gemischtbetriebe (1)
          6   bis  <    12 

                12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 5,47   -2    1,38   0    0,85 0,37 0,17 1,44   0    1,60   0    

                35   bis  <  120 3,76   -1    1,82   2    1,19 0,47 0,16 1,89   3    1,92   3    

    Marktfruchtbetriebe 
          6   bis  <    12 4,24   -1    0,65   2    0,39 0,21 0,05 0,66   0    1,21   4    

                12   bis  <    20 2,28   -8    0,63   -5    0,49 0,12 0,02 0,65   -4    1,12   -5    

        20   bis  <    35 2,20   -5    0,92   -3    0,67 0,17 0,08 0,97   -2    1,27   -1    

                35   bis  <  120 1,98   0    1,43   1    1,03 0,32 0,08 1,59   0    1,62   -1    

    Dauerkulturbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 10,84   -10    1,19   -6    0,72 0,38 0,09 1,33   -3    1,61   -2    

                35   bis  <  120 7,24   3    1,84   1    1,11 0,56 0,17 2,44   3    1,98   2    

    Veredelungsbetriebe (2)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 7,67   4    1,15   -2    0,67 0,38 0,09 1,16   -2    1,44   -3    

                35   bis  <  120 4,74   -3    1,59   -1    0,99 0,44 0,16 1,63   -1    1,80   -1    
1) Änderung zum Vorjahr in Prozent,  Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005.

2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung bzw. Konfidenzintervall größer als 100, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Struktur der öffentlichen Gelder 2006 Tabelle 4.1.13

Betriebe mit 

über 50% 

Forstanteil

Betriebe mit 

25-50%

Forstanteil

Futterbau-

betriebe

Landw.

Gemischt-

betriebe

Markt-

frucht-

betriebe

Dauer-

kultur-

betriebe

Ver-

edelungs-

betriebe

Alle

Betriebe

Berg-

bauern-

betriebe

Nicht-

berg-

bauern-

betriebe

Marktordnungsprämien 3.863    4.879    6.835    8.338    12.565    2.554    7.278    6.964    5.647    8.238    

davon Betriebsprämie 2.029    2.755    3.584    6.925    12.291    2.499    7.116    5.005    2.788    7.150    

Tierprämien 1.832    2.116    3.224    1.319    84    37    95    1.905    2.827    1.013    

Umweltprämien (ÖPUL) 5.543    5.976    6.321    6.646    11.248    5.257    3.834    6.700    6.642    6.757    

Ausgleichszulage 4.498    4.272    3.783    1.408    530    193    527    2.664    4.798    599    

Zinsenzuschüsse 116    200    242    211    139    168    227    204    220    187    

Forstförderungen 89    77    76    48    39    16    30    61    83    39    

Agrardiesel 220    244    297    418    684    260    397    354    274    432    

Sonstige 400    796    508    311    400    161    476    463    547    381    

14.728    16.443    18.063    17.380    25.605    8.607    12.770    17.409    18.211    16.633    

27,6  30,3  26,2  22,1  31,0  13,7  9,8  23,8  28,5  20,3  

Investitionszuschüsse 1.083    1.304    1.079    526    277    1.118    1.207    970    1.323    629    

15.811    17.747    19.142    17.906    25.882    9.725    13.977    18.379    19.533    17.263    

Öffentliche Gelder in Euro je bAK 13.992    13.444    12.761    13.363    26.143    6.078    10.509    13.416    13.471    13.279

Marktordnungsprämien 24    27    36    47    49    26    52    38    29    48    

davon Betriebsprämie 13    16    19    39    47    26    51    27    14    41    

Tierprämien 12    12    17    7    0 0 1    10    14    6    

Umweltprämien (ÖPUL) 35    34    33    37    43    54    27    36    34    39    

Ausgleichszulage 28    24    20    8    2    2    4    14    25    3    

Zinsenzuschüsse 1    1    1    1    1    2    2    1    1    1    

Forstförderungen 1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

Agrardiesel 1    1    2    2    3    3    3    2    1    3    

Sonstige 3    4    3    2    2    2    3    3    3    2    

93    92    94    96    98    88    91    94    93    96    

Investitionszuschüsse 7    8    6    4    2    12    9    6    7    4    

100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

Stufen in Euro
           0  bis <    2.500 9,3    2,1    0,8    0,0    0,6    31,2    7,7    5,2    0,3    10,0    

    2.500  bis <    5.000 2,8    3,2    2,0    5,1    2,8    15,4    17,3    5,0    1,6    8,4    

    5.000  bis <    7.500 3,3    6,6    8,7    19,3    8,0    17,0    12,3    9,6    4,4    14,7    

    7.500  bis <  10.000 11,7    8,5    10,2    14,5    7,7    4,6    9,7    9,3    10,0    8,6    

  10.000  bis <  12.500 12,4    13,5    11,7    7,7    10,8    7,8    8,2    11,0    13,3    8,6    

  12.500  bis <  15.000 17,9    13,8    12,3    8,2    6,0    4,1    9,5    10,7    13,9    7,5    

  15.000  bis <  17.500 10,7    12,8    10,0    6,9    6,4    2,7    7,2    8,6    11,2    6,1    

  17.500  bis <  20.000 5,6    7,6    8,6    7,9    5,2    2,3    4,4    6,8    8,1    5,5    

  20.000  bis <  22.500 5,6    6,8    7,9    5,8    4,9    1,7    4,6    6,2    8,3    4,1    

  22.500  bis <  25.000 7,1    5,7    5,7    4,9    4,1    2,7    3,8    5,1    6,8    3,4    

  25.000  bis <  27.500 2,7    5,6    3,8    3,6    8,0    2,0    2,4    4,2    4,4    4,1    

  27.500  bis <  30.000 1,7    2,8    3,8    3,0    4,6    0,9    2,1    3,2    3,5    3,0    

  30.000  bis <  32.500 1,2    3,7    2,4    0,8    4,1    1,4    2,4    2,5    2,6    2,5    

  32.500  bis <  35.000 2,1    0,3    1,6    0,0    3,1    0,9    2,1    1,6    1,3    1,9    

  35.000  bis <  37.500 0,9    1,4    2,3    1,5    3,1    0,9    1,8    2,0    2,4    1,6    

  37.500  bis <  40.000 1,2    0,3    1,4    1,5    3,0    0,6    0,6    1,4    1,2    1,5    

  40.000  bis <  42.500 0,9    0,0    1,1    1,5    1,8    0,0    1,2    1,0    1,0    1,0    

  42.500  bis <  45.000 0,6    0,9    1,1    1,5    1,8    0,6    0,9    1,1    1,3    0,9    

  45.000  bis <  47.500 0,9    0,8    1,3    2,3    1,1    0,9    0,3    1,1    1,3    0,9    

  47.500  bis <  50.000 0,0    0,2    0,8    1,7    0,8    0,3    0,6    0,6    0,7    0,6    

  größer gleich 50.000 1,4    3,4    2,5    2,3    12,1    2,0    0,9    3,8    2,4    5,1    

Summe 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Öffentliche Gelder insgesamt je Betrieb (in Prozent)

Summe öffentliche Gelder
des Ertrages

Öffentliche Gelder insgesamt

Verteilung der Betriebe nach der Höhe der öffentlichen Gelder insgesamt je Betrieb  (in Prozent)

Öffentliche Gelder insgesamt je Betrieb (in Euro)

Summe öffentliche Gelder
des Ertrages

Öffentliche Gelder insgesamt

Öffentliche Gelder in Prozent vom Ertrag
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Anteil Ist- an Soll-Einkünften 2006 (in Euro) Tabelle 4.1.14

Lohnansatz

je Betrieb

3,5% Zinsen

vom Eigenkapital
Soll-Einkünfte Ist-Einkünfte

Anteil Ist- an

Soll-Einkünften in %

Betriebsformen
    Betriebe > 50% Forst 24.940        15.222        40.162        21.289        53            

    Betriebe 25 - 50% Forst 29.412        11.423        40.836        18.523        45            

    Futterbaubetriebe 34.131        9.883        44.013        21.804        50            

    Lw. Gemischtbetriebe 30.180        10.004        40.184        20.201        50            

    Marktfruchtbetriebe 22.395        8.697        31.092        25.320        81            

    Dauerkulturbetriebe 30.809        8.154        38.963        17.372        45            

    Veredelungsbetriebe 32.134        11.887        44.021        31.967        73            

Alle Betriebe 30.626        10.178        40.804        22.263        55            

Bergbauernbetriebe
    Nichtbergbauernbetriebe insgesamt 28.504        9.414        37.919        23.000        61            

    Bergbauernbetriebe insgesamt 32.819        10.967        43.786        21.501        49            

        BHK-Gr. 1 33.504        10.731        44.235        22.449        51            

        BHK-Gr. 2 32.204        10.907        43.112        21.345        50            

        BHK-Gr. 3 35.056        12.237        47.294        22.650        48            

        BHK-Gr. 4 30.052        9.904        39.956        17.829        45            

Produktionsgebiete
    Hochalpengebiet 33.627        10.031        43.658        19.285        44            

    Voralpengebiet 33.151        12.202        45.353        23.465        52            

    Alpenostrand 30.972        11.971        42.943        24.097        56            

    Wald- und Mühlviertel 31.620        10.934        42.553        21.650        51            

    Kärntner Becken 31.829        12.538        44.367        21.472        48            

    Alpenvorland 28.389        10.050        38.439        22.868        59            

    Sö. Flach- und Hügelland 27.797        7.033        34.830        16.882        48            

    Nö. Flach- und Hügelland 29.272        9.300        38.573        27.772        72            

Benachteiligte Gebiete
    Benachteiligtes Gebiet insgesamt 31.549        10.451        41.999        21.086        50            

        Berggebiet 32.410        11.029        43.439        21.448        49            

        Sonstiges benachteiligtes Gebiet 29.752        9.661        39.413        24.067        61            

        Kleines Gebiet 28.534        8.062        36.596        16.528        45            

Betriebsformen nach Größenklassen
in 1.000 Euro Gesamtstandarddeckungsbeitrag

    Betriebe > 50% Forst 
          6   bis  <    12 17.167        10.107        27.274        9.631        35            

        12   bis  <    20 28.412        15.329        43.741        27.133        62            

        20   bis  <    35 33.202        20.934        54.137        30.071        56            

        35   bis  <  120 38.761        29.286        68.047        47.297        70            

    Betriebe 25 - 50% Forst 
          6   bis  <    12 21.942        8.134        30.076        8.252        27            

                12   bis  <    20 33.085        11.416        44.501        18.279        41            

        20   bis  <    35 37.574        15.063        52.637        30.631        58            

                35   bis  <  120 43.783        22.384        66.167        51.919        78            

    Futterbaubetriebe
          6   bis  <    12 24.054        6.134        30.188        6.973        23            

                12   bis  <    20 29.515        7.687        37.202        13.221        36            

        20   bis  <    35 37.060        10.649        47.709        24.659        52            

                35   bis  <  120 46.392        15.377        61.769        43.667        71            

    Lw. Gemischtbetriebe (1)
          6   bis  <    12 

                12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 31.958        9.696        41.653        17.589        42            

                35   bis  <  120 45.054        15.169        60.223        44.042        73            

    Marktfruchtbetriebe
          6   bis  <    12 14.307        5.059        19.366        6.080        31            

                12   bis  <    20 14.759        5.968        20.727        13.036        63            

        20   bis  <    35 21.951        8.751        30.702        24.148        79            

                35   bis  <  120 35.707        13.981        49.688        52.797        106            

    Dauerkulturbetriebe (1)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 26.932        6.907        33.839        14.932        44            

                35   bis  <  120 45.099        12.381        57.480        35.178        61            

    Veredelungsbetriebe (1)
          6   bis  <    12 

        12   bis  <    20 

        20   bis  <    35 26.631        9.059        35.690        17.357        49            

                35   bis  <  120 40.114        15.541        55.655        46.427        83            
1) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung bzw. Konfidenzintervall größer als 100, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Gliederung 2006 des Privatverbrauchs des Unternehmerhaushalts Tabelle 4.1.15

Betriebsformen
Betriebe mit 
über 50% 
Forstanteil

Betriebe mit 
25-50%

Forstanteil

Futterbau-
betriebe

Landw.
Gemischt-
betriebe

Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Veredelungs-
betriebe

Alle Betriebe

in Euro

Privatverbrauch insgesamt 29.449   28.707   26.538   27.867   31.430   28.605   30.508   28.252   

   Ausgaben für die laufende Haushaltsführung
   ohne Ausgedinge, inkl. PKW Privatanteil

17.021   16.036   14.010   16.074   17.704   16.101   16.301   15.434   

   Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA
(ohne Anteil für das Ausgedinge)

3.736   3.549   3.627   3.737   4.122   3.889   3.888   3.756   

   Aufwand für sonstige private Anschaffungen 2.336   2.913   2.667   2.244   3.201   2.565   3.966   2.821   

   Private Steuern und Versicherungen 811   886   757   495   1.393   817   942   881   
   Lebensmittelzukäufe und bewertete
   Naturallieferungen an den Haushalt

5.545   5.323   5.477   5.317   5.010   5.233   5.411   5.360   

in Prozent

Privatverbrauch insgesamt 100   100   100   100   100   100   100   100   

   Ausgaben für die laufende Haushaltsführung
   ohne Ausgedinge, inkl. PKW Privatanteil

57   56   52   58   57   56   53   55   

   Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA
(ohne Anteil für das Ausgedinge)

13   12   14   13   13   14   13   13   

   Aufwand für sonstige private Anschaffungen 8   10   10   8   10   9   13   10   

   Private Steuern und Versicherungen 3   3   3   2   4   3   3   3   
   Lebensmittelzukäufe und bewertete
   Naturallieferungen an den Haushalt

19   19   21   19   16   18   18   19   

Produktionsgebiete
Hochalpen-

gebiet
Voralpen-

gebiet
Alpenost-

rand
Wald- und 
Mühlviertel

Kärntner
Becken

Alpenvor-
land

Südöstl.
Flach- u. 

Hügelland

Nordöstl.
Flach- u. 

Hügelland

in Euro

Privatverbrauch insgesamt 26.049   28.254   29.335   26.981   27.396   29.699   26.723   30.745   

   Ausgaben für die laufende Haushaltsführung
   ohne Ausgedinge, inkl. PKW Privatanteil

13.528   15.014   16.868   14.552   15.468   15.735   14.596   17.735   

   Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA
(ohne Anteil für das Ausgedinge)

3.700   3.720   3.652   3.619   3.716   3.789   3.622   4.108   

   Aufwand für sonstige private Anschaffungen 2.284   2.659   2.590   2.865   2.003   4.048   2.612   2.612   

   Private Steuern und Versicherungen 1.169   661   862   349   906   929   808   1.114   
   Lebensmittelzukäufe und bewertete
   Naturallieferungen an den Haushalt

5.368   6.200   5.363   5.596   5.303   5.198   5.085   5.176   

in Prozent

Privatverbrauch insgesamt 100   100   100   100   100   100   100   100   

   Ausgaben für die laufende Haushaltsführung
   ohne Ausgedinge, inkl. PKW Privatanteil

52   54   58   54   57   52   54   58   

   Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA
(ohne Anteil für das Ausgedinge)

14   13   12   13   14   13   14   13   

   Aufwand für sonstige private Anschaffungen 9   9   9   11   7   14   10   8   

   Private Steuern und Versicherungen 4   2   3   1   3   3   3   4   
   Lebensmittelzukäufe und bewertete
   Naturallieferungen an den Haushalt

21   22   18   21   19   18   19   17   

Bergbauernbetriebe und 
Betriebe im benachteiligten Gebiet

Bergbauern
BHK-Gr. 1

Bergbauern
BHK-Gr. 2

Bergbauern
BHK-Gr. 3

Bergbauern
BHK-Gr. 4

Bergbauern
gesamt

Nicht-
bergbauern

Benach-
teiligtes

Gebiet ges.

davon
Berggebiet

in Euro

Privatverbrauch insgesamt 28.317   27.712   25.197   26.449   27.338   29.138   27.561   27.568   

   Ausgaben für die laufende Haushaltsführung
   ohne Ausgedinge, inkl. PKW Privatanteil

15.507   14.470   13.822   15.241   14.748   16.100   14.916   14.917   

   Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA
(ohne Anteil für das Ausgedinge)

3.606   3.746   3.520   3.401   3.631   3.877   3.691   3.702   

   Aufwand für sonstige private Anschaffungen 2.925   2.917   1.644   2.014   2.612   3.022   2.680   2.510   

   Private Steuern und Versicherungen 616   941   696   886   801   959   817   870   
   Lebensmittelzukäufe und bewertete
   Naturallieferungen an den Haushalt

5.663   5.638   5.515   4.907   5.546   5.180   5.457   5.569   

in Prozent

Privatverbrauch insgesamt 100   100   100   100   100   100   100   100   

   Ausgaben für die laufende Haushaltsführung
   ohne Ausgedinge, inkl. PKW Privatanteil

55   52   54   57   54   56   54   55   

   Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA
(ohne Anteil für das Ausgedinge)

13   14   14   13   13   13   13   13   

   Aufwand für sonstige private Anschaffungen 10   11   7   8   10   10   10   9   

   Private Steuern und Versicherungen 2   3   3   3   3   3   3   3   
   Lebensmittelzukäufe und bewertete
   Naturallieferungen an den Haushalt

20   20   22   19   20   18   20   20   

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Geldflussrechnung 2006 je Unternehmerhaushalt (in Euro) Tabelle 4.1.16

Betriebsformen
Betriebe mit 
über 50% 
Forstanteil

Betriebe mit 
25-50%

Forstanteil

Futterbau-
betriebe

Landw.
Gemischt-
betriebe

Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Veredelungs-
betriebe

Alle Betriebe

Herkunft

       aus Land- und Forstwirtschaft 27.219   25.124   32.175   28.291   34.672   26.417   41.994   31.590   
       aus Gewerbebetrieb und 
       selbständiger Arbeit

1.393   1.650   1.516   2.462   2.302   2.385   927   1.721   

       aus unselbständiger Arbeit 8.600   14.279   9.516   11.246   12.258   10.551   9.526   10.465   

       Sozialtransfers            7.825   7.476   6.063   7.190   5.804   6.539   5.557   6.321   

       davon Pensionen 4.267   3.754   2.411   3.454   3.338   4.251   2.667   3.053   

       Sonstiges 10.477   480   942   2.337   142   1.399   655   1.516   

Verwendung

       Neuanlagen 12.926   9.010   12.259   14.950   6.280   7.459   12.348   10.688   

       Sozialversicherungsbeiträge 4.170   3.717   4.168   6.226   7.629   5.080   6.844   5.034   

        Laufende Haushaltsführung           23.280   22.083   20.334   21.979   24.877   22.676   22.808   21.887   

        Private Anschaffungen (inkl. Wohnhaus) 9.771   9.136   6.259   5.135   6.461   6.724   8.133   6.939   

        Geldveränderung 5.368   5.063   7.191   3.236   9.929   5.353   8.527   7.066   

Produktionsgebiete
Hochalpen-

gebiet
Voralpen-

gebiet
Alpenost-

rand
Wald- und 
Mühlviertel

Kärntner
Becken

Alpenvor-
land

Südöstl.
Flach- u. 

Hügelland

Nordöstl.
Flach- u. 

Hügelland

Herkunft

       aus Land- und Forstwirtschaft 28.224   34.093   31.965   31.619   29.032   33.916   23.658   37.935   

       aus Gewerbebetrieb und 
       selbständiger Arbeit

1.183   2.378   1.015   1.265   1.353   2.971   1.060   2.161   

       aus unselbständiger Arbeit 8.497   10.094   11.195   10.846   10.490   11.593   11.451   9.977   

       Sozialtransfers            6.627   7.405   6.079   6.292   6.293   5.926   7.031   5.634   

       davon Pensionen 3.069   2.718   2.503   2.521   3.262   2.782   4.057   3.585   

       Sonstiges 3.145   -2.683   2.288   3.170   2.732   827   -3.951   4.006   

Verwendung

       Neuanlagen 12.692   10.684   12.784   13.775   10.685   10.230   651   12.046   

       Sozialversicherungsbeiträge 2.797   4.280   4.093   4.496   5.770   6.521   4.440   7.727   

        Laufende Haushaltsführung           20.305   21.666   22.986   20.651   21.413   22.059   20.460   24.999   

        Private Anschaffungen (inkl. Wohnhaus) 6.071   6.541   8.723   6.200   7.827   7.696   7.390   5.936   

        Geldveränderung 5.811   8.116   3.956   8.069   4.206   8.728   6.307   9.005   

Bergbauernbetriebe und 
Betriebe im benachteiligten Gebiet

Bergbauern
BHK-Gr. 1

Bergbauern
BHK-Gr. 2

Bergbauern
BHK-Gr. 3

Bergbauern
BHK-Gr. 4

Bergbauern
gesamt

Nicht-
bergbauern

Benach-
teiligtes

Gebiet ges.

davon
Berggebiet

Herkunft

       aus Land- und Forstwirtschaft 32.330   30.568   31.434   25.844   30.713   32.438   30.200   30.599   
       aus Gewerbebetrieb und 
       selbständiger Arbeit

1.973   1.284   1.308   1.432   1.504   1.932   1.516   1.581   

       aus unselbständiger Arbeit 10.480   10.715   7.757   8.152   9.884   11.027   10.326   10.045   

       Sozialtransfers            6.621   6.291   7.325   7.390   6.675   5.979   6.583   6.527   

       davon Pensionen 2.630   2.501   3.934   3.486   2.881   3.220   2.987   2.766   

       Sonstiges -171   1.227   2.591   1.532   1.078   1.940   1.316   1.318   

Verwendung

       Neuanlagen 12.604   10.929   13.773   11.645   11.960   9.456   11.555   11.677   

       Sozialversicherungsbeiträge 4.921   3.577   2.837   1.813   3.656   6.368   4.199   3.847   

        Laufende Haushaltsführung           21.816   21.139   19.808   21.128   21.116   22.634   21.235   21.387   

        Private Anschaffungen (inkl. Wohnhaus) 7.330   6.202   4.477   9.002   6.547   7.318   7.241   6.719   

        Geldveränderung 4.563   8.238   9.519   763   6.576   7.540   5.711   6.440   
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Viertelgruppierung der Betriebe 2006 (in Euro) Tabelle 4.1.17
Mittelwerte

Betriebsformen
    Betriebe > 50% Forst 6.034   13.774   24.301   566   9.918   18.688   38.258   

    Betriebe 25 - 50% Forst 6.613   15.321   31.271   1.647   11.237   21.781   43.603   

    Futterbaubetriebe 4.773   11.610   21.369   -128   8.335   16.248   31.157   

    Lw. Gemischtbetriebe 6.342   12.652   20.730   1.306   9.608   16.520   29.933   

    Marktfruchtbetriebe 5.232   12.139   23.013   100   7.971   17.147   35.551   

    Dauerkulturbetriebe 9.157   22.986   43.585   1.533   16.579   32.567   65.032   

    Veredelungsbetriebe 2.102   7.086   17.624   -4.171   4.163   11.905   29.739   

Alle Betriebe 10.650   19.562   31.702   2.983   14.655   25.766   47.340   

Produktionsgebiete
    Hochalpengebiet 5.790   11.134   19.004   844   8.785   14.866   27.338   

    Voralpengebiet 8.069   12.804   20.984   3.462   10.947   16.780   29.158   

    Alpenostrand 6.245   15.380   26.852   1.013   11.034   20.362   38.678   

    Wald- und Mühlviertel 5.553   13.006   23.064   858   9.355   18.121   33.828   

    Kärntner Becken 5.213   13.420   22.065   -839   8.511   17.117   35.752   

    Alpenvorland 7.256   16.353   26.857   1.308   12.100   21.435   39.133   

    Sö. Flach- und Hügelland 2.346   10.483   19.969   -3.247   6.555   14.079   35.559   

    Nö. Flach- und Hügelland 6.568   17.920   36.709   561   12.065   26.826   56.971   

Betriebsformen
    Betriebe > 50% Forst 12.126   18.864   27.855   6.988   15.431   22.718   39.919   

    Betriebe 25 - 50% Forst 12.447   18.975   30.304   7.700   16.359   25.663   41.125   

    Futterbaubetriebe 12.505   18.043   27.368   7.689   15.348   21.674   38.680   

    Lw. Gemischtbetriebe 11.487   17.229   23.696   7.325   14.661   20.503   32.134   

    Marktfruchtbetriebe 9.117   17.427   25.807   5.606   13.536   21.132   39.473   

    Dauerkulturbetriebe 15.740   27.701   40.919   8.974   21.663   32.803   56.645   

    Veredelungsbetriebe 7.330   14.127   23.110   2.195   10.880   18.238   37.137   

Alle Betriebe 16.121   22.681   32.316   9.062   20.233   27.151   46.295   

Produktionsgebiete
    Hochalpengebiet 10.708   16.021   22.568   6.304   13.331   19.505   30.325   

    Voralpengebiet 12.883   18.228   23.288   10.218   15.827   20.888   31.907   

    Alpenostrand 13.135   18.544   29.829   7.655   16.239   23.615   39.655   

    Wald- und Mühlviertel 12.645   18.854   26.515   7.354   15.780   22.006   35.837   

    Kärntner Becken 11.505   17.168   27.388   6.011   14.575   21.551   41.177   

    Alpenvorland 15.022   22.056   29.761   9.007   18.530   25.635   40.996   

    Sö. Flach- und Hügelland 9.033   15.407   23.110   4.636   12.233   19.487   36.365   

    Nö. Flach- und Hügelland 12.069   22.132   36.337   6.309   16.858   29.203   56.392   

Median
(50%)

Oberes
Quartil
(75%)

nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je nAK

nach dem Erwerbseinkommen je AK-U

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Erstes
Viertel

Zweites
Viertel

Drittes
Viertel

Viertes
Viertel

Betriebsgruppen
Unteres
Quartil
(25%)
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Tabelle 4.1.19

 größer 50.000 2,7     2,8     2,5     4,1     4,9     2,3     5,9     3,2     

45.000 bis 50.000 0,3     1,2     0,8     2,9     1,4     3,6     1,5     1,3     

40.000 bis 45.000 1,4     0,8     1,1     3,0     1,7     1,0     0,9     1,2     

35.000 bis 40.000 0,3     3,1     0,8     0,8     1,7     1,6     3,5     1,4     

30.000 bis 35.000 3,1     2,0     3,3     0,8     1,2     1,8     4,3     2,7     

25.000 bis 30.000 3,4     4,0     4,2     2,9     3,4     2,3     6,8     3,9     

20.000 bis 25.000 10,0     7,0     4,7     5,6     3,8     1,4     4,4     4,8     

15.000 bis 20.000 6,2     14,5     8,7     3,6     7,5     3,7     5,7     7,9     

10.000 bis 15.000 6,8     7,7     11,1     6,4     7,8     6,8     11,0     9,4     

5.000 bis 10.000 6,2     7,6     14,4     14,3     11,6     15,5     9,1     12,5     

0 bis 5.000 17,3     20,3     18,7     20,4     12,1     10,2     13,3     16,3     

   Summe 57,7   71,0   70,3   64,8   57,1   50,2   66,4   64,6   

0 bis -5.000 19,3     10,0     14,0     13,4     16,7     15,7     6,0     14,0     

-5.000 bis -10.000 10,3     9,2     7,3     7,6     9,8     9,1     12,5     8,7     

-10.000 bis -15.000 3,7     4,0     3,3     7,4     7,6     14,3     7,0     5,7     

-15.000 bis -20.000 2,8     1,7     1,2     3,5     3,1     4,3     4,5     2,3     

-20.000 bis -25.000 0,6     1,8     2,2     1,7     1,9     1,4     0,9     1,8     

-25.000 bis -30.000 0,9     1,2     0,9     0,0     0,4     3,1     0,0     1,0     

-30.000 bis -35.000 2,2     0,0     0,1     0,0     1,0     0,3     0,9     0,5     

-35.000 bis -40.000 0,3     1,1     0,3     0,0     0,5     0,0     0,9     0,4     

-40.000 bis -45.000 0,6     0,0     0,2     0,8     0,8     0,3     0,3     0,4     

-45.000 bis -50.000 0,0     0,0     0,1     0,0     0,1     0,3     0,3     0,1     

 größer -50.000 1,6     0,0     0,1     0,8     1,0     1,0     0,3     0,5     

   Summe 42,3   29,0   29,7   35,2   42,9   49,8   33,6   35,4   

Verteilung 2006 der Betriebe nach der Über/Unterdeckung des Verbrauchs

Stufen
in Euro

Betriebe
mit über 50% 

Forstanteil

Betriebe
mit 25–50% 
Forstanteil

Futterbau-
betriebe

landw.
Gemischt-
betriebe

Marktfrucht-
betriebe

Dauerkultur-
betriebe

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Veredelungs-
betriebe

Alle Betriebe

Betriebe mit Überdeckung des Verbrauchs

Betriebe mit Unterdeckung des Verbrauchs

Verteilung der Betriebe nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je nAK und nach dem

Erwerbseinkommen je AK-U Tabelle 4.1.18

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Verteilung 2006 der Bergbauernbetriebe nach verschiedenen Einkommensarten(in Prozent) Tabelle 4.1.20

Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft je nAK

Erwerbseinkommen je AK-U

BHK-Gr 1 BHK-Gr 2 BHK-Gr 3 BHK-Gr 4
BHK-Gr
 1 bis 4

BHK-Gr 1 BHK-Gr 2 BHK-Gr 3 BHK-Gr 4
BHK-Gr
 1 bis 4

   Negativ 10,1     10,4     3,7     5,7     8,7      1,4      2,7      0,9      0,0      1,7      

           0  bis    2.500 5,7     3,2     5,1     8,9     4,8      1,3      0,9      2,5      5,0      1,7      

    2.500  bis    5.000 8,1     6,7     11,4     6,3     7,8      2,4      2,4      5,8      3,5      3,1      

    5.000  bis    7.500 10,8     5,0     8,2     14,8     8,3      6,2      2,7      1,4      10,0      4,3      

    7.500  bis  10.000 6,0     10,2     6,9     11,1     8,6      3,6      6,3      6,5      9,4      5,9      

  10.000  bis  12.500 10,0     8,2     13,5     11,1     9,7      8,4      7,4      10,7      6,9      8,2      

  12.500  bis  15.000 7,2     9,2     8,9     4,4     8,0      12,2      10,1      16,4      15,4      12,4      

  15.000  bis  17.500 5,8     10,9     7,9     7,7     8,6      11,6      12,8      9,8      10,0      11,6      

  17.500  bis  20.000 6,0     6,9     8,0     3,6     6,5      10,0      10,9      13,2      3,2      10,2      

  20.000  bis  22.500 6,3     6,3     7,2     3,7     6,1      9,9      11,7      8,2      8,3      10,2      

  22.500  bis  25.000 4,6     3,9     4,5     9,3     4,8      6,0      8,1      5,8      5,6      6,8      

  25.000  bis  27.500 4,4     4,2     3,5     2,4     4,0      7,6      2,9      3,6      6,5      4,8      

  27.500  bis  30.000 2,5     2,5     2,0     1,0     2,3      4,8      6,1      1,6      2,7      4,6      

  30.000  bis  32.500 3,5     3,5     3,7     3,5     3,5      4,0      4,2      4,2      4,2      4,1      

  32.500  bis  35.000 2,1     2,5     0,4     2,8     2,1      2,1      4,0      3,4      1,6      3,1      

  35.000  bis  37.500 1,0     1,9     0,5     0,0     1,2      1,9      2,6      0,8      0,0      1,8      

  37.500  bis  40.000 1,2     1,7     0,9     0,3     1,3      1,2      0,9      1,2      1,2      1,1      

  40.000  bis  42.500 0,6     0,2     0,6     0,0     0,4      0,5      0,7      0,9      0,3      0,6      

  42.500  bis  45.000 0,9     0,4     0,2     0,0     0,5      0,8      0,1      1,8      2,8      0,9      

  45.000  bis  47.500 0,8     0,3     0,2     0,0     0,4      1,2      1,1      0,0      1,8      1,0      

  47.500  bis  50.000 1,0     0,5     0,8     3,0     1,0      0,8      0,4      0,8      1,2      0,7      

  größer 50.000 1,4     1,4     1,9     0,4     1,4      2,1      1,0      0,5      0,4      1,2      

Summe 100,0     100,0     100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      

Stufen
in Euro

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.



229Grüner Bericht 2007

Ausgewählte Naturaldaten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 2006 (1) Tabelle 4.1.21

2004 2005 2006 2006

laut Buchführung laut Statistik Austria

Weizen 57,6            50,7            47,3            49,1            

Roggen 39,6            33,5            30,1            34,8            

Wintergerste 54,3            53,9            46,4            51,4            

Hafer 38,1            36,4            32,0            37,3            

Körnermais 85,9            96,4            87,7            92,4            

Erdäpfel 289,1            316,6            275,7            298,6            

Zuckerrüben 641,6            698,8            646,0            662,2            

Körnererbsen 24,7            21,2            23,9            27,5            

Ackerbohnen 25,1            33,3            25,5            26,9            

Sojabohnen 21,6            25,9            25,8            26,0            

Raps 35,3            28,8            30,1            32,3            

Sonnenblumen 26,0            25,5            24,4            24,4            

2004 2005 2006

Weinernte je ha ertragsfähigen Weinlandes (hl)

   laut Statistik Austria 60,1            62,8            49,5            

   laut Buchführung 64,2            49,7            49,0            

Ertrag aus Weinbau je ha Weinland (Euro) 8.357               6.186               7.286               

Einnahmen aus Weinbau je ha Weinland (Euro) 7.437               6.659               7.251               

Ø Traubenpreis (Euro/kg) 0,40          0,43          0,50          

Ø Weinpreis (Euro/l) 1,65          1,40          1,74          

2004 2005 2006

Kühe und sonstige Altrinder 6,77 7,0 7,1

Jungvieh 24,44 25,6 26,3

Kälber 8,91 8,7 9,2

Kälber, geboren 13,06 13,3 13,7

2004 2005 2006

Milchkühe (Stück je Betrieb) 13,6 13,4 13,8

Milcherzeugung, (kg je Kuh) 5.978 5.994 6.161               

Milcherzeugung, (kg je Betrieb) 81.274 80.300 84.912               

Milchquote, (kg je Betrieb) 71.774 71.568 75.157               

Milchverkauf, (kg je Betrieb) 69.965 69.621 73.488               

Milchverkauf, (in % der Erzeugung) 86 87 87               

Durchschnittlich erzielter Milchpreis (Cent/kg, o. MWSt) (2) 29,62 29,46 29,83

2004 2005 2006

Verkauf Mastschweine 172,0 205,7 237,6              

Verkauf Zuchtsauen 47,4 33,7 28,5              

Verkauf Ferkel 401,1 400,8 400,8              

Aufgezogene Ferkel je Zuchtsau und Jungzucht 15,4 16,0 16,0              

2004 2005 2006

Stammholz (fm)   3,2   3,4   4,3

Faser-, Gruben- und Schleifholz (fm)   0,6   0,7   0,7

Brennholz (rm)   2,8   2,6   3,0

2) Milchpreis bei Lieferung an Molkerei.

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand.

Ernteerträge je ha Anbaufläche (in 100 kg)

1) Berechnung: 2004 nach Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 1999; 2005 und 2006 nach Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2005.

Weinbau

Verkauf von Rindern je Rinder produzierenden Betrieb (in Stück)

Milcherzeugung und -verkauf je Futterbaubetrieb mit Schwerpunkt Milchproduktion

Schweineerzeugung und -verkauf je Schweine produzierenden Betrieb (in Stück)

Holzeinschlag je ha Waldfläche (in Festmetern)
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 von Bergbauernbetrieben
nach Berghöfekatastergruppen (BHK-Gr.) (1) Tabelle 4.2.1

2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1)

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 344 -1   445 0   152 1   77 -1   1.018 0   
Summe der Betriebsgewichte 14.335 -3   21.591 -1   8.119 5   5.320 0   49.365 -1   
Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 27.800 2   23.000 1   19.900 -1   16.100 1   23.100 1   
Kulturfläche (KF) 39,63 -4   45,05 1   66,44 4   56,75 0   48,25 1   
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 26,26 -7   26,15 1   39,42 6   33,67 1   29,18 0   
davon Ackerland 8,37 7   5,21 2   0,94 -4   0,15 -38   4,88 3   
           Dauergrünland 17,77 -12   20,89 1   38,39 7   33,50 2   24,21 0   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 13,37 1   18,89 0   27,02 0   23,08 -1   19,08 1   
Zugepachtete LF 6,14 -5   5,88 5   5,32 11   4,38 7   5,70 2   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 21,59 1   19,35 2   18,20 0   13,19 2   19,15 1   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,47 1   1,42 -1   1,57 -3   1,32 -1   1,45 -1   
davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,44 1   1,39 -1   1,53 -4   1,28 1   1,42 -1   
Viehbestand  (GVE je Betrieb) 23,61 1   20,70 2   18,23 -2   14,13 4   20,43 1   
Rinder (in Stück) 29,59 1   26,42 3   23,24 0   17,26 7   25,83 2   
davon Milchkühe (in Stück) 10,37 3   8,05 1   5,52 -10   4,86 11   7,97 1   
           Schweine (in Stück) 6,68 -11   4,97 -3   2,27 -17   2,77 12   4,79 -8   
Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 109,36 -1   106,98 1   100,16 -2   107,13 2   106,68 0   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 70.616 7   64.195 9   60.231 1   50.631 10   63.946 7   
davon Bodennutzung 3.063 1   1.988 3   1.490 40   326 -62   2.039 1   
           Tierhaltung 32.051 6   24.919 7   17.719 -1   14.166 16   24.647 6   
           Forstwirtschaft 6.173 27   7.530 37   9.606 10   7.834 34   7.510 28   
           öffentliche Gelder 17.815 5   17.978 4   19.253 4   18.631 2   18.211 4   
           sonstige Erträge 8.153 2   8.681 4   9.304 -11   7.801 14   8.535 2   
           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.523 5   4.760 8   4.225 -1   3.196 16   4.725 6   
           interne Erträge -2.161 -10   -1.662 -6   -1.366 1   -1.323 25   -1.722 -5   
Aufwand 48.167 6   42.850 5   37.581 -1   32.802 7   42.444 4   
davon Sachaufwand 22.276 6   18.339 9   14.856 2   13.626 14   18.401 7   
                   Düngemittel 702 8   357 10   107 -9   79 -4   386 6   
                   Futtermittel 6.206 3   5.121 6   4.193 -2   4.213 22   5.186 5   
                   Energie 4.412 8   4.010 7   3.663 6   3.333 15   3.997 8   
                   Instandhaltung 3.176 9   2.834 7   2.537 11   2.116 -1   2.807 7   
           Abschreibungen (AfA) 12.681 3   12.209 2   11.453 -1   9.855 2   11.968 2   
           Fremdkapitalzinsen 1.210 10   1.054 1   1.101 -17   1.041 10   1.105 1   
           Pacht- und Mietaufwand 781 5   611 15   331 -14   170 -2   567 7   
           Personalaufwand 394 3   427 13   468 54   393 -45   420 4   
           sonstige Aufwendungen 6.993 5   6.905 5   6.324 1   5.554 9   6.689 4   
           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.993 6   4.968 -2   4.415 -12   3.487 6   5.015 -1   
           interne Aufwendungen -2.161 -10   -1.662 -6   -1.366 1   -1.323 25   -1.722 -5   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft 22.449 9   21.345 17   22.650 5   17.829 18   21.501 12   
Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 339.052 1   337.763 3   378.851 4   304.033 1   341.260 2   
davon Anlagevermögen 270.151 -1   271.441 1   306.496 2   241.750 0   273.632 1   
           Tiervermögen 16.433 3   14.330 3   12.500 -1   9.538 4   14.123 2   
           Umlaufvermögen 52.469 10   51.991 11   59.856 18   52.745 8   53.505 12   
Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 339.052 1   337.763 3   378.851 4   304.033 1   341.260 2   
davon Fremdkapital (Schulden) 32.456 2   26.120 1   29.217 -13   21.073 15   27.925 0   
           Eigenkapital (Reinvermögen) 306.596 1   311.643 3   349.634 6   282.961 0   313.335 3   
Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 7.060 -1   6.858 . 11.146 144   103 63   7.137 .
Verschuldungsgrad (in %) 9,6 7   7,7 -4   7,7 -14   6,9 15   8,2 2   
Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 18.085 -10   15.356 -17   15.772 -16   12.911 26   15.953 -12   
Investitionszuschüsse 1.333 51   1.458 -13   1.273 -31   825 58   1.323 -2   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

2.849 83   1.142 . 1.569 -70   250 182   1.555 .

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt  (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und 
selbständiger Arbeit

1.478 8   975 3   1.046 -14   1.222 24   1.159 4   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 10.480 9   10.715 2   7.757 2   8.152 -5   9.884 3   
Erwerbseinkommen 34.407 9   33.034 11   31.452 4   27.204 10   32.545 9   
Übrige Einkünfte 149 133   110 -33   72 31   22 22   106 5   
Sozialtransfers 6.621 5   6.291 4   7.325 13   7.390 -2   6.675 5   
Gesamteinkommen 41.178 9   39.435 10   38.849 5   34.616 7   39.325 8   
Privatverbrauch 28.317 2   27.711 5   25.196 1   26.449 1   27.338 3   
Sozialversicherungsbeiträge 4.921 6   3.577 5   2.837 -2   1.813 -1   3.656 4   
Über/Unterdeckung des Verbrauchs 7.939 44   8.146 32   10.816 18   6.354 52   8.332 34   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 15.595 9   15.334 17   14.844 10   13.904 17   15.185 13   
Erwerbseinkommen je AK-U 19.650 7   19.324 12   17.830 8   17.468 10   18.986 9   
1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis AS 2005

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

BHK-Gr. 4 BHK-Gr. 1 - 4BHK-Gr. 1 BHK-Gr. 2 BHK-Gr. 3

4.2 Einkommenssituation der Bergbauernbetriebe
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Tabelle 4.2.2

2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1)

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 1.018 0   1.237 -1   2.255 -1   82        45        

Summe der Betriebsgewichte 49.365 -1   51.015 1   100.379 0   97        49        

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 23.100 1   34.400 0   28.900 1   67        80        

Kulturfläche (KF) 48,25 1   32,84 1   40,42 1   147        119        

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 29,18 0   27,11 1   28,12 1   108        104        

davon Ackerland 4,88 3   21,32 1   13,24 2   23        37        

           Dauergrünland 24,21 0   4,67 -2   14,29 -1   518        169        

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 19,08 1   5,74 1   12,30 0   332        155        

Zugepachtete LF 5,70 2   9,49 2   7,63 2   60        75        

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 19,15 1   26,01 1   22,63 1   74        85        

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,45 -1   1,30 -1   1,37 -1   112        106        

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,42 -1   1,21 -1   1,31 -1   117        108        

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 20,43 1   14,95 1   17,64 1   137        116        

Rinder (in Stück) 25,83 2   11,60 1   18,60 2   223        139        

davon Milchkühe (in Stück) 7,97 1   3,14 -4   5,51 -1   254        145        

           Schweine (in Stück) 4,79 -8   55,97 3   30,80 3   9        16        

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 106,68 0   57,48 0   77,95 0   186        137        

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 63.946 7   81.773 8   73.006 8   78        88        
davon Bodennutzung 2.039 1   20.992 12   11.671 11   10        17        

           Tierhaltung 24.647 6   28.411 5   26.560 6   87        93        

           Forstwirtschaft 7.510 28   2.777 45   5.104 32   270        147        

           öffentliche Gelder 18.211 4   16.633 4   17.409 4   109        105        

           sonstige Erträge 8.535 2   8.375 12   8.454 6   102        101        

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 4.725 6   6.803 8   5.781 7   69        82        

           interne Erträge -1.722 -5   -2.219 8   -1.974 2   78        87        
Aufwand 42.444 4   58.773 5   50.743 5   72        84        
davon Sachaufwand 18.401 7   31.285 6   24.949 7   59        74        

                   Düngemittel 386 6   1.863 7   1.137 7   21        34        

                   Futtermittel 5.186 5   7.315 5   6.268 5   71        83        

                   Energie 3.997 8   4.830 8   4.420 8   83        90        

                   Instandhaltung 2.807 7   3.043 8   2.927 7   92        96        

           Abschreibungen (AfA) 11.968 2   11.524 1   11.742 2   104        102        

           Fremdkapitalzinsen 1.105 1   1.253 -2   1.181 0   88        94        

           Pacht- und Mietaufwand 567 7   2.207 4   1.401 5   26        40        

           Personalaufwand 420 4   1.202 6   818 6   35        51        

           sonstige Aufwendungen 6.689 4   7.014 7   6.854 6   95        98        

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.015 -1   6.506 7   5.773 4   77        87        

           interne Aufwendungen -1.722 -5   -2.219 8   -1.974 2   78        87        
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 21.501 12   23.000 18   22.263 15   93        97        
Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 341.260 2   298.945 2   319.755 2   114        107        

davon Anlagevermögen 273.632 1   217.254 1   244.980 1   126        112        

           Tiervermögen 14.123 2   10.133 2   12.095 2   139        117        

           Umlaufvermögen 53.505 12   71.557 5   62.679 8   75        85        

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 341.260 2   298.945 2   319.755 2   114        107        

davon Fremdkapital (Schulden) 27.925 0   29.965 -4   28.962 -2   93        96        

           Eigenkapital (Reinvermögen) 313.335 3   268.979 3   290.793 3   116        108        

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 7.137 46   7.159 341   7.148 121   100        100        

Verschuldungsgrad (in %) 8,2 2   10,0 -9   9,1 1   82        90        

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 15.953 -12   16.678 14   16.322 0   96        98        

Investitionszuschüsse 1.323 -2   629 1   970 -1   210        136        
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.555 -66   287 -57   911 -65   542        171        

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.159 4   1.392 26   1.278 15   83        91        

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 9.884 3   11.027 3   10.465 3   90        94        

Erwerbseinkommen 32.545 9   35.419 13   34.006 11   92        96        

Übrige Einkünfte 106 5   265 314   186 127   40        57        

Sozialtransfers 6.675 5   5.979 -3   6.321 1   112        106        

Gesamteinkommen 39.325 8   41.663 11   40.513 10   94        97        

Privatverbrauch 27.338 3   29.138 3   28.252 3   94        97        

Sozialversicherungsbeiträge 3.656 4   6.368 3   5.034 3   57        73        

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 8.332 34   6.158 103   7.227 57   135        115        

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je nAK 15.185 13   19.075 19   17.006 16   80        89        

Erwerbseinkommen je AK-U 18.986 9   22.852 14   20.854 12   83        91        
1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis AS 2005

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Relation (in %)

 Bergbauern zu 

Nichtbergbauern

Relation (in %)

 Bergbauern zu 

allen Betrieben

Betriebs- und Einkommensdaten 2006 - Vergleich
Bergbauernbetriebe, Nichtbergbauernbetriebe und alle Betriebe (1)

Bergbauernbetriebe Nichtbergbauernbetriebe Alle Betriebe
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 in benachteiligten Gebieten (1) Tabelle 4.2.3

2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1) 2006 Änd. % (1)

Betriebscharakteristik

Testbetriebe 1.124  -1    203  2    197  -4    1.524  -1    

Betriebe in der Grundgesamtheit (Basis AS 99) 53.882  -1    8.889  4    10.099  -3    72.871  0    

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 23.800  0    31.200  -2    29.000  2    25.400  0    

Kulturfläche (KF) 48,51  0    34,01  4    21,11  0    42,95  1    

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 28,90  0    28,80  4    15,40  0    27,02  0    

davon Ackerland 5,49  1    21,51  4    9,10  0    7,95  3    

           Dauergrünland 23,26  -1    6,24  3    5,39  1    18,71  -1    

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 19,61  1    5,21  3    5,71  -1    15,93  1    

Zugepachtete LF 5,55  0    11,13  8    4,39  8    6,07  3    

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 18,79  0    28,69  4    15,22  0    19,50  1    

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,44  0    1,35  -2    1,34  -1    1,41  -1    

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,39  -1    1,29  -2    1,23  -2    1,36  -1    

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 19,84  1    16,34  -1    16,57  1    18,96  1    

Rinder (in Stück) 23,99  1    20,30  1    14,51  2    22,23  2    

davon Milchkühe (in Stück) 7,50  -1    5,42  -3    4,25  -1    6,79  -1    

           Schweine (in Stück) 9,89  -1    18,58  -12    46,15  -1    15,98  -3    

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 105,59  0    56,95  -5    108,87  1    97,23  -1    

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 65.520  7    78.899  9    64.200  8    66.969  7    
davon Bodennutzung 3.425  1    17.392  19    12.206  11    6.346  10    

           Tierhaltung 25.107  5    24.794  2    29.250  7    25.643  5    

           Forstwirtschaft 7.650  31    2.482  27    2.836  39    6.353  31    

           öffentliche Gelder 17.370  3    20.722  6    10.101  2    16.772  4    

           sonstige Erträge 8.733  3    9.162  13    6.469  11    8.472  5    

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 4.992  6    6.076  7    5.684  8    5.220  7    

           interne Erträge -1.758  -5    -1.729  1    -2.345  9    -1.836  -2    

Aufwand 44.072  4    54.831  5    47.673  3    45.884  4    
davon Sachaufwand 19.647  6    25.793  5    25.618  4    21.224  6    

                   Düngemittel 458  5    1.542  12    1.053  2    673  7    

                   Futtermittel 5.660  4    4.856  -3    7.066  4    5.757  3    

                   Energie 4.028  7    4.913  8    3.838  8    4.110  7    

                   Instandhaltung 2.762  6    3.555  7    2.238  3    2.786  6    

           Abschreibungen (AfA) 11.813  2    12.851  3    10.148  -1    11.709  2    

           Fremdkapitalzinsen 1.172  2    1.312  -2    835  -7    1.142  0    

           Pacht- und Mietaufwand 675  4    1.973  11    877  7    861  7    

           Personalaufwand 589  4    706  -8    1.357  10    710  4    

           sonstige Aufwendungen 6.777  4    7.344  6    5.819  4    6.714  5    

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.157  1    6.582  11    5.364  7    5.360  4    

           interne Aufwendungen -1.758  -5    -1.729  1    -2.345  9    -1.836  -2    

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 21.448  12    24.067  17    16.528  26    21.086  14    
Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 344.446  2    306.119  3    251.414  1    326.877  2    

davon Anlagevermögen 275.538  1    231.706  2    179.874  0    256.933  1    

           Tiervermögen 13.623  1    11.552  2    10.746  2    12.972  2    

           Umlaufvermögen 55.285  10    62.861  7    60.794  4    56.973  8    

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 344.446  2    306.119  3    251.414  1    326.877  2    

davon Fremdkapital (Schulden) 29.344  0    30.076  4    21.067  -16    28.286  -2    

           Eigenkapital (Reinvermögen) 315.102  2    276.042  3    230.347  3    298.591  2    

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 7.919  . 5.563  . 3.916  -30    142  202    

Verschuldungsgrad (in %) 8,5  -6    9,8  -2    8,4  -16    8,7  -3    

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 16.548  -4    18.179  17    12.801  2    16.228  -1    

Investitionszuschüsse 1.163  -7    1.506  99    762  -32    1.150  -2    
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.565  . 2.686  . 70  -98  58  2.251    

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.110  0    342  1    1.637  49    1.090  7    

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 10.045  3    10.721  0    11.482  2    10.326  3    

Erwerbseinkommen 32.603  9    35.131  11    29.647  17    32.502  10    

Übrige Einkünfte 226  176    10  -68    195  67    195  141    

Sozialtransfers 6.527  3    6.129  10    7.282  0    6.583  3    

Gesamteinkommen 39.356  8    41.269  11    37.124  13    39.280  9    

Privatverbrauch 27.568  3    28.265  6    26.899  5    27.560  3    

Sozialversicherungsbeiträge 3.847  3    6.065  5    4.437  2    4.199  4    

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 7.942  36    6.939  44    5.788  107    7.521  42    

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je nAK 15.395  13    18.692  20    13.436  29    15.530  15    

Erwerbseinkommen je AK-U 19.296  9    21.876  12    18.026  17    19.425  11    

1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis AS 2005

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Berggebiet
(Art. 3 Abs. 3)

Sonstiges benachteiligtes 
Gebiet (Art. 3 Abs. 4)

Kleines Gebiet
(Art. 3 Abs. 5)

Benachteiligtes Gebiet
insgesamt
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4.3 Einkommenssituation der spezialisierten Betriebe

Betriebs- und Einkommensdaten für Biobetriebe Tabelle 4.3.1

Betriebe nach Größenklassen

Gesamt-Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Euro

2005 2006  6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 467   470   1       73   94   138   165   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 24.250   24.628   2       8.875   6.379   5.778   3.597   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 21.500   21.600   0       9.500   15.600   27.500   52.900   

Kulturfläche (KF) 51,90   51,10   -2       32,86   46,24   60,79   89,14   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 33,20   32,46   -2       22,23   28,51   36,40   58,39   

davon Ackerland 7,57   8,14   8       3,90   6,20   8,38   21,67   

           Dauergrünland 25,39   24,04   -5       18,20   22,26   27,83   35,50   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 18,70   18,64   0       10,64   17,73   24,38   30,75   

Zugepachtete LF 6,95   7,16   3       4,83   4,77   8,08   15,67   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 21,42   21,83   2       13,47   18,67   25,11   42,76   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,40   1,40   0       1,10   1,31   1,63   1,93   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,36   1,35   -1       1,08   1,29   1,57   1,80   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 17,5   17,6   1       11,4   15,1   21,4   31,6   

Rinder (in Stück) 21,3   21,6   2       14,3   18,1   26,2   38,5   

davon Milchkühe (in Stück) 5,9   5,6   -5       1,0   3,7   8,9   15,2   

           Schweine (in Stück) 4,5   3,8   -15       1,0   4,6   1,6   13,0   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 81,8   80,7   -1       84,3   80,7   85,2   73,9   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 62.069   66.293   7       36.513   57.215   79.254   135.059   

davon Bodennutzung 4.330   5.157   19       2.075   2.216   5.414   17.569   

           Tierhaltung 18.493   19.155   4       6.951   15.361   24.926   46.730   

           Forstwirtschaft 5.807   7.130   23       3.637   7.499   9.870   10.693   

           öffentliche Gelder 21.186   21.840   3       15.262   18.975   24.044   39.616   

           sonstige Erträge 9.436   9.810   4       7.089   10.429   11.076   13.396   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 4.222   4.535   7       2.183   3.759   5.630   9.959   

           interne Erträge -1.406   -1.336   -5       -684   -1.023   -1.706   -2.904   

Aufwand 40.664   42.318   4       26.814   37.716   46.909   81.366   

davon Sachaufwand 16.122   17.333   8       9.648   15.750   19.183   36.136   

                   Düngemittel 162   159   -1       136   119   144   313   

                   Futtermittel 3.742   3.759   0       1.326   3.390   4.311   9.529   

                   Energie 3.828   4.125   8       2.733   3.738   4.751   7.238   

                   Instandhaltung 2.645   3.017   14       1.846   2.707   3.565   5.575   

           Abschreibungen (AfA) 11.880   11.972   1       8.070   10.995   13.422   21.002   

           Fremdkapitalzinsen 1.147   1.099   -4       918   789   1.080   2.128   

           Pacht- und Mietaufwand 836   885   6       305   412   927   3.086   

           Personalaufwand 565   556   -2       182   255   710   1.764   

           sonstige Aufwendungen 6.750   7.007   4       5.398   6.416   8.037   10.371   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 4.770   4.802   1       2.977   4.122   5.256   9.782   

           interne Aufwendungen -1.406   -1.336   -5       -684   -1.023   -1.706   -2.904   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 21.405   23.974   12       9.699   19.499   32.345   53.692   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 330.208   343.905   4       243.371   309.758   403.933   556.129   

davon Anlagevermögen 264.846   272.225   3       194.806   242.811   321.835   435.751   

           Tiervermögen 11.946   12.087   1       7.674   10.341   14.521   22.164   

           Umlaufvermögen 53.415   59.593   12       40.891   56.605   67.577   98.214   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 330.208   343.905   4       243.371   309.758   403.933   556.129   

davon Fremdkapital (Schulden) 27.036   26.288   -3       17.947   19.168   28.423   56.068   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 303.171   317.618   5       225.424   290.590   375.510   500.061   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 3.483   7.534   116       3.536   7.404   7.569   17.575   

Verschuldungsgrad (in %) 8,2   7,6   -7       7,4   6,2   7,0   10,1   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 16.083   15.210   -5       9.641   14.374   15.409   30.116   

Investitionszuschüsse 1.277   1.147   -10       720   1.098   1.192   2.210   

Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

2.839   767   -73       -1.075   2.787   -353   3.527   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.079   1.048   -3       953   846   1.632   704   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 10.882   11.078   2       15.320   13.245   5.424   5.846   

Erwerbseinkommen 33.366   36.100   8       25.972   33.590   39.401   60.242   

Übrige Einkünfte 175   454   159       120   1.295   84   384   

Sozialtransfers 6.538   6.910   6       8.079   6.765   5.662   6.285   

Gesamteinkommen 40.079   43.464   8       34.172   41.649   45.147   66.912   

Privatverbrauch 29.237   29.990   3       29.502   29.307   28.666   34.535   

Sozialversicherungsbeiträge 4.033   4.271   6       2.481   3.471   5.317   8.428   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 6.809   9.203   35       2.189   8.871   11.164   23.949   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 15.795   17.710   12       9.006   15.080   20.633   29.821   

Erwerbseinkommen je AK-U 19.956   21.649   8       17.217   20.542   22.372   30.628   

Biobetriebe Änderung

2006 zu 2005

in Prozent

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 - Vergleich Bio mit konventionellen Betrieben Tabelle 4.3.2

konven-

tionell
bio

Verhältnis

konv.=100

konven-

tionell
bio

Verhältnis

konv.=100

konven-

tionell
bio

Verhältnis

konv.=100

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe (n) 112  68  61    777  257  33    365  46  13    

Betriebe in der Grundgesamtheit (N) 5.164  3.651  71    33.680  13.608  40    13.594  1.866  14    

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 18.600  15.400  83    27.900  22.200  80    31.100  25.900  83    

Kulturfläche (KF) 55,19  54,70  99    35,84  44,46  124    42,84  52,14  122    

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 26,04  28,49  109    26,39  33,05  125    39,76  47,50  119    

davon Ackerland 4,74  4,34  92    8,21  4,62  56    38,29  45,55  119    

           Dauergrünland 21,29  24,11  113    18,16  28,41  156    1,09  1,70  156    

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 29,14  26,21  90    9,44  11,41  121    3,07  4,65  151    

Zugepachtete LF 2,32  4,24  183    6,87  7,47  109    16,04  20,14  126    

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 17,02  18,17  107    20,40  20,13  99    39,71  47,36  119    

Betriebliche Arbeitskräfte 1,36  1,27  93    1,49  1,52  102    0,98  1,13  115    

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte 1,32  1,25  95    1,46  1,49  102    0,93  1,01  109    

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 15,94  16,48  103    24,59  21,49  87    4,14  3,63  88    

Rinder (in Stück) 19,27  21,13  110    33,30  27,01  81    1,68  3,09  184    

davon Milchkühe (in Stück) 3,89  2,26  58    11,33  9,44  83    0,04  0,24  600    

           Schweine (in Stück) 3,37  0,90  27    3,26  1,06  33    21,29  8,87  42    

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 93,65  90,70  97    120,54  106,76  89    10,43  7,66  73    

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 53.708  54.937  102    69.849  66.737  96    79.956  98.556  123    
davon Bodennutzung 1.724  1.088  63    2.767  1.995  72    31.273  29.898  96    

           Tierhaltung 14.741  12.151  82    34.956  25.939  74    9.479  7.181  76    

           Forstwirtschaft 10.294  10.080  98    4.347  4.819  111    1.886  4.070  216    

           öffentliche Gelder 14.226  19.579  138    16.872  21.065  125    23.453  40.519  173    

           sonstige Erträge 9.808  9.474  97    7.688  10.077  131    9.133  11.903  130    

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 4.111  3.547  86    5.553  4.666  84    5.769  5.869  102    

           interne Erträge -1.195  -982  82    -2.334  -1.825  78    -1.036  -885  85    

Aufwand 35.867  35.450  99    48.889  42.842  88    56.586  59.030  104    
davon Sachaufwand 14.607  13.325  91    23.453  17.658  75    28.701  24.909  87    

                   Düngemittel 365  133  36    813  172  21    3.623  250  7    

                   Futtermittel 3.338  2.375  71    6.780  4.843  71    2.616  1.617  62    

                   Energie 3.510  3.409  97    4.320  4.121  95    5.073  5.804  114    

                   Instandhaltung 2.229  2.638  118    2.958  3.116  105    3.016  3.608  120    

           Abschreibungen (AfA) 9.580  10.452  109    12.798  12.798  100    10.685  13.103  123    

           Fremdkapitalzinsen 992  868  88    1.184  1.187  100    1.177  1.594  135    

           Pacht- und Mietaufwand 237  339  143    922  735  80    3.785  4.073  108    

           Personalaufwand 585  389  67    364  333  91    765  1.577  206    

           sonstige Aufwendungen 6.620  6.724  102    6.768  7.113  105    6.650  9.092  137    

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 4.441  4.334  98    5.735  4.842  84    5.860  5.566  95    

           interne Aufwendungen -1.195  -982  82    -2.334  -1.825  78    -1.036  -885  85    

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 17.841  19.486  109    20.960  23.894  114    23.370  39.526  169    
Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 354.952  338.082  95    306.006  328.556  107    273.085  312.689  115    

davon Anlagevermögen 289.716  278.746  96    238.501  254.861  107    188.164  226.518  120    

           Tiervermögen 10.382  11.175  108    17.145  14.879  87    2.423  2.371  98    

           Umlaufvermögen 54.854  48.162  88    50.361  58.816  117    82.497  83.800  102    

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 354.952  338.082  95    306.006  328.556  107    273.085  312.689  115    

davon Fremdkapital (Schulden) 24.888  16.925  68    30.155  30.074  100    28.012  39.393  141    

           Eigenkapital (Reinvermögen) 330.064  321.158  97    275.850  298.482  108    245.072  273.296  112    

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 5.791  11.937  206    6.877  5.896  86    5.379  8.111  151    

Verschuldungsgrad (in %) 7,0  5,0  71    9,9  9,2  93    10,3  12,6  122    

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 14.296  14.103  99    17.911  14.536  81    14.980  18.240  122    

Investitionszuschüsse 1.025  1.698  166    1.093  1.051  96    270  313  116    
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

2.052  2.001  98    1.320  -152  -11    -1.056  -2.571  244    

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.613  808  50    1.026  846  82    1.763  1.431  81    

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 13.617  15.216  112    9.677  9.119  94    11.708  16.262  139    

Erwerbseinkommen 33.071  35.511  107    31.663  33.860  107    36.841  57.220  155    

Übrige Einkünfte 67  99  148    81  787  972    224  . .

Sozialtransfers 7.773  7.056  91    5.568  7.286  131    6.000  4.377  73    

Gesamteinkommen 40.911  42.666  104    37.312  41.933  112    43.065  61.596  143    

Privatverbrauch 29.017  28.269  97    25.506  29.093  114    30.858  35.597  115    

Sozialversicherungsbeiträge 3.991  3.329  83    4.312  3.812  88    7.544  8.251  109    

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 7.904  11.068  140    7.494  9.028  120    4.663  17.748  381    

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 13.540  15.616  115    14.381  16.048  112    25.239  39.071  155    

Erwerbseinkommen je AK-U 19.577  21.654  111    18.054  19.367  107    28.205  39.607  140    
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebe mit 25 - 50% Forstanteil Futterbaubetriebe Marktfruchtbetriebe
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Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Marktfruchtbetriebe Tabelle 4.3.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für Marktfrucht-Verbundbetriebe Tabelle 4.3.4

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Obstbaubetriebe Tabelle 4.3.5

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Weinbaubetriebe Tabelle 4.3.6

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Dauerkultur-Verbundbetriebe Tabelle 4.3.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Betriebe mit Schweinehaltung Tabelle 4.3.8

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Milch Tabelle 4.3.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Betriebs- und Einkommensdaten für Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Rauhfutterverzehrer Tabelle 4.3.10

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2006 - Sozioökonomische Gliederung Tabelle 4.4.1a

Urproduktion
landw.

Nebentätigkeit

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 2.255   1.584   1.576   8 1) 508   163   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 100.379   53.216   52.704   35.452   11.711   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 28.900   39.800   40.000   16.700   16.500   

Kulturfläche (KF) 40,42   50,88   51,10   28,53   28,92   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 28,12   35,85   36,02   19,66   18,64   

davon Ackerland 13,24   17,98   18,03   8,32   6,57   

           Dauergrünland 14,29   17,09   17,20   10,97   11,61   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 12,30   15,03   15,08   8,86   10,27   

Zugepachtete LF 7,63   10,62   10,66   4,51   3,46   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 22,63   29,52   29,63   15,42   13,18   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,37   1,68   1,68   0,97   1,17   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,31   1,59   1,59   0,95   1,11   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 17,6   23,4   23,5   11,6   9,7   

Rinder 18,6   24,2   24,4   12,6   11,3   

davon Milchkühe 5,5   7,9   8,0   2,9   2,6   

           Schweine 30,8   46,1   46,5   14,2   11,5   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 78,0   79,4   79,4   75,2   73,3   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 73.006   100.072   100.121   43.546   39.197   

davon Bodennutzung 11.671   16.960   17.059   5.651   5.866   

           Tierhaltung 26.560   37.358   37.665   15.185   11.928   

           Forstwirtschaft 5.104   6.920   6.963   3.123   2.854   

           öffentliche Gelder 17.409   22.564   22.656   12.053   10.199   

           sonstige Erträge 8.454   10.954   10.473   5.370   6.429   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 5.781   8.061   8.060   3.270   3.022   

           interne Erträge -1.974   -2.745   -2.754   -1.106   -1.101   

Aufwand 50.743   64.299   64.240   36.061   33.589   

davon Sachaufwand 24.949   32.622   32.756   16.792   14.778   

                   Düngemittel 1.137   1.554   1.563   678   630   

                   Futtermittel 6.268   8.694   8.762   3.641   3.192   

                   Energie 4.420   5.612   5.601   3.113   2.965   

                   Instandhaltung 2.927   3.605   3.604   2.170   2.141   

           Abschreibungen (AfA) 11.742   14.492   14.476   8.782   8.206   

           Fremdkapitalzinsen 1.181   1.331   1.298   994   1.061   

           Pacht- und Mietaufwand 1.401   2.084   2.089   643   588   

           Personalaufwand 818   1.163   1.143   291   845   

           sonstige Aufwendungen 6.854   8.024   7.905   5.563   5.449   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 5.773   7.328   7.326   4.102   3.764   

           interne Aufwendungen -1.974   -2.745   -2.754   -1.106   -1.101   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 22.263   35.773   35.882   7.485   5.608   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 319.755   389.983   390.540   244.296   229.063   

davon Anlagevermögen 244.980   293.996   294.304   193.351   178.538   

           Tiervermögen 12.095   16.171   16.260   7.791   6.606   

           Umlaufvermögen 62.679   79.815   79.976   43.154   43.918   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 319.755   389.983   390.540   244.296   229.063   

davon Fremdkapital (Schulden) 28.962   33.696   33.127   23.186   24.936   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 290.793   356.287   357.413   221.110   204.127   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 7.148   10.051   10.146   4.635   1.564   

Verschuldungsgrad (in %) 9,1   8,6   8,5   9,5   10,9   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 16.322   19.814   19.871   11.741   14.321   

Investitionszuschüsse 970   1.202   1.209   577   1.110   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

911   600   676   1.516   492   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

1.278   551   557   2.704   263   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 10.465   3.374   3.401   23.632   2.827   

Erwerbseinkommen 34.006   39.698   39.840   33.821   8.698   

Übrige Einkünfte 186   54   54   413   104   

Sozialtransfers 6.321   4.754   4.746   4.870   17.837   

Gesamteinkommen 40.513   44.505   44.639   39.105   26.639   

Privatverbrauch 28.252   26.619   26.608   31.466   25.945   

Sozialversicherungsbeiträge 5.034   6.383   6.381   3.607   3.224   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 7.227   11.503   11.650   4.032   -2.531   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 17.006   22.459   22.547   7.889   5.047   

Erwerbseinkommen je AK-U 20.854   23.160   23.248   20.629   7.101   

1) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Betriebe mit 
überwiegend
Sozialtransfer

Insgesamt

davon Betriebe mit überwiegend

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Alle Betriebe

Betriebe mit überwiegend 
land- u. forstw. Einkünften Betriebe mit 

überwiegend
außerlandw.
Einkünften

4.4 Einkommenssituation nach sozioökonomischer Gliederung
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Tabelle 4.4.1b

selbständigen
außerlandw.
Einkünften

unselbständigen
außerlandw.
Einkünften

Einkünften aus 
Renten

Einkünften aus 
Familien-
beihilfen

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Testbetriebe 508   55   453   163   109   54   

Betriebe in der Grundgesamtheit (Betriebsgewicht) 35.452   2.915   32.538   11.711   9.075   2.636   

Gesamtstandarddeckungsbeitrag aktuell 16.700   21.500   16.200   16.500   14.100   24.800   

Kulturfläche (KF) 28,53   37,53   27,72   28,92   27,08   35,25   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 19,66   26,15   19,08   18,64   18,04   20,71   

davon Ackerland 8,32   11,41   8,04   6,57   6,30   7,50   

           Dauergrünland 10,97   14,16   10,69   11,61   11,28   12,68   

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF) 8,86   11,38   8,64   10,27   9,04   14,54   

Zugepachtete LF 4,51   7,64   4,23   3,46   3,03   4,96   

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF) 15,42   19,84   15,02   13,18   12,17   16,67   

Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 0,97   0,99   0,97   1,17   1,08   1,47   

davon nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 0,95   0,94   0,95   1,11   1,04   1,35   

Viehbestand  (GVE je Betrieb) 11,6   13,2   11,5   9,7   7,9   15,7   

Rinder (in Stück) 12,6   14,0   12,4   11,3   9,1   18,8   

davon Milchkühe (in Stück) 2,9   3,7   2,8   2,6   2,0   4,9   

           Schweine (in Stück) 14,2   18,4   13,9   11,5   9,3   19,0   

Viehbesatz (GVE je 100 ha RLF) 75,2   66,3   76,3   73,3   65,0   94,1   

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Ertrag 43.546   54.333   42.580   39.197   32.727   61.472   

davon Bodennutzung 5.651   8.641   5.383   5.866   5.113   8.458   

           Tierhaltung 15.185   16.951   15.027   11.928   9.503   20.279   

           Forstwirtschaft 3.123   3.169   3.119   2.854   2.780   3.109   

           öffentliche Gelder 12.053   14.351   11.847   10.199   9.083   14.043   

           sonstige Erträge 5.370   7.891   5.144   6.429   4.667   12.498   

           erhaltene Umsatzsteuer (MWSt) 3.270   4.257   3.181   3.022   2.445   5.009   

           interne Erträge -1.106   -927   -1.122   -1.101   -862   -1.924   

Aufwand 36.061   46.284   35.145   33.589   27.245   55.433   

davon Sachaufwand 16.792   20.570   16.453   14.778   12.482   22.683   

                   Düngemittel 678   1.041   646   630   602   725   

                   Futtermittel 3.641   3.917   3.617   3.192   2.510   5.542   

                   Energie 3.113   3.865   3.045   2.965   2.512   4.524   

                   Instandhaltung 2.170   2.588   2.132   2.141   1.947   2.810   

           Abschreibungen (AfA) 8.782   10.986   8.585   8.206   6.633   13.621   

           Fremdkapitalzinsen 994   1.727   928   1.061   623   2.570   

           Pacht- und Mietaufwand 643   1.191   594   588   519   824   

           Personalaufwand 291   620   262   845   611   1.649   

           sonstige Aufwendungen 5.563   6.615   5.469   5.449   4.300   9.402   

           geleistete Umsatzsteuer (Vorsteuer) 4.102   5.503   3.976   3.764   2.938   6.608   

           interne Aufwendungen -1.106   -927   -1.122   -1.101   -862   -1.924   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 7.485   8.049   7.435   5.608   5.482   6.039   

Gesamtvermögen (Aktiva) zum 31.12. 244.296   322.848   237.259   229.063   194.490   348.105   

davon Anlagevermögen 193.351   261.125   187.280   178.538   145.830   291.159   

           Tiervermögen 7.791   8.863   7.695   6.606   5.298   11.110   

           Umlaufvermögen 43.154   52.860   42.285   43.918   43.361   45.836   

Gesamtkapital (Passiva) zum 31.12. 244.296   322.848   237.259   229.063   194.490   348.105   

davon Fremdkapital (Schulden) 23.186   40.741   21.613   24.936   15.839   56.257   

           Eigenkapital (Reinvermögen) 221.110   282.107   215.646   204.127   178.651   291.847   

Eigenkapitalveränderung in der Bilanz 4.635   13.938   3.801   1.564   1.062   3.293   

Verschuldungsgrad (in %) 9,5   12,6   9,1   10,9   8,1   16,2   

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen 11.741   17.964   11.183   14.321   12.317   21.221   

Investitionszuschüsse 577   757   560   1.110   563   2.992   
Nettoinvestionen in bauliche Anlagen,
Maschinen und Geräte

1.516   3.911   1.302   492   -1.137   6.099   

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Einkünfte  aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
Arbeit

2.704   26.707   554   263   175   567   

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 23.632   5.868   25.223   2.827   2.289   4.678   

Erwerbseinkommen 33.821   40.624   33.212   8.698   7.947   11.284   

Übrige Einkünfte 413   4.261   69   104   107   96   

Sozialtransfers 4.870   4.963   4.862   17.837   19.579   11.838   

Gesamteinkommen 39.105   49.847   38.143   26.639   27.632   23.218   

Privatverbrauch 31.466   26.989   31.867   25.945   24.762   30.018   

Sozialversicherungsbeiträge 3.607   5.190   3.465   3.224   2.996   4.013   

Über/Unterdeckung des Verbrauchs 4.032   17.668   2.810   -2.531   -126   -10.812   

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 7.889   8.544   7.831   5.047   5.258   4.483   

Erwerbseinkommen je AK-U 20.629   26.891   20.115   7.101   7.007   7.339   

Betriebs- und Einkommensdaten 2006 - Sozioökonomische Gliederung

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebe mit überwiegend 
außerbetrieblichen Einkünften

Betriebe mit überwiegend Sozialtransfer 

Insgesamt

davon Betriebe mit überwiegend

Insgesamt

davon Betriebe mit überwiegend

Sozioökonomische Gliederung - Definitionen Tabelle 4.4.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Entwicklung der Betriebsergebnisse nach Betriebsformen im Zeitvergleich Tabelle 4.5.1a

Betriebe mit über 
50% Forstanteil

Betriebe mit 
25-50%

Forstanteil

Futterbau-
betriebe

Landw.
Gemischt-
betriebe

Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Veredelungs-
betriebe

Alle Betriebe

1995 15,53       16,51       17,45       19,23       33,29       10,29       19,03       19,32       
1996 14,85       17,08       17,66       21,03       34,06       12,01       20,49       19,92       
1997 15,02       17,40       17,87       21,46       34,62       11,29       21,18       20,16       
1998 15,10       17,67       18,04       21,90       35,39       11,44       21,80       20,48       
1999 15,42       17,72       18,18       22,58       35,91       11,92       22,44       20,78       
2000 15,98       17,65       18,37       22,28       36,43       12,33       23,32       21,13       
2001 16,08       18,00       18,69       22,82       37,11       12,60       23,63       21,51       
2002 16,28       18,45       18,91       23,06       37,90       12,58       24,35       21,86       
Neu: Reduzierte landwirtschaftlich genutzte Fläche (RLF)  (in ha)
2003 17,09       17,62       18,85       22,01       37,64       12,55       24,84       21,75       
2004 15,92       17,76       19,23       22,29       38,08       13,00       24,97       22,00       
2005 15,99       18,38       19,50       23,14       38,90       13,21       25,42       22,42       
2005 neu 14,85       17,96       20,02       25,61       39,90       13,59       24,13       22,36       
2006 15,34       17,50       20,32       25,89       40,64       13,43       24,51       22,63       

1995 1,82       1,77       1,82       1,74       1,49       1,60       1,73       1,74       
1996 1,64       1,68       1,80       1,80       1,38       1,52       1,75       1,69       
1997 1,62       1,68       1,79       1,77       1,37       1,48       1,74       1,68       
1998 1,54       1,63       1,77       1,71       1,38       1,45       1,70       1,65       
1999 1,52       1,60       1,78       1,71       1,31       1,47       1,67       1,64       
2000 1,45       1,52       1,73       1,67       1,26       1,46       1,68       1,59       
2001 1,41       1,57       1,70       1,64       1,24       1,45       1,69       1,57       
2002 1,38       1,56       1,70       1,63       1,21       1,46       1,65       1,56       
Neu: Nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) je Betrieb

2003 1,30       1,39       1,50       1,44       1,03       1,31       1,44       1,38       

2004 1,14       1,38       1,49       1,36       0,98       1,36       1,41       1,35       
2005 1,08       1,33       1,48       1,30       0,95       1,32       1,36       1,32       
2005 neu 1,05       1,30       1,49       1,31       0,95       1,33       1,32       1,32       
2006 1,08       1,29       1,47       1,31       0,94       1,32       1,31       1,31       

1995 46.591      47.099      53.400      65.609      83.748      57.099      95.499      60.723      
1996 42.718      46.420      54.627      70.863      82.844      56.604      108.675      62.897      
1997 48.590      49.266      55.294      72.463      82.487      57.769      116.540      64.500      
1998 47.857      49.968      56.830      67.462      78.301      59.252      95.668      62.872      
1999 50.103      50.210      56.898      66.920      78.262      58.068      91.581      62.577      
2000 49.300      51.541      58.170      73.423      76.264      62.913      120.466      65.506      
2001 51.843      57.866      62.540      81.071      81.616      68.366      139.629      71.435      
2002 55.191      60.928      64.189      77.570      81.464      67.816      124.110      71.367      
Neu: Ertrag je Betrieb (in Euro)
2003 45.176      51.706      58.347      73.113      75.142      65.980      116.463      65.201      
2004 46.167      53.439      60.751      70.272      76.383      70.636      119.538      67.211      
2005 47.579      54.796      63.886      75.125      75.106      62.052      127.957      68.885      
2005 neu 47.750      49.297      64.665      72.422      76.546      56.456      121.674      67.689      
2006 53.355      54.216      68.953      78.541      82.200      62.877      130.967      73.006      

1995 28.316      28.183      33.798      42.859      52.324      35.416      65.539      38.475      
1996 26.651      28.836      36.450      47.420      53.279      36.563      74.608      41.437      
1997 28.708      30.422      38.461      50.218      56.010      36.626      82.600      43.843      
1998 28.633      31.361      39.066      48.615      55.144      38.366      75.650      43.614      
1999 30.756      32.282      40.167      48.559      54.013      39.816      72.806      44.060      
2000 30.388      33.907      40.727      54.234      54.371      44.057      87.286      45.917      
2001 30.823      36.682      42.783      58.004      56.016      45.658      97.505      48.521      
2002 34.931      38.972      44.628      57.382      57.303      47.110      94.853      49.978      

Neu: Aufwand je Betrieb (in Euro)

2003 28.291      35.409      41.677      56.128      52.496      44.045      93.422      46.689      
2004 28.503      36.227      43.304      55.006      52.848      46.346      94.746      47.829      
2005 29.226      36.228      44.485      58.489      53.431      46.634      98.913      49.042      
2005 neu 29.742      33.446      45.077      56.074      54.592      43.240      94.218      48.372      
2006 32.066      35.694      47.149      58.340      56.931      45.505      99.000      50.751      

Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN)  (in ha)

Familienarbeitskräfte (FAK) je Betrieb

Unternehmensertrag je Betrieb (in Euro)

Unternehmensaufwand je Betrieb (in Euro)

4.5 Mehrjähriger Vergleich der Einkommenssituation
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Entwicklung der Betriebsergebnisse nach Betriebsformen im Zeitvergleich Tabelle 4.5.1b

Betriebe mit über 
50% Forstanteil

Betriebe mit 
25-50%

Forstanteil

Futterbau-
betriebe

Landw.
Gemischt-
betriebe

Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Veredelungs-
betriebe

Alle Betriebe

1995 10.578       11.848       13.258       16.133       25.560       11.236       18.074       15.158       
1996 10.379       12.959       13.972       15.823       23.653       9.527       15.797       15.053       
1997 10.610       12.852       13.206       14.487       21.214       8.036       13.460       13.920       
1998 10.003       11.972       12.141       13.409       19.973       7.839       13.130       12.999       
1999 10.231       11.359       10.962       12.706       18.787       7.394       12.355       12.066       
2000 11.339       12.031       11.896       12.310       19.235       7.540       12.288       12.753       
2001 15.221       15.072       14.256       14.349       21.304       10.226       12.213       15.066       

2002 15.614       16.017       14.805       14.692       21.811       9.581       12.288       15.495       

Neu: Öffentliche Gelder des Ertrages je Betrieb (in Euro)
2003 15.565       14.243       14.330       13.659       21.367       7.806       12.255       14.820       
2004 14.498       15.281       15.622       14.059       22.168       8.402       12.424       15.677       
2005 15.483       16.118       16.840       14.989       23.370       8.587       13.213       16.712       
2005 neu 14.904       16.158       17.169       16.965       24.297       8.791       12.469       16.763       
2006 14.728       16.443       18.078       17.380       25.513       8.607       12.770       17.409       

1995 10.023       10.688       10.760       13.058       21.070       13.516       17.282       12.781       
1996 9.791       10.474       10.091       13.023       21.379       13.149       19.514       12.689       
1997 12.302       11.235       9.392       12.595       19.313       14.274       19.518       12.331       
1998 12.457       11.434       10.017       11.005       16.821       14.421       11.802       11.666       
1999 12.724       11.192       9.410       10.756       18.450       12.429       11.261       11.309       
2000 13.048       11.577       10.091       11.499       17.319       12.916       19.706       12.328       

2001 14.940       13.527       11.591       14.039       20.654       15.644       24.967       14.553       

2002 14.658       14.083       11.494       12.365       20.047       14.165       17.748       13.685       
Neu:

2003 12.997       11.703       11.091       11.786       22.043       16.683       16.004       13.413       
2004 15.516       12.514       11.705       11.186       24.103       17.923       17.559       14.341       
2005 16.921       13.945       13.139       12.761       22.858       11.699       21.282       14.996       
2005 neu 17.153       12.186       13.152       12.516       23.227       9.970       20.780       14.614       
2006 19.702       14.372       14.868       15.473       26.987       13.184       24.375       17.000       

1995 11.893       12.705       12.985       14.855       22.639       16.145       18.816       14.893       
1996 12.158       12.640       12.435       14.755       22.732       16.207       20.619       14.916       
1997 14.481       13.328       11.801       14.430       21.347       17.270       20.764       14.660       
1998 14.370       13.812       12.464       13.353       19.341       17.178       14.022       14.180       
1999 15.586       13.712       12.008       13.056       21.230       16.045       13.692       14.095       

2000 15.887       14.659       12.758       14.255       20.314       16.686       20.890       15.146       

2001 17.187       16.031       14.251       16.443       23.209       18.844       25.447       17.131       
2002 17.326       16.935       14.143       15.278       23.134       18.204       19.337       16.583       
Neu:

2003 17.066       15.209       14.549       15.186       25.462       20.250       18.179       17.012       
2004 20.149       16.050       15.380       15.149       27.308       21.293       19.411       18.078       
2005 20.949       17.798       16.940       16.817       26.458       16.693       22.877       18.910       
2005 neu 20.629       17.984       16.786       17.498       26.403       15.240       22.695       18.624       
2006 22.721       20.422       18.431       20.088       29.669       18.065       25.926       20.849       

1995 30.268       31.409       32.105       34.574       44.994       34.754       42.380       34.843       
1996 28.916       29.961       31.098       35.148       43.990       34.752       45.603       34.528       
1997 32.540       31.935       29.247       34.101       40.758       36.147       45.036       33.520       
1998 31.421       31.889       30.530       31.716       37.197       36.405       31.280       32.377       
1999 34.254       31.257       30.065       30.998       39.766       34.321       31.045       32.376       
2000 34.469       32.557       31.686       33.932       38.079       36.619       44.699       34.409       
2001 36.088       36.056       34.049       37.726       42.689       40.741       53.378       37.870       
2002 36.196       37.412       33.859       35.701       41.635       39.164       40.941       36.630       
Neu: Gesamteinkommen je Betrieb (in Euro)
2003 33.822       32.317       32.046       33.087       41.820       40.572       36.358       34.814       
2004 36.642       32.836       33.440       31.385       43.073       42.857       38.339       36.136       
2005 37.102       36.233       35.957       34.367       42.149       34.990       43.882       37.456       
2005 neu 36.200       36.586       35.746       36.052       41.107       32.589       43.576       36.944       
2006 38.897       41.637       36.642       40.841       45.250       36.737       47.758       40.505       

1) Wegen Änderungen der Definitionen zu den Kennzahlen ist keine Weiterführung der Zeitreihen möglich. Bei einigen Kennzahlen wurden für das Jahr 2002
    Anpassungen auf die neuen Kennzahlendefinitionen vorgenommen.

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Öffentliche Gelder je Betrieb (in Euro)

Erwerbseinkommen je AK insgesamt des Unternehmerhaushalts (AK-U) (in Euro)

Gesamteinkommen je Betrieb (in Euro)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (in Euro)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je nicht entlohnter Arbeitskraft (nAK) (in Euro)

Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (in Euro)
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Grundgesamtheit und Stichprobe - Betriebe und Flächen Tabelle 4.5.2

Größenklassen in 1.000 Euro nach Gesamtstandarddeckungsbeitrag

 6 - < 12  12 - < 20  20 - < 35  35 - < 150 Summe

    Betriebe > 50% Forst 3.317        1.698        1.283        672        6.970        

    Betriebe 25 - 50% Forst 4.264        2.245        1.535        771        8.815        

    Futterbaubetriebe 11.767        11.078        13.932        10.513        47.290        

    Lw. Gemischtbetriebe 1.098        669        813        938        3.518        

    Marktfruchtbetriebe 4.190        3.313        3.398        4.560        15.461        

    Dauerkulturbetriebe 2.613        1.832        2.230        4.041        10.716        

    Veredelungsbetriebe 648        912        1.641        4.410        7.611        

Österreich 27.897        21.747        24.832        25.905        100.381        

    Betriebe > 50% Forst 29        27        33        32        121        

    Betriebe 25 - 50% Forst 45        42        39        54        180        

    Futterbaubetriebe 78        149        323        484        1.034        

    Lw. Gemischtbetriebe 13        14        25        35        87        

    Marktfruchtbetriebe 45        49        101        216        411        

    Dauerkulturbetriebe 8        17        30        131        186        

    Veredelungsbetriebe 4        6        30        196        236        

Österreich 222        304        581        1.148        2.255        

    Betriebe > 50% Forst 0,9        1,6        2,6        4,8        1,6        

    Betriebe 25 - 50% Forst 1,1        1,9        2,5        7,0        2,0        

    Futterbaubetriebe 0,7        1,3        2,3        4,6        1,8        

    Lw. Gemischtbetriebe 1,2        2,1        3,1        3,7        2,4        

    Marktfruchtbetriebe 1,1        1,5        3,0        4,7        2,3        

    Dauerkulturbetriebe 0,3        0,9        1,3        3,2        1,8        

    Veredelungsbetriebe 0,6        0,7        1,8        4,4        2,7        

Österreich 0,8        1,4        2,3        4,4        2,2        

    Betriebe > 50% Forst 24.817        18.690        18.321        14.882        76.710        

    Betriebe 25 - 50% Forst 44.434        34.555        32.941        26.174        138.104        

    Futterbaubetriebe 101.941        142.373        269.193        353.758        867.265        

    Lw. Gemischtbetriebe 11.652        11.064        17.313        40.191        80.220        

    Marktfruchtbetriebe 64.911        85.916        135.380        301.756        587.963        

    Dauerkulturbetriebe 7.056        8.176        19.074        85.079        119.385        

    Veredelungsbetriebe 3.541        8.205        24.027        135.691        171.464        

Österreich 258.352        308.979        516.249        957.531        2.041.111        
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Grundgesamtheit auf Basis der Agrarstrukturerhebung 2005 (Anzahl der Betriebe)

Stichprobe auf Basis der Agrarstrukturerhebung 2005 (Anzahl der Betriebe)

Auswahlprozentsatz der Betriebe

Grundgesamtheit auf Basis der Agrarstrukturerhebung 2005 (Summe der RLF in ha)

4.6 Vergleich der Einkommenssituation in den EU-Mitgliedstaaten

Einkommenssituation in den EU-Mitgliedstaaten 2004 Tabelle 4.6.1

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Bundeshaushalt und Agrarbudget (Kapitel 60) Tabelle 5.1.1

 Allgemeiner 

Haushalt des 

Bundesbudgets

Land- und 

Forstwirtschaft

 (Kapitel 60)

in % des

Gesamt-

budgets

Förderungen

für die Land- und 

Forstwirt-

schaft (1)

davon

EU-Mittel

in Mrd. Euro in Mio. Euro

        1999   57,2   1.749,2 3,1   1.332,1    876,0 2,3 76,2

        2000   58,2   1.952,1 3,4   1.512,8 1.041,2 2,6 77,5

        2001   60,4   1.924,0 3,2   1.467,2 1.052,1 2,4 76,3

        2002   61,8   1.993,8 3,2   1.502,5 1.062,5 2,4 75,4

        2003   61,4   2.023,6 3,3   1.557,1 1.098,0 2,5 76,9

        2004   65,0   2.074,7 3,2   1.622,9 1.186,6 2,5 78,2

        2005   66,0   2.293,5 3,5   1.817,5 1.388,2 2,8 79,2

        2006   70,5   2.318,8 3,3   1.792,4 1.359,9 2,5 77,3

        2007 (2)   69,6   2.253,5 3,2   1.751,6 1.351,6 2,5 77,7

        2008 (2)   69,9   2.257,9 3,2   1.752,8 1.353,9 2,5 77,6

2003 2004 2005 2006
BVA

2007

BVA

2008

   322    327    331    338    340    343

1.557 1.623 1.818 1.792 1.752 1.753

   145    124    145    188    162    162

2.024 2.075 2.294 2.319 2.253 2.258

1)  Nur Förderungen des Bundes laut Kapitel 60 (enthalten sind Titel 601, 602, 603, 604 und 606).
2)  Laut Bundesvoranschlag (BVA).
3)  Personal- und Sachaufwand der Zentralverwaltung und nachgeordneten Dienststellen, Verwaltungsaufwand der AMA und Kosten  für INVEKOS (Titel 600, 605, 607 und 609).
4)  EU- und Bundesmittel (Titel 601, 602, 603 und 606).
5)  Titel 608.

Quelle: BMLFUW.

Schutzwasserbau und 
Lawinenverbauung (5) 
Summe (Gesamtbudget laut
Kapitel 60)

Budgetausgaben für den Agrarbereich 2003 - 2008 (in Mio. Euro)

Ausgabenpositionen

Personal- und Sachaufwand  (3)
Förderungen für die Land- und 
Forstwirtschaft, Kapitel 60 (4)

Jahr

Förderungen

in % des

Bundes-

haushaltes

Förderungen

in % des Agrar-

budgets

(Kapitel 60)
in Mio. Euro

5. Maßnahmen - Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser

5.1 Förderungen

Tabelle 5.1.2

Ausgabenpositionen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (2)

Gesamtsumme der Förderungen für die Land- und 
Forstwirtschaft (EU-, Bundes- und Landesmittel (1))

2.092       2.140       2.212       2.421       2.369       2.304       

davon EU-Mittel 1.120       1.164       1.228       1.432       1.394       1.387       

         Bundesmittel 452       462       448       483       484       452       

         Landesmittel (2) 520       514       536       506       491       465       
Anteil der Förderungen, die direkt an die 
Bauern/Bäuerinnen ausbezahlt werden
       BMLFUW (3) 1.663       1.684       1.648       1.949       1.886       1.900       

       BMLFUW (3) (in % zu Gesamtsumme) 80       79       75       80       80       82       

1)  Inklusive der Förderungen, die vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet werden.
2)  EU und Bundesmittel für 2006 laut BVA; Wert für Länder geschätzt.
3)  Alle Förderungen, die direkt auf das Konto der Bauern/Bäuerinnen überwiesen werden, werden als Direktzahlungen bezeichnet; Wert für 2007 geschätzt.

Quelle: BMF und BMLFUW.

Gesamtsumme der Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft 
(EU-, Bundes- und Landesmittel (1)) (in Mio. Euro)
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Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft (Basis Kalenderjahr) (1) (in Mio. Euro) Tabelle 5.1.3a
2006

EU Bund Länder Gesamt

Ausgleichszahlungen und Prämien 822,70    718,24    6,18    4,12    728,54    775,79    
Flächenprämien 3,02    2,59    2,59    4,70    

Getreide und Mais 0,28    -0,90    -0,90    0,28    

Öl- und Eiweißpflanzen 2,31    2,17    2,17    2,50    

Sonstige Kulturen 0,04    -0,10    -0,10    0,01    

Flächenstilllegung 0,00    -0,18    -0,18    

Weingartenstilllegung 0,05    0,11    0,11    0,10    

Energiepflanzen 0,34    1,50    1,50    1,80    
Tierprämien 258,22    90,18    6,18    4,12    100,47    97,00    

Prämie für Mutterkühe/Kalbinnen 78,46    69,18    6,18    4,12    79,47    76,77    

Prämie für Mutterschafe 0,13    0,003    

Sonderprämie für männliche Rinder 68,99    

Schlachtprämie 48,28    21,00    21,00    20,23    

Ergänzungsbeitrag 11,92    

Extensivierungsprämie f. männl. Rinder u. Mutterkühe 50,44    
Produktprämien 69,06    98,19    98,19    3,17    

Milchprämie 64,00    94,72    94,72    0,002    

Stärkeerdäpfelanbau 3,93    3,12    3,12    3,16    

Saatgutanbau 0,32    -0,12    -0,12    

Tabakanbau 0,81    0,47    0,47    0,003    
Betriebsprämie 492,40    527,28    527,28    670,93    

Betriebsprämie (Zahlungsansprüche) 492,40    527,28    527,28    670,93    
Lagerhaltungskosten (3) 8,99    11,24    0,17    11,41    6,92    

Getreide 10,15    10,97    10,97    5,87    

Butter, Milchpulver, Käse 0,83    0,28    0,001    0,28    0,72    

Fleisch und Fleischwaren -2,36    0,01    

Sonstiges 0,37    0,17    0,17    0,32    
Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung 52,03    40,09    40,09    12,57    

Milch 2,38    1,79    1,79    1,35    

Wein 0,12    0,12    0,12    0,45    

Zucker 48,60    33,72    33,72    7,58    

Stärke 0,90    4,39    4,39    2,74    

Sonstiges 0,03    0,07    0,07    0,45    
Umweltschonende Maßnahmen 681,53    316,85    195,51    155,81    668,18    551,15    

Agrarumweltprogramm (ÖPUL) * 651,83    316,85    193,90    130,38    641,14    527,00    

Sonstige Agrarumweltmaßnahmen 17,66    17,85    17,85    17,00    

Energie aus Biomasse 12,04    1,61    7,58    9,19    7,15    
Qualitätsverbesserung, -sicherung 30,57    0,35    8,93    21,51    30,79    28,03    

Pflanzenbau 2,37    0,41    1,13    1,53    2,19    

Tierhaltung 17,80    8,17    10,11    18,28    14,44    

Milch 9,57    10,08    10,08    10,00    

Honig 0,83    0,35    0,35    0,20    0,90    1,40    
Strukturmaßnahmen 572,07    255,90    186,89    197,08    639,88    663,87    

Ausgleichszulage für Berg- u. benachteiligte Gebiete * 293,64    143,47    90,81    62,60    296,89    276,00    

Investitionszuschuss * 44,99    38,44    23,49    14,99    76,92    113,88    

Niederlassungsprämie * 9,97    6,70    4,09    2,46    13,25    19,81    

Verarbeitung und Vermarktung * 23,36    10,31    6,30    6,33    22,94    30,48    

Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten * 38,59    33,16    19,33    13,54    66,03    98,08    

Gemeinschaftsinitiativen (Leader plus) 14,67    11,39    0,52    2,58    14,50    0,09    

Erzeugergemeinschaften 4,96    4,35    4,35    5,02    

Strukturfonds Fischerei (FIAF) 1,81    0,76    0,66    0,45    1,87    2,74    

Absatzförderungsmaßnahmen 1,90    0,73    0,16    0,90    2,05    

Umstrukturierungshilfe  für den Weinbau 7,25    6,58    6,58    5,00    

Marketingmaßnahmen 9,87    4,94    5,61    10,55    10,51    

Additionalität, Ziel 1 14,32    14,80    2,86    17,67    0,004    

Investitionsförderung (national) 11,34    0,68    8,34    9,02    8,50    

Zinsenzuschüsse für Investitionen 18,50    16,27    7,14    23,41    21,73    

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 59,05    1,01    53,98    54,98    51,00    

Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen 6,62    2,58    3,90    6,48    5,85    

Verbesserung der Marktstruktur 2,10    0,22    2,36    2,58    2,34    

Innovationsförderung 0,57    0,19    0,36    0,55    0,80    

Bioverbände 1,40    0,84    0,56    1,40    1,50    

Agrarische Operationen 3,22    3,73    3,73    3,50    

Landwirtschaftlicher Wasserbau 1,27    2,77    2,77    2,50    

Beiträge zur Almbewirtschaftung 1,92    1,71    1,71    1,70    

Landarbeitereigenheimbau 0,75    -0,004    0,80    0,80    0,80    

2005 2007 (2)
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Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft (Basis Kalenderjahr) (1) (in Mio. Euro) Tabelle 5.1.3b
2006

EU Bund Länder Gesamt

Forstliche Förderung 36,37    11,64    16,11    11,81    39,56    53,85    
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Artikel 31) * 0,42    0,15    0,19    0,04    0,38    0,90    

Sonstige forstliche Fördermaßnahmen (Artikel 32) * 16,92    11,49    6,83    4,74    23,07    37,00    

Forstliche Förderungsmaßnahmen (national) 7,71    0,33    4,49    4,82    5,05    

Erschließung von Wildbacheinzugsgebieten 11,33    8,76    2,53    11,29    10,90    
Forschung, Bildung und Beratung 88,22    5,17    16,54    69,15    90,86    93,09    

Forschung 4,56    0,59    3,68    0,93    5,21    5,00    

Beratung und Erwachsenenbildung 75,57    10,07    66,52    76,59    74,57    

Berufsbildung * 8,09    4,57    2,80    1,69    9,06    13,53    

Naturschädenabgeltung (Dürre, Hochwasser) 0,00    0,25    0,09    0,34    0,008    

Sonstiges 6,20    1,04    1,24    5,72    8,00    8,00    

Zwischensumme 2.298,69    1.360,52    431,82    465,29    2.257,64    2.193,28    
Zuschüsse zur Hagel- und Frostversicherung (4) 24,10    12,13    11,96    24,09    24,13    

Tierseuchen (Bekämpfung, Entschädigungen) (4) 14,25    0,37    13,54    13,91    14,37    

Tierversicherungsförderungsgesetz (4) 0,09    0,02    0,07    0,09    0,04    

Ausfuhrerstattungen (4) 43,83    33,66    33,66    30,00    

Agrardiesel (5) 40,33    39,18    39,18    42,00    
Gesamtsumme 2.421,28    1.394,18    483,52    490,87    2.368,58    2.303,82    
1)  Die Zusammenstellung der Förderungen basiert auf den Rechnungsabschlüssen des Bundes und der Länder und umfasst alle Zahlungen, die im Zeitraum 1.1. bis 31.12.
     an die Förderabwicklungsstellen überwiesen wurden; bei einzelnen Maßnahmen (ÖPUL, Ausgleichszulage, Mutterkuh etc.) werden bei den Länderwerten 
     die Fachlichen Berichte der AMA herangezogen; bei Minuswerten handelt es sich um Rückforderungen; Teilsummen und Endsummen gerundet. Die mit *) 
     bezeichneten Maßnahmen sind Teil des österreichischen Programmes für die Entwicklung des ländlichen Raumes.
2)  Bundesvoranschlag 2007; für Länder vorläufige Werte (zum Teil aufgrund der 60 : 40 Regelung errechnet; zum Teil Schätzungen auf Basis des Vorjahres).
3) Öffentliche Intervention und private Lagerhaltung.
4)  Diese Förderungen werden vom Bundesministerium für Finanzen, die Tierseuchen vom Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend verwaltet.
5) Vorläufiger Wert, Stand Juli 2007.

Quelle: BMLFUW, BVA 2007 bzw. Rechnungsabschlüsse 2005 und 2006 (EU und Bund); Rechnungsabschlüsse der Länder, Fachliche Berichte der AMA.

Zusammengestellt von BMLFUW, Abteilung II 5.

2005 2007 (2)

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft nach Bundesländern 2006 Tabelle 5.1.5

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Entwicklung der EU-Mittel für den Agrarbereich seit 1995 Tabelle 5.1.4

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Ausgaben der Länder für die Land- und Forstwirtschaft 2006 Tabelle 5.1.6

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Betriebsprämie 2006 nach Bundesländern (in Mio. Euro) (1) Tabelle 5.1.7

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Zugeteilte Zahlungsansprüche - theoretischer Wert,  in Mio. Euro
ZA - Flächenbezogen (FZA) 481,127   44,149 28,110 220,422 106,847 8,400 56,812 11,321 3,601 1,465 

ZA - Stilllegung (SLZA) 22,663   3,412 0,713 13,828 3,684 0,005 0,887 0,001 0,001 0,134 

ZA - Nationale Reserve (NRZA) 27,361   0,624 2,593 6,739 7,487 1,196 5,431 2,316 0,965 0,011 

ZA - Besonderer (BZA) 0,072   0,002 0,007 0,021 0,014 0,009 0,013 0,005 0,001 
Summe 531,224   48,186 31,423 241,011 118,032 9,609 63,143 13,643 4,568 1,610 

Zugeteilte Zahlungsansprüche - Summe der verschiedenen ZA's
ZA - Flächenbezogen (FZA) 2.175.166   132.034 188.339 714.871 427.101 143.634 294.580 216.804 53.570 4.232 

ZA - Stilllegung (SLZA) 69.161   10.412 2.176 42.199 11.242 14 2.706 2 2 408 

ZA - Nationale Reserve (NRZA) 120.265   2.021 11.475 20.776 21.815 12.999 23.150 21.499 6.487 41 

ZA - Besonderer (BZA) 228   2 35 29 77 14 44 23 4 
Summe 2.364.819   144.469 202.025 777.876 460.236 156.661 320.480 238.329 60.063 4.681 

Zugeteilte Zahlungsansprüche - Zahl der Betriebe
ZA - Flächenbezogen (FZA) 122.640   5.743 10.964 31.201 27.136 7.089 27.095 10.573 2.734 105 

ZA - Stilllegung (SLZA) 22.324   2.635 645 13.845 4.116 5 992 1 1 84 

ZA - Nationale Reserve (NRZA) 11.870   371 944 2.116 1.996 452 4.137 1.635 209 10 

ZA - Besonderer (BZA) 227   2 35 28 77 14 44 23 4 

Betriebe insgesamt und tatsächlich ausbezahlte Betriebsprämie, in Mio. Euro
Betriebe 126.871   5.816 11.286 31.837 28.081 7.409 28.178 11.291 2.870 103 

Betriebsprämie 507,409   46,083 29,909 230,434 112,776 9,147 60,170 12,997 4,355 1,540 
1) Die Differenz zwischen theoretischem Wert und der tatsächlich ausbezahlten Betriebsprämie ergibt sich durch den Modulationsbetrag und

   die nicht genutzten Zahlungsansprüche.

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand Juni 2007; LFRZ-Auswertung L055.

Österreich

davon

Jahre

Modulation nach Bundesländern 2006 (Auszug) Tabelle 5.1.8

Klasse (in Euro)
Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

Ö s t e r r e i c h (1)

              0 82.094           63,72            0                          -                       -

              0 - 500 39.742           30,85            6.523.933     49,83            164           

          500 - 1.000 5.280           4,10            3.599.126     27,49            682           

       1.000 - 5.000 1.686           1,31            2.542.935     19,42            1.508           

       5.000 - 10.000 25           0,02            168.354     1,29            6.734           

     10.000 - 15           0,01            258.733     1,98            17.249           

    S u m m e 128.842           100,00            13.093.081     100,00            102           

1) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdaten von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Juni 2007; LFRZ-Auswertung L040.

Prämiensätze für pflanzliche Produkte laut GAP Tabelle 5.1.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Gekoppelte Flächenmaßnahmen (GFM) 2006 - Betriebe, Flächen und Prämien Tabelle 5.1.10

Kulturart Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Betriebe 1.298  371  8.808  3.190  18  814  20  53  14.572  
Flächen (in ha) 6.519  2.006  33.124  10.475  67  3.351  101  304  55.947  

davon Energiepflanzen 337  946  4.585  2.852  44  2.431  97  11.292  

  Eiweißpflanzen 4.839  1.061  22.984  7.623  22  920  3  214  37.668  

  Hartweizen (1) 1.344  5.555  89  6.988  
Prämien (Mio. Euro) 0,32  0,10  1,64  0,53  0,003  0,15  0,004  0,015  2,76  
1) Qualitätsprämie.

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten-Stand Mai 2007; LFRZ-Auswertung L049.

Milchprämie 2006 - Betriebe, Milchquote und Prämien (in Mio. Euro) Tabelle 5.1.12

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Betriebe 396  3.535  9.558  14.637  5.256  8.038  6.686  1.961  50.067  

A- und D-Quote  (in t) 28.904  165.798  541.714  838.441  279.498  415.064  298.294  134.500  2.702.213  

Milchprämie 0,673  3,885  12,719  19,663  6,552  9,727  6,996  3,152  63,368  

Ergänzungsbeitrag  0,308  1,777  5,817  8,992  2,996  4,448  3,200  1,442  28,980  
Prämie insgesamt 2006 0,981  5,662  18,535  28,655  9,548  14,176  10,196  4,594  92,348  
Prämie insgesamt 2005 0,710  3,825  12,500  19,308  6,401  9,552  6,859  3,063  62,218  
Prämie insgesamt 2004 0,376  1,975  6,451  9,880  3,272  4,900  3,484  1,551  31,888  

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand Februar 2007; LFRZ-Auswertung L041.

Tabelle 5.1.11

Burgen-

land
Kärnten

Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Gesamt

Mutterkühe

   Betriebe 445 7.361 10.623 13.779 4.855 11.351 8.369 2.075 4 58.862 

   Ausbezahlte Stück 3.334 61.474 66.077 79.892 26.746 69.337 32.148 7.948 30 346.986 

      davon Kalbinnen 840 8.700 18.404 21.532 5.823 14.587 9.472 2.725 4 82.086 

   Mutterkuhprämie gesamt 0,74 13,63 14,66 17,72 5,93 15,38 7,13 1,76 0,01 76,95 

                    EU 0,72 11,79 12,68 15,33 5,13 13,30 6,16 1,52 0,006 66,63 

                    Bund 0,01 1,11 1,19 1,44 0,48 1,25 0,58 0,14 0,0005 6,19 

                    Land 0,01 0,74 0,79 0,96 0,32 0,83 0,39 0,10 0,0004 4,13 

Schlachtprämie (40%-Anteil)

   Betriebe 670 7.642 14.554 19.126 6.277 13.648 8.347 2.414 6 72.684 

   Großrinder 7.159 37.627 156.085 180.527 25.602 77.589 21.116 10.361 12 516.078 

   Kälber 244 8.227 9.378 23.113 10.124 12.721 14.862 9.204 1 87.875 

   Prämien 0,23 1,60 5,28 6,75 1,31 3,06 1,46 0,78 0,0004 20,47 

Betriebe mit Tierprämien 718 8.710 15.056 19.571 6.786 14.875 9.612 2.563 6 77.897 

Tierprämien insgesamt 0,97 15,23 19,94 24,47 7,24 18,44 8,59 2,55 0,01 97,42 

1) Stand nach 2. Endberechnung, Juni  2007.

Quelle: BMLFUW, AMA; INVEKOS-Daten, Stand: Juli 2007; LFRZ-Auswertung L047.

Tierprämien 2006 - Betriebe, ausbezahlte Stück, Prämien (in Mio. Euro) (1)

Prämiensätze für Tiere und Milch sowie Grund-Interventionspreise laut GAP Tabelle 5.1.13

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Agrarumweltprogramm (ÖPUL) - Teilnehmer, Fläche und Prämien (EU, Bund, Land) Tabelle 5.1.14

EU Bund Land Gesamt

Förderungen (5) in Mio. Euro

1997 163.716 77,0 2.230.429 86,3 259,35 159,89 106,62 525,86

1998 163.423 78,9 2.253.994 87,0 269,08 167,70 111,80 548,58

1999 160.944 79,9 2.214.872 86,6 271,98 168,05 112,03 552,06

2000 145.717 74,3 2.117.197 83,7 268,06 165,22 110,15 543,42

2001 137.537 72,2 2.250.930 88,2 289,35 176,78 117,93 584,06

2002 136.381 73,7 2.257.128 88,3 299,63 183,47 122,41 606,83

2003 135.157 76,4 2.257.263 88,3 310,31 190,28 126,87 629,05

2004 134.114 78,3 2.263.457 88,8 316,67 194,54 129,82 642,66

2005 133.096 76,5 2.254.643 88,8 322,48 198,63 132,54 653,65

2006 126.600 75,2 2.220.477 87,6 317,83 195,26 130,29 643,38

1) Als Teilnehmer zählen alle Betriebe, die im betreffenden Jahr eine Prämie erhalten haben. 
2) Die Zahl der Teilnehmer am ÖPUL an allen Betrieben mit LF 1995: 223.692,1999: 201.500, 2003: 176.808 und 2005: 173.895; die Werte für 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 
   2002,  2004 und 2006 wurden, ausgehend von einer durchschnittlichen Abnahmerate von rund 5.500 Betrieben pro Jahr, interpoliert.
3) Ohne Almfläche; Flächen von 1997 bis 2000 errechnet aus den Maßnahmen Elementarförderung, Regionalprojekte NÖ (Ökopunkte) und Steiermark; Fläche für
     2001 bis 2006 direkt errechnet.
4) Als gesamte LF wird der Wert, der bei der Agrarstrukturerhebung 1995, 1999, 2003 bzw. 2005 ermittelt wurde (ohne Almflächen), herangezogen.
5) Die Zahlungen berücksichtigen alle Rückforderungen und Nachzahlungen auch für die Vorjahre; sie sind daher - soweit notwendig - auf Basis des Fachlichen Berichtes
     der AMA revidiert worden; der Wert für 2006 stimmt daher mit der Prämiensumme in Tabelle 5.1.15 nicht exakt überein (Auswertungsstichtage sind verschieden).

Quelle: BMLFUW, AMA - Fachlicher Bericht zum Antragsjahr 2006, mit Stichtag 31.12.2006.

Anteil an der 

gesamten LF

in Prozent (4)

Jahre
Teilnehmer (1)

am ÖPUL

Anteil an allen

Betrieben

mit LF (2) in %

ÖPUL-Fläche (3)

gesamt

in ha

Agrarumweltprogramm (ÖPUL) - Flächen, Betriebe, Prämien 2006 Tabelle 5.1.15a

Verteilung nach Bundesländern

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Einbezogene Flächen im Rahmen des Umweltprogrammes (in Hektar)

1 Grundförderung               1.937.528  155.826  137.963  714.985  443.464  102.557  238.790  100.616  39.023  4.304  

2 Biologische Wirtschaftsweise 321.971  25.301  22.327  93.527  55.055  45.668  46.786  28.474  4.409  425  

3 Verzicht Betriebsmittel Grünland 426.985  924  54.443  42.474  126.481  41.806  85.275  55.844  19.722  17  

4 Verzicht Betriebsmittel Acker 37.840  1.319  5.537  8.797  9.443  1.408  8.326  2.930  78  3  

5 Reduktion Betriebsmittel Grünland 103.233  2.461  7.334  22.492  34.136  7.853  17.029  7.170  4.757  

6 Reduktion Betriebsmittel Acker 497.244  70.825  10.029  303.337  83.232  808  23.764  2.353  451  2.445  

7 Integrierte Produktion Obst 7.485  497  37  820  346  5.622  80  10  72  

8 Verzicht Herbizide Obst 219  67  6  98  11  32  4  1  

9 Integrierte Produktion Wein 34.918  9.932  1  22.362  1  2.364  1  257  

10 Verzicht Herbizide Wein 16.181  8.060  1  7.932  67  1  120  

11 Integrierte Produktion Gemüse 24  8  5  12  

12 Integrierte Produktion Zierpflanzen 294  176  60  9  6  44  

13 Integrierte Produktion geschützter Anbau 165  53  0,4  3  1  23  84  

14 Verzicht Wachstumsregulatoren 61.458  3.355  4.066  21.694  26.763  57  5.492  20  11  

15 Verzicht Fungizide 26.495  1.229  550  21.354  2.289  41  1.015  18  

16 Silageverzicht in bestimmten Gebieten 108.029  2.478  1.979  14.510  33.892  12.948  26.982  15.240  

17 Offenhaltung der Kulturlandschaft 187.983  2  27.335  29.277  26.891  18.965  43.363  32.702  9.447  

18 Alpung und Behirtung (2) 475.058  77.674  4.385  4.787  88.970  63.260  193.961  42.021  

19 Haltung gefährdeter Haustierrassen (3) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

20 Anbau seltener landw. Kulturpflanzen 15.410  3.963  280  8.929  1.572  4  539  25  8  89  

21 Erhaltung Streuobstbestände 12.424  3  1.058  1.514  6.064  49  3.041  75  620  

22 Begrünung von Ackerflächen 1.083.173  134.257  46.993  583.390  238.202  4.344  62.214  7.767  2.303  3.704  

23 Erosionsschutz Acker 129.743  10.765  978  84.377  31.389  22  1.665  43  504  

24 Erosionsschutz Obst 9.522  657  24  1.149  322  7.227  52  23  67  

25 Erosionsschutz Wein 38.201  11.032  1  24.039  1  2.994  4  129  

26 Kleinräumige Strukturen 15.276  82  12.377  201  1.021  1.099  328  168  

27 Pflege ökologisch wertvoller Flächen 53.339  11.279  6.730  13.462  2.793  2.709  6.985  3.591  5.759  31  

28 Neuanlegung Landschaftselemente 9.525  135  265  8.168  126  812  13  6  

29 Ökopunkte Niederösterreich 74.571  74.571  

30 Salzburger Regionalprojekt 28.439  28.439  

31 Projekte Gewässerschutz 135.948  15.128  4.843  46.241  56.575  11.677  1.485  

32 Erstellung Naturschutzplan 9.716  28  292  5.874  326  1.252  1.812  132  

Summe ÖPUL-Flächen LF, ohne Almen 2.220.477  173.871  148.309  872.072  497.658  103.177  272.885  106.713  40.779  5.012  

Summe ÖPUL-Flächen LF, mit Almen 2.695.981  173.871  226.150  876.461  502.457  192.211  336.255  300.741  82.823  5.012  

Maßnahme Österreich
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Agrarumweltprogramm (ÖPUL) - Flächen, Betriebe, Prämien 2006 Tabelle 5.1.15b

Verteilung nach Bundesländern

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Teilnehmende Betriebe im Rahmen des Umweltprogrammes
1 Grundförderung               111.482  6.289  10.314  27.298  25.214  7.728  19.595  11.705  3.192  147  

2 Biologische Wirtschaftsweise 18.505  678  1.294  3.566  3.186  3.339  3.046  2.993  390  13  

3 Verzicht Betriebsmittel Grünland 45.184  181  6.325  4.392  12.589  3.647  8.457  7.481  2.108  4  

4 Verzicht Betriebsmittel Acker 10.869  287  1.980  1.408  2.659  423  2.212  1.851  48  1  

5 Reduktion Betriebsmittel Grünland 18.187  756  1.295  5.095  5.581  615  3.322  1.092  431  

6 Reduktion Betriebsmittel Acker 34.700  2.696  1.822  13.434  11.207  243  3.960  1.131  130  77  

7 Integrierte Produktion Obst 1.548  121  12  255  65  1.035  48  10  2  

8 Verzicht Herbizide Obst 185  59  2  83  6  28  6  1  

9 Integrierte Produktion Wein 7.619  1.876  1  4.959  1  733  1  48  

10 Verzicht Herbizide Wein 4.270  1.705  1  2.497  43  1  23  

11 Integrierte Produktion Gemüse 12  3  1  8  

12 Integrierte Produktion Zierpflanzen 16  6  5  2  2  1  

13 Integrierte Produktion geschützter Anbau 189  44  1  7  2  43  92  

14 Verzicht Wachstumsregulatoren 11.098  887  891  3.116  3.632  19  2.538  9  6  

15 Verzicht Fungizide 3.567  270  200  2.194  475  6  409  13  

16 Silageverzicht in bestimmten Gebieten 8.974  315  161  986  2.326  1.003  2.817  1.366  

17 Offenhaltung der Kulturlandschaft 50.474  2  6.687  5.359  9.559  5.164  11.715  9.407  2.581  

18 Alpung und Behirtung 8.084  1.815  74  182  1.628  1.792  2.067  526  

19 Haltung gefährdeter Haustierrassen 3.973  17  535  257  315  980  337  1.372  160  

20 Anbau seltener landw. Kulturpflanzen 2.472  342  75  1.405  452  1  171  19  3  4  

21 Erhaltung Streuobstbestände 19.731  6  1.635  2.378  9.710  63  5.015  221  703  

22 Begrünung von Ackerflächen 54.999  4.616  3.941  21.186  16.879  655  6.065  1.351  231  75  

23 Erosionsschutz Acker 12.143  666  61  6.919  4.254  4  195  2  42  

24 Erosionsschutz Obst 2.180  180  10  410  65  1.477  32  5  1  

25 Erosionsschutz Wein 9.091  2.178  2  5.663  1  1.216  3  28  

26 Kleinräumige Strukturen 2.723  39  1.558  48  475  278  231  94  

27 Pflege ökologisch wertvoller Flächen 19.079  3.242  2.121  3.944  1.592  1.278  3.330  1.413  2.155  4  

28 Neuanlegung Landschaftselemente 4.594  116  158  3.418  175  710  5  12  

29 Ökopunkte Niederösterreich 4.005  4.005  

30 Salzburger Regionalprojekt 2.082  2.082  

31 Projekte Gewässerschutz 4.052  201  135  890  2.202  605  19  

32 Erstellung Naturschutzplan 2.909  2  70  1.620  105  533  551  28  
Betriebe insgesamt 126.600  6.673  11.212  33.566  27.547  8.186  22.850  12.854  3.482  230  

Leistungsabgeltung im Rahmen des Umweltprogrammes (in Mio. Euro)

1 Grundförderung               97,84  6,20  7,70  30,65  23,40  6,81  13,83  6,49  2,60  0,17  

2 Biologische Wirtschaftsweise 95,29  8,54  6,33  30,39  16,31  11,91  12,97  7,51  1,18  0,15  

3 Verzicht Betriebsmittel Grünland 65,92  0,13  8,23  6,72  20,07  6,32  13,00  8,42  3,03  0,00  

4 Verzicht Betriebsmittel Acker 8,23  0,29  1,20  1,92  2,05  0,31  1,81  0,64  0,02  0,00  

5 Reduktion Betriebsmittel Grünland 9,06  0,16  0,59  2,00  3,11  0,72  1,43  0,57  0,48  

6 Reduktion Betriebsmittel Acker 62,36  8,28  1,05  38,68  9,72  0,09  3,91  0,27  0,04  0,32  

7 Integrierte Produktion Obst 3,26  0,22  0,02  0,36  0,15  2,44  0,03  0,00  0,03  

8 Verzicht Herbizide Obst 0,02  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  

9 Integrierte Produktion Wein 15,20  4,33  0,00  9,74  0,00  1,02  0,00  0,11  

10 Verzicht Herbizide Wein 1,18  0,59  0,00  0,58  0,00  0,00  0,01  

11 Integrierte Produktion Gemüse 0,01  0,00  0,00  0,01  

12 Integrierte Produktion Zierpflanzen 0,13  0,08  0,03  0,00  0,00  0,02  

13 Integrierte Produktion geschützter Anbau 0,44  0,09  0,00  0,01  0,00  0,04  0,30  

14 Verzicht Wachstumsregulatoren 2,68  0,15  0,18  0,95  1,17  0,00  0,24  0,00  0,00  

15 Verzicht Fungizide 1,92  0,09  0,04  1,55  0,17  0,00  0,07  0,00  0,00  

16 Silageverzicht in bestimmten Gebieten 19,80  0,45  0,36  2,68  6,24  2,39  4,94  2,75  

17 Offenhaltung der Kulturlandschaft 37,81  0,00  5,63  5,37  4,72  4,02  8,47  7,58  2,01  

18 Alpung und Behirtung 23,51  2,95  0,27  0,24  4,75  2,56  9,86  2,87  

19 Haltung gefährdeter Haustierrassen 3,29  0,01  0,44  0,40  0,26  0,73  0,48  0,86  0,11  

20 Anbau seltener landw. Kulturpflanzen 2,76  0,66  0,04  1,65  0,30  0,00  0,10  0,00  0,00  0,02  

21 Erhaltung Streuobstbestände 1,35  0,00  0,12  0,16  0,66  0,01  0,33  0,01  0,07  

22 Begrünung von Ackerflächen 96,88  11,69  4,07  52,52  21,79  0,38  5,24  0,67  0,20  0,32  

23 Erosionsschutz Acker 5,64  0,46  0,04  3,67  1,37  0,00  0,07  0,00  0,00  0,02  

24 Erosionsschutz Obst 1,62  0,11  0,00  0,17  0,05  1,26  0,01  0,00  0,01  

25 Erosionsschutz Wein 6,22  1,60  0,00  3,74  0,00  0,85  0,00  0,02  

26 Kleinräumige Strukturen 1,74  0,01  1,40  0,02  0,12  0,11  0,06  0,02  

27 Pflege ökologisch wertvoller Flächen 24,46  5,12  2,51  6,20  1,25  1,37  3,38  1,90  2,70  0,01  

28 Neuanlegung Landschaftselemente 5,76  0,08  0,18  4,91  0,08  0,50  0,01  0,00  

29 Ökopunkte Niederösterreich 27,49  27,49  

30 Salzburger Regionalprojekt 3,71  3,71  

31 Projekte Gewässerschutz 11,86  1,31  0,48  3,71  4,83  1,44  0,10  

32 Erstellung Naturschutzplan 0,96  0,00  0,02  0,60  0,03  0,10  0,21  0,02  
Summe 638,40  50,12  42,26  236,23  114,45  47,60  78,18  49,82  18,11  1,63  

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2007; LFRZ-Auswertung L008.

Maßnahme Österreich
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Tabelle 5.1.18

EU Bund Land Gesamt

Förderungen (3) in Mio. Euro

1997 124.922 81.666 58,8 1.540.505 44,31        98,43        65,64        208,38       21,85        

1998 124.246 81.138 60,0 1.541.301 43,30        98,31        65,55        207,16       21,02        

1999 123.086 80.673 61,1 1.532.663 43,20        97,52        65,03        205,75       20,74        

2000 116.735 77.519 59,8 1.498.679 90,64        66,03        44,02        200,69       19,41        

2001 116.954 76.466 61,8 1.539.249 137,91        85,49        57,02        280,42       6,47        

2002 115.605 75.733 63,2 1.532.936 65,50        129,65        86,44        281,59       6,05        

2003 114.501 74.223 64,8 1.545.068 95,53        110,95        73,96        280,45       5,69        

2004 113.228 73.549 66,3 1.548.153 75,61        123,01        82,00        280,62       5,46        

2005 104.400 72.340 60,0 1.550.294 87,91        112,19        74,79        274,89       

2006 101.930 70.957 60,0 1.544.123 137,22        82,76        55,17        275,16       

1) Inklusive der Betriebe mit Nationaler Beihilfe (NB); ab 2005 ausschließlich AZ-Empfänger.
2) Die Zahl der Teilnehmer an der AZ an allen Betrieben mit LF 1995: 223.692,1999: 201.500, 2003: 176.808 und 2005: 173.895; die Werte für 1996, 1997, 1998, 2000, 2001,
     2002, 2004 und 2006 wurden, ausgehend von einer durchschnittlichen Abnahmerate von rund 5.500 Betrieben pro Jahr, interpoliert.
3) Zahlungen berücksichtigen alle Rückforderungen und Nachzahlungen auch für die Vorjahre; sie sind daher - soweit notwendig - auf Basis des Fachlichen Berichtes
    der AMA revidiert worden; ohne Flächenbeitrag 3; der Wert für 2005 stimmt daher mit der Prämiensumme für die AZ in der Tabelle 5.1.3 
    nicht überein (budgettechnische Gründe).

Quelle: BMLFUW, AMA - Fachlicher Bericht zum Antragsjahr 2006, mit Stichtag 31.12.2006.

EU-Ausgleichszulage (AZ) (1) - Teilnehmer, Flächen und Prämien

Anteil der 

Nationalen

Beihilfe

in Mio. Euro

Maßnahmenjahr

Teilnehmer (1)

an der

Ausgleichs-

zulage

davon

Betriebe

mit

Erschwernis

Anteil an allen

Betrieben

mit LF (2)

in %

Geförderte

AZ-Fläche

Agrarumweltprogramm (ÖPUL) - Flächen nach Kulturarten Tabelle 5.1.16

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

EU-Ausgleichszulage (AZ) 2006 (Mio. Euro) Tabelle 5.1.19

ausschließlich AZ-Betriebe

Anzahl Betriebe 4.111   11.804   19.601   17.408   7.471   25.902   12.334   3.299   101.930   
davon BHKP-GR 0 (1) 3.807   3.686   4.368   2.414   1.477   13.117   1.395   709   30.973   

           BHKP-GR 1 168   1.785   5.114   7.705   1.596   2.875   2.183   464   21.890   

           BHKP-GR 2 135   2.528   8.694   6.401   2.283   5.439   3.062   1.063   29.605   

           BHKP-GR 3 1   2.379   1.343   843   1.335   3.281   3.034   682   12.898   

           BHKP-GR 4 1.426   82   45   780   1.190   2.660   381   6.564   
Zahlungen 4,001   36,500   51,898   41,718   28,329   53,759   46,829   12,122   275,156   
davon BHKP-GR 0 3,658   4,911   5,673   2,937   2,163   8,819   2,479   1,166   31,806   

           BHKP-GR 1 0,146   4,092   11,573   17,786   4,672   6,338   6,285   1,450   52,342   

           BHKP-GR 2 0,196   8,844   28,887   18,201   9,741   18,163   10,984   4,333   99,349   

           BHKP-GR 3 0,001   10,849   5,490   2,679   7,140   14,475   13,202   3,229   57,066   

           BHKP-GR 4 7,805   0,274   0,114   4,613   5,964   13,879   1,944   34,593   

(1) BHK-Punkte-Gruppe:
    0  =  0 BHK-Punkte
    1  =  1 bis 90 BHK-Punkte
    2  =  91 bis 180 BHK-Punkte
    3  =  181 bis 270 BHK-Punkte
    4  =  über 270 BHK-Punkte.

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand vom Oktober 2006; LFRZ-Auswertung L012.

Vorarlberg Insgesamt
Ober-

österreich
Salzburg Steiermark TirolBurgenland Kärnten

Nieder-

österreich

EU-Ausgleichszulage (AZ) - Berghöfekataster (BHK), Bewertungsschema Tabelle 5.1.20

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Agrarumweltprogramm (ÖPUL) - Prämien in Euro je Hektar förderbare Fläche Tabelle 5.1.17

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Ländliche Entwicklung - Auszahlungen 2000 bis 2006 (1) (in Mio. Euro) Tabelle 5.1.21
2000 - 2006

gesamt

Insgesamt (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Investitionszuschuss 35,025   41,732   31,078   33,769   42,908   39,113   70,138   293,763   

Niederlassungsprämie 15,073   15,107   12,711   13,072   9,758   8,720   12,202   86,642   

Berufsbildung 2,961   5,823   6,942   7,296   7,125   7,072   8,331   45,549   
Ausgleichszulage für 
benachteiligte Gebiete

181,286   273,947   275,546   274,756   275,162   274,887   275,156   1.830,740   

Umweltprogramm (ÖPUL) 543,423   584,056   606,830   629,050   642,661   653,655   643,376   4.303,051   

Verarbeitung und Vermarktung 2,493   3,006   14,739   14,692   18,000   18,329   18,772   90,031   

Forstwirtschaft (2) 15,822   20,004   15,233   16,853   18,787   15,534   23,343   125,575   
Anpassung und Entwicklung von
ländl. Gebieten (Artikel 33) (2)

15,173   27,685   28,148   32,165   36,734   33,409   60,410   233,724   

Summe 811,256   971,359   991,226   1.021,652   1.051,135   1.050,719   1.111,727   7.009,074   

davon EU-Mittel

Investitionszuschuss 17,512   20,866   15,539   16,884   21,454   19,557   35,011   146,824   

Niederlassungsprämie 7,536   7,553   6,356   6,536   4,879   4,360   6,101   43,321   

Berufsbildung 1,481   2,911   3,471   3,648   3,562   3,536   4,166   22,774   
Ausgleichszulage für 
benachteiligte Gebiete

90,643   137,906   65,498   95,533   75,611   87,908   137,222   690,322   

Umweltprogramm (ÖPUL) 268,062   289,350   299,630   310,308   316,672   322,478   317,835   2.124,335   

Verarbeitung und Vermarktung 1,246   1,503   7,370   7,346   9,000   9,165   9,386   45,016   

Forstwirtschaft 7,938   10,023   7,637   8,456   9,425   7,804   11,713   62,996   
Anpassung und Entwicklung von
ländlichen Gebieten (Artikel 33)

7,586   13,842   14,074   16,082   18,367   16,705   30,199   116,856   

Summe 402,005   483,955   419,575   464,793   458,971   471,512   551,632   3.252,443   

Summe Top-up (3) 0,885   2,003   2,824   5,713   

1) Österreichisches Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes gemäß (EU) VO 1257/99. Zusammenstellung der in Anspruch genommenen
    Maßnahmen, Summe der Auszahlungen bis zum 31.12.2006 (EU-, Bundes- und Landesmittel) laut AMA-Zahlstelle (ohne die Ausgaben laut Ziel 1-Programm Burgenland und 
    ohne Top-up's der Länder); Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und ÖPUL laut Fachlichen Berichten der AMA zum Stichtag 31.12.2006; Forstwirtschaft inkl. Artikel 31.
2) Aufgliederung der Sub-Maßnahmen auf eigenem Tabellenblatt (nur Im Internet).
3) Die Summe der Top-up´s (finanziert mit Landesmitteln) wurden für folgende Maßnahmen überwiesen: Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten
    (Artikel 33), Investitionszuschuss, Niederlassungsprämie sowie Verarbeitung und Vermarktung.

Quelle: BMLFUW, AMA.

200620042000 2001 2002 2003 2005

Ländliche Entwicklung,  Ziel 1-Programm - Zahlungen 2000 bis 2006 (1) (in Mio. Euro) Tabelle 5.1.22
2000 - 2006

gesamt

Insgesamt (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Investitionszuschuss 1,676   2,836   0,755   0,583   1,995   0,770   8,617   

Niederlassungsprämie 0,123   0,181   0,340   0,144   0,162   0,067   1,016   

Berufsbildung 0,007   0,199   0,233   0,380   0,231   0,329   0,257   1,635   

Verarbeitung und Vermarktung 2,176   2,506   1,808   1,545   2,713   0,524   11,272   

Forstwirtschaft 0,090   0,838   1,483   1,486   0,664   0,823   1,818   7,203   
Anpassung und Entwicklung von
ländlichen Gebieten (Artikel 33)

0,024   0,320   3,004   3,283   2,930   4,593   3,915   18,070   

Summe 0,121   5,332   10,244   8,052   6,097   10,614   7,351   47,812   

davon EU-Mittel

Investitionszuschuss 1,257   2,127   0,567   0,437   1,496   0,578   6,462   

Niederlassungsprämie 0,092   0,136   0,255   0,108   0,121   0,050   0,762   

Berufsbildung 0,005   0,149   0,175   0,285   0,173   0,247   0,193   1,226   

Verarbeitung und Vermarktung 1,632   1,879   1,356   1,159   2,035   0,393   8,454   

Forstwirtschaft 0,068   0,629   1,113   1,115   0,498   0,617   1,364   5,402   
Anpassung und Entwicklung von
ländlichen Gebieten (Artikel 33)

0,018   0,240   2,253   2,463   2,197   3,445   2,936   13,552   

Summe 0,091   3,999   7,683   6,039   4,573   7,961   5,513   35,859   

1) Das Ziel 1-Gebiet in Österreich umfasst das Bundesland Burgenland.

Quelle: Landesregierung Burgenland.

200620042000 2001 2002 2003 2005
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Ländliche Entwicklung 2006 - Auszahlungen nach Bundesländern (in Mio. Euro) (1) Tabelle 5.1.23

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich

Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Zahlungen 2005
Investitionszuschuss 70,908   0,770 5,197 16,952 13,296 4,946 18,994 6,952 2,702 1,100 

Niederlassungsprämie 12,269   0,067 0,781 3,781 3,129 0,993 2,236 1,172 0,078 0,033 

Berufsbildung 8,588   0,257 0,834 2,407 1,769 0,559 1,783 0,709 0,183 0,087 

Ausgleichszulage (2) 275,156   4,001 36,500 51,898 41,718 28,329 53,759 46,829 12,122 

Umweltprogramm (ÖPUL) (2) 638,396   50,122 42,257 236,227 114,454 47,597 78,178 49,824 18,111 1,627 

Forstwirtschaft 25,161   1,980 3,824 3,967 3,654 1,703 5,004 3,984 0,955 0,090 

Verarbeitung und Vermarktung 19,296   0,524 0,919 5,901 3,955 1,090 5,019 0,895 0,433 0,559 

Artikel 33 64,325   3,915 8,113 16,709 12,701 4,572 9,162 6,669 2,322 0,162 
Summe (3) 1.114,098   61,636 98,424 337,841 194,676 89,787 174,136 117,034 36,906 3,658 

1) Programm Ländliche Entwicklung inklusive Ziel 1-Gebiet Burgenland; daraus erklärt sich auch die Unterschied zu der Gesamtsumme in Tabelle 5.1.21.

2) Der Unterschied zu Tabelle 5.1.21 ergibt sich daher, dass bei der Ausgleichszulage und beim ÖPUL das Maßnahmenjahr (INVEKOS-Auswertung L012 AZ bzw. L008 ÖPUL)
    herangezogen wurde. 

Quelle: BMLFUW, AMA, Daten mit Stand 31.12.2006, Auswertung E008.

Jahre Österreich

davon

Ländliche Entwicklung - Sonstige Maßnahmen: Auszahlungen und Anträge nach Bundesländern Tabelle 5.1.24

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Tabelle 5.1.25

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

AIK-Anträge 2006 Tabelle 5.1.26

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Ausfuhrerstattungen für agrarische Produkte 2000 bis 2006 (1) Tabelle 5.1.27

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Getreide inkl. Mais 8,68     3,83     1,60     1,20     0,74     0,88     0,92     

       davon Verarbeitungsware 3,90     1,64     0,91     0,78     0,43     0,49     0,60     

Zucker & Isoglukose 26,51     23,47     34,57     29,41     21,00     29,10     26,76     

       davon Verarbeitungsware 10,48     14,19     14,13     14,00     14,57     17,61     14,89     

Erdäpfelstärke 0,56     0,21     0,21     0,08     0,03     0,06     0,08     
Obst und Gemüse 0,05     0,05     0,03     0,01     0,004   0,001   0,002   
Wein 0,65     0,97     1,22     0,87     0,02     
Milch und Milcherzeugnisse 11,92     8,89     10,11     11,79     9,68     6,64     5,66     

       Butter 2,52     3,30     2,52     2,82     3,04     2,50     1,63     

            davon Verarbeitungsware 0,86     1,22     0,99     1,08     0,68     0,74     0,40     

       Käse 3,58     3,60     3,88     4,32     3,26     2,28     2,07     

       Magermilchpulver 1,97     0,79     1,13     2,35     1,65     0,79     0,24     

           davon Verarbeitungsware 1,53     0,70     0,37     1,36     0,91     0,60     0,18     

       Vollmilchpulver 3,42     1,66     2,06     2,05     1,62     0,90     1,59     

           davon Verarbeitungsware 2,61     1,35     1,71     1,53     0,87     0,67     1,34     

      Andere Milchprodukte 0,42     0,53     0,56     0,31     0,25     0,18     0,13     

Rindfleisch 8,90     8,08     10,11     5,05     5,99     6,10     3,81     

     lebende Tiere 3,85     1,24     2,00     1,77     2,58     2,72     2,54     

     frisches Rindfleisch 2,80     5,70     5,31     2,39     2,61     2,72     0,93     

     gefrorenes Rindfleisch 1,34     0,83     2,78     0,63     1,21     0,25     0,08     

     Konserven und sonstiges 0,91     0,31     0,77     0,68     0,42     0,41     0,26     

Schweinefleisch 13,86     3,32     0,95     1,05     3,15     1,06     0,62     

     Fleisch 13,86     1,12     0,95     0,13     2,43     0,52     0,34     

     Wurstwaren und Konserven 0,0001     2,20     0,002   0,92     0,72     0,55     0,27     

Eier und Geflügel insgesamt 0,01     0,01     0,02     0,02     0,01     0,07     0,06     

     Eier (in t) 0,02     0,03     0,01     0,05     0,05     

     Eier verarbeitet (in t) 0,01     0,09     0,01     0,03     0,02     0,01     

     Geflügel (in 100 Stück) 0,01     0,01     0,01     0,002   0,01     

Rückforderungen (2) -0,32     -0,13     -1,80     -0,02     -1,45     -0,61     -0,27     

Summe 70,83     48,70     58,51     49,43     40,19     43,31     37,64     

1) Ausgaben des Haushaltsjahres jeweils vom 16.10. bis 15.10. des darauffolgenden Jahres.
2) Nicht direkt zuordenbar.

Quelle: BMLFUW.

Produkt
in Mio. Euro
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Agrardiesel 2006 (1) Tabelle 5.1.28

Österreich  Burgenland  Kärnten 
 Nieder-

österreich

 Ober-

österreich
 Salzburg  Steiermark  Tirol  Vorarlberg  Wien 

Ackerland insgesamt 1.361.474 151.092 63.914 692.579 289.727 6.215 139.208 10.701 2.672 5.366 

   Zuckerrüben 39.060 4.112 21 29.029 5.276 39 230 4 350 

   Erdäpfel 21.527 448 372 17.708 1.866 122 503 423 40 47 

   Feldgemüse 11.304 837 150 7.544 1.148 56 956 357 42 213 

Weingärten 42.221 12.240 4 25.864 9 3.724 2 379 

Obstanlagen 13.235 878 226 2.406 989 1 8.432 117 51 136 

Gartenbau 2.079 101 62 577 578 31 394 60 46 229 

Grünland (2) 858.967 11.860 82.797 174.922 224.927 85.264 162.824 81.796 34.502 75 
Almen, Bergmähder,
Hutweiden, Streuwiesen

770.612 3.002 140.781 7.491 6.269 145.040 93.858 306.729 67.421 22 

Forstwirtschaftlich
genutzte Fläche

2.542.809 65.577 305.504 918.463 249.271 133.579 590.946 232.413 41.689 5.367 

Summe 5.591.397 244.750 593.288 1.822.300 771.770 370.129 999.386 631.817 146.384 11.573 

Summe 2006 39,176 3,069 2,572 15,648 8,345 1,523 5,502 1,774 0,624 0,119 

Summe 2005 40,328 3,186 2,655 16,103 8,588 1,565 5,662 1,827 0,614 0,129 

1) Flächen bzw. Auszahlungen umfassen den Pauschalbetrag und die Vergütung nach dem tatsächlichen Verbrauch. 
2) Ausgenommen Almen, Bergmähder, Hutweiden und Streuwiesen.
3) Die Werte für 2006 liegen endgültig erst im Oktober 2007 vor. Eine Aktualisierung der Werte für 2006 wird im Internet www.gruenerbericht.at vorgenommen werden. 
     Vergütung der Mineralölsteuer auf Basis der Novelle des Mineralölsteuergesetzes BGBl. I Nr. 630/1994 idF BGBl. I Nr. 180/2004.

Quelle: BMLFUW, Abteilung II 5, LFRZ-Auswertung L052.

Beantragte Flächen in ha

Ausbezahlte Prämien in Mio. Euro (3)

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft im Zeitvergleich Tabelle 5.1.30

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Kontrollaktivitäten der AMA (Zahl der Prüfberichte) (1) Tabelle 5.1.29

Bilanzposten 2002 2003 2004 2005 2006

Pflanzlicher Bereich 46.724          52.495          55.361          59.861          50.814          

   ÖPUL (Maßnahmensumme) 14.389          16.156          15.490          13.391          13.591          

   Ausgleichszulage und BHK 10.918          11.602          11.134          11.274          11.594          

   Kulturpflanzenausgleich 6.182          5.413          5.854          

   Einheitliche Betriebsprämie 7.854          7.502          

Tierischer Bereich 51.536          49.304          51.038          31.793          10.487          

   Rinderkennzeichnung 11.938          10.617          9.865          8.805          

   Klassifizierung Rindfleisch 2.327

   Rinderprämie 6.349          6.362          

   Sonderprämie männliche Rinder 11.280          12.830          13.686          

   Schlachtprämie Schlachthöfe 1.180          904          

   Schlachtprämie Landwirte 8.773          7.963          7.682          

Cross Compliance 20.282

   Rinderkennzeichnung 7.415

   Grundwasserschutz 1.640

   Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 1.592

Milchbereich 4.615          4.671          5.509          6.473          6.095          

   Direktvermarktungsquoten Milch 2.242          2.544          1.122          2.091          1.888          

   Erzeuger Prüfung A-Quote 1.324

   Milchfettverarbeitung 810          775          818          844          1.039          

   Private Lagerung Butter 424          280          265          213          

Sonstige Bereiche 2.687          2.995          3.256          3.579          4.060          
Gesamtsumme 105.562          109.465          115.164          101.706          91.738          

1) Ausgewählte Positionen.
Quelle: BMLFUW, AMA.
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Betriebsprämie 2006  (1) Tabelle 5.2.1a

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

B u r g e n l a n d

             0 - 3.634 3.218           55,33            4.225.185       9,17            1.313           

      3.634 - 7.267 902           15,51            4.685.506       10,17            5.195           

      7.267 - 14.535 768           13,20            7.974.377       17,30            10.383           

    14.535 - 21.802 417           7,17            7.459.834       16,19            17.889           

    21.802 - 29.069 197           3,39            4.969.816       10,78            25.227           

    29.069 - 36.336 120           2,06            3.851.312       8,36            32.094           

    36.336 - 43.604 69           1,19            2.715.904       5,89            39.361           

    43.604 - 50.871 46           0,79            2.149.604       4,66            46.731           

    50.871 - 58.138 21           0,36            1.125.222       2,44            53.582           

    58.138 - 65.406 16           0,28            965.590       2,10            60.349           

    65.406 - 72.673 8           0,14            541.118       1,17            67.640           

    72.673 - 34           0,58            5.419.579       11,76            159.399           

    S u m m e 5.816           100,00            46.083.047       100,00            7.923           

K ä r n t e n

             0 -  3.634 8.978           79,55            10.200.575       34,11            1.136           

      3.634 -   7.267 1.402           12,42            7.073.827       23,65            5.046           

      7.267 - 14.535 685           6,07            6.819.922       22,80            9.956           

    14.535 - 21.802 138           1,22            2.397.166       8,01            17.371           

    21.802 - 29.069 34           0,30            850.264       2,84            25.008           

    29.069 - 36.336 18           0,16            588.775       1,97            32.710           

    36.336 - 43.604 7           0,06            267.089       0,89            38.156           

    43.604 - 50.871 4           0,04            190.737       0,64            47.684           

    50.871 - 58.138 4           0,04            215.119       0,72            53.780           

    58.138 - 65.406 8           0,07            488.563       1,63            61.070           

    65.406 - 72.673 2           0,02            140.241       0,47            70.121           

    72.673 - 6           0,05            676.412       2,26            112.735           

    S u m m e 11.286           100,00            29.908.690       100,00            2.650           

N i e d e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 14.537           45,66            22.673.616       9,84            1.560           

      3.634 - 7.267 6.615           20,78            34.785.184       15,10            5.259           

      7.267 - 14.535 6.285           19,74            65.334.482       28,35            10.395           

    14.535 - 21.802 2.618           8,22            46.086.421       20,00            17.604           

    21.802 - 29.069 1.029           3,23            25.737.101       11,17            25.012           

    29.069 - 36.336 397           1,25            12.768.471       5,54            32.162           

    36.336 - 43.604 161           0,51            6.363.934       2,76            39.528           

    43.604 - 50.871 69           0,22            3.218.788       1,40            46.649           

    50.871 - 58.138 39           0,12            2.120.083       0,92            54.361           

    58.138 - 65.406 22           0,07            1.351.316       0,59            61.423           

    65.406 - 72.673 8           0,03            556.912       0,24            69.614           

    72.673 - 57           0,18            9.437.356       4,10            165.568           

    S u m m e 31.837           100,00            230.433.665       100,00            7.238           

O b e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 17.328           61,71            23.209.368       20,58            1.339           

      3.634 - 7.267 6.084           21,67            31.280.646       27,74            5.141           

      7.267 - 14.535 3.615           12,87            36.090.060       32,00            9.983           

    14.535 - 21.802 743           2,65            12.783.001       11,33            17.205           

    21.802 - 29.069 199           0,71            4.955.030       4,39            24.900           

    29.069 - 36.336 62           0,22            1.975.565       1,75            31.864           

    36.336 - 43.604 19           0,07            753.506       0,67            39.658           

    43.604 - 50.871 19           0,07            906.051       0,80            47.687           

    50.871 - 58.138 5           0,02            272.330       0,24            54.466           

    58.138 - 65.406 2           0,01            123.975       0,11            61.987           

    65.406 - 72.673                       -                      -                           -                      -                       -

    72.673 - 5           0,02            426.080       0,38            85.216           

    S u m m e 28.081           100,00            112.775.613       100,00            4.016           

5.2 Verteilung der Förderungen (Darstellung gem. § 9 (3a) Landwirtschaftsgesetz)
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Betriebsprämie 2006  (1) Tabelle 5.2.1b

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

S a l z b u r g

             0 - 3.634 7.040           95,02            6.853.813       74,93            974           

      3.634 - 7.267 298           4,02            1.417.099       15,49            4.755           

      7.267 - 14.535 57           0,77            535.355       5,85            9.392           

    14.535 - 21.802 5           0,07            83.826       0,92            16.765           

    21.802 - 29.069 5           0,07            119.700       1,31            23.940           

    29.069 - 36.336 3           0,04            90.971       0,99            30.324           

    36.336 - 43.604                       -                      -                           -                      -                       -

    43.604 - 50.871 1           0,01            46.092       0,50            46.092           

    S u m m e 7.409           100,00            9.146.856       100,00            1.235           

S t e i e r m a r k

             0 - 3.634 23.539           83,54            26.505.203       44,05            1.126           

      3.634 - 7.267 3.265           11,59            16.360.357       27,19            5.011           

      7.267 - 14.535 1.070           3,80            10.343.859       17,19            9.667           

    14.535 - 21.802 199           0,71            3.442.887       5,72            17.301           

    21.802 - 29.069 61           0,22            1.517.147       2,52            24.871           

    29.069 - 36.336 24           0,09            802.820       1,33            33.451           

    36.336 - 43.604 5           0,02            194.678       0,32            38.936           

    43.604 - 50.871 3           0,01            142.819       0,24            47.606           

    50.871 - 58.138 4           0,01            217.385       0,36            54.346           

    58.138 - 65.406 4           0,01            244.888       0,41            61.222           

    65.406 - 72.673 1           0,00           66.507       0,11            66.507           

    72.673 - 3           0,01            331.109       0,55            110.370           

    S u m m e 28.178           100,00            60.169.658       100,00            2.135           

T i r o l

             0 - 3.634 10.801           95,66            9.648.648       74,24            893           

      3.634 - 7.267 386           3,42            1.870.579       14,39            4.846           

      7.267 - 14.535 80           0,71            744.005       5,72            9.300           

    14.535 - 21.802 13           0,12            226.361       1,74            17.412           

    21.802 - 29.069 1           0,01            21.870       0,17            21.870           

    29.069 - 36.336 2           0,02            65.648       0,51            32.824           

    36.336 - 43.604 4           0,04            165.809       1,28            41.452           

    43.604 - 50.871                       -                      -                           -                      -                       -

    50.871 - 58.138 1           0,01            54.619       0,42            54.619           

    58.138 - 65.406 1           0,01            63.911       0,49            63.911           

    65.406 - 72.673 2           0,02            135.141       1,04            67.571           

    S u m m e 11.291           100,00            12.996.591       100,00            1.151           

V o r a r l b e r g

             0 - 3.634 2.628           91,57            2.470.935       56,73            940           

      3.634 - 7.267 176           6,13            837.152       19,22            4.757           

      7.267 - 14.535 43           1,50            403.442       9,26            9.382           

    14.535 - 21.802 11           0,38            186.231       4,28            16.930           

    21.802 - 29.069 4           0,14            98.893       2,27            24.723           

    29.069 - 36.336 2           0,07            63.839       1,47            31.919           

    36.336 - 43.604 3           0,10            117.270       2,69            39.090           

    43.604 - 50.871                       -                      -                           -                      -                       -

    50.871 - 58.138 1           0,03            51.195           1,18           51.195           

    58.138 - 65.406 2           0,07            126.346           2,90            63.173           

    S u m m e 2.870           100,00            4.355.301       100,00            1.518           
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Betriebsprämie 2006  (1) Tabelle 5.2.1c

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

W i e n

             0 - 3.634 28           27,18            36.138       2,35            1.291           

      3.634 - 7.267 15           14,56            72.189       4,69            4.813           

      7.267 - 14.535 34           33,01            381.053       24,75            11.207           

    14.535 - 21.802 9           8,74            167.259       10,86            18.584           

    21.802 - 29.069 5           4,85            129.399       8,40            25.880           

    29.069 - 36.336 4           3,88            123.129       8,00            30.782           

    36.336 - 43.604 2           1,94            78.375       5,09            39.187           

    43.604 - 50.871 1           0,97            46.714       3,03            46.714           

    50.871 - 58.138 1           0,97            52.459       3,41            52.459           

    58.138 - 65.406                       -                      -                           -                      -                       -

    65.406 - 72.673                       -                      -                           -                      -                       -

    72.673 - 4           3,88            452.938       29,42            113.235           

    S u m m e 103           100,00            1.539.654       100,00            14.948           

Ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 88.097           69,44            105.823.480       20,86            1.201           

      3.634 - 7.267 19.143           15,09            98.382.537       19,39            5.139           

      7.267 - 14.535 12.637           9,96            128.626.554       25,35            10.179           

    14.535 - 21.802 4.153           3,27            72.832.986       14,35            17.537           

    21.802 - 29.069 1.535           1,21            38.399.221       7,57            25.016           

    29.069 - 36.336 632           0,50            20.330.531       4,01            32.169           

    36.336 - 43.604 270           0,21            10.656.566       2,10            39.469           

    43.604 - 50.871 143           0,11            6.700.806       1,32            46.859           

    50.871 - 58.138 76           0,06            4.108.413       0,81            54.058           

    58.138 - 65.406 55           0,04            3.364.588       0,66            61.174           

    65.406 - 72.673 21           0,02            1.439.919       0,28            68.568           

    72.673 - 109           0,09            16.743.475       3,30            153.610           

    S u m m e 126.871           100,00            507.409.075       100,00            3.999           

1) Die Summe der Bundesländerwerte kann auf Grund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2007; LFRZ-Auswertung L055.

Tierprämien 2006 - Mutterkühe Tabelle 5.2.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Tierprämien 2006 - Schlachtprämie für Rinder und Kälber Tabelle 5.2.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Milchprämie 2006 Tabelle 5.2.4

Größenklassen (in Euro)
(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle
(Betriebe)

Prozent Summe (in Euro) Prozent
Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

B u r g e n l a n d

             0 - 3.634 321           81,06            336.950       34,33            1.050           

      3.634 - 7.267 46           11,62            234.514       23,89            5.098           

      7.267 - 14.535 22           5,56            244.927       24,96            11.133           

    14.535 - 21.802 4           1,01            77.912       7,94            19.478           

    21.802 - 29.069 1           0,25            24.797       2,53            24.797           

    29.069 - 36.336 2           0,51            62.342       6,35            31.171           

    S u m m e 396           100,00            981.441       100,00            2.478           

K ä r n t e n

             0 - 3.634 3.149           89,08            3.225.926       56,98            1.024           

      3.634 - 7.267 299           8,46            1.496.441       26,43            5.005           

      7.267 - 14.535 78           2,21            747.048       13,19            9.578           

    14.535 - 21.802 5           0,14            85.790       1,52            17.158           

    21.802 - 29.069 4           0,11            106.487       1,88            26.622           

    S u m m e 3.535           100,00            5.661.691       100,00            1.602           

N i e d e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 8.161           85,38            10.380.118       56,00            1.272           

      3.634 - 7.267 1.150           12,03            5.605.584       30,24            4.874           

      7.267 - 14.535 225           2,35            2.100.435       11,33            9.335           

    14.535 - 21.802 17           0,18            302.675       1,63            17.804           

    21.802 - 29.069 3           0,03            68.773       0,37            22.924           

    29.069 - 36.336 1           0,01            30.984       0,17            30.984           

    36.336 - 43.604 1           0,01            46.713       0,25            46.713           

    S u m m e 9.558           100,00            18.535.281       100,00            1.939           

O b e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 12.598           86,07            16.852.977       58,81            1.338           

      3.634 - 7.267 1.689           11,54            8.243.408       28,77            4.881           

      7.267 - 14.535 317           2,17            2.911.699       10,16            9.185           

    14.535 - 21.802 25           0,17            427.560       1,49            17.102           

    21.802 - 29.069 6           0,04            153.367       0,54            25.561           

    29.069 - 36.336 2           0,01            66.388       0,23            33.194           

    S u m m e 14.637           100,00            28.655.398       100,00            1.958           

S a l z b u r g

             0 - 3.634 4.625           87,99            5.890.819       61,70            1.274           

      3.634 - 7.267 529           10,06            2.585.814       27,08            4.888           

      7.267 - 14.535 88           1,67            831.350       8,71            9.447           

    14.535 - 21.802 14           0,27            240.221       2,52            17.159           

    S u m m e 5.256           100,00            9.548.204       100,00            1.817           

S t e i e r m a r k

             0 - 3.634 7.086           88,16            8.713.838       61,47            1.230           

      3.634 - 7.267 781           9,72            3.821.397       26,96            4.893           

      7.267 - 14.535 161           2,00            1.462.166       10,31            9.082           

    14.535 - 21.802 7           0,09            108.456       0,77            15.494           

    21.802 - 29.069 3           0,04            69.659       0,49            23.220           

    S u m m e 8.038           100,00            14.175.515       100,00            1.764           

T i r o l

             0 - 3.634 6.086           91,03            6.648.243       65,20            1.092           

      3.634 - 7.267 492           7,36            2.375.661       23,30            4.829           

      7.267 - 14.535 92           1,38            858.154       8,42            9.328           

    14.535 - 21.802 11           0,16            191.501       1,88            17.409           

    21.802 - 29.069 4           0,06            89.327       0,88            22.332           

    29.069 - 36.336 1           0,01            33.256       0,33            33.256           

    S u m m e 6.686           100,00            10.196.142       100,00            1.525           

V o r a r l b e r g

             0 - 3.634 1.587           80,93            2.233.048       48,61            1.407           

      3.634 - 7.267 289           14,74            1.468.897       31,97            5.083           

      7.267 - 14.535 76           3,88            736.149       16,02            9.686           

    14.535 - 21.802 8           0,41            130.068       2,83            16.259           

    21.802 - 29.069 1           0,05            26.032       0,57            26.032           

    S u m m e 1.961           100,00            4.594.194       100,00            2.343           

Ö s t e r r e i c h (1)

             0 - 3.634 43.613           87,11            54.281.918       58,78            1.245           

      3.634 - 7.267 5.275           10,54            25.831.716       27,97            4.897           

      7.267 - 14.535 1.059           2,12            9.891.927       10,71            9.341           

    14.535 - 21.802 91           0,18            1.564.181       1,69            17.189           

    21.802 - 29.069 22           0,04            538.442       0,58            24.475           

    29.069 - 36.336 6           0,01            192.969       0,21            32.162           

    36.336 - 43.604 1           0,00            46.713       0,05            46.713           

    S u m m e 50.067           100,00            92.347.866       100,00            1.844           

1) Die Summe der Bundesländerwerte kann auf Grund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Jänner 2007; LFRZ-Auswertung L041.
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Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 2006 (1) Tabelle 5.2.5

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

B u r g e n l a n d

             0 - 3.634 3.873           94,21            2.776.938       69,40            717           

      3.634 - 7.267 227           5,52            1.138.290       28,45            5.014           

      7.267 - 14.535 11           0,27            85.917       2,15            7.811           

    S u m m e 4.111           100,00            4.001.145       100,00            973           

K ä r n t e n

             0 - 3.634 7.676           65,03            11.876.495       32,54            1.547           

      3.634 - 7.267 3.263           27,64            16.513.628       45,24            5.061           

      7.267 - 14.535 840           7,12            7.704.266       21,11            9.172           

    14.535 - 21.802 25           0,21            406.070       1,11            16.243           

    S u m m e 11.804           100,00            36.500.460       100,00            3.092           

N i e d e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 14.293           72,92            24.338.240       46,90            1.703           

      3.634 - 7.267 4.832           24,65            23.465.720       45,22            4.856           

      7.267 - 14.535 475           2,42            4.078.936       7,86            8.587           

    14.535 - 21.802 1           0,01            14.731       0,03            14.731           

    S u m m e 19.601           100,00            51.897.627       100,00            2.648           

O b e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 14.031           80,60            25.151.554       60,29            1.793           

      3.634 - 7.267 3.172           18,22            14.809.835       35,50            4.669           

      7.267 - 14.535 205           1,18            1.756.582       4,21            8.569           

    S u m m e 17.408           100,00            41.717.971       100,00            2.396           

S a l z b u r g

             0 - 3.634 4.257           56,98            8.007.611       28,27            1.881           

      3.634 - 7.267 2.307           30,88            11.750.378       41,48            5.093           

      7.267 - 14.535 889           11,90            8.282.679       29,24            9.317           

    14.535 - 21.802 18           0,24            288.110       1,02            16.006           

    S u m m e 7.471           100,00            28.328.779       100,00            3.792           

S t e i e r m a r k

             0 - 3.634 20.279           78,29            21.935.461       40,80            1.082           

      3.634 - 7.267 4.748           18,33            23.853.653       44,37            5.024           

      7.267 - 14.535 868           3,35            7.862.388       14,63            9.058           

    14.535 - 21.802 7           0,03            107.766       0,20            15.395           

    S u m m e 25.902           100,00            53.759.268       100,00            2.075           

T i r o l

             0 - 3.634 6.453           52,32            12.487.438       26,67            1.935           

      3.634 - 7.267 4.737           38,41            23.966.062       51,18            5.059           

      7.267 - 14.535 1.124           9,11            10.048.434       21,46            8.940           

    14.535 - 21.802 20           0,16            326.932       0,70            16.347           

    S u m m e 12.334           100,00            46.828.867       100,00            3.797           

V o r a r l b e r g

             0 - 3.634 1.884           57,11            3.403.145       28,07            1.806           

      3.634 - 7.267 1.066           32,31            5.439.127       44,87            5.102           

      7.267 - 14.535 336           10,18            3.071.734       25,34            9.142           

    14.535 - 21.802 13           0,39            208.201       1,72            16.015           

    S u m m e 3.299           100,00            12.122.206       100,00            3.675           

Ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 72.746           71,37            109.976.881       39,97            1.512           

      3.634 - 7.267 24.352           23,89            120.936.694       43,95            4.966           

      7.267 - 14.535 4.748           4,66            42.890.936       15,59            9.033           

    14.535 - 21.802 84           0,08            1.351.810       0,49            16.093           

    S u m m e 101.930           100,00            275.156.322       100,00            2.699           

1) Ohne Flächenbeitrag 3; Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; Invekosdaten mit Stand Oktober 2006; LFRZ-Auswertung L012.
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Agrarumweltprogramm 2006 (ÖPUL) Tabelle 5.2.6a

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

B u r g e n l a n d

             0 - 3.634 3.559           53,33            5.049.274       10,07            1.419           

      3.634 - 7.267 1.222           18,31            6.356.688       12,68            5.202           

      7.267 - 14.535 980           14,69            10.035.628       20,02            10.240           

    14.535 - 21.802 402           6,02            7.146.873       14,26            17.778           

    21.802 - 29.069 200           3,00            5.028.529       10,03            25.143           

    29.069 - 36.336 113           1,69            3.672.094       7,33            32.496           

    36.336 - 43.604 61           0,91            2.428.009       4,84            39.803           

    43.604 - 50.871 40           0,60            1.879.913       3,75            46.998           

    50.871 - 58.138 26           0,39            1.411.160       2,82            54.275           

    58.138 - 65.406 19           0,28            1.173.645       2,34            61.771           

    65.406 - 72.673 14           0,21            959.674       1,91            68.548           

    72.673 - 37           0,55            4.980.332       9,94            134.604           

    S u m m e 6.673           100,00            50.121.817       100,00            7.511           

K ä r n t e n

             0 - 3.634 7.220           64,40            12.308.832       29,13            1.705           

      3.634 - 7.267 2.641           23,56            13.489.265       31,92            5.108           

      7.267 - 14.535 1.100           9,81            10.632.035       25,16            9.665           

    14.535 - 21.802 164           1,46            2.806.738       6,64            17.114           

    21.802 - 29.069 54           0,48            1.338.282       3,17            24.783           

    29.069 - 36.336 17           0,15            542.225       1,28            31.896           

    36.336 - 43.604 5           0,04            202.858       0,48            40.572           

    43.604 - 50.871 4           0,04            188.407       0,45            47.102           

    50.871 - 58.138 2           0,02            109.513       0,26            54.757           

    58.138 - 65.406                       -                      -                          -                      -                       -

    65.406 - 72.673 1           0           66.685           0           66.685           

    72.673 - 4           0,04            572.034       1,35            143.009           

    S u m m e 11.212           100,00            42.256.875       100,00            3.769           

N i e d e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 13.811           41,15            23.823.747       10,09            1.725           

      3.634 - 7.267 8.761           26,10            46.098.988       19,51            5.262           

      7.267 - 14.535 7.321           21,81            74.514.450       31,54            10.178           

    14.535 - 21.802 2.200           6,55            38.657.110       16,36            17.571           

    21.802 - 29.069 747           2,23            18.540.418       7,85            24.820           

    29.069 - 36.336 334           1,00            10.735.344       4,54            32.142           

    36.336 - 43.604 147           0,44            5.806.764       2,46            39.502           

    43.604 - 50.871 77           0,23            3.613.369       1,53            46.927           

    50.871 - 58.138 49           0,15            2.655.002       1,12            54.184           

    58.138 - 65.406 32           0,10            1.960.530       0,83            61.267           

    65.406 - 72.673 21           0,06            1.451.620       0,61            69.125           

    72.673 - 66           0,20            8.369.226       3,54            126.806           

    S u m m e 33.566           100,00            236.226.568       100,00            7.038           

O b e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 15.520           56,34            26.109.309       22,81            1.682           

      3.634 - 7.267 7.849           28,49            40.452.167       35,34            5.154           

      7.267 - 14.535 3.493           12,68            33.749.667       29,49            9.662           

    14.535 - 21.802 517           1,88            8.922.284       7,80            17.258           

    21.802 - 29.069 113           0,41            2.792.094       2,44            24.709           

    29.069 - 36.336 31           0,11            982.422       0,86            31.691           

    36.336 - 43.604 8           0,03            324.837       0,28            40.605           

    43.604 - 50.871 5           0,02            236.744       0,21            47.349           

    50.871 - 58.138 5           0,02            275.526       0,24            55.105           

    58.138 - 65.406 2           0,01            122.217       0,11            61.109           

    65.406 - 72.673                       -                      -                          -                      -                       -

    72.673 - 4           0,01            486.545       0,43            121.636           

    S u m m e 27.547           100,00            114.453.810       100,00            4.155           

S a l z b u r g

             0 - 3.634 3.274           40,00            6.554.272       13,77            2.002           

      3.634 - 7.267 2.625           32,07            13.780.651       28,95            5.250           

      7.267 - 14.535 1.830           22,36            18.258.053       38,36            9.977           

    14.535 - 21.802 346           4,23            5.924.574       12,45            17.123           

    21.802 - 29.069 76           0,93            1.877.314       3,94            24.701           

    29.069 - 36.336 26           0,32            835.223       1,75            32.124           

    36.336 - 43.604 7           0,09            277.668       0,58            39.667           

    43.604 - 50.871 2           0,02            88.984       0,19            44.492           

    S u m m e 8.186           100,00            47.596.738       100,00            5.814           
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Agrarumweltprogramm 2006 (ÖPUL) Tabelle 5.2.6b

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

S t e i e r m a r k

             0 - 3.634 15.320           67,05            22.050.277       28,21            1.439           

      3.634 - 7.267 4.818           21,09            24.846.181       31,78            5.157           

      7.267 - 14.535 2.280           9,98            22.105.172       28,28            9.695           

    14.535 - 21.802 313           1,37            5.417.944       6,93            17.310           

    21.802 - 29.069 79           0,35            1.937.929       2,48            24.531           

    29.069 - 36.336 17           0,07            550.454       0,70            32.380           

    36.336 - 43.604 6           0,03            239.073       0,31            39.846           

    43.604 - 50.871 8           0,04            370.930       0,47            46.366           

    50.871 - 58.138 4           0,02            207.947       0,27            51.987           

    58.138 - 65.406 1           0,004            62.292       0,08            62.292           

    65.406 - 72.673                       -                      -                          -                      -                       -

    72.673 - 4           0,018            390.017       0,50            97.504           
    S u m m e 22.850           100,00            78.178.219       100,00            3.421           

T i r o l

             0 - 3.634 8.114           63,12            14.382.871       28,87            1.773           

      3.634 - 7.267 3.026           23,54            15.457.080       31,02            5.108           

      7.267 - 14.535 1.394           10,84            13.682.988       27,46            9.816           

    14.535 - 21.802 236           1,84            4.012.303       8,05            17.001           

    21.802 - 29.069 62           0,48            1.542.828       3,10            24.884           

    29.069 - 36.336 19           0,15            616.979       1,24            32.473           

    36.336 - 43.604 2           0,02            76.312       0,15            38.156           

    43.604 - 50.871                       -                      -                          -                      -                       -

    50.871 - 58.138 1           0,01            53.054       0,11            53.054           
    S u m m e 12.854           100,00            49.824.415       100,00            3.876           

V o r a r l b e r g

             0 - 3.634 1.761           50,57            3.023.718       16,70            1.717           

      3.634 - 7.267 840           24,12            4.457.197       24,61            5.306           

      7.267 - 14.535 686           19,70            6.901.697       38,11            10.061           

    14.535 - 21.802 151           4,34            2.590.223       14,30            17.154           

    21.802 - 29.069 40           1,15            991.899       5,48            24.797           

    29.069 - 36.336 2           0,06            63.733       0,35            31.866           

    36.336 - 43.604 1           0,03            37.381       0,21            37.381           

    43.604 - 50.871 1           0,03            44.711       0,25            44.711           
    S u m m e 3.482           100,00            18.110.559       100,00            5.201           

W i e n

             0 - 3.634 115           50,00            235.963       14,50            2.052           

      3.634 - 7.267 64           27,83            328.784       20,21            5.137           

      7.267 - 14.535 28           12,17            286.209       17,59            10.222           

    14.535 - 21.802 8           3,48            144.202       8,86            18.025           

    21.802 - 29.069 9           3,91            228.345       14,04            25.372           

    29.069 - 36.336 2           0,87            70.435       4,33            35.217           

    36.336 - 43.604 1           0,43            38.039       2,34            38.039           

    43.604 - 50.871                       -                      -                          -                      -                       -

    50.871 - 58.138 1           0           52.271           3           52.271           

    58.138 - 65.406                       -                      -                          -                      -                       -

    65.406 - 72.673                       -                      -                          -                      -                       -

    72.673 - 2           0,87            242.578       14,91            121.289           
    S u m m e 230           100,00            1.626.827       100,00            7.073           

Ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 68.694           54,26            113.538.263       17,78            1.653           

      3.634 - 7.267 31.846           25,15            165.267.003       25,89            5.190           

      7.267 - 14.535 19.112           15,10            190.165.898       29,79            9.950           

    14.535 - 21.802 4.337           3,43            75.622.251       11,85            17.437           

    21.802 - 29.069 1.380           1,09            34.277.637       5,37            24.839           

    29.069 - 36.336 561           0,44            18.068.908       2,83            32.208           

    36.336 - 43.604 238           0,19            9.430.940       1,48            39.626           

    43.604 - 50.871 137           0,11            6.423.058       1,01            46.884           

    50.871 - 58.138 88           0,07            4.764.473       0,75            54.142           

    58.138 - 65.406 54           0,04            3.318.685       0,52            61.457           

    65.406 - 72.673 36           0,03            2.477.978       0,39            68.833           

    72.673 - 117           0,09            15.040.734       2,36            128.553           
    S u m m e 126.600           100,00            638.395.828       100,00            5.043           
1) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2007; LFRZ-Auswertung L008.
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Alle über INVEKOS abgewickelten Förderungen 2006 - Gesamtsumme (1) Tabelle 5.2.7a

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

B u r g e n l a n d

             0 - 3.634 3.188           42,95            4.844.817     4,71            1.520           

      3.634 - 7.267 1.240           16,71            6.531.347     6,35            5.267           

      7.267 - 14.535 1.153           15,53            12.027.015     11,69            10.431           

    14.535 - 21.802 521           7,02            9.304.290     9,05            17.859           

    21.802 - 29.069 323           4,35            8.079.806     7,86            25.015           

    29.069 - 36.336 243           3,27            7.910.613     7,69            32.554           

    36.336 - 43.604 176           2,37            6.990.639     6,80            39.720           

    43.604 - 50.871 145           1,95            6.856.113     6,67            47.284           

    50.871 - 58.138 102           1,37            5.572.764     5,42            54.635           

    58.138 - 65.406 63           0,85            3.879.409     3,77            61.578           

    65.406 - 72.673 54           0,73            3.716.285     3,61            68.820           

    72.673 - 214           2,88            27.129.796     26,38            126.775           

    S u m m e 7.422           100,00            102.842.895     100,00            13.856           

K ä r n t e n

             0 - 3.634 3.871           29,94            6.682.542     5,16            1.726           

      3.634 - 7.267 2.698           20,87            14.554.742     11,24            5.395           

      7.267 - 14.535 3.505           27,11            37.006.187     28,57            10.558           

    14.535 - 21.802 1.558           12,05            27.507.238     21,23            17.655           

    21.802 - 29.069 666           5,15            16.612.126     12,82            24.943           

    29.069 - 36.336 313           2,42            10.058.522     7,76            32.136           

    36.336 - 43.604 136           1,05            5.397.332     4,17            39.686           

    43.604 - 50.871 72           0,56            3.366.089     2,60            46.751           

    50.871 - 58.138 45           0,35            2.454.794     1,90            54.551           

    58.138 - 65.406 19           0,15            1.164.591     0,90            61.294           

    65.406 - 72.673 9           0,07            626.351     0,48            69.595           

    72.673 - 36           0,28            4.108.617     3,17            114.128           

    S u m m e 12.928           100,00            129.539.131     100,00            10.020           

N i e d e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 7.152           20,00            11.280.542     2,02            1.577           

      3.634 - 7.267 5.187           14,50            28.254.067     5,06            5.447           

      7.267 - 14.535 9.112           25,48            97.752.553     17,49            10.728           

    14.535 - 21.802 5.931           16,59            106.029.100     18,97            17.877           

    21.802 - 29.069 3.603           10,08            90.428.815     16,18            25.098           

    29.069 - 36.336 1.917           5,36            62.278.973     11,14            32.488           

    36.336 - 43.604 1.088           3,04            43.246.316     7,74            39.748           

    43.604 - 50.871 645           1,80            30.267.646     5,42            46.927           

    50.871 - 58.138 394           1,10            21.334.001     3,82            54.147           

    58.138 - 65.406 220           0,62            13.494.157     2,41            61.337           

    65.406 - 72.673 159           0,44            10.968.815     1,96            68.986           

    72.673 - 353           0,99            43.593.471     7,80            123.494           

    S u m m e 35.761           100,00            558.928.457     100,00            15.630           

O b e r ö s t e r r e i c h

             0 - 3.634 7.823           25,94            13.084.713     4,05            1.673           

      3.634 - 7.267 5.513           18,28            29.785.890     9,22            5.403           

      7.267 - 14.535 8.774           29,10            93.913.611     29,06            10.704           

    14.535 - 21.802 4.632           15,36            81.914.160     25,35            17.684           

    21.802 - 29.069 2.076           6,88            51.505.964     15,94            24.810           

    29.069 - 36.336 749           2,48            24.034.205     7,44            32.088           

    36.336 - 43.604 305           1,01            12.063.473     3,73            39.552           

    43.604 - 50.871 122           0,40            5.729.700     1,77            46.965           

    50.871 - 58.138 67           0,22            3.635.463     1,13            54.261           

    58.138 - 65.406 34           0,11            2.098.834     0,65            61.730           

    65.406 - 72.673 22           0,07            1.501.010     0,46            68.228           

    72.673 - 38           0,13            3.853.986     1,19            101.421           

    S u m m e 30.155           100,00            323.121.008     100,00            10.715           
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Alle über INVEKOS abgewickelten Förderungen 2006 - Gesamtsumme (1) Tabelle 5.2.7b

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

S a l z b u r g

             0 - 3.634 1.341           15,82            2.570.808     2,53            1.917           

      3.634 - 7.267 1.553           18,32            8.528.179     8,38            5.491           

      7.267 - 14.535 3.025           35,68            32.008.697     31,47            10.581           

    14.535 - 21.802 1.526           18,00            26.999.164     26,54            17.693           

    21.802 - 29.069 589           6,95            14.644.508     14,40            24.863           

    29.069 - 36.336 241           2,84            7.695.489     7,57            31.931           

    36.336 - 43.604 102           1,20            4.032.088     3,96            39.530           

    43.604 - 50.871 61           0,72            2.871.522     2,82            47.074           

    50.871 - 58.138 22           0,26            1.191.231     1,17            54.147           

    58.138 - 65.406 8           0,09            486.941     0,48            60.868           

    65.406 - 72.673 3           0,04            206.819     0,20            68.940           

    72.673 - 6           0,07            479.866     0,47            79.978           

    S u m m e 8.477           100           101.715.314     100           11.999           

S t e i e r m a r k

             0 - 3.634 15.060           47,34            22.071.829     9,76            1.466           

      3.634 - 7.267 5.892           18,52            31.134.402     13,77            5.284           

      7.267 - 14.535 6.216           19,54            64.668.044     28,60            10.403           

    14.535 - 21.802 2.737           8,60            48.241.310     21,33            17.626           

    21.802 - 29.069 1.098           3,45            27.249.825     12,05            24.818           

    29.069 - 36.336 427           1,34            13.750.123     6,08            32.202           

    36.336 - 43.604 184           0,58            7.226.695     3,20            39.276           

    43.604 - 50.871 94           0,30            4.397.982     1,94            46.787           

    50.871 - 58.138 40           0,13            2.169.138     0,96            54.228           

    58.138 - 65.406 19           0,06            1.164.775     0,52            61.304           

    65.406 - 72.673 13           0,04            890.795     0,39            68.523           

    72.673 - 31           0,10            3.178.635     1,41            102.537           

    S u m m e 31.811           100,00            226.143.554     100,00            7.109           

T i r o l

             0 - 3.634 3.209           23,50            6.054.930     4,72            1.887           

      3.634 - 7.267 3.426           25,09            18.590.556     14,48            5.426           

      7.267 - 14.535 4.364           31,96            45.181.084     35,20            10.353           

    14.535 - 21.802 1.678           12,29            29.471.884     22,96            17.564           

    21.802 - 29.069 613           4,49            15.218.237     11,86            24.826           

    29.069 - 36.336 218           1,60            7.033.174     5,48            32.262           

    36.336 - 43.604 79           0,58            3.119.009     2,43            39.481           

    43.604 - 50.871 30           0,22            1.402.745     1,09            46.758           

    50.871 - 58.138 13           0,10            704.502     0,55            54.192           

    58.138 - 65.406 11           0,08            671.482     0,52            61.044           

    65.406 - 72.673 4           0,03            269.368     0,21            67.342           

    72.673 - 8           0,06            634.439     0,49            79.305           

    S u m m e 13.653           100,00            128.351.411     100,00            9.401           

V o r a r l b e r g

             0 - 3.634 908           24,93            1.598.743     3,84            1.761           

      3.634 - 7.267 715           19,63            3.861.781     9,28            5.401           

      7.267 - 14.535 922           25,32            9.564.612     22,97            10.374           

    14.535 - 21.802 571           15,68            10.172.720     24,43            17.816           

    21.802 - 29.069 283           7,77            7.066.653     16,97            24.971           

    29.069 - 36.336 139           3,82            4.516.741     10,85            32.495           

    36.336 - 43.604 51           1,40            2.008.938     4,82            39.391           

    43.604 - 50.871 31           0,85            1.427.756     3,43            46.057           

    50.871 - 58.138 10           0,27            531.448     1,28            53.145           

    58.138 - 65.406 6           0,16            368.155     0,88            61.359           

    65.406 - 72.673 1           0,03            67.401     0,16            67.401           

    72.673 - 5           0,14            451.437     1,08            90.287           

    S u m m e 3.642           100,00            41.636.384     100,00            11.432           
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Alle über INVEKOS abgewickelten Förderungen 2006 - Gesamtsumme (1) Tabelle 5.2.7c

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

W i e n

             0 - 3.634 117           47,56            229.747     7,21            1.964           

      3.634 - 7.267 49           19,92            252.959     7,93            5.162           

      7.267 - 14.535 21           8,54            216.191     6,78            10.295           

    14.535 - 21.802 21           8,54            375.598     11,78            17.886           

    21.802 - 29.069 12           4,88            310.728     9,75            25.894           

    29.069 - 36.336 7           2,85            225.196     7,06            32.171           

    36.336 - 43.604 3           1,22            112.292     3,52            37.431           

    43.604 - 50.871 4           1,63            192.916     6,05            48.229           

    50.871 - 58.138 1           0,41            52.364     1,64            52.364           

    58.138 - 65.406 1           0,41            61.808     1,94            61.808           

    65.406 - 72.673 1           0,41            68.368     2,14            68.368           

    72.673 - 9           3,66            1.090.340     34,20            121.149           

    S u m m e 246           100,00            3.188.508     100,00            12.961           

Ö s t e r r e i c h (2)

             0 - 3.634 42.669           29,61            68.418.672     4,24            1.603           

      3.634 - 7.267 26.273           18,23            141.493.923     8,76            5.386           

      7.267 - 14.535 37.092           25,74            392.337.995     24,29            10.577           

    14.535 - 21.802 19.175           13,31            340.015.465     21,05            17.732           

    21.802 - 29.069 9.263           6,43            231.116.661     14,31            24.951           

    29.069 - 36.336 4.254           2,95            137.503.035     8,51            32.323           

    36.336 - 43.604 2.124           1,47            84.196.782     5,21            39.641           

    43.604 - 50.871 1.204           0,84            56.512.470     3,50            46.937           

    50.871 - 58.138 694           0,48            37.645.705     2,33            54.245           

    58.138 - 65.406 381           0,26            23.390.153     1,45            61.391           

    65.406 - 72.673 266           0,18            18.315.212     1,13            68.854           

    72.673 - 700           0,49            84.520.587     5,23            120.744           

    S u m m e 144.095           100,00            1.615.466.662     100,00            11.211           

1) Die Summe aller Förderungen ist größer als die Summe, die sich aus den Tabellen 5.2.1 bis 5.2.6 ergibt, da in der Gesamtsumme auch noch die Förderungs-
    maßnahmen (die gekoppelten Flächenmaßnahmen: 2, 75 Mio. Euro) sowie geringfügige Nachzahlungen zu den 
    Fördermaßnahmen Ausgleichszulage und ÖPUL enthalten sind.  Letztere ergeben sich auf Grund der späteren Auswertung der Tabelle 5.2.7 "Invekos gesamt".
    Eine Auswertung mit gerundeten Größenklassen ist unter www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at für die Tabellen 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, und 5.2.7 
    zu finden (jeweils als zweites Tabellenblatt).
2) Die Summe der Bundesländerwerte kann auf Grund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Juni 2007; LFRZ-Auswertung L040.

Ländliche Entwicklung - Niederlassungsprämie 2006 (Auszug) Tabelle 5.2.8

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)

Anzahl der Förderfälle

(Betriebe)
Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

Ö s t e r r e i c h (2)

             0 - 3.634 80           5,50            99.476     0,82            1.243           

      3.634 - 7.267 202           13,88            959.500     7,86            4.750           

      7.267 - 14.535 1.173           80,62            11.143.237     91,32            9.500           

    S u m m e 1.455           100,00            12.202.214     100,00            8.386           

1) Die Auszahlung für das Ziel 1 Gebiet Burgenland wird nicht über die AMA abgewickelt.
2) Die Summe der Bundesländerwerte kann auf Grund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; Stand 31.12.2006; Auswertung E008.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Ländliche Entwicklung - Investitionszuschuss 2006 (Auszug) Tabelle 5.2.9

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)
Anzahl der Förderfälle Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

Ö s t e r r e i c h (2)

             0 - 3.634 3.274           40,89            6.874.216     9,80            2.100           

      3.634 - 7.267 1.988           24,83            10.256.937     14,62            5.159           

      7.267 - 14.535 1.389           17,35            14.276.107     20,35            10.278           

    14.535 - 21.802 553           6,91            9.808.374     13,98            17.737           

    21.802 - 29.069 329           4,11            8.245.285     11,76            25.062           

    29.069 - 36.336 205           2,56            6.611.537     9,43            32.251           

    36.336 - 43.604 109           1,36            4.334.470     6,18            39.766           

    43.604 - 50.871 58           0,72            2.752.404     3,92            47.455           

    50.871 - 58.138 50           0,62            2.713.649     3,87            54.273           

    58.138 - 65.406 24           0,30            1.490.547     2,13            62.106           

    65.406 - 72.673 7           0,09            478.162     0,68            68.309           

    72.673 - 21           0,26            2.296.308     3,27            109.348           

    S u m m e 8.007           100,00            70.137.996     100,00            8.760           

1) Die Auszahlung für das Ziel 1 Gebiet Burgenland wird nicht über die AMA abgewickelt.
2) Die Summe der Bundesländerwerte kann auf Grund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; Stand 31.12.2006; Auswertung E008.

Ländliche Entwicklung 2006 - Sonstige Maßnahmen insgesamt (1) (Auszug) Tabelle 5.2.10

Größenklassen (in Euro)

(lt. LWG § 9(3), umgerechnete Schillingbeträge)
Anzahl der Förderfälle Prozent Summe (in Euro) Prozent

Durchschnittlicher

Betrag/Fall (in Euro)

Ö s t e r r e i c h (3)

             0 - 3.634 13.268           59,16            13.479.932     6,99            1.016           

      3.634 - 7.267 3.148           14,04            16.244.790     8,42            5.160           

      7.267 - 14.535 3.385           15,09            33.778.180     17,51            9.979           

    14.535 - 21.802 876           3,91            15.522.049     8,05            17.719           

    21.802 - 29.069 515           2,30            12.846.209     6,66            24.944           

    29.069 - 36.336 335           1,49            10.852.065     5,63            32.394           

    36.336 - 43.604 204           0,91            8.113.822     4,21            39.774           

    43.604 - 50.871 122           0,54            5.786.984     3,00            47.434           

    50.871 - 58.138 101           0,45            5.467.860     2,83            54.137           

    58.138 - 65.406 61           0,27            3.782.580     1,96            62.010           

    65.406 - 72.673 39           0,17            2.663.522     1,38            68.295           

    72.673 - 372           1,66            64.365.944     33,37            173.027           

    S u m m e 22.426           100,00            192.903.937     100,00            8.602           

1) Umfassen die Maßnahmen Investitionszuschuss, Niederlassungsprämie, Berufsbildung, Verarbeitung und Vermarktung sowie Anpassung und Entwicklung von ländlichen
    Gebieten und Forstwirtschaft.
2) Die Auszahlung für das Ziel 1-Gebiet Burgenland wird nicht über die AMA abgewickelt.
3) Die Summe der Bundesländerwerte kann auf Grund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMLFUW; AMA; Stand 31.12.2006; Auswertung E008.

Förderungen 2006 - Gesamtsumme aus INVEKOS und LE-Sonstige Tabelle 5.2.11

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.



263Grüner Bericht 2007

Entwicklung der automatischen Holzfeuerungsanlagen (1) Tabelle 5.4.1
Summe

1980 - 2006

Anzahl 8.057   25.319   6.884   7.751   8.932   12.730   14.416   91.365   

Leistung kW 353.837   920.570   190.897   222.745   251.859   364.360   397.359   2.898.330   

davon Pellets-
zentralheizungen

Anzahl 7.342   4.492   5.193   6.077   8.874   10.467   47.377

Anzahl 1.389   1.919   223   332   369   653   777   5.963   

Leistung kW 412.638   551.806   66.407   93.885   90.002   222.400   226.946   1.734.356   

Anzahl 178   284   26   36   43   78   82   781   

Leistung kW 340.688   681.433   71.400   124.950   221.810   336.500   320.430   2.227.824   

Gesamtzahl 9.624   27.522   7.133   8.119   9.344   13.461   15.275   98.109   
Leistung kW 1.107.163   2.153.809   328.704   441.580   563.671   923.260   944.735   6.860.510   

1) Ohne Stückgutheizungen.

Quelle: Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Kleinanlagen
(bis 100 kW)

Mittlere Anlagen
(über 100 bis 1 MW)

Großanlagen
(über 1 MW)

1980 - 1990 1991 - 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Entwicklung der Flächen bei nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROS) (1) Tabelle 5.4.2

2002 2003 2004 2005 2006

Flächen in ha

Getreide 711   1.206   1.259   2.358   4.936   679   

Weichweizen 310   301   181   279   1.784   + 539,6    

Sonstiges Getreide 2   75   433   660   1.441   + 118,5    

Körnermais 398   830   645   1.420   1.711   + 20,5    

Körnerleguminosen 3   0   20   1   10   + 580,4

Ölfrüchte 12.123   11.129   5.401   10.166   10.556   + 3,8

Raps 9.788   8.611   4.091   6.494   7.450   + 14,7    

Sonnenblumen 2.323   2.480   1.304   3.536   2.952   - 16,5    

Sonstige Ölfrüchte 11   38   5   137   154   + 12,6    

Feldfutterbau 95   3.972   6.792   9.089   10.080   + 10,9

Silomais 69   278   2.404   6.166   7.442   + 20,7    

Elefantengras 17   35   92   367   + 296,8    

Sudangras 50   91   + 81,8    

Sonstige Gräser (Klee, Luzerne, Kleegras, etc.) 2.352   2.352   980   587   - 40,1    

Johanniskraut 26   53   63   57   56   - 2,5    

Mariendistel 1.272   1.938   1.744   1.537   - 11,9    

Sonstige Kulturen auf dem Ackerland 63   161   49   6   20   + 221,8

Energieholz 410   367   353   342   385   + 12,5

NAWAROS, insgesamt 13.405   16.834   13.874   21.964   25.987   + 18,3    

(1) Inklusive Energiepflanzen, 2004: 3.555 ha; 2005: 8.294 ha, 2006: 11.251, ha. Energiepflanzen umfassen alle Fruchtarten, für die eine Energiepflanzenbeihilfe
     ausbezahlt wurde (Basis:  Anbau- und Liefervertrag). 

Quelle: BMLFUW, AMA, INVEKOS-Daten, Stand vom Mai 2007.

Änderung

2006 zu 2005

in %

Feldfrüchte

5.4 Nachhaltigkeit - Erneuerbare Energieträger, Wald und Wasser

5.3 Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit

Kontrollen zur Inverkehrbringung von Pflanzenschutzmitteln 2006 Tabelle 5.3.1

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Stickstoffanfallswerte in der Tierhaltung (1) Tabelle 5.4.4

Gülle Mist-Anteil Jauche-Anteil Tiefstallmist

Jungrinder

   Kälber und Jungrinder unter 1/2 Jahr 12,7            5,2            5,2            10,4            

   Jungvieh 1/2 bis 1 Jahr 34,4            14,2            14,2            28,4            

   Jungvieh 1  bis 2 Jahre 45,6            18,8            18,7            37,4            

Rinder ab 2 Jahre

   Ochsen, Stiere 54,7            22,6            22,5            45,1            

   Kalbinnen 58,9            24,3            24,2            48,5            

Kühe ohne Nachzucht

   Milch- bzw. Mutterkühe (3.000 kg Milch) 59,1            32,5            16,2            48,7            

   Milch- bzw. Ammenkühe (4.000 kg Milch) 66,7            36,6            18,4            55,0            

   Milchkühe (5.000 kg Milch) 74,4            40,9            20,4            61,3            

   Milchkühe (6.000 kg Milch) 82,0            45,1            22,5            67,6            

   Milchkühe (7.000 kg Milch) 89,7            49,3            24,6            73,9            

   Milchkühe (8.000 kg Milch) 97,3            53,7            26,7            80,2            

   Milchkühe (9.000 kg Milch) 105,0            57,7            28,8            86,5            

   Milchkühe (> 10.000 kg Milch) 112,6            61,9            30,9            92,8            

Ferkel

   8 bis 32 kg Lebendgewicht (LG)-Standard Fütterung 2,5            1,6            0,8            2,3            

   8 bis 32 kg Lebendgewicht (LG)-N-reduzierte Fütterung 2,4            1,5            0,7            2,2            

Mastschweine und Jungsauen auf der Basis von 2,5 Zyklen pro Jahr

   ab 32 kg LG bis Mastende/Belegung 7,5            4,6            2,3            7,0            

   ab 32 kg LG bis Mastende/Belegung - N-reduzierte Fütterung 6,9            4,2            2,1            6,4            

   ab 32 kg LG bis Mastende/Belegung - stark N-reduzierte Fütterung 6,7            4,1            2,1            6,2            

Zuchtschweine (ab Belegung) inkl. Ferkel bis 8 kg

   Zuchtscweine - Standard-Fütterung 14,4            8,9            4,5            13,4            

   Zuchtschweine - N-reduzierte Fütterung 12,8            7,9            4,0            11,9            

Eber

   Zuchteber - Standard-Fütterung 17,7            11,0            5,5            16,4            

   Zuchteber - N-reduzierte Fütterung 16,7            10,4            5,2            15,5            

Kücken und Junghennen für Legezwecke bis 1/2 Jahr 0,13 0,11            

Legehennen, Hähne 0,51 0,43            

Mastkücken und Jungmasthühner auf der Basis von 7 Umtrieben pro Jahr 0,17            

Zwerghühner, Wachteln; ausgewachsen 0,10

Gänse 0,29

Enten 0,29

Truthühner (Puten) 0,65

Kleinpferde (Widerristhöhe bis 1,48 m) Endgewicht < 300 kg

   1/2 bis 3 Jahre 8,9

   > 3 Jahre inkl. Fohlen bis 1/2 Jahr 10,5

Kleinpferde (Widerristhöhe bis 1,48 m) Endgewicht 300 kg bis 500 kg

   1/2 bis 3 Jahre 17,4

   > 3 Jahre inkl. Fohlen bis 1/2 Jahr 20,5

Pferde (Widerristhöhe > 1,48 m) - Endgewicht > 500 kg

   1/2 bis 3 Jahre 31,2

   > 3 Jahre inkl. Fohlen bis 1/2 Jahr 36,8

Lämmer bis 1/2 Jahr 5,4

ab 1/2 Jahr bis 1,5 Jahre 7,3

Mutterschafe 7,7

ab 1/2 Jahr   5,0

ab 1/2 Jahr bis 1,5 Jahre   6,6

Mutterziegen   7,2

1) Stickstoffanfall nach Abzug der Stall- und Lagerverluste.

Quelle: BMLFUW.

Ziegen

N-Anfall je Platz in kg pro Jahr
Tierart

Rinder

Schweine

Geflügel

Pferde

Schafe

Nitrat - Potentielle Beobachtungs- und Maßnahmengebiete für 

Grundwasserkörper, Auswertungszeitraum 2005/06 Tabelle 5.4.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Tabelle 5.5.1

2002 2003 2004 2005 2006

Pensionsversicherung

Insgesamt 185.785    182.001    178.173    174.341    169.903    - 2,5       

Betriebsführer, -führerinnen (1) 170.396    166.942    163.375    159.911    155.851    - 2,5       
Hauptberuflich beschäftigte Ehegatten, -gattinnen 
und Übergeber, -innen

7.349    7.361    7.490    7.502    7.457    - 0,6       

Kinder 7.719    7.407    7.046    6.693    6.374    - 4,8       

Freiwillige Versicherte 321    291    262    235    221    - 6,0       

Krankenversicherung

Insgesamt 280.026    280.391    284.285    296.916    295.099    - 0,6       

Betriebsführer, -führerinnen (1) 129.542    128.302    130.318    141.368    138.593    - 2,0       
Hauptberuflich beschäftigte Ehegatten, -gattinnen 
und Übergeber, -innen

6.144    6.256    6.495    6.734    6.755    + 0,3       

Kinder 7.462    7.253    6.965    6.720    6.422    - 4,4       

Freiwillige Versicherte 273    265    255    236    226    - 4,2       

Kinderbetreuungsgeldbezieher, -innen 333    1.375    2.288    2.667    2.634    - 1,2       

Pensionisten 136.272    136.940    137.964    139.191    140.469    + 0,9       

Unfallversicherung

Insgesamt 1.082.829    1.075.283    1.057.935    1.044.262    1.032.208    - 1,2       

Selbständig Erwerbstätige 556.852    549.414    541.637    534.066    527.313    - 1,3       

     Betriebsführer, -führerinnen (2) 309.675    305.490    301.141    297.124    293.344    - 1,3       

     Ehegatten, -gattinnen (3) 222.656    219.647    216.520    213.632    210.914    - 1,3       

     Jagd- und Fischereipächter 22.354    22.131    21.833    21.647    21.394    - 1,2       

     Sonstige unfallversicherte Personen 2.167    2.146    2.143    1.663    1.661    - 0,1       

Familienangehörige (3) 525.943    525.835    516.268    510.165    504.864    - 1,0       

     Eltern, Großeltern (3) 190.566    192.412    191.165    189.927    190.316    + 0,2       

     Kinder, Enkel (3) 265.368    265.368    258.657    255.486    252.528    - 1,2       

     Geschwister (3) 70.009    68.055    66.446    64.752    62.020    - 4,2       

Selbstversicherte 34    34    30    31    31    + 0,0       

Betriebshilfe - Wochengeld (4)

Insgesamt 32.266    29.614    25.545    16.704    15.127    - 9,4       

Betriebsführerinnen (1) 30.811    28.354    24.465    15.912    14.407    - 9,5       
Hauptberuflich beschäftigte Ehegattinnen
und Übergeberinnen

1.194    1.071    953    742    679    - 8,5       

Kinder 261    189    127    50    41    - 18,0       

Anzahl der Betriebe nach Versicherungszweigen (5)

Pensionsversicherung 140.652    138.274   136.045   133.502    130.676    - 2,1       

Unfallversicherung 307.961    303.711   299.515   295.675    291.739    - 1,3       

Krankenversicherung 107.250    106.530   120.218   118.642    116.756    - 1,6       

Betriebshilfe/Wochengeld 30.949    28.425   17.503   15.903    14.386    - 9,5       

Pensionsempfänger (SVB) (5)

Insgesamt 189.775    187.321    186.473    185.889    185.171    - 0,4       

alle Erwerbsunfähigkeitspensionen 58.264    58.588    59.428    60.295    61.114    + 1,4       

alle Alterspensionen 81.766    80.966    79.864    78.808    77.786    - 1,3       

alle Witwen (Witwer)pensionen 43.121    42.873    42.387    41.991    41.543    - 1,1       

alle Waisenpensionen 4.936    4.894    4.794    4.795    4.728    - 1,4       

1) Versicherungspflicht für Einheitswert >= Euro 1.500,--.
2) Versicherungspflicht für Einheitswert >= Euro 150,--.
3) Geschätzt.
4) Beitragspflicht nur für Frauen.
5) Stand: jeweils zum 31.12.

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB).

Bezeichnung
Änderung

in % zu 2005

Versichertenstand - Jahresdurchschnitt

Anzahl der Versicherten (SVB) und Betriebe
nach Versicherungszweigen sowie Pensionsempfänger

5.5 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft
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Tabelle 5.5.2

Versicherte
gesamt

Pensionisten
Anteil
in %

Versicherte
gesamt

Pensionisten
Anteil
in %

Insgesamt 6.094.857   2.026.050   33,2         6.165.781   2.044.921   33,2         

Alle Gebietskrankenkassen 4.660.901   1.440.069   30,9         4.722.401   1.458.701   30,9         

Alle Betriebskrankenkassen 45.484   26.436   58,1         43.655   24.835   56,9         

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 182.612   110.829   60,7         179.771   111.100   61,8         

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 485.891   186.880   38,5         491.723   185.279   37,7         

Sozialversicherungsanstalt der gewerbl. Wirtschaft 423.053   122.645   29,0         433.132   124.537   28,8         

Sozialversicherungsanstalt der Bauern 296.916   139.191   46,9         295.099   140.469   47,6         
Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse, SVB.

Vergleich des Pensionistenanteiles in der Krankenversicherung mit anderen Berufsgruppen

2005 2006

Sozialversicherungsträger

Vergleich verschiedener Pensionsparameter mit anderen Berufsgruppen Tabelle 5.5.3

Versicherungsträger 2002 2003 2004 2005 2006

Vergleich der durchschnittlichen Alterspensionen (1) mit anderen Berufsgruppen (in Euro) (2)

PVA - Arbeiter 703       708       716       721       739       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Eisenbahner (3) 1.041       1.057       1.072       1.090       1.125       

PVA - Angestellte 1.162       1.178       1.199       1.218       1.257       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Bergbau (3) 1.450       1.463       1.482       1.499       1.545       

SVA der gewerblichen Wirtschaft 1.055       1.082       1.108       1.135       1.178       

SVA der Bauern 618       628       642       652       672       

Entwicklung des Leistungsvolumens (Versicherungsleistungen in Mio. Euro) (4)

PVA (5) 19.108,2       19.696,0       20.249,6       20.946,4       21.903,5       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Eisenbahner (3) 241,6       246,0       249,6       629,0       644,3       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Bergbau (3) 383,2       383,4       376,7       

SVA der gewerblichen Wirtschaft 1.993,0       2.058,6       2.123,7       2.194,5       2.286,9       

SVA der Bauern 1.637,1       1.662,9       1.681,6       1.709,4       1.769,2       

Entwicklung des Bundesbeitrages zur Pensionsversicherung (Bundesbeitrag in Mio. Euro) (4)

PVA (5) 2.573,2       3.360,1       3.605,8       2.325,1       2.375,6       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Eisenbahner (3) 32,7       48,9       53,8       312,3       344,8       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Bergbau (3) 108,5       141,5       138,4       

SVA der gewerblichen Wirtschaft 1.008,4       1.019,5       1.038,6       708,7       656,7       

SVA der Bauern 1.028,9       1.027,5       1.066,7       961,0       1.009,7       

Entwicklung der Pensionsbelastungsquote (Auf je 1.000 Pensionsversicherte entfallen ... Pensionisten) (2)

PVA - Arbeiter 801       803       806       812       809       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Eisenbahner (3) 784       755       740       1.148       1.126       

PVA - Angestellte 430       434       438       441       440       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Bergbau (3) 2.688       2.445       2.417       

SVA der gewerblichen Wirtschaft 543       532       520       507       496       

SVA der Bauern 1.013       1.029       1.048       1.066       1.091       

Ausgleichszulagenfälle auf 100 Pensionen im Jahresdurchschnitt (2)

PVA - Arbeiter 14,0      14,0       14,0       13,8       13,8       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Eisenbahner (3) 6,6       6,3       6,2       6,0       6,0       

PVA - Angestellte 2,7       2,6       2,7       2,8       2,9       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Bergbau (3) 8,3       8,4       8,1       7,9       8,0       

SVA der gewerblichen Wirtschaft 12,6       12,3       11,9       11,4       11,2       

SVA der Bauern 28,7       28,5       28,3       27,7       27,5       

Ausgleichszulagenaufwand in % der Gesamtausgaben  (4)

PVA (5) 2,4       2,4       2,4       2,4       2,4       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Eisenbahner (3) 1,4       1,3       1,4       1,2       1,2       

VA für Eisenbahnen und Bergbau - Bergbau (3) 1,1       1,1       1,1       

SVA der gewerblichen Wirtschaft 3,3       3,2       3,1       2,9       2,9       

SVA der Bauern 13,7       13,8       13,8       13,4       13,3       

1) Einschließlich Zulagen und Zuschüssen.
2) Jahresergebnisse HVB.
3) Finanzstatistik HVB (2002 - 2006).
4) Ab HVB-Finanzstatistik 2005 - Zahlen für VA für Eisenbahnen und Bergbau.
5) Da die PVA der Arbeiter und Angestellten zur PVA zusammengelegt worden ist, ist keine separate Darstellung ausgewiesen.

Quelle: SVB.
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Durchschnittliches Pensionsantrittsalter 2006 Tabelle 5.5.6

Männer und Frauen Männer Frauen

PVA-Arb PVA-Ang SVG SVB PVA-Arb PVA-Ang SVG SVB PVA-Arb PVA-Ang SVG SVB

Direktpensionen 57,5 58,2 60,1 58,2 58,0 60,2 61,2 58,5 56,7 56,8 58,1 57,9

   alle Alterspensionen 61,8 60,3 61,7 60,5 63,7 62,5 63,2 63,9 59,9 58,8 59,1 59,5

       Normale Alterspension (1) 63,9 62,6 63,4 62,8 66,7 66,1 65,5 66,8 61,9 61,4 60,8 61,9

       Vorzeitige Alterspension 59,8 59,1 60,1 58,6 61,7 61,5 61,6 62,4 57,1 56,9 56,9 57,2

   Erwerbsunfähigkeitspensionen 52,4 51,0 55,4 57,1 53,4 53,4 56,1 57,4 50,1 48,5 52,7 56,9

1) Bei Männern 65 und bei Frauen 60 Jahre.
PVA-Arb. = Pensionversicherungsanstalt - Arbeiter.
PVA-Ang. = Pensionversicherungsanstalt - Angestellte.
SVG = Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft.

Quelle: HVB.

Pensionsarten

Pflegegeld - Pensionsversicherung 2006 (1) Tabelle 5.5.5

Bezeichnung Anzahl Prozent
Durchschnitt

in Euro
Pflegegeldsatz

Euro/Monat

Insgesamt 36.765 100 400                          -

Stufe 1 7.272                 20                    148                    148                    

Stufe 2 13.865                 38                    269                    273                    

Stufe 3 6.022                 16                    413                    422                    

Stufe 4 5.431                 15                    616                    633                    

Stufe 5 2.743                 7                    824                    859                    

Stufe 6 816                 2                    1.117                    1.172                    

Stufe 7 616                 2                    1.499                    1.562                    

1) Stand Dezember.

Quelle: SVB.

Tabelle 5.5.4

2002 2003 2004 2005 2006

Richtsätze für die Ausgleichszulage in Euro

Alters- und Erwerbsunfähigkeitspension

   für Alleinstehende 630,92      643,54      653,19      662,99      726,00      

   für Ehepaare (gemeinsamer Haushalt) 900,13      965,53      1.015,00      1.030,23      1.091,14      

Erhöhung für jedes Kind 67,15      68,49      69,52      70,56      76,09      

Witwen- und Witwerpension 630,92      643,54      653,19      662,99      726,00      

Waisenpension bis zum 24. Lebensjahr 235,63      240,34      243,95      247,61      267,04      

Waisenpension nach dem 24. Lebensjahr 418,70      427,07      433,48      439,98      474,51      

Vollwaisen bis zum 24. Lebensjahr 353,79      360,87      366,28      371,77      400,94      

Vollwaisen nach dem 24. Lebensjahr 630,92      643,54      653,19      662,99      726,00      

Ausgleichszulage (1)

Anzahl der Ausgleichszulagenbezieher 53.727      52.963      52.202      50.755      50.312      

Anteil am Pensionsstand in % 28,6      28,3      28,0      27,3      27,2      

durchschnittliche Leistung in Euro 294,05      307,01      316,04      320,21      332,40      

Kinderzuschuss (1)

Anzahl der Kinderzuschussbezieher 6.013      5.780      5.637      5.521      5.406      

Anteil am Pensionsstand in % 3,2      3,1      3,0      3,0      2,9      

durchschnittliche Leistung in Euro 31,24      31,13      30,96      30,81      30,69      
1) Stand Dezember.

Quelle: SVB.

Ausgleichszulage und Kinderzuschuss

Anerkannte Versicherungsfälle in der Land- und Forstwirtschaft nach objektiven Unfallursachen Tabelle 5.5.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Stand an Unfallrenten und durchschnittliche Rentenleistung Tabelle 5.5.8

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Beitragsvolumen der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (Entwicklung 2002 bis 2006) Tabelle 5.5.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Leistungsvolumen der SVB (Entwicklung 2002 - 2006) Tabelle 5.5.10

2002 2003 2004 2005 2006

Insgesamt 2.265,6       2.299,5       2.335,2       2.387,2       2.484,7       

Pensionsversicherung 1.637,1       1.662,9       1.681,7       1.709,4       1.769,2       

   Direktpensionen 1.009,6       1.018,5       1.041,8       1.063,4       1.101,5       

   Hinterbliebenenpensionen 177,2       179,9       183,8       187,3       192,8       

   Ausgleichszulage 230,9       236,5       239,8       235,8       242,5       

   Beitrag zur Krankenversicherung der Pensionisten 169,0       172,2       174,6       178,0       185,2       

   Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge 34,9       37,8       37,9       41,0       43,2       

   Übrige Versicherungsleistungen 15,5       18,0       3,8       3,9       4,0       

Krankenversicherung 372,2       380,4       392,1       409,0       436,2       

   Ärztliche Hilfe 90,9       92,1       96,2       100,4       106,2       

   Heilmittel, Heilbehelfe 118,1       125,1       129,1       130,5       137,0       

   Anstaltspflege / Verpflegskosten 1,5       2,0       2,5       2,3       2,6       

   Überweisungen an die Landeskrankenanstaltenfonds 100,7       102,2       110,9       122,4       136,9       

   Zahnbehandlung, Zahnersatz 23,5       23,9       24,0       25,3       25,4       

   Übrige Versicherungsleistungen 37,5       35,1       29,4       28,1       28,1       

      davon Betriebshilfe und Wochengeld 4,3       3,7       3,6       3,6       3,3       

      davon Teilzeitbeihilfe und Zuschuss zur Teilzeitbeihilfe 11,7       8,4       2,2       0,0       0,0       

Unfallversicherung 80,7       80,5       82,7       84,2       87,7       

   Versehrtenrente 44,1       43,0       41,9       41,0       40,8       

   Betriebsrente 4,1       5,3       6,5       7,8       9,2       

   Hinterbliebenenrente 14,2       14,2       14,4       14,6       15,0       

   Unfallheilbehandlung 8,6       8,3       8,8       9,8       9,8       

   Übrige Versicherungsleistungen 9,7       9,7       11,1       11,0       12,9       

Pflegegeld 175,6       175,7       178,7       184,6       191,6       

   Pensionsversicherung 174,1       174,2       177,3       183,2       190,3       

   Unfallversicherung 1,5       1,5       1,4       1,4       1,3       

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB).

Bezeichnung

Betriebe in der Pensionsversicherung der SVB -
Einheitswert (EHW-)statistik nach Bundesländern (1) Tabelle 5.5.11

EHW in Euro (2) Österreich Burgenland Kärnten NÖ OÖ Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

               bis  1.400 2.414    19    343    186    109    250    254    1.036    201    16    

    1.500   -    4.000 33.804    1.763    3.577    5.918    5.745    2.404    9.455    3.815    813    314    

    4.100   -    5.900 16.698    784    1.747    3.606    2.936    1.193    4.648    1.301    353    130    

    6.000   -    7.900 12.444    529    1.241    2.910    2.538    819    3.309    794    235    69    

    8.000   -    9.900 9.033    395    835    2.306    2.039    605    2.200    475    147    31    

  10.000   -  14.900 15.074    580    1.208    4.157    3.965    934    3.363    600    193    74    

  15.000   -  19.900 8.804    402    639    2.633    2.432    578    1.722    219    109    70    

  20.000   -  24.900 5.638    353    325    1.811    1.701    300    982    81    39    46    

  25.000   -  29.900 3.829    256    220    1.331    1.184    174    553    46    28    37    

  30.000   -  39.900 5.006    382    246    1.978    1.594    130    564    23    32    57    

  40.000   -  49.900 3.228    304    133    1.474    934    48    282    13    10    30    

  50.000   -  59.900 2.273    192    89    1.153    655    9    142    3    5    25    

  60.000   -  69.900 1.322    156    38    723    303    10    67    1    0    24    

  70.000   -  84.900 890    114    28    564    134    0    34    0    1    15    

  85.000   -  99.900 590    83    14    366    92    1    23    2    1    8    

100.000  - 149.900 636    81    26    397    90    1    29    0    1    11    

     150.000 und mehr 308    38    27    150    37    4    43    0    1    8    

Insgesamt 121.991    6.431    10.736    31.663    26.488    7.460    27.670    8.409    2.169    965    

1) Stand: 31.12.2006.

2) Die Gruppe bis 1.400 Euro EHW umfasst alle Betriebe mit EHW bis 1.499 Euro - aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung (§ 23 Abs. 3 BSVG - letzter Satz)
    sind die Einheitswerte auf volle hundert Euro abzurunden ----> 1.400 Euro. Deshalb beginnt die nächste Gruppierung mit 1.500 Euro usw.

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB)
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Nationale Obergrenzen gemäß Artikel 41 und 71c (1) Tabelle 5.6.1

Mitgliedstaat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Belgien 411,1    580,4    593,4    606,9    614,2    611,8    611,8    611,8    611,8    

Dänemark 943,4    1.015,5    1.021,3    1.027,3    1.030,5    1.030,5    1.030,5    1.030,5    1.030,5    

Deutschland 5.148,0    5.647,2    5.695,6    5.744,2    5.774,3    5.774,3    5.774,3    5.774,3    5.774,3    

Griechenland 838,3    2.143,6    2.171,2    2.175,7    2.178,1    1.988,8    1.988,8    1.988,8    1.988,8    

Spanien 3.266,1    4.635,4    4.649,9    4.664,1    4.671,7    4.673,5    4.673,5    4.673,5    4.673,5    

Frankreich 7.199,0    8.236,0    8.282,9    8.330,2    8.355,5    8.363,5    8.363,5    8.363,5    8.363,5    

Irland 1.260,1    1.335,3    1.337,9    1.340,8    1.342,3    1.340,5    1.340,5    1.340,5    1.340,5    

Italien 2.539,0    3.791,9    3.813,5    3.835,7    3.847,5    3.869,1    3.869,1    3.869,1    3.869,1    

Luxemburg 33,4    36,6    37,1    37,1    37,1    37,1    37,1    37,1    37,1    

Niederlande 386,6    428,3    833,9    846,4    853,1    853,1    853,1    853,1    853,1    

Österreich 613,0    633,6    737,1    742,6    745,6    745,0    745,0    745,0    745,0    

Portugal 452,0    504,3    571,4    572,4    572,9    572,6    572,6    572,6    572,6    

Finnland 467,0    562,0    563,6    565,7    566,8    565,5    565,5    565,5    565,5    

Schweden 637,4    670,9    755,0    760,3    763,1    763,1    763,1    763,1    763,1    

Vereinigtes Königreich 3.697,5    3.944,7    3.961,0    3.977,2    3.985,8    3.975,8    3.975,8    3.975,8    3.975,8    

Mitgliedstaat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bulgarien            -            - 200,4    240,5    281,2    321,4    401,6    482,0    562,3    

Tschechische Republik 228,8    294,6    377,9    470,0    559,1    644,7    730,4    816,0    901,7    

Estland 23,4    27,3    40,4    50,5    60,5    70,6    80,7    90,8    100,9    

Zypern 8,9    12,5    17,7    22,1    26,5    31,0    35,4    39,9    44,3    

Lettland 33,9    43,8    60,8    75,6    90,0    103,9    117,8    131,7    145,6    

Litauen 92,0    113,8    154,9    193,1    230,6    267,3    304,0    340,7    377,4    

Ungarn 350,8    446,3    540,3    672,8    802,6    929,2    1.055,9    1.182,5    1.309,2    

Malta 0,7    0,8    1,6    2,1    2,5    2,9    3,3    3,7    4,1    

Polen 724,6    980,8    1.263,7    1.572,6    1.870,4    2.155,5    2.440,5    2.725,6    3.010,7    

Rumänien            -            - 441,9    530,7    621,6    710,4    888,1    1.065,7    1.243,3    

Slowenien 35,8    44,2    59,0    73,5    87,8    101,8    115,8    129,8    143,9    

Slowakei 97,7    127,2    161,4    200,9    239,0    275,5    312,1    348,6    385,2    
1) EU (VO) Nr. 1782/2003.

Quelle: EU-Kommission.

Nationale Obergrenzen gemäß Artikel 41 (in Mio. Euro)

Nationale Obergrenzen gemäß Artikel 71c (in Mio. Euro)

5.6 Agrarpolitik im Rahmen der Europäischen Union

GAP-Reform - Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten Tabelle 5.6.2

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Cross Compliance - Anforderungen an die Betriebsführung Tabelle 5.6.3

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

GLÖZ: Mindestanforderungen für guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand Tabelle 5.6.4

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Haushaltsplan 2006 Haushaltsplan 2007

Mio. Euro in % Mio. Euro in %

Einnahmen
Agrarzölle 515,1    0,5       1.486,7    1,3       +  188,6     

Zuckerabgabe 498,9    0,5       533,1    0,5       +  6,9     

Zölle 13.874,9    12,9       15.287,9    13,2       +  10,2     

MwSt.-Eigenmittel 17.200,3    16,0       17.827,4    15,4       +  3,6     

BNE-Eigenmittel (1) 68.921,2    64,2       79.152,8    68,5       +  14,8     

Sonstige Einnahmen (2) 6.368,1    5,9       1.209,3    1,1       -  81,0     

Insgesamt 107.378,5    100,0       115.497,2    100,0       +  7,6     

Ausgaben
Nachhaltiges Wachstum (3) 35.866,0    33,4       44.862,1    38,8       +  25,1     
Bewahrung und Bewirtschaftung der
natürlichen Ressourcen (Landwirtschaft)

54.579,5    50,8       54.718,5    47,4       +  0,3     

Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 1.162,2    1,1       1.177,0    1,0       +  1,3     

Die EU als globaler Partner (4) 8.093,3    7,5       7.352,7    6,4       -  9,2     

Verwaltung (alle Organe) 6.604,1    6,2       6.942,3    6,0       +  5,1     

Ausgleichszahlungen (5) 1.073,5    1,0       444,6    0,4       -  58,6     

Insgesamt 107.378,5    100,0       115.497,2    100,0       +  7,6     

1) Inklusive BNE-Eigenmittel (BNE = Bruttonationaleinkommen), Reserve.
2) Abgabe der EU-Beamten, Verzugszinsen, Strafgelder, gegebenenfalls Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren,
    Anleihen und Darlehen, Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Organe, etc.
3) Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung.
4) Heranführungshilfe und sonstige Instrumente für diverse Außenbeziehungen, Hilfen, sonstige Maßnahmen und Programme.
5) Zahlungen für die neuen Mitgliedstaaten.

Quelle: EU-Amtsblatt L77/2007.

Änderung

2007 zu 2006

 in %

Bereiche

EU-Haushaltsplan für 2006 und 2007 (Mittel für Zahlungen) Tabelle 5.6.5

Ausgaben der EU für die Landwirtschaft nach Sektoren (1) Tabelle 5.6.6a

2005 (2) 2006 (2) 2007 (2)

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro in %

Verwaltungsausgaben Landwirtschaft (3) 107,3  105,9  125,7  0,24   +  18,6
Marktbezogene Maßnahmen 8.534,2  8.148,6  5.612,3  10,71   -  31,1

Getreide 624,1  700,0  516,0  0,98   -  26,3   

Reis 9,1  4,0  -2,0  0,00   -  150,0   

Diverse Erstattungen (4) 335,4  320,0  299,0  0,57   -  6,6   

Nahrungsmittelhilfe 222,1  268,0  278,0  0,53   +  3,7   

Zucker 1.651,8  1.376,0  323,0  0,62   -  76,5   

Olivenöl 71,6  35,0  50,0  0,10   +  42,9   
Textilpflanzen 972,1  944,0  22,0  0,04   -  97,7   
Obst und Gemüse 1.370,4  1.414,0  1.319,8  2,52   -  6,7   

Weinbauerzeugnisse 1.267,2  1.494,0  1.487,0  2,84   -  0,5   

Absatzförderung 32,6  52,0  42,4  0,08   -  18,5   

Sonstige pflanzliche  Erzeugnisse 228,2  297,6  379,0  0,72   +  27,4   

Milch und Milcherzeugnisse 1.242,2  858,0  587,0  1,12   -  31,6   

Rind- und Kalbfleisch 445,5  278,0  117,0  0,22   -  57,9   

Schaf- und Ziegenfleisch 0,0  

Schweinefleisch 27,1  46,0  22,0  0,04   -  52,2   

Eier und Geflügel 87,1  97,0  151,7  0,29   +  56,4   
Sonstige tierische  Erzeugnisse 17,3  21,0  20,5  0,04   -  2,5   
Rückforderungen -69,5  -56,0  

Sektor oder Maßnahmenart
Änderung

2007 zu 2006

in %
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Ausgaben der EU für die Landwirtschaft nach Sektoren (1) Tabelle 5.6.6b

2005 (2) 2006 (2) 2007 (2)

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro in %

Direktbeihilfen 33.856,1  34.162,7  36.878,5  70,36   +  7,9
Entkoppelte Direktbeihilfen 1.449,2  15.975,0  30.196,0  57,61   +  89,0
Einheitliche Betriebsprämien (5) 14.235,0  27.918,0  53,26   +  96,1   
Einheitliche Flächenzahlungen 1.449,2  1.740,0  2.111,0  4,03   +  21,3   
Spezielle Zahlung für Zucker 167,0  0,32   
Andere Direktbeihilfen 32.407,0  18.187,7  6.682,5  12,75   -  63,3
GÖE-Flächenzahlungen (6) 15.760,6  7.211,0  1.480,0  2,82   -  79,5   
Zusätzliche Beihilfe für Hartweizen (7) 983,6  401,4  55,0  0,10   -  86,3   
Erzeugungsbeihilfen für Saatgut 108,8  55,0  25,0  0,05   -  54,5   
Prämien und Zusatzprämien für die Mutterkuhhaltung 2.227,9  1.314,7  1.234,0  2,35   -  6,1   
Sonderprämien für die Haltung männlicher Rinder 2.122,2  684,0  98,0  0,19   -  85,7   
Schlachtprämien für Kälber 162,7  129,0  128,0  0,24   -  0,8   
Schlachtprämien für ausgewachsene Rinder 1.620,3  508,0  232,0  0,44   -  54,3   
Extensivierungsprämien und Ergänzungsbeiträge für Rinder 1.597,3  593,0  7,0  0,01   -  98,8   
Schaf- und Ziegenprämien und Zahlungen im Sektor Schaf- und Ziegenfleisch 1.837,3  951,3  343,0  0,65   -  63,9   
Milchprämie 943,5  1.016,0  442,0  0,84   -  56,5   
Zusätzliche Zahlungen für Milcherzeuger 426,1  457,0  199,0  0,38   -  56,5   
Beihilfen für Stärkeerdäpfeln 188,1  142,4  112,0  0,21   -  21,3   
Flächenbeihilfen für Reis 427,2  268,4  175,0  0,33   -  34,8   
Erzeugerbeihilfen für Olivenhaine 2.239,7  2.298,0  99,0  0,19   -  95,7   
Prämien für Tabak 917,6  850,0  301,6  0,58   -  64,5   
Flächenbeihilfen für Hopfen 12,6  3,3  2,7  0,01   -  18,2   
Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen 125,9  104,0  93,0  0,18   -  10,6   
Prämie für Eiweißpflanzen 69,7  65,0  59,0  0,11   -  9,2   
Flächenzahlungen für Schalenfrüchte 83,6  86,6  92,4  0,18   +  6,8   
Beihilfe für Energiepflanzen 13,7  20,4  51,0  0,10   +  150,0   
Beihilfen für Seidenraupen 0,4  0,5  0,5  0,001   +  0,0   
Flächenbeihilfen für getrocknete Weintrauben 119,1  111,0  115,0  0,22   +  3,6   
Ausgleichsbeihilfen für Bananen 175,3  91,2  70,0  0,13   -  23,2   
Übergangsbeihilfen für Zuckerrübenerzeuger 2,3  0,004   
Zusätzliche Zahlungen für Zuckerrüben- und Zuckerrohrerzeuger 20,0  0,04   
Flächenbeihilfen für Baumwolle 261,0  0,50   
POSEI - Gemeinschaftliche Förderprogramme (8) 34,0  64,0  0,12   +  88,2   
POSEI - Programme für GÖE-Flächenzahlungen, Körnerleguminosen, Reis und 
sonstige Beihilfen

185,4  57,9  19,0  0,04   -  67,2   

Zahlungen für besondere Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit und 
Qualitätsproduktion

210,0  434,0  0,83   +  106,7   

Sonstiges (Zuschläge zu Flächenzahlungen, Beihilfen für Körnerleguminosen, 
Trockenfutter - Übergangsregelung)

75,4  230,7  

Zusätzliche Unterstützungsbeträge 332,0  468,0  0,89   +  41,0   
Sonstige Direktbeihilfen (Restbeträge, Kleinerzeuger, agromonetäre 
Beihilfen usw.)

3,8

Rückforderungen -20,8  -38,0  
9.924,1  11.023,1  9.657,7  18,43   -  12,4

Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes (9)

4.914,8  5.675,0  4.954,9  9,45   

Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes - EAGFL, Abteilung Ausrichtung

3.586,8  3.307,2  3.261,0  6,22   -  1,4   

Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes
aus dem EAGFL-Garantie in den neuen Mitgliedsländern

1.414,6  2.036,3  1.440,0  2,75   -  29,3   

Sonstiges 8,0  4,7  1,8  0,003   -  61,2   

811,9  214,0  265,9  0,51   +  24,2

Sapard 811,9  214,0  253,4  0,48   +  18,4   

Ipard 12,5  0,02   
Außenbeziehungen 4,8  5,9  6,2  0,01   +  4,7   
Audit der Agrarausgaben (inkl. Rechnungsabschluss) -572,6  -235,8  -172,0  -0,33   -  27,1
Operative Unterstützungen für die Landwirtschaft 32,2  44,0  41,1  0,08   -  6,4

0,1

Gesamtausgaben Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes 52.698,2  53.468,5  52.415,4  100,00   -  2,0   
1) Der Unterschied bei den Gesamtausgaben für den Bereich Landwirtschaft zu Tabelle 5.6.1 ergibt sich daher, dass in der EU mit 2004 eine neue Budgetsystematik
    eingeführt wurde und die Mittel aus dem EAGFL-Ausrichtung und Garantie zusammengelegt wurden; das ist auch der Grund für die Unterschiede in den Gesamtausgaben
    für den Sektor Landwirtschaft (siehe Tabelle 5.6.1). Das Haushaltsjahr des EAGFL-Garantie geht vom 16.10. bis zum 15.10. des Folgejahres. 
2) 2005 und 2006: Voranschlag laut EU-Amtsblatt L77/2007.
3) Inklusive der Verwaltungsausgaben im Rahmen der Programme für jene Mittel, die noch für die alte Haushaltsordnung gebunden sind.
4) Erstattungen für Getreide, für Waren aus der Verarbeitung von Getreide und Reis, Zucker und Isoglukose, Magermilch, Butter und Eier.
5) Für die Betriebsprämie ist im Voranschlag 2005 noch kein Betrag budgetiert worden.
6) Flächenzahlungen für Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Grassilage und Flächenstilllegung.
7) Für nicht traditionelle und traditionelle Gebiete.
8) POSEI: Spezifische Maßnahmen betreffend landwirtschaftlicher Produkte, um die französischen Überseeregionen, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln 
    zu fördern.
9) Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes bis 2006 aus dem EAGFL, Abteilung Garantie finanziert, ab 2007 aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur
     Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).

Quelle: EU-Amtsblatt L77/2007.

Verwaltungsausgaben im Rahmen der Programme, für die die
Mittel nach Maßgabe der alten Haushaltsordnung gebunden wurden

Sektor oder Maßnahmenart
Änderung

2007 zu 2006

in %

Entwicklung des ländlichen Raumes

Heranführungsmaßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft
und Entwicklung des ländlichen Raums
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Ausgaben aus dem EAGFL-Garantie für Marktordnungsausgaben und

die Ländliche Entwicklung nach Mitgliedstaaten 2006 (in Mio. Euro) Tabelle 5.6.7

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

EU-Haushalt - Eigenmittelleistungen und Rückflüsse 2005 (Nettopositionen) Tabelle 5.6.8

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Finanzielle Vorausschau (EU-25) Tabelle 5.6.9

Tabelle unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.

Budget für die Ländliche Entwicklung 2007 bis 2013 nach Mitgliedstaaten (1) Tabelle 5.6.10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Belgien 63,99     63,96     60,24     59,68     59,27     57,00     54,48     418,61     40,74     
Bulgarien 244,06     337,14     437,34     399,10     398,06     397,70     395,70     2.609,10     692,19     
Tschechische  Republik 396,62     392,64     388,04     400,93     406,64     412,67     417,96     2.815,51     1.635,42     
Dänemark 62,59     66,34     63,77     64,33     63,43     62,60     61,59     444,66     
Deutschland 1.185,00     1.186,94     1.147,43     1.156,02     1.159,36     1.146,66     1.131,11     8.112,52     3.174,04    
Estland 95,61     95,57     95,70     100,93     104,64     108,91     113,30     714,66     387,22     
Griechenland 461,38     463,47     453,39     452,02     631,77     626,03     619,25     3.707,30     1.905,70     
Spanien 1.012,46     1.030,88     1.006,85     1.013,90     1.057,77     1.050,94     1.041,12     7.213,92     3.178,13     
Frankreich 931,04     942,36     898,67     909,23     933,78     921,21     905,68     6.441,97     568,26     
Irland 373,68     355,01     329,17     333,37     324,70     316,77     307,20     2.339,91     
Italien 1.142,14     1.135,43     1.101,39     1.116,63     1.271,66     1.266,60     1.258,16     8.292,01     3.341,09     
Zypern 26,70     24,77     22,75     23,07     22,40     21,78     21,04     162,52     
Lettland 152,87     147,77     142,54     147,77     148,78     150,19     151,20     1.041,11     327,68     
Litauen 260,97     248,84     236,93     244,74     248,00     250,28     253,60     1.743,36     679,19     
Luxemburg 14,42     13,66     12,66     12,82     12,49     12,18     11,81     90,04     
Ungarn 570,81     537,53     498,64     509,25     547,60     563,30     578,71     3.805,84     2.496,09     
Malta 12,43     11,53     10,66     10,54     10,35     10,46     10,66     76,63     18,08     
Niederlande 70,54     72,64     69,79     70,52     68,71     67,78     66,55     486,52     
Österreich 628,15     594,71     550,45     557,56     541,67     527,87     511,06     3.911,47     31,94     
Polen 1.989,72     1.932,93     1.872,74     1.866,78     1.860,57     1.857,24     1.850,05     13.230,04     6.997,98     
Portugal 562,21     562,49     551,20     559,02     565,14     565,19     564,07     3.929,33     2.180,74     
Rumänien 741,66     1.023,08     1.319,26     1.236,16     1.234,24     1.235,54     1.232,56     8.022,50     1.995,99     
Slowenien 149,55     139,87     129,73     128,30     123,03     117,81     111,98     900,27     287,82     
Slowakei 303,16     286,53     268,05     256,31     263,03     275,03     317,31     1.969,42     1.106,01     
Finnland 335,12     316,14     292,39     296,37     287,79     280,51     271,62     2.079,93     
Schweden 292,13     277,23     257,00     260,40     252,98     246,76     239,16     1.825,65     
Vereinigtes Königreich 264,00     283,00     274,58     276,60     273,33     270,70     267,36     1.909,57     188,34     

Insgesamt 11.357,3     11.182,2     10.734,7     10.827,1     11.238,9     11.186,5     11.136,0     88.294,4     28.544,5     

1) Budget für Strukturfonds 2007 bis 2013 im Internet (zweites Tabellenblatt).
2) Davon Mindestbetrag für die unter das Ziel "Konvergenz" fallenden Regionen insgesamt.

Quelle: EU-Kommission.

Mitgliedstaaten
2007-2013
insgesamt

davon Mindest-betrag 
für "Konvergenz" (2)in Millionen Euro

Vollständige Tabelle unter: www.gruenerbericht.at  oder oder www.awi.bmlfuw.gv.at/gb zu finden.
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Abschreibung (AfA)
(siehe auch unter Begriff Aufwand)

Die betriebswirtschaftliche Abschreibung dient der Verteilung
des Anschaffungs- und Herstellungswertes (= Anschaf-
fungskosten ohne Umsatzsteuer, abzüglich Investitionszu-
schuss, zuzüglich Geldwert der Naturallieferungen) auf die
betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer. Die Abschreibung
wird linear berechnet (AfA = Absetzung für Abnutzung).

Ackerland
Land, auf dem regelmäßig Bodenbearbeitung stattfindet und
das im Allgemeinen einer Fruchtfolge unterliegt (inklusive Bra-
che- bzw. Stilllegungsflächen).

Ackerzahl
Siehe: Einheitswert 

Agenda 2000
Das Aktionsprogramm “Agenda 2000” wurde von der Europäi-
schen Kommission am 15. Juli 1997 vorgelegt. Die Agenda
2000 behandelt alle Fragen, die sich für die Europäische Union
zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellen. Sie wurde im März
1999 in Berlin beschlossen.

Agrarpreisindex
Siehe: Index

Agrarquote
Der Begriff “Agrarquote” umfasst zwei Definitionen. Einer-
seits wird darunter der Anteil der Berufstätigen in der Land-
und Forstwirtschaft an der Gesamtheit der Berufstätigen ver-
standen, andererseits der Anteil der land- und forstwirt-
schaftlichen Wohnbevölkerung an der Gesamtheit der Bevöl-
kerung. Die erstgenannte Begriffsdefinition ist diejenige, die
häufiger angewendet wird.

Agrarstrukturerhebung
Sie ist eine wichtige agrarstatistische Erhebung, welche in
zwei- bis dreijährigen Abständen durchgeführt wird. Sie lie-
fert statistische Daten über die Zahl der Betriebe, die bewirt-
schaftete Fläche, die Verteilung und Höhe der Tierbestände
und die in den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte. Sie wird
von der Statistik Austria durchgeführt. Die Daten auf Einzel-
betriebsbasis sind auch dem EUROSTAT zu übermitteln. Die
methodische Koordinierung Durchführung der Erhebung
wird bei EUROSTAT durchgeführt.

Die Ergebnisse werden nach folgenden Kriterien ausgewertet:
Größenstufen, Kulturfläche, der landwirtschaftlich genutzten
Fläche, der Erwerbsarten, Erschwernisgruppen und Haupt-
produktionsgebiete.

AK insgesamt des Unternehmerhaushalts (AK-U)
Siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).

ALFIS
Das Allgemeine Land- und Forstwirtschaftliche Informations-
System (ALFIS) ist die agrarstatistische Datenbank des
BMLFUW. Datenorganisation und Methoden sind hauptsäch-
lich auf die Bearbeitung sozioökonomischer Zeitreihendaten
zugeschnitten.

Almen
Grünlandflächen, die wegen ihrer Höhenlage und der dadurch
bedingten klimatischen Verhältnisse als Weiden bewirt-
schaftet werden.

Alpenkonvention
Die Alpenkonvention ist ein internationales Übereinkommen
zum Schutz des Naturraums und zur Förderung der nach-
haltigen Entwicklung in den Alpen. Die Alpenstaaten (die Bun-
desrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Ita-
lienische Republik, die Slowenische Republik, das Fürsten-
tum Liechtenstein, die Republik Österreich, die Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft) sowie die Europäische Union
haben auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Alpen-
konferenz der Umweltminister vom 9. bis 11. Oktober 1989
in Berchtesgaden am 7. November 1991 das Übereinkom-
men zum Schutz der Alpen unterzeichnet. Das Überein-
kommen trat nach Ratifizierung durch 3 Unterzeichner-
staaten am 5.3.1995 in Kraft.

AMA
(Agrarmarkt Austria)

Die AMA ist eine juristische Person öffentlichen Rechts
gemäß BGBl. Nr. 376/1992, zuletzt geändert mit BGBl.Nr.
108/2001. Ihre wichtigsten Aufgaben sind:
l Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (Milch,

Fleisch, Getreide, etc.) als österreichische Marktordnungs-, Inter-
ventions- und Zahlstelle;

l Zentrale Markt- und Preisberichterstattung;

l Maßnahmen zur Qualitätssicherung der landwirtschaftlichen Pro-
dukte und Förderung des Agrarmarketings;

l Abwicklung der Förderungsverwaltung, soweit sie der AMA über-
tragen wurde.

AMA-Bio-Zeichen
Um dem Konsumenten den Einkauf biologisch erzeugter
Lebensmittel zu erleichtern, wurde von der AMA-Marketing
GesmbH. das AMA-Biozeichen entwickelt, welches strengen
Qualitäts- und Prüfbestimmungen unterliegt, die vom Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Hier wird ein Auszug aus der Begriffesammlung des BMLFUW publiziert. Eine umfangreichere Begriffsauswahl (mit englischer Überset-
zung) findet sich auf der Homepage www.gruenerbericht.at unter Begriffsbestimmungen. Die Begriffe sind alphabetisch gereiht.

9. Anhang

9.1 Begriffsbestimmungen
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Wasserwirtschaft (BMLFUW) genehmigt sind. Gemäß den
Vorgaben der AMA-Marketing GesmbH. kann das AMA-Bio-
zeichen jenen Lebensmitteln verliehen werden, die den
Richtlinien des Österreichischen Lebensmittelbuches, 3.Auf-
lage, Kapitel A 8 und der VO (EG) Nr. 2092/91 i.d.g.F. ent-
sprechen.

AMS (Aggregate Measurement of Support) 
Das aggregierte Maß der Stützung misst die Marktpreis-
stützung bezogen auf den Weltmarktpreis und die durch die
Regierung gewährten Subventionen abzüglich der Bela-
stungen, die sich auf die Produktion der Agrarprodukte und
die Produktionsmittel beziehen.

Anlagevermögen
Vermögensgegenstände, die dem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb auf Dauer dienen und wiederholt genutzt wer-
den können. Eigentum an Grund und Boden wird in Abhän-
gigkeit vom Hektarsatz bewertet. Die Bewertung von ste-
hendem Holz erfolgt nach den Bewertungstabellen von Prof.
Sagl (BOKU), wobei eine Anpassung in mehrjährigen Abstän-
den erfolgt. Ebenso zählen dazu die immateriellen Vermö-
gensgegenstände.

Die Werte der zugepachteten Flächen und des Wohnhau-
ses sind im Anlagevermögen des Betriebes nicht enthalten.

Anteil Ist- an Soll-Einkünften
Gibt an, zu welchem Prozentsatz die erzielten Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft (Ist-Einkünfte), die nach dem
tatsächlichen Arbeits- und Eigenkapitaleinsatz des Unter-
nehmerhaushalts kalkulierten Einkünfte (Soll-Einkünfte)
abdecken.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
x 100

Lohnansatz + Zinsansatz

Antragsteller
(Definition laut INVEKOS)

Antragsteller sind natürliche und juristische Personen, Ehe-
gemeinschaften sowie Personenvereinigungen, die einen land-
wirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung bewirtschaften.

Arbeitskrafteinheit (AK)
1,0 AK entspricht einer Person, deren Erwerbsfähigkeit nicht
gemindert ist und die mindestens 270 Tage zu je 8 Stunden
im Jahr arbeitet. Eine Person wird auch bei mehr als 270
Arbeitstagen nur als 1,0 AK gerechnet. Bei Arbeitskräften,
welche nicht voll leistungsfähig sind, erfolgt eine Reduktion.
Bei mindestens 270 Arbeitstagen gilt in Abhängigkeit vom Alter
der Arbeitskräfte:

bis 15 Jahre 0,0 AK

15 bis 18 Jahre 0,7 AK

18 bis 65 Jahre 1,0 AK

65 bis 70 Jahre 0,7 AK

ab 70 Jahre 0,3 AK

Eine Reduktion erfolgt nicht für den/die Betriebsleiter/in. Eine
geminderte Erwerbsfähigkeit wird entsprechend der einge-

schränkten Leistungsfähigkeit individuell berücksichtigt. Bei
weniger als 270 Arbeitstagen werden die AK den Arbeitsta-
gen entsprechend berechnet. Statt Arbeitskrafteinheit wird
in den EU-Statistiken der Begriff Jahresarbeitseinheit (JAE)
verwendet. Folgende AK-Definitionen werden bei der Ein-
kommensermittlung im Grünen Bericht verwendet:

l Entlohnte AK (eAK): Sie errechnen sich aus den Arbeitszeiten
der entlohnten Arbeitskräfte, die im land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb tätig sind.

l Nicht entlohnte AK (nAK): Sie errechnen sich aus den Arbeits-
zeiten der nicht entlohnten Arbeitskräfte, die für den land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb geleistet werden.

l Betriebliche AK (bAK): Sie umfassen die entlohnten und nicht
entlohnten Arbeitskräfte im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb.
Die nicht entlohnten Arbeitskräfte sind überwiegend Familienan-
gehörige (bAK = nAK + eAK).

l Außerbetriebliche AK (aAK): Sie errechnen sich aus den
Arbeitszeiten der Personen des Unternehmerhaushalts außerhalb
der Land- und Forstwirtschaft.

l AK insgesamt des Unternehmerhaushalts (AK-U): Sind
jene AK, die von Personen des Unternehmerhaushalts zur Erwirt-
schaftung des Erwerbseinkommens eingesetzt werden. Sie errech-
nen sich aus den betrieblichen und außerbetrieblichen Arbeitszeiten
von Personen des Unternehmerhaushalts. Die Beschäftigung
einer Person in- und außerhalb der Land- und Forstwirtschaft kann
maximal eine AK ergeben. Diese Kennzahl wird zur Berechnung
des Erwerbseinkommens je AK herangezogen.

Arbeitslosenquote 
Nach der österreichischen Definition wird diese folgender-
maßen definiert: Arbeitslose in Prozent des Arbeitskräftepo-
tentials.

Arbeitsproduktivität
Siehe: Partielle Produktivität

Arbeitsverdienst
Verdienst für die Arbeitsleistung der nicht entlohnten Arbeits-
kräfte; dieser errechnet sich aus den Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft abzüglich 3,5% Zinsansatz des betrieb-
lichen Eigenkapitals.

Aufwand
Der Aufwand des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
besteht aus:

l Sachaufwand

l Abschreibung (AfA)

l Personalaufwand

l Fremdkapitalzinsen 

l Pacht- und Mietaufwand 

l sonstigem Aufwand 

l geleisteter Umsatzsteuer (Vorsteuer)

l abzüglich internen Aufwands

Aufwendungen für das Wohnhaus zählen nicht zum Aufwand.
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Aufwandsrate
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages auf den
Aufwand entfällt.

Aufwand
x 100

Ertrag

Ausfuhr (Export-)erstattung 
Als solche gelten jene Ausfuhrsubventionen der EU, die im
Rahmen der landwirtschaftlichen Marktordnungen den
Exporteuren von Agrarprodukten aus Mitteln des EAGFL

gewährt werden, wenn innerhalb der EU und zu einem höhe-
ren als dem Weltmarktpreis  erzeugte Agrarprodukte an Dritt-
staaten ausgeführt werden (siehe: Exporterstattungen).

Ausgleichszulage (AZ)
Jährliche Beihilfe zum Ausgleich der ständigen natürlichen
Nachteile (gem. Art. 17 - 19 der VO 1257/99), welche die
Mitgliedstaaten für die ausgeübten landwirtschaftlichen
Tätigkeiten in jenen Regionen gewähren können, die im
Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirt-
schaftlichen Gebiete angeführt sind (siehe: Benachteiligte

1) Nachwachsende Rohstoffe und Stilllegungsflächen für industrielle Zwecke werden der jeweiligen Position zugeordnet.

Nicht mehr
genutztes
Grünland

Fließende u.
stehende
Gewässer

Unkultivierte
Moor-

flächen

Gebäude-
und

Hofflächen

Sonstige
unproduktive 

Flächen
(Wege, Ödland, 

Ziergärten)

Gesamtfläche des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes

Landwirt-
schaftlich
genutzte 

Fläche (LF)

Forstwirt-
schaftlich
genutzte

Fläche (FF)

Kulturfläche

Wald
Energieholz-

flächen
Christbaum-

flächen
Forst-
gärten

Sonstige Flächen des Betriebes

Acker-
land1)

Dauer-
grünland

Haus- und
Nutzgärten

Dauer-
kulturen

Mehrmähdige
Wiesen

Kultur-
weiden

Normalertragsfähiges Grünland
(Wirtschaftsgrünland)

Getreide
(inkl. Körner-

mais und 
Corn-cob-mix)

Ölfrüchte
(Raps, Sonnen-

Blume, Soja
Ölkürbis u.a.)

Hackfrüchte
(Zuckerrüben,

Erdäpfel,
Futterrüben)

Feld-
futterbau
(Silomais, 
Luzerne, 

Kleegras u.a.)

Sonstige
Ackerfrüchte

(Gemüse, Blumen,
Erdbeeren, Tabak, 

Hopfen u.a.)

Brache-
flächen

Brot-
getreide

Futter-
getreide

GLÖZ A-

Almen Bergmähder Hutweiden
Einmähdige

Wiesen

Extensiv genutztes Grünland

Streu-
wiesen

BMLFUW, Abteilung II 5.

GLÖZ G-
Flächen 2)

2) Aus der Produktion genommene Dauergrünlandflächen und Ackerland (unter Einhaltung der Mindestanforderungen an den guten
    landwirtschaftlichen und ökologischen Zusatand - GLÖZ)

Körner-
Leguminosen

(Eiweißpflanzen)
(Körnererbse,

Pferdebohne u.a.)

Flächen 2)

Obst-
anlagen

(inkl. Beerenobst,
ohne Erdbeeren)

Wein-
gärten

Reb- und
Baum-
schulen

Forst-
baum-

schulen
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Gebiete). Die Gewährung dieser Zulage darf nur in den Gren-
zen und unter den Bedingungen der Artikel 13 -15 der VO
1257/99 erfolgen. Die AZ dient der Abgeltung von natürlichen,
topografischen und klimatischen Nachteilen.

Außerbetriebliche AK (aAK)
Siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).Beiträge an die Sozialver-
sicherung der Bauern

Sie umfassen die Beiträge für die Pensionsversicherung, Kran-
kenversicherung, bäuerliche Unfallversicherung und die
Betriebshilfe. Wird als eigene Position außerhalb des Pri-
vatverbrauches dargestellt.

Bergbauernbetrieb
Unter einem Bergbauernbetrieb wird ein landwirtschaftli-
cher Betrieb verstanden, dessen natürliche und wirtschaftli-
che Produktionsbedingungen durch ungünstige Gelände- und
Klimaverhältnisse und ungünstige Verkehrsbedingungen
sowohl in ihrer Summe als auch durch die Ungunst einzel-
ner dieser Merkmalsgruppen derart erschwert werden, dass
eine wenig- oder einseitige, unelastische Wirtschaftsweise
mit all ihren Nachteilen erzwungen wird.

Berghöfekataster (BHK)
Der im Jahre 2001 erstmals zur Anwendung gebrachte Berg-
höfekataster bietet im Vergleich zur früheren Einteilung der
Bergbauernbetriebe in 4 Erschwerniskategorien/-zonen
(1974 bis 2000) eine genauere Beurteilung der auf den ein-
zelnen Bergbauernbetrieb einwirkenden, natürlichen und
wirtschaftlichen Erschwernisse. Die Beurteilung erfolgt
anhand eines Bündels von Erschwerniskriterien, die in drei
Hauptkriterien, nämlich die "Innere Verkehrslage", die "Äuße-
re Verkehrslage" und die "Klima- und Bodenverhältnisse",
zusammengefasst sind. Jedes einzelne Kriterium ist nach
einem österreichweit erarbeiteten Schema (theoretisches
Punktemaximum: 570 BHK-Punkte) bewertet. Die Summe
der Punkte der Einzelkriterien ergibt den BHK-Punktewert
des Betriebes. Der Betrag der Ausgleichszulage hängt u.a.
von der Höhe des BHK-Punktewertes des Betriebes ab.

Bergmähder
Grünlandflächen oberhalb der ständigen Siedlungsgrenze,
die höchstens einmal im Jahr gemäht werden.

Besatzvermögen
Es errechnet sich aus dem Gesamtvermögen (Aktiva) abzüg-
lich des Werts für Grund und Boden, Weidenutzungs- und
Holzbezugsrechten sowie stehendem Holz.

Betriebliche AK (bAK)
Siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).

Betriebsformen 
Die Betriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche Ausrich-
tung eines Betriebes, d.h. seinen Produktionsschwerpunkt
und damit auch seinen Spezialisierungsgrad. Sie wird nach
dem Anteil des Standarddeckungsbeitrages einer Produkti-
onsrichtung am Gesamtstandarddeckungsbeitrag des Betrie-
bes bestimmt.

Betriebsinhaber
(Definition laut INVEKOS)

Ein Betriebsinhaber ist der einzelne landwirtschaftliche
Erzeuger (= Bewirtschafter), dessen Betrieb sich im Gebiet
der Gemeinschaft (EU) befindet, gleich ob natürliche oder
juristische Person oder eine Vereinigung natürlicher oder juri-
stischer Personen und unabhängig davon, welchen rechtli-
chen Status die Vereinigung und ihre Mitglieder auf Grund
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften haben.

Betriebsprämie
Siehe: Einheitliche Betriebsprämie (EBP).

Betriebszahl
Siehe: Einheitswert.

Biodiversität
Siehe: Biologische Vielfalt.

Biogütezeichen
Das Biogütezeichen ist die Vergabe des Zeichens gemäß
Gütezeichenverordnung 273/1942. Grundsätzlich müssen für
das Biogütezeichen die lebensmittelrechtlichen Vorschriften
- insbesondere der Codex-Kapitel A8 und die (EWG)-
VO 2092/91 - erfüllt werden. Im Allgemeinen bestätigt ein Güte-
zeichen im Gegensatz zu einer Marke, dass bestimmte
Erzeugungsregeln garantiert eingehalten werden, was eine
dementsprechende Kontrolle inkludiert (Vergleiche auch:
Markenartikel).

Kennzeichnung der Betriebsformen 

 Anteil am 
Standardeckungsbeitrag in % 

Forstbetriebe Forst ≥ 75 

Betriebe mit 50-75% Forstanteil1) Forst ≥ 50 

Betriebe mit 25-50% Forstanteil2) Forst ≥25 

Futterbaubetriebe Forst < 25, Futter ≥ 50 

Gemischt landw. Betriebe Forst < 25, Futterbau, 
Marktfrucht, Dauerkultur, 
Veredelung < 50 

Marktfruchtbetriebe Forst < 25, Marktfrucht ≥ 50 

Dauerkulturbetriebe Forst < 25, Dauerkultur ≥ 50 

Veredelungsbetriebe Forst < 25, Veredelung ≥ 50 

Spezial-Betriebsformen 

Spezialbetriebe Obstbau3) Obstbau ≥ 75 % 

Spezialbetriebe Weinbau4) Weinbau ≥ 75 % 

Spezialbetriebe Marktfruchtbau Marktfrucht ≥ 75 % 

Spezialbetriebe Rinderhaltung5) Futterbau ≥ 75 % 

Spezialbetriebe Milchwirtschaft6) Futterbau ≥ 75 % 

Spezialbetriebe Schweine7) Veredelung ≥ 75 % 

Spezialbetriebe Geflügel8) Veredelung ≥ 75 % 

1) Kombinierte Forst- und Landwirtschaftsbetriebe. 
2) Kombinierte Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. 
3) StDB Obst > StDB Wein. 4) StDB Wein > StDB Obst. 
5) StDB Rinder> StDB Milch. 6) StDB Milch > StDB Rinder. 
7) StDB Schweine > StDB Geflügel. 8) StDB Geflügel> StDB Schweine. 
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BMLFUW, Abteilung II 5, LBG.

Darstellung der Einkommensermittlung für den Grünen Bericht
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Zukauf von 
Betriebsmitteln 

Zukauf von 
Dienstleistungen

Mehr- und
Minderwerte von
Zukaufsvorräten 

Hagel-, Vieh- und
Waldbrandversicherung

..

Aufwand für landw. 
Nebenbetrieb bzw. 

Nebentätigkeit

Betriebliche Steuern
und Abgaben

Allgemeiner 
Verwaltungsaufwand

Betriebsversicherung
ohne Hagel-, Vieh- u.

Waldbrandversicherung

Ausgedinge

/

Zukauf von Tieren

Verkauf von Erzeugnissen 
der Bodennutzung

Geldwert d. Naturallieferungen
an Direktvermarktung und

Buschenschank

Geldwert d. Naturallieferungen
an den

Unternehmerhaushalt

Geldwert d. Naturallieferungen
an entlohnte AK, Gewerbe-

betrieb und Ausgedinge

Veränderungen bei den 
Erzeugungsvorräten 

Verkauf von Erzeugnissen
der Tierhaltung 

Geldwert d. Naturallieferungen
an Direktvermarktung 
und Buschenschank

Geldwert d. Naturallieferungen
der Tierhaltung an den 
Unternehmerhaushalt

Geldwert d. Naturallieferungen
an entlohnte AK, Gewerbe-

betrieb und Ausgedinge

Veränderungen bei den 
Tierbeständen und 
Erzeugungsvorräten

Verkauf von Erzeugnissen
aus der Forstwirtschaft 

Geldwert der Natural-
lieferungen an den 

Unternehmerhaushalt

Geldwert der Natural-
lieferungen für 
Neuanlagen 

Geldwert d. Naturallieferungen
an entlohnte AK, Gewerbe-

betrieb und Ausgedinge

Veränderungen bei den 
Erzeugungsvorräten

Erlöse über dem Buchwert 
bei  Anlagenverkauf 

Erträge landwirtschaftlicher 
Nebenbetrieb bzw.

Nebentätigkeit

Pachten, Mieterträge, 
Versicherungs- und 

Nutzungsentschädigungen

Dienstleistungen im Rahmen
des land- u. forstw. Betriebes

(zB. Maschinenring)

Ertragszinsen für 
betriebliches Umlaufvermögen

Erträge
Bodennutzung

Erträge
Tierhaltung

Sonstige 
Erträge

Erträge
Forstwirtschaft

Öffentliche Gelder 
des Ertrages

Erhaltene
Umsatzsteuer Ertrag

Aufwand Pacht- und 
Mietaufwand

Geleistete 
Umsatzsteuer

(Vorsteuer)

Fremdkapital-
zinsen

Sachaufwand

Abschreibung
(AfA)

Personal-
aufwand

Sonstiger 
Aufwand

Einkünfte aus 
Land- und 

Forstwirtschaft
je nAK

Einkünfte aus-
Land- und 

Forstwirtschaft

Nicht 
entlohnte AK

Einkünfte aus
unselbständiger Arbeit

Erwerbs-
einkommen

Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
und selbständiger Arbeit

Erwerbs-
einkommen

je AK-U

AK insgesamt des
Unternehmerhaushaltes 

(AK-U)

Übrige Einkünfte

Gesamt-
einkommen

Sozialtransfers
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Biologischer Landbau
Der biologische Landbau wird durch die VO (EWG) Nr.
2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel geregelt. Das Grundprinzip
ist die Kreislaufwirtschaft: 
l geschlossener Stoffkreislauf, 

l Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsmittel (leichtlösliche Mine-
raldünger, Pflanzenschutzmittel)

l Erhaltung einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit, sorgsame Humus-
wirtschaft

l Schonung nicht erneuerbarer Ressourcen
l artgerechte Viehhaltung
l aufgelockerte Fruchtfolgen
l Leguminosenanbau
l schonende Bodenbearbeitung

Bodenklimazahl
Siehe: Einheitswert.

Bruttoinlandsprodukt
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die im Inland erbrach-
te wirtschaftliche Leistung, das ist der Geldwert aller im Inland
produzierten Waren und Dienstleistungen abzüglich der von
anderen Sektoren zugekauften Leistungen (Vorleistungen).
Einige Begriffe:

l Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Bruttoin-
landsprodukt: Dieser wird ermittelt, indem vom Wert der End-
produktion die Vorleistungen abgezogen werden. Für die Berech-
nung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen werden die Pro-
dukte und Produktionsmittel zu Preisen frei Hof bewertet. Wer-
den dem Bruttoinlandsprodukt etwaige Subventionen zugezählt
und indirekte Steuern abgezogen, ergibt sich die Wertschöpfung
zu Faktorkosten. 

l Imputierte Bankdienstleistungen: Gegenwert des Nettoer-
trages der Banken aus dem Zinsengeschäft (Zinserträge minus
Zinsaufwendungen). Sie stellen einen Kostenbestandteil der ein-
zelnen Wirtschaftszweige dar (Nettoentgelte für die Bankdienst-
leistungen) und müssten als solche eigentlich deren Vorleistun-
gen erhöhen (und daher die Wertschöpfung vermindern). Man-
gels sinnvoller Zurechnungsmöglichkeit auf die einzelnen Wirt-
schaftszweige werden die imputierten Bankdienstleistungen glo-
bal in Abzug gebracht (“Negativbuchung”).

l Vermögensverwaltung: umfasst Geld- und Kreditwesen, Ver-
sicherungen, Realitäten etc.

l Sonstige Produzenten: umfasst öffentliche, private und häus-
liche Dienste. 

l Sonstige Dienste: umfasst alle Dienstleistungen, die nicht
Handel, Verkehr, Vermögensverwaltung oder öffentlicher Dienst
sind, wie z.B. Wäschereien, Reinigung, Theater etc.

Bruttoinvestitionen
in bauliche Anlagevermögen, Maschinen und Geräte

Umfassen die Investitionen im land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb für Grundverbesserungen, Gebäude sowie für
Maschinen und Geräte. Eigenleistungen werden nicht ein-
gerechnet.

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen
Umfassen die Investitionen im land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb für Grund und Boden, Grundverbesserungen, bau-
liche Anlagen, Dauerkulturen, stehendes Holz, Maschinen
und Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Eigene Arbeits- und Maschinenleistungen sind im ausge-
wiesenen Bruttoinvestitionsbetrag nicht berücksichtigt. 

BSE
(Bovine Spongiforme Encephalopathie)

Die BSE (“Rinderwahnsinn”) ist eine langsam fortschreiten-
de und immer tödlich endende neurologische Erkrankung (z.B.
Bewegungsanomalien und Verhaltensstörungen) von Rindern.
Die Übertragung dieser Krankheit erfolgt über Tierkörpermehle
von scrapieinfizierten Schafen und Rindern. Die Krankheit
hat eine sehr lange Inkubationszeit.

BST
(Bovines Somatotropin)

Das Bovine-Somatotropin - auch als Rinderwachstumshor-
mon bezeichnet - ist ein Peptidhormon aus rund 190 Ami-
nosäuren. Es ist eine lebensnotwendige Substanz, die in der
Hypophyse erzeugt wird und beim Rind seine maximale bio-
logische Wirksamkeit besitzt (bei Mensch und Schwein
unwirksam), weil seine Struktur speziesabhängig ist. Obwohl
vielfältige Wirkungsweisen bekannt sind, stehen der Einfluss
auf das Wachstum und die Milchleistung im Mittelpunkt des
Interesses. Die großtechnische Produktion erfolgt durch
genetisch veränderte Bakterien.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Nach dem BSVG ist
der Einheitswert maßgebend für die Beitragspflicht und Bei-
tragshöhe zur Unfallversicherung, Krankenversicherung,
Betriebshilfe(gesetz) und Pensionsversicherung.

Cairns-Gruppe
Die Cairns-Gruppe ist eine informelle und lose Vereinigung
von Agrarexportländern unter der Führung Australiens. Ziel
der Cairns-Gruppe ist die Liberalisierung des internationa-
len Agrarhandels. Dabei steht die Reduzierung von Export-
subventionen im Vordergrund. Die Länder der Cairns-Gruppe
liefern ein Fünftel aller Agrarexporte der Welt. Folgende Län-
der sind Mitglieder: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile,
die Fidschi-Inseln, Indonesien, Kanada, Kolumbien, Malay-
sia, Neuseeland, Paraguay, die Philippinen, Südafrika, Thai-
land und Uruguay.

COREPER
In den Sitzungen des COREPERs (COmité des REprésen-
tants PERmanents oder ASTV, Ausschuss der Ständigen Ver-
treter) werden die Ministerräte auf Beamtenebene vor-
bereitet.

l COREPER I: Dieses Gremium ist zuständig für folgende Räte:

1. Rat Landwirtschaft und Fischerei nur Bereiche, Veterinär und
Betriebsmittel, die restlichen Agenden des Rates Landwirtschaft
werden im SAL gemacht

2. Rat Umwelt

3. Rat Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Konsumen-
tenschutz

4. Rat Wettbewerb (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)

5. Rat Verkehr Telekommunikation und Energie

6. Rat Bildung, Jugend und Kultur

l COREPER II: Dieses Gremium ist zuständig für folgende Räte: 
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1. Rat Wirtschaft und Finanzen

2. Rat Justiz und Inneres

3. Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

Cross Compliance
Einhaltung der gesetzlichen Standards bezugnehmend auf
Umwelt, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz.

CSE (Consumer Support Estimate)
Das Verbraucher-Subventions-Äquivalent ist definiert als
jener Betrag, der den Verbrauchern zugute kommen müs-
ste, um sie beim Wegfall von Agrarstützungsmaßnahmen zu
entschädigen. Die Verbraucherstützung enthält die staatli-
chen Ausgaben zur Förderung des Absatzes landwirt-
schaftlicher Produkte abzüglich der Marktpreisstützung
(siehe: PSE ) ihrer im Inland verbrauchten Mengen.

Dauergrünland
Umfasst ein- und mehrmähdige Wiesen, Kulturweiden, Hut-
weiden, Streuwiesen, Almen und Bergmähder.

EAGFL
Der europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen.

l Die Abteilung Ausrichtung stellt die notwendigen Mittel für die
gemeinsame Agrarstrukturpolitik zur Verfügung.

l Die Abteilung Garantie bestreitet die Ausgaben für die gemein-
same Markt- und Preispolitik, d.h. die Ausfuhrerstattungen und
die Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte (Erzeuger-
beihilfen, preisausgleichende Beihilfen, finanzieller Ausgleich für
Marktrücknahmen). Im Zuge der Neuausrichtung der GAP wer-
den mit dem EAGFL, Abteilung Garantie, auch Maßnahmen
finanziert, die eher solchen Bereichen wie Agrarstruktur, Entwicklung
des ländlichen Raumes oder Wohltätigkeit zuzurechnen sind.

EGE
Europäische Größeneinheit

Die Europäische Größeneinheit (EGE) ist ein Maßstab für
die wirtschaftliche Betriebsgröße. Sie entspricht der Summe
der Standarddeckungsbeiträge. Die EGE macht derzeit
1.200 Euro landwirtschaftlicher SDB aus. Findet Verwendung
im Rahmen des INLB.

Eigenkapital
Sind die in der Bilanz ausgewiesenen Mittel, die für die Finan-
zierung des Gesamtvermögens von dem/den Eigentümer/n
zur Verfügung gestellt werden.

Eigenkapitalquote
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapi-
tals am Gesamtkapital ist.

Eigenkapital
x 100

Gesamtkapital

Eigenkapitalrentabilität
Kennzahl für die Verzinsung des im Unternehmen eingesetzten
Eigenkapitals.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Lohnansatz
x 100

Eigenkapital

Eigenkapitalveränderung
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes

Errechnet sich als Differenz zwischen dem Eigenkapital am
Jahresende und am Jahresbeginn.

Einheitliche Betriebsprämie (EBP)
Entkoppelte Direktzahlungen an den Betriebsinhaber. Sie
ergibt sich aus der Anzahl der Zahlungsansprüche, die im
jeweiligen Antragsjahr mit Hilfe der beihilfefähigen Flächen
des Betriebes genutzt werden.

Einheitswert
Theoretische Definit ion: Der Einheitswert repräsentiert
einen Ertragswert, der dem 18-fachen Reinertrag eines
Betriebes mit entlohnten fremden Arbeitskräften bei ortsüb-
licher und nachhaltiger Bewirtschaftung entspricht. Außer-
dem wird unterstellt, dass der Betrieb ausgedinge-, pacht-
und schuldenfrei ist.

Praktische Definit ion: Der Einheitswert eines landwirt-
schaftlichen Betriebes ist ein standardisierter Ertragswert in
Geldeinheiten (Euro), der die

- natürlichen Ertragsbedingungen (Bodenschätzung, Wasserver-
hältnisse, Geländeneigung und Klima) und

- die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen (äußere und innere Ver-
kehrslage, Betriebsgröße) widerspiegelt.

Teilkomponenten des Einheitswertes:

l Bodenklimazahl (BKZ): Sie ist eine Wertzahl (zwischen 1 und
100), die anhand objektiver Kriterien (Bodenschätzung, Wasser-
verhältnisse, Geländeneigung und Klima) die natürliche Ertrags-
fähigkeit eines Betriebes im Vergleich zum ertragsfähigsten Stan-
dort wiedergibt. Berechnung der Bodenklimazahl (BKZ):
Acker(Grünland)zahl x Fläche in Ar = Ertragsmesszahl. Die
Summe der Ertragsmesszahlen aller Flächen, geteilt durch die
Gesamtfläche in Ar, ergibt die Bodenklimazahl des Betriebes.

l Die Ackerzahl oder Grünlandzahl (AZ, GLZ) ist die Wert-
zahl eines landwirtschaftlichen Grundstücks (zwischen 1 und 100),
die aufgrund der Bodenschätzung einen objektiven Maßstab für
die natürlichen Ertragsbedingungen eines Standorts im Vergleich
zum besten Standort in Österreich (100er Böden) repräsentiert.
Berücksichtigt werden: Bodenart, Wasserverhältnisse, Gelände-
neigung, Besonderheiten wie Bodentypen und klimatische Ver-
hältnisse.

l Die Ertragsmesszahl (EMZ) ist die, die natürlichen Ertrags-
bedingungen wiedergebende Ackerzahl oder Grünlandzahl mul-
tipliziert mit der jeweiligen Fläche des Grundstückes. Sie ist
grundstücksbezogen und dient so wie die Bodenklimazahl und
die Betriebszahl zur Feststellung des Einheitswertes.

l Betriebszahl (BZ): Sie ist eine Wertzahl (zwischen 1 und
100), die die natürlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen
eines landwirtschaftlichen Betriebes als objektives Maß im Ver-
gleich zu einem ideellen ertragsfähigen Hauptvergleichsbetrieb
mit der Betriebszahl 100 wiedergibt. Sie errechnet sich aus der
Bodenklimazahl, die mit Zu- und Abschlägen für die wirtschaftli-
chen Ertragsbedingungen (äußere und innere Verkehrslage,
Betriebsgröße) versehen wird.

Berechnung des Einheitswertes:
Der landwirtschaftliche Einheitswert errechnet sich aus Hek-
tarhöchstsatz multipliziert mit einem Hundertstel der Betriebs-
zahl und multipliziert mit der Fläche des Betriebes. Der Hek-



Grüner Bericht 2007280

tarhöchstsatz (Hektarsatz für die Betriebszahl 100) ent-
spricht ungefähr dem 18-fachen Reinertrag für ein Hektar
bester Ertragslage und beträgt für landwirtschaftliches Ver-
mögen 2289,1943 Euro und für Weinbauvermögen
8.357,3759 Euro. Sie werden alle neun Jahre zeitgleich mit
der Hauptfeststellung der Einheitswerte festgesetzt. Die
Hauptfeststellung land- und forstwirtschaftlicher Einheitswerte
im Jahre 2001 ist unterblieben. Gesetzestechnisch wurde dies
dadurch bewirkt, dass nach dem neuen § 20b Bewertungs-
gesetz die Hauptfeststellung als durchgeführt gilt und die bis-
herigen Einheitswerte weiter gelten. Der Einheitswert hat für
viele steuerliche, sozialversicherungsrechtliche und sonsti-
ge Abgaben eine nach wie vor wichtige Bedeutung.

Steuerl iche Anknüpfung:
l Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

l Einkommensteuer, Pauschalierung der landwirtschaftlichen Betrie-
be, Buchführungspflicht

l Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Aus-
gleichsfonds für  Familienbeihilfen (FLAG)

l Beitrag zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung

l Grundsteuer (Hebesatz dzt. 500% des Messbetrages)

l Erbschafts- und Schenkungssteuer

l Stempel- und Rechtsgebühren

l Grunderwerbsteuer

l Umgründungssteuergesetz

Sozialversicherungsrechtl iche Bedeutung:
l Nach dem Bauernsozialversicherungsgesetz (BSVG) ist der 

Einheitswert maßgebend für die Beitragspflicht und Höhe der 
Beiträge (gilt für Unfallversicherung, Krankenversicherung, 
Betriebshilfegesetz, Pensionsversicherung)

l Ausgleichszulage (ASVG, GSVG)

l Arbeitslosenversicherung (Notstandshilfe)

l Kriegsopferversorgungsgesetz

Sonstige Anbindungen:
l Landwirtschaftliche Kammerumlage

l Neuer Berghöfekataster (Ergebnisse der Bodenschätzung)

l Kirchenbeitrag

l Studienbeihilfe

l Diverse Förderungen und Transferzahlungen für die Landwirtschaft

Einkommensindikatoren
(Begriff der LGR/FGR)

Eurostat weist für den landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereich
folgende drei Einkommensindikatoren aus:

l Indikator A: Index des realen Faktoreinkommens in der Land-
wirtschaft je Jahresarbeitseinheit

l Indikator B: Index des realen landwirtschaftlichen Nettounter-
nehmensgewinns je nicht entlohnter Jahresarbeitseinheit

l Indikator C: Landwirtschaftlicher Nettounternehmensgewinn

Die Deflationierung der nominalen Angaben erfolgt mit dem
impliziten Preisindex des Bruttoinlandsprodukts.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Sie stellen das Entgelt für die im land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb geleistete Arbeit der nicht entlohnten Arbeits-
kräfte für die unternehmerische Tätigkeit und für den Einsatz
des Eigenkapitals dar. Sie werden berechnet, indem vom
Ertrag der Aufwand abgezogen wird. Durch die Einkünfte aus

Land- und Forstwirtschaft sind noch die Beiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung und die Einkommenssteuer abzu-
decken.

EK
(Europäische Kommission)

Die Europäische Kommission ist das ausführende Organ der
EU. Sie hat ihren Sitz in Brüssel. Zu den Aufgaben der Kom-
mission gehören:

l Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen an den Rat der EU

l Durchführung der Ratsbeschlüsse

l Rechtssetzung mittels Verordnungen (VO)

l Verwaltung der Fonds und Programme

Die Arbeit der EK wird mit 20  von den Regierungen der Mit-
gliedstaaten ernannten Kommissaren wahrgenommen, denen
ein in Generaldirektionen (GD) untergliederter Verwal-
tungsapparat zur Verfügung steht.

Entlohnte AK (eAK)
Siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).

EP
(Europäisches Parlament) 

Gründung: 1976. Seit Juni 1979 Direktwahlen im 5-Jahres-
Rhythmus. Seit 2004 732 Abgeordnete. Aufgabenschwer-
punkte: Mitwirkung an der EU-Rechtsetzung (sogenanntes
Mitentscheidungsverfahren), Kontrolle von Kommission und
Rat durch Anfragen und Untersuchungsausschüsse, weit-
reichende Befugnisse als Haushaltsbehörde. Sitz: Brüssel
und Straßburg, Arbeitsweise: monatliche Plenartagungen.

ERP-Fonds
(European Recovery Programme; 

Europäisches Wiederaufbauprogramm)
Eine seit 1985 nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen
geführte Förderinstitution, die der österreichischen Wirt-
schaft Kredite auf der Grundlage des sogenannten Marshall-
plan - Hilfe  der USA zum Wiederaufbau Europas nach dem
2. Weltkrieg - gewährt. Weiters ist der ERP-Fonds mit der
Abwicklung von Investitionsförderungsmaßnahmen des
BMLFUW betraut.

Ertrag
Der Ertrag des gesamten land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes besteht aus:

l Ertrag Bodennutzung

l Ertrag Tierhaltung

l Ertrag Forstwirtschaft

l Erhaltene Umsatzsteuer

l Öffentliche Gelder (ohne Investitionszuschüsse)

l Sonstiger Ertrag

l abzüglich internen Ertrags

Ertrag Bodennutzung
(siehe auch unter Begriff Ertrag)

Die Erträge aus der Bodennutzung bestehen aus:

l dem Verkauf von Erzeugnissen der Bodennutzung (ohne Direkt-
vermarktung und Buschenschank)
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l dem Geldwert der Naturallieferungen an Direktvermarktung und
Buschenschank

l dem Geldwert der Naturallieferungen an den Haushalt des Unter-
nehmerhaushalts

l dem Geldwert der Naturallieferungen an familienfremde Arbeits-
kräfte und an allenfalls angeschlossene Gewerbebetriebe sowie
das Ausgedinge 

l den Veränderungen bei den Erzeugungsvorräten

Die im Berichtsjahr direkt der Bodennutzung zuordenbaren
öffentlichen Gelder sind darin nicht enthalten.

Ertrag Forstwirtschaft
(siehe auch unter Begriff Ertrag)

Die Erträge aus der Forstwirtschaft bestehen aus:

l dem Verkauf von Erzeugnissen der Forstwirtschaft

l dem Geldwert der Naturallieferungen der Forstwirtschaft an den
Haushalt des Unternehmerhaushalts

l dem Geldwert der Naturallieferungen der Forstwirtschaft für Neu-
anlagen

l dem Geldwert der Naturallieferungen an familienfremde Arbeits-
kräfte und an allenfalls angeschlossene Gewerbebetriebe sowie
das Ausgedinge

l den Veränderungen bei den Erzeugungsvorräten (Wertänderun-
gen am stehenden Holz werden nicht berücksichtigt)

Die im Berichtsjahr direkt der Forstwirtschaft zuordenbaren
öffentlichen Gelder sind darin nicht enthalten.

Ertrag Tierhaltung
(siehe auch unter Begriff Ertrag)

Die Erträge aus der Tierhaltung bestehen aus:

l dem Verkauf von Erzeugnissen der Tierhaltung (ohne Direktver-
marktung und Buschenschank); die Zuchttiererträge ergeben
sich aus der Differenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buch-
wert

l dem Geldwert der Naturallieferungen an Direktvermarktung und
Buschenschank

l dem Geldwert der Naturallieferungen der Tierhaltung an den Haus-
halt des Unternehmerhaushalts 

l dem Geldwert der Naturallieferungen an familienfremde Arbeits-
kräfte und an allenfalls angeschlossene Gewerbebetriebe sowie
das Ausgedinge 

l den Veränderungen bei den Tierbeständen und Erzeugungsvorräten

Die im Berichtsjahr direkt der Tierhaltung zuordenbaren
öffentlichen Gelder sind darin nicht enthalten.

Ertragsmesszahl
Siehe: Einheitswert

Erwerbseinkommen
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zuzüglich der Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger und unselbst-
ständiger Arbeit des Unternehmerhaushalts. Die Einkünfte
aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit werden abzüg-
lich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Ein-
künfte aus unselbständiger Arbeit werden abzüglich der
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und der ein-
behaltenen Lohnsteuer verbucht.

EuGH
(Europäischer Gerichtshof)

Der EuGH (Gründung 1958) besteht entsprechend der
Anzahl der Mitgliedstaaten aus 25 Richtern, die von den Regie-
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen
für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt werden. Unter-
stützt wird er von 6 Generalanwälten, deren Berufung jener
der Richter entspricht. Der EuGH hat “die Wahrung des Rechts
bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrages” zur Auf-
gabe (Art. 164 E(W)G-Vertrag). Er äußert sich in Urteilen,
einstweiligen Anordnungen, Gutachten und Stellungnah-
men. Gegen seine Entscheidungen gibt es keine Beru-
fungsmöglichkeit.

Quelle: Statistik Austria, Eurostat (2000), Handbuch zur LGR/FGR 97 

Einkommensindikatoren der LGR/FGR

Erzeugung des land(forst-)wirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs

Vorleistungen Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen

Abschreibungen Nettowertschöpfung
zu Herstellungspreisen

Sonstige
Subventionen

Sonstige
Produktions-

abgaben
Faktoreinkommen

Faktoreinkommen Empfangene Zinsen

Arbeitnehmerentgelt,
gezahlte Pachten und

Zinsen
Nettounternehmensgewinn

deflationiert, bezogen auf
Jahresarbeitseinheiten insgesamt

… Indikator A

deflationiert, bezogen auf
Jahresarbeitseinheiten insgesamt (nicht entlohnt)

… Indikator B

deflationiert

… Indikator C
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EuRH
(Europäischer Rechnungshof)

Der Rechnungshof nahm seine Arbeit im Oktober 1977 auf.
Er besteht entsprechend der Anzahl der Mitgliedstaaten aus
15 Mitgliedern. Sie werden vom Rat nach Anhörung des
Europäischen Parlaments auf 6 Jahre ernannt. Prüfungs-
gegenstände sind Recht- und Ordnungsmäßigkeit von Ein-
nahmen und Ausgaben der EU und der von ihr geschaffe-
nen juristischen Personen sowie die Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung. Ergebnisse werden nach Abschluss eines
Haushaltsjahres in einem Jahresbericht und im Amtsblatt der
EU veröffentlicht.

EU
(Europäische Union)

Die vertraglichen Grundlagen der EU in ihrem jetzigen
Erscheinungsbild sind das Ergebnis der Weiterentwicklung
der völkerrechtlichen Verträge zwischen den 6 Gründungs-
staaten (Belgien, Niederlande, Luxemburg, BRD, Italien und
Frankreich), die die Grundlage für die Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS,  in Kraft mit 23. Juni 1953),
die europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG (in Kraft mit
1. Jänner 1958) sowie die europäische Atomgemeinschaft
EURATOM (in Kraft mit 1. Jänner 1958) geschaffen hatten.

Die Weiterentwicklung dieser ursprünglichen Rechtsge-
meinschaften erfolgte zum einen durch die schrittweise
Erweiterung des Kreises der Mitgliedstaaten (Dänemark, Ver-
einigtes Königreich und  Irland im Jahr 1973, Griechenland
im Jahr 1981, Spanien und Portugal im Jahr 1986, Schwe-
den, Finnland und Österreich im Jahr 1995, zuletzt im Jahr
2004 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien, Ungarn und Zypern), zum anderen
durch vertraglich determinierte intrasystematische Verän-
derungen der rechtlichen Rahmenbedingungen: insbeson-
dere sind zu nennen: Einheitliche Europäische Akte EEA1986,
Vertrag über die Europäische Union (Maastrichter Vertrag)
1992, Amsterdamer Vertrag 1997 (in Kraft mit 1. Mai 1999),
Vertrag von Nizza (unterzeichnet 26. Februar 2001, in Kraft
mit 1. Februar 2003). Der (zur zweiten Kategorie zu zählen-
de) "Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Euro-
pa" wurde am 29. Oktober 2004 von den Mitgliedstaaten in
Rom unterzeichnet (Erstellung der 21 Sprachversionen). Er
bietet - anders als die eben genannten Dokumente - keine
Novellierung des bestehenden Rechtsbestandes, sondern
setzt an seine Stelle ein völlig neues Vertragswerk. Zu sei-
nem Inkrafttreten bedarf es nach der derzeit geltenden
Rechtslage (Art 48 EUV) der Ratifikation durch alle Mit-
gliedstaaten gemäß deren verfassungsrechtlichen Vor-
schriften.

EU-Rahmenprogramm für Forschung und
technologische Entwicklung

Das 7. Rahmenprogramm für Forschung, technologische Ent-
wicklung und Demonstration (7. RP) ist derzeit das größte
transnationale Forschungsprogramm weltweit. Sein Budget
beläuft sich auf rund 50 Mrd. Euro (ohne Euratom), die Lauf-
zeit von 2007 bis 2013. Innovative, zukunftsfähige Techno-
logiebereiche von Energie bis Verkehr werden ebenso geför-
dert wie Humanressourcen und Mobilität, KMU oder For-
schungsinfrastrukturen.

Das 7. RP setzt sich maßgeblich aus vier "Spezifischen Pro-
grammen" zusammen. Jedes der Spezifischen Programme
geht mit einer bestimmten Zielsetzung, einer eigenen Struk-
tur und eigenen Antragsbedingungen einher. Im spezifi-
schen Programm Zusammenarbeit (Kooperation) wird die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in zehn Themen-
bereichen der Wissenschaft und Forschung gefördert. Ein
Themenbereich widmet sich der Forschung im Bereich
"Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie".

l Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotech-
nologie": Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der nachhaltigen
Bewirtschaftung, der Produktion und des Einsatzes biologischer
Ressourcen (Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere) bilden die Grund-
lage für neue, nachhaltige, wirtschaftliche und wettbewerbsfähi-
ge Produkte für die Landwirtschaft, die Fischerei, die Lebensmit-
tel, Gesundheits- und Forstindustrie sowie für verwandte Indu-
striezweige. Ziel ist der Aufbau einer europäischen wissensge-
stützten Bio-Wirtschaft (Knowledge Based Bio Economy) durch
die Zusammenführung von Wissenschaft, Industrie und anderen
Interessengruppen.http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html

Europäische Strukturfonds
Europäische Strukturfonds ist die Bezeichnung für eine der
Verwaltung der Europäischen Kommission unterliegende
Geldreserve zur Finanzierung von Strukturhilfen im Bereich
der Europäischen Union. Die Strukturfonds bestehen im Ein-
zelnen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EAGFL), dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, dem Europäischen Sozial-
fonds für die Umsetzung der Sozialpolitik (ESF), dem Finan-
zinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) und dem
1993 eingerichteten Kohäsionsfonds zur Förderung von Vor-
haben im Bereich der Umwelt und der Verkehrsstruktur. Die
Mittel der Strukturfonds fließen überwiegend den finanziell
wenig leistungskräftigen Regionen zu, um damit die wirt-
schaftliche und soziale Integrität der EU zu stärken, so dass
die Anforderungen der Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) überall in der EU bewältigt werden können. Im Vor-
dergrund stehen diesbezüglich die Entwicklung und struk-
turelle Anpassung der Regionen mit einem Entwicklungs-
rückstand gegenüber den wachstumsstarken Regionen in der
EU. Der Etat der Strukturfonds ist in den vergangenen Jah-
ren stark erhöht worden. Im Zeitraum zwischen 1993 und 1999
betrug er 161 Mrd. Euro. Der Europäische Rat legte am
24./25.3.1999 in Berlin ein Etat von 213 Mrd. Euro für die
Jahre 2000 bis 2006 fest.

EUROSTAT
Eurostat ist das statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften mit Sitz in Luxemburg. Es hat den Auftrag, die Union
mit europäischen Statistiken zu versorgen, die Vergleiche zwi-
schen Ländern und Regionen ermöglichen.

Europäisches System Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen 1995 (ESVG 95)

(Begriff der LGR/FGR)
International vereinheitlichtes Rechnungssystem, das syste-
matisch und detailliert eine Volkswirtschaft (Region, Land,
Ländergruppe) mit ihren wesentlichen Merkmalen und Bezie-
hungen zu anderen Volkswirtschaften beschreibt.

Das ESVG 1995, welches einheitliche Konzepte, Definitio-
nen, Buchungsregeln und Systematiken für die Mitgliedstaaten
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der Europäischen Union vorschreibt, ersetzt das 1970 ver-
öffentlichte Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG 1970). Es stimmt mit den weltweit gel-
tenden Regeln des Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen der Vereinten Nationen (SNA) überein, berück-
sichtigt jedoch stärker die Gegebenheiten und den Daten-
bedarf in der Europäischen Union.

Evaluierung von Interventionsprogrammen
Evaluierungen sind wissenschaftliche Verfahren zur syste-
matischen Sammlung, Analyse und Bewertung von Infor-
mationen und Daten, um die ökologischen und sozioökono-
mischen Auswirkungen von Interventionsprogrammen fest-
zustellen. Sie dienen der Überprüfung der Effizienz und Effek-
tivität sowie der Qualität der jeweiligen Maßnahme. Sie fin-
den zu bestimmten Zeitpunkten im Programmablauf statt und
sollen Entscheidungen über Programmänderungen und -ver-
besserungen abstützen sowie anwendbare Empfehlungen
zur Ausgestaltung von neuen Programmen beinhalten. Eva-
luierungen sollen die Zuweisung der Finanzmittel und die admi-
nistrative Abwicklung transparent darlegen. Die verwende-
ten methodischen Ansätze müssen anerkannt und im Eva-
luierungsbericht klar dargelegt werden. Eine Evaluierung soll
von Personen erfolgen, die an der Programmentwicklung und
Abwicklung nicht beteiligt sind. Sie sind keine wissen-
schaftlichen Studien. Ihre Ergebnisse haben hohen prakti-
schen Wert.

EXTRASTAT
Das statistische Erhebungssystem EXTRASTAT erfasst den
Warenverkehr der EU-Mitgliedstaaten mit den Drittstaaten.
Die Datenerhebung für den Außenhandel Österreichs erfolgt
wie bisher durch die Zollbehörde, welche dann die Daten an
die Statistik Austria  weiterleitet (siehe auch: INTRASTAT und
EUROSTAT).

Faktoreinkommen
(Begriff der LGR/FGR)

Er errechnet sich aus: Nettowertschöpfung zu Herstel-
lungspreisen - Sonstige Produktionsabgaben + Sonstige Sub-
ventionen.
Das Faktoreinkommen (=Nettowertschöpfung zu Faktorko-
sten) misst die Entlohnung aller Produktionsfaktoren (Grund
und Boden, Kapital und Arbeit) und stellt damit die Gesamt-
heit des Wertes dar, den eine Einheit durch ihre Produktions-
tätigkeit erwirtschaftet.

FAO
(Food and Agriculture Organisation)

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (UNO); Sitz: Rom; Ziel: Hebung des Lebens- und
Ernährungsstandards in der Welt.

Feldstück
Feldstücke sind eindeutig abgrenzbare und in der Natur
erkennbare Bewirtschaftungseinheiten mit nur einer Nut-
zungsart (z.B. Acker, Wiese etc.). Ein Feldstück kann aus
einem oder mehreren Grundstücken/Grundstücksteilen
bestehen. Die Fläche des Feldstückes ergibt sich aus der
Summe der anteiligen Grundstücksflächen.

Flächenproduktivität
Siehe: Partielle Produktivität.

Förderbare Grünlandflächen (laut ÖPUL)
Sind Grünlandflächen, deren Flächenausmaß in Hektar (ha)
mit nachstehenden Faktoren multipliziert wird:

Dauerwiesen (2 oder mehr Schnitte) 1,00

Kulturweiden 1,00

Dauerwiesen (ein Schnitt), Streuwiese 1,00

Hutweiden 0,60

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF)
Summe aus Waldflächen (ohne ideelle Flächen) und Forst-
gärten. Energieholz- und Christbaumflächen zählen im
Gegensatz zur Agrarstrukturerhebung nicht dazu.

Fremdkapital
Sind die in der Bilanz ausgewiesenen Mittel, die für die Finan-
zierung des Gesamtvermögens von Dritten (Banken, Liefe-
ranten etc.) zur Verfügung gestellt werden.

Futterflächen
Definition nach Ausgleichszulage: Als Futterflächen gelten
jene landwirtschaftlich genutzte Flächen, deren Ertrag zur
Viehfütterung bestimmt ist. Bei Beweidung von Flächen
außerhalb des Heimgutes sind die betreffenden Futter-
flächen von ihrem Weidebesatz einzurechnen (max. 1
GVE/ha).

GAP
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union
(EU) ist bereits in den Gründungsverträgen der EU (“Römer
Verträge”) verankert. Die GAP funktioniert nach drei Grund-
prinzipien:

l Einheit des Marktes: freier Warenverkehr innerhalb der EU,
Ausschluss von Subventionen, die den Wettbewerb verfälschen,
gleiche agrarpolitische Instrumente in der EU.

l Gemeinschaftspräferenz: Vorrang für innergemeinschaftli-
che Produkte gegenüber Produkten aus Drittländern.

l Gemeinsame Finanzierung der GAP: gemeinsame, soli-
darische Finanzierung der GAP durch die Mitgliedsländer der EU
aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL).

Die GAP wurde in ihrer Geschichte mehrfach reformiert und
gegenwärtig liegt ihr ein 2-Säulen-Modell zugrunde, das wie
folgt skizziert werden kann:

l Agrarmarktpolitik (GMO - Gemeinsame Marktordnungen): Rea-
lisierung der Gemeinsamen Marktorganisationen für die ver-
schiedenen Agrarmärkte

l Ländliche Entwicklung: Förderung des ländlichen Raumes.

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
Sind Organismen, deren genetisches Material so verändert
worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch
Kreuzen oder natürliche Rekombination oder andere her-
kömmliche Züchtungstechniken nicht vorkommt.
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GEO-Informationssystem (GIS)
Ausgewogene Nutzung und Schutz der unverzichtbaren
und unvermehrbaren Ressourcen Boden, Wasser und Wald
bilden einen wesentlichen und höchst komplexen Aufga-
benbereich des BMLFUW. Er erfordert laufend Entschei-
dungen in politischer, wirtschaftlicher und förderungstechni-
scher Hinsicht mit äußerst weitreichenden Konsequenzen.
Zu diesem Zweck wird vom BMLFUW das Geo-Informati-
onssystem (GIS) als zeitgemäße und effiziente Planungs-
und Entscheidungsgrundlage eingerichtet.

Gesamteinkommen
Erwerbseinkommen zuzüglich Einkünfte aus Kapitalver-
mögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, den
Sozialtransfers und übrigen Einkünften des Unternehmer-
haushalts.

Gesamtkapitalrentabilität
Kennzahl für die Verzinsung des im Unternehmen einge-
setzten Eigen- und Fremdkapitals.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Lohnansatz
+ Schuldzinsen

x 100
Gesamtkapital

Gesamtfläche des Betriebes
Summe aus Kulturfläche (inklusive zugepachteter, exklusi-
ve verpachteter Flächen) und sonstigen Flächen des Betrie-
bes.

Gesamtkapital (Passiva)
Das Gesamtkapital setzt sich aus Eigen- und Fremdkapital
zusammen und zeigt die Finanzierung des Gesamtvermö-
gens. Es wird in der Bilanz als Passiva ausgewiesen.

Gesamtvermögen (Aktiva)
Das Gesamtvermögen ist die Summe aus Anlage-, Tier- und
Umlaufvermögen des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs.
Es wird in der Bilanz als Aktiva ausgewiesen.

Gewinnermittlung für Land- und Forstwirte
Es gibt drei Formen der Gewinnermittlung für Land- und
Forstwirte:

l Der Gewinn nichtbuchführender Land- und Forstwirte bis zu
einem Einheitswert von 65.500 Euro ist nach Durchschnitts-
sätzen zu ermitteln (sogenannte Gewinnpauschalierung). Sie
erspart oder erleichtert dem Land- und Forstwirt die Führung von
Aufzeichnungen. Für die bewirtschafteten landwirtschaftlichen
Flächen ist Grundlage ein Hundertsatz vom Einheitswert. Für Forst-
wirtschaft und Weinbau sind Einnahmen-Aufzeichnungen und
Betriebsausgaben-Pauschalbeträge die Regel. Die vereinnahm-
ten Pachtzinse sind hinzuzurechnen. Abzuziehen sind der Wert
der Ausgedingelasten, die Sozialversicherungsbeiträge, der Bei-
trag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sowie die bezahl-
ten Pachtzinse und Schuldzinsen (siehe auch: Pauschalierung).

l Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe mit einem Einheitswert von 65.500 Euro bis
150.000 Euro und der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger gärt-
nerischer Betriebe ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu
ermitteln. Als Betriebsausgaben sind 70 v.H. der Betriebseinnahmen

anzusetzen. Zusätzlich sind Sozialversicherung, Schuldzinsen,
Pachtzinsen, Ausgedingelasten und Lohnkosten abzuziehen.

l Der Gewinn buchführungspflichtiger Land- und Forstwirte ist
durch Bestandsvergleich des Vermögens (steuerliche Bilanz) zu
ermitteln.

GLÖZ-Flächen
Darunter versteht man Flächen, die nicht mehr für die Erzeu-
gung genutzt werden, in guten landwirtschaftlichen und öko-
logischen Zustand (GLÖZ) zu halten sind. Die Mindestan-
forderungen werden vom Mitgliedstaat festgelegt. Diese
wurde in Österreich mit der INVEKOS-Umsetzungs-Verord-
nung 2005, BGBl. II Nr. 474 i. d. F. BGBl. II Nr. 457/2005 (§ 5)
durchgeführt.

Großvieheinheit (GVE)
Die Großvieheinheit (GVE) ist eine gemeinsame Einheit, um
den Viehbestand in einer einzigen Zahl ausdrücken zu kön-
nen. Die Stückzahlen der einzelnen Vieharten werden in GVE
umgerechnet. Für jede Viehart ist nach Altersklassen und Nut-
zungsformen ein Umrechnungsschlüssel festgelegt. Rinder
ab 2 Jahren gelten für den Grünen Bericht als 1,0 GVE. Es
gibt je nach Zweck verschiedene GVE-Umrechnungs-
schlüssel.

Grünlandzahl
Siehe: Einheitswert

Gütersteuern
(Begriff der LGR/FGR)

Infolge der Bewertung zu Herstellungspreisen wird bei den
Produktionsabgaben zwischen "Gütersteuern" und "sonsti-
gen Produktionsabgaben" unterschieden.

Gemäß ESVG handelt es sich bei den Gütersteuern um Abga-
ben, die pro Einheit einer produzierten oder gehandelten Ware
oder Dienstleistung zu entrichten sind. Sie können entwe-
der als ein bestimmter Geldbetrag pro Mengeneinheit einer
Ware oder Dienstleistung, oder wertbezogen festgesetzt
werden, d.h. als ein bestimmter Prozentsatz des Preises pro
Einheit oder des Wertes der den Gegenstand der Transak-
tion bildenden Waren oder Dienstleistungen.

In der LGR werden als Gütersteuern u.a. die Agrarmarke-
tingbeiträge sowie die Zusatzabgabe für die Überschreitung
der Milchquoten verbucht.

Gütersubventionen
(Begriff der LGR/FGR)

Infolge der Bewertung zu Herstellungspreisen wird bei den
Agrarförderungen zwischen "Gütersubventionen" und "son-
stigen Subventionen" unterschieden.

Lt. ESVG sind unter den Gütersubventionen jene Subven-
tionen zu verstehen, die pro Einheit einer produzierten oder
eingeführten Ware oder Dienstleistung geleistet werden.
Sie werden entweder als ein bestimmter Geldbetrag pro Men-
geneinheit einer Ware oder Dienstleistung oder wertbezo-
gen festgesetzt, d.h. als bestimmter Prozentsatz des Prei-
ses pro Einheit. Sie können ferner als Differenz zwischen
einem spezifischen angestrebten Preis und dem vom Käu-
fer tatsächlich gezahlten Marktpreis berechnet werden. In der
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Verschiedene Umrechnungsschlüssel für landwirtschaftliche Nutztiere 

Tierar ten  

Förderungen 
(z.B. AZ, ÖPUL07, 

Investitions- 
förderung) 

GVE 
laut 

Eurostat 

GVE für 
Buchführungs-

betriebe 

VE1) nach dem 
Bewertungs- 

gesetz 

DGVE 
(Dunggroß-
vieheinheit) 

Pferde:       
Fohlen unter ½ Jahr - 0,80 - 0,35 0,33 
Fohlen ½ bis unter 1 Jahr 0,50 0,80 0,50 0,35 0,77 
Jungpferde 1 bis unter 3 Jahre 1,00 0,80 1,00 0,60 0,77 
Pferde 3 Jahre alt und älter:       
 Hengste und Wallachen 1,00 0,80 1,00 0,80 0,90 
 Stuten 1,00 0,80 1,00 0,80 0,90 
Esel, Maultiere und Pony, > ½ Jahr 0,50 0,80 0,50 - - 

Rinder : 2 )       
Schlachtkälber bis 300 kg LG 0,40  0,40 0,30 0,15 
Andere Kälber und Jungrinder bis 6 Monate 0,40 0,40 0,15 3) 0,30 0,15/0,64) 
Andere Kälber und Jungrinder 6 Monate bis 1 Jahr 0,60 0,40 0,40 3) 0,55 0,60 
Jungvieh 1 Jahr bis unter 2 Jahre 0,60 0,70 0,70 0,801) 0,60 
Rinder über 2 Jahre und älter:      
 Stiere und Ochsen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 Schlachtkalbinnen 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 
 Nutz- und Zuchtkalbinnen 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 
 Milchkühe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 Mutter- und  Ammenkühe 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 
 Milch - 1.000 verkaufte kg   - 0,05  

Schweine:       
Ferkel bis unter 20 kg Lebendgewicht (LG) 5) - 0,027 0,02 0,01 - 
Jungschweine 20 bis 30 kg LG 0,07 0,30 0,15 0,01 0,17 
Jungschweine 30 bis unter 50 kg LG 0,15 0,30 0,15   6) 0,17 
Mastschweine 50 bis unter 80 kg LG 0,15 0,30 0,15   6) 0,17 
Mastschweine 80 bis unter 110 kg LG 0,15 0,30 0,15   6) 0,17 
Mastschweine ab 110 kg LG  0,15 0,30 0,15   6) 0,17 
Zuchtschweine ab 50 kg LG:      
 Jungsauen – nicht gedeckt 0,15 0,30  0,10 0,17 
 Jungsauen –  gedeckt 0,30 0,30 0,30 0,10 0,43 
 Ältere Sauen – nicht gedeckt 0,30 0,50 0,30 0,30 0,43 
 Ältere Sauen –  gedeckt 0,30 0,50 0,30 0,30 - 
Zuchtsauen mit Ferkel bis 20 kg - 0,50 - - 0,43 
Zuchteber 0,30 0,30 0,30 0,30 0,43 

Schafe :       
Lämmer bis unter ½ Jahr 0,07 0,10 - 0,05  
Jungschafe bis unter 1 Jahr (ohne Mutterschafe) 0,07 0,10 0,15 0,10 0,14 
Schafe 1 Jahr und älter, männlich 0,15 0,10 0,15 0,10 0,14 
Schafe 1 Jahr und älter, weibl. (ohne Mutterschafe) 0,15 0,10 0,15 0,10 0,14 
Mutterschafe, Widder 0,15 0,10 0,15 0,10 0,14 

Ziegen :      
Kitze bis unter ½ Jahr 0,07 - - -  
Jungziegen bis unter 1 Jahr (ohne Mutterziegen) 0,07 0,10 0,15 0,05 0,12 
Ziegen 1 Jahr und älter (ohne Mutterziegen) 0,15 0,10 0,15 0,10 0,12 
Mutterziegen, Ziegenböcke 0,15 0,10 0,15 0,10 0,12 

Hühner :      
Kücken und Junghennen für Legezwecke < ½ Jahr 0,0015 0,014 - 0,002 0,006 
Legehennen:  0,014    
 ½ bis unter 1 ½ Jahre 0,004 0,014 0,004 0,013 0,013 
 1½ Jahre und älter 0,004 0,014 0,004 0,013 0,013 
Hähne 0,004 0,014 0,004 0,02 - 
Mastkücken und Jungmasthühner 0,0015 0,007 0,0015 0,0015 0,004 
Zwerghühner, Wachteln; ausgewachsen 0,0015 0,007 0,0015 0,0015 0,004 

Gänse  0,008 0,03 0,004 0,0067) 0,008 

Enten  0,004 0,03 0,004 0,0037) 0,008 

Truthühner (Puten) 0,007 0,03 0,004 0,0097) 0,011 

Rotwi ld  (in umzäunten Flächen ab 1 Jahr) 0,25 0,15 0,15 0,09 - 

Anderes  Zuch tw i ld  (in umzäunten Flächen ab 1 Jahr) 0,15 0,15 0,15 0,09 - 

Lama  ab 1 Jahr 0,15 0,15 0,15 - - 

St rauße  0,15 0,15 0,15 - - 

Kan inchen :  - - - - - 
 Mastkaninchen 0,0025 0,02 - 0,0020 - 
 Zucht- und Angorakaninchen 0,0250 0,02 - 0,0340 - 

1) VE = Vieheineinheitenschlüssel, gültig ab 1.1.2001; Einsteller 0,5 VE (= Vieheinheiten). Es wird der Jahresdurchschnittsbestand bzw. der Bestand herangezogen 

2) Bezieht sich auf Spalte Förderungen: Zwergrinder: bis unter ½ Jahr 0,20 GVE; ab ½ Jahr bis 2 Jahre 0,30 GVE und ab 2 Jahre 0,5 0 GVE 

3) Kälber bis 3.Monate 0,15 und Jungrinder 3 Monate bis 1 Jahr 0,40 4) Kälber bis 3 Monate 0,15 DVGE, 3-6 Monate 0,6 DVGE 

5) Babyferkel bis 10 kg werden nicht gesondert bewertet 6) Mastschwein aus zugekauftem Ferkel 0,09 VE und aus eigenen Ferkeln 0,1VE 

7) Zuchtgänse, -enten und Truthühner mit Nachzucht 0,04 VE 

Quelle: BMLFUW, Stand Juni 2007. 
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LGR werden z.B. die Kulturpflanzenausgleichszahlungen
sowie die Tierprämien als Gütersubventionen verbucht.

Haupterwerbsbetrieb 
Ein Haupterwerbsbetrieb ist ein Betrieb, in dem das Betriebs-
leiterehepaar mehr als 50% der gesamten Arbeitszeit im land-
wirtschaftlichen Betrieb tätig ist (siehe auch: Nebener-
werbsbetrieb).

Hausgärten
Bäuerliche Gemüsegärten, deren Erzeugnisse überwiegend
zur Deckung des Eigenbedarfs des Unternehmerhaushalts
dienen.

Herstellungspreis
(Begriff der LGR/FGR)

Die Bewertung der Produktion erfolgt zu "Herstellungsprei-
sen". Der Herstellungspreis ist im LGR/FGR-Handbuch als
jener Preis definiert, den der Produzent nach Abzug der auf
die produzierten oder verkauften Güter zu zahlenden Steu-
ern (also ohne Gütersteuern) aber einschließlich aller Sub-
ventionen, die auf die produzierten oder verkauften Güter
gewährt werden (also einschließlich Gütersubventionen),
erhält.

Hutweiden
Grünlandflächen, die nur für Weidezwecke genutzt werden.

Ideelle Flächen
Sind Anteile am Gemeinschaftsbesitz (z.B. Wald- und Weide-
nutzungsrechte), umgerechnet in Flächenäquivalente. Die
Umrechnung erfolgt im Verhältnis der Anteile.

Index
Ein Index ist eine Messzahl (Vergleichszahl), die es ermög-
lichen soll, Unterschiede zwischen Perioden festzustellen.
Die jeweiligen Werte werden als Prozentpunkte eines Basis-
jahres ausgedrückt. Weil jede Periode inneren Veränderun-
gen (Änderungen in der Zusammensetzung des Warenkor-
bes) unterliegt, müssen die Indizes in gewissen Abständen
ausgewechselt, das heißt über einen neuen Warenkorb revi-
diert  werden. Mit dem neuen Warenkorb beginnt auch ein
neuer Index mit einem neuen Basisjahr. Einige Indizes wie
etwa der Verbraucherpreisindex (VPI) werden für Verträge
herangezogen. Für diese Fälle wird der alte, also abgelau-
fene Index mit einem Verkettungsfaktor weitergeführt und
damit für indexgebundene Verträge die Kontinuität gewahrt.
Einige der bekanntesten offiziellen Indizes sind der Ver-
braucherpreisindex, der Erzeugerpreisindex, der Großhan-
delspreisindex und der Tariflohnindex.

Integrierter Pflanzenschutz
Integrierter Pflanzenschutz ist ein Verfahren, bei dem alle Tech-
niken und Methoden angewendet werden, die geeignet sind,
das Auftreten von Schadorganismen (Krankheiten, Schäd-
linge und Unkräuter) unter der wirtschaftlichen Schadens-
schwelle unter gleichzeitig größtmöglicher Schonung des
Naturhaushaltes zu halten. Chemische Pflanzenbehand-
lungsmittel sollen nur in unumgänglich notwendigem Umfang
gezielt eingesetzt werden. Selektiv wirkende, nützlings-
schonende Mittel haben Vorrang vor Präparaten mit breitem
Wirkungsspektrum. Es geht also vorrangig um den kombi-

nierten Einsatz biologischer Bekämpfungsmethoden und
möglichst sparsame Anwendung von Pestiziden unter Berück-
sichtigung des Nutzen- Schaden- Verhältnisses.

Interner Aufwand
(siehe auch unter Begriff Aufwand)

Der interne Aufwand umfasst die im eigenen Betrieb erzeug-
ten und verbrauchten Betriebsmittel (z.B. Futtermittel, Saat-
gut). Es gilt: Interner Aufwand ist gleich interner Ertrag.

Interner Ertrag
(siehe auch unter Begriff Ertrag)

Der interne Ertrag umfasst die im eigenen Betrieb erzeug-
ten und verbrauchten Betriebsmittel (z.B. Futtermittel, Saat-
gut). Es gilt: Interner Ertrag ist gleich interner Aufwand.

Intervention
Maßnahme zur Marktpreisstützung durch Aufkauf der Inter-
ventionsprodukte und Einlagerung zu bestimmten Preisen
(=Interventionspreis). Die Intervention ist insbesondere vor-
gesehen bei Getreide, Rindfleisch, Butter und Magermilch-
pulver, wobei vor allem bei Rindfleisch die Intervention nur
mehr als Sicherheitsnetz besteht.

Interventionspreis
ist der in den Gemeinsamen Marktorganisationen festgelegte
Preis, welcher ein Element zur Marktpreissicherung darstellt.
Zum Interventionsankaufspreis, das ist jener Preis, zu dem
staatliche Interventionsstellen mittels Intervention auf dem
Markt regulierend eingreifen, wird die Ware aufgekauft,
wenn der in der gemeinsamen Marktordnung vorgesehene
Auslösemechanismus eintritt.

INTRASTAT
INTRASTAT erfasst den die EU-Binnengrenzen überschrei-
tenden Handel, also den Handel der EU-Mitgliedstaaten unter-
einander. Für diesen Handel wurde die Meldeverpflichtung
der Außenhandelsstatistik von der Zollbehörde zu den Unter-
nehmen verlagert. Aus einer “Sekundärstatistik” wurde eine
“Primärstatistik”.

Nach Erfassung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs
mittels beider Systeme, nämlich INTRASTAT und EXTRA-
STAT, werden die erhobenen Daten in der Statistik Austria
wieder zu Außenhandelsdaten zusammengeführt, aufberei-
tet und veröffentlicht. Die Grundlage des INTRASTAT-Kon-
zeptes bildet die Verordnung Nr. 3330/91 des Rates vom 7.
November 1991 über die Statistik des Warenverkehrs zwi-
schen den Mitgliedstaaten (Grundverordnung) (siehe auch:
EUROSTAT).

INVEKOS
(Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)

Das INVEKOS basiert auf der VO 3508/92 und der VO
2419/2001 und dient der Abwicklung und Kontrolle der EU-
Förderungsmaßnahmen. Alle flächen- und tierbezogenen Bei-
hilfenregelungen sind in dieses System eingebunden. Es
schreibt unter anderem vor:

l ein umfassendes Datenbanksystem

l ein System zur Identifizierung der landwirtschaftlich genutzten Par-
zellen
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l ein System zur Identifizierung und Erfassung von Tieren

l nähere Details hinsichtlich der Beihilfenanträge und deren Ände-
rungsmöglichkeiten

l ein integriertes Kontrollsystem

Investitionszuschüsse
Sind nicht rückzahlbare Gelder der öffentlichen Hand (EU,
Bund, Länder und Gemeinden), die für die Bildung von
Anlagevermögen einmalig gewährt werden. Sie reduzieren
die jährliche Abschreibung.

Jahresarbeitseinheit (JAE)
Der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz wird in Form von Voll-
zeitäquivalenten, sogenannten Jahresarbeitseinheiten (JAE)
ermittelt. Die Anzahl der Stunden, die eine JAE umfasst, sollte
der Anzahl der tatsächlich geleisteten Stunden auf einem Voll-
zeitarbeitsplatz in der Landwirtschaft entsprechen (wobei eine
Person aber nicht mehr als eine JAE darstellen kann). Teil-
zeit und Saisonarbeit werden mit Bruchteilen einer JAE
bewertet. Die Definition der Stunden/Vollzeitarbeitsplatz ist
in den einzelnen Mitgliedsländern unterschiedlich; Österreich
definiert eine JAE mit 2.160 Stunden je Jahr.

Kapitalproduktivität
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des Ertrages am
Besatzvermögen ist.

Ertrag
x 100

Besatzvermögen

Kaufkraftparitäten
geben das Preisverhältnis eines Warenkorbes in verschie-
denen Währungen an. Dadurch ermittelt sich ein Umrech-
nungskurs zwischen Währungen, der von den Wechsel-
kursschwankungen unabhängig ist.

Kleinerzeuger/Normalerzeuger
Die Unterscheidung zwischen Klein- und Normalerzeuger gibt
es sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung sowie bei
der Gewährung der Ausgleichszulage.

Kombinierte Nomenklatur (KN)
Ist eine Warennomenklatur VO (EWG), Nr.2658/87, die den
Erfordernissen des Gemeinsamen Zolltarifs, der Statistik des
Außenhandels der Gemeinschaft sowie anderer Gemein-
schaftspolitiken auf dem Gebiet der Warenein- oder -ausfuhr
entspricht. Die KN wurde 1988 zeitgleich mit dem Harmoni-
sierten System eingeführt und setzt sich aus 8-stelligen nume-
risch kodierten Positionen zusammen. Die Kombinierte
Nomenklatur wird jährlich revidiert. Im KN umfasst der agra-
rische Außenhandel die Kapitel 1 bis 24 (siehe auch SITC).

Konfidenzintervall
Man versteht darunter ein aus Stichprobenwerten berech-
netes Intervall, das den wahren, aber unbekannten Parameter
mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit überdeckt. Als
Vertrauenswahrscheinlichkeit werden im Grünen Bericht
95,5% gewählt.

Krankenversicherung (KV)
Siehe: Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Kulturfläche (KF)
Summe aus allen landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich
genutzten Flächen (inklusive zugepachteter, exklusive ver-
pachteter Flächen). Die sonstigen Flächen werden nicht in
die Kulturfläche einbezogen.

Kulturlandschaft
Als Kulturlandschaft bezeichnet man die im Laufe der Jahr-
hunderte von den Menschen gestaltete und meistens auch
weiterhin gepflegte, "humanisierte" Erdoberfläche. Sie zeigt
Vegetationsgesellschaften, deren Zusammensetzung und
Gestaltung vom Menschen und seiner Nutzung bestimmt wer-
den. Die Industrielandschaft ist ebenfalls ein Teil der Kultur-
landschaft (Gegensatz: Naturlandschaft).

Kulturweiden
In Weidenutzung stehende, mähbare Grünlandflächen.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)
Summe aus Ackerland (einschließlich Bracheflächen), Haus-
gärten, Obstanlagen, Weingärten, Reb- und Baumschulen,
Forstbaumschulen, Energieholzflächen, Christbaumflächen,
ein- und mehrmähdige Wiesen, Kulturweiden, Hutweiden,
Streuwiesen, Almen und Bergmähder.

Landwirtschaftsabkommen
ist ein Abkommen im Rahmen der WTO. Es ist seit Juli 1995
in Kraft und beinhaltet Verpflichtungen der Industriestaaten
zum Abbau von Exportstützungen, zum Abbau nichttarifärer
Handelshemmnisse und Verpflichtungen für einen Mindest-
marktzutritt sowie Regeln betreffend die internen Stützungen
der Landwirtschaft (siehe auch: CSE und PSE). Damit wurde
auch die Landwirtschaft umfassend in das Regelwerk der mul-
tilateralen Welthandelsspielregeln eingebunden.

LEADER+
(Liaison entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale;

Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung 
der Wirtschaft im ländlichen Raum)

LEADER+ fördert neuartige und hochwertige integrierte
Strategien der gebietsbezogenen ländlichen Entwicklung
und bietet Impulse zu deren Durchführung. Leitziel des
österreichischen LEADER+ Programms ist es, den ländlichen
Raum in seiner Funktionsfähigkeit als Lebens- und Wirt-
schaftsraum unter Bewahrung und Unterstützung regiona-
ler Identitäten zu erhalten und zu entwickeln.

LFBIS
(Land- und forstwirtschaftliches Betriebsinformationssystem)

Das LFBIS  ermöglicht dem Bund die Zusammenführung ein-
zelbetrieblicher Daten in einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsinformationssystem und schreibt gemäß LFBIS-
Gesetz 1980 die Übermittlung bestimmter Daten an Länder
und Kammern vor. Die Identifikation des Betriebes erfolgt durch
die Betriebsnummer. Das LFBIS enthält u.a. Daten der
Betriebsstatistik und der Agrarförderungen. Die Stammdatei
des LFBIS (Betriebsnummer, Betriebsinhaber, Adresse des
Betriebes) wird von der Statistik Austria geführt, die techni-
sche Betreuung erfolgt über das LFRZ.
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Milchlieferleistung
Im statistischen Sinne ist der Teil der Milcherzeugung, wel-
cher den milchwirtschaftlichen Betrieb verlässt und an die
Molkereien und Käsereien angeliefert wird. Nach der Garantie-
mengenverordnung werden die Molkereien und Käsereien
als “Abnehmer” bezeichnet. Rund drei Viertel der Rohmilch-
erzeugung kommen als Lieferleistung in die Molkereien und
Käsereien; das ist im internationalen Vergleich ziemlich
niedrig. Die Milchlieferleistung wird statistisch von der AMA
(Agrarmarkt Austria) erfasst.

Nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit im weitesten Sinne wird als die Überle-
bensfähigkeit des Systems  “Mensch in seiner Umwelt” ver-
standen. Demnach ist die nachhaltige Entwicklung (Englisch:
sustainable development) die Bezeichnung einer Entwick-
lung, in welcher Bedürfnisse heutiger Generationen befrie-
digt werden sollen, ohne die Bedürfnisse kommender Gene-
rationen zu gefährden (siehe auch: Tragfähigkeit).

Nationalpark
ist eine großräumige Naturlandschaft, die durch ihre beson-
dere Eigenart oft keine Parallelen auf der Erde mehr hat. Die
Konventionen von London (1923) und Washington (1942) leg-
ten bereits die wesentlichen Kriterien fest:

l hervorragendes Gebiet von nationaler Bedeutung

l öffentliche Kontrolle, d.h. Verwaltung und Finanzierung durch die
zentrale Regierung, die nach Möglichkeit auch der Eigentümer
des Gebietes sein soll

l strenger gesetzlicher Schutz mit weitgehenden Nutzungsverbo-
ten (z.B. Jagd) oder -beschränkungen (z.B. wirtschaftliche Nutzung) 

l Erschließung für die Menschen und Anlage von Erholungsein-
richtungen

Natura 2000
Natura 2000 befasst sich mit der Erhaltung und nachhalti-
gen Bewirtschaftung der in der EU vorkommenden gefähr-
deten Lebensräume und Arten. Als Mitglied der EU ist Öster-
reich zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und
der Vogelschutzrichtlinie verpflichtet. An der Auswahl und Nen-
nung von Natura 2000-Gebieten beteiligen sich alle Bun-
desländer. Die Ausweisung solcher Gebiete ist in Österreich
Sache der Landesregierungen. Die gemeldeten Gebiete
werden von der EU-Kommission auf ihre fachliche Eignung
geprüft.

Nebenerwerbsbetrieb
Als Nebenerwerbsbetrieb wird ein Betrieb bezeichnet, der
unter jenen Grenzen liegt, welche für einen Haupterwerbs-
betrieb per definitionem festgelegt sind.

Nettoinvestitionen
in bauliche Anlagen, Maschinen und Geräte

Ist die Veränderung des Wertes der Grundverbesserungen,
der Gebäude sowie der Maschinen und Geräte zwischen 1.1.
und 31.12. desselben Jahres.

Nettosozialprodukt
Das Nettosozialprodukt ergibt sich aus dem Bruttosozial-
produkt, vermindert um Steuern und Abschreibungen.

LFRZ
(Land-, Forst- und Wasserwirtschaftliches Rechenzentrum)

Dieses Rechenzentrum ist ein Verein. Wichtigstes Mitglied
ist das BMLFUW. Das LFRZ betreut technisch verschiedene
Datenbanken wie zum Beispiel ALFIS oder LFBIS.

Lohnansatz
Der Lohnansatz ist die Bewertung der Arbeitsleistung der nicht
entlohnten Arbeitskräfte in Anlehnung an die Kollektivverträge
für Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
der einzelnen Bundesländer zuzüglich des Betriebsleiterzu-
schlags für die Managementtätigkeit. Die Höhe des Betriebs-
leiterzuschlages errechnet sich als Prozentsatz vom Gesamt-
standarddeckungsbeitrag des Betriebes. Der Berechnung des
Lohnansatzes werden bei Personen mit mehr als 270 Arbeits-
tagen pro Jahr die tatsächlich geleisteten Arbeitstage zu
Grunde gelegt.

Marktordnung (Gemeinsame Marktorganisation)
EU-Marktorganisationen gibt es in 22 Produktionsgruppen.
Die wichtigsten sind Milch, Getreide, Rindfleisch, Schwei-
nefleisch, Schaf- und Ziegenfleisch, Obst, Gemüse, Wein,
Ölsaaten, Zucker, Eier und Geflügel. Sie regeln die Ein- und
Ausfuhr, die Intervention und teilweise die Gewährung von
Direktzahlungen zur Preis- und Absatzsicherung.

Massentierhaltung
Nach dem UVP-Gesetz gelten folgenden Größen: 21.000
Legehennenplätze, 42.000 Junghennenplätze, 42.000 Mast-
geflügelplätze, 700 Mastschweineplätze, 250 Sauenplätze.
Bei gemischten Beständen werden Prozentsätze der jeweils
erreichten Platzzahlen addiert. Ab einer Summe von 100%
ist die Umweltvertäglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen;
Platzzahlen bis 5% bleiben unberücksichtigt.

Median und Quartil
Eine aufsteigend sortierte Population wird durch den Median
in zwei Hälften mit jeweils gleicher Fallanzahl geteilt; der
Median ist also der “mittlere Wert” einer Verteilung. Quartile
teilen die Population in vier gleiche Teile.l Almauftriebsli-
ste: enthält Almdaten, Auftreiber, aufgetriebene Tiere

Bruttolohnansatz in Euro 1) 

 
2005 2006 

Verände- 
rung in % 

Lehrlinge 644 661 +2,6 

Gewöhnlicher Lohn 1.261 1.294 +2,6 

Facharbeiterlohn 1.429 1.466 +2,6 

Meisterlohn 1.539 1.578 +2,5 

Betriebsleiterzuschlag 
(je 100 Euro GSDB) 5,69 5,83 +2,5 

Gartenbauzuschlag 
(je Ar Gartenfläche) 19,13 19,65 +2,7 

1) für Betriebsleiter und Familienmitglieder (inklusive 
Sonderzahlungen) 

Quelle: LBG. 
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Nettowertschöpfung
(Begriff der LGR/FGR)

= Produktion - Vorleistungen - Abschreibungen
Die Nettowertschöpfung des land-/forstwirtschaftlichen Wirt-
schaftsbereichs misst den Wert, der von sämtlichen land-/forst-
wirtschaftlichen örtlichen FE geschaffen wird, nach Abzug der
Abschreibungen. Da der Produktionswert zu Herstellungs-
preisen und die Vorleistungen zu Käuferpreisen bewertet wer-
den, enthält sie die Gütersteuern abzüglich der Gütersub-
ventionen.

Nicht entlohnte AK (nAK)
Siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).

Nicht trennbare nichtlandwirtschaftliche
Nebentätigkeiten

(Begriff der LGR/FGR)
Tätigkeiten, die eng mit der landwirtschaftlichen Erzeugung
verbunden sind und für die bei der statistischen Beobach-
tung keine von der landwirtschaftlichen Haupttätigkeit getrenn-
ten Daten über Produktion, Vorleistungen, Arbeitskräfte etc.
erhoben werden können.

Es werden zwei Arten von nichtlandwirtschaftlichen
Nebentätigkeiten unterschieden:

l Tätigkeiten, die eine Fortführung der landwirtschaftlichen Tätig-
keit darstellen und wobei landwirtschaftliche Erzeugnisse verwendet
werden (z.B. Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im
Betrieb)

l Tätigkeiten, bei denen der Betrieb und die landwirtschaftlichen Pro-
duktionsmittel genutzt werden (z.B. Urlaub am Bauernhof).

NUTS
(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik ist eine all-
gemeine, hierarchisch aufgebaute, dreistufige territoriale
Gliederung der EU-Staaten (NUTS I, II, III), wobei die NUTS-
Einheiten in der Regel aus einer Verwaltungseinheit oder einer
Gruppierung mehrerer Einheiten bestehen. Die NUTS-Glie-
derung dient sowohl statistischen Zwecken als auch - auf den
Ebenen II und III - zur Beurteilung möglicher Regionalför-
derungen. Sie gliedert Österreich in folgende Einheiten:

l Ebene NUTS I: Regionen der Europäischen Union: 3 Einheiten:
Ostösterreich: (Burgenland, Niederösterreich, Wien), Südöster-
reich: (Kärnten, Steiermark) und Westösterreich (Oberösterreich,
Salzburg, Tirol, Vorarlberg)

l Ebene NUTS II: Grundverwaltungseinheiten: die 9 Bundesländer

l Ebene NUTS III: Unterteilungen der Grundverwaltungseinheiten:
35 Einheiten; davon bestehen 26 aus einem oder mehreren
Politischen Bezirken, 8 sind zusätzlich auch mittels Gerichtsbe-
zirken abgegrenzt, Wien bleibt ungeteilt.

Obstanlagen
Anlagen, die zur Obsterzeugung (einschließlich Beeren-
obst, ausgenommen Erdbeeren) bestimmt sind. Es zählen
sowohl die Formen mit nur geringen Baumabständen (Inten-
sivobst) als auch mit größeren Abständen in möglicher Ver-
gesellschaftung mit anderen Kulturen dazu.

OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development)

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung wurde am 1. 10.1961 als Nachfolgeorganisation der

OEEC gegründet. Ihr Sitz ist in Paris. Die Aufgaben liegen
im Bereich der Optimierung der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten sowie der Koordination ihrer
Entwicklungspolitik. Weitere vorrangige Ziele sind die Stei-
gerung des Wirtschaftswachstums, die Vollbeschäftigung, die
Geldwertstabilität und die Ausweitung des Welthandels in den
Mitgliedstaaten. Mitgliedstaaten sind: EU (plus Beitrittskan-
didaten), Australien, Korea, Island, Japan, Kanada, Mexiko,
Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Türkei, USA.

Öffentliche Gelder insgesamt
Sie setzen sich zusammen aus den öffentlichen Geldern des
Ertrages und den Investitionszuschüssen.

Öffentliche Gelder des Ertrages
(siehe auch unter Begriff Ertrag)

Sind die mit der Bewirtschaftung des land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes in Zusammenhang stehenden Geld-
transferleistungen der öffentlichen Hand (EU, Bund, Länder
und Gemeinden), die dem Betrieb direkt zur Verfügung ste-
hen. Darunter fallen derzeit:

l Marktordnungsprämien (Flächen-, Tier- und Produktprämien)

l Umweltprämien (ÖPUL, sonstige Umweltprämien)

l Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete

l Zinsenzuschüsse

l Niederlassungsprämie

l Umstrukturierungshilfe Weinbau

l Forstförderungen

l Naturschädenabgeltung aus öffentlicher Hand (z.B. Zahlungen aus
dem Katastrophenfonds)

l Zuschüsse für Betriebsmittelzukäufe.

ÖPUL
Österreichisches Programm einer umweltgerechten, extensiven
und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft

Das ÖPUL 95/98 ist nach der VO 2078/92 der EU erstellt
worden. Die Genehmigung durch die Kommission erfolgte
am 7. Juni 1995. Das ÖPUL 2000 basiert auf der EU-VO
1257/99 zur ländlichen Entwicklung. Die wichtigsten Ziele des
österreichischen Umweltprogramms sind die Beibehaltung
bzw. Umsetzung einer umweltgerechten Bewirtschaftung
der landwirtschaftlichen Flächen zum Schutz und zur Ver-
besserung der Umwelt sowie die Erhaltung des natürlichen
Lebensraumes. Weiters werden landwirtschaftliche Produk-
tionsverfahren gefördert, welche die umweltschädigenden Aus-
wirkungen der Landwirtschaft verringern helfen, was gleich-
zeitig zu einer Verbesserung des Marktgleichgewichtes
beiträgt. Es soll weiters die Extensivierung der pflanzlichen
und tierischen Produktion fördern und einen Anreiz für die
langfristige Stilllegung von landwirtschaftlichen Flächen und
Pflegemaßnahmen aus Gründen des Umweltschutzes bie-
ten. Die Sicherung angemessener Einkommen in der Land-
wirtschaft sowie die Sensibilisierung und Ausbildung der Land-
wirte bezüglich der Belange des Umweltschutzes und der
Erhaltung des natürlichen Lebensraumes sind weitere
Schwerpunkte des ÖPUL.
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Örtliche fachliche Einheiten
(Begriff der LGR/FGR)

Das ESVG unterscheidet zwei Arten von statistischen Ein-
heiten, die unterschiedlich zusammengefasst werden und
unterschiedlichen Analysezwecken dienen:

l Institutionelle Einheiten: Wirtschaftliche Einheiten, die Eigentümer
von Waren und Vermögenswerten sein können und eigenständig
Verbindlichkeiten eingehen, wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben
und Transaktionen mit anderen Einheiten vornehmen können. Insti-
tutionelle Einheiten werden zu institutionellen Sektoren zusam-
mengefasst.

l Örtliche Fachliche Einheiten: Eine örtliche fachliche Einheit um-
fasst sämtliche Teile einer institutionellen Einheit, die an einem
Standort oder an mehreren nahe beieinander liegenden Standorten
zu einer Produktionstätigkeit entsprechend der vierstelligen Ebene
(Klasse) der Klassifikation der Wirtschaftsbereiche NACE Rev. 1
beitragen.

Zwischen institutionellen Einheiten und örtlichen fachlichen
Einheiten besteht eine hierarchische Beziehung: Eine insti-
tutionelle Einheit umfasst eine oder mehrere örtliche fach-
liche Einheiten. Eine örtliche Einheit gehört jeweils zu nur
einer institutionellen Einheit.

Partielle Produktivität
l Die Arbeitsproduktivität der Land- und Forstwirtschaft ist der

Beitrag dieses Sektors zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten
je Beschäftigten.

l Die Flächenproduktivität der Landwirtschaft ist der Wert ihrer
Endproduktion pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Für den zeitlichen Vergleich werden sowohl die Arbeitspro-
duktivität als auch die Flächenproduktivität als reale Größen
betrachtet und zu konstanten Preisen einer Basisperiode
berechnet.

Pauschalierung
Für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, welche die fest-
gelegten Buchführungsgrenzen des § 125 BAO (Bundes-
abgabenordnung) nicht überschreiten, gibt es bei der Ein-
kommenssteuer und Umsatzsteuer Vereinfachungsmög-
lichkeiten. Bei der Einkommenssteuer erfolgt daher die
Gewinnermittlung im Rahmen einer Voll- oder Teilpauscha-
lierung (Pauschalierung der Ausgaben) (siehe auch: Gewinn-
ermittlung für Land- und Forstwirte, Mehrwertsteuer und Vor-
steuer). Bei der Umsatzsteuer werden Umsatzsteuersatz und
Vorsteuerpauschale in gleicher Höhe angesetzt.

Pensionsversicherung
Siehe: Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Personalaufwand
(siehe auch unter Begriff Aufwand)

Löhne und Gehälter inklusive aller gesetzlicher und freiwil-
liger Sozialleistungen, Verpflegung und Deputate für entlohnte
Arbeitskräfte.

Pflegegeld
Siehe: Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Private Lagerhaltung
Als Zuschuss zu den Lagerkosten bei Einlagerung von Pro-
dukten (wie Butter, Rahm, Fleisch) kann eine Beihilfe gewährt
werden. Der Einlagerer ist der Eigentümer der Ware (im
Gegensatz zur Intervention).

Privatverbrauch des Unternehmerhaushalts
Er setzt sich zusammen aus:

l Ausgaben für die laufende Haushaltsführung ohne Ausgedinge
inkl. PKW-Privatanteil

l Aufwand für das Wohnhaus inkl. AfA (ohne Anteil für das Ausge-
dinge)

l Aufwand für sonstige private Anschaffungen

l privaten Steuern (z.B. Einkommensteuer, Grundsteuer für Wohn-
haus)

l privaten Versicherungen

l bewerteten Naturallieferungen an den Haushalt

l Saldo der privaten Vermögensbildung.

Produktionswert
(Begriff der LGR/FGR)

Umfasst die Summe der Produktion an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen (pflanzliche und tierische Produktion) und die
im Rahmen nicht trennbarer nichtlandwirtschaftlicher
Nebentätigkeiten produzierten Waren und Dienstleistungen.

PSE
(Producer Support Estimate)

Die OECD berechnet und publiziert jährlich eine wichtige inter-
nationale Kennzahl zur Agrarpolitik, das sogenannte PSE (Pro-
ducer Support Estimate). Das PSE misst die Transferzah-
lungen, die von den Steuerzahler/innen und Konsument/innen
an die Landwirte fließen. Das PSE wird für verschiedene Pro-
dukte auf Länderebene berechnet. Die Werte für Österreich
wurden nur bis 1994 berechnet und publiziert, da Österreich
seit 1995 im Aggregat “Europäische Union” inkludiert ist. Es
wird auch ein “General-PSE” veröffentlicht, dass über die ver-
schiedenen Produktmärkte hinweg, ein Maß für die Agrar-
protektion ist. Hauptbestandteil des PSE ist die Marktpreis-
stützung.

Quoten und Referenzmengen
Ist die Menge eines Produktes oder eines Produktionsfak-
tors, für die besondere Bedingungen (z.B. Preise, Förde-
rungen, Befreiung von Abschlägen) gelten, z.B. Referenz-
mengen bei Milch, Rindern und Hartweizen.

Rechtsquellen der EU
Die Gemeinschaftsrechtsordnung steht grundsätzlich über
den nationalen Rechtsordnungen, bedarf zu ihrer Wirksam-
keit jedoch deren Unterstützung. Sie kennt folgende Haupt-
und Nebenquellen:

l Primäres Gemeinschaftsrecht: Gründungsverträge samt
Anhängen und Protokollen, Änderungen der Verträge, Beitritts-
verträge

l Sekundäres Gemeinschaftsrecht: Verordnungen, Richtlini-
en und Entscheidungen. Die Organe der Gemeinschaft können
ihre Befugnisse nur nach Maßgabe der Gründungsverträge aus-
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üben. Die aufgrund dieser Ermächtigungen geschaffenen Rechts-
vorschriften werden Sekundäres oder Abgeleitetes Gemein-
schaftsrecht genannt. Die Verordnung besitzt allgemeine Geltung,
ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat. Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerich-
tet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, über-
lässt jedoch diesem die Wahl der Form und der Mittel zu ihrer Umset-
zung. Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen  ver-
bindlich, die sie bezeichnet.

l Allgemeine Rechtsgrundsätze

l Internationale Abkommen der EU

l Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten

Reduzierte landwirtschaftlich genutzte Fläche (RLF)
Sie setzt sich zusammen aus den normalertragsfähigen
Flächen (Ackerland, Hausgärten, Obstanlagen, Weingärten,
Reb- und Baumschulen, Forstbaumschulen, mehrmähdigen
Wiesen, Kulturweiden), den mit Reduktionsfaktoren umge-
rechneten extensiven Dauergrünlandflächen (einmähdige Wie-
sen, Hutweiden, Streuwiesen, Almen und Bergmähder). Die
Reduktion für extensive Dauergrünlandflächen beträgt:

l Einmähdige Wiesen: generell auf die Hälfte ihrer Fläche

l Hutweiden: im Burgenland und in Niederösterreich auf ein Vier-
tel, in den anderen Bundesländern auf ein Drittel

l Streuwiesen: generell auf ein Drittel

l Almen und Bergmähder: in Niederösterreich auf ein Drittel, in
der Steiermark auf ein Viertel, in Oberösterreich auf ein Fünftel,
in Salzburg auf ein Sechstel, in Kärnten und Vorarlberg auf ein
Siebentel, in Tirol auf ein Achtel

Renten und Sozialtransfers
Dazu zählen Kindergeld, Familienbeihilfe, Schulbeihilfen, Pen-
sionen, Arbeitslosengeld etc. des Unternehmerhaushalts.

Sachaufwand
(siehe auch unter Begriff Aufwand)

Der Sachaufwand des land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
bes resultiert aus:

l Zugekauften Betriebsmitteln (z.B. Düngemittel, Saatgut, Futter-
mittel, Energie)

l Tierzukäufen; bei Zuchttieren wird als Aufwand die Differenz zwi-
schen Ausgaben und Buchwert verrechnet

l Zukauf von Dienstleistungen (z.B. Tierarzt, Maschinenring, Fremd-
reparaturen)

l Mehr- und Minderwerten von Zukaufsvorräten

l Hagel-, Vieh- und Waldbrandversicherung

SAL (Sonderauschuss Landwirtschaft)
Der Sonderausschuss Landwirtschaft (SAL) wurde durch einen
Beschluss des Rates  am 1. Mai 1960 eingerichtet. Er hat
die Aufgabe, die Beschlüsse des Rates Landwirtschaft vorzu-
bereiten.

Sapard
Das EU-Instrument Sapard (Special Accession Programme
for Agriculture and Rural Development = Heranführungsin-
strument "Sonderaktion zur Vorbereitung auf den Beitritt in
den Bereichen Landwirtschaft und ländliche Entwicklung")
soll die Übernahme des Gemeinschaftsrechts (erleichtern.
Darüber hinaus werden mit Sapard Maßnahmen zur Ver-
besserung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Agrar-

und Ernährungswirtschaft sowie zur Schaffung von Arbeits-
plätzen und einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung in den
ländlichen Gebieten der Bewerberländer unterstützt.

Selbstversorgungsgrad
Er gibt den Anteil der heimischen Nahrungsmittelproduktion
am gesamten inländischen Ernährungsverbrauch an, wobei
die Ausfuhr österreichischer Agrarprodukte (Addition) und der
Produktionswert aus importierten Futtermitteln (Subtraktion)
berücksichtigt wird.

Schlussendlich soll das System Aufschluss über einen größe-
ren Bereich von Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft
und Umwelt geben und neben den Umweltschutzaspekten
auch die Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Res-
sourcen berücksichtigen.

SITC
(Standard International Trade Classification)

Die SITC (deutsch: Internationales Warenverzeichnis für den
Außenhandel) ist eine Statistik-Klassifikation, die für die Ein-
ordnung von Gütern im Rahmen der Außenhandelsstatistik
verwendet wird und von den Vereinten Nationen entwickelt
wurde. Derzeit gültige Version ist SITC. Rev. 3. Im SITC sind
die Sektionen 0, 1 und 4 sowie die Divisionen (=Unterglie-
derungen von Sektionen) 21, 22 und 29 dem Agrarbereich
zuzuordnen (siehe auch: Kombinierte Nomenklatur KN).

Sonstiger Aufwand
(siehe auch unter Begriff Aufwand)

Der sonstige Aufwand des land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes besteht unter anderem aus:

l Aufwand für den landwirtschaftlichen Nebenbetrieb bzw. Nebentätig-
keit (z.B. bäuerliche Gästebeherbergung, Direktvermarktung und
Buschenschank) 

l Betriebsversicherung ohne Hagel-, Vieh- und Waldbrandversi-
cherung

l Allgemeinem Verwaltungsaufwand (z.B. Telefon, Entsorgung, all-
gemeine Kontrollgebühren) 

l Betrieblichen Steuern und Abgaben

l Ausgedinge

l Negative Differenz zwischen Erlös und Buchwert bei  Anlagen-
verkauf

Sonstige Erträge
(siehe auch unter Begriff Ertrag)

Die sonstigen Erträge bestehen unter anderem aus:

l Dienstleistungen im Rahmen des land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes (z.B. Maschinenring)

l Erträge des landwirtschaftlichen Nebenbetriebes bzw. der
Nebentätigkeit* (z.B. bäuerliche Gästebeherbergung, Direktver-
marktung und Buschenschank); Lieferungen aus der Urproduk-
tion werden von diesen Erträgen abgezogen

l Pachte, Mieterträge, Versicherungs- und Nutzungsentschädi-
gungen

l Erlöse über dem Buchwert bei  Anlagenverkauf (ausgenommen
Boden)

l Ertragszinsen für betriebliches Umlaufvermögen
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*  Landwirtschaftliche Nebentätigkeit: Die Unterscheidung erfolgt nach
der Gewerbeordnung (GWO), nicht nach der Steuergesetzgebung.
Die wesentlichen Kriterien für eine land- und forstwirtschaftliche
Nebentätigkeit ist die Unterordnung unter den land- und forstw.
Betrieb und die Durchführung der Nebentätigkeit mit den Res-
sourcen (z.B. Maschinen) des land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes. Weitere Kriterien sind der GWO zu entnehmen.

Sonstige Fläche des Betriebes
Zu den sonstigen Flächen des land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes zählen das nicht mehr genutzte Grünland, fließen-
de und stehende Gewässer, unkultivierte Moorflächen,
Gebäude- und Hofflächen sowie sonstige unproduktive
Flächen (Ödland, Wege, Ziergärten, Parkanlagen usw.).

Sonstige Produktionsabgaben
(Begriff der LGR/FGR)

Infolge der Bewertung zu Herstellungspreisen wird bei den
Produktionsabgaben zwischen "Gütersteuern" und "sonsti-
gen Produktionsabgaben" unterschieden.

Gemäß ESVG umfassen die "sonstigen Produktionsabga-
ben" sämtliche Steuern, die von Unternehmen aufgrund
ihrer Produktionstätigkeit, unabhängig von der Menge oder
dem Wert der produzierten oder verkauften Güter, zu ent-
richten sind. Sie sind zahlbar auf den Grund und Boden, das
Anlagevermögen oder die eingesetzten Arbeitskräfte. In der
LGR werden als sonstige Produktionsabgaben u.a. die
Grundsteuer, KFZ-Steuer sowie die MWSt-Unterkompensa-
tion infolge des Pauschlierungssystems verbucht.

Sonstige Subventionen
(Begriff der LGR/FGR)

Infolge der Bewertung zu Herstellungspreisen wird bei den
Agrarförderungen zwischen "Gütersubventionen" und "son-
stigen Subventionen" unterschieden.

Die sonstigen Subventionen umfassen lt. ESVG alle an
gebietsansässige Produktionseinheiten gezahlten Subven-
tionen, die nicht zu den Gütersubventionen zählen. In der
LGR werden u.a. die ÖPUL-Zahlungen sowie die Aus-
gleichszulage als sonstige Subventionen verbucht.

Sozialtransfers
Dazu zählen Kindergeld, Familienbeihilfe, Schulbeihilfen, Pen-
sionen, Arbeitslosengeld etc. des Unternehmerhaushalts.

Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB)
Sie ist für die Abwicklung der für die soziale Sicherheit der
bäuerlichen Familien betreffenden Bereiche verantwortlich.
Dazu zählen: 

l Pensionsversicherung (PV): In der Bauern-Pensionsversi-
cherung sind alle Personen versichert, die einen land- bzw. forst-
wirtschaftlichen Betrieb führen oder im Betrieb des Ehepartners,
der Eltern, Groß-, Wahl-, Stief- und Schwiegereltern hauptberuf-
lich beschäftigt sind. Bei gemeinsamer Betriebsführung von Ehe-
partnern oder hauptberuflicher Beschäftigung eines Ehepartners
im Betrieb des anderen sind beide mit der halben Beitrags-
grundlage versichert. Seit 2001 können sich auch Hofübergeber
mit der halben Beitragsgrundlage (zusätzlich zum/r Betriebsfüh-
rer/in) in der Pensions- und Krankenversicherung als hauptberuflich
beschäftigte Angehörige versichern lassen. Die Pflichtversiche-
rung besteht, wenn der Einheitswert des Betriebes den Betrag von

1.500 Euro erreicht bzw. übersteigt oder der Lebensunterhalt über-
wiegend aus den Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft
bestritten wird.

l Krankenversicherung (KV): In der Krankenversicherung
besteht nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG)
Pflichtversicherung dann, wenn der Einheitswert des bewirt-
schafteten Betriebes den Betrag von 1.500 Euro erreicht bzw. über-
steigt oder der Lebensunterhalt überwiegend aus den Einkünften
der Land- und Forstwirtschaft bestritten wird. Versichert sind
neben dem/r Betriebsführer/in auch der Ehepartner sowie die Kin-
der, Enkel, Wahl-, Stief- und Schwiegerkinder, sofern sie im
Betrieb hauptberuflich beschäftigt sind und Bauernpensionist/innen.
Seit 2001 können sich auch Hofübergeber in der Kranken- und
Pensionsversicherung mit der halben Beitragsgrundlage als
hauptberuflich beschäftigte Angehörige zusätzlich versichern las-
sen. Seit 2001 besteht eine beitragsfreie Anspruchsberechtigung
von Angehörigen nur mehr unter bestimmten Umständen (Kin-
dererziehung, Pflegebedürftigkeit). Ansonsten wird vom zustän-
digen Krankenversicherungsträger ein Zusatzbeitrag vorge-
schrieben - Kinder allerdings sind jedenfalls beitragsfrei anspruchs-
berechtigt. Durch die Einführung des Zusatzbeitrags wird aber keine
eigene Versicherung des Angehörigen begründet. Die Ausnah-
me von der Bauernkrankenversicherung durch eine andere Kran-
kenversicherung des Ehegatten (Ehepartner-Subsidiarität) bestand
ab dem Jahr 1999 nur mehr aufgrund der gesetzlichen Über-
gangsbestimmungen in bestimmten Fällen weiter. Wegen der
dadurch entstandenen Wettbewerbsverzerrungen war die Auf-
hebung dieser Sonderregelung im Bereich des BSVG auch eine
innerhalb der bäuerlichen Gruppe immer stärker artikulierte For-
derung. Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2004 wurde die
Ehepartner-Subsidiarität ab 1.10. 2004 weitgehend aufgehoben:
alle Betriebe mit einer Betriebsbeitragsgrundlage von EUR 1.015,-
- und mehr wurden in die Versicherungs- und Beitragspflicht nach
dem BSVG voll einbezogen.

l Unfallversicherung (UV): Die bäuerliche Unfallversicherung
(UV) ist anders konzipiert als die beiden anderen Versiche-
rungszweige. Hier handelt es sich um eine Betriebsversicherung,
bei der ein Betriebsbeitrag zu entrichten ist. Pflichtversicherung
besteht, wenn der Einheitswert 150 Euro erreicht oder übersteigt,
aber auch dann, wenn der Lebensunterhalt überwiegend aus den
Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft bestritten wird. Der
Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auch auf die im Betrieb
mittätigen Angehörigen (Ehegatte/gattin, Kinder, Enkel, Wahl-, Stief-
und Schwiegerkinder, Eltern, Wahl-, Stief- und Schwiegereltern,
Großeltern, Geschwister). Auch Jagd- und Fischereipächter/innen
sind in der Unfallversicherung pflichtversichert.

l Pflegegeld: Anspruch auf Leistungen nach dem Bundespflege-
geldgesetz haben pflegebedürftige Personen, die eine Pension
bzw. Vollrente beziehen. Das Pflegegeld wird abhängig vom Aus-
maß des Pflegebedarfs gewährt. Je nach Zeitaufwand des not-
wendigen, ständigen Pflegebedarfs erfolgt die Einstufung in die
Stufen 1 bis 7 durch die SVB.

Standarddeckungsbeitrag
Der Standarddeckungsbeitrag (SDB) nach Entscheidung
der Kommission 85/377/EWG ist die Differenz zwischen dem
standardisierten Geldwert der Bruttoerzeugung und dem stan-
dardisierten Geldwert der anteiligen Aufwendungen, die die-
ser Erzeugung einfach zugerechnet werden können. Nicht
zu den abzuziehenden Kosten gehören die Arbeitskosten,
die Kosten für die Mechanisierung, die Gebäudekosten und
die Kosten für die meisten Arbeiten durch dritte Personen,
insbesondere die Erntekosten. Der SDB ist ein wirtschaftli-
ches Kriterium, das in Geldwert ausgedrückt wird, und zwar
bei pflanzlichen Merkmalen je Hektar landwirtschaftlich
genutzter Fläche und bei tierischen Merkmalen je Stück Vieh.
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Die Berechnungen werden grundsätzlich ohne Umsatz-
steuer durchgeführt.

STAR-Ausschuss
(Verwaltungsausschuss für Agrarstrukturen und 

ländliche Entwicklung)
Der STAR-Ausschuss (Comité de questions des Structures
Agricoles et du developpement rural) unterstützt die Kom-
mission bei der Verwaltung der Maßnahmen zur Entwicklung
des ländlichen Raums. Er übernimmt in Bezug auf die Durch-
führungsvorschriften für die Entwicklung des ländlichen
Raums, die Leitlinien für die Gemeinschaftsinitiative Leader+
und die Genehmigung der SAPARD-Pläne die Funktionen
eines Verwaltungsausschusses. Außerdem wird der Aus-
schuss zu den Interventionen im Bereich der Agrarstruktu-
ren und der ländlichen Entwicklung einschließlich der gemein-
schaftlichen Förderkonzepte und einheitlichen Programm-
planungsdokumente für die Ziele 1 und 2 der Strukturfonds
konsultiert.

Statistik Austria
Nach dem Bundesstatistikgesetz  hat die Statistik Austria alle
statistischen Erhebungen und sonstigen Arbeiten zu machen,
die über die Interessen eines einzelnen Bundeslandes hin-
ausgehen und die für die Bundesverwaltung von Bedeutung
sind oder aufgrund unmittelbar innerstaatlich wirksamer völ-
kerrechtlicher Verpflichtungen von der Republik Österreich
durchzuführen sind. Dabei obliegt der Statistik Austria nicht
nur die Durchführung der Erhebungen, sondern auch die Aus-
wertung und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Stati-
stik Austria ist auch für die Zusammenarbeit mit dem
EUROSTAT zuständig.

Streuwiesen
Wiesen, die nur zur Streugewinnung geeignet sind.

Strukturfonds
Förderungsinstrumente der EU-Regionalpolitik sind:

l EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) 

l Europäischer Sozialfonds 

l EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft).

Die EU-Strukturfonds vergeben ihre finanziellen Mittel an rück-
ständige Regionen, die auf der Grundlage von bestimmten
prioritären Entwicklungszielen ausgewählt worden sind.
Nachstehend eine Übersicht über die neuen Ziele:

l Ziel 1: Das neue Ziel 1 wird hauptsächlich den Regionen zugute
kommen, in denen das durchschnittliche BIP pro Einwohner
weniger als 75% des Gesamtdurchschnitts der Europäischen Union
beträgt. Ihm werden auch weiterhin 2/3 der Strukturfondsmittel
zugute kommen.

l Ziel 2: Das neue Ziel 2 dient der wirtschaftlichen und sozialen
Umstellung der nicht unter Ziel 1 fallenden Regionen, die struk-
turelle Schwierigkeiten aufweisen:

- Gebiete, die sich in wirtschaftlicher Umgestaltung von Industrie
und Dienstleistungen befinden

- ländliche Gebiete mit rückläufiger Entwicklung

- vom Fischereisektor abhängige Krisengebiete

- städtische Problemviertel

l Ziel 3: Das neue Ziel 3 wird alle Aktionen zur Entwicklung der
Humanressourcen zusammenfassen, die nicht unter das neue Ziel 1
fallen.

TAFL
(laut INVEKOS)

Tatsächlich genutzte Fläche (TAFL) umfasst die vom Kata-
stergrundstück verwendeten Grundstücksanteile am Feld-
stück. Sie wird für jedes Grundstück bzw. Grundstückanteil
des Feldstückes ermittelt und dient zur Berechnung der För-
derung.

Tiergerechtheitsindex (TGI)
Zur Messung der Tiergerechtheit in der Tierhaltung wurde
ein ganzheitliches Beurteilungssystem, der TGI geschaffen.
Er beurteilt ein Haltungssystem in den für die Tiere wichtig-
sten fünf Einflussbereichen Bewegungsmöglichkeit, Boden-
beschaffenheit, Sozialkontakt, Stallklima (einschließlich Lüf-
tung und Licht) und Betreuungsintensität. In diesen Berei-
chen werden bis zu sieben Punkte vergeben (je tiergerech-
ter, um so mehr). Die gesamte Punktezahl ergibt den TGI.
Er kann zwischen 5 und 35 liegen.

Tierische Bilanzen - Kennzahlen
l Bruttoeigenerzeugung (BEE) errechnet sich aus den untersuch-

ten Schlachtungen plus Exporte minus Importe von lebenden Tieren

l Absatz ist gleich untersuchte Schlachtungen plus Importe minus
Exporte  von Fleisch  inkl. Verarbeitungswaren plus Lager-
differenzen

l Verbrauch ist gleich Absatz plus nicht untersuchte Hausschlach-
tungen

l Ausstoß ist gleich BEE plus nicht untersuchte Hausschlachtungen

Tiervermögen
Alle Zucht- und Nutztiere werden unter dieser Position
zusammengefasst. Das Tiervermögen unterliegt nicht der
Abschreibung.

Trennstücke laut AZ
Als Trennstücke im Sinne der Erschwernisfeststellung des
Berghöfekatasters gelten Feldstücke laut MFA-Flächen,
wenn die Feldstücksgröße 1 ha tatsächlich genutzter Fläche
nicht überschreitet (Feldstücke > 1 ha tatsächlich genutzter
Fläche gelten nicht als BHK-Trennstücke). Eine BHK-Bewer-
tung erfolgt erst ab dem vierten Trennstück eines Betriebes,
da drei (der größten anrechenbaren) Feldstücke <= 1 ha nicht
berücksichtigt werden (siehe auch BHK-Bewertungsschema,
im Kapitel Förderungen).

Über-/Unterdeckung des Verbrauchs
Sie errechnet sich aus Gesamteinkommen abzüglich des Pri-
vatverbrauchs und der Sozialversicherungsbeiträge.

Übrige Einkünfte
Sie setzen sich zusammen aus Vermietung und Verpachtung,
Zinsen aus dem Privatvermögen, Spekulationsgewinne bzw.
-verluste und Sitzungsgelder.

Umlaufvermögen
Vermögensgegenstände, die zum Verkauf (ohne Tiere) oder
Verbrauch bestimmt sind und beim einmaligen Gebrauch ver-
braucht werden. Weiters zählen alle aktiven Geldbestände
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(Kassenbestand, Guthaben bei Banken, Wertpapiere und For-
derungen) zum Umlaufvermögen.

Unfallversicherung (UV)
Siehe: Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Unternehmerhaushalt
Die Personen des Unternehmerhaushalts werden als wirt-
schaftliche Einheit gewertet. Für diese Einheit werden das
Erwerbseinkommen, die Sozialtransfers und das Gesamt-
einkommen ausgewiesen.

Dieser Personenkreis umfasst den/die Betriebsleiter/in, des-
sen/deren Partner/in und die anderen Personen im gemein-
samen Haushalt, die bei der Sozialversicherungsanstalt der
Bauern und Bäuerinnen pflichtversichert sind. Personen im
Ausgedinge zählen nicht dazu.

Verbraucherpreisindex (VPI)
Darstellung der Preisentwicklung eines für einen durch-
schnittlichen Haushalt repräsentativen Warenkorbes. Der Ver-
braucherpreisindex wird monatlich und jährlich von der Sta-
tistik Austria berechnet und publiziert. Der VPI ist ein Maß-
stab für die Ermittlung der Inflationsrate (Veränderung der
Kaufkraft des Geldes) (siehe auch: Index).

Vermögensrente
Die Vermögensrente stellt die Verzinsung des im Betrieb inve-
stierten Eigenkapitals dar; sie errechnet sich aus den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft abzüglich des Fami-
lienlohnes (Lohnansatz für die Besitzerfamilie).

Verpachtete Fläche
Entgeltlich und unentgeltlich verpachtete Fläche am Ende
des Wirtschaftsjahres.

Verschuldungsgrad
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdka-
pitals am Gesamtkapital ist.

Fremdkapital
x 100

Gesamtkapital

Vieheinheiten 
(Bewertungsgesetzes § 30 Abs. 7 - 1955)

Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des Pro-
duktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. Im Bud-
getbegleitgesetz 2001 (Bundesgesetzblatt Nr. 142/2000)
wurde der Vieheinheitenschlüssel neu geregelt. Er trägt den
aktuellen Produktionszielen und dem dafür erforderlichen Fut-
terbedarf Rechnung. Der Schlüssel stellt auf die Verhältnis-
se der energetischen Futterwertmaßstäbe ab. Sie werden
maßgeblich im Bewertungsrecht, beim Feststellen der Ein-
heitswerte, in steuerlichen Abgrenzungsfragen zwischen
steuerlichen und gewerblichen Tierhaltern angewendet. Die
Umrechnung der einzelnen Tierarten in Vieheinheiten sind
der Texttabelle zu entnehmen.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
Sie bezweckt eine Zusammenschau der wirtschaftsstatisti-
schen Information in einem System von zusammenhängenden
Konten und Tabellen nach Regeln und Definitionen ähnlich

der kaufmännischen Buchhaltung. Grundsätzlich gehören zur
Gesamtrechnung 4 Sektoren: die privaten Haushalte, die
Unternehmen, der Staat und das Ausland. Wichtigste Inhalte
sind:

l das Aufkommen der Güter und ihre Verwendung,

l Entstehung und Verteilung der Einkommen einschließlich Umver-
teilung, Sparen und Investitionen.

Vorleistungen
Die Vorleistungen in der Land- und Forstwirtschaft umfas-
sen alle Bezüge der Land- und Forstwirtschaft an Betriebs-
mitteln und Dienstleistungen von anderen Sektoren (einsch-
ließlich der Rückkäufe von Verarbeitungsrückständen land-
wirtschaftlicher Produkte, wie z.B. Mühlennachprodukte,
Molkerei- und Brauereirückstände u.ä.) sowie die Importe land-
wirtschaftlicher Vorprodukte (Saatgut, Zucht- und Nutzvieh,
Futtermittel).

Waldfläche
Umfasst die gesamte Holzbodenfläche inklusive der Kahl-
flächen und Blößen, die wieder aufgeforstet werden; auch
die Windschutzgürtel zählen zur Waldfläche.

Weingärten
Umfassen ertragsfähige und nicht ertragsfähige Rebanlagen.

Wirtschaftsbereich
(Begriff der LGR/FGR)

Ein Wirtschaftsbereich umfasst alle örtlichen FE , die dieselben
oder vergleichbare Produktionstätigkeiten ausüben. Die
Volkswirtschaft lässt sich somit in Wirtschaftsbereiche unter-
gliedern. Die Klassifikation dieser Wirtschaftsbereiche erfolgt
nach der Haupttätigkeit der jeweils zusammengefassten
Einheiten. Auf der tiefsten Gliederungsstufe umfasst ein
Wirtschaftsbereich alle örtlichen FE, die einer (vierstelligen)
Klasse der NACE Rev. 1 angehören, und demnach Tätig-
keiten ausüben, die zu der entsprechenden NACE-Position
gehören.

l Wirtschaftsbereich Landwirtschaft: Zusammenfassung aller
örtlichen FE , die folgende wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben:

- Pflanzenbau (einschließlich Erzeugung von Wein aus selbst-
angebauten Trauben)

- Tierhaltung 

- Gemischte Landwirtschaft

- Landwirtschaftliche Lohnarbeiten

- Gewerbliche Jagd

l Wirtschaftsbereich Forstwirtschaft: Der in der FGR darge-
stellte forstwirtschaftliche Wirtschaftsbereich entspricht der Abtei-
lung 02 "Forstwirtschaft" der NACE Rev. 1.  Diese Abteilung umfas-
st die beiden Klassen "Forstwirtschaft (ohne Erbringung von
Dienstleistungen auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe)"
und "Erbringung von Dienstleistungen auf der forstwirtschaftlichen
Erzeugerstufe".

WTO
(World Trade Organisation)

Die WTO wurde am 1.1.1995 gegründet und ist eine Orga-
nisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, auf die sämtliche
Funktionen der Vertragsparteien nach dem GATT über-
gehen. Ihre Schaffung zählt zu den wichtigsten Ergebnissen
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Den besonderen Verhältnissen in der Land- und Forstwirt-
schaft wird durch Sonderbestimmungen im Steuerrecht
Rechnung getragen:

Bodenschätzung
Die Bodenschätzung erfolgt durch die Finanzverwaltung zur
Feststellung der Ertragsfähigkeit von Ackerland und Grün-
land entsprechend den natürlichen Ertragsbedingungen
(Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung, Klima, Wasser-
verhältnisse) mit Verhältniszahlen zum Optimum 100 als eine
der Grundlagen für die Einheitsbewertung.

Bewertung von Vermögenschaften
Nach dem Bewertungsgesetz 1955 sind Vermögenschaften
in der Regel mit dem Verkehrswert zu bewerten. Der Ver-
kehrswert der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe liegt
jedoch weit über dem kapitalisierten Reinertrag. Da die
Abgaben aber nur aus dem Ertrag des Betriebes bezahlt wer-
den können, ist das land- und forstwirtschaftliche Vermögen
mit dem Ertragswert, das ist der 18fache durchschnittliche
Jahresreinertrag (Kapitalverzinsung 5,6%) bei Bewirtschaf-
tung mit entlohnten fremden Arbeitskräften und Schulden-
freiheit, zu bewerten. Berücksichtigt werden insbesondere
die natürlichen Ertragsbedingungen, die innere und äußere
Verkehrslage und die Betriebsgröße. Dieser Einheitswert
(EHW) hat für die Land- und Forstwirtschaft außergewöhn-
liche Bedeutung (siehe Begriff Einheitswert). 

Grundsteuer
Jeder inländische Grundbesitz, so auch der land- und forst-
wirtschaftliche, unterliegt der Grundsteuer. Steuerschuldner
ist in der Regel der Eigentümer. Durch Anwendung einer
Steuermesszahl auf den EHW wird der Steuermessbetrag
festgesetzt. Dieser bildet die Bemessungsgrundlage für die
Grundsteuer. Die Steuermesszahl beträgt bei land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben für die ersten angefangenen
oder vollen 3.650 Euro des EHW 1,6‰, für den Rest des EHW
2‰. Der Jahresbetrag der Steuer ist nach einem Prozent-
satz (Hebesatz) des Steuermessbetrages zu berechnen. Der
Hebesatz wird von den Gemeinden festgelegt und muss für
alle in einer Gemeinde gelegenen land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe einheitlich sein. 

Einkommensteuer
Folgende drei Formen der Gewinnermittlung für Land- und
Forstwirte gibt es:

l Gewinnpauschal ierung: Der Gewinn nichtbuchführungs-
pflichtiger Land- und Forstwirte bis zu einem EHW von 65.500
Euro wird nach einem Durchschnittssatz ermittelt. Die Gewinn-
pauschalierung  erspart oder erleichtert dem Land- und Forstwirt
die Führung von Aufzeichnungen. Für die bewirtschafteten land-
wirtschaftlichen Flächen ist die Grundlage für die Besteuerung ein
Prozentsatz vom EHW. Für Forstwirtschaft und Weinbau sind Ein-
nahmen-Aufzeichnungen und Betriebsausgaben-Pauschalbeträge
die Regel. Die vereinnahmten Pachtzinse sind hinzuzurechnen.
Abzuziehen sind der Wert der Ausgedingelasten, Sozialversi-

cherungsbeiträge, Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen sowie die bezahlten Pachtzinse und Schuldzinsen.

l Einnahmen-Ausgaben-Rechnung: Der Gewinn nichtbuch-
führungspflichtiger land- und forstwirtschaftlicher Betriebe mit
einem EHW von 65.500 Euro bis 150.000 Euro und der Gewinn
nichtbuchführungspflichtiger gärtnerischer Betriebe ist durch Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung zu ermitteln. Als Betriebsausgaben
sind 70 v.H. der Betriebseinnahmen anzusetzen (sogenannte Teil-
pauschalierung). Zusätzlich sind Sozialversicherung, Schuldzin-
sen, Pachtzinsen, Ausgedingelasten und Lohnkosten abzuziehen.

l Buchführung: Der Gewinn buchführungspflichtiger Land- und
Forstwirte (EHW über 150.000 Euro) ist durch Bestandsvergleich
des Vermögens (steuerliche Bilanz) zu ermitteln.

Die land- und forstwirtschaftliche Pauschalierungsverordnung
2006, die für die Veranlagungen 2006 bis 2010 gilt, sieht für
die Gewinnermittlung einen einheitlichen Durchschnittssatz
von 39 % vor. Der Gewinn aus land- und forstwirtschaftlichem
Nebenerwerb, aus be- und verarbeiteten eigenen und zuge-
kauften Urprodukten sowie aus Obstbuschenschank ist
durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gesondert zu ermit-
teln. Diese Tätigkeiten müssen jedoch zum land- und forst-
wirtschaftlichen Hauptbetrieb im Verhältnis der wirtschaftli-
chen Unterordnung stehen. Eine Unterordnung liegt nur
dann vor, wenn die gemeinsamen Einnahmen 24.200 Euro
(inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Bei Überschrei-
ten der Grenze hat dies die steuerliche Konsequenz, dass
keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft vorliegen.

Buchführungsgrenzen
Land- und Forstwirte, die im Rahmen ihres Betriebes
l einen Umsatz von über 400.000 Euro oder

l einen land- und forstwirtschaftl ichen EHW (bewirtschaftete
Fläche) von 150.000 Euro aufweisen,

sind verpflichtet, für Zwecke der Einkommenssteuer Bücher
zu führen.

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer gehört zu jenen Abgaben, welche inner-
halb der EU harmonisiert sind (6. Mehrwertsteuerrichtlinie).
Bei nichtbuchführungspflichtigen land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben werden derzeit in Österreich der Vorsteuer-
abzug und die Umsatzsteuer in gleicher Höhe angenommen,
sodass hinsichtlich der Umsatzsteuer jeder Verkehr mit dem
Finanzamt entfällt (Umsatzsteuerpauschalierung). Die Umsatz-
steuer beträgt bei Lieferungen und Leistungen von pau-
schalierten Landwirten an Konsumenten 10%, an Unter-
nehmer 12%. Der Landwirt kann jedoch schriftlich die
Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften verlangen
(Option zur Regelbesteuerung) und somit auch einen höhe-
ren Vorsteuerabzug geltend machen.

Erbschafts- und Schenkungssteuer
Für inländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen ist
der Besteuerung der EHW (nicht der Verkehrswert) zu Grun-
de zu legen. Seit 2001 ist das Dreifache des EHW maßgeblich.
Der VfGH hat allerdings sowohl die Erbschaftssteuer (im März

Steuerrecht für die Land- und Forstwirtschaft
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2007) als auch die Schenkungssteuer (im Juni 2007) als
erfassungswidrig aufgehoben, sodass die bisherige Rege-
lungen nur noch bis 31.07. 2008 gelten (Reparaturfrist für
den Gesetzgeber).

Grunderwerbsteuer
Wird ein land- und forstwirtschaftliches Grundstück an eine
nahe stehende Person (Ehegatte, Elternteil, Kind, Enkelkind,
Stiefkind, Wahlkind, Schwiegerkind, in Erziehung genom-
menes Kind) zur weiteren Bewirtschaftung gegen Sicherung
des Lebensunterhaltes des Übergebers überlassen (soge-
nannter Übergabsvertrag), so ist die Steuer nicht vom (oft
sehr hohen) Wert der Gegenleistung, sondern vom Ein-
heitswert zu berechnen. Von der Besteuerung sind Grund-
stückserwerbe, die im Wege eines Zusammenlegungs- oder
Flurbereinigungsverfahrens im Sinne des Flurverfassungs-
gesetzes 1951 eintreten, befreit.

Land- und forstwirtschaftliche Sondersteuern
l Die Abgabe von land- und forstwirtschaftl ichen Betrie-

ben beträgt 400% des Grundsteuermessbetrages. Die Abgabe
wurde 1960 eingeführt, um “bei der Finanzierung der landwirt-
schaftlichen Zuschussrentenversicherung an dem Grundsatz der
Solidaritätsleistung des Berufsstandes festzuhalten”, das heißt,
von den leistungsfähigeren Betrieben einen größeren Beitrag zu
erhalten.

l Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 sieht einen Beitrag von
land-  und fors twi r tschaft l ichen Betr ieben zum Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen in Höhe von 125% des Grund-
steuermessbetrages vor. Dieser Beitrag wurde 1955 anlässlich
der Einführung der Familienbeihilfe an selbständig Erwerbstäti-
ge im Hinblick auf die durchschnittlich höhere Kinderzahl der Land-
und Forstwirte geschaffen.

Kraftfahrzeugsteuer
Zugmaschinen und Motorkarren, die ausschließlich oder vor-
wiegend in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet
werden, sind von der Steuer befreit.

Alkoholsteuer
Steuergegenstand des Alkoholsteuergesetzes sind Alkohol
und alkoholhaltige Waren (Erzeugnisse), die im Steuerge-
biet hergestellt oder in das Steuergebiet eingebracht werden.
Alkohol etwa zur Herstellung von Arzneimitteln, Essig, Brenn-
wein und Lebensmitteln, die nahezu keinen Alkohol enthal-
ten, sind von der Steuer befreit. Der Steuersatz für Kleiner-
zeuger und für Abfindungsberechtigte ist ermäßigt. Vom Alko-
hol, der im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
bes  in einem Jahr unter Abfindung hergestellt wird, steht für
den Berechtigten eine Menge von 15 l Alkohol, für jeden Haus-
haltsangehörigen (Vollendung des 19. Lebensjahres) eine
Zusatzmenge von 

l 6 l Alkohol bis zu einer Höchstmenge von 51 l Alkohol in Tirol oder
Vorarlberg, 

l 3 l Alkohol, bis zu einer Höchstmenge von 27 l Alkohol in allen
anderen Bundesländern 

zur Verfügung. Hausbrand kann auch an Dritte abgegeben
werden.

Kommunalsteuer
Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne eines
Unternehmens (also auch eines land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes), die jeweils in einem Kalendermonat dem
Dienstnehmer einer im Inland gelegenen Betriebsstätte des
Unternehmens gewährt worden sind. Die Steuer beträgt 3%
der Bemessungsgrundlage. 

Energieabgabenvergütungsgesetz
Im  Jahr 1996 wurde eine Abgabe auf die Lieferung von elek-
trischer Energie und Erdgas eingeführt (Elektrizitätsabga-
begesetz, Erdgasabgabegesetz). Die geleistete Abgabe wird
Gartenbaubetrieben auf Grund des Energieabgaben-
vergütungsgesetzes teilweise vergütet.

der GATT-Uruguay-Runde. Ihr Aufgabenbereich umfasst
neben dem Handel mit Waren das Allgemeine Abkommen
über Dienstleistungen und das Abkommen über handels-
bezogene Aspekte von Rechten an geistigem Eigentum. Sie
bildet den institutionellen Rahmen für die Abwicklung der Han-
delsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und tritt in
Form einer Ministerkonferenz mindestens einmal in 2 Jah-
ren zusammen. Die WTO hat 148 Mitglieder. Ihr Sitz ist Genf.

Zinsansatz
Kalkulierte Zinsen für das Eigenkapital; als Kalkulations-
zinssatz werden 3,5% unabhängig vom tatsächlichen Zins-
niveau angesetzt.

Zugepachtete Fläche
Entgeltlich und unentgeltlich zugepachtete Fläche am Ende
des Wirtschaftsjahres.
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Die Buchführungsdaten vermitteln einen umfassenden Ein-
blick in die wirtschaftlichen Verhältnisse land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe. Diese Daten sind auf Grund der aus-
geprägten regionalen und strukturellen Unterschiede in der
österreichischen Landwirtschaft differenziert zu betrachten.
Die Betreuung dieser freiwillig buchführenden Betriebe sowie
die statistische Aufbereitung der aus ihren Buchführungen
erhaltenen Daten waren der LBG Wirtschaftstreuhand- und
Beratungsgesellschaft mbH übertragen. Die statistischen Aus-
wertungen wurden von der Bundesanstalt für Agrarwirt-
schaft durchgeführt.

Um eine möglichst aussagekräftige Darstellung der wirt-
schaftlichen Situation der einzelnen Betriebsgruppen zu
gewährleisten, wird im gesamten Bundesgebiet ein Netz von
Testbetrieben unterhalten.

Neuer Streuungsplan auf Basis AS 2005
Die Grundlage für die Auswahl dieser Betriebe liefert die
Agrarstrukturerhebung (AS). Mit der Erhebung des Jahres
1999 (Vollerhebung) wurde im Jahr 2003 auf einen neuen
Streuungsplan umgestellt; diese Umstellung umfasste neben
einer neuen Größenklassengliederung aber auch wesentli-
che Definitionsänderungen (siehe Begriffsbestimmungen).

Im Jahr 2005 wurde von der Statistik Austria eine  Agrarstruk-
turerhebung (Stichprobe) durchgeführt. Diese ist ab dem Aus-
wertungsjahr 2006 (mit Nachrechnung der Ergebnisse 2005)
Grundlage eines neuen Streuungsplanes. Außerdem wurden
folgende Änderungen vorgenommen:

l Beim  Auswahlrahmen wurde die Obergrenze von 120.000 auf
150.000 Euro SDB erhöht. 

l Die Standarddeckungsbeiträge wurden mit Daten von 2001
bis 2003 aktualisiert.

Dies führte zu Änderungen in der Besetzung der verschie-
denen Betriebsgruppen. Viele Betriebe wanderten in größe-
re Betriebsgrößenklassen, insbesondere Milchbetriebe und
Weinbaubetriebe, und waldreiche Betriebe wanderten zu Fut-
terbaubetrieben.

Auf Grund einer geringen Anzahl von Betrieben einerseits
und einer hohen Heterogenität anderseits wurden Betriebe,
die mehr als 25 % ihres Standarddeckungsbeitrages aus dem
Gartenbau erwirtschaften sowie Forstbetriebe mit über
200 ha Waldfläche - wie in den Vorjahren - ausgeklammert.
Der Streuungsplan umfasst somit 28 Schichten, die sich nach
den Kriterien Betriebsform und Größenstufe (gemessen mit
den jeweiligen Standarddeckungsbeiträgen) unterscheiden. 

Der Auswahlrahmen wurde von der Bundesanstalt für Agrar-
wirtschaft nach Abstimmung mit einer Expertenrunde (LBG,
BMLFUW, AWI, BOKU, LK-Ö) ausgearbeitet. Er zielt darauf
ab, ein Testbetriebsnetz vorzuschlagen, mit dem eine mög-
lichst hohe Aussagegenauigkeit für die Grundgesamtheit
erreicht werden kann.

Bei einem Auswertungssoll von mindestens 2.200 Betrieben
liegt der Auswahlprozentsatz bei 2,19%. Entsprechend der
Bedeutung einer Schicht und im Hinblick auf die Aussa-

Auswahlrahmen und Grundgesamtheit 
 Auswahlrahmen der 

Buchführungs-
betriebe 

Bäuerliche Betriebe 
insgesamt 

Prozentuelle 
Abdeckung  

Betriebe insgesamt 

Anzahl der Betriebe 100.384 179.462 55,9 189.591 

Gesamt-SDB (Euro) 2.749.987.379 3.101.289.695 88,7 3.747.315.941 

SDB Landwirtschaft (Euro) 2.494.990.556 2.779.234.031 89,8 2.885.472.882 

SDB Forstwirtschaft (Euro) 251.702.495 317.404.863 79,3 713.820.926 

SDB Gartenbau (Euro) 3.294.328 4.650.801 70,8 148.022.133 

RLF (ha) 2.041.111 2.370.073 86,1 2.557.703 

Wald (ha) 1.115.650 1.405.516 79,4 3.306.583 

Ackerland (ha) 1.200.757 1.336.879 89,8 1.405.234 

Getreidefläche (ha) 698.603 767.729 91,0 805.125 

Weingärten (ha) 39.741 46.953 84,6 50.119 

Milchkühe 2 Jahre und älter (Stück) 517.483 529.432 97,7 535.835 

Rinder (Stück) 1.858.890 1.979.353 93,9 2.003.479 

Schweine (Stück) 2.918.635 3.077.127 94,8 3.148.036 

GVE 1.846.169 2.012.780 91,7 2.046.919 

Quelle: Bundesanstalt für Agrarwirtschaft auf Basis der Agrarstrukturerhebung 2005 der Statistik Austria,. 

9.2 Erhebungsgrundlagen, Auswahlrahmen und Methodik
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gesicherheit für größere Auswertungseinheiten bzw. den
Durchschnitt aller Betriebe sind die Auswahlprozentsätze ver-
schieden hoch festgesetzt. Sie sind bei kleineren Betrieben
durchgehend niedriger als bei den mittleren und größeren
Betrieben. Die Auswertungsergebnisse sind gewichtet. Das
Betriebsgewicht wird mit N/n ermittelt und ist abhängig von
der Anzahl der Betriebe, die ein Buchführungsbetrieb in einer
Schicht repräsentiert (N ist die Anzahl der Betriebe in einer
Schicht auf Basis der Agrarstrukturerhebung 2005, n ist die
Anzahl der Betriebe in der Stichprobe in der betreffenden
Schicht).

Der derzeit geltende Schichtenplan ist nach den 7 im Tabel-
lenteil definierten Betriebsformen und 4 Größenstufen defi-
niert (siehe auch Tabelle 4.5.2). Die Größenklassengliede-
rung bewirkt, dass in die einzelnen Schichten sehr unter-
schiedliche Anzahlen von Betrieben fallen, was bei sehr klei-
nen Grundgesamtheiten je Schicht zu Problemen bei der
Besetzung mit Testbetrieben führt. Eine Auswahl der freiwillig
buchführenden Testbetriebe nach dem an und für sich sta-
tistisch erforderlichen Zufallsprinzip scheitert vor allem an der
mangelnden Bereitschaft der Betriebe Aufzeichnungen zu
führen. Vor allem in Betrieben mit vorwiegend außerbe-
trieblichem Erwerb ist die Bereitschaft zur Führung von Auf-
zeichnungen sehr gering. Es sind - wie die Grundgesamt-
heit zeigt - vor allem die Betriebsleiter mit einer landwirt-
schaftlichen Fachausbildung, die sich zur Mitarbeit im Test-
betriebsnetz bereit erklären.  Die Ergebnisse der Testbetriebe
zeigen, dass die Betriebe in der Stichprobe fast durchwegs

eine höhere Flächenausstattung und einen höheren Vieh-
bestand aufweisen, als die Betriebe in der Grundgesamtheit
des Auswahlrahmens. Dies belegt auch der um rund 5% höhe-
re SDB (Durchschnitt der Testbetriebe) im Vergleich zur Grund-
gesamtheit.

Auf Grund der in den einzelnen Abschnitten dargestellten und
erläuterten Buchführungsergebnisse kann ein regional und
strukturell differenziertes Bild über die Komponenten der
betrieblichen und personellen Einkommensschöpfung und
deren Entwicklung aufgezeigt werden. Das ist durch ande-
re statistische Unterlagen nicht in dieser Art möglich. Ein Ver-
gleich mit den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ist insbesondere aus methodischen Gründen nur
sehr eingeschränkt möglich (siehe Begriffsbestimmungen).
Die betriebswirtschaftlichen Jahresabschlüsse der Testbe-
triebe erfassen die Naturalbewegungen (Naturalbericht), die
Geldbewegungen (Geldbericht) und das Inventar (Inventar-
bericht). Die drei Berichte stellen die Basis für den betriebs-
wirtschaftlichen Jahresabschluss dar. Aus den Ergebnissen
der 2.255 Jahresabschlüsse werden unter Einbeziehung des
Streuungsplanes die statistischen Auswertungen, in denen
alle benötigten Informationen für die Erstellung des Grünen
Berichtes enthalten sind, gemacht.

Eine genaue und umfassende Darstellung der Methodik  ist
in der Broschüre "Einkommensermittlung für den Grünen
Bericht" enthalten. Diese Broschüre ist auf der Homepage
www.gruenerbericht.at/sonstiges abrufbar.

Konfidenzintervall von ausgewählten Auswertungspositionen  
bei verschiedenen Betriebsgruppierungen (2006) 

Gesamt-
SDB 

aktuell 

Einkünfte  
aus Land- und 
Forstwirtschaft 

Erwerbs- 
einkommen 

Gesamt- 
einkommen 

Betriebsformen 

Betriebsanzahl 
in % des Aus 
wahlrahmens 

Auswahl- 
satz  

n in % N 
Kofidenzintervall in % 

Betriebe mit über 50% Forstanteil 6,9 1,7 4,0 14,4 11,4 9,0 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 8,8 2,0 3,0 11,2 10,0 8,8 

Futterbaubetriebe 47,1 2,2 1,6 4,2 3,6 3,2 

Landw. Gemischtbetriebe 3,5 2,5 5,8 16,4 15,6 12,2 

Marktfruchtbetriebe 15,4 2,7 3,6 6,8 6,2 5,4 

Dauerkulturbetriebe 10,7 1,7 4,8 15,0 16,6 12,2 

Veredelungsbetriebe 7,6 3,1 4,8 9,0 7,8 6,6 

Alle Betriebe (OE) 2006 100 2,2 1,4 3,0 2,8 2,4 

Größenstufen nach Gesamtstandarddeckungsbeitrag (Gesamt-SDB) über alle Betriebsformen 

6000 bis < 12.000 Euro 27,8 0,8 3,8 16,6 10,2 7,0 

12.000 bis < 20.000 Euro 21,7 1,4 2,2 10,2 6,6 6,2 

20.000 bis < 35.000 Euro 24,7 2,3 1,4 5,8 4,8 4,2 

35.000 bis < 120.000 Euro 25,8 4,4 2,2 3,6 3,2 3,0 

Quelle: Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (AWI). 
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Anwenderhinweis: Das Verzeichnis ist nicht vollständig und
bezieht sich nur auf die Gesetze und Verordnungen des Bundes.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden nur die wichtigsten Nor-
men ausgewählt, die jeweils in ihrer letzten Fassung (zgd = zuletzt
geändert durch) zitiert werden.

Organisationsrecht

Das Organisationsrecht befasst sich mit den für die
Abwicklung und Aufrechterhaltung des land- und forst-
wirtschaftlichen Systems verantwortlichen Organen
und regelt deren Zuständigkeiten.

l Agrarbehördengesetz 1950, BGBl. Nr. 1/1951, zgd 
BGBl I Nr. 191/1999

l Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zgd BGBl. I
Nr. 71/2003

l Bundesgesetz über das land- und forstwirtschaftliche Betriebs-
informationssystem (LFBIS-Gesetz), BGBl. Nr. 448/1980, zgd
BGBl. Nr. 505/1994

l 1. LFBIS-ÖStZ-Verordnung, BGBl. Nr. 644/1983

l 2. LFBIS-ÖStZ-Verordnung BGBl. Nr. 412/1984

l Verordnung über die Übermittlung von Daten des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens, BGBl. Nr. 609/1988

l Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und
die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, BGBl. I Nr. 83/2004

l Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und
Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBl. Nr.
516/1994, zgd BGBl. I Nr. 79/2004

l Bundesgesetz über die Gründung der landwirtschaftlichen Bun-
desversuchswirtschaftengesellschaft mbH, BGBl. Nr. 794/1996

l Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der
Österreichischen Bundesforste und Errichtung einer Aktien-
gesellschaft zur Fortführung des Betriebes Österreichische Bun-
desforste (Bundesforstegesetz 1996), BGBl. Nr. 793/1996, zgd
BGBl. I Nr. 136/2004

l Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zgd BGBl.
I Nr. 6/2007

l Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, zgd BGBl. I Nr.
158/1998

l Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, zgd BGBl. I Nr.
24/2007

l Bundeshaushaltsverordnung BGBl. Nr. 570/1989, zgd BGBl.
II Nr. 26/2005

l Datenschutzgesetz 2000 BGBl. Nr. 165/1999, zgd BGBl. I Nr.
13/2005

l Spanische Hofreitschule-Gesetz, BGBl. I Nr. 115/2000

l Gesundheit- und Ernährungssicherheitsgesetz, BGBl. I Nr.
63/2002, zgd BGBl. I Nr. 139/2006

l Verordnung zur Übertragung der Durchführung von Förde-
rungsmaßnahmen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft
an den Landeshauptmann (Übertragungsverordnung Land- und
Forstwirtschaft), BGBl. Nr. 141/1992, zgd
BGBl. II Nr. 473/1999

l Marchfeldkanal-Bundesbeitragsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2003

Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht

Die für die Land- und Forstwirtschaft maßgeblichen Wirt-
schaftsgesetze bilden die rechtliche Grundlage für
Maßnahmen im Bereich der Agrarpolitik sowie der
Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

l Marktordnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210/1985, zgd BGBl I
Nr. 108/2001 und Kundmachungen BGBl. I Nr. 18/2006 und
BGBl. I Nr. 156/2006

l Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBl. Nr. 375/1992, zgd BGBl.
Nr. 420/1996

l AMA-Gesetz 1992, BGBl. Nr. 376/1992, zgd BGBl. I Nr.
87/2006

l Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997, BGBl. Nr. 789/1996,
zgd BGBl. I Nr. 87/2006

l Verordnung über zulässige Übermittlungsarten von Anbringen
und Erledigungen, BGBl. II Nr. 532/2003

Recht der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU
Gemeinsame Marktorganisationen - Umsetzung
l Verordnung über Sicherheiten für Marktordnungswaren, BGBl.

Nr. 1021/1994, zgd BGBl. II Nr. 154/2006

l Verordnung über Lizenzen für Marktordnungswaren, BGBl. II
Nr. 59/2002, zgd BGBl. II Nr. 465/2005

l INVEKOS-Umsetzungs-Verordnung 2005, BGBl. II Nr.
474/2004, zgd BGBl. II Nr. 485/2006

l INVEKOS-GIS-Verordnung, BGBl. II Nr. 335/2004

l Verordnung über die einheitliche Betriebsprämie, BGBl. II Nr.
336/2004, zgd BGBl. II Nr. 488/2006

l GAP-Beihilfen-Verordnung, BGBl. II Nr. 482/2004, zgd BGBl.
II Nr. 484/2006

l Verordnung über die Nutzung von als stillgelegt angemelde-
ten Flächen zu Fütterungszwecken im Jahr 2007, BGBl. II
Nr. 105/2007

l Verordnung zur Festsetzung der repräsentativen Erträge 2006
für nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen, BGBl.
II Nr. 258/2006 (bis 23.08.2006), BGBl. II Nr. 316/2006 (ab
24.08.2006)

l Verordnung über Hartweizensorten für die Hartweizenprämie
ab 2007, BGBl. II Nr. 352/2006 zgd BGBl. II Nr. 522/2006

l Getreide-Interventionsverordnung 2004, BGBl. II Nr. 412/2004,
zgd BGBl. II Nr. 50/2006

l Getreide-Überwachungsverordnung, BGBl. Nr. 575/1995

l Saatgutbeihilfenverordnung 1999, BGBl. II Nr. 109/1999, zgd
BGBl. II Nr. 10/2001

l Verordnung über die Registrierung von Verträgen über die Ver-
mehrung von Saatgut in Drittländer, BGBl. Nr. 99/1995, zgd
BGBl. II Nr. 108/1999

l Milch-Garantiemengen-Verordnung 1999, BGBl. II Nr. 28/1999,
zgd BGBl. II Nr. 240/2005 und Kundmachung BGBl. II Nr.
416/2006

9.3 Wesentliche Gesetze und Verordnungen im Agrarbereich
(Stand: 31. Mai 2007)
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l Referenzmengen-Zuteilungs-Verordnung 2006, BGBl. II Nr.
102/2006

l Milch-Meldeverordnung 2001, BGBl. II Nr. 241/2001, zgd BGBl.
II Nr. 154/2005

l Verordnung zur Festlegung der im Milchwirtschaftsjahr
2005/2006 meldepflichtigen Käsesorten, BGBl. II Nr. 157/2005

l Verordnung über die Intervention von Butter und Rahm sowie
zur Bestimmung der Butterqualität, BGBl. II Nr. 270/1998, zgd
BGBl. II Nr. 90/2000

l Schulmilch-Beihilfen-Verordnung 2001, BGBl. II Nr. 413/2000,
zgd BGBl. II Nr. 359/2006

l Butterabsatz-Verordnung, BGBl. II Nr. 407/2005

l Verordnung über private Lagerhaltung von lagerfähigen Käse-
sorten, BGBl. Nr. 316/1995, zgd BGBl. II Nr. 337/2004

l Magermilchpulver-Verordnung 2001, BGBl. II Nr. 406/2001

l Magermilch-Beihilfen-Verordnung 2000, BGBl. II Nr. 236/2000

l Kasein-Beihilfen-Verordnung, BGBl. Nr. 1065/1994, zgd BGBl.
II Nr. 327/1998

l Kasein-Verwendungs-Verordnung, BGBl. Nr. 1066/1994

l Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2006, BGBl. II 
Nr. 428/2006

l Verordnung zur Durchführung der Intervention von Rind-
fleisch, Schweinefleisch und Schaf- und Ziegenfleisch, BGBl.
Nr. 1018/ 1994, zgd BGBl. II Nr. 311/1997

l Interventionsrindfleisch-Verarbeitungsverordnung, BGBl. Nr.
72/1995

l Rinderkennzeichnungs-Verordnung 1998, BGBl. II Nr. 408/1997,
zgd BGBl. II Nr. 489/2006

l Rindererfassungsverordnung, BGBl. II Nr. 409/1998

l Vieh-Meldeverordnung, BGBl. Nr. 800/1995, zgd BGBl. II Nr.
54/1998

l Zuckermarktordnungs-Durchführungsverordnung 1995, BGBl.
Nr. 1014/1994

l Stärke/Zucker-Produktionserstattungs-Verordnung 2002, 
BGBl. II Nr. 419/2002

l Zuckermarktordnungs-Durchführungsverordnung 2006-ZMODV
BGBl.Nr. 257/2006

l Zuckermarktverordnung 2006 - Zucker MV, BGBl. 429/2006

l Stärkekartoffelbeihilfe- und Kartoffelstärkeprämien-Verord-
nung 2004, BGBl. II Nr. 174/2004, zgd BGBl. II Nr. 106/2005

l Verordnung über Lizenzen für Marktordnungswaren, BGBl. II
Nr. 59/2002, zgd BGBl. II Nr. 465/2005

l Verordnung, mit der die Berggebiete und benachteiligten för-
derungswürdigen Gebiete bestimmt werden, BGBl. Nr. 771/1995

l Rohtabak-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 97/1999, zgd
BGBl. II Nr. 241/2003

l Trockenfutterbeihilfenverordnung 2005, BGBl. II Nr. 127/2005

l Verordnung über die Einfuhr von Hanf aus Drittstaaten, BGBl.
II Nr. 179/2002

l Flachs- und Hanfverarbeitungsbeihilfenverordnung, BGBl. II
Nr. 300/2001, zgd BGBl. II Nr. 329/2006

l Verordnung über Erzeugerorganisationen für Obst und Gemü-
se sowie Vereinigungen von Erzeugerorganisationen für Obst
und Gemüse, BGBl. II Nr. 70/2004, zgd BGBl. II Nr. 214/2006

l Verordnung über die Gewährung von Prämien für die Rodung
von Apfel-, Birnen-, Pfirsich- und Nektarinenbäumen, BGBl. II
Nr. 9/1998

l Obst und Gemüse-Vergütungsverordnung, BGBl. II Nr. 243/1997

l Verordnung und Vorschriften über die Futtermittelhygiene Nr.
183/2005

l Verordnung über besondere Vermarktungsvorschriften für Oli-
venöl, BGBl. II Nr. 467/2002 zgd BGBl. II 531/2003

Forstrecht
l Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, zgd BGBl. I Nr. 87/2005

l Verordnung über den Waldentwicklungsplan, BGBl. Nr.
582/1977

l Verordnung über die Gefahrenzonenpläne, BGBl. Nr. 436/1976

l Verordnung über die Behandlung und Nutzung der Schutzwäl-
der (Schutzwaldverordnung), BGBl. Nr. 398/1977

l Verordnung über die Kennzeichnung von Benützungsbe-
schränkungen im Wald (Forstliche Kennzeichnungsverordnung),
BGBl. Nr. 179/1976, zgd BGBl. II Nr. 67/1997

l Verordnung über den Schutz des Waldes vor Forstschädlin-
gen (Forstschutzverordnung), BGBl. II Nr. 19/2003

l Verordnung über forstschädliche Luftverunreinigungen (2. VO
gegen forstschädliche Luftverunreinigungen), BGBl. Nr.
199/1984

l Verordnung über den Aufgabenbereich der Dienststellen und
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft in
Angelegenheiten der Wildbach- und Lawinenverbauung, BGBl.
Nr. 507/1979

l Verordnung über raschwüchsige Baumarten, BGBl. Nr.
105/1978

l Verordnung über die abweichende Bewuchshöhe bei Neube-
waldung durch Naturverjüngung, BGBl. II Nr. 25/2003

l Verordnung über die Staatsprüfung für den leitenden Forst-
dienst (Forstliche Staatsprüfungsverordnung), BGBl. Nr. II
69/2007

l Verordnung über die Ausbildung von Forstassistenten (For-
stassistenen-Ausbildungsverordnung) BGBl. II. Nr. 448/2006

l Forstliches Vermehrungsgutgesetz 2002, BGBl. I Nr. 110/2002 

l Verordnung über forstliches Vermehrungsgut (Forstliche Ver-
mehrungsgutverordnung 2002), BGBl. II Nr. 480/2002

l Gesetz betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ablei-
tung von Gebirgswässern (Wildbachverbauungsgesetz) RGBl.
Nr. 117/1884, zgd BGBl. Nr. 54/1959

l Verordnung über die Forstfachschule, BGBl. Nr. 507/1991, 
zgd BGBl. II Nr. 358/2001

l Verordnung über den Bundeszuschuss zur Waldbrandversi-
cherung, BGBl. Nr. 590/1976 idF. BGBl. II Nr. 495/2003

l Wildbach- und Lawinenverbauung - Dienststellenverordnung,
BGBl. Nr. 72/1978, zgd. BGBl. II Nr. 195/2004

l Bundesgesetz zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz- und
Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung, BGBl. Nr. 309/1992,
zgd. BGBl. I. Nr. 59/2002 
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l Lebensmittelgesetz 1975, BGBl. Nr. 86/1975, zgd BGBl. I Nr.
126/2004 (in Kraft bis 17.01.2006)

l Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz -
LMSVG, BGBl. I Nr. 13/2006, zgd BGBl. II Nr. 24/2007 (in Kraft
ab 18.01.2006)

l Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, BGBl. Nr. 72/1993,
zgd BGBl. II Nr. 408/2005

l Oberflächen-Trinkwasserverordnung, BGBl. Nr. 359/1995

l Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001

l Mykotoxin-Verordnung, BGBl. Nr. 251/1986

l Arzneimittelrückstände-Verordnung, BGBl. Nr. 542/1988

l Chemikaliengesetz 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, zgd BGBl. I Nr.
151/2004

l Chemikalienverordnung 1999, BGBl. Nr. 81/2000, zgd BGBl.
II Nr. 103/2005

l Giftliste-Verordnung 2002, BGBl. II Nr. 126/2003

l Giftverordnung 2000, BGBl. II Nr. 24/2001

l Giftinformations-Verordnung 1999, BGBl. II Nr. 137/1999, zgd
BGBl. II Nr. 289/2005

l Verordnung über das Verbot der Verwendung von Vorrats-
schutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel, BGBl. Nr.
652/1993, zgd BGBl. II Nr. 105/2000

l Honigverordnung BGBl. II Nr. 40/2004

l Konfitürenverordnung, BGBl. II Nr. 367/2004

l Fruchtsaftverordnung BGBl. II Nr. 83/2004

l Eintragungs- und Zulassungsverordnung, BGBl. II Nr. 93/2006 

l Direktvermarktungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 108/2006 

l Rohmilchverordnung, BGBl. II Nr. 106/2006  

l Lebensmittel-Einzelhandelsverordnung, BGBl. II Nr. 92/2006,
zgd BGBl. II Nr. 65/2007 

l Lebensmittelhygiene - Anpassungsverordnung, BGBl. II Nr.
91/2006 

Gewerberecht, Preisrecht

Das Gewerberecht dient der rechtlichen Regulierung
der gewerblichen Wirtschaft; obwohl die Land- und
Forstwirtschaft einschließlich ihrer Nebengewerbe vom
Geltungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen
ist, ist sie indirekt auch vom Gewerberecht betroffen.
Das Preisrecht bezweckt die Stabilisierung des Preis-
niveaus bestimmter Güter sowie Informationen für
den Verbraucher über die Preisverhältnisse. Das Preis-
gesetz findet auch bei Gütern der Land- und Forst-
wirtschaft Anwendung.

l Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, zgd BGBl. I Nr.
161/2006

l Preisgesetz 1992, BGBl. Nr. 145/1992, zgd BGBl. I Nr.
151/2004

l Verordnung betreffend die Verpflichtung zur Grundpreisaus-
zeichnung, BGBl. II Nr. 270/2000

Weinrecht

Die verschiedenen weinrechtlichen Vorschriften sollen
in erster Linie sicherstellen, dass Wein nur als Naturpro-
dukt erzeugt und in Verkehr gebracht wird. Weiters soll
der Konsument durch detaillierte Bezeichnungsvor-
schriften vor Irreführung geschützt werden.

l Weingesetz 1999, BGBl. I Nr. 141/1999, zgd BGBl. I Nr.
87/2005

l Weingesetz-Formularverordnung, BGBl. II Nr. 512/2002, zgd
BGBl. II Nr. 148/2005

l Weinverordnung 1992, BGBl. Nr. 630/1992, zgd BGBl. I Nr.
141/1999

l Weingesetz-Bezeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 88/1997,
zgd BGBl. I Nr. 141/1999

l Verordnung zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein-
rechts, BGBl. II Nr. 169/2001

l Verordnung über Qualitätsweinrebsorten, BGBl. II Nr. 348/2000

l Verordnung über den Tarif für die Erteilung der staatlichen Prüf-
nummer, BGBl. Nr. 514/1988, zgd BGBl. Nr. I 141/1999

l Verordnung über Banderolen, BGBl. Nr. 668/1995, zgd BGBl.
I Nr. 141/1999

l Kellerbuchverordnung BGBl. II Nr. 149/2005 

l Verordnung über Methoden und Toleranzen bei der Untersu-
chung von Wein und Obstwein (Methodenverordnung), BGBl.
Nr. 495/1989, zgd BGBl. I Nr. 141/1999

l Verordnung, mit der Großlagen festgelegt werden, BGBl. II Nr.
379/1999

l Verordnung über Vermehrungsgut von Reben, BGBl. II Nr.
462/1998

l Verordnung zur Durchführung von gemeinschaftlichen Markt-
ordnungsmaßnahmen im Weinbereich, BGBl. II Nr. 328/2000,
zgd BGBl. II Nr. 281/2002

l Branchenorganisationsverordnung, BGBl. II Nr. 138/2001

l Verordnung über den technischen Prüfdienst der bei der AMA
eingerichteten Zahlstelle Wein, BGBl. II Nr. 242/2003, zgd BGBl.
II Nr. 39/2004

l Verordnung über die Vergabe der staatlichen Prüfnummer für
österreichische Qualitätsweine und Prädikatsweine, BGBl. II
Nr. 141/1997, zgd BGBl. I Nr. 141/1999

l DAC-Verordnung "Weinviertel" BGBl. II Nr. 23/2003, zgd BGBl.
II Nr. 38/2004

l DAC-Verordnung "Mittelburgenland" BGBl. II Nr. 328/2006

l DAC-Verordnung "Traisental" BGBl. II Nr. 447/2006

l Kostverordnung, BGBl. II Nr. 256/2003

Gesundheitsrecht, Lebensmittelrecht

Gesundheitsrechtliche Vorschriften bzw. das Lebens-
mittelrecht haben den Schutz vor Gesundheitsschä-
digung und Täuschung sowie die Sicherung einer ein-
wandfreien Nahrung und insbesondere entsprechen-
der Hygiene zum Ziel. Auch den schädlichen Auswir-
kungen von Chemikalien auf Lebensmittel sollen Gren-
zen gesetzt werden.
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Betriebsmittelrecht

Das Betriebsmittelrecht regelt das Inverkehrbringen von
Saatgut, Pflanzgut, Reben, Futter- und Düngemitteln
sowie Pflanzenschutzmitteln.

l Saatgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 72/1997, zgd BGBl. I Nr.
83/2004

l Saatgutverordnung 2006, BGBl. II Nr. 417/2006

l Saatgut-Gentechnik-Verordnung, BGBl. II Nr. 478/2001

l Saatgut-Anbaugebiete-Verordnung, BGBl. II Nr. 128/2005

l Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997, zgd
BGBl. I Nr. 83/2004

l Verordnung gemäß § 12 Abs. 2 Pflanzenschutzmittelgesetz
1997 (Gleichstellungsverordnung BRD), BGBl. II Nr. 109/1998

l Verordnung gemäß § 12 Abs. 2 Pflanzenschutzmittelgesetz
1997 (Gleichstellungsverordnung Königreich der NL), BGBl.
II Nr. 52/2002

l Verordnung über das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, die
bestimmte Wirkstoffe enthalten, BGBl. II Nr. 308/2002, zgd BGBl.
II Nr. 128/2004

l Pflanzenschutzmittel-Einfuhrverordnung BGBl. Nr. 372/1991

l Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverordnung BGBl. Nr. 626/1992

l Pflanzschutzmittelgebührentarif 2003, PGT 2003, BGBl. II Nr.
332/2003

l Pflanzgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 73/1997, zgd BGBl. I Nr.
110/2002

l Pflanzgutverordnung 1997, BGBl. II Nr. 425/1997, zgd BGBl.
II Nr. 37/2006

l Rebenverkehrsgesetz, BGBl. Nr. 418/1996, zgd BGBl. Nr.
110/2002

l Rebenverkehrsverordnung, BGBl. Nr. 706/1996, zgd BGBl. II
Nr. 291/2006

l Futtermittelgesetz 1999, BGBl. I Nr. 139/1999, zgd BGBl. I Nr.
87/2005

l Futtermittelverordnung 2000, BGBl. II Nr. 93/2000, zgd BGBl.
II Nr. 24/2006

l Düngemittelgesetz, BGBl. Nr. 513/1994, zgd BGBl. I Nr.
87/2005

l Düngemittelverordnung 2004, BGBl. II Nr. 100/2004, zgd
BGBl. II Nr. 53/2007

Qualitätsklassenrecht
l Qualitätsklassengesetz, BGBl. Nr. 161/1967, zgd BGBl. I Nr.

13/2006

l Verordnung über die Durchführung der Qualitätskontrolle,
BGBl. Nr. 576/1995, zgd BGBl. II Nr. 515/2004

l Verordnung über Vermarktungsnormen für Obst und Gemü-
se, BGBl. II Nr. 163/2002

l Verordnung über Qualitätsnormen für Blumenbulben, -zwie-
beln und -knollen sowie frische Schnittblumen und frisches Blatt-
werk, BGBl. Nr. 578/1995

l Verordnung über Vermarktungsnormen für Eier, BGBl. II Nr.
347/2004

l Verordnung über Erzeugung und Vermarktung von Bruteiern
und Küken von Hausgeflügel, BGBl. Nr. 580/1995

l Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch,
BGBl. II Nr. 372/2001 zgd BGBl. II Nr. 217/2003

l Verordnung über die schrittweise Einführung der gemeinsa-
men Qualitätsnormen für Obst und Gemüse, BGBl. Nr. 718/1995

l Verordnung über Handelsklassen für Schweineschlachtkörper,
BGBl. II Nr. 290/2002, zgd BGBl. II Nr. 397/2005

l Verordnung über Handelsklassen für Rinderschlachtkörper,
BGBl. II Nr. 289/2002, zgd BGBl. II Nr. 396/2005

l Verordnung über Qualitätsklassen für Speisekartoffeln, BGBl.
Nr. 76/1994, zgd BGBl. II Nr. 404/2003

Wasserrecht

Das Wasserrecht regelt die Nutzung der Gewässer und
deren Reinhaltung; darüber hinaus enthält es Vor-
schriften über die Abwehr der Gefahren des Wassers.

l Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215/1959, zgd BGBl. I
Nr. 123/2006

l Allgemeine Abwasseremissionsverordnung, BGBl. Nr. 186/1996

l 1. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser (Anlagen
>50 EGW), BGBl. Nr. 210/1996, zgd BGBl. II Nr. 392/2000

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff, BGBl. II Nr.
219/2000

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben,
BGBl. Nr. 182/1991, zgd BGBl. II Nr. 12/1999

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus Milchbearbeitungs- und Milchverarbeitungsbetrieben,
BGBl. II Nr. 11/1999

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien, BGBl.
II Nr. 10/1999

l 3. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser  (Extrem-
lagenverordnung), BGBl. II  249/2006

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Erzeugung von Papier und Pappe, BGBl. II Nr.
220/2000

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Zucker- und Stärkeerzeugung, BGBl. Nr. 1073/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus Brauereien und Mälzereien, BGBl. Nr. 1074/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus Anlagen zur Erzeugung von Fischprodukten (Fischpro-
duktionsanlagen), BGBl. Nr. 1075/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von Alkohol für Trinkzwecke und von alko-
holischen Getränken, BGBl. Nr. 1076/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der Geträn-
keabfüllung, BGBl. Nr. 1077/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Obst- und Gemüseveredelung sowie aus der Tief-
kühlkost- und Speiseeiserzeugung, BGBl. Nr. 1078/1994
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l Grundwasserschutzverordnung  BGBl. II Nr. 398/2000

l Verordnung über die Begrenzung von wässrigen Emissionen
aus Aquakulturanlagen (AEV Aquakultur), BGBl. II Nr. 397/2004

l Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und
dem Land Niederösterreich, mit der der Syndikatsvertrag zwi-
schen der Republik Österreich (Bund) und dem Land Nie-
derösterreich betreffend die Errichtung und den Betrieb eines
Marchfeldkanalsystems geändert und ergänzt wird, BGBl. Nr.
508/1995, zgd BGBl. I Nr. 86/2003

l Verordnung über die Festlegung des Zielzustandes für Ober-
flächengewässer (Qualitätszielverordnung Chemie Ober-
flächengewässer - QZV Chemie OG), BGBl. II Nr. 96/2006

l Verordnung über die Überwachung des Zustandes von Gewäs-
sern (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung), BGBl. II
Nr. 479/2006

l Verordnung über die Erhebung des Wasserkreislaufes in
Österreich (Wasserkreislaufverordnung), BGBl. II Nr. 478/2006

Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe

Gesetze im Dienste des Katastrophenschutzes und der
-hilfe enthalten Maßnahmen mit dem Ziel der Verhin-
derung, Beseitigung oder Minderung der unmittelba-
ren Auswirkungen der mit einer Katastrophe verbun-
denen Personen- und Sachschäden. Dafür besteht auf
Bundesebene ein Katastrophenfonds, der vom Bun-
desminister für Finanzen im Einvernehmen mit den
sachlich zuständigen Bundesministern verwaltet wird.

l Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996, zgd
BGBl. I Nr. 13/2007

Strahlenschutz

Strahlenschutz hat den Schutz des Lebensm und der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nach-
kommensschaft vor Schäden durch ionisierende Strah-
len zum Inhalt. Im weiteren Sinn schließt dies auch den
Schutz der Umwelt ein.

l Strahlenschutzgesetz, BGBl. Nr. 227/1969, zgd BGBl. I Nr.
13/2006

l Allgemeine Strahlenschutzverordnung, BGBl. II Nr. 191/2006

Veterinärrecht

Veterinärrecht dient der Erhaltung und der Wieder-
herstellung der Gesundheit von Tieren. Überdies zielt
es auf die Vermeidung und Abwehr der dem Menschen
aus der Tierhaltung und aus der Verwertung tierischer
Produkte drohenden Gefahren ab. Eine solche Gefahr
soll möglichst früh erkannt und auch von Amts wegen
bekämpft werden.

l Tierseuchengesetz, RGBl. Nr. 177/1909, zgd BGBl. I Nr.
136/2006

l Tiergesundheitsgesetz - TGG, BGBl. I Nr. 133/1999, zgd
BGBl. I Nr. 13/2006

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle oder Fette
einschließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung, BGBl.
Nr. 1079/1994

l Aktionsprogramm zum Schutz der Gewässer vor Verunreini-
gung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Zl.
14.017/34-I4/2003), Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr.235,
vom 05.12.2003 zgd ABl. Wiener Zeitung Nr. 57 vom 23.03.2006

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Hefe-, Spiritus- und Zitronensäureerzeugung, BGBl.
Nr. 1080/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von Sauergemüse, BGBl. Nr. 1081/1994

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Kartoffelverarbeitung (AEV Kartoffelverarbeitung),
BGBl. Nr. 890/1995, zgd. BGBl. II Nr. 393/2000

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Tierkörperverwertung (AEV Tierkörperverwertung),
BGBl. Nr. 891/1995

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim
(AEV Hautleim), BGBl. Nr. 893/1995, zgd. BGBl. II Nr. 395/2000

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittel-
herstellung (AEV Futtermittelherstellung), BGBl. Nr. 894/1995,
zgd. BGBl. II Nr. 394/2000

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von Pflanzenschutz und Schädlings-
bekämpfungsmitteln (AEV Pflanzenschutzmittel), BGBl. Nr.
668/1996

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von anorganischen Düngemitteln sowie
von Phosphorsäure und deren Salzen (AEV anorganische Dün-
gemittel), BGBl. Nr. 669/1996

l Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen
aus der Herstellung von Holzwerkstoffen (AEV Holzwerkstof-
fe), BGBl. II Nr. 264/2003

l Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Massentier-
haltung (AEV Massentierhaltung), BGBl. II Nr. 349/1997

l Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen
- GewQBewFreistellV), BGBl. II. Nr. 327/2005

l Begrenzung von Abwasseremissionen aus Arbeiten mit gen-
technisch veränderten Organismen (AEV Gentechnik), BGBl.
II Nr. 350/1997

l Verordnung über den Grundwasserschwellenwert, BGBl. Nr.
502/1991, zgd BGBl. II Nr. 147/2002

l Verordnung betreffend Anlagen zur Lagerung und Leitung was-
sergefährdender Stoffe, BGBl. II Nr. 4/1998

l Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Mur, BGBl.
Nr. 423/1973

l Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Donau,
BGBl. Nr. 210/1977

l Indirekteinleiterverordnung, BGBl. II Nr. 222/1998, zgd BGBl.
II Nr. 523/2006

l Fischgewässerverordnung (Zl. 14.017/39-I4/00) - ABl. zur Wr.
Zeitung Nr. 240/2000
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l Tierärztegesetz, BGBl. Nr. 16/1975, zgd BGBl. I Nr. 135/2006

l Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz
(LMSVG), BGBl. I Nr. 13/2006 zgd. 24/2007

l Eintragungs- und Zulassungsverordnung, BGBl. II 93/2006 

l Direktvermarktungs-Verordnung, BGBl. II 108/2006, zgd 3/2007

l Rohmilchverordnung, BGBl. II 106/2006  

l Lebensmittelhygiene - Anpassungsverordnung, BGBl. II 91/2006  

l Fleischuntersuchungsverordnung 2006, BGBl. II 82/2007

l Rinderleukosegesetz, BGBl. Nr. 272/1982, zgd BGBl. I Nr.
67/2005

l Fleischhygieneverordnung, BGBl. Nr. 280/1983, zgd BGBl. II
Nr. 109/2006

l Tierarzneimittelkontrollgesetz, BGBl. I Nr. 28/2002, zgd BGBl.
I Nr. 153/2005

l Tiermehlgesetz, BGBl. I Nr. 143/2000, zgd BGBl. I Nr. 294/2004

l Geflügelhygieneverordnung 2007, BGBl. II Nr. 100/2007

l Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung
(EBVO 2001) BGBl. II Nr. 355/2001, zgd BGBl. II Nr. 129/2006

l Rückstandskontrollverordnung 2006, BGBl. II Nr. 426/1997,
zgd BGBl. II N 395/2007 

l Bienenseuchengesetz, BGBl. Nr. 290/1988, zgd BGBl. I Nr.
67/2005

l Tiermaterialiengesetz BGBl. Nr. 141/2003, zgd BGBl. I Nr.
13/2006

l BSE-Landwirtschafts-Verordnung 2004, BGBl. II Nr. 258/2004 

Arbeits- und Sozialrecht

Auf die Land- und Forstwirtschaft bezogen dient das
Arbeits- und Sozialrecht der sozialen Sicherstellung der
selbständigen Landwirte sowie der umfassenden
arbeitsrechtlichen Regelung betreffend die in der Land-
und Forstwirtschaft unselbständig Beschäftigten.

l Allgemeines Sozialversicherungsgesetz-ASVG, BGBl. Nr.
189/1955, zgd BGBl. I Nr. 169/2006

l Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, zgd
BGBl. I Nr.24/2007

l Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221/1979, zgd BGBl. I Nr.
123/2004

l Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zgd
BGBl. I Nr.169/2006

l Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die Regelung des
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft (Landarbeits-
gesetz 1984-LAG), BGBl. Nr. 287/1984, zgd BGBl. I Nr.
147/2006

l Arbeitslosenversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 609/1977, zgd
BGBl. I Nr. 131/2006

l Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl. Nr. 299/1990, zgd BGBl.
I Nr. 100/2002

l Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zgd BGBl. I Nr.
89/2006

l Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002,
zgd BGBl. I Nr. 141/2006

l Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001, zgd BGBl.
I Nr. 168/2006

Berufsausbildung und Schulwesen

Nachfolgende Gesetze regeln die Organisation, die all-
gemeinen Ziele und die besonderen Aufgaben der land-
und forstwirtschaftlichen Schulen sowie Schul- und Stu-
dienbeihilfen. Ab dem 1.10.2007 wird die Agrar-
pädagogische Akademie in eine Hochschule für Agrar-
und Umweltpädagogik umgewandelt (Hochschulgesetz
2005), wodurch die Absolventinnen und Absolventen
erstmals mit dem akademischen Grad "Bachelor of Edu-
cation" abschließen werden.

l Land- und forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz, BGBl. Nr.
175/1966, zgd BGBl. I Nr. 13/2006

l Land- und forstwirtschaftliches Privatschulgesetz, BGBl. Nr.
318/1975

l Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer Dienstrechtsge-
setz, BGBl. Nr. 296/1985, zgd BGBl. I Nr. 117/2006

l Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die Berufsaus-
bildung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft (land- und
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz), BGBl. Nr.
298/1990, zgd BGBl. I Nr. 46/2005

l Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftliche
Berufsschulen, BGBl. Nr. 319/1975, zgd BGBl. Nr. 91/2005

l Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftliche
Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, zgd BGBl. Nr. 91/2005

l Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen
Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005), BGBl.
I Nr. 30/2006

l Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr.
340/1993, zgd BGBl. I Nr. 43/2006

l Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBl. Nr. 455/1983, zgd BGBl.
I Nr. 24/2007

l Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305/1992, zgd BGBl.
I Nr. 20/2006

l Verordnung über die Schülerheimbeiträge an Höheren land-
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, BGBl. Nr. 393/1989,
zgd BGBl. II Nr. 339/2006

l Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, BGBl. I Nr. 68/1997,
zgd BGBl. I Nr. 91/2005

Kraftfahrrecht

Das Kraftfahrrecht schreibt die technische Beschaf-
fenheit und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge sowie
die persönliche Qualifikation der zu ihrem Betrieb
Berechtigten vor. Weiters sollen durch die gesetzliche
Koordinierung des Straßenverkehrs Gefahren durch den
Betrieb von Kraftfahrzeugen vermindert werden.

l Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967, zgd BGBl. I Nr.
99/2006

l KFG-Durchführungsverordnung 1967, BGBl. Nr. 399/1967, zgd
BGBl II. Nr. 334/2006
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l Kraftstoffverordnung 1999, BGBl. II Nr. 418/1999, zgd BGBl.
II Nr. 417/2004

l Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zgd BGBl.
I Nr. 152/2006

l Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, zgd BGBl.
I Nr. 153/2006

l Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr.
320/1997, zgd BGBl. II Nr. 66/2006

Zivilrecht

Für die Land- und Forstwirtschaft ist auch das Privatrecht
von Bedeutung. In gewissen Bereichen sind privat-
rechtliche Grundsätze in Anpassung an die speziellen
Gegebenheiten in der Land- und Forstwirtschaft abgeän-
dert worden.

l Landpachtgesetz, BGBl. Nr. 451/1969, zgd BGBl. I Nr. 124/2006

l Tiroler Höfegesetz, LGBl. Nr. 47/1900, zgd BGBl. I Nr. 112/2003

l Kärntner Erbhöfegesetz 1990, BGBl. Nr. 658/1989,zgd BGBl.
I Nr. 112/2003

l Anerbengesetz, BGBl. Nr. 106/1958, zgd BGBl. I Nr.112/2003

l Erwerbsgesellschaftengesetz, BGBl. Nr. 257/1990, zgd BGBl.
Nr. 120/2005 (mit 31.12.2006 außer Kraft, ausgenommen §8)

l Produkthaftungsgesetz, BGBl. Nr. 99/1988, zgd BGBl. I Nr.
98/2001

Abgabenrecht

Das für die Land- und Forstwirtschaft maßgebende Ab-
gabenrecht enthält Sonderbestimmungen, die den be-
sonderen Verhältnissen in der Land- und Forstw. Rech-
nung tragen. Besondere Bedeutung hat der Einheits-
wertbescheid, von dem grundsätzlich alle wesentlichen
Abgaben des Landwirtes abgeleitet werden.
l Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, zgd BGBl. I Nr.

24/2007

l Verordnung über land- und forstwirtschaftliche Buchführung,
BGBl. Nr. 51/1962

l Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148/1955, zgd BGBl. I Nr.
100/2006

l Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl. Nr. 233/1970, zgd BGBl.
I Nr. 143/2006

l Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, zgd BGBl.
I Nr. 24/2007

l Land- und forstwirtschaftliche Pauschalierungsverordnung
2006, BGBl. II 258/2005

l Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994, zgd BGBl. I
Nr. 24/2007

l Grundsteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zgd BGBl. I Nr.
151/2004

l Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBl. Nr.
141/1955, zgd BGBl. I Nr. 9/2007

l Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBl. Nr. 309/1987, zgd
BGBl. I Nr. 144/2001

l Bundesgesetz über eine Abgabe von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben, BGBl. Nr. 166/1960, zgd BGBl. Nr.
486/1984

l Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993, zgd BGBl.
I Nr. 180/2004

l Alkoholsteuergesetz 1995, BGBl. 703/1994, zgd BGBl. I Nr.
161/2005

l Energieabgabenvergütungsgesetz, BGBl. Nr. 201/1996, zgd
BGBl. I Nr. 92/2004

l Neugründungs-Förderungsgesetz, BGBl. I Nr. 106/1999, zgd
BGBl. I Nr. 180/2004

Pflanzenschutz

Das Pflanzenschutzrecht regelt die Bekämpfung von
Krankheiten und Schädlingen. Zu diesem Zweck hat
der Grundstückseigentümer auch behördliche Maß-
nahmen zu dulden.

l Pflanzenschutzgrundsatzgesetz, BGBl. I Nr. 140/1999 u.
87/2005

l Pflanzenschutzgesetz, BGBl. Nr. 532/1995, zgd. BGBl. I Nr.
87/2005

l Pflanzenschutzverordnung, BGBl. Nr. 253/1996, zgd BGBl. II
Nr. 432/2006

l Pflanzenschutzverordnung-Holz, BGBl. II Nr. 319/2001, zgd
BGBl. II Nr. 402/2005

l Pflanzenschutz-Formular-Verordnung, BGBl. II Nr. 123/2005

Sortenschutz

Das Sortenschutzgesetz sieht ein besonderes Schutz-
recht für neue Pflanzensorten vor. Es räumt dem Sor-
tenschutzinhaber ein befristetes ausschließliches Nut-
zungsrecht an der geschützten Sorte ein.

l Sortenschutzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 109/2001, zgd BGBl. I
Nr.42/2005

l Sortenschutzgebührentarif 2001, BGBl. II Nr. 314/2001

l Sortenschutz-Artenliste, BGBl. II Nr. 412/2006

Bodenreform

Gesetze im Dienste der Bodenreform bewirken eine,
den geänderten sozialen oder wirtschaftlichen Bedürf-
nissen entsprechende, planmäßige Regulierung oder
Neuordnung gegebener Besitz-, Benützungs- oder
Bewirtschaftungsverhältnisse an land- und forstwirt-
schaftlichen Liegenschaften.

l Agrarverfahrensgesetz 1950, BGBl. Nr. 173/1950, zgd BGBl.
I Nr. 57/2002

l Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, BGBl. Nr. 103/1951,
zgd BGBl. I Nr. 87/2005
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l Grundsatzgesetz über die Behandlung der Wald- und Wei-
denutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten,
BGBl. Nr. 103/1951, zgd BGBl. I Nr. 14/2006

l Güter- und Seilwege-Grundsatzgesetz 1967, BGBl. Nr.
198/1967, zgd BGBl. I Nr. 39/2000

l Landwirtschaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr.
79/1967, zgd BGBl. Nr. 358/1971

Förderungsrecht

Durch die Förderung der Land- und Forstwirtschaft sol-
len im Wesentlichen die im Landwirtschaftsgesetz und
im Abschnitt X des Forstgesetzes niedergeschriebe-
nen Ziele der Agrarpolitik und Forstpolitik erreicht wer-
den. Die Finanzierung des nationalen Teils der För-
derung erfolgt nach dem LWG 60% Bund, 40% Län-
der. Die Förderung der Land- und Forstwirtschaft
erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung auf Grund von Richtlinien.

l Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBl. Nr. 375/1992, zgd BGBl.
Nr. 420/1996

l Verordnung über ökologische Mindestkriterien für die
Gewährung von ausschließlich national finanzierten betrieb-
lichen Förderungsmaßnahmen, BGBl. Nr. 859/1995

l Verordnungen, mit denen die Bergbauernbetriebe in den Län-
dern Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol und Vorarlberg bestimmt werden, BGBl. Nr.
1048 bis 1054/1994

l Verordnung, mit der die Bergbauernbetriebe im Lande Bur-
genland neu bestimmt werden, BGBl. Nr. 542/1979

l Verordnung, mit der die Berggebiete und die benachteiligten
förderungswürdigen Gebiete bestimmt werden, BGBl. Nr.
771/1995

l Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur Verbesserung der
Besitzstruktur bäuerlicher Betriebe gefördert werden, BGBl.
Nr. 298/1969, zgd BGBl. Nr. 731/1974

l Hagelversicherungs-Förderungsgesetz, BGBl. Nr. 64/1955, zgd
BGBl. I Nr. 130/1997

l Hagelversicherungs-Förderungsverordnung 1994, BGBl. Nr.
42/1995

l Tierversicherungsförderungsgesetz, BGBl. Nr. 442/1969

l Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 148/1985, zgd
BGBl. I Nr. 82/2003

Umweltrecht

Umweltrechtliche Vorschriften befinden sich in einer Viel-
zahl von Gesetzen, die für die Land- und Forstwirtschaft
maßgeblich sind. Sie bezwecken die Verminderung der
Beeinträchtigung von Luft, Wasser und Boden. Sofer-
ne Gesetze, die umweltrechtliche Bestimmungen ent-
halten, bereits in einem vorangehenden Kapitel Erwäh-
nung gefunden haben, wird von einer abermaligen Auf-
listung abgesehen.

l Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umwelt-
schutz, BGBl. Nr. 491/1984

l Umweltfondsgesetz, BGBl. Nr. 567/1983, zgd BGBl. Nr.
325/1990

l Smogalarmgesetz, BGBl. Nr. 38/1989, zgd BGBl. Nr. 210/1992

l Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zgd BGBl. I
Nr. 155/2002

l Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 102/2002

l Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl. Nr.
697/1993, zgd BGBl. I Nr. 50/2002

l Umweltinformationsgesetz, BGBl. Nr. 495/1993 zgd BGBl. I
Nr. 108/2001

l Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zgd BGBl. I Nr.
155/2002

l Gentechnikgesetz, BGBl. Nr. 510/1994, zgd BGBl. I Nr.
94/2002

l Gentechnik-Kennzeichnungsverordnung BGBl. II Nr. 59/1998,
zgd BGBl. II Nr. 86/2002

Statistik

Diese Verordnungen dienen der Anordnung statistischer
Erhebungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich

l Verordnung über die Statistik der Aquakulturproduktion,  BGBl.
II Nr. 288/2003

l Verordnung betreffend die Statistik über den Schweinebestand
auf Grund von Zwischenzählungen, BGBl. II Nr. 182/2004

l Verordnung über die Statistik der Geflügelproduktion, BGBl.
II Nr. 356/2003

l Verordnung betreffend die Statistik über den Viehbestand im
Jahr 2006, BGBl. II Nr. 411/2006

l Verordnung betreffend die Statistik über Erwerbsobstanlagen,
BGBl. II Nr. 92/2007

Tierschutz
l Tierschutzgesetz, BGBl. I Nr. 118/2004

l 1. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 485/2004, zgd BGBl.
II Nr. 530/2006

l 2. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 486/2004, zgd BGBl.
II Nr. 26/2006

l Tierschutz-Schlachtverordnung, BGBl. II Nr. 488/2004, zgd
BGBl. II Nr. 31/2006

l Tierschutz-Kontrollverordnung, BGBl. II Nr. 492/2004, zgd
BGBl. II Nr. 28/2006

l Tierschutz-Veranstaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 493/2004,
zgd BGBl. II Nr. 80/2007

l Tiertransportgesetz-Straße, BGBl. Nr. 411/1994, zgd BGBl. I
Nr. 139/2003

l Tiertransport-Bescheinigungsverordnung, BGBl. 129/1995,
zgd BGBl. II Nr. 355/2005

l Tiertransport-Ausbildungsverordnung, BGBl. 427/1995, zgd
BGBl. II Nr. 83/2007

l Tiertransport-Betreuungsverordnung, BGBl. 440/1995

l Tiertransportmittelverordnung, BGBl. 679/1996
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Agrarstruktur- und Regionalpolitik, Statistik
l VO Nr. 1260/1999 mit den allgemeinen Bestimmungen über

die Strukturfonds (in Kraft bis 31.12.2006)

l VO Nr. 1083/2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhe-
bung der VO Nr. 1260/1999 (in Kraft ab 01.01.2007)

l VO Nr. 1081/2006 über den Europäischen Sozialfonds und zur
Aufhebung der VO Nr. 1784/1999

l VO Nr. 1084/2006 zur Errichtung des Kohäsionsfonds und zur
Aufhebung der VO Nr. 1164/94

l VO Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für terri-
toriale Zusammenarbeit (EVTZ)

l VO Nr. 1828/2006 zur Festlegung von Durchführungsvor-
schriften zur VO 1083/2006

l VO Nr. 1263/1999 über das Finanzinstrument für die Ausrichtung
der Fischerei (in Kraft bis 31.12.2006)

l VO Nr. 1198/2006 über den europäischen Fischereifonds (in
Kraft ab 01.01.2007)

l VO Nr. 1267/1999 über ein strukturpolitisches Instrument zur
Vorbereitung auf den Beitritt

l VO Nr. 1268/1999 über eine gemeinschaftliche Förderung für
Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Entwicklung
des ländlichen Raumes zur Vorbereitung des Beitritts der Bewer-
berländer in Mittel- und Osteuropa während des Heran-
führungszeitraums (in Kraft bis 31.12.2006)

l VO Nr. 2792/1999 zur Feststellung der Modalitäten und Bedin-
gungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im
Fischereisektor (in Kraft bis 31.12.1999)

l VO Nr. 788/96 über die Vorlage von Statistiken über die Aqua-
kulturproduktion durch die Mitgliedstaaten

l VO Nr. 571/88 zur Durchführung von Erhebungen der Gemein-
schaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe

l VO Nr. 357/79 über statistische Erhebungen der Rebflächen

l VO Nr. 837/90 über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden
statistischen Informationen über die Getreideerzeugung

l VO Nr. 959/93 über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden
statistischen Informationen über pflanzliche Erzeugnisse außer
Getreide

l RL 93/24/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über
die Rindererzeugung

l RL 93/23/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über
die Schweineerzeugung

l RL 93/25/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über
die Schaf- und Ziegenhaltung

l RL96/16/EG betreffend die statistischen Erhebungen über Milch
und Milcherzeugnisse

l RL 2001/109/EG über die von den Mitgliedstaaten durchzu-
führenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des Pro-
duktionspotentials bestimmter Baumobstanlagen

l VO Nr. 138/2004 zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung

l VO Nr. 2782/75 über die Erzeugung von und der Verkehr mit
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel.

l VO Nr. 1294/96 mit Durchführungsbestimmungen zur 
VO (EWG) Nr. 822/87 des Rates betreffend die Ernte-, Er-
zeugungs- und Bestandsmeldungen für Erzeugnisse des 
Weinbaus.

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
l VO Nr. 1290/2005 über die Finanzierung der Gem. Agrarpo-

litik

l VO Nr. 1782/2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik

l VO Nr. 1973/2004 mit Durchführungsbestimmungen zu
bestimmten Stützungsregelungen gemäß Titel IV der VO
1782/2003

l VO Nr. 795/2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Betrieb-
sprämienregelung gemäß der VO 1782/2003

l VO Nr. 796/2004 zur Einhaltung anderweitiger Verpflichtun-
gen, zur Modulation und zum Integrierten Verwaltungs- und
Kontrollsystem nach der VO 1782/2003

l VO (EG) Nr. 1663/95 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates bezüglich des Rech-
nungsabschlussverfahrens des EAGFL, Abteilung Garantie (in
Kraft bis 15.10.2006)

l VO Nr. 296/96 über die von den Mitgliedstaaten zu übermit-
telnden Angaben zur monatlichen Übernahme der vom Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL), Abteilung Garantie, finanzierten Ausgaben (in Kraft
bis 15.10.2006)

l VO Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten
und Termine

l VO Nr. 4045/89 zur Prüfung der Maßnahmen, die Bestandteil
des Finanzierungssystems des EAGFL/Garantie sind

l VO Nr. 2988/95 über den Schutz der finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaften

l VO Nr. 2185/96 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen
vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Inter-
essen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und
anderen Unregelmäßigkeiten

l VO Nr. 595/91 betreffend Unregelmäßigkeiten und die Wie-
dereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Ein-
richtung eines einschlägigen Informationssystems

l VO Nr. 1469/95 über Vorkehrungen gegenüber bestimmten
Begünstigten der vom EAGFL/Garantie finanzierten Maß-
nahmen

9.4 Bedeutende Rechtsgrundlagen der EG i. d. jew. geltenden Fassung
(Stand: 31. Mai 2007)
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1. Säule: Gemeinsame Marktorganisationen

l VO Nr. 1255/99 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse

l VO Nr. 1788/2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milch-
sektor

l VO Nr. 595/2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Abga-
be im Milchsektor

l VO Nr. 2771/99 mit Durchführungsvorschriften für die Inter-
ventionen auf dem Markt für Butter und Rahm

l VO Nr. 214/2001 mit Durchführungsbestimmungen für die Inter-
vention auf dem Markt für Magermilchpulver

l VO Nr. 1898/2005 mit Durchführungsvorschriften betreffend
Maßnahmen zum Absatz von Rahm, Butter und Butterfett auf
dem Gemeinschaftsmarkt

l VO Nr. 2707/2000 mit Durchführungsvorschriften hinsichtlich
der Gewährung einer Gemeinschaftsbeihilfe für die Abgabe
von Milch und Milcherzeugnissen an Schüler

l VO Nr. 2799/99 mit Durchführungsvorschriften hinsichtlich der
Gewährung einer Beihilfe für Magermilch und Magermilchpulver
für Futterzwecke und des Verkaufs dieses Magermilchpulvers

l VO Nr. 2921/90 über die Gewährung von Beihilfen für die zur
Herstellung von Kasein und Kaseinaten bestimmte Magermilch

l VO Nr. 2204/90 mit zusätzlichen, Käse betreffenden Grund-
regeln der gemeinsamen Marktorganisation für Milch und
Milcherzeugnisse

l VO Nr. 2742/90 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr.
2204/90 (in Kraft bis 05.11.2006)

l VO Nr. 1547/2006 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr.
2204/90 (in Kraft ab 06.11.2006)

l VO Nr. 174/99 mit besonderen Durchführungsvorschriften für
Ausfuhrlizenzen und Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und
Milcherzeugnisse(in Kraft bis 31.08.2006)

l VO Nr. 1282/2006 mit besonderen Durchführungsvorschriften
für Ausfuhrlizenzen und Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch
und Milcherzeugnisse (in Kraft ab 01.09.2006)

l VO Nr. 2535/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Ein-
fuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung
der betreffenden Zollkontingente 

l VO Nr. 1784/03 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide

l VO Nr. 2273/93 zur Festlegung der Interventionsorte für
Getreide

l VO Nr. 824/2000 über das Verfahren und die Bedingungen für
die Übernahme von Getreide durch die Interventionsstellen
sowie die Analysemethoden für die Bestimmung der Qualität

l VO Nr. 2131/93 über das Verfahren und die Bedingungen für
den Verkauf von Getreide aus Beständen der Interventions-
stellen

l VO Nr. 1342/03 mit besonderen Durchführungsbestimmungen
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis

l VO Nr. Nr. 1868/94 zur Einführung einer Kontingentierungs-
regelung für die Kartoffelstärkeerzeugung

l VO Nr. 2236/03 mit Durchführungsbestimmungen für die VO
Nr. 1868/94 zur Einführung einer Kontingentierungsregelung
für die Kartoffelstärkeerzeugung

l VO Nr. 318/2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker

l VO Nr. 967/2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Ver-
ordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates hinsichtlich der Nicht-
quotenerzeugung im Zuckersektor

l VO 319/06 zur Änderung der VO (EG) Nr. 1782/03 mit gemein-
samen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemein-
samen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe

l VO 320/06 mit einer befristeten Umstrukturierungsregelung für
die Zuckerindustrie in der EG und zur Änderung der VO (EG)
Nr. 1290/05 über die Finanzierung der GAP

l VO Nr. 493/2006 mit Übergangsmaßnahmen für die Reform
der gemeinsamen Marktorganisation für Zucker und zur Ände-
rung der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2001 und (EG) Nr.
314/2002

l VO Nr. 952/2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Ver-
ordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates hinsichtlich der Bin-
nenmarktordnung und Quotenregelung für Zucker

l VO Nr. 1254/99 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch

l VO Nr. 562/00 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr.
1254/99 hinsichtlich der Regelung der öffentlichen Interventi-
onsankäufe für Rindfleisch

l VO Nr. 907/2000 mit Durchführungsbestimmungen betreffend
die Gewährung von Beihilfen zur privaten Lagerhaltung von
Rindfleisch

l VO Nr. 1445/95 mit Durchführungsbestimmungen für Ein- und
Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch

l VO Nr. 2705/98 zur Bestimmung der auf den repräsentativen
Märkten festgestellten Preise für ausgewachsene Rinder

l VO Nr. 563/82 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr.
1208/81 für die Feststellung der Marktpreise für ausgewach-
sene Rinder 

l VO Nr. 1760/2000 zur Einführung eines Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern und über die Eti-
kettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 

l VO Nr. 2629/97 mit Durchführungsvorschriften im Hinblick auf
Ohrmarken, Bestandsregister und Pässe

l VO Nr. 2630/97 mit Durchführungsvorschriften für die Min-
destkontrollen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung
und Registrierung von Rindern

l VO Nr. 494/98 hinsichtlich der Anwendung von verwaltungs-
rechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

l VO Nr. 2759/75 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch

l VO Nr. 391/68 über die Durchführungsbestimmungen bei
Interventionskäufen auf dem Schweinefleischsektor

l VO Nr. 2763/75 über die allgemeinen Vorschriften betreffend
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung auf
dem Sektor Schweinefleisch
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l VO Nr. 3444/90 mit Durchführungsbestimmungen betreffend
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von
Schweinefleisch

l VO Nr. 1370/95 mit Durchführungsbestimmungen für die Aus-
fuhrlizenzen im Sektor Schweinefleisch

l VO Nr. 2529/2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schaf- und Ziegenfleisch

l VO Nr. 1638/1998 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette

l VO Nr. 2771/75 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier

l VO Nr. 2777/75 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch

l VO Nr. 827/68 über die gemeinsame Marktorganisation für
bestimmte im Anhang II des Vertrages aufgeführte Erzeugnisse

l VO Nr. 2200/96 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst- und Gemüse

l VO Nr. 2201/96 über die gemeinsame Marktorganisation für
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse

l VO Nr. 1696/71 über die Gemeinsame Marktorganisation für
Hopfen

l VO Nr. 2075/92 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rohtabak

l VO Nr. 1673/2000 über die gemeinsame Marktorganisation für
Faserflachs und Faserhanf

l VO Nr. 245/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr.
1673/2000

l VO Nr. 1786/2003 über die gemeinsame Marktorganisation für
Trockenfutter

l VO Nr. 382/2005 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr.
1786/2003 über die gem. Marktorganisation für Trockenfutter

l VO Nr. 234/68 über die Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation für lebende Pflanzen und Waren des Blumen-
handels

l VO Nr. 2165/2005 über die gemeinsame Marktordnung für Wein 

l VO Nr. 753/2002 mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EG)
Nr. 1493/1999 zur Weinbezeichnung

l VO Nr. 1622/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur VO
Nr. 1493/1999 zu den önologischen Verfahren

l VO Nr. 1623/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur VO
Nr. 1493/1999 zu den Marktmechanismen

l VO Nr. 1227/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur VO
Nr. 1493/1999 zum Produktionspotential

l VO Nr. 883/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr.
1493/1999 zu den Handelsregelungen für Drittländer

l VO Nr. 884/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr.
1493/1999 zu den Wein-Begleitpapieren

l VO Nr. 3220/84 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen
Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper

l VO Nr. 2967/85 mit Durchführungsbestimmungen zum gem.
Handelsklassenschema für Schweineschlachtkörper

l VO Nr. 1183/2006 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen
Handelsklassenschemas für Schlachtkörper ausgewachsener
Rinder

l VO Nr. 563/82 mit Duchführungsbestimmungen zur VO Nr.
1208/81 für die Feststellung der Marktpreise für ausgewach-
sene Rinder auf Grundlage des gemeinschaftlichen Handels-
klassenschemas für Schlachtkörper

l VO Nr. 1186/90 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs des
gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für ausgewach-
sene Rinder

l VO Nr. 344/91 mit Durchführungsvorschriften für die VO Nr.
1186/90

l VO Nr. 2930/81 über ergänzende Bestimmungen zur Anwen-
dung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder (in Kraft bis 09.02.2006)

l VO Nr. 103/2006 über ergänzende Bestimmungen zur Anwen-
dung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder (in Kraft ab 10.02.2006)

l VO Nr. 2137/92 über das gemeinschaftliche Handelsklassen-
schema für Schafschlachtkörper und die gemeinschaftliche
Standardqualität frischer oder gekühlter Schafschlachtkörper

l VO Nr. 461/93 mit Bestimmungen zum gemeinschaftlichen Han-
delsklassenschema für Schlachtkörper von Schafen

l VO Nr. 1907/90 über  bestimmte Vermarktungsnormen für Eier

l VO Nr. 2295/2003 mit Durchführungsvorschriften zur VO 
Nr. 1907/90

l VO Nr. 2782/75 über die Erzeugung von und den Verkehr mit
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel

l VO Nr. 1868/77 zur Durchführung der VO Nr. 2782/75

l VO Nr. 1906/90 über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch

l VO Nr. 1538/91 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr.
1906/90

l VO Nr. 920/89 betreffend Qualitätsnormen für Obst und Gemü-
se (Äpfel und Birnen)

l VO Nr. 316/68 betreffend Qualitätsnormen für frische Schnitt-
blumen und frisches Blattwerk

l VO Nr. 315/68 betreffend Qualitätsnormen für Blumenbulben,
-zwiebeln und -knollen

l VO Nr. 1148/2001 über die Qualitätskontrolle von frischem Obst
und Gemüse

2. Säule: Ländliche Entwicklung
l VO Nr. 1257/99 über die Förderung der Entwicklung des Länd-

lichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Ände-
rung bzw. Aufhebung bestimmter VO (bis 31.12.2006)

l VO Nr. 817/2004 mit Durchführungsvorschriften zur VO
Nr. 1257/99 (In Kraft bis 31.12.2006)

l VO Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des
Ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums
(ELER) (anwendbar ab 2007)

l VO Nr. 1974/2006 mit Durchführungsvorschriften zur VO
Nr.1698/2005 

l VO Nr. 1974/2006 mit Durchführungsvorschriften zur VO
Nr. 1698/2005 hinsichtlich des Kontrollverfahrens und der
Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei Maßnahmen
zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums



Grüner Bericht 2007310

l SRL für die Umsetzung der "Sonstigen Maßnahmen" des Öster-
reichischen Programmes für die Entwicklung des ländlichen
Raumes

l SRL betreffend die Gewährung der Ausgleichszulage in
benachteiligten Gebieten und der Nationalen Beihilfe in der
Programmplanungsperiode 2000 bis 2006

l SRL betreffend die Umsetzung der Maßnahmen zu Artikel 31
der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 in Österreich (Aufforstung)

l SRL für das österreichische Programm zur Förderung einer
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum
schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 2000)

l SRL zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Strukturmaß-
nahmen im Fischereisektor im Rahmen des FlAF in Österreich

l SRL zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Strukturmaß-
nahmen im Fischereisektor im Rahmen des FlAF im Ziel-1-
Gebiet Burgenland

l SRL LEADER+ zur Durchführung von Vorhaben im Rahmen
der Titel 1 und 2 des LEADER+ Programms Ö 2000 - 2006

l SRL für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Erzeugngs- und Vermarktungsbedingungen von Bienener-
zeugnissen gemäß VO Nr. 797/2004

Sonstiges
l VO Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz

l VO Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die ent-
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse und Lebensmittel

l VO Nr. 2377/90 betreffend Festsetzung von Höchstmengen
für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen
Ursprungs

l VO Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige
Lebensmittelzutaten (Novel-Food VO)

l VO Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und
Futtermittel

l VO Nr. 1830/2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kenn-
zeichnung von genetisch veränderten Organismen und über
die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Orga-
nismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie
zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG

l VO Nr. 1831/2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der
Tierernährung

l VO Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der
Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der
Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz

l VO Nr. 183/2005 mit Vorschriften über die Futtermittelhygie-
ne

l VO Nr. 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen
in oder auf Lebensund Futtermitteln pflanzlichen oder tierischen
Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG

l VO Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel (in Kraft bis 30.03.2006)

l VO Nr. 510/2006 zum Schutz von geograf. Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

l VO Nr. 2082/92 über Bescheinigungen besonderer Merkma-
le von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln (in Kraft bis
19.04.2006)

l VO Nr. 509/2006 über die garantiert traditionellen Spezialitä-
ten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln

l VO Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsät-
ze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit

l VO Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

l VO Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für
Lebensmittel tierischen Ursprungs

l VO Nr. 1774/2002 Hygienevorschriften für nicht für nicht für
den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte

l VO Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und
damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung
der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der
VO Nr. 1255/97

l VO Nr. 1291/2000 mit gemeinsamen Durchführungsvorschriften
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungs-
bescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse

l VO Nr. 1043/2005 zur Durchführung der VO Nr. 3448/93 im
Hinblick auf die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und die
Kriterien zur Festsetzung des Erstattungsbetrages für bestimm-
te landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter
Anhang I des Vertrages fallenden Waren durchgeführt werden

l VO Nr. 800/1999 über gemeinsame Durchführungsvorschrif-
ten für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen

l Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor
(ABl. C 28 vom 1.2.2000; Berichtigung ABl. C 232 vom
12.8.2000; anwendbar bis 31.12.2006)

l Gemeinschaftsleitlinien für staatliche Beihilfen zur Werbung
für in Anhang I des EG-Vertrags genannte Erzeugnisse und
bestimmte nicht in Anhang I genannte Erzeugnisse (ABl. C 252
vom 12.9.2001, anwendbar bis 31.12.2006)

l Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Rahmen von
TSE-Tests, Falltieren und Schlachtabfällen (ABl. C 324 vom
24.12.2002, anwendbar bis 31.12.2006)

l Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im
Agrar- und Forstsektor 2007 - 2013,  ABl. C 319 vom 27.12.2006

l VO (EG) Nr. 1/2004 der Kommission vom 23. Dezember 2003
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staat-
liche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung, Ver-
arbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen tätige Unternehmen (in Kraft bis 31.12.2006) 

l VO (EG) Nr. 1860/2004 der Kommission vom 6. Oktober 2004
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-
minimis-Beihilfen im Agrar- und Fischereisektor

l VO (EG) Nr. 1857/2006 über die Anwendung der Artikel 87
und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfe an kleine und mitt-
lere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
tätige Unternehmer und zur Änderung der VO (EG) Nr. 70/2001



311Grüner Bericht 2007

375. Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur Siche-
rung der Ernährung sowie zur Erhaltung einer
flächendeckenden, leistungsfähigen, bäuerlichen
Landwirtschaft getroffen werden 
(Landwirtschaftsgesetz 1992 - LWG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Ziele

§ 1. Ziel der Agrarpolitik und dieses Bundesgesetzes ist es,
unter Bedachtnahme auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 

1. eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerliche
Land- und Forstwirtschaft in einem funktionsfähigen länd-
lichen Raum zu erhalten, wobei auf die soziale Orientie-
rung, die ökologische Verträglichkeit und die regionale Aus-
gewogenheit unter besonderer Berücksichtigung der Berg-
gebiete und Sonstigen benachteiligten Gebiete Bedacht
zu nehmen ist,

2. die vielfältigen Erwerbs- und Beschäftigungskombinatio-
nen zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirtschafts-
bereichen auszubauen,

3. die agrarische Produktion, Verarbeitung und Vermarktung
marktorientiert auszurichten, 

4. die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit  der Landwirt-
schaft, insbesondere durch strukturelle Maßnahmen zu
erhöhen, dabei ist auf eine leistungsfähige, umweltscho-
nende, sozial orientierte, bäuerliche Landwirtschaft beson-
ders Bedacht zu nehmen,

5. den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen die
Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand zu
ermöglichen und 

6. die Landwirtschaft unter Bedachtnahme auf die Gesamt-
wirtschaft und die Interessen der Verbraucher zu fördern,
damit sie imstande ist, 

a) naturbedingte Nachteile gegenüber anderen Wirtschafts-
zweigen auszugleichen,

b) der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit  quali-
tativ hochwertigen Lebensmitteln und Rohstoffen zu sichern, 

c) sich den Änderungen der volkswirtschaftlichen Verhältnis-
se anzupassen und 

d) die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft
nachhaltig zu sichern, die Kultur- und Erholungslandschaft
zu erhalten und zu gestalten sowie den Schutz vor Natur-
gefahren zu unterstützen und

7. für die Land- und Forstwirtschaft EU-Kofinanzierungs-
möglichkeiten umfassend auszuschöpfen.

Arten der Förderung und Maßnahmen
§ 2. (1) Als Arten der Förderung im Rahmen dieses Bun-
desgesetzes kommen in Betracht:

1. Direktzahlungen,

2. Zinsenzuschüsse, 

3. sonstige Beihilfen und Zuschüsse.

(2) Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kommen
insbesondere folgende Förderungsmaßnahmen in Betracht:

1. produktionsneutrale direkte Einkommenszuschüsse und
leistungsbezogene Direktzahlungen,

2. qualitätsverbessernde, umweltschonende sowie produk-
tionslenkende Maßnahmen im pflanzlichen und tierischen
Bereich,

3. Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im
Bereich der agrarischen Produktion und Vermarktung,

4. betriebserhaltende und infrastrukturelle Maßnahmen,

5. Maßnahmen für Forschung und Entwicklung sowie deren
Umsetzung auf land-, forst- und wasserwirtschaftlichem
Gebiet und

6. Maßnahmen zur land- und forstwirtschaftlichen Investiti-
onsförderung.

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat nach
Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften nähere
Bestimmungen über die Abwicklung der Förderungen zu erlas-
sen.

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat für
die Gewährung von ausschließlich  national finanzierten
betrieblichen Förderungsmaßnahmen durch Verordnung bis
31. Dezember 1995 die ökologischen Mindestkriterien fest-
zulegen.

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Gewährung von Förde-
rungen auf Grund von privatwirtschaftlichen Vereinbarungen
im Rahmen von Maßnahmen gemäß der Sonderrichtlinie für
das Österreichische Programm zur Förderung einer umwelt-
gerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum
schützenden Landwirtschaft erfolgt nach Maßgabe nach-
stehender Festlegungen:

1. Fruchtfolgestabilisierung:

Die in der Sonderrichtlinie genannten Prämien werden
gewährt zu 100% für die je Begrünungsstufe festgelegte
Mindestbegrünungsfläche sowie zu 50% für die übrige
Ackerfläche des Betriebes. Für eine Fläche, die gemäß Ver-
ordnung (EWR) Nr. 1765/92 des Rates zur Einführung einer

BGBl 1992/375 mit den Novellen BGBl 1995/298 und BGBl 1996/420

9.5 Landwirtschaftsgesetz 1992 (in der geltenden Fassung)
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Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen im Rahmen des Mehrfachan-
trages, der dem jeweiligen Antrag auf Fruchtfolgestabili-
sierung folgt, als Stillegungsfläche beantragt wird, wird in
keinem Fall eine Prämie gewährt; war diese Fläche jedoch
gemäß den Erfordernissen der Fruchtfolgestabilisierung im
vorangegangenen Zeitraum desselben Getreidewirt-
schaftsjahres begrünt, wird sie jedoch zur Ermittlung der
Begrünungsstufe herangezogen; 

2. Elementarförderung:

Die Prämie für Ackerflächen abzüglich jener Fläche, die
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 des Rates zur Ein-
führung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimm-
ter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen im laufenden Getrei-
dewirtschaftsjahr stillgelegt ist, beträgt bis zu einem
Flächenausmaß bis zu 100 Hektar 500 S je Hektar, für das
100 Hektar übersteigende Ausmaß bis zu einem Ausmaß
von 300 Hektar 450 S je Hektar, für das 300 Hektar über-
steigende Ausmaß 400 S je Hektar;

3. Maßnahmen, die nicht im gesamten Bundesgebiet ange-
boten werden müssen:

Stellt das Land für Maßnahmen, die nicht im gesamten Bun-
desgebiet angeboten werden müssen, weniger Landes-
mittel zur Verfügung, als es zur Wahrung des Finanzie-
rungsverhältnisses gemäß § 3 unter Berücksichtigung
des vereinbarten Förderungsausmaßes erforderlich wäre,
verringert sich das vereinbarte Förderungsausmaß durch
entsprechende Absenkung des Anteils an Bundesmitteln
einschließlich allfälliger EU-Mittel bis zur Erreichung des
Finanzierungsverhältnisses gemäß § 3. Das Ausmaß der
Reduzierung der Landesmittel darf hiebei 20% nicht über-
schreiten.

Finanzierung von Förderungsmaßnahmen
§ 3. (1) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im
Sinne dieses Bundesgesetzes dann zur Verfügung, wenn das
jeweilige Land für jede einzelne Förderungsmaßnahme Lan-
desmittel im Ausmaß von 2/3 der Bundesmittel bereitstellt.

(2) Von Abs. 1 abweichende Finanzierungsanteile von Bund
und Ländern für einzelne Förderungsmaßnahmen können
in einer Vereinbarung vorgesehen werden, die der Bund auf
Grund eines gemeinsamen Vorschlages der Länder mit den
Ländern abschließt; dabei können auch ausschließlich aus
Landesmitteln finanzierte Förderungen auf den Länderan-
teil angerechnet werden. In dieser Vereinbarung ist jedoch
sicherzustellen, dass je Finanzjahr und Bundesland die
Gesamtheit der Förderungsmaßnahmen im Ausmaß von 2/3
der Bundesmittel durch das jeweilige Land finanziert wird.

Berggebiete und benachteiligte förderungs-
würdige Gebiete

§ 4. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat
das Berggebiet mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates durch Verordnung zu bestimmen. Unter Berg-
gebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zusammen-

hängende Gebiete, bestehend aus Gemeinden oder Gemein-
deteilen, mit erheblich eingeschränkter Möglichkeit zur Nut-
zung der Böden und bedeutend höherem Arbeitsaufwand zu
verstehen, in denen schwierige klimatische Verhältnisse
oder starke Hangneigungen oder das Zusammentreffen die-
ser beiden Gegebenheiten zu erheblich erschwerten Lebens-
und Produktionsbedingungen führen. Ferner kann der Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft mit Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung Berg-
bauernbetriebe im Sinne des § 5 Abs. 2, die außerhalb des
Berggebiets liegen, einzeln oder nach Gemeinden und
Gemeindeteilen zusammengefasst, bestimmen.

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat
benachteiligte förderungswürdige Gebiete mit Zustimmung
des Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung
zu bestimmen. Unter benachteiligten förderungswürdigen
Gebieten im Sinne dieses Absatzes sind jene gleichartigen
Agrarzonen zu verstehen, in denen sich insbesondere auf-
grund der geringen Ertragsfähigkeit der Böden und der
Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Entwicklung des
Agrarsektors erschwerte Lebens- und Produktionsbedin-
gungen ergeben.

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf
Basis der diesbezüglichen Beschlüsse der Österreichischen
Raumordnungskonferenz weitere benachteiligte förde-
rungswürdige Gebiete mit Zustimmung des Hauptaus-
schusses des Nationalrats durch Verordnung zu bestimmen.
Darunter sind Gebiete zu verstehen, in denen unter Berück-
sichtigung ihres ländlichen Charakters aufgrund der Zahl der
in der Landwirtschaft beschäftigten Personen, ihres wirt-
schaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklungsgrades, ihrer
Randlage sowie ihrer Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die
Entwicklung des Agrarsektors Maßnahmen gemäß § 2
besondere Bedeutung zukommt.

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Gebiete sind besonders
förderungswürdig. Dabei sind Bergbauernbetriebe, die außer-
halb des Berggebiets liegen, sinngemäß zu berücksichtigen.
Diese Förderungsmaßnahmen können sich sowohl auf land-
wirtschaftliche Betriebe als auch auf überbetriebliche Zusam-
menschlüsse beziehen.

Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
benachteiligten Regionen

§ 5. (1) Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachteiligten
Regionen können unter Bedachtnahme auf die in § 1 genann-
ten Ziele durch geeignete Maßnahmen insbesondere gemäß
§ 2 Abs. 2 Z 1 (z.B. Bergbauernzuschuss) gefördert werden.

(2) Unter Bergbauernbetrieben im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind jene Betriebe zu verstehen, in denen sich durch
die äußere und die innere Verkehrslage sowie das Klima
erheblich erschwerte Lebens- und Produktionsbedingun-
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gen ergeben. Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft kann unter Bedachtnahme auf § 4 Abs. 1 mit Zustim-
mung des Hauptausschusses des Nationalrates durch Ver-
ordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln oder nach Gemein-
den und Gemeindeteilen zusammengefasst, bestimmen.

Ergänzende Preisbestimmung
§ 6. Werden nach den Vorschriften des Preisgesetzes 1992,
BGBl.Nr. 145, für landwirtschaftliche Erzeugnisse Preise
bestimmt, so ist auf die besonderen Verhältnisse der land-
wirtschaftlichen Produktion, insbesondere auf deren Abhän-
gigkeit von Klima- und Wetterbedingungen sowie auf die Tat-
sache, dass in der Landwirtschaft Produktionsumstellungen
im allgemeinen nur auf lange Sicht möglich sind, Bedacht
zu nehmen.

Kommission
§ 7. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat
eine Kommission einzurichten. Diese Kommission besteht
aus folgenden Mitgliedern:

Je ein Vertreter

1. der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien,

2.der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs, 

3. der Wirtschaftskammer Österreich,

4. der Bundesarbeitskammer,

5. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Mitglieder und deren jeweiliges
Ersatzmitglied werden auf Vorschlag der entsendungsbe-
rechtigten Stellen vom Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft bestellt. Die Bestellungen können jederzeit wider-
rufen werden; falls kein früherer Widerruf erfolgt, gelten sie
für die Dauer von fünf Jahren. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Kommission ist ein unentgeltliches
Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebühren der nicht im
Tagungsort wohnenden Mitglieder der Kommission werden
vom Bund in der für Bundesbeamte der Dienstklasse VIII gel-
tenden Höhe getragen.

(4) Den Vorsitz in der Kommission führt der Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft oder ein von ihm bestimmter
Vertreter.

(5) Gültige Beschlüsse der Kommission sind in Anwesenheit
von mindestens der Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder)
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen zu fassen.

(6) Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine Geschäft-
sordnung zu regeln. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann
insbesondere Landwirte und weitere Experten insbesonde-
re auf dem Gebiet der Agrarökonomie mit beratender Stim-
me zu den Beratungen der Kommission beiziehen, soweit
dies für die Behandlung bestimmter Sachfragen erforderlich
ist. 

Aufgaben der Kommission
§ 8. (1) Die Kommission hat folgende Aufgaben:

1. Erstattung von Empfehlungen an den Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung in der Landwirtschaft für die im folgenden Kalen-
derjahr unter Bedachtnahme auf die Ziele des § 1 erfor-
derlichen Maßnahmen und

2.Mitwirkung bei der Erarbeitung des Berichts gemäß § 9
Abs. 2 über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft im
abgelaufenen Kalenderjahr (Grüner Bericht).

(2) Die Kommission hat alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendigen Unterlagen heranzuziehen, wobei ihr vom Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft zeitgerecht alle ihm
verfügbaren einschlägigen Unterlagen zu überlassen sind.

Berichte des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft und deren Gliederung

§ 9. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat
der Bundesregierung bis 15. September eines jeden Jahres
einen Bericht vorzulegen, der die Entwicklung und wirt-
schaftliche Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Kalen-
derjahr sowie die unter Berücksichtigung allfälliger Empfeh-
lungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 im folgenden Kalenderjahr erfor-
derlichen Maßnahmen enthält (Grüner Bericht).

(2) Die Bundesregierung hat auf Grund des Grünen Berich-
tes spätestens gleichzeitig mit dem Voranschlag der Ein-
nahmen und Ausgaben des Bundes für das folgende Finanz-
jahr (Art. 51 Abs. 1 B-VG) dem Nationalrat einen “Bericht über
die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft und der im fol-
genden Jahr zutreffenden Maßnahmen” vorzulegen.

(3) Der Grüne Bericht hat die wirtschaftliche Lage der Land-
wirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr, gegliedert nach
Betriebsgrößen, Betriebsformen und Produktionsgebieten,
unter besonderer Berücksichtigung von sozioökonomischen
Betriebskategorien und von Bergbauernbetrieben und von
Betrieben in benachteiligten förderungswürdigen Gebieten
festzustellen. Weiter hat der Grüne Bericht insbesondere
die Stellung der Landwirtschaft innerhalb der österreichischen
Volkswirtschaft, die internationalen agrarwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, die Entwicklung des agrarischen
Außenhandels und die landwirtschaftliche Produktion zu
behandeln. Dabei sind auch die Auswirkungen der durch-
geführten Förderungsmaßnahmen darzustellen. 
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(3a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat
jährlich für jede von der AMA für das Berichtsjahr durchge-
führte Förderungsmaßnahme - unabhängig davon, ob diese
aus EU-Mitteln oder nationalen Mitteln finanziert wird - sowie
für alle von ihr für das Berichtsjahr durchgeführten Förde-
rungsmaßnahmen insgesamt sowohl für das gesamte Bun-
desgebiet als auch getrennt für jedes einzelne Land aggre-
gierte Daten über die Förderungsmaßnahmen zu veröffent-
lichen, die jedenfalls folgende Angaben enthalten müssen:
Anzahl der Förderungsfälle, Verteilung der Förderungsfälle
auf Förderungsklassen jeweils in Stufen zu hunderttausend
Schilling, ausbezahlte Förderungen je Förderungsklasse, pro-
zentuelle Verteilung der Förderungsfälle auf die Förde-
rungsklassen und durchschnittlicher Förderungsbetrag je För-
derungsklasse.

(4) Für den Grünen Bericht können alle hiezu geeigneten
agrarökonomischen und statistischen Unterlagen herange-
zogen werden. Insbesondere sind Buchführungsergebnisse
einer ausreichenden Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in
repräsentativer Auswahl und Gruppierung zusammenzu-
stellen und auszuwerten; dabei ist die Anzahl von 2 000 Erhe-
bungsbetrieben nach Möglichkeit nicht zu unterschreiten.
Hiezu kann eine für Belange der landwirtschaftlichen Buch-
führung hinreichend ausgestattete Institution beauftragt wer-
den. Die Mitwirkung der landwirtschaftlichen Betriebe ist frei-
willig.

(5) Daten, die einzelne landwirtschaftliche Betriebe betref-
fen und die gemäß Abs. 5 oder anlässlich der Beratung ermit-
telt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne die aus-
drückliche und schriftliche Zustimmung der Betroffenen für
andere als die in Abs. 4 genannten Zwecke oder Zwecke der
Beratung der Betroffenen nicht verwendet werden.

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist
ermächtigt, anonymisierte einzelbetriebliche Buchführungs-
ergebnisse eines Landes dem betreffenden Land für Zwecke
der Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Landwirt-
schaft dieses Landes gegen angemessene Vergütung zur
Verfügung zu stellen. Die Höhe dieser Vergütung ist durch
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzu-
setzen.

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist er-
mächtigt, die im Abs. 6 genannten Daten den zuständigen
Organen der Europäischen Union zum Zweck der Erfüllung
der sich aus dem Beitritt ergebenden Verpflichtung zu über-
mitteln.

Einschaltung von privaten Einrichtungen
§ 10. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
kann sich zur automationsunterstützt durchzuführenden Vor-
bereitung des Zahlungsverkehrs von Förderungsmitteln auch
privater Einrichtungen bedienen.

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur
Durchführung der in Abs. 1 genannten Aufgaben gemäß § 56
Abs. 1 BHV 1989, BGBl.Nr. 570, eine Sondervorschrift im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem
Rechnungshof zu erlassen.

Inkrafttreten und Vollziehung
§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft.

(1a) § 1 erster Halbsatz, § 1 Z 7, § 2 Abs. 2 Z 2, § 2 Abs. 4,
§ 4 Abs. 1, Abs. 2 und 3, § 7 der Entfall von § 8 Abs. 3 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 298/1995  treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung, § 3 sowie § 9 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 298/1995 mit 1. Jän-
ner 1995 in Kraft.

(1b) (Verfassungsbestimmung) § 2 Abs. 5 tritt in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 420/1996 mit 1. August 1996
in Kraft und ist auf alle Auszahlungsanträge, die im Rahmen
bestehender Vereinbarungen nach diesem Zeitpunkt gestellt
werden, anzuwenden. § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl.Nr. 420/1996 tritt mit 1. August 1996 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut

1. hinsichtlich des § 1, soweit er sich auf § 9 Abs. 3 bezieht,
sowie des § 9 Abs. 3 die Bundesregierung,

2. hinsichtlich des § 1, soweit er nicht unter Z 1 fällt, die mit
der Vollziehung der sonstigen Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes betrauten Bundesminister,

3. hinsichtlich des § 6 der Bundesminister für  wirtschaftliche
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft,

4. hinsichtlich des § 10 Abs. 2 der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen und dem Rechnungshof und

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft.
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AfA Abschreibung für Anlagen

AGES Österr. Agentur f. Gesundheit u. Ernährungssicherheit

ALFIS Allgemeines land- und forstwirtschaftliches 
Informationssystem (im BMLFUW)

AIK Agrarinvestitionskredite

AK-U Arbeitskrafteinheit des Unternehmerhaushalts

AMA Agrarmarkt Austria

Art. Artikel

AS Agrarstrukturerhebung

ASK Agrarsonderkredit

ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

AWI Bundesanstalt für Agrarwirtschaft

AZ Ausgleichszulage

BABF Bundesanstalt für Bergbauernfragen

BAES Bundesamt für Ernährungssicherheit

bAK betriebliche Arbeitskraft

BAW Bundesanstalt für Wasserwirtschaft

BEE Bruttoeigenerzeugung

BGBl.Nr. Bundesgesetzblatt Nummer

BFW Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,

Naturgefahren und Landschaft

BHG Betriebshilfegesetz

BHK Berghöfekataster

BIP Bruttoinlandsprodukt

BIV Bruttoinlandsverbrauch

BMBWK Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur

BMF Bundesministerium für Finanzen

BMGF Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation u. Technologie

BNE Bruttonationaleinkommen der Mitgliedstaaten

BOKU Universität für Bodenkultur

BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie “Rinderwahnsinn”

BST Bovines Somatotropin

BSVG Bauernsozialversicherungsgesetz

BVA Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

BWV Bundeswasserbauverwaltung

BZA Besonderer Zahlungsanspruch

CBD Biodiversitätskonvention

CEA Verband der europäischen Landwirtschaft

CEDAW

DAC Districtus Austriae Controllatus

CC Cross Compliance

CCM Corn-Cob-Mix

DaFNE Datenbank für Forschung zur nachhaltigen Entwicklung 

DDA Doha Development Agenda

DGVE Dunggroßvieheinheit

DSB Dispute Settlement Body

dt Dezitonnen (100 kg)

EAGFL Europäischer Ausrichtungs- und Garantie Fonds

für die Landwirtschaft

eAK entlohnte Arbeitskräfte

EBP Einheitliche Betriebsprämie

efm (o.R.) Erntefestmeter (ohne Rinde)

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

EG Europäische Gemeinschaft

EGE Europäische Größeneinheit

EHW Einheitswert

EK EU-Kommission

ELER Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung

des ländlichen Raums

ERL Enzootische Rinderleukose

ERP European Recovery Programm (Europ. Wieder-

aufbauprogramm)

ESF Europäischer Sozialfonds

ESVG Europäisches System der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung

EU Europäische Union

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EZG Erzeugergemeinschaft

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

FAS Farm Advisory System

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

FGR Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung

FIAF Strukturfond Fischerei

FZA Flächenbezogener Zahlungsanspruch

g Gramm

GAP Gemeinsame Agrarpolitik

GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen

GATS General Agreement on Trade and Services

GDB Gesamt-Deckungsbeträge

ggA geschützte geografische Angaben

GKK Gebietskrankenkasse

GMO Gemeinsame Marktordnung

gU geschützte Ursprungsbezeichnung

GVE Großvieheinheit

GVO Gentechnisch veränderte Organismen

GWh Gigawattstunde

ha Hektar

HBLFA Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Land-

wirtschaft

hl Hektoliter

i.d.g.F. in der geltenden Fassung

INLB Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen

INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

ISDW Initiative Schutz durch Wald

9.6 Abkürzungsverzeichnis
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JAE Jahresarbeitseinheiten

kg Kilogramm

KN Kombinierte Nomenklatur

KV Krankenversicherung; Kollektivvertrag

kWh Kilowattstunde

LBG LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsges. mbH

LBZ Landwirtschaftliche Betriebszählung

LDCs Least Developed Countries

LFRZ Land- und Forstwirtschaftliches Rechenzentrum

LG Lebendgewicht

LGR Landwirtschaftliche Gesamtrechnung

LK-Ö Landwirtschaftskammer Österreich

LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche

LWG Landwirtschaftsgesetz

MDGs Millennium Development Goals

MBGI Mindestbeitragsgrundlage

Mio. Millionen

Mrd. Milliarden

MW Megawatt

MwSt. Mehrwertsteuer

nAK nicht entlohnte Arbeitskräfte

NAMA Non Agriculture Market Access

NGO Non-Governmental Organization

NRZA Zahlungsanspruch aus der nationalen Reserve

OECD Organisation for Economic Cooperation and Develop
ment

ÖKL Österreichisches Kuratorium für Landtechnik

ÖNGENE Österr. Nationalvereinigung für Genreserven

ÖPUL Österreichisches Programm zur Förderung einer umwelt
gerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum
schützenden Landwirtschaft

ÖWI Österreichische Waldinventur

ÖWM Weinmarketingservice

PFEIL Programm f. Forschung u. Entwickl. im Lebensminist.

PJ Petajoule

PMG Pflanzenschutzmittelgesetz

POS Point of Sale

PV Pensionsversicherung

RL Richtlinie

RGVE rauhfutterverzehrende Großvieheinheit

RLF Reduzierte landwirtschaftlich genutzte Fläche

rm (m.R.) Raummeter (mit Rinde)

RME Raps-Methylester

RWA Raiffeisen Ware Austria 

SAL Sonderausschuss für Landwirtschaft

SDB Standarddeckungsbeitrag

SITC Internationales Warenverzeichnis für den

Außenhandel

SLZA Stilllegungszahlungsanspruch

SPIK Speiseindustrieerdäpfel

SRM Spezifiziertes Risikomaterial

STIK Stärkeindustrieerdäpfel

Stk. Stück

SVB Sozialversicherungsanstalt der Bauern

t Tonnen

TM/ha Trockenmasse je ha

TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

UBA Umweltbundesamt

UaB Urlaub am Bauernhof

UV Unfallversicherung

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

VO EU-Verordnung

WFS World Food Summit

WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

WKÖ Wirtschaftskammer Österreich

WLV Wildbach- und Lawinenverbauung

WRG Wasserrechtsgesetz

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

WTO World Trade Organisation

ZAR Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter

zgd. zuletzt geändert durch

ZWJ Zuckerwirtschaftsjahr
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A

Abgabenleistung der Land- und Forstwirtschaft, 49, 186
Absatzförderungsmaßnahmen, 109, 242
Abschreibungen, 13, 49, 186, 168
Ackerfläche, 54, 175
Agenda 2000, 273
Agrarausgaben, 99ff, 148, 186, 241ff
Agrarbudget, 11, 99ff, 47, 241ff
Agraraußenhandel, 20, 171ff
Agrardiesel, 116, 242, 251
Agrarexporte, 20ff, 172
Agrarimporte, 20ff, 171
Agrarinvestitionskredite (AIK), 109, 250
Agrarmarkt Austria (AMA), 27, 117
Agrarpolitik, 143ff
Agrarquote, 273
Agrarproduktion, 28ff, 175ff
Agrarsektor in EU-25, 7, 11ff, 14
Agrarstruktur in der EU, 51, 62ff, 205ff
Agrarstruktur in Österreich, 8, 190ff
Agrarstrukturerhebung, 62, 273
Agrarstrukturpolitik, 143ff, 269ff, 308
Agrarsubventionen, 99, 241
Agrar-Preis-Index, 187
Almen, -fläche, 34, 197, 191, 273
Altersversorgung, 141ff, 265ff
AMA-Marketingmaßnahmen, 117ff, 242
Anlagevermögen, 82, 274
Apfelernte, 33, 89, 178
Arbeitskräfte in der Land- u. Forstw., 66ff, 80, 97, 206, 274

nichtentlohnte AK, 66, 75, 222
entlohnte AK, 66, 222

Artikel 33, 108, 250
Arzneimittel, 17
Aufwand, 73, 82, 98, 210ff, 274
Ausfuhrerstattungen, 115, 250
Ausgleichszahlungen und Prämien laut GAP, 244ff
Ausgleichszulage (AZ), 107, 248ff, 275
Außenhandel, 20ff, 171ff
Auswahlrahmen (Buchführungsbetriebe), 298

B

Bauernhof-Gäste, 44, 184
Baumschulbetriebe, 33, 191
Bäuerinnen, 67, 71, 141, 208ff
Begriffsbestimmungen, 273
Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung, 104, 243, 276
Benachteiligte Gebiete, 86, 107, 232, 313
Beratung, 111ff, 242
Bergbauernbetriebe, -gebiet, 9, 60, 68, 83ff, 93, 228ff, 193, 276, 313
Bergbauerneinkommen, 83, 230
Berggebiete, 107, 313
Berghöfekataster, 52, 83, 248, 276
Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft, 62ff, 67, 206ff

Betriebe, landwirtschaftliche, 51ff, 62ff, 77ff, 94, 119, 190ff
Betriebsform (Definition), 9, 68ff, 72ff, 276, 299
Betriebshilfe, 109
Betreibsleiter/innen in der EU, 62, 67, 69
Betriebsmittel, 74, 187ff, 303
Betriebsmittelpreise, 49ff
Betriebsprämie, 101, 244, 252
Betriebsvermögen, 91, 210ff
BHK-Gruppen, 83, 230, 248
Bienenhaltung, 41, 179, 242
Bier, 23, 27, 179
Bildung, 88, 111ff, 242
Biodiversität, 129
Biobetriebe, Bioverbände, 8, 46, 57, 68, 87ff, 110, 195, 233
Biogasanlagen, 127
Biogütezeichen, 46, 276
Biologischer Landbau, 46ff, 185, 276
Biomasse, 126
Bodenklimazahl, 278
Bodennutzung, 205
Biokraftstoffe, 125
Borkenkäfer-Schadholzmengen, 130
Brutto-Investitionen, 82, 210ff, 278
BSE, 122, 278
Buchführungsbetriebe, 72ff, 210ff
Buchführungsdaten, Auswahlrahmen, 72ff, 210ff
Bundesgesetze für die Land- und Forstwirtschaft, 300

C

Cairns-Gruppe, 278
COREPER, 279
Cross Compliance, 149, 279

D

Dauerkulturbetriebe, 76, 87, 216, 235
Deckungsgrad, 78
Dinkel, 87, 175ff
Direktvermarktung, 45
Direktzahlungen, 119, 242
Dienstleistungen, 13
Dieselverbrauch in der Landwirtschaft, 17
Dorferneuerung, 107
Düngemittel, 16, 170
Dunggroßvieheinheit (DGVE), 279
Durum, 28, 87, 175ff

E

EAGFL, Abteilung Garantie, 102, 143, 272, 279
Eiermarkt, -verbrauch, 13, 22, 39, 174, 181
Eigenkapital, 279
Einheitswert, 139, 279ff
Einkommensergebnisse, 72ff, 83ff, 94, 168, 210ff, 277
Einkommenssit.- Sozioökon. Gliederung, 9, 72, 87, 98, 140, 220, 236
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtsch., 72ff, 82ff, 94ff, 139, 210ff, 280

9.7 Stichwortverzeichnis
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Eiweißpflanzen, 12, 30, 175ff
Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft, 11, 166ff
Energieaufwand, 17, 263
Entwicklung des Agrarsektors, 11
Erdäpfel, 27, 31, 50, 87, 103, 175ff
Erdbeeren, 33, 175ff, 179
Ernährung, 26ff, 173
Erneuerbare Energieträger, 124ff, 263
ERP-Fonds, 281
Ertrag, 35, 73, 98, 281
Ertragssituation aller Bergbauernbetriebe, 35, 83, 230
Ertragssituation in den Spezialbetrieben, 35, 87, 233ff
Erweiterung der EU, 153
Erwerbseinkommen, 66, 78, 210, 282
Erzeugergemeinschaften, 108, 242
Erzeugermilchpreis, 36ff, 189
Erzeugerpreise, 8, 50
EU, 10ff, 144, 282
EU-Agrareinkommen, 7, 98, 168, 210ff
EU-Forschungsprogramme, 282
EU-Haushalt, 99, 107, 144ff, 270ff
EU-Mitgliedstaaten, 62ff
Euro, 282
EUROSTAT, 283
EU-Strukturfonds, 272, 282
EU-Verordnungen, 308
Extensivierungsprämie, 99, 242
EXTRASTAT, 283
Exporte, 21, 153, 172ff

F

Faktoreinkommen, 13, 166, 283
Feldfrüchte, 30, 54, 175ff
Feldgemüsebau, 11, 22, 54, 177
FAO, 26, 283
FIAF, 109, 242
Fischereiwirtschaft, 41, 166, 183, 242
Flächenprämien, 68, 102, 242ff
Fleischwarenindustrie, 19, 180ff
Förderungen in der EU, 10, 99, 144, 243, 270
Förderungen für die Land- und Forstw., 68, 99, 242, 270
Förderungen, Verteilung, 99ff, 119, 242, 262
Förderungsrecht, 307
Forschungsausgaben, 111, 241, 243
Forstliche Förderungen, Maßnahmen, 110, 242
Forstliche Produktion, 42, 167, 183
Forstrecht, 301
Forstwirtschaft, 14, 42
Frauen in der Landwirtschaft, 67ff, 71, 141, 208ff
Frostversicherung, 115, 243
Fruchtartenverteilung, 54, 175
Futtergetreide, 35, 54, 175ff
Futtermittel, 16

G

Gartenbau, 32, 92, 175, 198, 207
GATT/WTO, 151ff

Gefahrenzonenplan, 116
Geflügelmarkt, 13, 39, 118, 181
Geldflussrechnung, 82, 85, 226
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 101, 143ff, 269, 283, 308
Gemeinschaftsinitiativen, 108
Gemüsebau, 12, 22, 31ff, 92, 175ff, 198
Genossenschaften, 17
Gesamteinkommen, 78ff, 210ff
Gesamtvermögen, 81, 210ff, 284
Getränke, 23, 174, 179
Gewürze, 30, 177
Gerste (Winter-, Sommer-), 28, 54, 87, 175ff
Gesamtausgaben der Land- und Forstwirtschaft, 49
Gesamteinkommen je Betrieb, 78ff, 210ff, 220
Gesamtwirtschaft, 11ff, 166
Gesetze, 300ff
Getreide, -bau, -ernte, 12, 22, 28, 54, 87, 175ff
Gewässerschutzpolitik, 133ff, 247
Großvieheinheit (GVE), 200, 284
Grundwassergebiete, gefährdet, 135
Grünlandflächen, Betrieb, Verteilung, 34ff, 58, 191
Gütersubventionen, 13, 286

H

Hackfruchtbau, 12, 175ff
Hafer, 28, 175ff
Hagelversicherung, 100, 115, 243
Hanf, 99, 87, 175
Haupterwerb und Agrarstruktur, 52ff, 190ff 286
Hochlagenaufforstung, 110
Hochwasserschutz, 116ff, 133, 242
Holunder, 33, 178
Holznutzung, -einschlag, 25, 42ff, 183
Holzpreis, 42, 189
Honig, 22, 41, 179
Hopfen, 30, 99, 179
Hülsenfrüchte, 30, 179

I
Import, 21, 171
Index, 50, 97, 286
Innovationsförderung, 110, 241
Integrierter Pflanzenschutz, 15, 169, 263, 286
INTERREG IIIB, 61
Intervention, -preis, 102ff, 245, 286
Interventionsbestände (EU), 102
INTRASTAT, 286
INVEKOS, -Daten, 46, 55ff, 194, 259, 262, 287
Investitionen, bauliche, maschinelle, 82, 186, 287

J

Jahresarbeitseinheit (JAE), 287

K

Kaffee, 22, 174
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Kali, 16, 170
Kapitalproduktivität, 81, 287
Käseerzeugung, 18, 36, 174, 182
Kinderzuschuss, 78, 139, 267
Klimaschutz, 128
Klimawandel, 136
Körnerleguminosen, 30, 54, 87, 175
Körnermais, 87, 175ff
Krankenversicherung, SVB, 138ff, 267, 293
Kulturartenverteilung, 53ff, 191

L
Lagerhaltungskosten, 100, 103, 241ff
Landesförderungen, 243
Landjugend, 114
Ländliche Entwicklung, 99, 105, 143, 249ff
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 51ff, 73, 190
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, 66ff, 206ff
Landwirtschaftliches Faktoreinkommen, 13, 166
Landwirtschaftliches Einkommen in der EU, 14, 94, 168
Landwirtschaftliche Investitionsförderung, 68, 242
Landwirtschaftlich genutzte Fläche, 53ff, 190ff, 287
Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten, 44
Landwirtschaftsgesetz, 312
LEADER, 108, 143ff, 242, 288
Lebensmittel, Lebensmittelsicherheit 18, 27, 120ff, 170, 173, 302
Löhne der Landarbeiter/innen, 66ff, 95ff, 207

M

Maßnahmen, 99, 107
Marketingmaßnahmen, 109, 117ff, 242ff
Marktfruchtbetriebe, 76, 87ff, 215, 235
Marktleistung von Getreide, 28, 175ff
Marktordnung, 99, 288
Marktstruktur, Verbesserung, 109, 242ff
Maschinenringe, 45, 82, 109, 242ff
Mehrjähriger Vergleich, 97, 238
Mehrwertsteuer, 186
Milchlieferanten, 36ff, 46, 182
Milchlieferung in der EU, 36ff, 182, 289
Milchprodukte, Absatz, Ausfuhr, Erzeugung, 13, 36ff, 47, 104, 172ff, 183
Milchproduktion, 22, 36, 46ff, 91, 182ff
Milchquoten, 7, 22, 60, 203, 245
Mitgliedstaaten (EU), 64, 144, 171, 205, 240, 269ff
Modulation, 80, 244
Molkereien, 18ff, 36
Mühlenindustrie, 19
Mutterkuhprämie, 101, 245, 254
Mutterschafprämie, 101
Mutterziegenprämie, 101

N

Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche, 18ff, 169
Nachhaltigkeit, 124
Nachwachsende Rohstoffe, 128, 263
Nationale Beihilfe, 114, 289
NATURA 2000, 59, 198, 289

Nebenerwerbsbetriebe, 44, 52, 190, 289
Nebentätigkeiten, 13, 44
Netto-Investitionen, 82, 210, 289
Niederlassungsprämie, 108, 261, 242ff
Nitratrichtlinie, 135ff, 264
NUTS, 289

O

Obstbau, 12, 22, 33, 89, 178, 197, 290
OECD, 26, 290
Öffentliche Gelder, 73, 79ff, 223, 290
Ölfrüchte, 12, 22, 30, 54, 175ff
Ölkürbis, 30, 175ff
ÖPUL, 88, 104ff, 246ff, 257, 290

P

Pachtflächen, 72, 193
Papierindustrie, 42
Pauschalierung, 290
Pensionsversicherung, 139ff, 267ff, 291
Pferdehaltung, 41, 201
Pflanzenöl, 128, 179
Pflanzenschutzmittel, 15, 123, 169ff, 263, 306
Pflanzliche Produktion, 12, 28, 175ff
Pflegegeld, 138, 267, 293
Phosphor, 16, 170
Präsidentschaften, 144ff
Preise (Index), 50ff, 187ff
Pressobst (Extensivobstbau), 33, 178
Privatverbrauch, 82, 85, 291
Produktionsgebiete, landwirtschaftliche, 76ff, 218
Produktionswert, 7, 11ff, 166, 291
Produktprämien, 102, 242ff
Pro-Kopf-Verbrauch, 27, 174
PSE, 291

Q

Qualitätsverbesserung, Pflanzenbau, 106, 242
Qualitätsverbesserung Tierhaltung, 106, 242
Quoten und Referenzflächen, 203, 291

R

Raps, 30, 175ff, 263
Ratsentscheidungen 2006, 144ff
Reis, 179
Rinderhaltung, -markt, -rassen, -zucht, 37ff, 55, 199ff
Rinder, Preise, Produktion, Schlachtungen, 13, 37ff, 101ff, 180, 183
Roggen, 28, 54, 87, 175

S

Saatgutwirtschaft, 15, 169
Sägeindustrie, 42, 183
Sapard, 292, 271
Schafbestand, -haltung, 13, 40, 55, 180, 183, 199ff
Schlachtprämie, 101, 120, 254
Schutzwaldsicherung, 131
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Schutzwasserbau, 116ff, 241
Schweine, -haltung, -zucht, -preise, 13, 39, 56, 90, 180, 199ff
Selbstversorgungsgrad, 173, 292
Silomais, 175ff, 263
Sojabohne, 30, 87, 175ff
Solarenergie, 128
Solleinkommen, 224
Sonderprämie männliche Rinder, 101, 242
Sonnenblumen, 30
Soziale Sicherheit, 10, 138, 265ff
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